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Kanton Zürich

Regierungsrat

1. Juli 2020 (RRB Nr. 661/2020)
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen  

(Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 haben Sie uns eingeladen, zur Teilrevision der Verordnung 
vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung, 
SR 641.711) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit und äussern  
uns wie folgt:

A. CO2-Emissionen Fahrzeuge 

Angepasste CO2-Flottenzielwerte 

Die CO2-Flottenzielwerte für Personenwagen sowie für Lieferwagen und leichte Sattel-
schlepper werden mit einem Faktor in WLTP-basierte Zielwerte umgerechnet. Die WLTP- 
basierten Zielwerte betragen damit gemäss dem neuen Art. 17b Abs. 2 CO2-Verordnung 
118 Gramm CO2/km für Personenwagen und 186 Gramm CO2/km für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper. Diese Umrechnung in Anlehnung an die europäischen Regelungen 
kann als Entgegenkommen an die Automobilindustrie angesehen werden. In den letzten 
Jahren wurde bekannt, dass die CO2-Emissionen gemäss den Angaben der Fahrzeugher-
steller von den real gemessenen Werten zunehmend abwichen (zuletzt in der Grössenord-
nung von rund 40%). Als Antwort darauf wird im Typenprüfverfahren ein neuer Fahrzyklus 
eingeführt (Ersatz NEFZ durch WLTP), der die realen Fahrbedingungen und damit die 
tatsächlichen CO2-Emissionen besser widerspiegelt. Da die Zielwerte für 2021 noch auf 
der NEFZ-Datenbasis definiert wurden, wären sie mit dem nun eingeführten WLTP-Verfah-
ren schwieriger zu erreichen. Die Umrechnung der Zielwerte ermöglicht es den Automobil-
importeuren, die Flottengrenzwerte auf dem Papier einfacher zu erreichen. Da die von der 
Automobilindustrie durchgeführten Optimierungen im Typenprüfverfahren sehr umstritten 
sind und für die Erfüllung der Klimaziele die Realemissionen von Bedeutung sind, muss 
dieses Entgegenkommen an die Fahrzeugindustrie begrenzt werden. Insbesondere ist zu 
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kritisieren, dass die Umrechnung als zusätzliche Erleichterung eingeführt wird und sämt-
liche bereits bestehenden Erleichterungen (Ökoinnovationen, Supercredits usw.) weiter-
geführt werden. Da die Umrechnung zwischen den Messverfahren gesetzlich festgelegt und 
von der Europäischen Union (EU) übernommen wurden, müssen im Gegenzug die sonsti-
gen Erleichterungen schneller als vorgesehen zurückgefahren werden. 

Anträge: 

– Die Berücksichtigung nur eines Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten CO2-Emissionen 
(Phasing-In) gemäss Art. 27 Abs. 2 ist frühzeitig zu beenden: 2022 sind analog den 
Regelungen der EU 100% der Flotte einzubeziehen (bisher 95%). 

– Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 Gramm CO2/km gemäss 
Art. 27 Abs. 3 ist zu verringern: im Referenzjahr 2021 auf 1,5 (bisher 1,67) und im Refe-
renzjahr 2022 auf 1 (bisher 1,33). 

– Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Ökoinnovationen gemäss 
Art. 26 Abs. 2 CO2-Verordnung sind wegzulassen. 

E-Fahrzeuge

Um die CO2-Flottenziele einfacher zu erfüllen, wurden E-Fahrzeuge, die mit null Gramm CO2 
in die Berechnung einfliessen, importiert und in Verkehr gesetzt. Allerdings blieben diese 
Fahrzeuge danach nicht in der Schweiz, sondern wurden wieder exportiert. Damit leiste-
ten sie keinen Beitrag zur Emissionsverminderung. Diese Praxis, die bereits in früheren 
Stellungnahmen (z. B. Stellungnahme Konferenz Kantonaler Energiedirektoren vom 10. März 
2017, S. 15) bemängelt wurde, wird nun mit einer Ergänzung in Art. 17 CO2-Verordnung 
unterbunden. Dazu wird präzisiert, dass nur Fahrzeuge angerechnet werden, die nach der 
Zulassung eine entsprechende Verwendung in der Schweiz haben. 

Antrag: Es ist ein Vollzugscontrolling einzurichten, um zu prüfen, ob diese Praxis mit der 
Ergänzung von Art. 17 CO2-Verordnung tatsächlich unterbunden wurde. 

Fahrzeuggewicht

Es ist anzumerken, dass die Berechnung der individuellen Zielvorgabe durch den Einbezug 
des Fahrzeuggewichts der Flotten gemäss Anhang 4a keine ausreichenden Anreize zur 
Umstellung auf leichtere Fahrzeugen enthält. Dies wäre aber wichtig, um den Trend zu 
schwereren Fahrzeugen abzuschwächen und damit die Emissionen zu stabilisieren bzw. 
zu vermindern. 

Antrag: Es sind stärkere Anreize für leichtere Fahrzeuge zu schaffen. Denkbar sind z. B. 
Anpassungen bei der Berechnung der individuellen Zielvorgabe.

Sanktionsbeträge 

Im Anhang 5 der CO2-Verordnung sind unter Ziff. 3 die Sanktionsbeträge für die Referenz-
jahre 2019 und 2020 enthalten. Für das Referenzjahr 2021 ist jedoch in den Vernehmlas-
sungsunterlagen kein Wert vorgesehen. 

Antrag: Ein Sanktionsbetrag für 2021 ist festzulegen. 
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Die Sanktionsbeträge bei Überschreiten der Emissionsziele sind an die Regelungen in der 
EU angelehnt und mit einem gemittelten Wechselkurs berechnet. Mit diesem Vorgehen 
werden Unterschiede in der Kaufkraft zwischen der EU und der Schweiz nicht abgebildet. 

Antrag: Die Berechnung der Sanktionsbeträge gemäss Art. 29 und Anhang 5 sind bezüg-
lich Kaufkraft anzupassen. 

B. Emissionshandel

Höchstmenge an Emissionsrechten und jährliche Anpassung der kostenlosen 

Zuteilung

Die Höchstmenge an Emissionsrechten, die für Betreiber von Anlagen zur Verfügung 
steht, wurde in der Vergangenheit jeweils um 1,74% pro Jahr gekürzt. Ab 2021 wird die 
Menge der Emissionsrechte neu um 2,2% pro Jahr vermindert. Auch die Höchstmenge an 
Emissionsrechten für Luftfahrzeugbetreiber wird ab 2021 um jährlich 2,2% gekürzt. Wir 
begrüssen dieses Vorgehen im Grundsatz, sorgt es doch dafür, dass die Teilnehmenden 
am Emissionshandelssystem (EHS) Anreize zur Verminderung ihrer Treibhausgasemissio-
nen haben. Wir begrüssen weiter, dass neu die Menge der kostenlos zugeteilten Emis-
sionsrechte an die Anlagenbetreiber jährlich aufgrund der Aktivitätsrate angepasst werden 
kann. Die Anpassung wird gemäss Art. 46b Abs. 1 vorgenommen, wenn die Abweichung 
mehr als 15% beträgt. Bisher wurde die Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte ange-
passt, wenn der Anlagenbetreiber den Betrieb ganz oder teilweise einstellte oder wenn 
eine physische Änderung an einer Anlage die installierte Kapazität um mindestens 10% 
erhöhte oder verringerte. Das heisst, mit der neu vorgeschlagenen Regelung wird die 
Schwelle, die Anpassungen bei der Zuteilung auslöst, einerseits erhöht, anderseits wer-
den die Anwendungskriterien erweitert: Es ist nun eine Veränderung der Aktivitätsrate im 
Allgemeinen erforderlich, nicht mehr nur eine physische Erweiterung oder Verringerung 
der Kapazität. Im erläuternden Bericht ist nicht dargelegt, welche Auswirkungen auf den 
Emissionshandel und die Preisentwicklung erwartet werden. 

Antrag: Es ist eine Überprüfung der Auswirkungen vorzusehen. Sollten sich aus der An-
passung dieser Regelungen nachteilige Entwicklungen ergeben, sind diese mit einer Anpas-
sung der Verordnungsbestimmungen zu berichtigen. 

Carbon Leakage

Bei der Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte wird das Risiko einer Produktions-
verlagerung ins Ausland (Carbon Leakage) weiterhin berücksichtigt. Das bedeutet, dass 
für die betreffenden EHS-Teilnehmenden kostenlose Emissionsrechte vollumfänglich in der 
Höhe des jeweiligen Benchmarks zugeteilt werden. Gemäss erläuterndem Bericht betrifft 
dies nahezu alle Sektoren im EHS. Teilnehmende, bei denen kein Risiko für Carbon Leak- 
age besteht, erhalten gemäss Anhang 9 Ziff. 3.1 CO2-Verordnung bis 2026 hingegen nur 
30% der kostenlosen Emissionsrechte gemäss Benchmark. Weiter wird dieser Satz bis 
2030 auf null gesenkt, das heisst, im Jahr 2030 werden diese EHS-Teilnehmenden keine 
kostenlosen Emissionsrechte mehr erhalten. Damit nimmt die Ungleichbehandlung der 
EHS-Teilnehmenden stark zu. Des Weiteren müssen zur Erreichung der Klimaziele gemäss 
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dem Übereinkommen von Paris die Emissionen global auf netto null gesenkt werden. 
Dementsprechend müssen weitere Anreize gesetzt werden, damit auch die Industrie ver-
mehrt auf diesen Zielpfad einschwenkt. Die Ungleichbehandlung ist daher mittelfristig zu 
verringern. 

Antrag: Anhang 9 Ziff. 3 CO2-Verordnung ist um einen Anpassungsfaktor für Carbon Leak- 
age gefährdete Unternehmen von 0,95 ab 2025 und 0,9 für das Jahr 2030 zu ergänzen. 

C. CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung

Massnahmenziel

Die Erhöhung des Ausschöpfungsgrads des Massnahmenziels von 80% auf 90% führt zu 
einer teilweisen Angleichung der Bedingungen mit den kantonalen Zielvereinbarungen im 
Grossverbrauchervollzug und wird begrüsst. 

Anrechenbarkeit Emissionsminderungszertifikate

Gemäss dem neuen Art. 75 CO2-Verordnung können Anlagebetreiber, die bereits vor 2013 
einer Verminderungsverpflichtung unterlagen, Emissionsminderungszertifikate im Umfang 
von 4,5% der effektiven Emissionen anrechnen lassen. Im EHS hingegen sind Emissions-
minderungszertifikate nicht mehr zugelassen. Konsequenterweise sind die Regelungen  
bei der Verminderungsverpflichtung gleich auszugestalten. 

Antrag: Art. 75 CO2-Verordnung ist wegzulassen. 

D. Kompensation Importeure Treibstoff

Anpassung Kompensationssatz Treibstoffimporteure

Wir begrüssen die Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoffimporteure von 10% 
im Jahr 2020 auf 12% im Jahr 2021 (Art. 89 Abs. 1 Bst. e CO2-Verordnung). Damit wird 
sichergestellt, dass der Verkehr einen angemessenen Beitrag zur Verminderung der Treib-
hausgasemissionen leistet. 

Zulässige Kompensationsmassnahmen

Mit einer Anpassung in Art. 90 Abs. 1 CO2-Verordnung wird die Möglichkeit für kompen-
sationspflichtige Personen aufgehoben, ihrer Kompensationspflicht mit selbst durchge-
führten Projekten nachzukommen. Dies, weil ihre Zusätzlichkeit nach 2020 nicht mehr 
gegeben sei. Gemäss erläuterndem Bericht sind von dieser Anpassung Kompensations-
projekte betroffen, die rund 150 000 Tonnen CO2 einsparen. Einige dieser Projekte werden 
wegen fehlender Einnahmen aus den Kompensationszahlungen voraussichtlich nicht mehr 
weitergeführt werden können. Um sinnvolle Kompensationsprojekte nicht unnötig auslau-
fen zu lassen, ist für diese Projekte die Möglichkeit vorzusehen, einen Nachweis über die 
Zusätzlichkeit erbringen zu können, falls sie wesentliche Anforderungen erfüllen. 

Antrag: In Art. 90 CO2-Verodnung ist eine Regelung einzufügen, wie selbst durchgeführte 
Projekte nachweisen können, dass sie das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen.
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E. CO2-Abgabe

Erhöhung CO2-Abgabe

Die CO2-Abgabe auf Brennstoffen wurde bisher alle zwei Jahre aufgrund der Emissionsent-
wicklung angepasst. Die letzte Erhöhung wurde 2018 auf Fr. 96 pro Tonne CO2 vorgenom-
men. Diesem Vorgehen folgend hätte der nächste Erhöhungsschritt bereits 2020 stattfinden 
müssen. Die Schweiz befindet sich bezüglich der Einhaltung des Reduktionsziels für 2020 
von minus 20% gegenüber 1990 nicht auf Kurs. Auch beim Sektorziel für Gebäude von 
minus 40% gegenüber 1990 ist absehbar, dass es nicht erreicht werden wird. Es ist daher 
angezeigt, den nächsten Erhöhungsschritt der CO2-Abgabe auf Fr. 120 pro Tonne CO2 
nicht erst wie in Art. 94 CO2-Verordnung vorgeschlagen 2022, sondern bereits 2021 vorzu-
sehen, falls sich die Emissionen nicht entsprechend reduzieren. 

Antrag: In Art. 94 Abs. 1 Bst. d CO2-Verordnung ist das Jahr 2022 durch 2021 zu ersetzen. 

F. Auswirkungen auf die Kantone

Im erläuternden Bericht werden die finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Ver-
ordnungsänderung auf die Kantone nicht ausgewiesen. Wir ersuchen Sie daher, die finan-
ziellen Auswirkungen auf die Kantone, einschliesslich der Auswirkungen auf den Ertrag 
aus den direkten Steuern, sowie die volkswirtschaftlichen Folgen einer Erhöhung der CO2- 
Abgabe vollständig zu ermitteln und offenzulegen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Dr. Silvia Steiner Dr. Kathrin Arioli
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Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert. 

Vernehmlassung  des  Bundes: Teilrevis ion  der  Verordnung über  die  R eduktion  der CO2-E missio- 
nen  (CO2-Verordnung) 
S tellungnahme  des  K antons Bern 

S ehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
S ehr geehrte Damen und Herren 

Mit S chreiben vom  4. Mai 2020  wurde  der  Kanton Bern eingeladen, zur Teilrevision  der  Verordnung über  
die  R eduktion  der CO2-E missionen S tellung zu nehmen.  

Die  Totalrevision  des CO2-Gesetzes ist für  die  Zeit nach  2020 in den  eidgenössischen R äten noch nicht 
fertig beraten. Zentrale, jedoch zeitlich bis E nde  2020  befristete Instrumente  des  Klimaschutzes sollen 
nun bis E nde  2021  verlängert werden. 

Im geltenden  CO2-Gesetz werden drei Instrumente  der  S chweizer Klimapolitik als besonders wichtig an-
gesehen. Zwei davon werden bis E nde  2021  erneut zum E insatz kommen.  Dies  ist zum einen  die  Befrei-
ung  von der CO2-Abgabe für jene Betreiber emissionsintensiver Anlagen,  die  sich stattdessen zu einer 
R eduktion  der  Treibhausgasemissionen verpflichten (Verminderungsverpflichtung), zum andern  die  Korn-
pensationspflicht für Importeure fossiler Treibstoffe. 

Das S chweizer E missionshandelssystem (E HS ) ist seit Anfang  2020  mit demjenigen  der  E U verknüpft.  
E s  sind notwendige Anpassungen vorzunehmen, damit auch nach  der  Zeit ab  2021  ein kompatibles 
S chweizer E HS  weitergeführt werden kann.  

Der  R egierungsrat bedankt sich für  die  Möglichkeit zu S tellungnahme und begrüsst  die  Inhalte  der  vorlie-
genden Verordnungsrevision. 
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	 über  die  R eduktion  der CO2-E missionen  (CO2-Verordnung) 

S tellungnahme  des  Kantons Bern 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  R egierungsrates  

Pierré  Alain  S chnegg 
	

Christoph  Auer  
R egierungspräsident 
	

S taatsschreiber 
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KANTON

LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 51 55

buwd@Iu.ch
www. Iu.ch

Eidgenössisches Departement für Um-

welt, Verkehr, Energie und Kommunika-

tion UVEK

Per E-Mail an:

raphael.bucher@bafu.admin.ch

Luzern, 17. August 2020

Protokoll-Nr.: 908

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen

(02-Verordnung): Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 haben Sie die Kantonsregierungen und weitere interessierte

Kreise zur Vernehmlassung zur Revision der CC)2-Verordnung eingeladen. Im Namen und

Auftrag des Regierungsrates äussern wir uns zum Revisionsentwurf wie folgt:

Der Kanton Luzern verfolgt in seiner Klima- und Energiepolitik wie der Bundesrat das Ziel

netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050. Wir begrüssen es deshalb, dass für die Über-

gangszeit bis zum Inkrafttreten des totalrevidierten (02-Gesetzes eine Úbergangsregelung
geschaffen wird.

Wir weisen darauf hin, dass die Ziele aus der Periode 1990 bis 2020 (-20% Reduktion) unter

anderem auch aufgrund der Emissionen aus dem Verkehr klar verfehlt wurden. Die Dringlich-
keit für wirksame Klimaschutzmassnahmen ist hoch und es gilt, in der kommenden Verpflich-
tungsperiode 2021-2025 des Pariser Abkommens der Zielerreichung eine hohe Priorität ein-

zuräumen.

Nachfolgend schlagen wir daher Präzisierungen vor, die darauf abzielen, die Wirkung der

(02-Verordnung zu erhöhen. Insbesondere bei der Neuwagenregelung und bei der (02-Ab-

gabe ist eine wirkungsvolle Übergangslösung notwendig, um die Klimaschutzziele erreichen

zu können.

Missbräuchliche Inverkehrsetzunq von Elektroautos in der Schweiz bzw. missbräuch-

liche Einteilunqsänderunq

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung von Art. 17, mit der die missbräuchliche Inver-

kehrsetzung von Elektroautos mit dem Zweck, das Flottenziel erreichen zu können, unter-

bunden wird.
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Die im erläuternden Bericht (S. 10) geschilderte Problematik, wonach Fahrzeuge kurz nach

der Erstzulassung wieder exportiert oder deren Einteilung kurz darauf wieder geändert wer-

den, um die (02-Sanktion zu umgehen, wird mit der Verordnungsänderung ebenfalls ange-

gangen. Mit der vorliegenden Regelung werden allerdings noch nicht alle Lücken geschlos-
sen. Es ist nach wie vor eine teilweise Umgehung der Sanktion möglich (z. B. beim Import

von Campern). Deshalb regen wir eine Überprüfung an. Die Kategorie der leichten Motorwa-

gen könnte ganz der (02-Sanktion unterstellt werden. Wird gleichzeitig die Höhe der einzel-

nen Sanktionen angeglichen, würden Umgehungszulassungen künftig wenig attraktiv. Ein

anderer Lösungsansatz wäre eine befristete Nachforderung bei der Anderung der Fahrzeug-
art. Wird ein Fahrzeug als leichter Motorwagen (Camper) importiert und zugelassen und in-

nert einer Frist von zwei Jahren eine Änderung vorgenommen (Umbau in Lieferwagen),
könnte eine Sanktion nachträglich berechnet und eingefordert werden.

(02-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuqe

Die CO2-Flotten-Grenzwerte sind die wirksamste klimapolitische Massnahme im Bereich Ver-

kehr. Trotz deren Einführung gelang es nicht, die (02-Emissionen im Sektor Verkehr gegen-

über 1990 zu senken. Die Neufahrzeugflotte in der Schweiz weist im europäischen Vergleich
sehr hohe Emissionen auf. Mit einer klaren Senkung der (02-Neuwagen-Flottenziele wird

die Attraktivität der Elektromobilität und anderer Antriebsformen erhöht. Der Kanton Luzern

will die Elektromobilität ausbauen und hat sich in seinem gültigen Energiekonzept bereits

entsprechende Ziele gesetzt.

In der vorliegenden Teilrevision erkennen wir nach wie vor zu viele Ausnahmen und Ab-

schwächungen. Diese führen in der Summe dazu, das die Verordnung die gewünschte Wir-

kung verfehlt. Vor diesem Hintergrund stellen wir dazu folgende Anträge:

Antrag zu Art. 27 Abs. 2:

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen (02-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte
nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020-2021 folgender Anteil

der Fahrzeuge mit den tiefsten (02-Emissionen berücksichtigt:
a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent;

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent;

c. streichen

Die damit beantragte Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht dem heu-

tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats, der von Ständerat Damian

Müller zuhanden der Materialien festgehalten wurdel. Dieser Einschätzung schliessen wir

uns an. Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11 Abs. 2 des totalre-

vidierten (02-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat einge-
bracht. Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist angezeigt.

Antrag zu Art. 27 Abs.3:

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen (02-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte
nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit (02-Emissionen von weniger als 50 g (02/km bis zu

einer Verminderung der durchschnittlichen (02-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte
von total höchstens 7,5 g (02/km für die Referenzjahre 2020-2021 wie folgt berücksichtigt:
a. im Referenzjahr 2020: doppelt;
b.im Referenzjahr 2021: einfachi

c. streichen.

' https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?Subjectld=47812
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Eine mehrfache Anrechnung von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden führt nach unserer

Einschätzung zu einer Überkompensation von Fahrzeugtypen mit hohen Emissionswerten

und schwächt daher die Wirkung der Emissionsvorschriften ab.

CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art. 94 ff.)

Die CO2-Abgabe auf Brennstoffe ist ein zentraler Bestandteil der Schweizerischen Klimapoli-
tik. Um das inländische Reduktionsziel von 21.5% bis 2021 gegenüber 1990 und damit ins-

besondere auch das Ziel netto Null (02 bis 2050 erreichen zu können, schlagen wir eine Er-

höhung der Abgabe auf 120 Franken je Tonne CO2 bereits ab 1. Januar 2021 vor.

Antrag zu Art. 94 Abs. 1 d

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CC)2, falls die (02-Emissionen aus Brenn-

stoffen im Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen.

CORE-Svstem

Wir begrüssen die Bestrebungen, die Datenhaltung beim Vollzug der klimapolitischen Instru-

mente zu digitalisieren und dadurch zu vereinfachen. Es wird ausgeführt, dass CORE den

elektronischen Austausch zwischen allen Prozessbeteiligten umfasst. Um diese Zielsetzun-

gen erreichen zu können, gilt es auf Folgendes zu achten:

- Kantonsspezifische Daten sollen den Kantonen über eine webbasierte Schnittstelle (Auto-
matisierung) und via Login (Einsicht durch vollzugsberechtigte Personen) insbesondere

für ein zweckmässiges Monitoring im Klimabereich zur Verfügung stehen.

- Im Bereich Industrie werden die Daten für CORE voraussichtlich aus den Datenbanken

der EnAW (Energie-Agentur der Wirtschaft) und der act (Cleantech Agentur Schweiz) be-

zogen. Hier ist eine webbasierte bidirektionale Schnittstelle zwischen CORE und den ge-
nannten Datenbanken vorzusehen. Eine solche Schnittstelle ermöglicht auch den automa-

tisierten Datentransfer aus den Datenbanken EnAW/act in das geplante kantonale Ener-

gieinformationssystem (KEIS), das der Kanton Luzern aufgrund der grossen Datenvielfalt

im Energie- und Klimabereich derzeit in Zusammenarbeit mit LUSTAT erarbeitet. Das er-

möglicht ein effizientes Monitoring von Energiebedarf und CO2-Emissionen der verpflich-
teten Unternehmen.

-

Für diejenigen Unternehmen, die ihre Daten bereits im Rahmen der Zielverpflichtungen
mit EnAW oder act in deren Systeme erfasst haben, darf kein Mehraufwand entstehen.

Auch dies spricht für einen automatisierten Datentransfer (bidirektional) zwischen den Da-

tenbanken EnAW/act und CORE.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer

Anträge.

Fuldlich rüsse

ÈtrD,an Meter

i r-**
Regierungsrat
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
Sektion Politische Geschäfte 

3003 Bern 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der COi-Emissionen (COi-Verordnung); Vernehm­

lassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation {UVEK) eröffnete 

am 4. Mai 2020 die Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der C02-

Emissionen (C02-Verordnung; SR 641.711). 

Die Teilrevision der COi-Verordnung wird vom Kanton Uri begrüsst. Da der Kanton Uri keine wesentli­

chen Auswirkungen durch die Änderung der Verordnung erfährt, sind keine Vorbehalte oder Bemer­

kungen anzubringen. 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Altdorf, 21. August 2020 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Kanzleidirektor 



Regierungsrat des Kantons Schwyz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kantonschw yzl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

· - 6431 Schwyz, Postfach 1260 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

per E-Mail 

An das 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

raphael. bucher@bafu.ad min .eh 

(PDF- und Word-Version) 

Schwyz, 21. August 2020 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der C02-Emissionen 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 

und Kommunikation UVEK die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung in titelvermerkter Angele­ 

genheit eingeladen. Die Frist dauert bis 25. August 2020. 

Wir begrüssen die Verlängerung der zentralen, jedoch zeitlich bis Ende 2020 befristeten Instru­ 

mente des Klimaschutzes bis Ende 2021. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir und grüssen Sie freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Petra Steimen-Rickenbacher 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 

Kopie z. K. an: 

- Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 





KANTON LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans

Telefon 041 6l I 79 02, wwwnw.chNIDWALDEN

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E.MAIL
Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation

Frau Bundespräsidentin

Simonetta Sommaruga
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02

staatskanzlei@nw.ch

Stans, 18. August 2020

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der COz-Emissionen (GOz-Verordnung)

Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 wurden wir eingeladen, zur Teilrevision der Verordnung über

die Reduktion der COz-Emissionen Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese Möglich-

keit und nehmen wie folgt Stellung.

Die Schweiz fördert seit dem 1. Juli 2008 umweltschonende Treibstoffe über Steuererleichte-
rungen. Die entstehenden Steuerausfälle müssen gemäss Gesetz über den Benzinsteuersatz
ausgeglichen werden. Diese Erleichterungen von der Mineralölsteuer (MinöSt) sind gemäss

dem geltenden Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 1961 (MinöStG) bis zum 30. Juni2020
befristet. Am 27. Februar 2017 reichte Nationalrat Thierry Burkart eine parlamentarische lniti-
ative (Pa.lv, Burkart 17.405) zur Verlängerung der Steuererleichterungen bis 2030 ein.

Mit der vorliegenden Teilrevision der COz-Verordnung wird die Weiterführung der Verknüpfung
des Emissionshandelssystems (EHS) der EU nach dem Jahr 2020 sichergestellt. Die Verknüp-
fung wirkt sich insgesamt positiv auf die Schweizer Wirtschaft aus. Die EHS-Teilnehmer haben
weiterhin Zugang zum liquiden und transparenten europäischen Emissionshandel und unter-
stehen denselben Wettbewerbsbedingungen wie ihre Konkurrenten in der EU. lm Vergleich zu

einem Szenario ohne Verknüpfung ergibt sich gemäss der im erläuternden Bericht zitierten
Studien von Ecoplan(2016) und lnfras (2016) bis 2030 ein B|P-Zuwachs von rund 0.04 Pro-

zent. ln der Luftfahrt dürfte der Einbezug in das EHS zu einem leicht tieferen Wachstum der
Wertschöpfung führen. Der Rückgang der jährlichen Wachstumsrate der Wertschöpfung be-

trägt jedoch maximal 0.2 Prozentpunkte. Die volkswirtschaftliche Bilanz bleibt damit positiv.

Wir stimmen der Zielsetzung und dem lnhalt der Teilrevision zu.
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KANTON NIDWALDEN Stans, 18. August 2020

Freundliche Grüsse
LANDAMMANN UND REGIERUNGSRAT

RUN

Dr. Othm Fillig

Landammann

Geht an:

- raphael.bucher@bafu.admin.ch

/ l/-t;
v z lic. iur. Armin Eberli

Landschreiber
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kanton Slarus ffi
Telefon 055 646 60 11112115
E-Mail : staatskanzlei@gl.ch
www.gl.ch

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Per E-Mail an
raphael. bucher@bafu. ad m i n. ch

Glarus, 18. August 2020

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissi-
onen (CO2-Verordnung)

Hochgeachtete Frau Bundespräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Da-
für danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

1. GOz-Emissionen Fahrzeuge

1.1. AngepassteCOz-Flottenzielwerte

Die COz-Flottenzielwerte für Personenwagen sowie für Liefenivagen und leichte Sattelschlep-
per werden mit einem Faktor in WLTP-basierte Zielwerte umgerechnet. Die WlTP-basierten
Zielwerte betragen damit gemäss Art. 17b Abs. 2 rev. COz-Verordnung 118 Gramm COz/km
für Personenwagen und 186 Gramm COz/km für Liefenruagen und leichte Sattelschlepper.
Diese Umrechnung in Anlehnung an die europäischen Regelungen kann als Entgegenkom-
men an die Automobilindustrie angesehen werden. ln den letzten Jahren wurde bekannt,
dass die COz-Emissionen gemäss den Angaben der Fahrzeughersteller von den real gemes-
senen Werten zunehmend abwichen (zuletzt in der Grössenordnung von rund 40 Prozent).
Als Antwort darauf wird im Typenprüfverfahren ein neuer Fahrzyklus eingeführt (Ersatz
NEFZ durch WLTP), welcher die realen Fahrbedingungen und damit die tatsächlichen COz-
Emissionen besser widerspiegelt. Da die Zielwerte für 2021 noch auf der NEFZ-Datenbasis
definiert wurden, wären sie mit dem nun eingeführten WlTP-Verfahren schwerer zu errei-
chen. Die Umrechnung der Zielwerte ermöglicht es den Automobilimporteuren, die Flotten-
grenzwerte auf dem Papier einfacher zu erreichen. Da die von der Automobilindustrie durch-
geführten Optimierungen im Typenprüfverfahren sehr umstritten sind und für die Erfüllung
der Klimaziele die Realemissionen relevant sind, muss dieses Entgegenkommen an die
Fahrzeugindustrie begrenzt werden. lnsbesondere ist zu kritisieren, dass die Umrechnung
als zusätzliche Erleichterung eingeführt wird und sämtliche bereits bestehenden Erleichte-
rungen (ökoinnovationen, Supercredits etc.) weitergeführt werden. Da die Umrechnung zwi-
schen den Messverfahren gesetzlich festgelegt und von der EU übernommen wurden, müs-
sen im Gegenzug die sonstigen Erleichterungen schneller als vorgesehen zurückgefahren
werden.



Anträse:
- Die Berücksichtigung nur eines Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten COz-Emissio-

nen (Phasing-ln) gemäss Att.27 Abs. 2 ist frühzeitig zu beenden:2022 sind analog den
Regelungen der EU 100 Prozent der Flotte einzubeziehen (bisher 95 Prozent).

- Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 Gramm COz/km gemäss
Att.27 Abs. 3 ist zu reduzieren: im Referenzjahr 2021 auf 1,5 (bisher 1,67) und im Refe-
renzjahr 2022 auf 1 (bisher 1,33).

- Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Okoinnovationen gemäss
Art. 26 Abs. 2 rev. COz-Verordnung sind zu streichen.

1.2. E-Fahrzeuge

Um die COz-Flottenziele einfacher zu erfüllen, wurden E-Fahrzeuge, die mit 0 Gramm COz in

die Berechnung einfliessen, importiert und in Verkehr gesetzt. Allerdings blieben diese Fahr-
zeuge danach nicht in der Schweiz, sondern wurden wieder exportiert. Damit leisteten sie
auch keinen Beitrag zur Emissionsverminderung. Diese Praxis, die bereits in früheren Stel-
lungnahmen (2.B. Stellungnahme Konferenz kantonaler Energiedirektoren vom 10.03.2017,
S. 15) bemängelt wurde, wird nun mit einer Ergänzung in Art. 17 rev. COz-Verordnung unter-
bunden. Dazu wird präzisiert, dass nur Fahrzeuge angerechnet werden, die nach der Zulas-
sung eine entsprechende Verwendung in der Schweiz haben.

Antrao:
Es ist ein Vollzugscontrolling zu etablieren, um sicherzustellen, dass diese Praxis in der Rea-
lität unterbunden wird.

1.3. Fahrzeuggewicht

Es ist anzumerken, dass die Berechnung der individuellen Zielvorgabe durch den Einbezug
des Fahrzeuggewichts der Flotten gemäss Anhang 4a keine ausreichenden Anreize zur Um-
stellung auf leichtere Fahrzeugen enthält. Dies wäre aber wichtig, um den Trend zu schwere-
ren Fahrzeugen abzuschwächen und damit die Emissionen zu stabilisieren resp. zu vermin-
dern.

Antraq:
Es sind stärkere Anreize für leichtere Fahrzeuge zu schaffen. Denkbar sind z.B. Anpassun-
gen bei der Berechnung der individuellen Zielvorgabe.

1.4. Sanktionsbeträge

lm Anhang 5 COz-Verordnung sind unter Zitf .3 die Sanktionsbeträge für die Referenzjahre
2019 und 2020 enthalten. Für das Referenlahr 2021 istjedoch in den Vernehmlassungsun-
terlagen kein Wert vorgesehen.

Antraq:
Für 2021ist ein Sanktionsbetrag festzulegen.

Die Sanktionsbeträge bei Überschreiten der Emissionsziele sind an die Regelungen in der
EU angelehnt und mit einem gemittelten Wechselkurs berechnet. Mit diesem Vorgehen wer-
den Unterschiede in der Kaufkraft zwischen der EU und der Schweiz nicht abgebildet.

Antraq:
Die Berechnung der Sanktionsbeträge gemäss Art. 29 und Anhang 5 sind bezüglich Kauf-
kraft anzupassen.
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2. Emissionshandel

2.1. Maximale Menge Emrssionsrechte und jährliche Anpassung der kosten/osen
Zuteilung

Die maximale Menge an Emissionsrechten, die für Betreiber von Anlagen zur Verfügung
steht, wurde in der Vergangenheit jeweils um 1,74 Prozent pro Jahr gekürzt. Ab 2021 wird
die Menge der Emissionsrechte neu um 2,2Prozent pro Jahr vermindert. Auch die maximale
Menge an Emissionsrechten für Luftfahrzeugbetreiber wird ab 2021 um jährlich 2,2Prozenl
gekürzt. Wir begrüssen dieses Vorgehen im Grundsatz, sorgt es doch dafür, dass die Teil-
nehmenden am Emissionshandelssystem (EHS) Anreize zur Reduktion ihrer Treibhaus-
gasemissionen haben. Wir begrüssen auch, dass neu die Menge der kostenlos zugeteilten
Emissionsrechte an die Anlagenbetreiber jährlich aufgrund der Aktivitätsrate angepasst wer-
den kann. Die Anpassung wird gemäss Art. 46b Abs. 1 vorgenommen, wenn die Abweichung
mehr als 15 Prozent beträgt. Bisher wurde die Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte
angepasst, wenn der Anlagenbetreiber den Betrieb ganz oder teilweise einstellte oder wenn
eine physische Anderung an einer Anlage die installierte Kapazität um mindestens 10 Pro-
zent erhöhte oder verringerte. Das heisst, mit der neu vorgeschlagenen Regelung wird die
Schwelle, welche Anpassungen bei der Zuteilung auslöst, einerseits erhöht, andererseits
werden die Anwendungskriterien erweitert: es ist nun eine Veränderung der Aktivitätsrate im
Allgemeinen erforderlich, nicht mehr nur eine physische Eruveiterung oder Verringerung der
Kapazität. lm Erläuterungsbericht ist nicht dargelegt, welche Auswirkungen daraus auf den
Emissionshandel und die Preisentwicklung enruartet werden.

Antraq:
Es ist eine Uberprüfung der Auswirkungen vorzusehen. Sollten sich aus der Anpassung die-
ser Regelungen nachteilige Entwicklungen ergeben, sind diese mit einer Anpassung der Ver-
ordnungsbestimmungen zu berichtigen.

2.2. Carbon Leakage

Bei der Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte wird das Risiko einer Produktionsverlage-
rung ins Ausland (Carbon Leakage) weiterhin berücksichtigt. Das bedeutet, dass für die be-
treffenden EHS-Teilnehmer kostenlose Emissionsrechte vollumfänglich in der Höhe des je-
weiligen Benchmarks zugeteilt werden. Gemäss Erläuterungsbericht betrifft dies nahezu alle
Sektoren im EHS. Teilnehmer, bei denen kein Risiko für Carbon Leakage besteht, erhalten
gemäss Anhang I Ziff .3.1 rev. COz-Verordnung bis 2026 hingegen nur 30 Prozent der kos-
tenlosen Emissionsrechte gemäss Benchmark. Weiter wird dieser Satz bis 2030 auf 0 ge-
senkt, das heisst, im Jahr 2030 werden diese EHS-Teilnehmer keine kostenlosen Emissions-
rechte mehr erhalten. Damit nimmt die Ungleichbehandlung der EH.S-Teilnehmer stark zu.
Des Weiteren müssen zur Erreichung der Klimaziele gemäss dem Ubereinkommen von Pa-
ris die Emissionen global auf netto null gesenkt werden. Dementsprechend müssen weitere
Anreize gesetzt werden, damit auch die lndustrie vermehrt auf diesen Zielpfad einschwenkt.
Die Ungleichbehandlung ist daher mittelfristig zu reduzieren.

Antraq:
Anhang IAff.3 rev. COz-Verordnung ist um einen Anpassungsfaktor für Carbon Leakage
gefährdete Unternehmen von 0.95 ab 2025 und 0.9 in 2030 zu ergänzen.

3. GO2-Abgabebefreiung mitVerminderungsverpflichtung

3.1. AnrechenbarkeitEmrcsionsminderungszertifikate

Gemäss Art. 75 rev. COz-Verordnung können Anlagebetreiber, die bereits vor 2013 einer
Verminderungsverpflichtung unterlagen, Emissionsminderungszertifikate im Umfang von 4,5
Prozent der effektiven Emissionen anrechnen lassen. lm Emissionshandelssystem hingegen
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sind Emissionsminderungszertifikate nicht mehr zugelassen. Konsequentenrueise sind die
Regelungen bei der Verminderungsverpflichtung gleich auszugestalten.

Antraq:
Art. 75 rev. COz-Verordnung ist zu streichen

4. Kompensation lmporteure Treibstoff

4.1. Anpassung Kompensafionssatz Treibstoffimporteure

Wir begrüssen die Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoffimporteure von 10 Pro-
zent im Jahr 2020 aut 12 Prozent im Jahr 2021 ( tt.89 Abs. 1 Bst. e rev. COz-Verordnung).
Damit wird sichergestellt, dass der Verkehr einen angemessenen Beitrag zur Verminderung
der Treibhausgasemissionen leistet.

4.2. ZulässigeKompensafionsmassnahmen

Mit einer Anpassung in Art. 90 Abs. 1 rev. COz-Verordnung wird die Möglichkeit für kompen-
sationspflichtige Personen aufgehoben, ihrer Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten
Projekten nachzukommen. Dies, weil ihre Zusätzlichkeit nach 2020 nicht mehr gegeben sei.
Gemäss Erläuterungsbericht sind von dieser Anpassung Kompensationsprojekte betroffen,
die rund 150 000 Tonnen COz einsparen. Einige dieser Projekte werden aufgrund der fehlen-
den Einnahmen aus den Kompensationszahlungen voraussichtlich nicht mehr weitergeführt
werden können. Um sinnvolle Kompensationsprojekte nicht unnötig auslaufen zu lassen, ist
für diese Projekte die Möglichkeit vorzusehen, einen Nachweis über die Zusätzlichkeit erbrin-
gen zu können, falls sie wesentliche Anforderungen erfüllen.

Antraq:
ln Art. 90 rev. COz-Verodnung ist eine Regelung einzufügen, wie selbst durchgeführte Pro-
jekte nachweisen können, dass sie das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen.

5. Erhöhung GO2-Abgabe

Die COz-Abgabe auf Brennstoffen wurde bisher alle zwei Jahre aufgrund der Emissionsent-
wicklung angepasst. Die letzte Erhöhung wurde 2018 auf 96 Fr. pro Tonne COz vorgenom-
men. Diesem Vorgehen folgend hätte der nächste Erhöhungsschritt bereits 2020 stattfinden
müssen. Die Schweiz befindet sich bezüglich der Einhaltung des Reduktionsziels für 2020
von minus 20 Prozent gegenüber 1990 nicht auf Kurs. Auch beim Sektorziel für Gebäude
von minus 40 Prozent gegenüber 1990 ist absehbar, dass es nicht erreicht werden wird. Es
ist daher angezeigt, den nächsten Erhöhungsschritt der COz-Abgabe auf 120 Fr. pro Tonne
COz nicht erst wie in Art. 94 rev. COrVerordnung vorgeschlagen 2022, sondern bereits 2021
vorzusehen, falls sich die Emissionen nicht entsprechend reduzieren.

Antraq:
ln Art. 94 Abs. 1 Bst. d rev. COz-Verordnung ist das Jahr 2022 durch 2021 zu ersetzen.
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Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

ßr^^^#^k Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

versandt am: 1 9. Aug. 202Ü
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Baudirektion

Kanton Zug

Baudirektion, Postfach, 630t Zuct

Per E-Mail

raphael.bucher@ bafu.admin.ch

T direkt +41 41 728 53 11

roman.wuelser@ zg.ch

Zug, 24. August 2020 RW/Ias

Laufnummer: 53769

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der C02-Emissionen (C02-Verordnung)

Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Bucher

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 4. Mai 2020 hat Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga den Kanton Zug in der

obgenannten Angelegenheit zur Vernehmlassung eingeladen. Der Regierungsrat hat das Ge

schäft an die Baudirektion zur direkten Erledigung überwiesen. Wir äussern uns dazu gerne

wie folgt:

Mit der Teilrevision der 002-Verordnung sollen befristete klimapolitische Instrumente weiterge

führt und so die drohende Regulierungslücke aufgrund des verspäteten lnkrafttretens des total-

revidierten 002-Gesetzes geschlossen werden. Der Kanton Zug unterstützt diese Anliegen.

Weiter unterstützen wir die Anpassungen des Emissionshandelssystems, welche die Kompati

bilität mit dem Emissionshandelssystem der EU sicherstellen.

Ferner erlauben wir uns die Bemerkung, dass die aktuelle Verordnung über die Reduktion der

002-Emissionen bereits 106 Seiten umfasst. Mit der Vorlage werden auf insgesamt 36 Seiten

Ergänzungen und Präzisierungen zum Gesetzestext vorgeschlagen. Die Regelungsdichte und

die Komplexität der Verordnung erreicht ein Ausmass, welches der eigentlichen Zielsetzung

nicht zwingend förderlich ist. Dies kann zum Beispiel Innovationen bei Projekten und Program

men für die Emissionsverminderung hemmen statt fördern. Nicht jeder Inhalt eines Monitorings

oder jede Einzelheit im Datenfluss müsste auf Verordnungsstufe festgehalten werden. Daher

möchten wir empfehlen, dass für die nächste Revision geprüft werden soll, ob und wie man die

Verordnung entschlacken könnte.

Aabachstrasse 5, 6300 Zug

T +41 41 728 53 00

BAFU - Teilrevision Verordnung Uber Reduktion C02-Emissionen.Docx www.zg.ch/baudirektion
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Baud i rektion

—

Florian Weber

Reg je ru ngs rat

Kopie an:

- Amt für Umwelt

- Amt für Raum und Verkehr

Versandt am: 2.5. M6. 2O2



 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 

www.fr.ch/ce  

 

Fribourg, le 17 août 2020 

 

2020-667 
Procédure de consultation – Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2 

Madame, Monsieur, 

Suite au courrier de Madame la Présidente de la Confédération Simonetta Sommargua, Cheffe du 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, du 

4 mai 2020, les services spécialisés de l’administration cantonale ont analysé le projet de révision 

partielle de l’ordonnance sur le CO2 mis en consultation. 

Le Conseil d’Etat a l’avantage de vous faire part de sa prise de position ci-après. 

Remarque générale 

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la future loi sur le CO2, nous estimons que le présent projet 

de révision de l’ordonnance de la loi sur le CO2 est indispensable au maintien d’instruments de 
politique climatique importants, ces derniers permettant le maintien de l’effort de réduction des 
émissions. Pour exemple, les deux principaux systèmes d'incitation (allégement fiscal pour les 

huiles minérales et obligation de compensation pour les importateurs de combustibles fossiles) ont 

déjà conduit à une augmentation significative des ventes de carburants renouvelables. La 

suppression de ces incitations aurait pu entraîner un effondrement des ventes de carburants 

renouvelables en Suisse. 

Système d’échange de quotas d’émission SEQE 

Bien que le territoire fribourgeois n’accueille pour l’instant aucune installation ou entreprise prenant 

part au SEQE, nous estimons qu’il est indispensable de maintenir l’obligation d’y participer, tout 
comme il est indispensable de poursuivre le couplage avec le SEQE de l’Union européenne. Nous 
soutenons par ailleurs les propositions de trajectoires de réduction du plafond des droits d’émission 
disponible (cap), à savoir l’augmentation à 2.2 % pour les exploitants d’installations et la création 
d’un cap pour l’aviation. 
  

Conseil d’Etat 
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

PAR COURRIEL 

Département fédéral de l'environnement, des 

transports, de l'énergie et de la communication 

p.a. Office fédéral de l’environnement 
3003 Berne 
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Engagement de réduction et taxe CO2 sur les combustibles 

Il nous apparaît indispensable que les engagements de réduction et la taxe CO2 soient maintenus car 

l’économie a besoin de stabilité et de vision à long terme ; nous saluons donc la proposition de 

prolongement des engagements déjà pris de même que la poursuite linéaire des objectifs. 

Quant à la mise en place d’un système de gestion électronique, elle nous semble pertinente. 

Obligation de compenser s’appliquant aux importateurs de carburants 

Nous jugeons la poursuite de l’obligation de compenser comme étant indispensable ; quant à 

l’élévation à 12 % du taux de compensation en 2021 (contre 10 % en 2020), elle nous apparaît 

comme souhaitable. 

Prescription concernant les émissions de CO2 des véhicules neufs 

Pour ce qui est du maintien des prescriptions avec des limites harmonisées avec l’Union 
européenne, c’est là également une mesure que nous jugeons indispensable. 

Conséquences en matière de finances 

Nous saluons de manière générale la révision proposée, car elle permet notamment le maintien de la 

source de financement du Programme bâtiments, programme qui connaît un succès croissant depuis 

2017 dans notre canton et permet de soutenir également un secteur économique passablement 

impacté par la pandémie qui sévit actuellement. 

Quant à la possible augmentation de la taxe CO2, celle-ci entraînerait une augmentation des 

montants disponibles à futur pour le Programme bâtiments, événement tout à fait souhaitable afin 

de poursuivre sereinement l’assainissement énergétique du parc immobilier autant national que 
fribourgeois. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Anne-Claude Demierre, Présidente 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 

 

L’original de ce document est établi en version électronique 

  



Conseil d’Etat CE 

Page 3 de 3 

 

Communication : 

a) à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, pour elle et le 
Service de l’environnement ; 

b) à la Direction de l’économie et de l’emploi, pour elle et le Service de l’énergie ; 

c) à la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts ; 

d) à la Chancellerie d'Etat. 

 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel 

Chancelière d’Etat 
 

Extrait de procès-verbal non signé, l’acte signé peut être consulté à la Chancellerie d’Etat 



l Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 85 62
Fax: +41 61 267 85 72
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch
www.regierungsrat.bs.ch

An das Eidgenössische Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikati-
on UVEK

Per Mail an raphael.bucher(%bafu.admin.ch

Basel, 12. August 2020

Regierungsratsbeschluss vom 11. August 2020

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der C02-Emissionen
(C02-Verordnung)
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Teilrevision
der Verordnung über die Reduktion der COz-Emissionen zukommen lassen. Wir danken Ihnen für
die Gelegenheit zur Stellungnahme und nehmen wie folgt Stellung.

Kompensationsplicht für Importeure fossiler Treibstoffe

Art. 89 Abs. 1 Bst. e
Antrag: «Kompensiert werden müssen die C02-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung
der im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen.
Der Kompensationssatz beträgt:
e. für das Jahr 2021: 4515 Prozent.»

Begründung:
Wir begrüssen die Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoffimporteure von 10 Prozent
im Jahr 2020 auf 12 Prozent im Jahr 2021. Damit wird sichergestellt, dass der Verkehr einen an-
gemessenen Beitrag zur Verminderung der Treibhausgasemissionen leistet.

Statt der vorgeschlagenen 12% soll der Kompensationssatz auf 15% erhöht werden, um die be-
stehende Ziellücke im Verkehrsbereich zu schliessen. Diese Lösung ist auch kongruent mit der
Anpassung im geplanten C02-Gesetz. Der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rappen pro
Liter gemäss Art 26. Abs. 3 des bestehenden COs-Gesetzes würde mit dieser Anpassung nicht
erreicht.

Art. 90: Zulässige Kompensationsmassnahmen
Antrag: Hier ist eine Regelung einzufügen, wie selbst durchgeführte Projekte nachweisen können,
dass sie das Kriterium der «Zusätzlichkeit» erfüllen.
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Begründung:
Mit Art. 90 Abs. 1 wird die Möglichkeit für kompensationspflichtige Personen aufgehoben, ihrer
Pflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen. Dies wird damit begründet, dass die
«Zusätzlichkeit» nach 2020 nicht mehr gegeben sei. Gemäss Erläuterungsbericht sind von dieser
Anpassung Kompensationsprojekte betroffen, die rund 150'OQO Tonnen C02 einsparen. Einige
dieser Projekte werden aufgrund der fehlenden Einnahmen aus den Kompensationszahlungen
voraussichtlich nicht mehr weitergeführt werden können. Um sinnvolle Kompensationsprojekte
nicht unnötig auslaufen zu lassen, ist für diese Projekte die Möglichkeit vorzusehen, einen Nach-
weis über die «Zusätzlichkeit» erbringen zu können, falls sie wesentliche Anforderungen erfüllen.

C02-Emissionsvorschriften furNeufahrzeufle

Das C02-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr.
Ein griffiges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, um die C02-Emissionen des
motorisierten Individualverkehrs (MIV) zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich dabei nicht nur in
einer COs-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell in Form von eingesparten Treibstoff-
kosten. Eine Senkung der 002-Ziele für die Neuwagenflotten steigert: zudem die Attraktivität der
Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich.

Die jetzige Ausgestaltung der COz-Verordnung erlaubt indes zahlreiche Ausnahmen und bietet
Umgehungsmöglichkeiten. Ohne die verschiedenen Mechanismen zur Berechnung der Flotten-
emissionen, würden die Klimaziele im Verkehrsbereich noch deutlicher verfehlt werden. Wir stel-
len dazu folgende vier Anträge:

Art. 17b Abs. 2 Bst. a und b
Antrag: Die Zielwerte sind hinsichtlich der Umrechnungsfaktoren zu überprüfen.

Art. 27 Abs. 2
Antrag: Die Berücksichtigung nur eines Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten C02-Emissio-
nen (Phasing-ln) ist frühzeitig zu beenden: 2022 sind analog den Regelungen der EU 100 Pro-
zent der Flotte einzubeziehen (bisher 95 Prozent).

Art. 27 Abs. 3
Antrao: Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 Gramm CÜ2 pro Kilome-
ter ist zu reduzieren im Referenzjahr 2021 auf 1,5 (bisher 1,67) und im Referenzjahr 2022 auf 1
(bisher 1,33).

Art. 26 Abs. 2
Antrag: Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Ökoinnovationen sind zu
streichen.

Begründung:
Seit September 2017 werden die COz-Emissionen von neuen Fahrzeugmodellen in der EU nach
dem neuen Messverfahren «Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure» (WLTP) ge-
messen. Seit September 2018 müssen bis auf wenige Ausnahmen alle erstmals zugelassenen
Personenwagen nach WLTP genehmigt sein, seit September 2019 ebenfalls alle neuen Liefer-
wagen und leichten Sattelschlepper.

Die nach dem WLTP-Verfahren gemessenen C02-Emissionen liegen näher am realen Treibstoff-
verbrauch und fallen rund 25 Prozent höher aus als die nach der bisherigen Methodik des «Neu-
en Europäischen Fahrzyklus» (NEFZ) ermittelten Werte. Da die Zielwerte für 2021 noch auf der
NEFZ-Datenbasis definiert wurden, wären sie mit dem nun eingeführten WLTP-Verfahren schwe-
rer zu erreichen. Um diese scheinbar «kalte» Verschärfung zu verhindern, dürfen die NEFZ-
Zielwerte für die Jahre 2021 bis 2024 auf äquivalente WLTP-Zielwerte umgerechnet werden.

Seite 2/5



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Die WLTP-basierten Zielwerte betragen damit gemäss Art. 17b Abs. 2 rev. C02-Verordnung 118
Gramm CÜ2 pro Kilometer für Personenwagen und 186 Gramm CÖ2 pro Kilometer für Lieferwa-
gen und leichte Sattelschlepper. Diese Umrechnung in Anlehnung an die europäischen Regelun-
gen kann als Entgegenkommen an dieAutomobilindustrie angesehen werden.

In den letzten Jahren wurde bekannt, dass die C02-Emissionen gemäss den Angaben der Fahr-
zeughersteller von den real gemessenen Werten zunehmend abwichen (zuletzt in der Grössen-
Ordnung von rund 40 Prozent). Die Umrechnung der Zielwerte ermöglicht es den Automobilimpor-
teuren, die Flottengrenzwerte auf dem Papier einfacher zu erreichen. Da die von der Automobil-
Industrie durchgeführten Optimierungen im Typenprüfverfahren sehr umstritten sind und für die
Erfüllung der Klimaziele die Realemissionen relevant sind, muss dieses Entgegenkommen be-
grenzt werden. Insbesondere kritisieren wir, dass die Umrechnung als zusätzliche Erleichterung
eingeführt wird und sämtliche bereits bestehenden Erleichterungen trotzdem weitergeführt wer-
den. Die Umrechnung zwischen den Messverfahren wurde von der EU übernommen.

Gemäss der geltenden Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig
hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte (Energieeffizienzverordnung, EnEV) entspricht das
auf dem NEFZ basierende 95-Gramm-Ziel für Personenwagen jedoch einem WLTP-Zielwert von
115 Gramm pro Kilometer. In der revidierten C02-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118
Gramm pro Kilometer erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen
steigt damit von 1.21 auf 1.24. Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als prob-
lematisch, weil dadurch die Wirkung der Effizienzvorschriften abgeschwächt wird.

Art. 17 Abs. 2
Antrafl:
Es ist ein Vollzugscontrolling zu etablieren, um zu prüfen, dass die Praxis der vermehrten Neuzu-
lassungen von Fahrzeugen vor Jahresende mit der Ergänzung von Ari:. 17 Abs. 2 auch tatsäch-
lich unterbunden wurde.

Begründung:
Die gängigen Praktiken, wie etwa vermehrte Neuzulassungen von Fahrzeugen vor Jahresende,
um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten, sollen nicht mehr
toleriert werden. Um die COz-Flottenziele einfacher zu erfüllen, werden bisher E-Fahrzeuge, die
mit null Gramm COz in die Berechnung einfliessen, importiert und in Verkehr gesetzt. Allerdings
blieben diese Fahrzeuge danach nicht in der Schweiz, sondern wurden wieder exportiert. Damit
leisteten sie auch keinen Beitrag zur Emissionsverminderung.

Aufgrund dieser Vorgänge wird das Kriterium der erstmaligen Inverkehrsetzung in Art. 17 Abs. 2
dahingehend präzisiert, dass nur Fahrzeuge an die jeweilige COz-Flottenbilanz der Personenwa-
gen bzw. Lieferwagen und leichten Sattelschlepper angerechnet werden können, die in der
Schweiz nicht nur formell zum Verkehr zugelassen werden, sondern letztlich tatsächlich durch
einen Endkunden und entsprechend ihrer erstmaligen Zulassung genutzt werden. Die Wirkung
dieses neuen Kriteriums sollte mittels einem Vollzugscontrolting geprüft werden.

Anhang 4a
Antrao: Es sind stärkere Anreize für leichtere Fahrzeuge zu schaffen. Denkbar sind Z.B. Anpas-
sungen bei der Berechnung der individuellen Zielvorgabe.

Begründung:
Die Berechnung im Anhang 4a rev. COz-Verordnung enthält bei der individuellen Zielvorgabe
durch den Einbezug des Fahrzeuggewichts der Flotten keine ausreichenden Anreize zur Umstel-
lung auf leichtere Fahrzeuge. Dies wäre aber wichtig, um den Trend zu schwereren Fahrzeugen
abzuschwächen und damit die Emissionen zu stabilisieren bzw. zu vermindern.
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Anhang 5 Ziff. 3
Antrag:

Es sind Sanktionsbeträge für 2021 festzulegen.

Begründung:
In Anhang 5 Ziff. 3 sind die Sanktionsbeträge für die Referenzjahre 2019 und 2020 enthalten. Für
das Referenzjahr 2021 ist jedoch in den Vernehmlassungsunterlagen kein Wert vorgesehen.

C02-Abgabe auf fossile Brennstoffe

Gemäss Art. 29 Abs. 2 C02-Gesetz beträgt der maximale COs-Abgabesatz 120 Franken pro Ton-
ne CÜ2. Die Abgabe wurde letztmals per 1. Januar 2018 erhöht und liegt heute bei 96 Franken
pro Tonne COz. Die geltende Verordnung sieht vor, dass die Abgabe auf 120 Franken je Tonne
CÜ2 erhöht werden kann (Art. 94 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 C02-Verordnung).

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst,
dass im Jahr 2021 die Emissionen um weitere 1.5 Prozent sinken und so ein inländisches Reduk-
tionsziel von 21.5 Prozent von 1990 bis 2021 erreicht werden soll.

Der nächste Erhöhungsschritt soll nicht erst auf 1. Januar 2022 erfolgen, sondern bereits auf 1.
Januar 2021, falls der Schwellenwert erreicht wird. Für eine Erhöhung per 1. Januar 2022 hätte
der Schwellenwert im 2020 von 67 Prozent des Brennstoffwertes von 1990 gegolten. Entspre-
chend soll für den Erhöhungsschritt per 1.Januar 2021 der Schwellenwert von 68.5 Prozent des
Brennstoffes von 1990 gelten.

Art. 94 Abs. 1 Bst. d
Antrag: «d. ab 1. Januar 2021:auf 1 20 Franken je Tonne CÖ2, falls die C02-Emissionen aus
Brennstoffen im Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen.»

Begründung:
Diese Anpassung führt den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stichjahr
2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-
kung entfaltet.

Übertragung von Emissionsrechten

Antrag: Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte sollen nicht in die Periode ab 2021
übertragen werden können.

Begründung:
Es ist mit einer massiven Uberzuteitung von kostenlosen Emissionsrechten für 2020 aufgrund der
gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag
solcher Zertifikate ins kommende Jahr 2021 würde die Pariser Klimaziele zusätzlich abschwä-
chen.

CORE-System für den Vollzug von klimapolitischen Instrumenten

Es wäre wünschenswert, wenn auch die im Vollzug von C02-Gesetz und Verordnung tätigen kan-
tonalen Fachstellen Zugang zu den Daten ihres Kantons im CORE hätten.
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für Rückfragen steht Ihnen
gerne das Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt, Dominik Keller, dominik.keller@bs.ch, Tel.
061 639 23 20, zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

£. A.
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

^4/lA/j<(H.^ .
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin

Seite 5/5



Landeskanzlei
Rathausstrasse 2

4410 Liestal
T 06'1 552 50 06
landeskanzlei@bl.ch
www.bl.ch

BASEL
LANDSCHAFT

REGIERUNGSRAT
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Reqierunosrat. Rathausstrasse 2. 4410 Liestal

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord
3003 Bern

E-Mail an: raphael.bucher@bafu.admin.ch

Liestal, 18. August 2020
BUD/LHA/CTIMKoI45416

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der COz-Emissionen (GOz-Verordnung);
Ve rne h m I ass u n gsa ntwo rt

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der COz-Emissio-
nen Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit.

Emissionshandel
Der Emissionshandel ist ein marktwirtschaftliches lnstrument der Klimapolitik, das den Teilneh-
mern ermöglicht, Treibhausgasemissionen dort zu reduzieren, wo dies am kostengünstigsten ist.
Wir begrüssen es sehr, dass seit dem 1. Januar 2020 auch die Luftfahrt, analog zu den Regelun-
gen des Emissionshandelssystems (EHS) der EU, in das Schweizer EHS integriert ist.

Antraq:
Mit der neu in Art. 46b Abs. 1 rev. COz-Verordnung vorgeschlagenen Regelung wird die Schwelle,
welche Anpassungen bei der Zuteilung auslöst, einerseits erhöht, andererseits werden die Anwen-
dungskriterien erueitert. lm Erläuterungsbericht ist nicht dargelegt, welche Auswirkungen daraus
auf den Emissionshandel und die Preisentwicklung der Zertifikate erwartet werden. Es wird des-
halb beantragt, eine Überprüfung der Auswirkungen nach einem Jahr vorzusehen. Sollten sich aus
der Anpassung dieser Regelungen nachteilige Entwicklungen ergeben, sind diese mit einer Anpas-
sung der Verordnungsbestimmungen zu berichtigen.

Beqründunq:
Die maximale Menge an Emissionsrechten, die für Betreiber von Anlagen zur Verfügung steht,
wurde in der Vergangenheit jeweils um 1,74 Prozent pro Jahr gekürzt. Ab 2021 wird die Menge der
Emissionsrechte neu um 2,2 Prozent pro Jahr vermindert. Auch die maximale Menge an Emissi-
onsrechten für Luftfahrzeugbetreiber wird ab 2021 um jährlich 2,2Prozent gekürzt. Wir begrüssen
dieses Vorgehen im Grundsatz, sorgt es doch dafür, dass die Teilnehmenden am EHS Anreize zur
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen haben. Wir begrüssen weiterhin, dass neu die Menge

1t6



BASEL
LANDSCHAFT

der kostenlos zugeteilten Emissionsrechte an die Anlagenbetreiber jährlich aufgrund der Aktivitäts-
rate angepasst werden kann. Die Anpassung wird gemäss Art. 46b Abs. 1 rev. COz-Verordnung
vorgenommen, wenn die Abweichung mehr als 15 Prozent beträgt. Bisher wurde die Zuteilung der
kostenlosen Emissionsrechte angepasst, w.enn der Anlagenbetreiber den Betrieb ganz oder teil-
weise einstellte oder wenn eine physische Anderung an einer Anlage die installierte Kapazität um
mindestens 10 Prozent erhöht oder verringert. Das heisst, es ist nun eine Veränderung der Aktivi-
tätsrate im Allgemeinen erforderlich, nicht mehr nur eine Enueiterung oder Verringerung der Kapa-
zität. Welche Auswirkungen dies auf den Emissionshandel und die Preisentwicklung auf die Zertifi-
kate hat, ist jedoch nicht absehbar.

COz-Abgabebefreiy ng mit Verminderungsverpflichtu ng
Die vorgesehenen Anderungen dienen in erster Linie dazu, Anlagebetreiber mit einer bestehenden
Verminderungsverpflichtung die Möglichkeit zu geben, diese ohne grossen administrativen Auf-
wand bis Ende 2021 zu verlängern. Somit ist sichergestellt, dass die Betreiber auch bei einem ver-
zögerten lnkrafttreten der totalrevidierten COz-Gesetzgebung die Rückerstattung erhalten. Mit den
vorgesehenen Anderungen sind wir im Grundsatz einverstanden. Zu Art. 75 haben wir nachfolgen-
den Antrag.

Antraq:
Art. 75 rev. COz-Verordnung ist zu streichen.

Beoründunq:
Gemäss Art. 75 rev. COz-Verordnung können Anlagebetreiber, die bereits vor 2013 einer Vermin-
derungsverpflichtung unterlagen, Emissionsminderungszertifikate im Umfang von 4,5 Prozent der
effektiven Emissionen anrechnen lassen. lm Emissionshandelssystem hingegen sind Emissions-
minderungszertifikate nicht mehr zugelassen. Konsequentenryeise sind die Regelungen bei der
Verm inderungsverpfl ichtung g leich auszugestalten.

Kompensation lmporteure Treibstoff
Antrao:
Der Kompensationssatz ist auf 15 Prozent zu erhöhen. Art. 89 Abs. 1 Bst. e rev. COz-Verordnung
ist wie folgt anzupassen:

1 Kompensiert werden müssen die COz-Emrssionen, die bei der energetischen Nutzung der im be-
treffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr übertührten Treibstoffe entstehen. Der Kom-
pensafions satz beträgt:
e. für das Jahr 2021: Q 15 Prozent.

Beoründunq:
Wir begrüssen die Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoffimporteure von 10 Prozent im
Jahr 2Q2O auf 12 Prozent im Jahr 2021 (Att.89 Abs. 1 Bst. e rev. COz-Verordnung). Damit wird si-
chergestellt, dass der Verkehr einen angemessenen Beitrag zur Verminderung der Treibhaus-
gasemissionen leistet.

Statt der vorgeschlggenen 12 Prozenl soll aber direkt auf 15 Prozent erhöht werden, um die be-
reits bestehende Ziellücke im Verkehrsbereich zu schliessen. Diese Lösung ist auch kongruent mit
der geplanten Anpassung im geplanten COz-Gesetz. Den maximalen Kompensationsaufschlag
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von 5 Rappen pro Liter gemäss Art26. Abs. 3 des bestehenden COz-Gesetzes würde mit dieser
Anpassung nicht erreicht bzw. tangiert werden.

Antrao:
ln Art. 90 rev. COz-Verodnung ist eine Regelung einzufügen, wie selbst durchgeführte Prolekte
nachweisen können, dass sie das Kriterium der <Zusätzlichkeit> erfüllen.

Beqründunq
Mit Art. 90 Abs. 1 rev. COz-Verordnung wird die Möglichkeit für kompensationspflichtige Personen
aufgehoben, ihrer Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen. Dies
wird damit begründet, dass die <Zusätzlichkeit> nach 2020 nicht mehr gegeben sei. Gemäss Er-
läuterungsbericht sind von dieser Anpassung Kompensationsprojekte betroffen, die rund 150'000
Tonnen COz einsparen. Einige dieser Prolekte werden aufgrund der fehlenden Einnahmen aus
den Kompensationszahlungen voraussichtlich nicht mehr weitergeführt werden können. Um sinn-
volle Kompensationsprojekte nicht unnötig auslaufen zu lassen, ist für diese Projekte die Möglich-
keit vorzusehen, einen Nachweis über die <Zusä2lichkeit> erbringen zu können, falls sie wesentli-
che Anforderungen erfüllen.

GOz-Abgabe
Antraq:
ln Art. 94 Abs. 1 Bst. d rev. COz-Verordnung ist das Jahr 2022 durch 2021 zu ersetzen

Beoründunq:
Die COz-Abgabe auf Brennstoffen wurde bisher alle zwei Jahre aufgrund der Emissionsentwick-
lung angepasst. Die letzte Erhöhung wurde 2018 auf 96 Franken pro Tonne COz vorgenommen.
Diesem Vorgehen folgend hätte der nächste Erhöhungsschritt bereits 2020 stattfinden müssen.
Die Schweiz befindet sich bezüglich der Einhaltung des Reduktionsziels für 2020 von minus 20
Prozent gegenüber 1990 nicht auf Kurs. Auch beim Sektorziel für Gebäude von minus 40 Prozent
gegenüber 1990 ist absehbar, dass es nicht erreicht werden wird. Es ist daher angezeigt, den
nächsten Erhöhungsschritt der COz-Abgabe auf 120 Franken pro Tonne COz nicht erst wie in Art.
94 rev. COz-Verordnung vorgeschlagen 2022, sondern bereits 2021vorzusehen, falls sich die
Emissionen nicht entsprechend reduzieren.

GOz-Emissionsvorschriften fü r Neufahnzeuge
Das COz-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr.
Ein griffiges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, um die COz-Emissionen des
motorisierten lndividualverkehrs (MlV) zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich dabei nicht nur in
einer COz-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automobilis-
ten in Form von eingesparten Treibstoffkosten. Eine Senkung der COz-Neuwagenflottenziele stei-
gert zudem die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich.
Die jetzige Ausgestaltung der COz-Verordnung erlaubt zu viele Ausnahmen und bietet einige
Schlupflöcher für die Autoimporteure. Die verschiedenen Mechanismen bei der Berechnung der
Flottenemissionen kumulieren sich und führen dazu, dass die Klimaziele im Verkehrsbereich nicht
annährend erreicht werden.
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Anträoe:
1. Die Zielwerte gemäss Art. 17b Abs. 2 Bst. a und b rev. COz-Verordnung sind hinsichtlich der

Um rechnungsfaktoren zu ü berprüfen.
2. Die Berücksichtigung nur eines Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten COz-Emissionen

(Phasing-ln) gemäss Att.27 Abs. 2 rev. COz-Verordnung ist frühzeitig zu beenden:2022
sind analog den Regelungen der EU 100 Prozent der Flotte einzubeziehen (bisher 95 Pro-
zent).

3. Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 Gramm COz pro Kilometer
gemäss Att. 27 Abs. 3 rev. COz-Verordnung ist zu reduzieren. lm Referenlahr 2021 auf 1,5
(bisher 1,67) und im Referenlahr 2022 auf 1 (bisher 1,33).

4. Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Okoinnovationen gemäss Art.
26 Abs. 2 rev. COz-Verordnung sind zu streichen.

Beqründunq:
Seit September 2017 werden die COz-Emissionen von neuen Fahrzeugmodellen in der EU nach
dem neuen Messverfahren <Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure> (WLTP) ge-
messen. Seit September 2018 müssen bis auf wenige Ausnahmen alle erstmals zugelassenen
Personenwagen nach WLTP genehmigt sein, seit September 2019 ebenfalls alle neuen Liefenua-
gen und leichte Sattelschlepper. Die nach dem WLTP-Verfahren gemessenen COz-Emissionen
liegen näher am realen Treibstoffverbrauch und fallen rund 25 Prozent höher aus als die nach dem
alten <Neuen Europäischen FahrzyklusD (NEFZ) ermittelten Emissionswerte. Da die Zielwerte für
2021 noch auf der NEFZ-Datenbasis definiert wurden, wären sie mit dem nun eingeführten WLTP-
Verfahren schwerer zu erreichen. Um diese scheinbar <kalte> Verschärfung zu verhindern, dürfen
die NEFZ-Zielwerte für die Jahre 2021 bis 2024 auf äquivalente WlTP-Zielwerte umgerechnet
werden. Die WLTP-basierten Zielwerte betragen damit gemäss Art. 17b Abs. 2 rev. COz-Verord-
nung 1 18 Gramm COz pro Kilometer für Personenwagen und 186 Gramm COz pro Kilometer für
Liefenrvagen und leichte Sattelschlepper. Diese Umrechnung in Anlehnung an die europäischen
Regelungen kann als Entgegenkommen an die Automobilindustrie angesehen werden. ln den letz-
ten Jahren wurde bekannt, dass die COz-Emissionen gemäss den Angaben der Fahrzeugherstel-
ler von den real gemessenen Werten zunehmend abwichen (zuletzt in der Grössenordnung von
rund 40 Prozent). Die Umrechnung der Zielwerte ermöglicht es den Automobilimporteuren, die
Flottengrenzwerte auf dem Papier einfacher zu erreichen. Da die von der Automobilindustrie
durchgeführten Optimierungen im Typenprüfverfahren sehr umstritten sind und für die Erfüllung
der Klimaziele die Realemissionen relevant sind, muss dieses Entgegenkommen an die Fahrzeug-
industrie begrenzt werden. lnsbesondere ist zu kritisieren, dass die Umrechnung als zusätzliche
Erleichterung eingeführt wird und sämtliche bereits bestehenden Erleichterungen trotzdem weiter-
geführt werden. Die Umrechnung zwischen den Messverfahren wurde von der EU übernommen.
Gemäss der geltenden Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig
hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte (Energieeffizienzverordnung, EnEV) entspricht das
auf dem NEFZ basierende 95-Gramm-Zielfür Personenwagen jedoch einem WLTP-Zielwert von
115 Gramm pro Kilometer. ln der rev. COz-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 Gramm
pro Kilometer erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt da-
mit von 1,21 auf 1,24. Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch,
weil dadurch die Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird.
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Antraq:
Es ist ein Vollzugscontrolling zu etablieren, um zu prüfen, dass die Praxis der vermehrten Neuzu-
lassungen von Fahrzeugen vor Jahresende mit der Ergänzung von Art. 17 Abs. 2 in Realität auch
tatsächlich unterbunden wurde.

Beqründunq:
Die gängigen Praktiken wie etwa vermehrte Neuzulassungen von Fahrzeugen vor Jahresende, um
den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten, werden nicht mehr tole-
riert. Um die COz-Flottenziele einfacher zu erfüllen, wurden E-Fahrzeuge, die mit null Gramm COz
in die Berechnung einfliessen, importiert und in Verkehr gesetzt. Allerdings blieben diese Fahr-
zeuge danach nicht in der Schweiz, sondern wurden wieder exportiert. Damit leisteten sie auch
keinen Beitrag zur Emissionsverminderung.

Aufgrund dieser Vorgänge wird das Kriterium der erstmaligen lnverkehrsetzung in Art. 17 Abs.2
rev. COz-Verordnung dahingehend präzisiert, dass nur Fahrzeuge an die jeweilige COz-Flottenbi-
lanz der Personenwagen barv. Liefenragen und leichten Sattelschlepper angerechnet werden kön-
nen, die in der Schweiz nicht nur formell zum Verkehr zugelassen werden, sondern letztlich tat-
sächlich durch einen Endkunden und entsprechend ihrer erstmaligen Zulassung genutzt werden.
Die Wirkung dieses neuen Kriteriums sollte mittels einem Vollzugscontrolling geprüft werden.

Antraq:
lm Anhang 4a rev. COz-Verordnung sind stärkere Anreize für leichtere Fahrzeuge zu schaffen
Denkbar sind z.B. Anpassungen bei der Berechnung der individuellen Zielvorgabe.

Beoründunq:
Die Berechnung im Anhang 4a rev. COz-Verordnung enthält bei der individuellen Zielvorgabe
durch den Einbezug des Fahrzeuggewichts der Flotten keine ausreichenden Anreize zur Umstel-
lung auf leichtere Fahrzeurgen. Dies wäre aber wichtig, um den Trend zu schwereren Fahrzeugen
abzuschwächen und damit die Emissionen zu stabilisieren resp. zu vermindern.

Antraq:
lm Anhang 5 der rev. COz-Verordnung sind unter Zifi.3 Sanktionsbeträge für 202l festzulegen

Beqründunq:
lm Anhang 5 COz-Verordnung sind unter Zitf .3 die Sanktionsbeträge für die Referenzjahre 2019
und 2020 enthalten. Für das Referenzjahr 2021 ist jedoch in den Vernehmlassungsunterlagen kein
Wert vorgesehen.

Wir danken lhnen für die angemessene Berücksichtigung unserer Anträge.
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CORE-System für den Vollzug von klimapolitischen lnstrumenten
Es wäre wünschenswert, wenn auch die im Vollzug von COz-Gesetz und Verordnung tätigen kan-
tonalen Fachstellen Zugang zu den Daten ihres Kantons im CORE hätten.
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h
Dr. Anton Lauber
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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 Schaffhausen, 25. August 2020

Vernehmlassungsverfahren betreffend Teilrevision der Verordnung über die Reduktion 

der CO2-Emissionen (CO2-Verodnung; SR 641.711); Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Bucher 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 hat die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Um-

welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga, 

die Kantone zu einer Vernehmlassung in oben erwähnter Angelegenheit eingeladen. Ihre Einla-

dung wurde zuständigkeitshalber an das Departement des Innern weitergeleitet. Wir bedanken 

uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und lassen uns wie folgt vernehmen: 

 

Wir begrüssen die Weiterführung der bestehenden klimapolitischen Instrumente bis zur Inkraft-

setzung des totalrevidierten Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-

Gersetz, SR 641.71). Damit kann eine Regulierungslücke verhindert werden. Im Einzelnen ha-

ben wir folgende Bemerkungen anzubringen: 

 

Art. 2 lit. abis CO2-Verordnung 

Wir befürworten ausdrücklich, dass das zulässige Gesamtgewicht für Lieferwagen mit emissi-

onsfreier Antriebstechnik erhöht werden soll, sofern das Mehrgewicht auf die Antriebstechnolo-

gie zurückzuführen ist. Das zusätzliche Gewicht, welches durch die emissionsfreie Technologie 

entsteht, ging bisher zu Lasten der maximal möglichen Zuladung. Bei gleichbleibender Zuladung 

 wie bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor  müsste das Fahrzeug in einer anderen 

Kategorie zugelassen werden und wäre LSVA-pflichtig und somit nicht mehr konkurrenzfähig. 

Departement des Innern  

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Herr Raphael Bucher 
3003 Bern 
      
per E-Mail an: 
raphael.bucher@bafu.admin.ch 
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Mit der vorgeschlagenen Ergänzung werden Lieferwagen mit emissionsfreien Antrieben den 

Fahrzeugen mit fossilen Antrieben gleichgestellt. 

 

CORE-System 

Die Einführung einer Datenbank für den Vollzug von klimapolitischen Instrumenten begrüssen 

wir. In diesem Zusammenhang regen wir an, dass eine Schnittstelle für den Bezug der Daten 

durch die Kantone vorgesehen wird. Der Bund verpflichtet die Kantone zu einer CO2-Berichter-

stattung. Mit dem geplanten CORE-System liegt in Zukunft eine gute Datengrundlage für diese 

Statistik vor. Es ist jedoch wenig sinnvoll, wenn die Kantone die gleichen Daten gesondert erhe-

ben. Aus diesem Grund soll den Kantonen einen Zugang eingerichtet und der Zugriff auf die 

entsprechenden Daten gewährt werden. 

 

Schliesslich möchten wir anmerken, dass im Zuge der Corona-Krise Stimmen aus der Automo-

bilitätsbranche laut wurden, die für das Jahr 2020 und teilweise sogar für das Jahr 2021 den 

Verzicht auf die CO2-Emissionsvorschriften für Neuwagen forderten. Dies lehnen wir ab. Ein 

Verzicht auf die Anforderungen würde zu Anreizen für den Kauf von Fahrzeugen mit hohen 

Emissionen führen, welche dann während vieler Jahre in Betrieb wären und das Klima über 

einen langen Zeitraum belasten würden. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es 

wichtig, dass Anschaffungen möglichst nachhaltig sind. Dasselbe gilt für alle Instrumente zur 

CO2-Verminderung, sollten entsprechende Forderungen erfolgen. 

 

Für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Der Departementssekretär 

 
Christoph Aeschbacher 
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Eidgenössisches Departement für Umwelt,  

Verkehr, Energie und Kommunikation  

3003 Bern 

 

Herisau, 20. August 2020 

Eidg. Vernehmlassung; Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen; 

Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 unterbreitet das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 

und Kommunikation den Kantonen eine Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung; SR 734.71) zur Stellungnahme. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagene Teilrevision der CO2-Verordnung im Grundsatz. Er erachtet 

jedoch vereinzelte Anpassungen am Vorentwurf als notwendig. 

 

1. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

 

Der Regierungsrat befürwortet die geplante Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoffimporteure. Da-

mit kann sichergestellt werden, dass der Verkehr einen angemessenen Beitrag zur Reduktion der Treibhaus-

gasemissionen leistet. 

 

2. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

 

Der Regierungsrat begrüsst die Anpassung der Zielwerte an das neue Messsystem. Allerdings kritisiert er, 

dass parallel dazu sämtliche bestehenden Erleichterungen weitergeführt werden sollen (Ökoinnovationen, 

Supercredits etc.). Auch stellt die geplante Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts für emissionsfreie Lie-

ferwagen die Strassenverkehrsämter betreffend Bemessungsgrundlage und Fahrzeugkategorisierung  

vor erhebliche Herausforderungen. Eine fristgerechte Umstellung ist fraglich. Der Regierungsrat beantragt 

deshalb folgende Änderungen: 
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− Art. 27 Abs. 2: Die Berücksichtigung nur desjenigen Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten CO2-

Emissionen (Phasing-In) ist frühzeitig zu beenden. Ab 2022 sind analog zu den Regelungen der EU 

100 % der Flotte einzubeziehen (bisher: 95 %).  

− Art. 27 Abs. 3: Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 g CO2/km ist zu reduzie-

ren, im Referenzjahr 2021 auf 1,5 (bisher 1,67) und im Referenzjahr 2022 auf 1 (bisher 1,33).  

− Art. 26 Abs. 2: Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Ökoinnovationen sind zu 

streichen. 

− Art. 2 lit. abis: Der Inkraftsetzungstermin für Lieferwagen ist auf 2022 zu verschieben. 

 

3. CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung 

 

Der Regierungsrat befürwortet die Verlängerung der Zielvereinbarungen zwischen Unternehmen und dem 

Bund zur CO2-Emissionsverminderung bis 2021. Damit wird ein zentrales Klimaschutzinstrument um ein weite-

res Jahr verlängert und die Rückerstattung der CO2-Abgabe für das Übergangsjahr 2021 sichergestellt. Der 

Regierungsrat kritisiert hingegen die vorgesehene Anrechenbarkeit von Emissionsminderungszertifikaten für 

Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung. Im Sinne einer Gleichbehandlung sollten Emissionsminde-

rungszertifikate analog zum Emissionshandelssystem nicht mehr zugelassen werden. Der Regierungsrat bean-

tragt deshalb die Streichung der vorgeschlagenen Änderung von Art. 75. 

  

4. Emissionshandel 

 

Der Regierungsrat begrüsst die geplanten Anpassungen. Damit werden bei den grössten Schweizer Treib-

hausgasemittenten die Anreize zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verstärkt. 

 

5. CO2-Abgabe 

 

Der Regierungsrat befürwortet die geplante Erhöhung der CO2-Abgabe von 96 auf 120 Franken pro Tonne 

CO2. Da sich die Schweiz weder beim gesamten Reduktionsziel für CO2-Emissionen noch beim Sektorziel für 

Gebäude auf Zielkurs befindet, ist eine frühzeitige Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe angezeigt. Der 

Regierungsrat beantragt deshalb für Art. 94 Abs. 1 lit. d eine vorgezogene Erhöhung der CO2-Abgabe auf den 

1. Januar 2021 anstatt auf den 1. Januar 2022. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

  

Roger Nobs, Ratschreiber  

 







Kanton St.Gallen 
Baudepartement 

Regierungsrätin Susanne  Hartmann 

Departementsvorsteherin 

Baudepartement, Lämmlisteunnenstr.  54, 9001  St.Gallen 

Nur  per  E-Mail 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Sektion Klimapolitik 
3003  Bern 

raphael.bucher@bafu.admin.ch 

St.Gallen, 13. August 2020 

Teilrevision  der  Verordnung über  die  Reduktion  der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung); Stellungnahme  des  Kantons St.Gallen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  4. Mai 2020  hat  die  Vorsteherin  des  Eidgenössischen Departementes 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK  die  Vernehmlassung zur 
Teilrevision  der  Verordnung über  die  Reduktion  der CO2-Emissionen  (CO2-Verordnung) 
eröffnet. 

Ich danke für  die  Gelegenheit zur Stellungnahme und äussere mich zur Vorlage wie folgt: 

Der  Kanton St.Gallen begrüsst  die  geplanten Änderungen  der CO2-Verordnung. Mit Blick 
auf  die  Umsetzung stelle ich folgende zwei Anträge: 

Antrag  1:  Wir haben festgestellt, dass noch Klärungsbedarf namentlich zur Umsetzung 
von Art.  2ab's besteht. So ist zu klären, wie  die  neu vorgesehenen Gewichte für Liefer-
wagen  in den  Fahrzeugregistern und Fahrzeugausweisen erfasst werden sollen. Im 
Kanton St.Gallen ist insbesondere das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt  von den 
neuen Bestimmungen betroffen.  Die  beantragte Klärung soll jedoch mit  der  Vereinigung 
der  Strassenverkehrsämter  der  Schweiz (abgekürzt asa) erfolgen. 

Antrag  2: Den  Strassenverkehrsämtern ist für  die  Umsetzung  der  neuen Regelungen  in 
den  Fachapplikationen genügend Zeit einzuräumen.  Der  Vollzugsbeginn ist entsprechend 
und  in  Absprache mit  der  asa festzulegen. 

Freundliche Grüsse 

Die  Vorsteherin: 
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ieabui4 
Susanne  Hartmann 
Regierungsrätin 



Will  

Kopie  an: 

— Sicherheits- und Justizdepartement, Generalsekretariat 
— Amt für Wasser und Energie 
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Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

Per E-Mail an: raphael.bucher@bafu.admin.ch (PDF- und Word-Version) 

 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen  

(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassung  

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die uns eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme in vorbezeichneter Angele-

genheit danken wir Ihnen und nehmen hierzu wie folgt Stellung:  

 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

1.1 Angepasste CO2-Flottenzielwerte 

Die CO2-Flottenzielwerte für Personenwagen sowie für Lieferwagen und leichte Sat-

telschlepper werden mit einem Faktor in WLTP-basierte Zielwerte umgerechnet. Die 

WLTP-basierten Zielwerte betragen damit gemäss Art. 17b Abs. 2 rev. CO2-Verord-

nung 118 Gramm CO2/km für Personenwagen und 186 Gramm CO2/km für Liefer-

wagen und leichte Sattelschlepper. Diese Umrechnung in Anlehnung an die europäi-

schen Regelungen kann als Entgegenkommen an die Automobilindustrie angesehen 

werden. In den letzten Jahren wurde bekannt, dass die CO2-Emissionen gemäss den 

Angaben der Fahrzeughersteller von den real gemessenen Werten zunehmend ab-

wichen (zuletzt in der Grössenordnung von rund 40 Prozent). Als Antwort darauf wird 

mailto:raphael.bucher@bafu.admin.ch
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im Typenprüfverfahren ein neuer Fahrzyklus eingeführt (Ersatz NEFZ durch WLTP), 

welcher die realen Fahrbedingungen und damit die tatsächlichen CO2-Emissionen 

besser widerspiegelt. Da die Zielwerte für 2021 noch auf der NEFZ-Datenbasis defi-

niert wurden, wären sie mit dem nun eingeführten WLTP-Verfahren schwerer zu er-

reichen. Die Umrechnung der Zielwerte ermöglicht es den Automobilimporteuren, die 

Flottengrenzwerte auf dem Papier einfacher zu erreichen. Da die von der Automobil-

industrie durchgeführten Optimierungen im Typenprüfverfahren sehr umstritten sind 

und für die Erfüllung der Klimaziele die Realemissionen relevant sind, muss dieses 

Entgegenkommen an die Fahrzeugindustrie begrenzt werden. Insbesondere ist zu 

kritisieren, dass die Umrechnung als zusätzliche Erleichterung eingeführt wird und 

sämtliche bereits bestehenden Erleichterungen (Ökoinnovationen, Supercredits etc.) 

weitergeführt werden. Da die Umrechnung zwischen den Messverfahren gesetzlich 

festgelegt und von der EU übernommen wurde, müssen im Gegenzug die sonstigen 

Erleichterungen schneller als vorgesehen zurückgefahren werden. 

 

Wir beantragen nachfolgende Änderungen und Ergänzungen: 

– Die Berücksichtigung nur eines Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten 

CO2-Emissionen (Phasing-In) gemäss Art. 27 Abs. 2 ist frühzeitig zu beenden: 

2022 sind analog den Regelungen der EU 100 Prozent der Flotte einzubezie-

hen (bisher 95 Prozent).  

– Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 Gramm CO2/km 

gemäss Art. 27 Abs. 3 ist zu reduzieren: im Referenzjahr 2021 auf 1,5 (bisher 

1,67) und im Referenzjahr 2022 auf 1 (bisher 1,33).  

– Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Ökoinnovationen 

gemäss Art. 26 Abs. 2 rev. CO2-Verordnung sind zu streichen. 

 

1.2 E-Fahrzeuge 

Um die CO2-Flottenziele einfacher zu erfüllen, wurden E-Fahrzeuge, die mit 0 Gramm 

CO2 in die Berechnung einfliessen, importiert und in Verkehr gesetzt. Allerdings blie-

ben diese Fahrzeuge danach nicht in der Schweiz, sondern wurden wieder exportiert. 

Damit leisteten sie auch keinen Beitrag zur Emissionsverminderung. Diese Praxis, 

die bereits in früheren Stellungnahmen (z. B. Stellungnahme Konferenz kantonaler 

Energiedirektoren vom 10. März 2017, S. 15) bemängelt wurde, wird nun mit einer 



  3 

 

Ergänzung in Art. 17 rev. CO2-Verordnung unterbunden. Dazu wird präzisiert, dass 

nur Fahrzeuge angerechnet werden, die nach der Zulassung eine entsprechende 

Verwendung in der Schweiz haben. 

 

Wir beantragen, ein Vollzugscontrolling zu etablieren, um zu prüfen, ob Art. 17 rev. 

CO2-Verordnung in der Praxis tatsächlich beachtet wird. 

 

1.3 Fahrzeuggewicht 

Es ist anzumerken, dass die Berechnung der individuellen Zielvorgabe durch den 

Einbezug des Fahrzeuggewichts der Flotten gemäss Anhang 4a keine ausreichen-

den Anreize zur Umstellung auf leichtere Fahrzeuge enthält. Dies wäre aber wichtig, 

um den Trend zu schwereren Fahrzeugen abzuschwächen und damit die Emissionen 

zu stabilisieren resp. zu vermindern. 

 

Wir beantragen die Schaffung stärkerer Anreize für leichtere Fahrzeuge. Denkbar 

sind z. B. Anpassungen bei der Berechnung der individuellen Zielvorgabe. 

 

1.4 Sanktionsbeträge 

Im Anhang 5 CO2-Verordnung sind unter Ziff. 3 die Sanktionsbeträge für die Refe-

renzjahre 2019 und 2020 enthalten. Für das Referenzjahr 2021 ist jedoch in den 

Vernehmlassungsunterlagen kein Wert vorgesehen. 

 

Wir beantragen, dass für das Jahr 2021 ein Sanktionsbetrag festgelegt wird. 

 

Die Sanktionsbeträge bei Überschreiten der Emissionsziele sind an die Regelungen 

in der EU angelehnt und mit einem gemittelten Wechselkurs berechnet. Mit diesem 

Vorgehen werden Unterschiede in der Kaufkraft zwischen der EU und der Schweiz 

nicht abgebildet. 

 

Wir beantragen, die Berechnung der Sanktionsbeträge gemäss Art. 29 und Anhang 5 

bezüglich der Kaufkraft anzupassen. 
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2. Emissionshandel  

2.1 Maximale Menge Emissionsrechte und jährliche Anpassung der kostenlo-

sen Zuteilung 

Die maximale Menge an Emissionsrechten, die für Betreiber von Anlagen zur Verfü-

gung steht, wurde in der Vergangenheit jeweils um 1,74 Prozent pro Jahr gekürzt. Ab 

2021 wird die Menge der Emissionsrechte neu um 2,2 Prozent pro Jahr vermindert. 

Auch die maximale Menge an Emissionsrechten für Luftfahrzeugbetreiber wird ab 

2021 um jährlich 2,2 Prozent gekürzt. Wir begrüssen dieses Vorgehen im Grundsatz, 

sorgt es doch dafür, dass die Teilnehmenden am Emissionshandelssystem (EHS) 

Anreize zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen haben. Wir begrüssen weiter-

hin, dass neu die Menge der kostenlos zugeteilten Emissionsrechte an die Anlagen-

betreiber jährlich aufgrund der Aktivitätsrate angepasst werden kann. Die Anpassung 

wird gemäss Art. 46b Abs. 1 vorgenommen, wenn die Abweichung mehr als 15 Pro-

zent beträgt. Bisher wurde die Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte angepasst, 

wenn der Anlagenbetreiber den Betrieb ganz oder teilweise einstellte oder wenn eine 

physische Änderung an einer Anlage die installierte Kapazität um mindestens 10 

Prozent erhöhte oder verringerte. Das heisst, mit der neu vorgeschlagenen Regelung 

wird die Schwelle, welche Anpassungen bei der Zuteilung auslöst, einerseits erhöht, 

andererseits werden die Anwendungskriterien erweitert: Es ist nun eine Veränderung 

der Aktivitätsrate im Allgemeinen erforderlich, nicht mehr nur eine physische Erweite-

rung oder Verringerung der Kapazität. Im Erläuterungsbericht ist nicht dargelegt, wel-

che Auswirkungen daraus auf den Emissionshandel und die Preisentwicklung erwar-

tet werden. 

 

Wir beantragen, dass eine Überprüfung der Auswirkungen eingeführt wird. Sollten 

sich aus der Anpassung dieser Regelungen nachteilige Entwicklungen ergeben, sind 

diese mit einer Anpassung der Verordnungsbestimmungen zu berichtigen.  

 

2.2 Carbon Leakage 

Bei der Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte wird das Risiko einer Produkti-

onsverlagerung ins Ausland (Carbon Leakage) weiterhin berücksichtigt. Das bedeu-

tet, dass für die betreffenden Teilnehmer des Emissionshandelssystems (EHS) kos-

tenlose Emissionsrechte vollumfänglich in der Höhe des jeweiligen Benchmarks zu-
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geteilt werden. Gemäss Erläuterungsbericht betrifft dies nahezu alle Sektoren im 

EHS. Teilnehmer, bei denen kein Risiko für Carbon Leakage besteht, erhalten ge-

mäss Anhang 9 Ziff. 3.1 rev. CO2-Verordnung bis 2026 hingegen nur 30 Prozent der 

kostenlosen Emissionsrechte gemäss Benchmark. Weiter wird dieser Satz bis 2030 

auf null gesenkt, das heisst, im Jahr 2030 werden diese EHS-Teilnehmer keine kos-

tenlosen Emissionsrechte mehr erhalten. Damit nimmt die Ungleichbehandlung der 

EHS-Teilnehmer stark zu. Des Weiteren müssen zur Erreichung der Klimaziele ge-

mäss dem Übereinkommen von Paris die Emissionen global auf netto null gesenkt 

werden. Dementsprechend müssen weitere Anreize gesetzt werden, damit auch die 

Industrie vermehrt auf diesen Zielpfad einschwenkt. Die Ungleichbehandlung ist da-

her mittelfristig zu reduzieren. 

 

Wir beantragen, dass Anhang 9 Ziff. 3 rev. CO2-Verordnung um einen Anpassungs-

faktor für Carbon Leakage gefährdete Unternehmen von 0,95 ab 2025 und 0,9 in 

2030 zu ergänzen ist.  

 

3. CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung 

3.1 Anrechenbarkeit Emissionsminderungszertifikate 

Gemäss Art. 75 rev. CO2-Verordnung können Anlagebetreiber, die bereits vor 2013 

einer Verminderungsverpflichtung unterlagen, Emissionsminderungszertifikate im 

Umfang von 4,5 Prozent der effektiven Emissionen anrechnen lassen. Im EHS hin-

gegen sind Emissionsminderungszertifikate nicht mehr zugelassen. Konsequenter-

weise sind die Regelungen bei der Verminderungsverpflichtung gleich auszugestal-

ten. 

 

Wir beantragen die Streichung von Art. 75 rev. CO2-Verordnung. 

 

3.2 Zulässige Kompensationsmassnahmen 

Mit einer Anpassung in Art. 90 Abs. 1 rev. CO2-Verordnung wird die Möglichkeit für 

kompensationspflichtige Personen aufgehoben, ihrer Kompensationspflicht mit selbst 

durchgeführten Projekten nachzukommen. Dies, weil ihre Zusätzlichkeit nach 2020 

nicht mehr gegeben sei. Gemäss Erläuterungsbericht sind von dieser Anpassung 

Kompensationsprojekte betroffen, die rund 150 000 Tonnen CO2 einsparen. Einige 
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dieser Projekte werden aufgrund der fehlenden Einnahmen aus den Kompensations-

zahlungen voraussichtlich nicht mehr weitergeführt werden können. Um sinnvolle 

Kompensationsprojekte nicht unnötig auslaufen zu lassen, ist für diese Projekte die 

Möglichkeit vorzusehen, einen Nachweis über die Zusätzlichkeit erbringen zu kön-

nen, falls sie wesentliche Anforderungen erfüllen. 

 

Wir beantragen, in Art. 90 rev. CO2-Verodnung eine Regelung aufzunehmen, wie 

selbst durchgeführte Projekte nachweisen können, dass sie das Kriterium der Zu-

sätzlichkeit erfüllen. 

 

4. CO2-Abgabe 

4.1 Erhöhung der CO2-Abgabe 

Die CO2-Abgabe auf Brennstoffe wurde bisher alle zwei Jahre aufgrund der Emissi-

onsentwicklung angepasst. Die letzte Erhöhung wurde 2018 auf 96 Franken pro 

Tonne CO2 vorgenommen. Diesem Vorgehen folgend hätte der nächste Erhöhungs-

schritt bereits 2020 stattfinden müssen. Die Schweiz befindet sich bezüglich der Ein-

haltung des Reduktionsziels für 2020 von minus 20 Prozent gegenüber 1990 nicht 

auf Kurs. Auch beim Sektorziel für Gebäude von minus 40 Prozent gegenüber 1990 

ist absehbar, dass es nicht erreicht werden wird. Es ist daher angezeigt, den nächs-

ten Erhöhungsschritt der CO2-Abgabe auf 120 Franken pro Tonne CO2 nicht erst wie 

in Art. 94 rev. CO2-Verordnung vorgeschlagen 2022, sondern bereits 2021 vorzuse-

hen, falls sich die Emissionen nicht entsprechend reduzieren. 

 

Wir beantragen in Art. 94 Abs. 1 lit. d rev. CO2-Verordnung das Jahr 2022 durch 

2021 zu ersetzen. 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 
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19. August 2020 
 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung); Ver-
nehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zur Teilrevision der Ver-
ordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) Stellung zu nehmen. Der Regie-
rungsrat des Kantons Aargau dankt Ihnen für diese Gelegenheit und nimmt gerne wie folgt Stellung: 

Der Regierungsrat kann die notwendigen Anpassungen anhand des erläuternden Berichts nachvoll-
ziehen und ist damit einverstanden. Er begrüsst auch das CORE-System für den digitalisierten Voll-
zug von klimapolitischen Instrumenten, welche dem elektronischen Austausch zwischen allen Pro-
zessbeteiligten dient und die Verfahren administrativ vereinfacht. Er hat ansonsten keine Anmerkun-
gen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Markus Dieth 
Landammann 

Vincenza Trivigno 
Staatsschreiberin 

 

Kopie 
• raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau\ 
Staatskanzlei, Redieruncisclebaude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) 
Frau Simonetta Sommaruga 
Bundespräsidentin 
3003 Bern 

Frauenfeld, 18. August 2020 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Teilrevision der Verord-
nung über die Reduktion der CO2-Emissionen. Aus unserer Sicht sind folgende Bemer-
kungen anzubringen: 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Die vorgeschlagenen Änderungen sind grundsätzlich zu begrüssen. Wir befürworten die 
Weiterführung der bestehenden klimapolitischen Instrumente bis zur Inkraftsetzung des 
totalrevidierten CO2-Gesetzes. 

Die Einführung des CORE-Systems für den Vollzug von klimapolitischen Instrumenten 
begrüssen wir. In diesem Zusammenhang beantragen wir die Einrichtung einer Schnitt-
stelle für den Bezug der Daten durch die Kantone. Die Kantone sind zu einer CO2-Be-
richterstattung an den Bund verpflichtet. Mit dem geplanten CORE-System liegt in Zu-
kunft eine gute Datengrundlage für diese Statistik vor. Es ist wenig sinnvoll, wenn die 
Kantone die gleichen Daten gesondert erheben. 

2. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Artikel 2 lit, a, abis  und ate' 

In Art. 2 lit, a, abs  und aterwerden die Begriffe „Personenwagen", „Lieferwagen" und 
„leichte Sattelschlepper" unter Verweis auf das neue entsprechende EU-Recht und un-
ter Berücksichtigung der Motion Bourgeois (18.3420 -Anrechnung des Batteriegewichts 
bei Lieferwagen bis 3'500 kg) präzisierend festgehalten. Grundsätzlich sind wir mit den 
entsprechenden Begriffsdefinitionen einverstanden, weisen indessen darauf hin, dass 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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Thurgau\ 
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diese Neuerungen auch noch in den Informatikplattformen nachzuvollziehen sind. Aktu-
ell kann ein Lieferwagen nur bis 3500 kg und nicht 4250 kg Gesamtgewicht aufweisen. 
Überdies kommt die LSVA aktuell ab 3500 kg zum Tragen. Diese Systemanpassungen 
sollten rechtzeitig erledigt werden können. 

Artikel 17 

Antrag:  

Es ist die Einführung geeigneter Massnahmen zur Verhinderung von Umgehungen zu 
prüfen. 

Begründung:  

Die Präzisierung in Art. 17 Abs. 2 soll Umgehungsgeschäfte zur rein rechnerischen 
Verbesserung der CO2-Flottenbilanz verhindern. Wir bezweifeln allerdings, dass mit 
diesem Vorschlag Umgehungen effektiv wirksam verhindert werden können. Ausge-
hend von den praktischen Erfahrungen aus dem Vollzug ist es zweifelhaft, dass die 
Vollzugsbehörden solche Vorgehensweisen zuverlässig und flächendeckend feststellen 
und in einem Rechtsverfahren belegen sowie sanktionieren können. Zudem kann der 
technische Zustand eines Fahrzeuges schon am Tag nach der Erstzulassung verändert 
werden (z.B. neue Reifen), ohne dass dies kontrolliert werden könnte. 

Artikel 89 Abs. 1 lit. e 

Antrag: 

Es ist die Einführung eines höheren Kompensationssatzes zu prüfen. 

Begründung:  

Die weitere Anhebung des Kompensationssatzes wird begrüsst. Die vorgeschlagene 
Anhebung auf 12 % scheint angesichts der beträchtlichen Ziellücke jedoch zu tief zu 
sein. Wir regen an, die Anhebung mit der noch vorhandenen Ziellücke abzugleichen, 
was zu einer grösseren Anhebung führen würde. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 
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Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione  delle  emissioni  di  CO2  (ordinanza sul 

CO2): procedura  di  consultazione 

Signora Consigliera federale, 
gentili signore, egregi signori,  

con  lettera  del 4  maggio  2020  ci avete inviato una richiesta  di  presa  di  posizione sul progetto  di  

revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione  delle  emissioni  di  CO2. Vi ringraziamo  per  

l'opportunità che avete voluto riservarci  per  esprimere  le  nostre osservazioni  in  merito.  

A  titolo generale, condividiamo e sosteniamo  la  presente revisione dell'ordinanza,  cos]  come 

l'intento della Confederazione  di  raggiungere gli obiettivi climatici prefissati e  di  ridurre nel  2021 

le sue  emissioni  di  gas serra  di  un ulteriore  1.5%  rispetto  al 1990.  

Il  Canton  Ticino è infatti cosciente  delle  sfide  in  ambito  di  politica energetica e climatica  con  cui 

siamo oggigiorno confrontati e sostiene gli impegni presi  a  livello nazionale  per  cercare  di  

contenere i consumi energetici e  le  emissioni  di  CO2, garantendo nel contempo un sistema 
energetico duraturo e sostenibile e uno sviluppo socio-economico appropriato.  

Le  modifiche dell'ordinanza consistono principalmente nel prorogare fino  a fine 2021  alcuni 

strumenti  di  politica climatica  di  fondamentale importanza che scadono  a fine 2020,  quali 

l'agevolazione fiscale sugli oli minerali e l'obbligo  di  compensazione  per  gli importatori  di  

carburanti fossili.  Per  il sistema  di  scambio  di  quote  di  emissioni (SSQE) si prevede invece una 

proroga  a tempo  indeterminato. Riteniamo che l'estensione  temporale  di  tali strumenti, che si 

rende necessaria affinché  per  gli stessi  non  venga  a  mancare una  base  giuridica  prima  

dell'entrata  in  vigore della nuova Legge sul CO2 (prevista  non prima del 1°  gennaio  2021),  sia nel 

suo complesso appropriata.  
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Inoltre, prendiamo atto della modifica dell'art.  93  dell'Ordinanza che aggiorna  le  condizioni  per  

l'applicazione  del  tetto massimo della tassa sul CO2  di 120  franchi  a  partire  dal 10  gennaio  2022,  

qualora gli obiettivi  del 2020 non  fossero raggiunti; ciò che andrebbe  ad  aumentare i fondi  a  

diposizione  del  Programma Edifici, favorendo così ulteriormente il ricorso  a  fonti energetiche 

rinnovabili  a  scapito dei combustibili fossili negli edifici.  

Per  quanto riguarda invece  le  modifiche legate alle prescrizioni  in  materia  di  emissioni  di  CO2  

applicabili ai veicoli nuovi, formuliamo  la  seguente considerazione puntuale. 

- Nuovo articolo  2  lett. abis cifra  1:  definizione  di  autofurgone  

La  modifica  di  ordinanza prevede  di  estendere  la  definizione  di  autofurgone, considerandolo  tale  

fino  al peso  totale  di 4250 kg (a  condizione che  la  parte che oltrepassa i  3500 kg  sia attribuibile 

unicamente alla batteria o comunque alla tecnologia  di  propulsione  a zero  emissioni). 

Benché  non  abbiamo osservazioni  in  merito, segnaliamo tuttavia che  la  modifica comporterà 

l'adeguamento dell'applicativo informatico cantonale. Infatti, il sistema attuale  non  permette  di  

considerare autofurgoni i veicoli che hanno un  peso  totale  superiore  a 3500 kg  (come  da  

definizione legale) e  di  conseguenza  non  è possibile né immatricolarli né gestirli. L'adeguamento 

dell'applicativo informatico causerà costi supplementari, che  al  momento  non  sono quantificabili. 

Trattandosi  di  una modifica che dovrà essere attivata  da  tutti i cantoni che usano lo stesso 

applicativo  del Canton  Ticino, si può immaginare che il costo  non  sarà eccessivo. Bisognerà 

tuttavia tenerne conto nell'ambito della tempistica dell'introduzione della nuova norma.  Di  

conseguenza, chiediamo che  prima di  decidere  la  messa  in  vigore della norma, il Consiglio 

federale verifichi  con  i preposti fornitori informatici i tempi necessari  per  i dovuti adattamenti. 

Inoltre, è presumibile che lavori  di  adeguamento siano inevitabili anche sul sistema informatico 

della tassa sul traffico pesante.  In  ogni caso,  per  il Ticino  non  ci saranno conseguenze  per  

l'imposta  di  circolazione  in  quanto gli autofurgoni sono tassati  in base  alla potenza. 

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, signora Consigliera federale, gentili signore ed egregi signori, 

i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presid nte: Il Cancelliere:  

Norman  Gobbi 

Copia p.  c.:  
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Réf. :  Lausanne, le 26 août 2020 
 
 
 
Réponse du Conseil d’Etat à la consultation fédérale relative à la révision partielle 
de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Le Conseil d’Etat vaudois tient à vous remercier de l’avoir consulté dans le cadre de la 
révision partielle de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance 
sur le CO2). De manière générale, nous sommes favorables aux modifications 
apportées. Cette révision concrétise celle de la loi sur le CO2 donnant suite à l’initiative 
parlementaire Burkart (Reconduire les allègements fiscaux de durée limitée accordés 
pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants – 17.405). Elle est en outre 
nécessaire pour la mise en œuvre de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la 
reconduction des allègements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les 
biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2. 
 
Pour l’essentiel, ces modifications se rapportent à des enjeux d’harmonisation avec la 
réglementation et les normes européennes et internationales et sont, de ce fait, 
indispensables. Le Conseil d’Etat est particulièrement favorable aux mesures de 
prorogation et d’adaptation de la règlementation en vigueur visant à éviter un vide 
juridique jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision en cours de la loi sur le CO2 et 
permettre ainsi aux entreprises engagées en matière de réduction de leurs émissions de 
continuer à profiter de l’exemption de la taxe CO2. 
 
Sachant que la loi sur le CO2, dont les principaux instruments de protection du climat ont 
été prolongés par le Parlement, a été explicitement modifiée à son art. 3, al. 1bis pour 
qu’en 2021 les émissions diminuent de 1,5% supplémentaire et pour qu’un objectif de 
réduction en Suisse de 21,5% soit réalisé pour la période de 1990 à 2021, une 
éventuelle modification de la taxe sur le CO2 (selon les modalités prévue par l’art. 94) 
devrait à notre sens prendre effet au 1er janvier 2021, et non au 1er janvier 2022. 
 
En ce qui concerne les prescriptions visant les véhicules neufs, considérant la part 
globalement prépondérante des émissions issues de la mobilité individuelle motorisée, 
et constatant que ces émissions peinent sérieusement à diminuer, le Conseil d’Etat 
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s’étonne de prescriptions généralement peu ambitieuses et parfois contre-productives. 
En particulier, les valeurs cibles pour les voitures de tourisme (art 17b, al. 2) restent à ce 
jour trop élevées pour contribuer véritablement à la réduction des émissions, alors que la 
mobilité à faible émission de carbone est désormais techniquement éprouvée et 
disponible. Une valeur cible inférieure à 100 grammes CO2/km (WLTP) permettrait de se 
rapprocher des objectifs de réduction pour le secteur des transports. D’autre part, le 
calcul des émissions moyennes d’un parc de véhicules (art. 27, al. 2) devrait autant que 
possible tenir compte de la totalité du parc, ou alors considérer la part la plus émettrice 
du parc afin de limiter sans délai les véhicules particulièrement émetteurs.  
 
Cela étant, nous déplorons le maintien de mécanismes qui facilitent la réalisation des 
valeurs-cibles. Il s’agit de la phase d’introduction (phasing-in) et de la pondération 
multiple (super credits). En raison de ces mécanismes, non seulement les véhicules les 
plus émetteurs ne seront pas pris en compte, mais la pondération prévue pour les éco-
innovations (art. 27, al. 3) facilite davantage la mise en circulation de véhicules fortement 
émetteurs. Dès lors, les 5 à 15% de véhicules émettant la plus grande quantité de CO2 
ne seront pas pris en compte ces prochaines années. S’ils sont maintenus, l’effet visé 
par l’objectif défini pour les voitures neuves sera de facto manqué. Il y a de surcroît lieu 
de veiller à ce que la reprise en droit suisse de la règlementation européenne dans le 
domaine de l’énergie ne soit pas un frein à la mise en œuvre, à terme, d’une politique 
énergétique climatique ambitieuse dans le domaine de la mobilité.  
 
La présente révision concrétise par ailleurs la motion Bourgeois qui demande une prise 
en compte du poids des batteries électriques des véhicules de livraison légers. Bien que 
cette mise en œuvre concerne les sanctions, les autres thèmes en lien avec la mise sur 
un pied d’égalité des véhicules concernés (interdiction de circuler la nuit, 
assujettissement à l’OTR, intervalles entre les contrôles subséquents, exigences 
relatives au permis de conduire, etc.) auront des impacts importants et nécessiteront des 
adaptations conséquentes. Il conviendra donc, au moment de la mise en œuvre de ces 
autres thèmes, de prévoir des délais suffisamment longs pour permettre aux cantons de 
s’adapter.  
 
Dans le cadre de l’exécution, il est apparu que l’accent mis sur l’acte formel de première 
immatriculation a donné lieu à des pratiques qui n’ont jamais été souhaitées par le 
législateur et qui produisent un effet contraire à celui visé par la réglementation. Pour 
éviter l’apparition de deux pratiques (immatriculation formelle de véhicules peu polluants 
non destinés à être utilisés en Suisse et immatriculation en tant que véhicules utilitaires 
légers), il est prévu à l’art. 17 al. 2 que, pour être imputé au bilan de CO2 d’un parc de 
voitures de tourisme ou d’un parc de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette 
légers, un véhicule doit non seulement être formellement admis à la circulation en 
Suisse, mais également être effectivement utilisé par un client final conformément à 
l’utilisation correspondant à la première immatriculation. Si la mise en œuvre de cet 
article devait impliquer la participation des services cantonaux – par exemple, pour une 
vérification de l’utilisation effective d’un véhicule – cela pourrait alors nécessiter des 
ressources supplémentaires et impliquer de nouveaux coûts qui devraient à notre sens 
être pris en charge par la Confédération. 
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S’agissant des prescriptions sur l’obligation de compenser s’appliquant aux importateurs 
de carburants (art. 89, al. 1), nous saluons la décision de relever le taux de 
compensation de 10% à 12%, mais jugeons qu’elle ne va pas suffisamment loin. En 
considérant les futures règlementations, nous estimons judicieux de l’augmenter au 
moins à 15%, cela en conformité avec les objectifs découlant de la loi sur le CO2. Dans 
tous les cas, le suivi et l’adaptation régulière de ce taux paraissent indispensables.  
 
Le Conseil d’Etat approuve les mesures de transparence qui consistent à rendre 
publiques les décisions concernant l’adéquation et le rapport de suivi des projets de 
compensation,  ainsi que les esquisses des projets déposés et de l’évaluation qui en est 
faite par le secrétariat de compensation. En revanche, nous sommes défavorables à la 
suppression de la possibilité pour les importateurs de carburants de faire valoir les 
projets auto-réalisés en Suisse. 
 
Finalement, le Conseil d’Etat salue les modifications apportées au système suisse 
d’échange des quotas des émissions de CO2 pour assurer son couplage au système 
européen, cela d’autant plus que les objectifs de réduction des émissions sont revus 
légèrement à la hausse et que les entreprises suisses pourraient bénéficier d’un marché 
plus large et plus fluide. 
 
Le Conseil d’Etat vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de sa haute 
considération. 

 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 19 août 2020
POST TENCÛAaS LUX

Le Conseil d’Etat

4126-2020

qs/uvek 
20. AU6.2020

Nr. ___ _

Département fédéral de l'environnement 
des transports, dé l'énergie et de la 
communication (DETEC)
Madame Simonetta SOMMARUGA 
Présidente de la Confédération 
3003 Berne

Concerne : révision partielle de l’ordonnance sur la réduction des émissions de
CO2 (ordonnance sur le CO2)

Madame la Présidente de la Confédération,

Votre courrier du 4 mai dernier nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

Notre Conseil est favorable aux modifications de l'ordonnance sur le C02 proposées suite à 
la révision partielle de la loi sur le C02 et à l'adoption de l'initiative parlementaire Burkart 
(17.045). Cette révision permettra de reconduire les instruments principaux de la politique 
climatique suisse en 2021, dans l'attente de la fin des travaux parlementaires sur la révision 
complète de la loi sur lé C02.

Nous approuvons en Outre l'augitientâtidn du montant maximal de la taxe sur le CO2 à 
120 francs par tonne à partir du 1er janvier 2022 si, en 2020, les émissions de C02 générées 
par les Combustibles sont supérieures à 67% des émissions de 1990 (art. 94).

En revanche, au vu des dernières statistiques relatives aux émissions de C02 liées aux 
carburants, qui restent largement au-dessus de l'objectif de réduction défini pour 2020, nous 
nous étonnons que la valeur cible pour les voitures de tourisme soit fixée à 118 grammes 
C02/km (art. 17b, al. 2) et préconisons d'abaisser cette valeur pour la rapprocher des 
95 grammes C02/km définis par la loi sur le C02.

Une augmentation de la part des véhicules prise en compte pour les années de référence 
2021 et 2022, telle que prévue à l'art 27, al. 2 de l'ordonnance, par exemple à 95% pour 
l'année 2021 et à 100% pour l'année 2022, permettrait également de se rapprocher des 
objectifs de réduction pour le secteur des transports.

Enfin, nous prenons acte des modifications relatives au système d'échange de quotas 
d'émissions de C02 (SEQE) liées au couplage du système suisse avec celui de l'Union 
Européenne (UE).
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Pour le surplus, le canton de Genève prendra connaissance avec attention des prochaines 
révisions de l'ordonnance sur le C02 qui seront nécessaires au vu de la révision complète de 
la loi sur le C02 actuellement en débat devant les Chambres fédérales. Un renforcement des 
instruments de mise en oeuvre de la politique climatique sera indispensable pour répondre à 
l'urgence climatique et aux engagements internationaux déjà pris par là Suisse.

En vous remerciant de nous avoir consultés sur ce projet de modification de l'ordonnancé sur 
le C02l nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente de la Confédération, 
l'assurance de hotré haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

Le président :



RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hôtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpital. 2800 Delémont

Madame Simonetta Sommaruga
Présidente de ta Confédération
DETEC
Palais fédéral Nord
3003 Berne

Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t+41 32420 51 11
f+41 32 42072 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 30 juin 2020

Révision partielle de l'ordonnance sur le CÛ2 : consultation

Madame la Présidente,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a pris connaissance avec intérêt du projet de
révision partielle de l'ordonnance sur le CÛ2. Il vous remercie de vos démarches et engagements
en faveur du climat, dans le cas présent en lien avec la réduction des émissions.

Etant donné le caractère très technique du projet, le peu d'influence sur les cantons des adaptations
prévues et rengagement à venir d'une collaboratrice ou d'un collaborateur en charge du suivi de
cette législation, le canton du Jura renonce à prendre position.

Le Gouvernement vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de sa considération
distinguée.

AU NOM DU GO
RÉPUBLIQUE ^

^
u»

M . Courtet ^

f.
0

Président '^«0^
Gladys Winkler Docourt
Chancelière d'Etat

Une version Word en lus d'une version PDF est envo ée arallèlement à l'envoi du résent courrier à l'adresse : ra hael. bucher bafu. admin. ch

www.Jura. ch/gvt



 

 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
3003 Bern 
 
 
 
 
Per Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

Bern, 21. August 2020 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen 
zu können. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen Gemeinden und Agglo-
merationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölkerung. Unsere Stellung-
nahme basiert wesentlich auf einer Umfrage bei unseren Mitgliedern. 

Der Städteverband begrüsst im Grundsatz die mit dieser Teilrevision beabsichtigte Schliessung der zu 
erwartenden Regulierungslücken aufgrund der sich verzögernden Revision des CO2-Gesetzes. Zu 
einzelnen Detailfragen nehmen wir gerne wie folgt Stellung: 

Teilbereich Kompensationsplicht für Importeure fossiler Treibstoffe 

Grundsätzlich begrüssen wir die Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoffimporteure von 10 
Prozent im Jahr 2020 auf 12 Prozent im Jahr 2021. Damit wird sichergestellt, dass der Verkehr einen 
Beitrag zur Verminderung der Treibhausgasemissionen leistet.  

Allerdings sind wir der Ansicht, dass der vorgeschlagenen Kompensationssatz von 12 Prozent noch 
stärker erhöht werden sollte und zwar auf 15 Prozent, damit die bestehende Ziellücke im Verkehrsbe-
reich geschlossen werden kann. Diese Lösung ist auch kongruent mit der Anpassung im geplanten 
revidierten CO2-Gesetz. Der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rappen pro Liter gemäss Art 
26. Abs. 3 des bestehenden CO2-Gesetzes würde auch mit dieser Anpassung nicht erreicht. 

Mit Art. 90 Abs. 1 wird die Möglichkeit für kompensationspflichtige Personen aufgehoben, ihrer Pflicht 
mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen. Dies wird damit begründet, dass die «Zusätzlich-
keit» nach 2020 nicht mehr gegeben sei. Gemäss Erläuterungsbericht sind von dieser Anpassung 
Kompensationsprojekte betroffen, die rund 150’000 Tonnen CO2 einsparen. Einige dieser Projekte 
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werden aufgrund der fehlenden Einnahmen aus den Kompensationszahlungen voraussichtlich nicht 
mehr weitergeführt werden können. Um sinnvolle Kompensationsprojekte nicht unnötig auslaufen zu 
lassen, regen wir an, für diese Projekte die Möglichkeit vorzusehen, einen Nachweis über die «Zusätz-
lichkeit» erbringen zu können, falls sie die notwendigen Anforderungen erfüllen. 

Anträge 

Wir beantragen zu diesem Teilbereich entsprechend folgende Anpassung: 

► Art. 89 Abs. 1 Bst. e 
Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im be-
treffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kom-
pensationssatz beträgt: 
e. für das Jahr 2021: 12 15 Prozent. 

► Art. 90: Zulässige Kompensationsmassnahmen 
Hier ist eine Regelung einzufügen, wie selbst durchgeführte Projekte nachweisen können, dass 
sie das Kriterium der «Zusätzlichkeit» erfüllen. 

Teilbereich CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Ein 
griffiges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, um die CO2-Emissionen des motori-
sierten Individualverkehrs (MIV) zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich dabei nicht nur in einer 
CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich für die Fahrzeugbetreibenden auch finanziell in Form von ein-
gesparten Treibstoffkosten. Eine Senkung der CO2-Ziele für die Neuwagenflotten erhöht zudem die 
Attraktivität der Elektromobilität und anderer alternativer Antriebsformen deutlich. 

Die heutige Ausgestaltung der CO2-Verordnung erlaubt indes zahlreiche Ausnahmen und bietet Um-
gehungsmöglichkeiten. Deshalb unterstützen wir das Ansinnen der vorliegenden Teilrevision, solche 
Umgehungsmöglichkeiten zu reduzieren. In Bezug auf die Kontrolle und auf weitere Erleichterungen 
stellen wir folgende Forderungen: 

Vollzugscontrolling: Da E-Fahrzeuge mit null Gramm CO2 in die Berechnung einfliessen, werden diese 
heute teilweise importiert und in Verkehr gesetzt, um die CO2-Flottenziele einfacher zu erfüllen. Aller-
dings bleiben diese Fahrzeuge danach oft nicht in der Schweiz, sondern werden wieder exportiert. Da-
mit leisteten sie auch keinen Beitrag zur Emissionsverminderung. Diese gängigen Praktiken, manifest 
etwa durch die vermehrten Neuzulassungen von Fahrzeugen vor Jahresende, um den Flottendurch-
schnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten, sollen nicht mehr toleriert werden. Aufgrund 
dieser Vorgänge wird in der Revisionsvorlage das Kriterium der erstmaligen Inverkehrsetzung in Art. 
17 Abs. 2 dahingehend präzisiert, dass nur Fahrzeuge an die jeweilige CO2-Flottenbilanz der Perso-
nenwagen bzw. Lieferwagen und leichten Sattelschlepper angerechnet werden können, die in der 
Schweiz nicht nur formell zum Verkehr zugelassen werden, sondern letztlich tatsächlich durch einen 
Endkunden und entsprechend ihrer erstmaligen Zulassung genutzt werden. Wir begrüssen diesen 
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Vorschlag, sind aber der Meinung, dass die Wirkung dieses neuen Kriteriums mittels eines Vollzugs-
controllings geprüft werden sollte. 

Keine weitere Erleichterung durch neue Umrechnungsfaktoren: Seit September 2017 werden die CO2-
Emissionen von neuen Fahrzeugmodellen in der EU nach dem neuen Messverfahren «Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure» (WLTP) gemessen. Seit September 2018 müssen bis auf 
wenige Ausnahmen alle erstmals zugelassenen Personenwagen nach WLTP genehmigt sein, seit 
September 2019 ebenfalls alle neuen Lieferwagen und leichten Sattelschlepper.  

Die nach dem WLTP-Verfahren gemessenen CO2-Emissionen liegen näher am realen Treibstoffver-
brauch und fallen rund 25 Prozent höher aus als die nach der bisherigen Methodik des «Neuen Euro-
päischen Fahrzyklus» (NEFZ) ermittelten Werte. Da die Zielwerte für 2021 noch auf der NEFZ-Daten-
basis definiert wurden, wären sie mit dem nun eingeführten WLTP-Verfahren schwerer zu erreichen. 
Um diese scheinbar «kalte» Verschärfung zu verhindern, dürfen die NEFZ-Zielwerte für die Jahre 
2021 bis 2024 auf äquivalente WLTP-Zielwerte umgerechnet werden.  

Im Entwurf sollen die WLTP-basierten Zielwerte folglich gemäss Art. 17b Abs. 2 der rev. CO2-Verord-
nung neu 118 Gramm CO2 pro Kilometer für Personenwagen und 186 Gramm CO2 pro Kilometer für 
Lieferwagen und leichte Sattelschlepper betragen. Diese Umrechnung in Anlehnung an die europäi-
schen Regelungen kann als weiteres Entgegenkommen an die Automobilindustrie angesehen werden; 
denn gemäss der geltenden Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig 
hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte (Energieeffizienzverordnung, EnEV) entspricht das auf 
dem NEFZ basierende 95-Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von lediglich 115 
Gramm pro Kilometer. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit 
von 1.21 auf 1.24. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 
der Effizienzvorschriften abgeschwächt wird. Zumal in den letzten Jahren bekannt wurde, dass die 
CO2-Emissionen gemäss den Angaben der Fahrzeughersteller von den real gemessenen Werten zu-
nehmend abwichen (zuletzt in der Grössenordnung von rund 40 Prozent). Die Umrechnung der Ziel-
werte ermöglicht es den Automobilimporteuren, die Flottengrenzwerte auf dem Papier einfacher zu 
erreichen. Da die von der Automobilindustrie durchgeführten Optimierungen im Typenprüfverfahren 
sehr umstritten sind und für die Erfüllung der Klimaziele die Realemissionen relevant sind, muss die-
ses Entgegenkommen begrenzt werden. Insbesondere kritisieren wir, dass die Umrechnung als zu-
sätzliche Erleichterung eingeführt wird und sämtliche bereits bestehenden Erleichterungen trotzdem 
weitergeführt werden.  

Anreiz für leichtere Fahrzeuge: Die Berechnung im Anhang 4a der rev. CO2-Verordnung enthält bei 
der individuellen Zielvorgabe durch den Einbezug des Fahrzeuggewichts der Flotten keine ausrei-
chenden Anreize zur Umstellung auf leichtere Fahrzeuge. Dies wäre aber wichtig, um den Trend zu 
schwereren Fahrzeugen abzuschwächen und damit die Emissionen zu stabilisieren bzw. zu vermin-
dern. 

Sanktionsbeträge 2021: In Anhang 5 Ziff. 3 sind die Sanktionsbeträge für die Referenzjahre 2019 und 
2020 enthalten. Für das Referenzjahr 2021 ist jedoch in den Vernehmlassungsunterlagen kein Wert 
vorgesehen.  



 

Seite 4 / 5 

Anträge 

Wir beantragen entsprechend zu diesem Teilbereich folgende Anpassung: 

► Art. 17 Abs. 2 
Es ist ein Vollzugscontrolling zu etablieren, um zu prüfen, ob die Praxis der vermehrten Neuzu-
lassungen von Fahrzeugen vor Jahresende mit der Ergänzung von Art. 17 Abs. 2 auch tatsäch-
lich unterbunden wurde. 

► Art. 17b Abs. 2 Bst. a und b 
Die Zielwerte sind hinsichtlich der Umrechnungsfaktoren zu überprüfen. 

► Art. 26 Abs. 2 
Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Ökoinnovationen sind zu strei-
chen. 

► Art. 27 Abs. 2 
Die Berücksichtigung nur eines Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten CO2-Emissionen (Pha-
sing-In) ist frühzeitig zu beenden: 2022 sind analog den Regelungen der EU 100 Prozent der 
Flotte einzubeziehen (bisher 95 Prozent). 

► Art. 27 Abs. 3 
Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ist im 
Referenzjahr 2021 auf 1,5 (bisher 1,67) und im Referenzjahr 2022 auf 1 (bisher 1,33) zu reduzie-
ren. 

► Anhang 4a 
Es sind stärkere Anreize für leichtere Fahrzeuge zu schaffen. Denkbar sind z.B. Anpassungen 
bei der Berechnung der individuellen Zielvorgabe. 

► Anhang 5 Ziff. 3 
Es sind Sanktionsbeträge für 2021 festzulegen. 

Teilbereich CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe  

Gemäss Art. 29 Abs. 2 CO2-Gesetz beträgt der maximale CO2-Abgabesatz 120 Franken pro Tonne 
CO2. Die Abgabe wurde letztmals per 1. Januar 2018 erhöht und liegt heute bei 96 Franken pro Tonne 
CO2. Die geltende Verordnung sieht vor, dass die Abgabe auf 120 Franken je Tonne CO2 erhöht wer-
den kann (Art. 94 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 CO2-Verordnung). 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, 
dass im Jahr 2021 die Emissionen um weitere 1.5 Prozent sinken sollen und so ein inländisches Re-
duktionsziel von 21.5 Prozent von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. 
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Der nächste Erhöhungsschritt sollte deshalb nicht erst auf 1. Januar 2022 erfolgen, sondern bereits 
auf 1. Januar 2021, falls der Schwellenwert erreicht wird. Für eine Erhöhung per 1. Januar 2022 hätte 
der Schwellenwert im 2020 von 67 Prozent des Brennstoffwertes von 1990 gegolten. Entsprechend 
soll für den Erhöhungsschritt per 1. Januar 2021 der Schwellenwert von 68.5 Prozent des Brennstof-
fes von 1990 gelten. 

Deshalb beantragen wir eine Anpassung, die den bisherigen Absenkpfad linear weiterführt mit Ver-
wendung des Stichjahres 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahr 
2021 die volle Wirkung entfaltet. 

► Art. 94 Abs. 1 Bst. d 
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen 
im Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 
Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 
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Vernehmlassung: Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-

Emissionen (CO2-Verordnung) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Für 
diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Die CVP setzt sich für ein griffiges CO2-Gesetz ein. Doch bis dieses neue Gesetz in Kraft 
treten kann, braucht es eine Verlängerung diverser klimapolitischer Instrumente. Das 
Parlament hat diesen Verlängerungen den Weg bereitet, indem es die parlamentarische 
Initiative Burkart (17.405) Ende 2019 angenommen hat. Die vorliegende Revision der 
Verordnung setzt die Gesetzesrevision im Rahmen dieser Initiative um.  
 
In der vorliegenden Revision der CO2-Verordnung werden konkrete Massnahmen in den 
Bereichen des Emissionshandels, der Verminderungsverpflichtung, der 
Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure sowie der CO2-Emissionsvorschriften für 
Neufahrzeuge vorgeschlagen. 
Die CVP erachtet alle vorgeschlagenen Massnahmen, die einerseits eine Verlängerung der 
Frist oder andererseits eine neue Äquivalenz mit der EU zur Folge haben, als notwendige 
und richtige klimapolitische Instrumente bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes. 
 
Die CVP ist der Meinung, dass eine Revision der CO2-Verordnung, neben der 
klimapoltitischen Bedeutung, auch für die Wirtschaft grosse Relevenz hat. Das 
Emmissionshandelssystem und die CO2-Abgabenbefreiung bietet durch die Revision der 
CO2-Verordnung den betroffenen Unternehmen, deren Befreiungsinstumente auslaufen, 
weiterhin die Möglichkeit des Emmissionshandels und der CO2-Abgabenbefreiung. Wir 
erachten die in der Verordnung beschriebene Umsetzung als zweckmässig und und 
zielführend für eine praktikable Umsetzung in den betroffenen Branchen.  
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen. 
 
CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ 

 
 

 
Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio 
Präsident der CVP Schweiz Generalsekretärin CVP Schweiz 
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Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen  

(CO2-Verordnung) 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Vielen Dank für die Gelegenheit, uns zu den Umsetzungsvorschlägen der Bundesadministration zum verlängerten CO2-

Gesetz zu äussern. Unseres Erachtens erfüllt die Verordnung einige Anliegen der Bevölkerung, leider ist aber die ge-

setzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz zu wenig genutzt worden. Dies betrifft insbesondere die Neuwagen-

regelung, die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure und die Erhöhung der CO2-Abgabe.  

 

Für eine wirkungsvolle CO2-Verordnung sind folgende Anpassungen an der vorliegenden Teilrevision von zentraler 

Wichtigkeit:  

 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Eine Senkung der CO2-

Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deut-

lich. Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und Schlupflö-

cher. Unseres Erachtens wird die angestrebte Wirkung des Neuwagenziels mit den genannten Massnahmen verfehlt 

und die Schlupflöcher sowie die Ausnahmen müssen nun zwingend behoben werden. 

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

 

Die Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausgestosse-

nen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht vor, dass der Bundesrat dies auf bis zu 40% erhöhen kann. Dies ist für uns 

jedoch nicht realistisch. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun aber überfällig, den Satz zu erhöhen. Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht 

werden, um zumindest einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen. Die EVP schlägt vor, dass schon 

ab 1.1.2021 ein Kompensationssatz von 15% festgelegt wird.  

 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e:  

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betreffenden Jahr in 

den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen 

Frau Simonetta Sommaruga, Bundesrätin 

Bundesamt für Energie 

Per Email an: 

Raphael.bucher@bafu.admin.ch 
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Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde explizit dahingehend angepasst, dass im Jahre 2021 die Emissionen um 

weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist 

deshalb ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass be-

reits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissions-

daten und damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. Wir beantragen deshalb, 

dass dafür das Stichjahr 2019 verwendet wird. Dies erlaubt eine Einführung per 1.1.2021 und entfaltet somit im Jahre 

2021 die volle Wirkung. 

 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2019 mehr als 

68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

 

Wir bitten Sie, unsere Vorschläge und Anliegen zu prüfen, und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

  

 

 

Marianne Streiff-Feller      Roman Rutz 

Präsidentin EVP Schweiz      Generalsekretär EVP Schweiz   
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir 
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis. 
 
FDP.Die Liberalen begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagene Teilrevision der CO2-Verordnung zur Um-
setzung der parlamentarischen Initiative von SR Thierry Burkart (17.405) zugunsten der Verlängerung der 
Befristung der Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und biogene Treibstoffe. Wie bereits in der 
parlamentarischen Beratung hat die FDP zum Ziel, die regulatorischen Rahmenbedingunen zugunsten 
der verschiedenen auslaufenden Massnahmen im CO2-Gesetz im Sinne einer Übergangsbestimmung 
bis zum Inkrafttreten der Totalrevision des CO2-G möglichst schlank zu halten. Mit der auf Verordnungs-
ebene vorgeschlagenen Umsetzung wird dieses Ziel zumindest teilweise erreicht, jedoch wurden gleich-
zeitig Verschärfungen definiert, die von der FDP teilweise abgelehnt werden. Es ist nicht nachvollziehbar, 
wieso für diese kurze Geltungsdauer der CO2-Verordnung Änderungen an bestehenden Instrumenten, 
wie z.B. dem Kompensationssystem, vorgeschlagen werden, die voraussichtlich mit der Umsetzung der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes auf Verordnungsebene bereits nach 2021 wieder revidiert werden. Hier 
gilt es Augenmass zu bewahren und die Übergangsbestimmung möglichst am erprobten System zu 
orientieren. Zudem verlangt die FDP, dass solche teilweise weitreichenden Änderungen zumindest mit 
entsprechenden Begründungen auf Basis von Analysen u.a. zum Verlauf der Emissionsreduktionen oder 
Projektionen für das Jahr 2021 untermauert werden. Der mitgelieferte Erläuterungsbericht ist diesbezüg-
lich mangelhaft. 
 
Anpassung der CO2-Emissionsvorschriften für Neuwagen 

Die FDP begrüsst die Anpassungen der CO2-Emissionsvorschriften und die damit einhergehende An-
gleichung an die EU-Standards. Wie bei den CO2-Grenzwerten muss beim Wechsel des Messverfahrens 
vom NEFZ zum WLTP-System auf die Schweizer Verhältnisse Rücksicht genommen werden. Entspre-
chend ist es richtig, dass im Unterschied zur EU ein einheitlicher, branchenweiter Zielwert definiert wird, 
der sich aber am europäischen Umrechnungsschlüssel orientiert. Ebenfalls begrüsst wird die Anpassung 
von Art. 2 CO2-V für die Berücksichtigung der Lieferwagen mit elektrischem Antrieb gemäss der Forde-
rung der Motion von NR Jacques Bourgeois (18.3420). Auch ist es richtig, dass mit der Anpassung von 
Art. 17 CO2-V in Zukunft verhindert wird, dass Importeure emissionsarme Fahrzeuge bzw. Elektrofahr-
zeuge nur kurzweilig importieren und gleich wieder exportieren, um damit Sanktionen zu umgehen. Damit 
wird die Erreichung der CO2-Grenzwerte für Neuwagen ad absurdum geführt und unterläuft die eigentli-
che Zielsetzung. Ein grosses Fragezeigen bleibt jedoch in der Umsetzung dieser Verordnungsanpas-
sung: Aus dem Erläuterungsbericht wird nicht klar, wie sichergestellt werden soll, dass Fahrzeuge tat-

http://www.fdp.ch/
mailto:info@fdp.ch
http://www.facebook.com/fdp.dieliberalen
mailto:raphael.bucher@bafu.admin.ch
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170405
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183420
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sächlich vom Endkunden und entsprechend ihrer erstmaligen Zulassung genutzt werden. Diesbezüglich 
verlangt die FDP Nachbesserungen. 
 
Einschränkung der Verminderungsverpflichtungen 

Mit der Annahme der parlamentarischen Initiative 17.405 Ende 2019 wurden u.a. die CO2-
Abgabebefreiung um ein Jahr (bis Ende 2021) und das EHS unbeschränkt verlängert. Die nun vorge-
schlagene unbürokratische Verlängerung von bestehenden Zielvereinbarungen auf Verordnungsebene 
wird ausdrücklich begrüsst. Jedoch ist es unverständlich, wieso bei Art. 12 & 12a CO2-V für Anlagenbe-
treiber nur Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland in der Zeitperiode 2013-2020 aus-
gestellt werden sollen. Auch diese Betreiber haben ein Anrecht auf die Übergangsfrist bis Ende 2021 und 
darum sollen diese Bescheinigungen im Zeitraum 2013-2021 ausgestellt werden. Zudem sollen 2021 
auch Bescheinigungen verwendet werden können, die im Zeitraum 2013-2020 ausgestellt und nicht ver-
wendet wurden. Diese Übertragung von Bescheinigungen wurde in den Übergangsbestimmungen im 
CO2-G vergessen, waren jedoch sowohl in der bisherigen bzw. werden auch in der zukünftigen Verpflich-
tungsperiode berücksichtigt. 
 
Verschärfungen der Kompensationsleistungen 

Die Erhöhung der Kompensationsleistungen im Inland von 10% auf 12% wird von der FDP unterstützt. 
Falsch ist hingegen die Begründung des Bundesrates, der sich dafür bereits auf die Totalrevision des 
CO2-Gesetzes bezieht, was schlicht nicht möglich ist. Diese Teilrevision der CO2-Verordnung hat sich an 
der Teilrevision des CO2-Gesetzes als Folge der Umsetzung der pa.Iv. 17.405 zu orientieren.  
 
In Art. 90 CO2-V streicht der Bundesrat die Möglichkeit, selbst durchgeführte Projekte zur Reduktion von 
THG-Emissionen ab 2021 nicht mehr als Kompensationsleistungen anzurechnen. Diese Streichung ist 
nicht nachvollziehbar und im erläuternden Bericht mangelhaft begründet. Wieso plötzlich Projekte im 
Umfang von 150'000 Tonnen CO2 nicht mehr anrechenbar sein sollen, ist zusätzlich fragwürdig, weil im 
erläuternden Bericht explizit darauf hingewiesen wird, dass diese Projekte ohne die Einnahmen aus den 
Emissionsverminderungen womöglich nicht mehr weitergeführt werden. Entsprechend würden weniger 
CO2-Emissionen reduziert, wenn diese eigenen Projekte nicht mehr durchgeführt und nicht ersetzt wer-
den könnten durch andere (externe) Projekte. Die Gefahr der Nichterfüllung der Kompensationspflicht 
aufgrund dieser Massnahme ist auch dem Bundesrat bewusst, wie er selbst auf S. 25 des erläuternden 
Berichtes bestätigt. Die FDP will dieses Risiko unter der bestehenden Übergangsgesetzgebung nicht 
eingehen und fordert den Bundesrat auf, diese Verordnungsanpassung rückgängig zu machen. 
 
Ebenfalls klar abgelehnt wird die Anpassung von Art. 91 CO2-V mit den verschärften Anforderungen an 
die Erfüllung der Kompensationspflicht. Auch hier sollte sich der Bundesrat an den üblichen Zielperioden 
des CO2-Gesetzes orientieren und nicht einen weiteren Sonderstatus für das Jahr 2021 definieren. Die 
FDP fordert darum den Bundesrat auf, sich bei der Anrechenbarkeit der Projekte an der künftigen 
Periode 2021-2029 zu orientieren, um die Erfüllung der Kompensationspflicht zu sichern. Dies in Anleh-
nung an die gleiche Regelung der Periode 2013-2019, wo nur das Jahr 2020 gesondert behandelt wurde. 
Wieso nun das Jahr 2021 ebenfalls gesondert behandelt werden soll und ausschliesslich Emissions-
verminderungen aus dem gleichen Jahr angerechnet werden, entbehrt jeglicher Grundlage. 
 
Zwischenziele für die CO2-Abgabe 

Das geltende CO2-Gesetz erlaubt eine maximale CO2-Abgabe von 120 Fr. / tCO2 und wurde im Rahmen 
der Pa.Iv. Burkart nicht weiter angepasst, was auch die FDP im Parlament unterstützt hatte. Nicht be-
schlossen wurden jedoch die Zwischenziele zur Festlegung der CO2-Abgabe, die in Art. 94 der CO2-
Verordnung geregelt werden. Das nun vom Bundesrat vorgeschlagene Zwischenziel für das Jahr 2020 ist 
für die FDP jedoch ungenügend. Der Bundesrat wird darum aufgefordert, nicht erst 2020, sondern bereits 
für das Jahr 2019 ein neues Zwischenziel festzulegen. Damit kann sichergestellt werden, dass die CO2-
Abgabe im Zusammenspiel mit den restlichen Instrumenten zur CO2-Reduktion (EHS, Zielvereinbarun-
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gen etc.) einen Beitrag zur nationalen Zielerreichung bis 2021 leistet (-21,5% gegenüber 1990). Eine 
Fortsetzung der bisherigen Zwischenziele in Art. 94 CO2-V würde für das Jahr 2019 voraussichtlich einen 
Wert von 68,5% gegenüber 1990 vorsehen. Wird dieses Ziel nicht erreicht, müsste die CO2-Abgabe be-
reits ab 1. Januar 2021 auf 120 Fr. / tCO2 erhöht werden.  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer 
Überlegungen. 
 
FDP.Die Liberalen 
Die Präsidentin    Der Generalsekretär 

 
 

 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Nationalrätin 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben die GRÜNEN für eine Stellungnahme zur Teilrevision der CO2-Verordnung eingeladen. Wir 

danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu äussern. 

Die GRÜNEN stellen fest, dass der Bundesrat mit der CO2-Verordnung erneut die Kompetenzen, die 

ihm das Gesetz gibt, nicht ausschöpft. Der Entwurf ist daher ungenügend und fällt weit hinter das zu-

rück, was rechtlich möglich ist. Dies betrifft vor allem die Regelung der Neuwageneffizienz, die Kom-

pensationspflicht für Treibstoffe und die Höhe der CO2-Abgabe. 

Aus Sicht der GRÜNEN sind folgende Anpassungen nötig: 

Die grössten Schlupflöcher, welche das Neuwagenziel verwässern, müssen gestopft werden. 

Schlupflöcher wie das sogenannte phasing-in und die Supercredits ermöglichen, dass in den kom-

menden Jahren erstens die 5-15 % der Fahrzeuge mit den höchsten CO2-Emissionen nicht berück-

sichtigt werden und dass zweitens die Fahrzeuge mit den besten Werten mehrfach gezählt werden 

dürfen. Das erleichtert die Erreichung der Zielwerte enorm. Werden diese beiden Mechanismen nicht 

korrigiert, so wird die angestrebte Wirkung des Neuwagenziels de facto weiter verfehlt.  

Der Kompensationssatz bei Treibstoffen muss ab 2021 auf mindestens 15% im Inland erhöht 

werden. Die GRÜNEN begrüssen die vorgesehene Erhöhung von 10 auf 12%, sie geht aber aufgrund 

der grossen Ziellücke zu wenig weit. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass das aktuelle 

Gesetz dem Bundesrat die Kompetenz gibt, den Kompensationssatz auf bis zu 40% zu erhöhen. Der 

Bundesrat hat es in der Vergangenheit verpasst, seine Kompetenz schon früher auszuschöpfen. 

Die Anpassung der CO2-Abgabe darf nicht auf Anfang 2022 hinausgeschoben werden. Parla-

ment und Bevölkerung wollen, dass die CO2-Emissionen weiter gesenkt werden. Ziel ist, dass im Jahr 

2021 ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% gegenüber 1990 erreicht wird. Die CO2-Abgabe muss 

daher auf Anfang 2021 angepasst werden. 

Die GRÜNEN halten weiter fest, dass der Einbruch von Nachfrage und Produktion aufgrund der 

Corona-Massnahmen nicht zu einem Abbau beim Klimaschutz führen darf. Wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. 
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Die GRÜNEN bitten die Verwaltung zudem zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung 

der Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, 

dass die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten überschwemmt werden und diese 

für 2021 und die nachfolgenden Jahre verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirk-

same Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten miss-

braucht werden. 

Schliesslich erwarten die GRÜNEN vom Bundesrat, dass er zusätzliche Massnahmen trifft, um die 

Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

Für die Ausführungen zu den Anpassungsvorschlägen verweisen wir auf die folgenden Seiten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten Sie, die Vorlage entsprechend 

anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Balthasar Glättli   Urs Scheuss 

Präsident   stv. Generalsekretär 
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Anträge der GRÜNEN zu Teilrevision der Verordnung über die 

Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Antrag Art. 27 Abs.2 (phasing-in): 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 

nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–20222021 folgender 

Anteil der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 90100 Prozent; 

c. im Referenzjahr 2022: 95 Prozent 

Antrag Art. 27 Abs. 3 (Supercredits) 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 

nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu 

einer Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 

von total höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–20222021 wie folgt berücksich-

tigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1.671- fach; 

c. im Referenzjahr 2022: 1.33-fach. 

Begründung: Die geltende CO2-Verordnung hat zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher bei der Neu-

wageneffizienzmassnahme. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels 

kumulieren sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv. Die vorliegenden Bestimmungen brin-

gen über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als möglich wären. Der Bericht «Auswirkungen der 

CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012 – 2018» des UVEK an die UREK der bei-

den Räte kommt zum Schluss, dass in den Jahren 2017 und 2018 die Emissionen von Neuwagen wie-

der ansteigen und somit die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften ausgeblieben ist. Die 

Massnahme muss daher aus Sicht der GRÜNEN verschärft werden. 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur 

im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflot-

tenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten 

Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt 

sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und 

Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele 

steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderer alternativen Antriebsformen deutlich. 

Die GRÜNEN unterstützen zudem ausdrücklich, dass in Artikel 17 die missbräuchliche Inverskehrset-

zung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert wird. Wie im erläuternden Bericht geschil-

dert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu 

halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu 

werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. 

  



4 

 

Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der 

im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. 

Der Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 1215 Prozent. 

Begründung: Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um 

zumindest einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 

500’000t CO2 im Jahre 2021). Diese Lösung ist auch kongruent mit dem neuen CO2-Gesetz und ist 

gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensationsaufschlag von 

5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem 

starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für 

die Projektnehmer*innen ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in Betrieb genommen werden 

können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und abgeschrieben werden können.  

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-

stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-

stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhö-

hen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes 

ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das 

Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zu-

dem gibt es im Jahr 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkom-

men entsprechen. Da das Parlament im neuen CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 

von mindestens 15% vorsieht, würde ein höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik führen. 

Im Weiteren ist den GRÜNEN wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozia-

len Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Zudem beantragen die GRÜNEN, vor 

allem zur Förderung von Wärmeverbünden, dass die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst-

durchgeführten Projekten nachzukommen (Art. 90 und 91), weitergeführt wird.  

CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff.) 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 20222021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus 

Brennstoffen im Jahr 20202019 mehr als 6768.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 

betrugen. 

Begründung: Die Anpassung führt den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 

Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle 

Wirkung entfaltet. Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahinge-

hend angepasst, dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches 

Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, 

erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. 
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Grünliberale Partei Schweiz 
UMonbijoustrasse 30, 3011 Bern 
 
 
 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Bundesamt für Umwelt 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: raphael.bucher@bafu.admin.ch  
 
21. August 2020 
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: 10TUschweiz@grunliberale.chU10T 
 
 
Stellungnahme der Grünliberalen zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-
Emissionen (CO2-Verordnung) 
  
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zur Teilrevision der Verordnung über die Reduk-
tion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) und nehmen dazu wie folgt Stellung: 
 
Allgemeine Beurteilung der Vorlage 
Der Nationalrat hat in der Sommersession ein CO2-Gesetz beschlossen, das deutlich weiter geht, als man es 
erwarten konnte – und trotzdem hat es in der Schlussabstimmung eine breite Mehrheit unterstützt. Vor diesem 
erfreulichen Hintergrund ist die Vernehmlassungsvorlage zur CO2-Verordnung, die noch auf dem geltenden 
CO2-Gesetz beruht, deutlich zu zaghaft und entspricht nicht mehr den Zielsetzungen des Parlaments.  
 
Es ist jetzt an der Zeit, grössere Schritte zu machen und mit einer ambitionierteren Verordnung den gesetzli-
chen Rahmen besser auszunützen. Dazu sind die bestehenden Instrumente zu verstärken (insbes. CO2-Ab-
gabe auf Brennstoffe und Kompensationspflicht bei Treibstoffimporten) und bestehende Defizite (insbes. Neu-
wagenziele) zu korrigieren.  
 
Bei den Neuwagenflottenzielen werden mit dieser Revision zwar einige Probleme angegangen, jedoch noch 
nicht konsequent genug umgesetzt. Die Umstellung auf WLTP sollte zwar nicht zu einer kalten Verschärfung 
der Flottenziele führen, darf aber auch nicht zu neuen Schlupflöchern und nicht nachvollziehbaren Rabatten 
(Supercredits, «Ökoinnovationen») führen. 
 
Verschiedenen Anpassungen der CO2-Verordnung werden nur für das Jahr 2021 gemacht. Diese sind vor dem 
Hintergrund der aktuellen Corona-Situation zu überarbeiten. Insbesondere muss vermieden werden, dass 
Corona-bedingte Emissionsminderungen zu Überschüssen an Zertifikaten oder zahnlosen Emissionszielen füh-
ren. Soweit im Rahmen des geltenden CO2-Gesetzes möglich, ist die Übertragung von Emissionsrechten aus 
dem Jahr 2020 ins Jahr 2021 zu unterbinden.  
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Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage 
 

Bemerkung zu Art. 17 

Die Grünliberalen begrüssen sehr, dass mit einer Anpassung von Artikel 17 Absatz 2 bestehende Schlupflöcher 
zur Umgehung der CO2-Flottenziele geschlossen werden. Es ist richtig, dass künftig nur noch Fahrzeuge an 
die jeweilige Flottenbilanz der Personenwagen bzw. Lieferwagen und leichten Sattelschlepper angerechnet 
werden dürfen, die in der Schweiz nicht nur formell zum Verkehr zugelassen werden, sondern auch tatsächlich 
durch einen Endkunden in der Schweiz und entsprechend ihrer erstmaligen Zulassung genutzt werden. 

 

Antrag: Streichung von Art. 26 Abs. 2 sowie Art. 27 Abs. 2 und 3 

Begründung: 

Die Mehrfachzählung von Elektroautos (Supercredits) ist ein Unding – speziell vor dem Hintergrund der Teilflot-
tenziele. Mit den «Ökoinnovationen» wird ein genauso wenig nachvollziehbarer Sonderrabatt geschaffen. Des-
halb sind Art. 26 Abs. 2 sowie Art. 27 Abs. 2 und 3 ersatzlos zu streichen. 

 
Antrag zu Art. 89: 

Abs. 1 Bst. e. für das Jahr 2021: 12 15 Prozent. 

Begründung: 

Das Parlament will eine verstärkte Kompensation und hat im neuen CO2-Gesetz einen Mindestsatz von 15 % 
festgelegt. Dieser Mindestwert ist schnellstmöglich zu erreichen. 

 

Antrag zu Art. 94: 

Abs. 1 Bst. d. ab 1. Januar 2022 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brenn-
stoffen im Jahr 2020 2019 mehr als 67 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung: 

Das neue CO2-Gesetz verlangt für das Jahr 2021 eine weitere Senkung des CO2-Ausstosses. Die Preissignale 
sind frühzeitig zu setzten, um dieses Ziel zu erreichen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
ist zudem das Jahr 2020 als Referenz völlig ungeeignet. 

 

Antrag zu den Anhängen 8, 9 und 15: 

Die Anhänge 8, 9 und 15 zur Berechnung und Zuteilung von Emissionsrechten sind unter Berücksichtigung der 
Effekte der Corona-Pandemie zu überarbeiten. Es ist sicherzustellen, dass keine überschüssigen Emissions-
rechte aus dem Jahr 2020 übertragen werden und keine neuen Überschüsse generiert werden. Vielmehr ist die 
auf längere Frist absehbare Reduktion, insbesondere der Emissionen aus dem Flugbetrieb, als Chance zu sehen, 
die Emissionen zu senken. 
 

Beilage zur Änderung der EnEV 

Die Grünliberalen begrüssen, dass die Zielwerte der CO2-Emissionen auf der Energieetikette ausgewiesen wer-
den. So kann wenigstens ansatzweise der irreführenden Zuteilung in Energieklassen entgegengewirkt werden, 
bei der Fahrzeuge, die nicht einmal die CO2-Emissionsziele erreichen, in der Energieeffizienzklasse A eingeteilt 
werden. 
 
Wir danken ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschläge. 
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Bei Fragen dazu stehen ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere zuständigen Fraktionsmitglieder, Nationalrä-
tin Isabelle Chevalley und Nationalrat Martin Bäumle, gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

                    
 
Jürg Grossen Ahmet Kut 
Parteipräsident Geschäftsführer der Bundeshausfraktion 
 



David Trachsel 
Präsident Junge SVP Schweiz 
 

trachsel@jsvp.ch | +41 76 567 00 36 

 

  

Basel, 24. August 2020  

Eidgenössisches Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
Kochergasse 6 
3003 Bern 
 
 
Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 
 
 
Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur CO2-Verordnung 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 

Wir danken Ihnen zur oben genannten Vernehmlassung Stellung nehmen zu können und 
lassen Ihnen hiermit unsere Anliegen im Zusammenhang mit der laufenden Anhörung zur 
CO2-Verordnung zukommen. Für die detaillierten Anträge verweisen wir auf die 
Stellungnahme des Verband freier Autohandel Schweiz (VFAS). 

Vor allem die fehlenden CO2-Nischenziele für Autos ohne Europäische Genehmigung 
beeinträchtigen den Wettbewerb beträchtlich. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso 
diese Fahrzeuge gegenüber Europäischen Produkten mit Nischenzielen von den Schweizer 
Behörden benachteiligt werden und fordern Ihr Amt dazu auf, diese Ungleichbehandlung zu 
beheben. 

Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit der existierenden 6-Monats-Regelung (Art. 
17) auch viele Occasionen besteuert werden, welche die CO2-Steuer bei der Erstzulassung 
im Europäischen Ausland bereits bezahlt haben und möchten Sie zu einer Verkürzung oder 
zu einer Eliminierung dieser Frist anhalten. 

Um den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den Entfall des 
Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen, was zurzeit erhebliche 
Unkosten verursacht. 

 

mailto:raphael.bucher@bafu.admin.ch


David Trachsel 
Präsident Junge SVP Schweiz 
 

trachsel@jsvp.ch | +41 76 567 00 36 

 

  

Um die CO2-Reduktion im automobilen Bereich weiter zu fördern schlagen wir zudem vor, die 
Mehrfachgewichtung von Green-Fahrzeugen unter 50g CO2 pro km (doppelt) zu verlängern, 
sowie die Limitierung auf 7,5g aufzuheben und für die Übertragbarkeit von CO2-Guthaben am 
Ende der jeweiligen Abrechnungsperioden zu sorgen. 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

David Trachsel 
 Parteipräsident 
 Junge SVP Schweiz 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-
Verordnung): Stellungnahme SP Schweiz 
 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gerne nutzen. 

 

Hintergrund der Vernehmlassung: Die Schweiz soll ihren Klimazielen ohne Unterbruch nachkommen 
und ihre Treibhausgasemissionen im Jahr 2021 um weitere 1,5 Prozent gegenüber 1990 senken. Da 

die Totalrevision des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2020 im Parlament noch nicht fertig beraten ist, 

sollen zentrale, aber zeitlich bis Ende 2020 befristete Instrumente des Klimaschutzes in einer Teilrevi-

sion des CO2-Gesetzes bis Ende 2021 verlängert werden. Dies hat das Parlament am 20.12.2019 mit 

der Annahme des Bundesgesetzes über die Verlängerung der Befristung der Steuererleichterungen 

für Erdgas, Flüssiggas und biogene Treibstoffe (Link) angenommen. Dieses wurde im Rahmen der 

Umsetzung der Pa.Iv. Burkart (17.405) erarbeitet. Die nun vorliegende Teilrevision der CO2-

Verordnung ist notwendig zur Umsetzung ebendieses Bundesgesetzes sowie zur Umsetzung der Än-

derung des Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz; SR 641.71). 

− Klimapolitische Instrumente werden verlängert: Im geltenden CO2-Gesetz sind drei zentrale 

Instrumente der Schweizer Klimapolitik zeitlich bis Ende 2020 befristet. Mit der im Dezember 

2019 beschlossenen Teilrevision des CO2-Gesetzes wird die Befreiung von der CO2-Abgabe 

mit Verminderungsverpflichtung für Betreiber emissionsintensiver Anlagen und die Kompen-

sationspflicht für Importeure fossiler Treibstoffe im CO2-Gesetz bis Ende 2021 verlängert. Das 

seit Anfang 2020 mit demjenigen der EU verknüpften Schweizer Emissionshandelssystem 

(EHS) wird hingegen unbeschränkt verlängert. Um die Umsetzung dieser drei Instrumente zu 

konkretisieren, muss die CO2-Verordnung angepasst werden. Mit der Verordnungsanpas-

sung wird auch die Möglichkeit verlängert, die CO2-Abgabe auf 120 Fr. pro Tonne CO2 anzu-
heben, wenn die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen nicht genügend sinken. Sollten 

die Brennstoffemissionen im Jahr 2020 nicht genügend sinken, wäre also eine Anpassung der 

Abgabe per 1.1.2022 grundsätzlich möglich. 

− Emissionsvorschriften für Fahrzeuge werden angepasst: Eine weitere Anpassung der CO2-

Verordnung betrifft die Emissionsvorschriften für Personenwagen, Lieferwagen und leichte 

Sattelschlepper. Die mit dem neuen WLTP-Verfahren gemessenen CO2-Emissionen neuer 

Fahrzeugmodelle liegen näher am tatsächlichen Treibstoffverbrauch und fallen um rund 25% 

   

http://www.spschweiz.ch/
http://www.pssuisse.ch/
mailto:raphael.bucher@bafu.admin.ch
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1269.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170405
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091310/index.html
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höher aus als die Emissionswerte nach dem alten Verfahren. Mit den hier vorgeschlagenen 

Änderungen werden die unter dem alten Messverfahren festgelegten Zielwerte für die Jahre 

2021-2024 durch gleichwertige WLTP-Ziele ersetzt, so dass die von den Fahrzeugimporteuren 

verlangte Reduktionsleistung beibehalten bleibt. 

 

Diese Verordnung stellt ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel dar. Leider ist 
sie aber dafür aber völlig ungenügend. Der Bundesrat hat es bisher versäumt, seine Kompetenzen 

auszuschöpfen. Selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommens wurde die Verordnung 

nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der Energiestrategie 
2050 wurden unzureichend umgesetzt. Mit der Revision würde die Chance bestehen, die Verordnung 

zu verbessern bzw. wirkungsvoller zu machen. Doch mit dem nun zur Diskussion stehenden Entwurf 

werden die wichtigsten Schwachstellen nicht angegangen. Insbesondere bei der Neuwagenregelung, 

der Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure und der Erhöhung der CO2-Abgabe wird die ge-

setzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz nicht genutzt. Wir erachten folgende Anpassungen 

daher als zentral und sollten daher unbedingt aufgenommen werden: 

1) Die beiden Mechanismen, dass die 5-15 % der Fahrzeuge mit den höchsten CO2-Emissionen 
für die Erreichung des Neuwagenziels nicht berücksichtigt werden und dass die Fahrzeuge 
mit den besten Werten dafür mehrfach gezählt werden dürfen, müssen unbedingt ange-
passt werden (sog. phasing-in und die Supercredits in Art. 27). Denn damit wird die Errei-
chung der Zielwerte enorm erleichtert, womit das Neuwagenziel verwässert und die ange-

strebte Wirkung des Neuwagenziels de facto verfehlt wird. 

2) Eine Anpassung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe ist bereits per 1.1.2021 statt erst per 
1.1.2022 notwendig. Dies ist nötig, damit sich die volle Wirkung der Massnahme entfalten 

und im Jahr 2021 ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% gegenüber 1990 erreicht werden 

kann.  

3) Die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure soll auf mindestens 15% im Inland er-
höht werden. Die vom Bundesrat vorgesehene Erhöhung von 10 auf 12% ist zwar zu be-
grüssen, geht unseres Erachtens aber zu wenig weit. Dies auch in Hinsicht darauf, dass das 
aktuelle Gesetz dem Bundesrat die Kompetenz gibt, den Kompensationssatz sogar auf bis zu 
40% zu erhöhen.  

 

Wir möchten an dieser Stelle noch festhalten, dass der aufgrund der Covid-19-Krise bestehende und 

wohl auch noch in längerer Zukunft bestehende Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion auf-

grund der Corona-Massnahmen nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen 

darf. Denn ein wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rah-

menbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Die aufgrund der Corona-

Massnahmen entstandenen vorübergehenden Emissionsreduktionen dürfen daher nicht als Ersatz 

für die Anpassung von Regeln und Vorschriften betrachtet werden. Deshalb bitten wir die Verwal-

tung, zu prüfen welche «Corona-Sondereffekte» die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere 
laufen lassen oder verzögern können. 

 

Im Folgenden nehmen wir spezifisch Stellung zu den Anpassungsvorschlägen zum Verordnungstext. 

 

1. Vorschriften für CO2-Emissionen einer Neuwagenflotte 

Für uns ist das CO2-Neuwagenflottenziel eine der wichtigsten klimapolitische Massnahme im Ver-

kehrs-Bereich. Es ist zurzeit das wichtigste Mittel, um im motorisierten Individualverkehr (MIV) die 

klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Nebst der damit erreichten CO2-Reduktion wirkt 

sich die Massnahme auch finanziell auf die Automobilist*innen in Form von eingesparten Benzinkos-
ten aus. Mit der Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigt zudem die Attraktivität der E-Mobilität 

und anderen alternativen Antriebsformen. In der heutigen Form erlaubt die CO2-Verordnung jedoch 

viele Ausnahmen und Schlupflöcher. Durch die Kumulation der verschiedenen Mechanismen zur Ab-

schwächung des Neuwagenziels wird die Wirkung insgesamt enorm abgeschwächt. Trotz den weni-

gen Verbesserungen in der vorliegenden Revision bleibt die Verordnung weit hinter dem Versprechen 
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zurück, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 

abgegeben wurde.  

Das aktuell gültige System hat sich als ungenügend erwiesen – stiegen in den Jahren 2017 und 2018 

die Emissionen wieder an. Deshalb sind folgende Änderungen nötig, damit das Neuwagenziel seine 

Wirkung entfalten kann: 

• Abschaffung des Teilflottenziels (phasing-in) 
Art. 27 Abs. 2 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 

Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahr-

zeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: Die Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) führt zu einer deutli-

chen Abschwächung des Neuwagenziels bzw. zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für 

die Importeure. Mit der aktuellen Fassung würden erst ab 2023 wirklich alle Fahrzeuge für die 

Berechnung des Neuwagenziels zählen. Aus klimapolitischer Sicht ist das zu spät. Schon ab 

dem nächsten Jahr sollen alle Fahrzeuge für die Erreichung des Neuwagenziel berücksichtig 

werden.  

Gemäss den Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 

2050 veröffentlicht hat, fällt die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer aus, wenn die Ver-

ordnung in diesem Punkt nicht geändert wird. Ohne die hier geforderte Streichung des Teil-

flottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als an-
lässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem 

dem heutigen politischen Willen der UREK-S. Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter 

Gesetzestext im Ständerat und auch im Nationalrat eingebracht (Art. 11 Abs. 2 des totalrevi-

dierten CO2-Gesetz). Es ist deshalb angezeigt, eine 1:1-Umsetzung analog der EU durchzufüh-

ren. 
 

• Abschaffung der Supercredits 
Art. 27 Abs. 3 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 

Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Vermin-

derung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 

7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b. im Referenzjahr 2021: einfach; 

c. Streichen 

Begründung: Die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählten Fahrzeuge 

(Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride) profitieren bereits sehr stark davon, dass die CO2-

Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer einfachen An-

rechnung (anstatt 1.67 bzw. 1.33 gemäss geltendem Recht) besteht daher für die Importeure 

immer noch ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um damit den 

Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger 

als 50g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahrzeugen mit hohem CO2-

Ausstoss führen. Zudem würde dies die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark ab-

schwächen. Es sollen also bereits ab nächstem Jahr alle Fahrzeuge gleich viel zur Berechnung 

des Neuwagenziels beitragen.  

 

• Überprüfung des Umrechnungsfaktors von NEFZ auf WLTP: Gemäss der geltenden Energie-

effizienzverordnung (Anhang 4.1, Punkt 4.7.4; EnEV; SR 730.02) entspricht das auf dem NEFZ 

basierende 95-Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. Im vor-

liegenden Entwurf für die CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der 

Umrechnungsfaktor von NEFZ aus WLTP steigt damit bei Personenwagen von 1.21 auf 1.24. 

Bei Lieferwagen beträgt der Faktor sogar 1.27. Wir erachten diese Erhöhung der Umrech-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162950/index.html
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nungsfaktoren als problematisch, weil dadurch die Wirkung der Effizienzvorschriften abge-

schwächt wird. Die Umrechnungsfaktoren sollen daher erneut überprüft werden. 

 

• Präzisierung des Kriterium der erstmaligen Inverkehrsetzung wird begrüsst: Mit der Präzi-

sierung von Art. 17 Abs. 2 wird das Kriterium der erstmaligen Inverkehrsetzung dahingehend 

präzisiert, dass nur Fahrzeuge an die jeweilige CO2-Flottenbilanz der Personenwagen bzw. 

Lieferwagen und leichten Sattelschlepper angerechnet werden können, die in der Schweiz 

nicht nur formell zum Verkehr zugelassen werden, sondern auch tatsächlich durch eine/n 
Endkunde/in und entsprechend ihrer erstmaligen Zulassung genutzt werden. Wir begrüssen 

diese Präzisierung sehr, da somit die missbräuchliche Inverskehrsetzung von Elektroautos 

verhindert werden kann. Denn wie im erläuternden Bericht geschildert wird, sind in der Ver-

gangenheit verschiedentlich E-Fahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem Zweck in Verkehr ge-

setzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. 

Diese Fahrzeuge waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Sie wurden jeweils als 

Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde zudem ausge-

nutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Wir begrüssen 

die vorgeschlagene Änderung in Art. 17 also mit Nachdruck. 

 
 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

• Erhöhung des Kompensationsanteils für Treibstoffimporteure 
Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 
1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-

fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-

tionssatz beträgt:  
[…] 
e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung: Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum 

genutzt. Laut Gesetz könnte der Bundesrat einen Kompensationsanteil von bis zu 40% ein-

führen. Von anfänglich 2% müssen die Treibstoffimporteure heute 10% des vom verkauften 

Benzin und Diesel ausgestossenen CO2 kompensieren. Aufgrund der sich seit längerem ab-

zeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es nun längst überfällig, diesen Kompensa-
tionssatz zu erhöhen. Obwohl wir eine stärkere Erhöhung als nur auf 15% befürworten wür-

den, wäre dies in der Schweiz jedoch innerhalb von wenigen Monaten nicht realisierbar. Zu-

dem würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go-Politik führen, da das 

Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz von 

mindestens 15% fordert. Folglich soll der Anteil statt wie vom Bundesrat vorgeschlagen auf 

12%, auf deren 15% erhöht werden. Damit kann zumindest ein wesentlicher Teil der erwar-

teten Ziellücke geschlossen werden. 
 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen 

Weil bis 2021 ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% erreicht werden soll (gemäss Art. 3 Abs. 1bis 

des Bundesgesetz über die Verlängerung der Befristung der Steuererleichterungen für Erdgas, Flüs-

siggas und biogene Treibstoffe und über die Änderung des Bundesgesetzes über die Reduktion der 
CO2-Emissionen vom 20.12.2019; Punkt 2. CO2-Gesetz vom 23. Dezember 2011) ist es unseres Erach-

tens völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine Anpassung der CO2-Abgabe auf Brennstoffen zu pla-

nen. Es sollen daher folgende Anpassungen vorgenommen werden: 

• Anpassung Abgabesatz 
Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

[…] 
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im 

Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1269.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1269.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1269.pdf
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Begründung: Die geforderte Anpassung führt den bisherigen Absenkpfad linear weiter. Sie 

verwendet jedoch das Stichjahr 2019 statt 2020, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 

erlaubt. 

• Biofuels als Brennstoffe: Die in Art. 95 vorgeschlagene Änderung darf nicht dazu führen, dass 

die geltenden Schweizer Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe ange-

wendet werden. Die geltenden Regeln sollen weiterhin sowohl für Biotreibstoffe, als auch für 

Biobrennstoffe angewendet werden. So sollen die Umwelt- und Sozialstandards von allen 

Biofuels eingehalten werden, insbesondere wenn sie zur rechnerischen Minderung von CO2-
Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird hier die Minderungswirkung oft um ei-

nen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-

Gesetzes behoben werden. 

 

 
4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und 

der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung  

Wir befürchten, dass die vom Emissionshandel betroffenen Firmen und Industrie-Standorte keine 
hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Dies auch aufgrund der 

europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der aktuell in der 

EU und der Schweiz geplanten Umsetzung. Diese Problematik ist allerdings nicht auf Verordnungsstu-

fe zu korrigieren. Trotzdem gibt es an dieser Stelle noch einen Punkt zu nenne: 

• Keine Übertragung von Emissionsrechten: Aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten, bedingt 

durch die Corona-Massnahmen, ist insbesondere fürs aktuelle Jahr 2020 mit einer massiven 

Überzuteilung von kostenlosen Emissionsrechten zu rechnen. Emissionsrechte, die bis Ende 

2020 kostenlos zugeteilt wurden, dürfen aber nicht in die «Paris»-Periode ab 2021 übertra-
gen werden. Der Übertrag solcher Zertifikate ins nächste Jahr würde die Pariser Klimaziele 

zusätzlich abschwächen. 

 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

• Auslandszertifikate gemäss Regeln des Pariser Klimaabkommens: Sofern ausländische Zerti-

fikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese unserer Meinung nach zwingend 

die Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen: Sie müssen ein Corresponding 

Adjustment und einen ITMO-Transfer aufweisen. 

• Erleichtertes Reporting (Art. 97-99): Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle haben 

aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. Obwohl ein Abbau unnöti-

ger Bürokratie grundsätzlich sehr zu begrüssen ist, sind hier solche Erleichterungen fehl am 

Platz. Sie sind nur gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkontrollen tat-

sächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und diese auch anwendet. 

 

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

SP Schweiz 

 

     
Christian Levrat      Claudia Alpiger 

Präsident SP Schweiz      Politische Fachsekretärin SP Schweiz 
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Revision der COa-Verordnung 
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sömmaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 4. Mai laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für die uns 
gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit vernehmen 
zu lassen.

Grundsätzliche Erwägungen
Die Schweizer Landwirtschaft ist vom Klimawandel stark betroffen, weshalb es für die hiesige Landwirtschaft 
wichtig ist, dass Massnahmen getroffen und Regulierungen in Kraft gesetzt werden, welche denselben eindäm­
men. Der Schweizer Bauernverband unterstützt deshalb grundsätzlich das Klimaabkommen von Paris und auch 
dessen Umsetzung auf gesetzlicher Ebene. Die Massnahmen zur Umsetzung führen aber auch zu zusätzlichen 
Kosten. Diese müssen ebenfalls beachtet werden. Um eine drohende Regulierungslücke bis zum Inkrafttreten 
des COz^Gesetzes 2022 zu vermeiden, unterstützen wir die Verlängerung der bestehenden Klimaschutzinstru­
mente für das Jahr 2021. Die Weiterführung der Inland-Kpmpensationspflicht für Treibstoffimporteure begfüs- 
sen wir ausdrücklich. Die Aufrechterhaltüng des Emissionshandelssystems (EHS), welches mittlerweile mit dem 
System der EU verknüpft ist, erachten wir als wichtige Notwendigkeit, ebenso die Neuregelungen bezüglich den 
Emissionsvorschriften im Rahmen des Neuwagenzieles. Jedoch wünschen wir, dass die Teilrevision der Verord­
nung besser auf das zukünftige CCVGesetz abgestimmt ist.

CO2 Abgabe auf Brennstoffe
Die von der Bundesversammlung beschlossenen und am 20. Dezember 2019 in Kraft getretenen Änderungen des 
CQz-Gesetztes sehen explizit vor, dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% reduziert werden sollen, um 
so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 zu erreichen (Art. 3 Abs.l). Der SBV unterstützt 
die Anpassung des Abgabesatzes.

Kpmpensationspflicht für Treibstoffimporteure
Seit 2011 hat der Bundesrat die Möglichkeit, den Kompensationssätz auf bis zu 40% zu erhöhen (Art. 16 Abs. 2). 
Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und 2020 nur 10% des verkauften Benzins und Diesel kompensieren. 
Aufgrund der sich abzeichnenden Zielverfehlung und der vom Parlament im Rahmen derTotalrevision geforderten 
Kompensation von 15%, soll die Kompensation bereits 2021 auf 15% erhöht werden. Trotz der Erhöhung würde 
der aktuell geltende maximale Kompensationsaufschlag auf fossile Treibstoffe von 5 Rp./L nicht erreicht. Nicht 
zuletzt würde durch die Erhöhung auch die ländlichen Regionen profitieren, weil dadurch beispielsweise
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landwirtschaftliche Biomasseprojekte besser gefördert und unterstützt werden können. Für Projekteigner solcher 
Energieanlagen bedeutet dies mehr Investitionssicherheit und schafft die Voraussetzung, dass weitere Anlagen 
bereits 2021 in Betrieb genommen werden können.

Schlussbemerkungen
Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit 
zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Schweizer Bauernverband

Markus Ritter Martin Rufer
Präsident Direktor
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Vernehmlassungsantwort 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 
sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99,8 Prozent aller Unterneh-
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 
für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Bereich Fahrzeuge 

Der sgv unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen mit den gleichen Vorbehalten, wie sie etwa die 
Verbände VFAS, AGVS und AutoSchweiz machen. In diesem Sinne unterstützt der sgv die Eingaben 
dieser Absender. 

Die Schweiz möchte eine Regelung, die der der EU äquivalent ist. Äquivalenz beinhaltet nicht Gleich-
heit. Die EU-Regelungen bezüglich der Emissionsziele gelten für die Europäische Union als solche 
und nicht gesondert für die einzelnen Mitgliedstaaten. Die Ziele wurden für einen Markt mit rund 500 
Mio. Einwohnern und 15 Mio. verkauften Neuwagen pro Jahr festgelegt. Die schiere Grösse des Mark-
tes und die Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten ermöglichen bei der Zielerreichung eine 
grosse Flexibilität. So besteht erfahrungsgemäss in südeuropäischen Märkten eine grössere Nachfra-
ge nach kleineren Fahrzeugen als in nördlichen Mitgliedstaaten. Dies führt dazu, dass diese Mitglied-
staaten die Nachfrage nach grösseren und schwereren Neuwagen in jenen Mitgliedstaaten ausglei-
chen.  

Der Schweizer Markt ist demgegenüber ein kleiner Markt. Bei einer Einwohnerzahl von rund 10 Mio. 
werden jährlich rund 300‘000 Neuwagen verkauft. Zudem wird die Nachfrage stark beeinflusst durch 
die Topografie (Allradantrieb) und Kaufkraft-Faktoren. Der Markt ist daher nicht mit dem Markt der 
Europäischen Union vergleichbar, sondern eher mit den isolierten Märkten von einzelnen Mitgliedstaa-
ten, wie z.B. von Deutschland. Zur Gewährleistung eines Level Playing Fields zwischen der Schweiz 
und den umliegenden Mitgliedstaaten der EU sind daher bei der Umsetzung der Gesetzesrevision die 
Unterschiede innerhalb der EU und deren Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Das heisst, für die 
Schweiz sind entsprechend Ziele festzulegen, wie wenn die Schweiz (betreffend Emissionsvorschrif-
ten) ein EU-Mitgliedstaat wäre. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Unternehmen in der Schweiz ge-
genüber Unternehmen in den umliegenden Mitgliedstaaten aufgrund unsachgemässer CO2-
Regelungen einen Wettbewerbsnachteil erfahren.  

http://www.sgv-usam.ch/
http://www.twitter.com/gewerbeverband
http://www.facebook.com/sgvusam
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Da CO2 keine Grenzen kennt, sollten die entsprechenden Bestimmungen in einem gesamteuropäi-
schen Kontext –angewendet werden. Dabei erfordert die isolierte «Schweizer Umsetzung» der CO2-
Emissionsvorschriften für Personenwagen sowie Lieferwagen und leichte Sattelschlepper (LNF) diver-
se Einführungsmodalitäten, um ein mit der EU identisches Anstrengungsniveau («equal level of ambi-
tion») zu erreichen. Eine einseitige Benachteiligung der Fahrzeugkäufer in der Schweiz – seien es 
Privatpersonen im PW- oder Unternehmen im LNF-Bereich – muss aus gesamtwirtschaftlichen Erwä-
gungen zwingend verhindert werden. Die vorgelegten Bestimmungen werden laut dem BFE-
Grundlagenbericht in den Jahren 2020 bis 2023 zu Sanktionszahlungen seitens der Fahrzeug-
Importeure von hunderten von Millionen Schweizer Franken (Personenwagen) führen. Dies bedeutet, 
dass das BFE für die Schweiz eine Umsetzung vorschlägt, welche zu massiven Sanktionszahlungen 
führt, obwohl das BFE selbst davon ausgeht, dass es in der EU zu keinen Bussenzahlungen kommen 
wird. Dies widerspricht dem Ziel, die EU-Emissionsvorschriften für die Schweiz mit gleicher Ambition 
wie in der EU umzusetzen. 

Bereich Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Der sgv lehnt die vorgeschlagenen Änderungen ab. Die Änderungen der Artikel 89 bis 91 für das Jahr 
2021 bringen eine erhebliche Verschärfung. Die vorgeschlagenen Änderungen verunmöglichen die 
Erfüllung der Kompensationspflicht beinahe. Dies wird vom erläuternden Bericht auf Seite 25 bestä-
tigt. Die deshalb fälligen Pönalien werden etwa 100 Millionen Franken ausmachen. 

Besonders problematisch ist die neue Regelung in Art. 91. Für die Erfüllung der Kompensationspflich-
ten der Jahre 2020 und 2021 werden ausschliesslich Emissionsverminderungen angerechnet, die im 
jeweiligen Jahr erzielt wurden. Der erläuternde Bericht liefert keine Begründung, dafür. Er hält lediglich 
lapidar fest, das Vorgehen sei analog zum Jahr 2020. 

Im Jahr 2020 gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschärfung gegenüber den Jahren 
2013 bis 2019 darstellt, allerdings aus einem spezifischen Grund, der für das Jahr 2021 nicht gegeben 
ist: Das nationale CO2-Gesetz kennt nur ein Zieljahr, das Jahr 2020, während sich die internationale 
Verpflichtung unter dem Kyoto-Protokoll auf die Zielperiode 2013 bis 2020 bezieht. Entscheidend ist 
mithin national die Emissionsbilanz des Jahres 2020, international die Emissionsbilanz der Periode 
2013 bis 2020. Ein Vor- oder Nachholen von Emissionsverminderungen ist auf nationaler Stufe im 
Jahr 2020, anders als in den Vor-jahren, nicht möglich. 

In der 2021 unter einsetzenden Verpflichtungsperiode, welche bis 2030 andauert, hat die Schweiz 
international diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein Periodenziel für die Jahre 2021 bis 2030 
sowie ein Ziel für das Jahr 2030 allein. In den Jahren 2021 bis 2029 ist somit gleich wie in den Jahren 
2013 bis 2019 ein Vor- oder Nachholen von Emissionsverminderungen möglich. Damit besteht der 
Grund nicht, ein Ein-Jahres-Ziel zu stipulieren. 

Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten 

Der sgv lehnt auch die Regelung ab. Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchge-
führten Projekten nachzukommen, soll gemäss der Vorlage aufgehoben werden. Der erläuternde Be-
richt spricht diesen pauschal die Zusätzlichkeit nach 2020 ab (S. 19). Damit werden dem Kompensati-
onsinstrument im Jahr 2021 Emissionsverminderungen im Umfang von rund 150'000 Tonnen CO2eq 
entzogen. Da die Zusätzlichkeit der betroffenen über 100 Projekte seit 2013 jährlich akribisch geprüft 
wird, stellt sich die Frage, weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neujahrstag 2021 nicht mehr 
additionell sein sollten. Dies umso mehr, als eingeräumt wird, dass die Projekte ohne die Einnahmen 
aus dem Verkauf der Emissionsverminderungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten können und 
allenfalls sogar deren Einstellung droht – was ja ein eindeutiger Beleg ihrer Zusätzlichkeit wäre (S. 
26). 
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Unklar ist die in diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage, der Wegfall der 
selbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten im Jahr 2021 führen (S. 
26). Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte im Jahr 2021 mehr ausgelöst wer-
den. Die Vorlaufzeit bis zur Registrierung von Kompensationsprojekten und deren anschliessender 
technischen Implementierung liegt typischerweise bei 12 bis 18 Monaten. In Kombination mit der Auf-
lage, nur im Jahr 2021 erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu können, sowie dem höheren 
Kompensationssatz führt somit der sachlich nicht nachvollziehbar stehende Ausschluss selbst durch-
geführter Projekte direkt in die Nichteinhaltung der Kompensationspflicht. 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

 
 

 
 
 
 
 

Hans-Ulrich Bigler Henrique Schneider 
Direktor sgv, e. Nationalrat stellvertretender Direktor 
 



 

 

 

 

 

 

DETEC 

Madame Simonetta Sommaruga 

Présidente de la Confédération 

 

Courriel : raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

Berne, le 24 août 2020 

 

Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2. Consultation 
 

Madame la Présidente de la Confédération,  

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité d’exprimer notre avis sur ce projet et c’est bien 
volontiers que nous vous le faisons parvenir.  

 

Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses, plaide pour une 

économie plus écologique, décarbonisée et soutient l’objectif du Conseil fédéral de zéro émissions 
nettes de CO2 d’ici 2050. Le chemin pour y parvenir sera long et difficile et nécessitera non seulement 

un green deal mais aussi un social deal afin que les coûts du changement climatique soit 

supportables pour tout le monde, en particulier les revenus modeste et les salarié-e-s. 

 

C’est plus par pragmatisme que par conviction que nous acceptons les modifications prévues 

concernant le SEQE car la Suisse y est intégrée. En effet, contrairement à une taxe carbone, le SEQE 

ne couvre que certains secteurs et montre différentes variations de prix qui le rendent peu transparent. 

Nous doutons que le SEQE permette d’atteindre les objectifs climatiques à moindres coûts pour 
l’économie. Le système du SEQE présente en termes de stabilité et prévisibilité, de transparence et 

d’efficacité (moindres coûts)  un bilan moins bon qu’une taxe carbone. Comme le SEQE suisse est 

maintenant couplé à celui de l’UE, nous espérons que la Suisse aura davantage d’influence pour un 
SEQE plus efficace et qu’elle s’engagera dans ce sens. 

 

Nous pouvons accepter les principales mesures du projet qui visent à : 

 

- garantir la poursuite du couplage du SEQE suisse avec celui de l’UE. Les diverses 

adaptations qui en résultent sont donc nécessaires. Nous soutenons les mesures pour 

éviter les fuites de carbone et qui pourraient menacer l’emploi. 
 

 

- renforcer sensiblement les obligations pour les producteurs et les importateurs de 

carburants. Nous soutenons ici en particulier l’augmentation du taux de compensation de 

mailto:raphael.bucher@bafu.admin.ch


la part d’émissions de CO2 du secteur des transports et la suppression des projets auto-

réalisés dès 2021.  

 

En ce qui concerne la réglementation sur la réduction des rejets de CO2 émis par les véhicules, nous 

saluons expressément la modification apportée à l’article 17 champ d’application pour éviter que l’on 
importe des véhicules peu polluants dans le seul but de les intégrer au calcul des sanctions prévues 

en cas de dépassement des valeurs cibles de CO2. L’alinéa 2 qui précise désormais que, pour être 
imputé au bilan de CO2 d’un parc de voitures de tourisme…,un véhicule doit non seulement être 

formellement admis à la circulation en Suisse mais également être effectivement utilisé par un client 

final conformément à l’utilisation correspondant à la première immatriculation, est particulièrement 
bienvenu. Il devrait permettre de mettre fin aux tricheries existantes dans ce domaine.  

 

En vous remerciant par avance de réserver un bon accueil à notre réponse, nous vous adressons, 

Madame la Présidente de la Confédération, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Adrian Wüthrich, président Denis Torche,  responsable du 

dossier politique énergétique 
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Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung)  

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zur Teilrevision der CO2-
Verordnung. 
 
economiesuisse vertritt als Dachverband der Schweizer Wirtschaft rund 100'000 Unternehmen jeglicher 
Grösse mit insgesamt 2 Millionen Beschäftigten in der Schweiz. Unsere Mitglieder umfassen 100 Bran-
chenverbände, 20 kantonale Handelskammern sowie Einzelfirmen. Sämtliche dieser Unternehmen nut-
zen Energie für die Bereitstellung ihrer Dienste und Produkte und sind deshalb von der aktuellen Total-
revision des nationalen CO2-Gesetzes und den damit einhergehenden Kostenfolgen betroffen. Die Ge-
fahr von Struktureffekten, Verlagerungen und einer abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit des Produkti-
onsstandortes gilt es bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen und eine Wachstumsbremse zu verhin-
dern. Im Interesse unserer Mitglieder setzt sich economiesuisse ein für eine realistische, wirksame und 
kosteneffiziente Klimapolitik der Schweiz. 

 
1 Allgemeine Bemerkungen 

Im Zuge der Parlamentarischen Initiative Burkart (17.405) wurden die bisher bis auf Ende 2020 befris-
teten Instrumente im CO2-Gesetz verlängert (Übergangsbestimmungen). Diese Anpassungen waren 
nötig und begrüssen wir sehr, weil damit eine Regulierungslücke verhindert werden konnte. Insofern ist 
die nun vorliegende Revision der Verordnung in diesem Zusammenhang ebenfalls erwünscht.  
Das Emissionshandelssystem (EHS) und die Verminderungsverpflichtung, verknüpft mit einer CO2-
Abgabebefreiung, sind für die Wirtschaft die beiden zentralen Instrumente zur Senkung ihrer CO2-
Emissionen, weshalb wir diese Anpassungen als wichtig und richtig erachten. Damit können diese In-
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strumente nun kontinuierlich weitergeführt werden und die Investitionssicherheit bleibt für die Unterneh-
men gegeben. Gleichzeitig begrüssen wir die gleichwertigen Bedingungen (Äquivalenzprinzip) für 
Schweizer Unternehmen und Unternehmen aus der EU sowie, dass das BAFU diesem Prinzip bei der 
Ausgestaltung der Verordnung stark Rechnung trägt. Dies ist ein wichtiger Sinn und Zweck der Ver-
knüpfung der Emissionshandelssysteme. 
 
 
2 Detailbemerkungen 

Im Folgenden sind die für economiesuisse wichtigsten Punkte aufgeführt, bei denen wir Anpassungen 
beantragen:  

2.1 Unzulässigkeit von Mehrleistungen (Bescheinigungen) 
Im aktuellen Gesetz können sich die Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung Bescheini-
gungen ausstellen lassen für die Erzielung von Emissionsverminderungen, dank denen der Redukti-
onspfad um mehr als 5% unterschritten wird. Nun da das System der CO2-Abgabebefreiung mit Ver-
minderungsverpflichtung mittels Übergangsgesetz bis 2021 verlängert wird, sollte dies auch für diese 
Bescheinigungen gelten. Ohne diese Bescheinigungen im Jahr 2021 wird es für die Treibstoffimpor-
teure unnötig schwieriger die Kompensationspflicht in diesem Jahr zu erfüllen. Zudem entfällt für die 
Unternehmen der wichtige Anreiz, solche zur Verminderungsverpflichtung zusätzlichen Emissionsver-
minderungen zu realisieren, was den Zielen des CO2-Gesetzes diametral entgegensteht. Aus diesen 
Gründen sollte die Verordnung im Art. 12 Abs. 1 und 2 dementsprechend angepasst werden, indem die 
Jahreszahl 2020 durch die Jahreszahl 2021 ersetzt wird. 

2.2 Entwicklung der Emissionsvorschriften für Neuwagen 
economiesuisse ist der Ansicht, dass die Vorschriften der CO2-Verordnung einerseits nicht den Wett-
bewerb im Binnenmarkt tangieren und andererseits keine neuen Handelshemmnisse nach sich ziehen 
sollten. Die vorgeschlagenen Änderungen (Art. 17 bis 36 sowie Anhänge 4 und 4a) bergen jedoch für 
den Automobilmarkt solche Risiken. Entsprechend ist auf Anpassungen zu verzichten, die eine Diskre-
panz zum europäischen Ausland schaffen (bspw.: Verzicht auf abweichende Handhabung beim Vollzug 
der Emissionsvorschriften im Vergleich zur EU). Gleichzeitig benötigen die Automobilimporteure mehr 
Rechtssicherheit und Transparenz, was die praktischen Implikationen jeglicher Verordnungsänderun-
gen angeht (bspw. in Bezug auf die Neuformulierung von Art. 17 der CO2-Verordnung). Die Vernehm-
lassungsunterlagen lassen diesbezüglich Fragen offen. 
 
Die Emissionsvorschriften für Neuwagen sollten so konzipiert werden, dass die Importeure nicht ohne 
eigenes Verschulden Sanktionszahlungen leisten müssen. Der Schweizer Markt ist bekanntlich klein 
und entsprechend der Marktentwicklung im Ausland relativ stark ausgeliefert. Kann die Entwicklung der 
Neuwagenflotten oder die Verfügbarkeit von emissionsarmen Fahrzeugen nicht mit den regulatorischen 
Anforderungen in der Schweiz mithalten (Letzteres ist im Zuge der Corona-Pandemie zurzeit der Fall), 
sollte dies bei der Verfügung von Sanktionen berücksichtigt werden. Hohe Sanktionen sind insofern 
schädlich, als dass sie die zukünftige Investitionsfähigkeit der Importeure eher hemmen als fördern und 
damit weitere Schritte zu klimafreundlicheren Importen gefährden. 
In diesem Sinne unterstützen wir die Positionen unserer Mitglieder auto-schweiz und VFAS und verwei-
sen für eine detailliertere Einschätzung auf deren Stellungnahmen. 

2.3 Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 
Mit den Verschärfungen (höherer Kompensationssatz, Anrechenbarkeit von nur im Jahr 2021 erzielten 
Emissionsverminderungen, dem Wegfall von selbstdurchgeführten Projekten sowie Nicht-Übertragbar-
keit Bescheinigungen) in den Artikeln 89 bis 91 und 140 Abs. 3 (neu) der CO2-Verordnung wird von 
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den betroffenen Institutionen geschätzt, dass diese zu Strafzahlungen von etwa 100 Mio. Franken füh-
ren könnten. In Anbetracht der wirtschaftlich kritischen Situation aufgrund von Corona ist es nicht nach-
vollziehbar, dass Privathaushalte und die Wirtschaft dermassen zusätzlich belastet werden sollen. 

a) Kompensationssatz (Art 89 Bst. e): Die Erhöhung des Kompensationssatzes lag zwischen 
2013 bis 2020 bei 1.25% im Jahr. Für das Jahr 2021 soll nun eine Erhöhung um 2% erfolgen. 
Diese Erhöhung erachten wir als unverhältnismässig. 

b) Anrechnung 2021 (Art. 91): Die Kompensationspflicht für das Jahr 2021 soll ausschliesslich mit 
Emissionsverminderungen erfüllt werden, welche in diesem Jahr erzielt wurden. Dies wird in 
Analogie zum Jahr 2020 festgelegt. Begründet wird diese Festlegung aber nicht. Das Jahr 
2020 ist im Gegensatz zum Jahr 2021 ein Zieljahr. Weshalb diese Verschärfung, welche für 
das Zieljahr 2020 gilt, auch für das Jahr 2021 gelten soll, ist für uns nicht schlüssig erläutert 
und somit nicht nachvollziehbar. Bei regulärem Inkrafttreten des totalrevidierten CO2-Gesetzes 
wäre das Jahr 2021 als Teil der flexiblen Periode 2021 bis 2029 betrachtet worden. Durch die 
Verzögerung erscheint es nun aber als singuläres Zieljahr, was nicht adäquat ist. Dies sollte in 
der Verordnung korrigiert werden. 

c) Selbst durchgeführte Projekte (Art. 90 und 91): Die Möglichkeit von selbst durchgeführten Pro-
jekten soll aufgehoben werden. Diesen Projekten wird die Additionalität pauschal nicht mehr 
zugesprochen. Das bedeutet, dass der Kompensationspflicht eine grössere Menge an (bisher 
additionalen) Emissionsverminderungen entzogen wird. Es ist für uns unverständlich, weshalb 
diese Projekte auf einen Stichtag (1.1.2021) nicht mehr additional sind. 

d) Übertragung Bescheinigungen (Art. 140 Abs. 3 neu): Im Rahmen der Totalrevision des CO2-
Gesetzes nach 2020 ist eine Übertragung der Bescheinigungen, welche in der Periode 2013 
bis 2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, in die Jahre 2021 bis 2025 gewährleistet und 
war in der parlamentarischen Beratung unumstritten. Dieser Punkt ging nun wohl bei den Über-
gangsbestimmungen vergessen. Daher erwarten wir, dass dieser Punkt dementsprechend an-
gepasst wird, so dass die genannten Bescheinigungen im Jahr 2021 verwendet werden kön-
nen. Diese Anpassung kann vorgenommen werden, ohne damit dem parlamentarischen Willen 
zu widersprechen.  

Wir unterstützen in diesen Punkten die Positionen unseres Mitglieds Avenergy und verweisen für eine 
detailliertere Einschätzung auf dessen Stellungnahme. 

2.4 Teilnahme am EHS per 1. Januar 2021 
Sollte das totalrevidierte CO2-Gesetz nicht per 1.1. 2022 in Kraft treten, laufen gemäss heutigem Wis-
sensstand die Verminderungsverpflichtungen aus und die Betreiber der betroffenen Anlagen müssen 
die CO2-Abgabe zahlen. Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mindestens 10 MW, 
die eine Tätigkeit gemäss Anhang 7 der aktuell geltenden CO2-V ausüben, können auf Gesuch ins 
EHS eingebunden werden (Opt-in). Damit betroffene Firmen ein allfälliges Opt-in Gesuch in Kenntnis 
der künftigen Rahmenbedingungen stellen können, wäre ein Verschieben der Frist für ein Opt-in Ge-
such auf 31. Dezember 2021 angezeigt. Ansonsten ist davon auszugehen, dass viele Anlagenbetreiber 
auf Zusehen hin ein Gesuch einreichen und dieses später bei Klarheit der Verhältnisse wieder zurück-
ziehen. Damit wäre ein grosser und unnötiger administrativer Aufwand verbunden. Deshalb beantragen 
wir, dass im Artikel 146g das Datum vom 28. Februar 2021 geändert wird auf 31. Dezember 2021. 
 
 
3 Bemerkungen zu den Anhängen 

Im Folgenden sind die von uns beantragten Anpassungen zu den Anhängen aufgeführt:  
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3.1 Anhang (Art. 5 Abs. 1 Bst. a), Emissionsverminderungen im Inland, für die keine Bescheini-
gungen ausgestellt werden 

Um ein Netto-Null-Treibhausgasziel erreichen zu können, werden technische Lösungen wie CCS/CCU 
insbesondere in der Industrie eine wichtige Rolle spielen. Die CO2-Abscheidung aus Rauchgasen in-
dustrieller Prozesse ist ein effektiver aber zurzeit noch unverhältnismässig kostenintensiver Lösungs-
ansatz. Um Anreize für die weitere Entwicklung und Investitionen in entsprechende Projekte zu setzen, 
ist es von grosser Bedeutung, diese auch im EHS und bei der Ausstellung von Bescheinigungen als 
zulässige Emissionsverminderungen anzurechnen. 
Deswegen beantragt economiesuisse die Streichung des Buchstaben b ‘den Einsatz biologischer oder 
geologischer CO2-Sequestrierung; ausgenommen ist die biologische CO2-Sequestrierung in Holzpro-
dukten’.  

3.2 Anhang 9, Ziff. 2  
Die Zementindustrie ist aufgrund der hohen nicht vermeidbaren (geogenen) CO2-Emissionen deutlich 
stärker von sektorübergreifenden Kürzungen betroffen. Hier schlagen wir eine differenzierte Vorge-
hensweise vor, d.h. dass stark betroffene Industrien nicht mit dem gleich hohen Korrekturfaktor unter-
worfen werden, wie weniger stark betroffene Sektoren. 
Der Korrekturfaktor für die Zementindustrie soll deshalb nur auf die Emissionen der Brennstoffe ange-
wendet werden. 

3.3 Anhang 9, Ziff. 3.1 Anpassungsfaktoren für Carbon Leakage 
Im Bericht des World Economic Forums (WEF) über die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 2016–2017 
steht die Schweiz zum achten aufeinanderfolgenden Mal an erster Stelle. Sie gibt im internationalen 
Vergleich im Verhältnis zum BIP am meisten für Forschung und Entwicklung (F&E) aus (4. Rang inner-
halb OECD-Länder). Konkret sind es rund 22 Mia. CHF, fast 3.4% des Schweizer BIP. Der grösste An-
teil wird von privaten Unternehmen finanziert (86%) und durchgeführt (71%). Wir beantragen deshalb 
einen neuen Anpassungsfaktor 1 für Forschungs- und Entwicklungsanlagen im EHS. Dieser soll sicher-
stellen, dass der Forschungsstandort Schweiz auch weiterhin für private Investitionen attraktiv bleibt 
und die F&E-Arbeitsplätze nicht ins Ausland abwandern. 

3.4 Anhang 9, Ziff. 4.1 indirekte Emissionen, Emissionsfaktor für Strommix in der Schweiz 
Im Vergleich zur EU ist der Schweizer Strommix äusserst CO2-arm. Der von der EU angesetzte Emis-
sionsfaktor von 0,376 t CO2 pro MWh wird daher den Schweizer Gegebenheiten nicht gerecht. Er re-
duziert die Anreize unnötig oder verhindert gar, dass Betreiber von Anlagen im EHS, bei denen indi-
rekte Emissionen bei der Berechnung der Zuteilung berücksichtigt werden, die für den Klimaschutz 
sinnvolle Substitution mit Strom realisieren. 
economiesuisse beantragt daher, dass der Emissionsfaktor des bezogenen Strommix jährlich anhand 
der Herkunftsnachweise für den verwendeten Strom berechnet wird. Kann der Emissionsfaktor so nicht 
ermittelt werden, werden die indirekten Emissionen für den verwendeten Strom mit 0,169 t CO2 pro 
MWh bestimmt (siehe BAFU-Verbraucherstrommix). 
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3.5 Anhang 16 
Mit der bisherigen Regelung können sich Betreiber von Anlagen im EHS (im Gegensatz zu Verminde-
rungsverpflichtungen) den Biogasanteil in Gas aus Erdgasnetzen nicht anrechnen lassen (vergleiche 
dazu Anhang H.5, Vollzugsmitteilung EHS für Betreiber von Anlagen). Damit wird den Betreibern von 
Anlagen im EHS die einfache Substitution mit Biogas verwehrt. Mit der Anrechenbarkeit kann über ein 
wirtschaftliches Instrument der Biogas-Anteil in der Schweiz erhöht werden. 
Deswegen beantragt economiesuisse eine neue Ziffer 4 ‘Berechnung der CO2-Emissionen für Betrei-
ber von Anlagen’ mit zusätzlich einer neuen Ziffer 4.1: Der Emissionsfaktor von Brennstoffen aus Bio-
masse ist null. Insbesondere auch für Biogasanteile in Gas aus Erdgasnetzen, deren ökologischer 
Mehrwert noch nicht veräussert wurde. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
economiesuisse 
 

 

 

Kurt Lanz 
Mitglied der Geschäftsleitung 
 

Beat Ruff 
Stv. Leiter Bereich Infrastruktur, 
Energie und Umwelt 
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Teilrevision	
  der	
  Verordnung	
  über	
  die	
  Reduktion	
  der	
  CO2-­‐Emissionen	
  (CO2-­‐Verordnung)	
  	
  

	
  

Sehr	
  geehrte	
  Damen	
  und	
  Herren	
  

Wir	
  sind	
  froh,	
  zur	
  Vernehmlassung	
  der	
  Teilrevision	
  der	
  CO2-­‐Verordnung	
  Stellung	
  nehmen	
  zu	
  können.	
  

Die	
  Teilrevision	
  bietet	
  die	
  einmalige	
  Chance,	
   trotz	
  Verzögerung	
  der	
  Totalrevision	
  des	
  CO2-­‐Gesetzes	
  

dennoch	
  die	
  Schweizer	
  Klimapolitik	
  einen	
  bedeutenden	
  Schritt	
  vorwärts	
  zu	
  bringen.	
  Die	
  Schweiz	
  darf	
  

aufgrund	
   ihrer	
   bedeutenden	
   globalen	
   Vernetzung	
   und	
   Verantwortung	
   diese	
   Gelegenheit	
   nicht	
  

ungenutzt	
  lassen.	
  	
  

In	
  Anbetracht	
  dessen	
  und	
  der	
  sich	
  beschleunigenden	
  Klimaveränderungen,	
  sowie	
  im	
  Bestreben,	
  die	
  

bereits	
  nächstes	
   Jahr	
   in	
  Kraft	
   tretenden	
  Pariser	
  Klimaziele	
   schnellstmöglich	
   in	
  Angriff	
   zu	
  nehmen	
  –	
  

aber	
   nicht	
   zuletzt	
   auch	
   im	
   Sinne	
   der	
   beschlossenen	
   Energiestrategie	
   2050	
   –	
   müssen	
   klar	
  

ambitioniertere	
   Regelungen	
   und	
   Massnahmen	
   getroffen	
   werden,	
   als	
   der	
   Bund	
   mit	
   der	
   Vorlage	
  

vorschlägt.	
  Die	
  vorgeschlagene	
  Erhöhung	
  der	
  CO2-­‐Abgabe,	
  aber	
  auch	
  die	
  anvisierten	
  Regelungen	
  im	
  

Umgang	
  mit	
  Auslandzertifikaten	
  und	
  beim	
  Import	
  von	
  Neuwagen	
  und	
  Treibstoffen,	
  greifen	
  dafür	
  viel	
  

zu	
   kurz.	
   Hier	
   muss	
   der	
   Bund	
   dringend	
   nachbessern	
   und	
   im	
   Rahmen	
   seiner	
   vorhandenen	
  

Kompetenzen	
  sehr	
  viel	
  ambitioniertere	
  Vorgaben	
  machen.	
  	
  

Zudem	
   sollte	
   das	
   Schlupfloch,	
   das	
   angebliche	
   biogene	
   Anteile	
   industrieller	
   Produkte	
   wie	
   z.	
   B.	
  

Altpneus	
   enthalten,	
   geschlossen	
   werden	
   und	
   diese	
   Anteile	
   nicht	
   mehr	
   als	
   CO2-­‐neutral	
   bewertet	
  

werden	
  

Wir	
  bitten	
  um	
  Berücksichtigung	
  der	
  nachfolgenden	
  Anträge	
  und	
  Erläuterungen	
  zur	
  Verbesserung	
  der	
  

Verordnungsvorlage.	
  

Freundliche	
  Grüsse	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Dr.	
  med.	
  Bernhard	
  Aufdereggen	
  

des.	
  Präsident	
  AefU	
  

Bundesamt	
  für	
  Umwelt	
  (BAFU)	
  

	
  

Per	
  Mail	
  an:	
  

Raphael.bucher@bafu.admin.ch	
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Basel,	
  18.	
  August	
  2020	
  

	
  

AefU-­‐Stellungnahme	
   zur	
   Teilrevision	
   der	
   Verordnung	
   über	
   die	
  

Reduktion	
  der	
  CO2-­‐Emissionen	
  (CO2-­‐Verordnung)	
  

	
  

Vorbemerkung	
  

Die	
   bisherige	
   CO2-­‐Verordnung	
   zur	
  Umsetzung	
   des	
   CO2-­‐Gesetzes,	
   das	
   seit	
   1.1.2013	
   in	
   Kraft	
   ist,	
  war	
  

bisher	
   klar	
   mangelhaft.	
   Der	
   Bundesrat	
   hat	
   seine	
   Kompetenzen	
   bisher	
   nie	
   ausgeschöpft.	
   Die	
  

Verordnung	
  wurde	
  selbst	
  nach	
  Zustandekommen	
  des	
  Pariser	
  Klimaabkommen	
  nicht	
  wie	
  vorgesehen	
  

korrigiert	
   und	
   auch	
   die	
   Gesetzesverschärfungen	
   aufgrund	
   der	
   vom	
   Volk	
   verabschiedeten	
  

Energiestrategie	
  2050	
  wurden	
  unzureichend	
  umgesetzt.	
  

Die	
  Klimakrise	
  und	
  der	
  aufgrund	
  der	
  weltweiten	
  Untätigkeit	
  herrschende	
  Klimanotstand	
  erlauben	
  es	
  

nicht,	
  dass	
  Regierungen	
  selbst	
  den	
  gesetzlichen	
  Spielraum	
  nicht	
  nutzen.	
  Es	
  wäre	
  gar	
  angemessen,	
  im	
  

Hinblick	
   auf	
   die	
   Erreichung	
   der	
   vom	
   Parlament	
   bereits	
   bestätigten	
   Pariser	
   Klimaziele	
  

vorausschauende	
   Regelungen	
   zu	
   treffen.	
   Diese	
   Vernehmlassungsantwort	
   konzentriert	
   sich	
   jedoch	
  

strikt	
  auf	
  das	
  geltende	
  CO2-­‐Gesetz	
  und	
  die	
  beschlossenen	
  Änderungen	
  im	
  Rahmen	
  der	
  Pa	
  Iv	
  17.405	
  

Burkart.	
  	
  

Berücksichtigt	
  die	
  Vorlage	
  die	
  besondere	
  Ausgangslage	
  aufgrund	
  der	
  gegen	
  Corona-­‐Virus	
  getroffenen	
  

Massnahmen	
  und	
  deren	
  Auswirkungen?	
  

Die	
  Vernehmlassungsvorlage	
  wurde	
  bereits	
  vor	
  den	
  ergriffenen	
  Massnahmen	
  aufgrund	
  des	
  Corona-­‐

Virus	
  erstellt.	
   Ein	
  Einbruch	
  von	
  Nachfrage	
  und/oder	
  Produktion	
  aufgrund	
  der	
  Corona-­‐Massnahmen	
  

darf	
   nicht	
   zu	
   verschlechterten	
   Klimaschutz-­‐Rahmenbedingungen	
   führen.	
   Denn	
   wirksamer	
  

Klimaschutz	
  braucht	
  tiefgreifende	
  Anpassungen	
  in	
  Infrastruktur	
  und	
  Rahmenbedingungen,	
  die	
  ohne	
  

Verzögerung	
  umgesetzt	
  werden	
  müssen.	
  Vorübergehende	
  Emissionsreduktionen	
  sind	
  kein	
  Ersatz	
  für	
  

die	
  Anpassung	
   von	
  Regeln.	
  Wir	
  bitten	
  die	
  Verwaltung	
   zu	
  prüfen,	
  welche	
  Corona-­‐Sondereffekte	
  die	
  

Anpassung	
  der	
  Rahmenbedingungen	
   ins	
   Leere	
   laufen	
   lassen	
  oder	
   verzögern	
   können.	
  Wie	
  wird	
   z.B.	
  

sichergestellt,	
   dass	
   die	
   Airlines	
   nicht	
   mit	
   Gratiszuteilungen	
   von	
   Emissionsrechten	
   für	
   2020	
  

Bundesamt	
  für	
  Umwelt	
  (BAFU)	
  

	
  

Per	
  Mail	
  an:	
  

Raphael.bucher@bafu.admin.ch	
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überschwemmt	
  werden	
   und	
   diese	
   auch	
   für	
   2021ff	
   verwendet	
  werden?	
  Dadurch	
  würde	
   das	
   bisher	
  

ohnehin	
   unwirksame	
   Emissionshandelssystem	
   gar	
   längerfristig	
   zur	
   Generierung	
   ungerechtfertigter	
  

Renten	
  missbraucht	
  werden.	
  

Flankierend	
  erwarten	
  wir	
  vom	
  Bundesrat,	
  dass	
  er	
  abgestimmt	
  auf	
  die	
  Bedürfnisse	
  und	
  Möglichkeiten	
  

zusätzliche	
  Massnahmen	
   trifft,	
   um	
   die	
   Klimaschutzwirkung	
   über	
   die	
   Umsetzung	
   des	
   CO2-­‐Gesetzes	
  

hinaus	
  zu	
  verstärken.	
  

	
  
1.	
  CO2-­‐Emissionsvorschriften	
  für	
  Neufahrzeuge	
  

Das	
  CO2-­‐Neuwagenflottenziel	
  ist	
  die	
  wichtigste	
  klimapolitische	
  Massnahme	
  im	
  Bereich	
  Verkehr.	
  Nur	
  
im	
   Strassenverkehr	
   sind	
   die	
   CO2-­‐Emissionen	
   immer	
   noch	
   höher	
   als	
   1990.	
   Ein	
   griffiges	
  
Neuwagenflottenziel	
   ist	
  darum	
  von	
  zentraler	
  Bedeutung,	
  da	
  es	
  zurzeit	
  das	
  wichtigste	
  Mittel	
   ist,	
  um	
  
im	
   motorisierten	
   Individualverkehr	
   (MIV)	
   die	
   klimaschädlichen	
   CO2-­‐Emissionen	
   zu	
   reduzieren.	
   Die	
  

Massnahme	
  wirkt	
   sich	
  nicht	
   nur	
   in	
   einer	
   CO2-­‐Reduktion	
   aus,	
   sondern	
   lohnt	
   sich	
   auch	
   finanziell	
   für	
  
Automobilistinnen	
   und	
   Automobilisten	
   in	
   Form	
   von	
   eingesparten	
   Benzinkosten.	
   Eine	
   Senkung	
   der	
  
CO2-­‐Neuwagenflottenziele	
   steigert	
   die	
   Attraktivität	
   der	
   Elektromobilität	
   und	
   anderen	
   alternativen	
  
Antriebsformen	
  deutlich.	
  

Jedoch	
  erlaubt	
  die	
  Ausgestaltung	
  der	
  CO2	
  Verordnung	
  in	
  der	
  heutigen	
  Form	
  zu	
  viele	
  Ausnahmen	
  und	
  

Schlupflöcher.	
   Die	
   verschiedenen	
  Mechanismen	
   zur	
   Abschwächung	
   des	
  Neuwagenziels	
   kumulieren	
  
sich	
  und	
  schwächen	
  insgesamt	
  die	
  Wirkung	
  massiv	
  ab.	
  Wir	
  anerkennen,	
  dass	
  einige	
  Verbesserungen	
  
in	
  der	
  vorliegenden	
  Revision	
  vorgenommen	
  wurden.	
  Aber	
  auch	
  so	
  bleiben	
  zu	
  viele	
  Abschwächungen	
  
bestehen.	
   In	
   der	
   Summe	
   führen	
   sie	
   dazu,	
   dass	
   die	
   Verordnung	
   weit	
   hinter	
   dem	
   Versprechen	
  
zurückbleibt,	
   welches	
   der	
   Stimmbevölkerung	
   anlässlich	
   der	
   Abstimmung	
   über	
   die	
   Energiestrategie	
  
2050	
   abgegeben	
   wurde.	
   Das	
   vorliegende	
   Neuwagenziel	
   bringt	
   über	
   einen	
   Drittel	
   weniger	
   CO2-­‐

Einsparnisse,	
  als	
  sie	
  eigentlich	
  möglich	
  wären.	
   	
  Der	
  Bundesrat	
  hält	
  selber	
   fest:	
  „In	
  den	
  Jahren	
  2017	
  
und	
   2018	
   stiegen	
   die	
   Emissionen	
   allerdings	
   wieder	
   an,	
   die	
   gewünschte	
   Wirkung	
   der	
  
Emissionsvorschriften	
  blieb	
  also	
  aus1.“	
  Das	
  aktuell	
  gültige	
  System	
  hat	
  sich	
  demnach	
  als	
  ungenügend	
  
erwiesen,	
   um	
   die	
   angestrebte	
   und	
   im	
   CO2-­‐Gesetz	
   vom	
   Parlament	
   festgelegte	
   CO2-­‐Reduktion	
   der	
  
Neuwagenflotte	
  zu	
  erreichen.	
  

Damit	
  das	
  Neuwagenziel	
  seine	
  Wirkung	
  entfaltet	
  sind	
  folgende	
  Änderungen	
  nötig:	
  	
  

	
  

Abschaffung	
  des	
  Teilflottenziels	
  

Antrag	
  Art	
  27,	
  Abs.2:	
  

2	
   Für	
   die	
   Berechnung	
   der	
   durchschnittlichen	
   CO2-­‐Emissionen	
   der	
   jeweiligen	
   Neuwagenflotte	
   nach	
  
Absatz	
   1	
   wird	
   aus	
   der	
   Neuwagenflotte	
   in	
   den	
   Referenzjahren	
   2020–2021	
   folgender	
   Anteil	
   der	
  

Fahrzeuge	
  mit	
  den	
  tiefsten	
  CO2-­‐Emissionen	
  berücksichtigt:	
  

a.	
  im	
  Referenzjahr	
  2020:	
  85	
  Prozent;	
  

b.im	
  Referenzjahr	
  2021:	
  100	
  Prozent;	
  

c.	
  Streichen	
  

Begründung:	
  

Bei	
   der	
   CO2-­‐Wirkung	
   kommt	
   der	
   Regelung	
   zum	
   sogenannten	
   phasing-­‐in	
   (Teilflottenziel)	
  

entscheidende	
   Bedeutung	
   zu.	
   Es	
   führt	
   zu	
   einer	
   deutlichen	
   Abschwächung	
   des	
   Neuwagenziels.	
   Im	
  

Bericht	
  vom	
  Februar	
  2020	
  schreibt	
  der	
  Bund	
  zu	
  diesem	
  Thema:	
  „Hätten	
  die	
  Importeure	
  nicht	
  von	
  den	
  

                                                
1	
  Medienmittelung	
  des	
  Bundesrates	
  vom	
  18.2.2020	
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Vollzugsmodalitäten	
   bei	
   der	
   Emissionsberechnung	
   [Anmerkung:	
   phasing-­‐in	
   und	
   supercredits]	
  

Gebrauch	
   machen	
   können,	
   hätten	
   sie	
   also	
   im	
   Mittel	
   ihr	
   CO2-­‐Emissionen	
   um	
   die	
   9	
   g	
   CO2/km	
  

(Zielerreichung	
  der	
  ungewichteten	
  Emissionen)	
   senken	
  müssen2.“	
  Von	
  den	
  Einführungsmodalitäten	
  

habe	
  insbesondere	
  das	
  phasing-­‐in	
  eine	
  CO2-­‐steigendernde	
  Wirkung.	
  Weiter	
  hält	
  der	
  Bundesrat	
  fest:	
  

„Ausserdem	
   zeigen	
   sich	
   in	
   den	
   Zwischenjahren	
   2013	
   und	
   2014	
   die	
   Auswirkungen	
   der	
  

Einführungsmodalitäten,	
   bei	
   denen	
   insbesondere	
   das	
   phasing-­‐in	
   zu	
   einer	
   stark	
   vereinfachten	
  

Zielerreichung	
  für	
  die	
  Importeure	
  führte3.“	
  

Auch	
   die	
   Informationen,	
   die	
   der	
   Bundesrat	
   vor	
   der	
   Volksabstimmung	
   zur	
   Energiestrategie	
   2050	
  
veröffentlicht	
   hat,	
   zeigen,	
   dass	
   die	
   CO2-­‐Reduktion	
   um	
   einen	
   Drittel	
   geringer	
   ausfällt,	
   wenn	
   die	
  
Verordnung	
   nicht	
   in	
   diesem	
   Punkt	
   geändert	
   wird.	
   In	
   der	
   Botschaft	
   des	
   Bundesrates	
   zur	
  

Energiestrategie	
  von	
  2013	
  S.	
  7720	
  beziffert	
  der	
  Bundesrat	
  für	
  den	
  Durchschnitt	
  der	
  Jahre	
  2016-­‐2030	
  
die	
   CO2-­‐Reduktion	
   auf	
   680‘000	
  Tonnen	
   CO2	
   pro	
   Jahr,	
   wenn	
   Art.	
  27	
  CO2V	
   angepasst	
   würde.	
   Dem	
  
stehen	
   in	
   der	
   nicht	
   geänderten	
   Version	
   von	
   Art	
  27	
  CO2V	
   460‘000	
   Tonnen	
   CO2	
   pro	
   Jahr	
   gegenüber	
  
(siehe	
  Angaben	
  des	
  Bundesrates	
  von	
  2017	
  S.	
  3	
  bei	
  einem	
  nicht	
  EU-­‐analogen	
  Zeitplan).	
  Ohne	
  die	
  hier	
  
geforderte	
   Streichung	
   des	
   Teilflottenziels	
   bringt	
   das	
   Neuwagenziel	
   demnach	
   einen	
   Drittel	
   weniger	
  
CO2-­‐Einsparung	
  als	
  anlässlich	
  der	
  Energiestrategie	
  2050	
  versprochen.	
  

Der	
   Bundesrat	
   selbst	
   hat	
   bei	
   der	
   Debatte	
   zur	
   Energiestrategie	
   im	
   Ständerat	
   einen	
   gescheiterten	
  
Minderheitsantrag	
   Imoberdorf,	
   der	
   ebenfalls	
   ein	
   über	
   die	
   EU-­‐Regelung	
   hinausgehendes	
   phasing-­‐in	
  
verlangte,	
  als	
  massive	
  Verwässerung	
  bezeichnet:	
  „Das	
  wäre	
  natürlich	
  eine	
  massive	
  Verwässerung	
  der	
  
Vorgaben	
  und	
  der	
   CO2-­‐Zielwerte;	
   das	
   nicht	
   nur	
   für	
   Personenwagen,	
   sondern	
   auch	
   für	
   Lieferwagen	
  
und	
  leichte	
  Sattelschlepper4.“	
  

Die	
   hier	
   vorgeschlagene	
   Streichung	
   des	
   Teilflottenziels	
   bei	
   Personenwagen	
   entspricht	
   zudem	
   dem	
  
heutigen	
   politischen	
   Willen	
   der	
   Umweltkommission	
   des	
   Ständerats.	
   Dies	
   wurde	
   vom	
  
Kommissionsprecher	
   Ständerat	
   D.	
  Müller	
   zuhanden	
   der	
   Materialen	
   entsprechend	
   festgehalten. 5	
  
Mittlerweile	
  wurde	
  dieser	
  Wille	
  als	
  expliziter	
  Gesetzestext	
  (Art.	
  11,	
  Abs.	
  2	
  des	
  totalrevidierten	
  CO2-­‐
Gesetzes)	
  im	
  Ständerat	
  und	
  am	
  10.	
  Juni	
  2020	
  auch	
  im	
  Nationalrat	
  eingebracht.	
  

Eine	
  1:1-­‐Umsetzung	
  analog	
  der	
  EU	
  ist	
  somit	
  angezeigt	
  und	
  überfällig.	
  

	
  

Abschaffung	
  der	
  Supercredits	
  

Antrag:	
  Art	
  27,	
  Abs.3:	
  

3	
   Für	
   die	
   Berechnung	
   der	
   durchschnittlichen	
   CO2-­‐Emissionen	
   der	
   jeweiligen	
   Neuwagenflotte	
   nach	
  

Absatz	
   1	
   werden	
   Fahrzeuge	
   mit	
   CO2-­‐Emissionen	
   von	
   weniger	
   als	
   50	
   g	
   CO2/km	
   bis	
   zu	
   einer	
  
Verminderung	
   der	
   durchschnittlichen	
   CO2-­‐Emissionen	
   der	
   jeweiligen	
   Neuwagenflotte	
   von	
   total	
  
höchstens	
  7,5	
  g	
  CO2/km	
  für	
  die	
  Referenzjahre	
  2020–2021	
  wie	
  folgt	
  berücksichtigt:	
  

a.	
  im	
  Referenzjahr	
  2020:	
  doppelt;	
  

b.im	
  Referenzjahr	
  2021:	
  1-­‐	
  fach;	
  

c.	
  Streichen.	
  

                                                
2	
  Bericht	
  mit	
  dem	
  Titel	
  „Auswirkungen	
  der	
  CO2-­‐Emissionsvorschriften	
  für	
  neue	
  Personenwagen	
  2012-­‐2018.	
  Bericht	
  

des	
  UVEK	
  zuhanden	
  der	
  Kommissionen	
  Umwelt,	
  Raumplanung	
  und	
  Energie	
  UREK	
  des	
  National-­‐	
  und	
  Ständerates“,	
  

S.	
  50	
  
3	
  Bericht	
  mit	
  dem	
  Titel	
  „Auswirkungen	
  der	
  CO2-­‐Emissionsvorschriften	
  für	
  neue	
  Personenwagen	
  2012-­‐2018.	
  Bericht	
  

des	
  UVEK	
  zuhanden	
  der	
  Kommissionen	
  Umwelt,	
  Raumplanung	
  und	
  Energie	
  UREK	
  des	
  National-­‐	
  und	
  Ständerates“,	
  

S.	
  32	
  
4	
  Bundesrätin	
  Leuthard	
  am	
  23.	
  September	
  2015	
  im	
  Ständerat	
  
5	
  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-­‐bulletin/amtliches-­‐bulletin-­‐die-­‐

verhandlungen?SubjectId=47812	
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Begründung:	
  

Bei	
  den	
  Fahrzeugen,	
  die	
  gemäss	
  der	
  vorgeschlagenen	
  Regelung	
  mehrfach	
  gezählt	
  werden	
  könnten,	
  
handelt	
   es	
   sich	
   um	
  Elektrofahrzeuge	
  und	
  Plug-­‐in-­‐Hybride.	
  Diese	
   Fahrzeuge	
  profitieren	
   bereits	
   sehr	
  
stark	
   davon,	
   dass	
   die	
   CO2-­‐Emissionen	
   der	
   Stromproduktion	
   nicht	
   berücksichtigt	
   werden.	
   Auch	
   bei	
  
einer	
  einfachen	
  Anrechnung	
  besteht	
  daher	
   für	
  die	
   Importeure	
  ein	
   starker	
  Anreiz,	
  Elektroautos	
  und	
  
Plug-­‐in-­‐Hybride	
   zu	
   verkaufen,	
   um	
   den	
   individuellen	
   Flottendurchschnitt	
   zu	
   reduzieren.	
   Eine	
  
mehrfache	
   Anrechnung	
   von	
   Fahrzeugen	
   mit	
   weniger	
   als	
   50	
   g	
   CO2/km	
   würde	
   jedoch	
   zu	
   einer	
  

Überkompensation	
   von	
   Fahrzeugen	
   mit	
   hohem	
   CO2-­‐Ausstoss	
   führen	
   und	
   die	
   Wirkung	
   der	
   CO2-­‐
Emissionsvorschriften	
  stark	
  abschwächen.	
  	
  

Als	
   Analogie	
   lässt	
   sich	
   ein	
   Vergleich	
   aus	
   dem	
   Schulbetrieb	
   heranziehen.	
  Wenn	
   in	
   der	
   Schule	
   jede	
  
Schulnote	
   doppelt	
   zählt,	
   die	
   höher	
   ist	
   als	
   5.0,	
   so	
   wäre	
   es	
   schlicht	
   viel	
   einfacher,	
   das	
   Schuljahr	
   zu	
  
bestehen.	
  Ein	
  solcher	
  Mechanismus	
  wiederspricht	
  aber	
  jeder	
  Logik.	
  	
  	
  

	
  

Verzerrter	
  Umrechnungsfaktor	
  NEFZ	
  -­‐	
  WLTP	
  

Gemäss	
   der	
   geltenden	
   Energieeffizienzverordnung	
   entspricht	
   das	
   auf	
   dem	
   NEFZ	
   basierende	
   95-­‐

Gramm-­‐Ziel	
   für	
   Personenwagen	
   einem	
   WLTP-­‐Zielwert	
   von	
   115	
  g/km.	
   In	
   der	
  

Vernehmlassungsvariante	
   der	
   CO2-­‐Verordnung	
   wird	
   dieser	
   WLTP-­‐Wert	
   auf	
   118	
  g/km	
   erhöht.	
   Der	
  

Umrechnungsfaktor	
   für	
   die	
   NEFZ-­‐Werte	
   von	
   Personenwagen	
   steigt	
   damit	
   von	
   1.21	
   auf	
   1.24.	
   Bei	
  

Lieferwagen	
  beträgt	
  der	
  Faktor	
  gar	
  1.27.	
  

Die	
   Erhöhung	
   dieser	
   Umrechnungsfaktoren	
   erachten	
   wir	
   als	
   problematisch,	
   weil	
   dadurch	
   die	
  

Wirkung	
   der	
   Effizienzvorschriften	
   deutlich	
   abgeschwächt	
   wird.	
   Wir	
   fordern	
   daher	
   eine	
   erneute	
  

Überprüfung	
  der	
  Umrechnungsfaktoren.	
  	
  

	
  

Missbräuchliche	
  Inverkehrsetzung	
  von	
  Elektroautos	
  in	
  der	
  Schweiz	
  

Wir	
   begrüssen	
   es	
   sehr,	
   dass	
   in	
   Artikel	
   17	
   der	
   Bund	
   endlich	
   tätig	
   wird	
   und	
   die	
   missbräuchliche	
  

Inverskehrsetzung	
  von	
  Elektroautos	
  in	
  der	
  Schweiz	
  nicht	
  mehr	
  toleriert.	
  Wie	
  im	
  erläuternden	
  Bericht6	
  

geschildert,	
   sind	
   in	
   der	
   Vergangenheit	
   verschiedentlich	
   Elektrofahrzeuge	
   in	
   der	
   Schweiz	
   einzig	
  mit	
  

dem	
   Zweck	
   in	
   Verkehr	
   gesetzt	
   worden,	
   um	
   den	
   Flottendurchschnitt	
   und	
   die	
   Ersatzleistungen	
  

künstlich	
   tief	
   zu	
   halten.	
   Sie	
   waren	
   jedoch	
   nie	
   für	
   den	
   Schweizer	
  Markt	
   bestimmt.	
   Ohne	
   je	
   in	
   der	
  

Schweiz	
   verwendet	
   zu	
  werden,	
  werden	
  diese	
   Fahrzeuge	
  danach	
  als	
   Schein-­‐Occasionen	
   ins	
  Ausland	
  

zurückexportiert.	
  Dieses	
  Schlupfloch	
  wurde	
  auch	
  ausgenutzt,	
   indem	
  eigentliche	
  Personenwagen	
  als	
  

Lieferwagen	
  deklariert	
  wurden.	
  Die	
  vorgeschlagene	
  Änderung	
  von	
  Art	
  17	
  ist	
  deshalb	
  dringend	
  nötig.	
  	
  

	
  

Neuwagenziel	
  vor	
  dem	
  Hintergrund	
  der	
  Corona-­‐Pandemie	
  

Im	
  Zusammenhang	
  mit	
  der	
  Schliessung	
  der	
  Verkaufsflächen	
  von	
  Neuwagenverkäufen	
  aufgrund	
  der	
  
Pandemie	
  Anfang	
  2020	
  seien	
  folgende	
  Hinweise	
  erlaubt:	
  	
  

Die	
   Vernehmlassung	
   betrifft	
   die	
   Zeit	
   ab	
   1.	
   1.	
   2021	
   bis	
   zum	
   Inkrafttreten	
   des	
   neuen	
   CO2-­‐Gesetzes	
  
(voraussichtlich	
  1.	
  1.	
  2022)	
  und	
  somit	
  nicht	
  die	
  Zeit	
  der	
  momentanen	
  Pandemie.	
  Die	
  Vorschriften	
  für	
  
2020	
  sind	
  von	
  dieser	
  Verordnung	
  nicht	
  betroffen.	
  	
  

Zudem:	
  Wenn	
   aufgrund	
   der	
  wirtschaftlichen	
   Lage	
  weniger	
   Autos	
   verkauft	
   werden,	
   hat	
   das	
   per	
   se	
  
keinen	
   Einfluss	
   auf	
   den	
   durchschnittlichen	
   CO2-­‐Ausstoss	
   der	
   Neuwagen.	
   Die	
   Zielerreichung	
   wird	
  
dadurch	
  im	
  Gegenteil	
  eher	
  noch	
  erleichtert,	
  da	
  in	
  wirtschaftlich	
  schlechten	
  Zeiten	
  die	
  Menschen	
  eher	
  
günstigere	
  und	
  daher	
  kleinere,	
  leichtere	
  Fahrzeuge	
  kaufen.	
  	
  	
  	
  

	
  
                                                
6	
  Seiten	
  9	
  und	
  10	
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2.	
  Kompensationspflicht	
  für	
  Treibstoffimporteure	
  

Das	
   Instrument	
   der	
   Kompensationspflicht	
   wurde	
   vom	
   Bundesrat	
   bisher	
   kaum	
   genutzt.	
   Die	
  

Treibstoffimporteure	
  mussten	
  anfänglich	
  2%	
  und	
  zuletzt	
  10%	
  des	
  vom	
  verkauften	
  Benzin	
  und	
  Diesel	
  

ausgestossenen	
  CO2	
  kompensieren.	
  Das	
  Gesetz	
  sieht	
  jedoch	
  vor,	
  dass	
  der	
  Bundesrat	
  auf	
  bis	
  zu	
  40%	
  

erhöhen	
   kann.	
   Aufgrund	
   der	
   sich	
   seit	
   mehreren	
   Jahren	
   abzeichnenden	
   Zielverfehlung	
   des	
   CO2-­‐

Gesetzes	
  ist	
  es	
  nun	
  überfällig,	
  diesen	
  Kompensationssatz	
  zu	
  erhöhen.	
  Eine	
  Erhöhung	
  von	
  heute	
  10%	
  

auf	
   das	
   Maximum	
   von	
   40%	
   ist	
   in	
   der	
   Schweiz	
   jedoch	
   nicht	
   innerhalb	
   von	
   wenigen	
   Monaten	
   zu	
  

realisieren.	
  Zudem	
  gibt	
  es	
  im	
  Jahre	
  2021	
  noch	
  kaum	
  ausländische	
  Reduktionen,	
  welche	
  dem	
  Pariser	
  

Klimaabkommen	
  entsprechen.	
  Eine	
  solche	
  Erhöhung	
  würde	
  deshalb	
  lediglich	
  zu	
  einem	
  Peak	
  bei	
  der	
  

Einfuhr	
  von	
  Biotreibstoffen	
  führen.	
  Da	
  das	
  Parlament	
  im	
  totalrevidierten	
  CO2-­‐Gesetz	
  für	
  2022	
  einen	
  

Inland-­‐Kompensationssatz	
  von	
  mindestens	
  15%	
  fordert,	
  würde	
  ein	
  deutlich	
  höherer	
  Satz	
  für	
  2021	
  zu	
  

einer	
  Stop-­‐and-­‐go	
  Politik	
  führen.	
  

Antrag	
  Art.	
  89	
  Abs.	
  1	
  Bst.	
  e:	
  

1	
   Kompensiert	
   werden	
   müssen	
   die	
   CO2-­‐Emissionen,	
   die	
   bei	
   der	
   energetischen	
   Nutzung	
   der	
   im	
  

betreffenden	
   Jahr	
   in	
   den	
   steuerrechtlich	
   freien	
   Verkehr	
   überführten	
   Treibstoffe	
   entstehen.	
   Der	
  

Kompensationssatz	
  beträgt:	
  	
  

e.	
  für	
  das	
  Jahr	
  2021:	
  15	
  Prozent.	
  

Begründung:	
  	
  

Statt	
   der	
   vom	
   Bundesrat	
   vorgeschlagenen	
   12%	
   soll	
   direkt	
   auf	
   15%	
   erhöht	
   werden,	
   um	
   zumindest	
  

einen	
  wesentlichen	
   Teil	
   der	
   erwarteten	
   Ziellücke	
   zu	
   schliessen	
   (Zusatzreduktionswirkung:	
   500’000t	
  

CO2	
  im	
  Jahre	
  2021	
  gegenüber	
  Vorschlag	
  Bundesrat).	
  Diese	
  Lösung	
  ist	
  dann	
  auch	
  kongruent	
  mit	
  dem	
  

neuen	
   CO2-­‐Gesetz	
   und	
   ist	
   gut	
   begründbar	
   innerhalb	
   des	
   geltenden	
   Gesetzes.	
   Auch	
   der	
   maximale	
  

Kompensationsaufschlag	
   von	
   5	
   Rp/l	
   würde	
   nicht	
   strapaziert.	
   Schliesslich	
   entspricht	
   dies	
   einem	
  

nationalen	
   Stimulus-­‐Paket	
   mit	
   einem	
   starken	
   Fokus	
   auf	
   Randregionen,	
   da	
   hiermit	
   z.B.	
   neue	
  

Biogasprojekte	
  umgesetzt	
  werden	
   können.	
   Für	
  die	
  Projektnehmer	
   ist	
   es	
   ein	
  Vorteil,	
  wenn	
  Anlagen	
  

bereits	
  2021	
  in	
  betrieb	
  genommen	
  werden	
  können	
  und	
  somit	
  ein	
  Jahr	
  länger	
  bis	
  2030	
  betrieben	
  und	
  

amortisiert	
  werden	
  können.	
  	
  

Im	
  Weiteren	
   ist	
   es	
   uns	
   wichtig,	
   dass	
   wie	
   vorgeschlagen	
   die	
   bisherigen	
   ökologischen	
   und	
   sozialen	
  

Anforderungen	
   an	
   Biotreibstoffe	
   gelten	
   und	
   geprüft	
   werden.	
   Ebenfalls	
   unterstützen	
   wir	
   die	
  

Änderungen	
  bei	
  Art	
  90/91.	
  

	
  

3.	
  CO2-­‐Abgabe	
  auf	
  Brennstoffen	
  (Art	
  94ff)	
  

Das	
  vom	
  Parlament	
  verlängerte	
  Gesetz	
  wurde	
  in	
  Art.	
  3	
  Abs.	
  1bis	
  explizit	
  dahingehend	
  angepasst,	
  dass	
  

im	
   Jahre	
   2021	
   die	
   Emissionen	
   um	
  weitere	
   1.5%	
   sinken	
   und	
   so	
   ein	
   inländisches	
   Reduktionsziel	
   von	
  

21.5%	
  von	
  1990	
  bis	
  2021	
  erreicht	
  werden	
   soll.	
   Es	
   ist	
  deshalb	
   völlig	
  ungenügend,	
  erst	
  per	
  1.1.2022	
  

eine	
   allfällige	
   Anpassung	
   der	
   CO2-­‐Abgabe	
   zu	
   planen.	
   Die	
   Erklärung,	
   dass	
   bereits	
   der	
  

Ankündigungseffekt	
   eine	
   Zusatzreduktion	
   bringe,	
   ist	
   wenig	
   stichhaltig,	
   wenn	
   die	
   entsprechenden	
  

Emissionsdaten	
  und	
  damit	
  Entscheide	
  über	
  die	
  Anpassung	
  erst	
  im	
  Juni	
  2021	
  gefällt	
  werden	
  können.	
  

Wir	
  fordern	
  deshalb	
  eine	
  Anpassung	
  wie	
  folgt:	
  

Antrag	
  Art.	
  94	
  Abs.	
  1	
  Bst.	
  d	
  	
  

1	
  Der	
  Abgabesatz	
  wird	
  wie	
  folgt	
  erhöht:	
  	
  

d.	
   ab	
  1.	
   Januar	
  2021:	
   auf	
  120	
  Franken	
   je	
   Tonne	
  CO2,	
   falls	
  die	
  CO2-­‐Emissionen	
  aus	
  Brennstoffen	
   im	
  

Jahr	
  2019	
  mehr	
  als	
  68.5	
  Prozent	
  der	
  Emissionen	
  des	
  Jahres	
  1990	
  betrugen.	
  

Begründung:	
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Diese	
   Anpassung	
   führt	
   ebenfalls	
   den	
   bisherigen	
   Absenkpfad	
   linear	
   weiter,	
   verwendet	
   jedoch	
   das	
  

Stichjahr	
  2019,	
  was	
  eine	
  allfällige	
  Einführung	
  per	
  1.1.2021	
  erlaubt	
  und	
  somit	
  im	
  Jahre	
  2021	
  die	
  volle	
  

Wirkung	
  entfaltet.	
  

	
  

Biofuels	
  als	
  Brennstoffe	
  

Die	
  vorgeschlagene	
  Regelung	
   in	
  Art.	
  95	
  darf	
  nicht	
  dazu	
  führen,	
  dass	
  die	
  geltenden	
  schweizerischen	
  

Regeln	
   für	
   Biotreibstoffe	
   nicht	
   ebenfalls	
   für	
   Biobrennstoffe	
   angewendet	
   werden.	
   Umwelt-­‐	
   und	
  

Sozialstandards	
  sollen	
  von	
  allen	
  Biofuels	
  eingehalten	
  werden,	
  wenn	
  sie	
  zur	
  rechnerischen	
  Minderung	
  

von	
   CO2-­‐Emissionen	
   angerechnet	
   werden	
   sollen.	
   Leider	
   wird	
   auch	
   in	
   diesem	
   Falle	
   die	
  

Minderungswirkung	
   oft	
   um	
   einen	
   Faktor	
   2	
   überschätzt,	
   weil	
   die	
   Biotreib-­‐	
   und	
   Brennstoffe	
  

fälschlicherweise	
   als	
   treibhausgasneutral	
   in	
   die	
   Rechnung	
   eingehen.	
   Dieses	
   Problem	
   soll	
   in	
   der	
  

Totalrevision	
  des	
  CO2-­‐Gesetzes	
  behoben	
  werden.	
  

	
  

4.	
  Emissionshandel	
  

Aufgrund	
   der	
   europäischen	
   und	
   schweizerischen	
   Erfahrung	
   mit	
   dem	
   Emissionshandelssystem	
   und	
  

der	
   aktuell	
   in	
   der	
   EU	
   und	
   der	
   Schweiz	
   geplanten	
  Umsetzung	
   befürchten	
  wir,	
   dass	
   die	
   betroffenen	
  

Firmen	
   und	
   Industrie-­‐Standorte	
   keine	
   hinreichenden	
   Anreize	
   haben,	
   ihre	
   Dekarbonisierung	
   gezielt	
  

voranzutreiben.	
  Weil	
   dies	
   auf	
   Stufe	
   Verordnung	
   nicht	
   zu	
   korrigieren	
   ist,	
   beschränken	
   wir	
   uns	
   auf	
  

wenige	
  Punkte:	
  

	
  

Übertragung	
  von	
  Emissionsrechten	
  

Kostenlos	
   bis	
   Ende	
   2020	
   zugeteilte	
   Emissionsrechte	
   dürfen	
   nicht	
   in	
   die	
   Paris-­‐Periode	
   ab	
   2021	
  

übertragen	
   werden.	
   Es	
   ist	
   insbesondere	
   auch	
   für	
   2020	
   mit	
   einer	
   massiven	
   Überzuteilung	
   von	
  

kostenlosen	
   Emissionsrechten	
   aufgrund	
   der	
   gesunkenen	
  Aktivitätsraten	
   bedingt	
   durch	
   die	
   Corona-­‐

Massnahmen	
   zu	
   rechnen.	
   Der	
   Übertrag	
   solcher	
   Zertifikate	
   in	
   die	
   Paris-­‐Periode	
   würde	
   die	
   Pariser	
  

Klimaziele	
  zusätzlich	
  abschwächen.	
  

	
  

Emissionsfaktoren	
  für	
  Benchmarks	
  (Art	
  46ff	
  und	
  Anhang	
  9)	
  

In	
  Anhang	
  9	
  wird	
  ein	
  Verfahren	
  beschrieben,	
  wie	
  mit	
  dem	
  Umstand	
  umzugehen	
  ist,	
  dass	
  für	
  die	
  EU-­‐

Benchmarks	
  mit	
   deutlich	
   höheren	
   CO2-­‐Emissionsfaktoren	
   gerechnet	
   wurde,	
   als	
   dies	
   für	
   Schweizer	
  

Strom	
  der	
  Fall	
  ist.	
  	
  

Genau	
   der	
   gleiche	
   Umstand	
   stimmt	
   auch	
   für	
   Altplastik,	
   Altpneus	
   etc.,	
   welche	
   z.B.	
   in	
   der	
  

Zementindustrie	
  als	
  alternative	
  Brennstoffe	
  eingesetzt	
  werden.	
  Es	
  ist	
  völlig	
  unverständlich	
  und	
  nicht	
  

nachvollziehbar,	
   dass	
   Altplastik	
   und	
   Altpneus	
   in	
   Deutschland	
   mit	
   wesentlich	
   höheren	
  

Emissionsfaktoren	
   verrechnet	
   werden	
   als	
   in	
   der	
   Schweiz	
   –	
   zumal	
   diese	
   z.T.	
   sogar	
   vorgängig	
   aus	
  

Deutschland	
   importiert	
   wurden.	
   Wir	
   fordern	
   hier	
   deshalb,	
   dass	
   jeweils	
   die	
   gleichen	
  

Emissionsfaktoren	
  verwendet	
  werden,	
  welche	
  auch	
  für	
  die	
  Berechnung	
  der	
  Benchmarks	
  verwendet	
  

wurden.	
   Dies	
   entspricht	
   dann	
   auch	
   der	
   Logik,	
   wie	
   sie	
   hier	
   bei	
   der	
   Austauschbarkeit	
  

Strom/Brennstoffe	
  verwendet	
  wird.	
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15%-­‐Schwelle	
  

Sowohl	
   für	
   Aktivitätshöhe	
   wie	
   auch	
   für	
   die	
   Benchmarks	
   wird	
   eine	
   willkürliche	
   Schwelle	
   von	
   einer	
  

15%-­‐Änderung	
   festgeschrieben.	
   Konkret	
   bedeutet	
   dies,	
   dass	
   ständig	
   perverse	
   Anreize	
   gesetzt	
  

werden,	
  diese	
  Schwelle	
  gerade	
  nicht	
  zu	
  erreichen	
  oder	
  knapp	
  zu	
  übertreffen.	
  	
  

Wenn	
   jedoch	
   ohnehin	
   jährlich	
   die	
   Aktivitätsrate	
   und	
   Faktoren	
   bestimmt	
   werden,	
   welche	
   den	
  

Benchmark	
   beeinflussen,	
   gibt	
   es	
   keinen	
   Grund,	
   diese	
   jährlichen	
   Abweichungen	
   nicht	
   gleich	
   1:1	
   zu	
  

übernehmen.	
  Dies	
  garantiert,	
  dass	
  keine	
  klimaschädlichen	
  Umgehungsgeschäfte	
  getätigt	
  werden,	
  um	
  

Verluste	
  zu	
  verhindern	
  oder	
  Zusatzrenten	
  zu	
  erzielen.	
  

	
  

5.	
  Verminderungsverpflichtungen	
  

Massnahmenziele	
  neu	
  rechnen	
  

Während	
  es	
  einleuchtet,	
  dass	
  Emissionsziele	
  linear	
  verlängert	
  werden,	
  ist	
  die	
  Berechnungsweise	
  für	
  

Massnahmenziele	
   eher	
   abenteuerlich	
   und	
   folgt	
   nicht	
   dem	
   Grundsatz,	
   dass	
   wirtschaftliche	
  

Massnahmen	
   (inkl.	
   CO2-­‐Abgabe)	
   umgesetzt	
   werden	
   sollen.	
   Wir	
   schlagen	
   deshalb	
   vor,	
   dass	
  

Unternehmen	
  motiviert	
  werden,	
   auf	
   das	
   Jahr	
   2021	
   angepasst	
   neue	
  Verminderungsverpflichtungen	
  

einzugehen,	
   welche	
   somit	
   nicht	
   die	
   technischen	
   und	
   ökonomischen	
   Gegebenheiten	
   von	
   2013,	
  

sondern	
  2021	
  wiederspiegeln.	
  

	
  

Übererfüllungen	
  

Wir	
  interpretieren	
  Art.	
  146f	
  so,	
  dass	
  sogar	
  Übererfüllungen	
  aus	
  der	
  Periode	
  vor	
  2013	
  noch	
  im	
  Jahre	
  

2021	
   angerechnet	
   werden	
   können.	
   Falls	
   wir	
   das	
   richtig	
   verstanden	
   haben,	
   widersetzen	
   wir	
   uns	
  

diesem	
   unverständlichen	
   Ansinnen.	
   Generell	
   sollen	
   keinerlei	
   Überträge	
   von	
   der	
   Kyoto-­‐Periode	
   bis	
  

2020	
  ins	
  Jahr	
  2021	
  stattfinden.	
  

	
  

Auslandszertifikate	
  

Sollten	
  ausländische	
  Zertifikate	
   für	
  das	
   Jahr	
  2021	
  angerechnet	
  werden,	
  müssen	
  diese	
  zwingend	
  die	
  

Regeln	
   von	
  Art.	
   6.2	
  des	
  Pariser	
  Klimaabkommens	
  erfüllen,	
   also	
  ein	
  Corresponding	
  Adjustment	
  und	
  

einen	
  ITMO-­‐Transfer	
  aufweisen.	
  

	
  

Erleichtertes	
  Reporting	
  (Art	
  97-­‐99)	
  

Abbau	
   unnötiger	
   Bürokratie	
   ist	
   grundsätzlich	
   sehr	
   zu	
   begrüssen.	
   Allerdings	
   haben	
   Berichte	
   der	
  

Eidgenössischen	
   Finanzkontrolle	
   auch	
   aufgezeigt,	
   dass	
   die	
   bisherigen	
   Kontrollen	
   oft	
   ungenügend	
  

waren.	
   Diese	
   Erleichterungen	
   hier	
   sind	
   nur	
   dann	
   gerechtfertigt,	
   wenn	
   die	
   EZV	
   entsprechende	
  

Stichprobenkontrollen	
  tatsächlich	
  durchführt	
  und	
  griffige	
  Sanktionsmechanismen	
  hat	
  und	
  anwendet.	
  

	
  

6.	
  Angeblich	
  klimaneutraler	
  biogener	
  Anteil	
  

industrieller	
  Produkte	
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Heute	
  werden	
   z.B.	
   für	
  Altreifen,	
   Lösungsmittel	
   ,	
   Kunststoffe	
   und	
  Altöl	
   sogenannte	
   biogene	
  Anteile	
  
errechnet.	
   Ihre	
  CO2-­‐Emissionen	
   gelten	
   z.	
   B.	
   bei	
   der	
   Verbrennung	
   in	
   Zementwerken	
   nicht	
   als	
   CO2-­‐

Emissionen	
  im	
  Sinne	
  des	
  CO2-­‐Gesetzes.	
  Mit	
  den	
  Pflanzen,	
  die	
  damals	
  beim	
  Wachsen	
  CO2-­‐gebunden	
  
haben,	
   haben	
   diese	
   industriellen	
   Produkte	
   allerdings	
   (fast)	
   nichts	
   mehr	
   zu	
   tun,	
   eben	
   weil	
   sie	
  
energieintensiv	
   industriell	
   verarbeitet	
   worden	
   sind.	
   Mit	
   CO2-­‐Neutralität	
   haben	
   diese	
  
Industrieprodukte	
  nichts	
  zu	
  tun.	
  

Via	
   diese	
   angeblich	
   biogenen	
   Anteile	
   ‚alternativer	
   Brennstoffe’	
   hat	
   die	
   Zementindustrie	
   gemäss	
  

Bundesamt	
   für	
   Umwelt	
   2017	
   weitere	
   250'000	
   Tonnen	
   CO2	
   ausgestossen,	
   die	
   nicht	
   als	
   CO2-­‐
Emissionen	
  gemäss	
  Gesetz	
  gelten.	
  Das	
  entspricht	
  rund	
  einem	
  Drittel	
  des	
  der	
  fossilen	
  CO2-­‐Emissionen	
  
der	
  Schweizer	
  Zementwerke.	
  Darunter	
  hat	
  es	
  auch	
  Holz,	
  das	
  auch	
  nicht	
  automatisch	
  als	
  CO2-­‐Neutral	
  
eingestuft	
  werden	
  darf.	
  

Diese	
  angeblich	
  biogenen	
  Anteile	
  industrieller	
  Produkte	
  wie	
  z.	
  B.	
  Altreifen	
  bilden	
  ein	
  Schlupfloch	
  in	
  

der	
  CO2-­‐Bilanz,	
  das	
  etwa	
  die	
  Zementindustrie	
  nutzt,	
  aber	
  wenig	
  mit	
  CO2-­‐Neutralität	
  zu	
  tun	
  hat,	
  wie	
  

wir	
  in	
  unserer	
  Fachzeitschrift	
  Oekoskop	
  1/20	
  aufgezeigt	
  haben	
  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-­‐data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_20_1.pdf	
  

Dass	
   sie	
   einen	
   finanziellen	
   Vorteil	
   aus	
   der	
   angeblich	
   CO2-­‐neutralen	
   Biomasse	
   zieht,	
   bestätigt	
   die	
  
Zementindustrie	
  selbst.	
  Eine	
  von	
  ihr	
  mitverfasste	
  Studie	
  hält	
  bereits	
  2012	
  fest,	
  die	
  Verwendung	
  von	
  

Biomasse	
   würde	
   die	
   Kosten	
   für	
   das	
   Brennmaterial	
   senken	
   und	
   erst	
   noch	
   «geringere	
  
Zertifikatskosten»	
  für	
  CO2	
  verursachen.
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Dieses	
   Schlupfloch	
   muss	
   dringend	
   geschlossen	
   und	
   der	
   CO2-­‐Ausstoss,	
   der	
   beim	
   Verbrennen	
   von	
  
industriellen	
  Produkten	
  wie	
  z	
  B.	
  Altpneus	
  entsteht,	
  vollständig	
  als	
  klimaaktive	
  CO2-­‐Emission	
  bewertet	
  
werden	
  und	
  dementsprechend	
  als	
  klimaaktiver	
  CO2-­‐Ausstoss	
  in	
  die	
  Klimabilanz	
  einfliessen	
  muss.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Dr.	
  med.	
  Bernhard	
  Aufdereggen	
  

des.	
  Präsident	
  AefU	
  

                                                
7 Christopher Ehrenberg et al.: CO 2 -Grenzvermeidungskosten alternativer Brennstoffe in der Zementindustrie, 
Depotech 2012, Leoben, 11.2012. 
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Simonetta Sommaruga 
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Bern, 18. August 2020 // os 
 
Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung) 

Stellungnahme des Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 

 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) vertritt seit 1927 die Interessen von heute rund 
4’000 Garagenbetrieben in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.  
 
Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 haben Sie uns eingeladen, zur Teilrevision der Verordnung 
über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) Stellung zu nehmen. Für die damit 
eingeräumte Möglichkeit, im Rahmen des vorgenannten Verfahrens Stellung nehmen zu dür-
fen, möchte sich der AGVS in aller Form bedanken.  
 

Der AGVS und seine Mitglieder sind nicht von allen Änderungen gleich stark bzw. überhaupt 
betroffen. Unsere Stellungnahme fokussiert sich deshalb auf die für das Autogewerbe bzw. die 
Mobilität relevantesten Punkte. Im Sinne einer einfachen Übersicht erfolgen unsere Kommen-
tare anhand der jeweiligen Artikel der Verordnung. 
 
a) CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge (Art. 2, 17, 24, 25, 26, 28, 29) 

Generell begrüssen wir die vorgeschlagenen Anpassungen im Sinne eines möglichst verzer-
rungsfreien Übergangs zu den WLTP-Werten. Positiv hervorzuheben sind die vorgeschlage-
nen WLTP-Korrelationswerte von 118 bzw. 186 g CO2/km anstelle der alten NEFZ-Werte 95 
bzw. 147 g CO2/km für PW bzw. leichte NFZ. 
Ebenso ist es uns ein Anliegen, dass für die verschiedenen Marktakteure (Importeure) faire 
Rahmenbedingungen gelten, was mit den im Bericht auf den Seiten 9 und 10 skizzierten und 
sinnvollen Massnahmen zu Artikel 17 gegen missbräuchliche Geschäftspraktiken unterstri-
chen wird. 

Die im Rahmen der Motion Bourgeois vorgesehenen Änderungen zur Kompensation des Zu-
satz-Gewichts emissionsfreier Antriebe bei leichten Nutzfahrzeugen in Form der Erhöhung des 
Gesamtgewichts von 3,5 auf 4,25 Tonnen unterstützen wir.  
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Einen «Schönheitsfehler» weist diese Erleichterung jedoch auf: sie gilt nur für reine E-Fahr-
zeuge und solche mit Brennstoffzellen, da der Begriff «emissionsfrei» so ausgelegt wird, dass 
im Betrieb garantiert keine CO2-Emissionen entstehen, was bei Plug-In-Hybrid oder CNG-
Fahrzeugen nicht ohne Weiteres gewährleistet werden kann. Dennoch würden wir es sehr 
begrüssen und als ein positives Signal in Richtung der Nutzfahrzeugbranche verstehen, wenn 
auch für Plug-In-Hybride und mit Biogas betriebene leichte Nutzfahrzeuge, die aufgrund der 
aufwendigeren umweltfreundlichen Technologie ja auch unter Gewichts- und Volumenein-
schränkungen leiden, die Möglichkeit bestünde, das Mehrgewicht des alternativen Antriebs zu 
kompensieren. 

Als Hinweis aus der Praxis möchten wir dazu anregen, die Umsetzung von Artikel 24 hinsicht-
lich die Zulassung von Fahrzeugen mit Mehrstufen-Genehmigung so zu gestalten, dass dies 
mit verhältnismässigem Aufwand erfolgen kann. Die oft in der Schweiz ansässigen mittelstän-
dischen Fahrzeugaufbauer bzw. -händler sind darauf angewiesen, dass sie ihren Kunden be-
reits vor der Realisation des Aufbaus konkrete Angaben zu Verbrauchs- und allfälligen Sank-
tionswerten machen können. 

Anhang 4a, Ziff. 1.2 sollte unserer Meinung nach korrigiert werden, da die Übernahme der EU-
Emissionsvorschriften durch die Schweiz auch die Übernahme der dazugehörenden EU-Re-
geln zur Ermittlung der Bezugsmasse bedingt. In der Formel zur Berechnung der individuellen 
Zielvorgabe ist deshalb das durchschnittliche Leergewicht der in der Schweiz im vorletzten 
Kalenderjahr vor dem Referenzjahr erstmals in Verkehr gesetzten Fahrzeuge (Mt-2) durch den 
in der EU geltenden Wert (M0) zu ersetzen. Schweizerische Alleingänge bei technischen Fra-
gen wie der Bezugsmasse, insbesondere bei Lieferwagen und leichten Sattelschleppern, sind 
zwingend zu vermeiden, da sie die Zielvorgabe in der Schweiz um rund 16 Prozent gegenüber 
der EU verschärfen. Sinn und Zweck der Regulierung sollte aber eine Zielerreichung mit ver-
gleichbaren Anstrengungen wie in der EU sein, was mit der geltenden Formel nicht gegeben 
ist. Hinzu kommt, dass in der EU teilweise kleine und leichte Modelle unter bestimmen Um-
ständen als Nutzfahrzeuge angeboten und immatrikuliert werden dürfen. Diese Option besteht 
in der Schweiz nicht, was einen stark erhöhenden Einfluss auf das Durchschnittsgewicht von 
hiesigen N1-Flotten hat.  

Abschliessend zum Thema der Emissionsvorschriften für Neuwagen möchten wir ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass wir die offengehaltene Option einer späteren Absenkung der nun fest-
gelegten absoluten WLTP-Ziele entschieden ablehnen. Die Regeln müssen lange genug vor-
her klar sein, um Investitions- und Planungssicherheit für Hersteller, Importeure, Händler und 
letztlich auch Fahrzeugkäufer – insbesondere im Flottenbereich - zu schaffen. 
 
b) Kompensationssatz (Art. 89 Bst. e)  

Laut Verordnungsentwurf müssen diejenigen CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nut-
zung der im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe 
entstehen, mit einem Kompensationssatz von 12 Prozent für das Jahr 2021 kompensiert wer-
den.  

Die Erhöhung des Kompensationssatzes lag im Durchschnitt über die Verpflichtungsperiode 
2013 bis 2020 bei lediglich 1.25% pro Jahr. Eine Erhöhung um 2% für das Jahr 2021 erscheint 
alleine deshalb schon unverhältnismässig. Hinzu kommt, dass die wirtschaftlich angespannte 
Situation ein denkbar schlechtes Umfeld für eine indirekte Preiserhöhung bei den Treibstoffen 
darstellt.  
 



Seite 3 von 5  

 

c) Ausschliessliche Anrechnung von 2021 erzielten Emissionsverminderungen  
(Art. 91)  

Für die Erfüllung der Kompensationspflichten der Jahre 2020 und 2021 sollen gemäss Entwurf 
ausschliesslich Emissionsverminderungen angerechnet werden, die im jeweiligen Jahr erzielt 
wurden.  

Der erläuternde Bericht liefert keine ausreichende Begründung, weshalb die Kompensations-
pflicht für das Jahr 2021 vollständig mit Emissionsverminderungen erfüllt werden muss, die im 
Jahr 2021 erzielt werden. Er hält lediglich fest, das Vorgehen sei analog zum Jahr 2020. Im 
Jahr 2020 gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschärfung gegenüber den Jah-
ren 2013 bis 2019 darstellt, allerdings aus einem spezifischen Grund, der für das Jahr 2021 
nicht gegeben ist: Das nationale CO2-Gesetz kennt nur ein Zieljahr, das Jahr 2020, während 
sich die internationale Verpflichtung unter dem Kyoto-Protokoll auf die Zielperiode 2013 bis 
2020 bezieht. Entscheidend ist mithin national die Emissionsbilanz des Jahres 2020, interna-
tional die Emissionsbilanz der Periode 2013 bis 2020. Ein Vor- oder Nachholen von Emissi-
onsverminderungen ist auf nationaler Stufe im Jahr 2020, anders als in den Vorjahren, nicht 
möglich.  

 
In der 2021 unter dem Pariser Übereinkommen einsetzenden Verpflichtungsperiode, welche 
bis 2030 andauert, hat die Schweiz international diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein 
Periodenziel für die Jahre 2021 bis 2030 sowie ein Ziel für das Jahr 2030 allein. In den Jahren 
2021 bis 2029 sollte somit gleich wie in den Jahren 2013 bis 2019 ein Vor- oder Nachholen 
von Emissionsverminderungen möglich sein.  
 
Dass nun 2021 in Folge der Verzögerungen beim Gesetzgebungsprozess als singuläres Ziel-
jahr erscheint, erscheint uns nicht korrekt zu sein. Bei regulärem Inkrafttreten des revidierten 
CO2-Gesetzes auf Beginn der neuen Periode am 1. Januar 2021 wäre das Jahr 2021 ohne 
weiteres als Bestandteil der hinsichtlich des zeitlichen Anfalls von Emissionsverminderungen 
flexiblen Periode 2021 bis 2029 betrachtet worden. Sachlich besteht demnach keinerlei Not-
wendigkeit, das Jahr 2021 in Bezug auf die Anrechenbarkeit von Emissionsverminderungen 
zur Erfüllung der Kompensationspflicht dem Jahr 2020 gleichzusetzen.  
 
d) Übertragung nicht verwendeter Bescheinigungen der Periode 2013 bis 2020  

ins Jahr 2021  

Bei der Behandlung der Pa. Iv. Burkart wurde leider vergessen, eine Übergangsbestimmung 
zu schaffen, welche die Übertragung der in der Periode 2013 bis 2020 ausgestellten, aber 
nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der Revision des CO2-
Gesetzes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 2025 hinge-
gen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Debatte umstritten war.  
 
Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertragung von Be-
scheinigungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies nun 
gewissermassen zwischen Stuhl und Bank. Der Bundesrat könnte das auf Verordnungsstufe 
korrigieren, ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln.  
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Dieser und der vorhergehende Punkt gehen dabei Hand in Hand: Nur, wenn die überschüssi-
gen Bescheinigungen der Periode 2013 bis 2020 im Jahr 2021 verwendet werden können, 
sind de facto im Jahr 2021 andere als im Jahr 2021 erzielte Emissionsverminderungen anre-
chenbar.  
 
e) Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte (Art. 90 und 91)  

Die für die Stiftung KliK wichtige Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchgeführ-
ten Projekten nachzukommen, soll gemäss Verordnungsentwurf aufgehoben werden. Im er-
läuternden Bericht auf Seite 19 wird als Begründung die fehlende Zusätzlichkeit nach 2020 
aufgeführt. Damit werden dem Kompensationsinstrument im Jahr 2021 wichtige Emissions-
verminderungen entzogen.  
Da die Zusätzlichkeit der betroffenen Projekte jeweils bei jeder Monitoringperiode akribisch 
geprüft wird, stellt sich die Frage, weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neujahrstag 
2021 nicht mehr additionell sein sollten. Dies umso mehr, als eingeräumt wird, dass die Pro-
jekte ohne die Einnahmen aus dem Verkauf der Emissionsverminderungen in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten können und allenfalls sogar deren Einstellung droht – was ja ein ein-
deutiger Beleg ihrer Zusätzlichkeit ist. 
Rätselhaft ist die in diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage, der 
Wegfall der selbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten im 
Jahr 2021 führen (S. 26). Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte im 
Jahr 2021 mehr ausgelöst werden. Die Vorlaufzeit bis zur Registrierung von Kompensations-
projekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt typischerweise bei 12 
bis 18 Monaten. In Kombination mit der Auflage, nur im Jahr 2021 erzielte Emissionsvermin-
derungen anrechnen zu können, sowie dem höheren Kompensationssatz führt somit der Aus-
schluss durchgeführter Projekte direkt in die Nichteinhaltung der Kompensationspflicht.  
 
Aufgrund unserer oben geschilderten Einschätzung stellen wir folgende konkrete Anträge zur 
Anpassung einzelner Artikel: 
 
Art 2 Bst. abis: 
Als emissionsfrei gelten Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb und mit Brennstoffzellen-
Antrieb. Fahrzeuge mit Plug-In-Hybrid-Antrieb oder CNG/LNG-Antrieb, die nachweislich mehr-
heitlich elektrisch bzw. mit Biogas betrieben werden, gelten im Sinne dieser Bestimmung eben-
falls als emissionsfrei.  

Art. 89 Abs. 1 Bst. e:  
für das Jahr 2021: 11 Prozent.  

Art. 90 Abs. 1:  
[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.]  

Art. 91 Abs. 2:  
[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.]  

Art. 91 Abs. 3:  
[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.]  

Art. 140 Abs. 3 (neu):  
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die 
in den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als 
Bescheinigung verwendet werden.  
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(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht verwen-
deter Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.)  
 
Die Einführung des im Beiblatt der Vernehmlassungsunterlagen erwähnten CORE-Systems 
für den Vollzug von klimapolitischen Instrumenten erachten wir als sinnvoll und zeitgemäss. 
 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns im Voraus bestens und 
stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 
 
  
 
  
Urs Wernli 
Zentralpräsident 

Olivier Maeder 
Mitglied der Geschäftsleitung 
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Frau Bundespräsidentin  
Simonetta Sommaruga 
 
 
Via E-Mail 
raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
 
 
Zürich, 11. August 2020 
 
 
 
 

Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der  
CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
 
 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zum o.g. Geschäft vernehmen zu lassen. 
 
 
1. Einleitende Bemerkungen 

Avenergy Suisse vertritt die Interessen der Importeure flüssiger Brenn- und Treibstoffe. Unsere Mit-
glieder sind gemäss CO2-Gesetz verpflichtet, einen Teil des durch Treibstoffe verursachten CO2-Aus-
stosses zu kompensieren. Wir konzentrieren uns in unserer Stellungnahme auf diesen Aspekt des 
vorliegenden Verordnungsentwurfes, den wir mit grossen Bedenken zur Kenntnis nehmen. 
 
Der auf dem «Übergangs-CO2-Gesetz» basierende Entwurf der CO2-Verordnung bringt bezüglich der 
Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure in den Artikeln 89 bis 91 für das Jahr 2021 eine erheb-
liche Verschärfung mit sich, welche die Erfüllung der Kompensationspflicht im Jahr 2021 nahezu un-
erfüllbar macht. Sogar der erläuternde Bericht räumt dies ein (S. 25). Gemäss Schätzung der Stiftung 
Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK, welche die Kompensationspflicht im Auftrag unserer Mit-
glieder erfüllt, könnte dies eine Strafzahlung in der Grössenordnung von gegen 100 Mio. Fr. zur Folge 
haben. Dies würde Konsumentinnen und Wirtschaft im kommenden Jahr zusätzlich belasten, was 
uns angesichts der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen Lage der privaten Haushalte und Un-
ternehmen sehr unangebracht erscheint. 
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2. Kommentare zu den Anpassungen im Einzelnen 

 

a) Kompensationssatz (Art. 89 Bst. e) 

Verordnungsentwurf 
Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der 
im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entste-
hen. Der Kompensationssatz beträgt für das Jahr 2021: 12 Prozent. 

 
Stellungnahme 

Gemäss dem erläuternden Bericht begründet sich die Höhe des Kompensationssatzes von 
12% im Jahr 2021 aus dem zusätzlichen Reduktionsbedarf von 800'000 Tonnen CO2eq ge-
genüber dem Jahr 2020, der sich wiederum aus dem gesetzlichen Verminderungsziel von 
21.5% gegenüber 1990 ergibt. Davon sollen also vom Kompensationsinstrument allein gut 
300'000 Tonnen CO2eq oder fast 40% getragen werden. 
Es erstaunt, dass die übrigen Instrumente des CO2-Gesetzes – namentlich die CO2-Abgabe, 
das Gebäudeprogramm, das Emissionshandelssystem sowie die Emissionsvorschriften für 
Fahrzeuge – derart unwirksam sind, dass sie zusammen nicht einmal zwei Drittel der benö-
tigten Wirkung liefern. Fragwürdig ist aber vor allem der Ansatz, die verbleibende Fehlmenge 
einem einzigen Instrument quasi als «Residualgrösse» aufzubürden. Auch lag die Erhöhung 
des Kompensationssatzes im Durchschnitt über die Verpflichtungsperiode 2013 bis 2020 
bei lediglich 1.25% pro Jahr. Eine Erhöhung um 2% für das Jahr 2021 allein erscheint vor die-
sem Hintergrund unverhältnismässig. 
 
 

b) Ausschliessliche Anrechnung von 2021 erzielten Emissionsverminderungen  

(Art. 91) 

Verordnungsentwurf 
Für die Erfüllung der Kompensationspflichten der Jahre 2020 und 2021 werden ausschliess-
lich Emissionsverminderungen angerechnet, die im jeweiligen Jahr erzielt wurden. 

 
Stellungnahme 

Der erläuternde Bericht liefert keine Begründung, weshalb die Kompensationspflicht für das 
Jahr 2021 vollständig mit Emissionsverminderungen erfüllt werden muss, die im Jahr 2021 
erzielt werden. Er hält lediglich lapidar fest, das Vorgehen sei analog zum Jahr 2020. 
Im Jahr 2020 gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschärfung gegenüber den 
Jahren 2013 bis 2019 darstellt, allerdings aus einem spezifischen Grund, der für das Jahr 
2021 nicht gegeben ist: Das nationale CO2-Gesetz kennt nur ein Zieljahr, das Jahr 2020, 
während sich die internationale Verpflichtung unter dem Kyoto-Protokoll auf die Zielperiode 
2013 bis 2020 bezieht. Entscheidend ist mithin national die Emissionsbilanz des Jahres 
2020, international die Emissionsbilanz der Periode 2013 bis 2020. Ein Vor- oder Nachholen 
von Emissionsverminderungen ist auf nationaler Stufe im Jahr 2020, anders als in den Vor-
jahren, nicht möglich. 
In der 2021 unter dem Pariser Übereinkommen einsetzenden Verpflichtungsperiode, welche 
bis 2030 andauert, hat die Schweiz international diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, 
ein Periodenziel für die Jahre 2021 bis 2030 sowie ein Ziel für das Jahr 2030 allein. In den 
Jahren 2021 bis 2029 ist somit gleich wie in den Jahren 2013 bis 2019 ein Vor- oder Nachho-
len von Emissionsverminderungen möglich. 
Es ist allein der Langsamkeit des Gesetzgebungsprozesses geschuldet, dass nun 2021 als 
singuläres Zieljahr erscheint. Bei regulärem Inkrafttreten des revidierten CO2-Gesetzes auf 
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Beginn der neuen Periode am 1. Januar 2021 wäre das Jahr 2021 ohne weiteres als Bestand-
teil der hinsichtlich des zeitlichen Anfalls von Emissionsverminderungen flexiblen Periode 
2021 bis 2029 betrachtet worden. Sachlich besteht demnach keinerlei Notwendigkeit, das 
Jahr 2021 in Bezug auf die Anrechenbarkeit von Emissionsverminderungen zur Erfüllung der 
Kompensationspflicht dem Jahr 2020 gleichzusetzen. 

 
 
c) Übertragung nicht verwendeter Bescheinigungen der Periode 2013 bis 2020 ins Jahr 2021 

Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der Pa. Iv. Burkart versäumt, eine Übergangsbe-
stimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der Periode 2013 bis 2020 ausgestell-
ten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der Revision 
des CO2-Gesetzes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 
2025 hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Debatte umstritten 
war. 
Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertragung von Be-
scheinigungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies nun 
gewissermassen zwischen Stuhl und Bank. Der Bundesrat könnte das auf Verordnungsstufe 
korrigieren, ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln. 
Dieser und der vorhergehende Punkt gehen dabei Hand in Hand: Nur wenn die überschüssi-
gen Bescheinigungen der Periode 2013 bis 2020 im Jahr 2021 verwendet werden können, 
sind de facto im Jahr 2021 andere als im Jahr 2021 erzielte Emissionsverminderungen anre-
chenbar. 

 
 
d) Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte (Art. 90 und 91) 

Stellungnahme 
Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukom-
men, soll aufgehoben werden. Der erläuternde Bericht spricht diesen pauschal die Zusätz-
lichkeit nach 2020 ab (S. 19). Damit werden dem Kompensationsinstrument im Jahr 2021 
Emissionsverminderungen im Umfang von rund 150'000 Tonnen CO2eq entzogen. 
Da die Zusätzlichkeit der betroffenen über 100 Projekte seit 2013 jährlich akribisch geprüft 
wird, stellt sich die Frage, weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neujahrstag 2021 
nicht mehr additionell sein sollten. Dies umso mehr, als eingeräumt wird, dass die Projekte 
ohne die Einnahmen aus dem Verkauf der Emissionsverminderungen in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten können und allenfalls sogar deren Einstellung droht – was ja ein eindeuti-
ger Beleg ihrer Zusätzlichkeit wäre (S. 26). 
Rätselhaft ist die in diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage, der 
Wegfall der selbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten 
im Jahr 2021 führen (S. 26). Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte 
im Jahr 2021 mehr ausgelöst werden. Die Vorlaufzeit bis zur Registrierung von Kompensati-
onsprojekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt typischerweise 
bei 12 bis 18 Monaten. In Kombination mit der Auflage, nur im Jahr 2021 erzielte Emissions-
verminderungen anrechnen zu können, sowie dem höheren Kompensationssatz führt somit 
der sachlich auf tönernen Füssen stehende Ausschluss selbst durchgeführter Projekte di-
rekt in die Nichteinhaltung der Kompensationspflicht. 
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e)  Unzulässigkeit von Mehrleistungen 
 

Das System der CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung wird durch das 
Übergangsgesetz um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert. Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
dies nicht auch für die Möglichkeit gilt, dass sich die Betreiber von Anlagen mit Verminde-
rungsverpflichtung Bescheinigungen ausstellen lassen können für die Erzielung von Emissi-
onsverminderungen, dank denen der Reduktionspfad um mehr als 5% unterschritten wird. 
Damit werden dem Kompensationsinstrument im Jahr 2021 rund 100'000 Bescheinigungen 
entzogen, womit die Nichterfüllung der Kompensationspflicht 2021 nochmals wahrscheinli-
cher wird. Für die Betreiber der Anlagen entfällt der Anreiz, entsprechende zusätzliche Emis-
sionsverminderungen zu erzielen; die gegenteilige Behauptung im erläuternden Bericht (S. 
9) ist unfundiert. 

 
 
3. Konkrete Anträge 

Art. 12 Abs. 2:  
Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen dem 
Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letzt-
mals 2021, ausgestellt. 
 
Art. 89 Abs. 1 Bst. e:  
für das Jahr 2021: 11 Prozent. 
 
Art. 90 Abs. 1:  
[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 
 
Art. 91 Abs. 2:  
[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 
 
Art. 91 Abs. 3:  
[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 
 
Art. 140 Abs. 3 (neu):  
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in den 
Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung 
verwendet werden. 
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht verwendeter Be-
scheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.) 
 
Wir hoffen, dass unsere Bedenken und Änderungsvorschläge Eingang in die weitere Ausarbeitung 
des Verordnungsentwurfs einfliessen und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Avenergy Suisse 
 
 
 
Daniel Hofer  Roland Bilang 
Präsident  Geschäftsführer 



  

  

 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Klima 
Frau Andrea Burkhardt 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
 
 
Sissach, 14. August 2020 
 
 

Teilrevision CO2-Verordnung 
 
Entwurf und Erläuterungen vom 4. Mai 2020 
 
 

Stellungnahme des Verbandes der Schweizerischen 

Biotreibstoffindustrie (Biofuels Schweiz)  
 

 

Sehr geehrte Frau Burkhardt 
 
Für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur Teilrevision der CO2-Verordnung 
infolge der Umsetzung der Pa.Iv. 17.405 danken wir Ihnen bestens.  
Biofuels Schweiz ist direkt betroffen von den Anpassungen der Art. 89 bis 91. 
Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:  
 

Einschätzung der Teilrevision 

Die vorgeschlagenen Anpassungen genannter Artikel verschärfen die 
Auflagen an die Treibstoffimporteure bzw. ihre Kompensationsgemeinschaft, 
die Stiftung KliK, erheblich. Sie verunmöglichen die Erfüllung der 
Kompensationspflicht im Jahr 2021. Wie Sie im erläuternden Bericht 
schreiben, würden Bussen in der Höhe von 100 Mio. Franken anfallen, die 
die Konsumentinnen und Konsumenten an der Tankstelle bezahlen und als 
zusätzliche Einnahmen in die allgemeine Bundeskasse fliessen.  
Wir erachten es als bedenklich, wenn die Behörde die Auflagen so setzt, 
dass diese nicht mehr erfüllt werden können. Ein solches Vorgehen 
widerspricht u.E. Art. 9 der Bundesverfassung zum Schutz vor Willkür und 
der Wahrung von Treu und Glauben.  
 



  

  

 

Zusammenfassung der Erkenntnisse 

 Die vorgeschlagenen Verschärfungen der Kompensationspflicht für die 
Treibstoffimporteure erfolgen ohne Not und sind unzureichend begründet. 

 Dass das total revidierte CO2G nicht per 1.1.2021 in Kraft tritt, hat die 
Politik und nicht die Treibstoffimporteure verschuldet. Deshalb stösst 
insbesondere der Vorschlag, für das Jahr 2021 das Regime des Jahres 
2020 zu übernehmen, auf Unverständnis. Im aktuellen CO2G wird das 
Jahr 2020 als Zieljahr ausgewiesen; im total revidierten CO2G das Jahr 
2030. 2021 ist deshalb als «normales» Jahr zu beurteilen, in dem auch 
Bescheinigungen aus den Vorjahren angerechnet werden.  

 Die Kombination der in den Artikeln 89, 90 und 91 Änderungen – 
Kompensationssatz 12 Prozent / ausschliessliche Anrechnung im Jahr 
2021 / Aufhebung der Additionalität selbst durchgeführter Projekte – führt 
dazu, dass die Treibstoffimporteure die Kompensationspflicht des Jahres 
2021 nicht erfüllen können. Die Zeche bezahlen schlussendlich die 
Konsumentinnen und Konsumenten. Diese Tatsachen stellt sogar der 
erläuternde Bericht fest.  

 Der Kompensationssatz für das Jahr 2021 könnte auf 12 Prozent 
festgesetzt werden, sofern 2021 auch Bescheinigungen aus den 
Vorjahren angerechnet werden.  

 Selbst durchgeführte Projekte sind zeitlich limitiert und laufen so oder so 
in den nächsten Jahren aus. Eine vorzeitige Praxisänderung ergibt keinen 
Sinn und setzt die Kompensationspflichtigen unnötig unter Druck.  

 
 
 
Anträge: 
Die Behörden sollten die Verordnungen so ausgestalten, dass Wirtschaft und 
Gesellschaft dem Willen des Gesetzgebers nachkommen können. Daher 
beantragen wir, nachfolgende Artikel der Teilrevision der CO2V wie folgt 
anzupassen: 
 

Art. 89 Abs. 1 Bst. e 

für das Jahr 2021: 12 Prozent, sofern Bescheinigungen aus den Vorjahren 
angerechnet werden können 
 
Art. 90 Abs. 1 

Art. 90 Abs. 1 bitte unverändert übernehmen  
 
Art. 91 

Abs. 2 bitte unverändert übernehmen 
Abs. 3 bitte unverändert übernehmen 
 
 



  

  

 

 
Biofuels Schweiz 

Verband der Schweizerischen Biotreibstoffindustrie  

 

 

 

 

Ramon Werner   Ulrich Frei  

Präsident    Geschäftsführer 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zürich, 27.07.2020 
 
Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen  

(CO2-Verordnung) 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin,  
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, die Umsetzungsvorschläge der Verwaltung zum verlängerten CO2-
Gesetz zu prüfen. Gerne nehmen wir zu folgenden Aspekten Stellung: 

• Art. 79 Veröffentlichung von Informationen: Uns erschliesst sich die Notwendigkeit nicht, die 
beauftrage private Organisation zu veröffentlichen. Es ist zu befürchten, dass findige 
Beratungsunternehmen aufgrund dieser Zusatzinformation gezielt versuchen werden, die Kunden 
mit minderwertigen Betreuungsangeboten zu ködern. Dies würde zwar den Wettbewerb erhöhen, 
aber die Qualität der Beratung mindern.  

• Art. 94 Abgabesatz: Die Verordnung sieht vor, dass die CO2-Abgabe per 1.1.2022 allfällig auf 120 
CHF je Tonne CO2 erhöht werden kann. Wir unterstützen diese geplante Erhöhung, falls das 
Brennstoffziel nicht erreicht wird, um die Bemühungen zur Verringerung des Einsatzes fossiler 
Brennstoffe weiter voranzutreiben. 

• Art. 95 Nachweis der Abgabeentrichtung: Wir begrüssen die neue Vorschrift, dass zukünftig bei 
biogenen Brennstoffen ebenfalls die Brennstoffmenge auf den Rechnungen transparent zu 
deklarieren ist. Es handelt sich um einen Schritt in die richtige Richtung, löst aber die Problematik 
im Vollzug nicht. Es ist damit nach wie vor nicht ersichtlich, welcher Anteil der biogenen 
Brennstoffe aus der Schweiz und welcher Anteil aus ausländischer Herkunft stammt. Für die 
Rückerstattung der Abgabe und den Nachweis der Emissionen ist dies jedoch relevant. Daher 
schlagen wir vor, ebenfalls die Herkunft des biogenen Brennstoffes auf den Rechnungen zu 
deklarieren. Diese Problematik sollte ebenfalls beim Monitoring des Jahres 2021, welches 
voraussichtlich über die CORE Datenbank laufen wird, berücksichtigt werden (entsprechende 
Eingabefelder einbauen). 

• Art. 97 Gesuch um Rückerstattung: Auch wenn wir grundsätzlich den Abbau des administrativen 
Aufwands unterstützen, sehen wir in der Praxis ein Problem, wenn die Rechnungen nicht 
beigelegt werden. Damit fehlen die Grundlagen, um die Angaben im Monitoring sowie beim 
Rückerstattungsgesuch zu kontrollieren. Diese Kontrolle macht bisher einen relevanten Teil 
unserer Arbeit aus, insbesondere der Abgleich mit der Warenbuchhaltung und dem Gesuch der 
Rückerstattung der Oberzolldirektion. Uns erschliesst sich nicht, wie die Oberzolldirektion 
zukünftig die Rückerstattungsgesuche ohne beigelegte Rechnungen kontrollieren kann. 
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• Art. 146i Abs. 2 Emissions- und Massnahmenziel bei Verlängerung der 
Verminderungsverpflichtung nach Artikel 31 Absatz 1bis des CO2-Gesetzes: Gemäss Entwurf der 
Verordnung ist vorgesehen, dass bei Reduktionspfaden, die in den Jahren 2018-2020 oder im 
Jahr 2020 angepasst wurden, der Reduktionspfad der Vorjahre für den Zielwert 2021 
massgebend ist. Dies ist in den meisten Fällen nachvollziehbar. Jedoch ist diese Vorgehensweise 
problematisch bei Kunden, bei denen in den Jahren 2018-2020 eine Anpassung des 
Reduktionspfades aufgrund eines Produktionswachstums oder einer Massnahmenkorrektur 
vorgenommen wurde. Der Zielpfad aus dem Jahr 2017 wird in diesen Fällen nicht den tatsächlich 
vorherrschenden Verhältnissen entsprechen und ist vermutlich viel zu steil. Dies bestraft solche 
Unternehmen unnötigerweise. 

 

Gerne nutzen wir auch die Gelegenheit, zum geplanten CORE-System Stellung zu nehmen. Wir begrüssen 
es grundsätzlich, den gesamten Austausch bezüglich CO2-Verminderungsverpflichtungen elektronisch 
abzuwickeln. Es erscheint uns aber wichtig, folgende Punkte bei der Entwicklung des CORE-Systems zu 
beachten: 

• Erstmaliges Login durch den Kunden: Es ist vorgesehen, dass das Gesuch für eine 
Verminderungsverpflichtung zukünftig nur noch über das persönliche Login des Unternehmens 
eingereicht werden kann. Hier ist zu bedenken, dass der vorgesehen Login-Prozess umständlich 
und zeitintensiv ist. Insbesondere hinsichtlich einer Frist zum Einreichen eines Gesuchs kann es 
fatal sein, wenn das Passwort mittels eines Briefes zugestellt wird (zeitliche Verzögerung). Es ist 
sehr zu empfehlen, einen Prozess vorzusehen, um Gesuche auch auf alternativen Weg einreichen 
zu können, falls das Passwort und somit das Login nicht rechtzeitig erstellt werden kann und ein 
Unternehmen im schlimmsten Fall deswegen die Frist verpasst. 

• Sicherheitsstufen beim Login: Es ist geplant, das Login über die eIAM-Seite des Bundes 
abzuwickeln. Während wir die erhöhte Sicherheitsbedingungen beim Login grundsätzlich sinnvoll 
finden, sollten die Nachteile dieses Prozesses ausreichend betrachtet werden. Im 
Unternehmensalltag gibt es oft Wechsel bei den zuständigen Ansprechpersonen. Falls das 
Unternehmenskonto beispielsweise an eine persönliche Handynummer eines ehemaligen 
Mitarbeitenden gekoppelt ist, ist es für das Unternehmen eventuell nicht möglich, sich rechtzeitig 
in das Unternehmenskonto einzuloggen. Es ist sehr wichtig, einen Prozess vorzusehen, um bei 
solchen Problemen umgehend handeln zu können, um den Zugang zu einem 
Unternehmenskonto fristgerecht zu gewährleisten bzw. eine Möglichkeit vorzusehen, dennoch 
die Frist für ein Gesuch zu respektieren. 

• Digitaler Prozess: Der gesamte Prozess ist digital vorgesehen. Die Erfahrungen aus dem Alltag 
zeigen uns aber, dass gewisse Unternehmen wenig IT-affin sind und bei einem komplett digitalen 
Prozess Unterstützung benötigen oder sogar nicht fähig sein werden, die Aufgaben selbst 
durchzuführen. Diese Unterstützungsleistung ist bis jetzt in den Beraterpools nicht vorgesehen 
und müsste demnach vom BAFU erbracht werden. 

• Interaktion zweier verschiedener IT-Tools: Kunden mit einer Zielvereinbarung und einer 
Verminderungsverpflichtung werden zukünftig zwei IT-Tools benützen: das CORE-System sowie 
das neue, einheitliche ZV-Tool. Das Zusammenspiel dieser zwei IT-Tools muss sehr gut geplant 
werden, um einen reibungslosen und möglichst einfachen Ablauf zu gewährleisten. Wir gehen 
davon aus, dass die zwei IT-Tools sinnvoll miteinander verknüpft und Daten nicht mehrmals 
eingegeben werden müssen. Es ist zu bedenken, dass es für Unternehmen schwierig sein kann, 
zwei IT-Tools für dieselbe Sache zu verwalten. Dies erhöht die Komplexität aus Kundensicht und 
führt zu einer Verwechslungsgefahr. 

• Rolle Beraterpool: In der Beschreibung der Funktionalitäten sind externe Rollenprofile vorgesehen. 
Die Rolle Beraterpool ist jedoch nicht beschrieben. Es ist sehr wichtig, dass der Beraterpool auf 
die Daten Ihrer Kunden Zugriff hat, um die Kunden sowie den Energiespezialisten kompetent im 
Prozess zu unterstützen. Beispielsweise wäre eine Ansicht hilfreich, auf welcher wichtige 
Statuswechsel auf einen Blick ersichtlich sind (z.B. neue Verfügungen, Änderungswesen). Wir 



 

finden es überaus wichtig, dass bereits während der Entwicklung des CORE-Systems ein 
Austausch zwischen IT-Entwicklern und den Beraterpools stattfindet, um die Erfahrungen aus der 
Praxis einzubringen. 

 

Wir danken Ihnen bereits im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Gerne stehen wir Ihnen bei 
Fragen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Andreas Rothen     
Geschäftsführer 











 

Mit gutem Beispiel voran – Ökostrom Schweiz ist CO2-neutral und arbeitet mit 100% Grünstrom. 

Ökostrom Schweiz, Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur 

Eidgenössisches Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation UVEK 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga 

Kochergasse 6 

3003 Bern 

 
Winterthur, 24. August 2020  

 

Versand per E-Mail:  raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 
 
 
 
Teilrevision der Verordnungsänderung über die Reduktion von CO2-
Emissionen (CO2-Verordnung) 
 
Sehr geehrte Frau Sommaruga,  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie geben uns als Fachverband Landwirtschaftliches Biogas die Möglichkeit, uns zu den im 

Betreff erwähnten geplanten Verordnungsänderungen zu äussern, wir bedanken uns dafür.  

 

Im Grundsatz befürwortet unser Fachverband die geplanten Änderungen der CO2-Verord-

nung, zugunsten einer Verlängerung der bestehenden Klimaschutz-Instrumente für das Jahr 

2021. Eine drohende Regulierungslücke bis zum Inkrafttreten des CO2-Gesetz 2022 wird da-

mit abgewendet, womit wichtige Projekte und Programme für Emissionsminderungen im 

Inland weiter gefördert werden können.  

 

Die Weiterführung der Inland-Kompensationspflicht, inklusive einer Erhöhung des Kompen-

sationssatzes auf 12% für Treibstoffimporteure begrüssen wir ausdrücklich. Ebenso erach-

ten wird die Aufrechterhaltung des Emissionshandelssystems (EHS), welches mittlerweile 

mit dem System der EU verknüpft ist, als wichtige Notwendigkeit, sowie die Neuregelungen 

bezüglich den Emissionsvorschriften im Rahmen des Neuwagenzieles. Allerdings darf im 

Rahmen einer kohärenten Klimapolitik die Teilrevision nicht dazu führen, Schlupflöcher zu 

generieren, welche  die angestrebte Wirkung des Neuwagenzieles vermindern könnten.  

 
 
CO2-Abgabe auf Brennstoffe  
 

Antrag - Art. 94 Abs. 1 Bst. d 
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht: 

d. ab 1. Januar 2022 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im 

Jahr 2020 2019 mehr als 67 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 



 

Mit gutem Beispiel voran – Ökostrom Schweiz ist CO2-neutral und arbeitet mit 100% Grünstrom. 

 
 

Begründung 

Die von der Bundesversammlung beschlossenen und am 20. Dezember 2019 in Kraft getre-

tenen Änderungen des CO2-Gesetztes sehen explizit vor, dass im Jahre 2021 die Emissionen 

um weitere 1.5% reduziert werden sollen, um so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% 

von 1990 bis 2021 zu erreichen (Art. 3 Abs.1). Es ist daher fragwürdig, die Anpassung der 

CO2-Abgabe erst auf 1.1.2022 zu planen. Wir fordern daher eine Erhöhung des Abgabe-

satzes von 96 Fr. auf 120 Fr. pro t CO2 bereits auf das Jahr 2021, damit der bisherige 

Absenkpfad linear weitergeführt werden kann. Für eine griffige Klimapolitik ist es aus unse-

rer Sicht unabdingbar, dass die gesetzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz ausge-

schöpft wird und entsprechende Unterlassungen des Bundesrates aus früheren Jahren da-

hingehend korrigiert werden. 

 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie die wohlwollende Prüfung 

und die Berücksichtigung unserer Anträge. Für zusätzliche Informationen oder allgemeine 

Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 
Lorenz Köhli   Fabienne Thomas   Stefan Mutzner 
   
          
 
Leiter Klimaschutz   Leiterin Politik, Beteiligungen   Vorsitz. Geschäftsleitung 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
Office fédéral de l’environnement OFEV 
raphaeI.bucher@bafu.admin.ch  
 
 
 
 

 Lausanne, le 24 août 2020 
 
 
Consultation sur la révision partielle de l’ordonnance sur le CO2 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de l’avoir associée à la 

consultation sur la révision partielle de l’ordonnance sur le CO2 et vous prie de trouver sa position 

ci-après. Pour des questions de ressources, celle-ci se limite à un seul aspect du projet soumis à 

consultation, particulièrement important pour les consommateurs. Cela n’implique pas pour autant 
que notre organisation soutient ou rejette le reste des dispositions proposées.  

 

La FRC souhaite apporter son soutien ferme à la proposition de modification des art. 17 et 

17a qui vise à empêcher des pratiques en cours qui détournent cette disposition de son objectif 

initial. Pour la FRC, ces pratiques sont inacceptables et doivent être vivement combattues, non 

seulement parce qu’elles mènent à importer des véhicules plus polluants que ce qui est autorisé par 
la législation – ce qui n’est pas souhaitable du point de vue de la politique climatique – mais aussi 

parce que la FRC défend au contraire une législation plus contraignante en la matière, afin d’inciter 
les consommateurs à acquérir des véhicules plus économes (p.ex. l’exclusion des véhicules dont 

les émissions de CO2 sont supérieures à 250g/km).  

 

D’ailleurs, une manière d’empêcher tout contournement du système serait de renoncer au système 
basé sur les valeurs-cibles. En effet, cette moyenne des émissions du parc de véhicule implique 

(théoriquement) que les acheteurs de véhicules économes permettent à d’autres d’en acheter de 
plus polluants, ce qui n’est ni efficace, ni acceptable. Le système ne devrait donc pas être basé sur 

des moyennes, ce que défend la FRC au niveau de la modification actuelle de la Loi sur le CO2. 

 

 

En vous remerciant de prendre en compte notre position, nous vous prions de recevoir, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 
 Fédération romande  
 des consommateurs 
 
 
 
 

 Sophie Michaud Gigon Laurianne Altwegg 
 Secrétaire générale Responsable 

Environnement 

mailto:raphaeI.bucher@bafu.admin.ch
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Abs.: Greenpeace, Badenerstr. 171, PF, 8036 Zürich 
 
Bundesamt für Umwelt 
3003 Bern 
 
via E-Mail an: raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
 
 
 
Zürich, 10. Juli 2020 
 
 
 
Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissio-
nen (CO2-Verordnung) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, die Umsetzungsvorschläge der Verwaltung zum ver-

längerten CO2-Gesetz zu prüfen.  

Wir stellen fest, dass wiederum die gesetzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz 

nicht genutzt werden soll und entsprechende Unterlassungen des Bundesrates aus früheren 

Jahren nicht korrigiert werden. Dies betrifft insbesondere die Neuwagenregelung, die Kom-

pensationspflicht der Treibstoffimporteure und die Erhöhung der CO2-Abgabe.  

Für eine wirkungsvolle CO2-Verordnung sind folgende Anpassungen an der vorliegenden 

Teilrevision von zentraler Wichtigkeit: 

• Die grössten Schlupflöcher, welche das Neuwagenziel verwässern, bleiben mit der 

angestrebten Revision bestehen. Diese sind das sogenannte phasing-in und die Su-
percredits in Art. 27. Sie erlauben, dass in den kommenden Jahren erstens die 5-15 

% der Fahrzeuge mit den höchsten CO2-Emissionen nicht berücksichtigt werden, 

und zweitens die Fahrzeuge mit den besten Werten mehrfach gezählt werden dürfen. 

Das erleichtert die Erreichung der Zielwerte enorm. Werden diese beiden Mecha-
nismen nicht korrigiert, so wird die angestrebte Wirkung des Neuwagenziels de 

facto verfehlt.  

• Parlament und Bevölkerung wollen, dass die CO2-Emissionen weiter gesenkt wer-

den. Ziel war es, dass im Jahr 2021 ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% ge-

genüber 1990 erreicht werden soll. Es ist deshalb ungenügend, dass erst per 

1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe geplant wird. 
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Damit sich die volle Wirkung der Massnahme entfalten kann, ist eine Einführung per 

1.1.2021 notwendig.  

• Der Bundesrat sieht vor, die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure von 

10 auf 12% zu erhöhen. Wir begrüssen diese Erhöhung, sie geht aber aufgrund der 

grossen Ziellücke zu wenig weit. Das aktuelle Gesetz gibt dem Bundesrat die Kom-

petenz, den Kompensationssatz auf bis zu 40% zu erhöhen. Mit Blick auf künftige 

Regelungen wäre es sinnvoll, ab 2021 auf mindestens 15% im Inland zu erhöhen.  

Wir kritisieren zudem, dass der Schnitt zwischen Kyoto-Periode bis 2020 und Pariser Klima-

abkommen ab 2021 ungenügend reflektiert wird und die Pariser Commitment-Periode von 

2021-2025 mit alten und meist hypothetischen Emissionsreduktionen aus der zweiten und 

sogar ersten Kyoto-Periode verwässert werden soll. Wir bitten Sie, dies ebenfalls zu korri-

gieren. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Ausführungen zu den Anpassungsvorschlägen zum 

Verordnungstext.  

Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme unserer Anliegen und freuen uns über deren Be-

rücksichtigung. Für Rückfragen steht ich Ihnen gerne zur Verfügung (044 447 41 47; 

remco.giovanoli@greenpeace.org).  

 

Mit freundlichen Grüssen  

 

Remco Giovanoli 

Verantwortlicher Politik Greenpeace Schweiz 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft 

ist, war bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausge-

schöpft. Die Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen 

nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk 

verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlau-

ben es nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar 

angemessen, im Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser 

Klimaziele vorausschauende Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort kon-

zentriert sich jedoch strikt auf das geltende CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen 

im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus ge-

troffenen Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des 

Corona-Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-

Massnahmen darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn 

wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbe-

dingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsre-

duktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, 

welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere laufen las-

sen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht mit Gratiszu-

teilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und diese auch für 2021ff 

verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissionshandelssys-

tem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Mög-

lichkeiten zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des 

CO2-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Ver-

kehr. Nur im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffi-

ges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mit-

tel ist, um im motorisierten Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu 

reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt 

sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automobilisten in Form von eingesparten Ben-

zinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der Elektro-

mobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 



Greenpeace Schweiz, Badenerstrasse 171, Postfach, 8036 Zürich  

044 447 41 41, schweiz@greenpeace.org, Konto 80-6222-8 

 
4 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnah-

men und Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagen-

ziels kumulieren sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass 

einige Verbesserungen in der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so 

bleiben zu viele Abschwächungen bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verord-

nung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich 

der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwa-

genziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie eigentlich möglich wären.  

Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die Emissionen aller-

dings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ Das 

aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und 

im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

Abschaffung des Teilflottenziels 
Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 

nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil 

der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) ent-

scheidende Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. 

Im Bericht vom Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure 

nicht von den Vollzugsmodalitäten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und 

supercredits] Gebrauch machen können, hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 

9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) senken müssen2.“ Von den Ein-

führungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine CO2-steigendernde Wirkung. 

Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 

die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu ei-

ner stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 

2050 veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, 

wenn die Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates 

zur Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 

2016-2030 die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V ange-

passt würde. Dem stehen in der nicht geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen 

 

1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
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CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-

analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neuwa-

genziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Energiestrategie 

2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiter-

ten Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes 

phasing-in verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive 

Verwässerung der Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, son-

dern auch für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem 

dem heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 

Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehal-

ten.5 Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevi-

dierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

Abschaffung der Supercredits 
Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 

nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu 

einer Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 

von total höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden 

könnten, handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitie-

ren bereits sehr stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berück-

sichtigt werden. Auch bei einer einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein 

starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flotten-

durchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 

g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahrzeugen mit hohem CO2-Aus-

stoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule 

jede Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das 

Schuljahr zu bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 
Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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95-Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlas-

sungsvariante der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Um-

rechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei 

Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die 

Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute 

Überprüfung der Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 

Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden 

Bericht6 geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der 

Schweiz einzig mit dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und 

die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt 

bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als 

Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausge-

nutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschla-

gene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen auf-

grund der Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Ge-

setzes (voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die 

Vorschriften für 2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per 

se keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerrei-

chung wird dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten 

die Menschen eher günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 

Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und 

Diesel ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat 

auf bis zu 40% erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Ziel-

verfehlung des CO2-Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. 

Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht 

innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum aus-

ländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhö-

hung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da 

das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz von 

 

6 Seiten 9 und 10 
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mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Po-

litik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der 

im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. 

Der Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zu-

mindest einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswir-

kung: 500’000t CO2 im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann 

auch kongruent mit dem neuen CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden 

Gesetzes. Auch der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. 

Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf 

Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Pro-

jektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in Betrieb genommen werden können 

und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und abgeschrieben werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und so-

zialen Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir 

die Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend ange-

passt, dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches 

Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig unge-

nügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, 

dass bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn 

die entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 

2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstof-

fen im Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch 

das Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 

2021 die volle Wirkung entfaltet. 
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Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweize-

rischen Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Um-

welt- und Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechne-

rischen Minderung von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in die-

sem Falle die Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und 

Brennstoffe fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses 

Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssys-

tem und der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die 

betroffenen Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekar-

bonisierung gezielt voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, 

beschränken wir uns auf wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 

übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 

kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die 

Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde 

die Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für 

die EU-Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies 

für Schweizer Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Ze-

mentindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und 

nicht nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren 

Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig 

aus Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emis-

sionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwen-

det wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit 

Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von 

einer 15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize 

gesetzt werden, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 

Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 
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1:1 zu übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte ge-

tätigt werden, um Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungs-

weise für Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirt-

schaftliche Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb 

vor, dass Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungs-

verpflichtungen einzugehen, welche somit nicht die technischen und ökonomischen Gege-

benheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im 

Jahre 2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen 

wir uns diesem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-

Periode bis 2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwin-

gend die Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding 

Adjustment und einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte 

der Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft un-

genügend waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV ent-

sprechende Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanis-

men hat und anwendet. 

 























 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesamt für Umwelt BAFU 
Frau Bundespräsidentin S. Sommaruga 
3003 Bern 
 
 
 
per E-Mail: raphael.bucherbafu.admin.ch 
 
 
18. August 2020 

 
 
 
Vernehmlassung Revision der CO2-Verordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Ihrem Schreiben vom 4. Mai 2020 haben Sie die Vernehmlassung zur Teilrevision der Verord-
nung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) mit Fokus auf das Emissionshan-
delssystem und den CO2-Ausstoss aus der Mobilität eröffnet. Für die uns gebotene Möglichkeit zur 
Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.  

Der HEV Schweiz ist mit seinen über 335‘000 Mitgliedern der grösste Vertreter der Interessen der 
Haus- und Grundeigentümer in der Schweiz. In dieser Funktion setzen wir uns konsequent für die 
Förderung und den Erhalt des Wohn- und Grundeigentums ein und vertreten die Interessen unserer 
Mitglieder auf allen Ebenen. Da unsere Mitglieder von den geplanten Verordnungsänderungen be-
troffen sind, machen wir von der uns offerierten Möglichkeit zur Stellungnahme Gebrauch und rei-
chen Ihnen diese innert Frist ein. 

 

Mit der vorliegenden Verordnungsänderung soll die Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des neuen 
CO2-Gesetzes überbrückt werden. Dies betrifft insbesondere den Mobilitätsbereich sowie das Emis-
sionshandelssystem. Mit Art. 94 Abs. 1 CO2-Verordnung soll der Abgabesatz auf Brennstoffe weiter 
erhöht werden können. Hiervon sind die Immobilieneigentümer direkt betroffen. Entsprechend nimmt 
der HEV Schweiz zu diesem Artikel gerne Stellung: 

 

Art. 94 Abs. 1 Bst. d CO2-Verordnung - Abgabesatz 

Gesamtschweizerisch investieren private Immobilieneigentümer jährlich rund zwölf Milliarden Fran-
ken in den Unterhalt und die Erneuerung ihrer Liegenschaften. Dadurch konnten der Energiebe-
darf gesenkt sowie effiziente und mit alternativer Energie betriebene Heizsysteme eingebaut wer-
den. 

In den vergangenen 15 Jahren ist so der Treibhausgasausstoss im Gebäudebereich kontinuierlich 
gesunken. Im Jahr 2018 wurden, verglichen mit dem Jahr 1990, 34% weniger Treibhausgase aus-
gestossen. Der reine CO2-Ausstoss konnte bis 2018 auf 72% gesenkt werden. 

Hauseigentümerverband Seefeldstrasse 60 Tel. 044 254 90 20 info@hev-schweiz.ch PC 80-32534-9
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Mit dem neuen Bst. d soll die weitere Erhöhung der CO2-Abgabe ermöglicht werden. Der gesetzte 
Zielwert eines maximalen CO2-Ausstosses von 67% gegenüber 1990 liegt erneut knapp unter dem 
aktuellen Absenkpfad des Gebäudebereichs. Analog zu den bisherigen Zielwerten für die Jahre 
2014 und 2016, welche ebenfalls knapp unter den effektiv erreichten Werten lagen, wird auch dieser 
neu definierte Zielwert für 2020 minimal unter dem voraussichtlich zu erreichenden Wert liegen. Eine 
Differenz, die unter der Messgenauigkeit des CO2-Ausstosses liegen wird.  

Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es auch bei diesem Grenzwert lediglich darum 
geht, eine Legitimation zu erhalten, um die CO2-Abgabe auf Brennstoffe erhöhen zu können. Dies 
insbesondere deshalb, weil die vorliegende Verordnungsänderung mit dem 1. Januar 2021 auf einen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt wird, zu dem der Grenzwert bereits erfüllt sein muss. Dadurch besteht für 
den Gebäudebereich gar keine Möglichkeit mehr, den CO2-Ausstoss zu beeinflussen und den 
Grenzwert allenfalls zu erreichen.  

Entsprechend geht es dem Bundesrat mit der Setzung in keiner Weise darum einen Anreiz zur Sen-
kung des CO2-Ausstosses zu setzen, sondern lediglich darum, die Abgabe weiter erhöhen zu kön-
nen. Dies wohl nicht zuletzt deshalb, um für die Abgabeerhöhung anlässlich der Totalrevision des 
CO2-Gesetzes argumentieren zu können, dass der bisher mögliche Spielraum bereits ausgeschöpft 
und eine Erhöhung dringlich sei. 

 

Der HEV Schweiz lehnt die Erhöhung des Abgabesatzes auf Fr. 120.- pro Tonne CO2 per 1. 
Januar 2022, falls die CO2-Emissionen mehr als 67% gegenüber 1990 betragen, dezidiert ab! 
Die postume Festsetzung von Zielwerten ist aus Sicht des HEV Schweiz nicht statthaft und 
anerkennt in keiner Weise die bereits erzielten Einsparungen im Gebäudebereich. 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die 
Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Hauseigentümerverband Schweiz 

 

   
aNR Hans Egloff Thomas Ammann 
Präsident HEV Schweiz Ressortleiter Energie- und Bautechnik 
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Bern 
24.08.2020 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-
Emissionen  

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrter Herr Bucher 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Die IG Detailhandel Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Teilrevi-
sion der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung). Die IG De-
tailhandel Schweiz (IG Detailhandel) bringt die gemeinsamen wirtschaftspolitischen Interes-
sen der Unternehmen Coop, Denner und Migros in den Meinungsbildungsprozess ein.  

Die Mitglieder der IG Detailhandel haben in den vergangenen Jahren grosse Anstrengungen 
zur CO2-Reduktion in allen Bereichen der Unternehmen unternommen und damit viel in den 
Klimaschutz investiert. Sie befürworten die Weiterführung und konsequente Umsetzung der 
Schweizer Klimapolitik, die dazu beiträgt, dass der globale Klimawandel gebremst wird.  

Die IG Detailhandel anerkennt die Bemühungen, mit der vorliegenden Revision der CO2-Ver-
ordnung Regulierungslücken aufgrund der verzögerten Beratung der Totalrevision des CO2-
Gesetzes zu verhindern. Sie äussert sich im Rahmen dieser Vernehmlassung nur zu Fragen 
und Aspekten, die den Detailhandel direkt oder indirekt auf relevante Weise betreffen. 

 

Wichtigste Punkte 

• Die IG Detailhandel begrüsst die lineare Weiterführung der Ziele aus bestehenden Vermin-
derungsverpflichtungen und somit die Verlängerung der CO2-Abgabebefreiung bis Ende 
2021. Auch die Erhöhung des Ausschöpfungsgrads beim Massnahmenziel auf 90 Prozent 
wird mitgetragen. So kann auf pragmatische Art und Weise die Zeit bis zum Inkrafttreten 
der totalrevidierten CO2-Gesetzgebung überbrückt und den Unternehmen die notwendige 
Rechts- und Planungssicherheit gegeben werden. 

• Der Verzicht auf die Ausstellung von Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im 
Inland bereits für das Jahr 2021 kommt einer vorgezogenen Umsetzung der noch zu ver-
abschiedenden totalrevidierten CO2-Gesetzgebung gleich und wird abgelehnt. Es ist nicht 
nachvollziehbar, wieso in diesem spezifischen Punkt während der laufenden Periode die 
Spielregeln geändert werden sollen, während auf der anderen Seite die Verpflichtungen 
zur Verminderung des CO2-Ausstosses für die Unternehmen verlängert werden. 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK 

Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 

Bundeshaus Nord 
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• Von der Digitalisierung des Vollzugs der klimapolitischen Instrumente verspricht sich die 
IG Detailhandel deutliche administrative Vereinfachungen auch auf Seiten der Unterneh-
men. Sie begrüsst deshalb die Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs mittels 
CORE-Systems. 

• Die IG Detailhandel begrüsst die technologieneutrale Umsetzung der Motion Bourgeois 
(18.3420 "Kompensierung des Gewichts elektrischer Batterien bei Lieferwagen der 3,5-
Tonnen-Kategorie"). Damit werden bestehende, rechtliche Behinderungen des Einsatzes 
von umweltfreundlichen Antriebstechnologien beseitigt. Allerdings bitten wir Sie, die CO2-
Verordnungs-Revision diesbezüglich analog dem Wortlaut im Bericht des Bundesrates zur 
Vernehmlassung zur "Teilrevision von acht Verordnungen begleitend zur Teilrevision des 
Strassenverkehrsgesetzes" (Bericht vom 12. August 2020) auszugestalten. 

Die IG Detailhandel Schweiz bedankt sich für die Berücksichtigung ihrer Überlegungen bei der 
weiteren Bearbeitung der Vorlage.  

 

Freundliche Grüsse 

 

  

Ladina Schröter 

Leiterin AG Umwelt & Energie IG D 

Stv. Leiterin Wirtschaftspolitik 

Coop Genossenschaft 

Marcus Dredge 

Mitglied Expertenausschuss Energie  

Leiter Abteilung Energie& Gebäudetechnik 

Migros Genossenschafts-Bund 
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Beilage: CO2-Verordnung – Anträge und Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmun-

gen 

 
Antrag 1 

Art. 12 Abs 1 Einleitungssatz und Abs. 2 sind wie folgt zu präzisieren: 

1 Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel 
nach Artikel 67 gilt und die keine Projekte und Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, 
die vom Emissionsziel erfasste Emissionsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin 
Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland in den Jahren 2013-20202021 aus-
gestellt wenn: 

2Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwi-
schen dem Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betref-
fenden Jahr, letztmals 2020 2021, ausgestellt 

Begründung:  

Der Artikel bezieht sich auf Anlagenbetreiber, die energiesparende Investitionen in nicht 

amortisierbare Massnahmen getätigt haben und dabei viele Unwägbarkeiten und Risiken in 

Kauf genommen haben. Mit der vorgesehenen Übergangsregelung für die Verminderungs-

verpflichtung und CO2-Abgabebefreiung wird auf der einen Seite eine de facto Verlängerung 

der Verpflichtungsperiode um ein Jahr eingeführt. Es ist nicht einleuchtend, wieso auf der 

anderen Seite bei der Ausstellung der Bescheinigungen eine Änderung der Spielregeln wäh-

rend der laufenden Periode vorgenommen werden soll.  

 
Antrag 2 

Art. 140 Abs. 3 (neu): 

3 Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die 
in den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als 
Bescheinigung verwendet werden. 

Begründung:  

Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Pa. Iv. Burkart ausgelösten Teilre-

vision versäumt, eine Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der 

Periode 2013 bis 2020 ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 

2021 regelt. Im Rahmen der Revision des CO2-Gesetzes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist de-

ren Übertragung in die Jahre 2021 bis 2025 hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeit-

punkt der bisherigen Debatte umstritten war. 

Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertragung von 

Bescheinigungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies 

nun gewissermassen zwischen Stuhl und Bank. Der Bundesrat kann dies auf Verordnungs-

stufe korrigieren, ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln. 
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Bundesamt für Umwelt 
3003 Bern 
 
 
Per Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
 
 
Schaffhausen, 24.08.2020    (CO2-Verordnung_InfraWatt.docx) 

 
 
 
 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der 
CO2-Emissionen: Stellungnahme Verein InfraWatt 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
 
Wir möchten uns bedanken dass wir uns zu diesen wichtigen Themen äussern dürfen. 
Der Verein InfraWatt beschäftigt sich mit der Energienutzung aus Abwasser, Abfall, 
Abwasser und Trinkwasser, mit dem Ziel die Energieeffizienz und die erneuerbare 
Energieproduktion in diesen Bereichen weiter zu steigern und damit einen Beitrag zur 
Klimawende zu leisten. Der Verein InfraWatt bündelt die Energie-Interessen seiner Mit-
glieder, den vier Branchenverbänden, den zahlreichen Infrastrukturbetreibern bzw. ih-
ren Gemeinden und Städten, den Planern sowie Herstellern in der Schweiz und ist 
damit eine zentrale Anlaufstelle für Energiefragen in diesen Bereichen. 
 

 
Grundsatz: CO2-Verordnung ohne Unterbruch weiterführen 
 
Wir unterstützen die vorgeschlagene Teilrevision der CO2-Verordnung grundsätzlich, welche 
auch im Parlament breite Unterstützung erhalten hat. Es ist zwingend diese Gesetzeslücke 
zu schliessen und dass damit diese wichtige Verordnung ohne Unterbruch weiter in Kraft 
bleibt. Denn alleine mit dem Förderprogramm Wärmeverbünde von der Stiftung KliK, wel-
ches von InfraWatt mitentwickelt wurde, konnten sehr viele zusätzliche Projekte in der 
Schweiz ausgelöst werden, die einen beachtlichen Beitrag zu den Klimazielen des Bundes 
leisten. Wir erlauben uns zudem einige Anregungen vorzuschlagen, um die CO2-Wirkung in 
der Schweiz weiter zu steigern. 
 
Antrag InfraWatt: Die CO2-Verordnung ist zwingend und ohne Unterbruch weiterzuführen.  
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Art. 6  Validierung von Projekten und Programmen 
 
Wir begrüssen, dass das BAFU ermöglicht Projektskizzen vorprüfen zu lassen. 
 

Art. 45  Maximal zur Verfügung stehende Menge der Emissionsrechte 
 
Wir begrüssen die Anpassungen der Menge der Emissionsrechte, da wir davon ausgehen, 
dass dadurch u.a. bei Wärmeverbünden zusätzliche Projekte im Inland ausgelöst werden. 
 

Art. 90  Zulässige Kompensationsmassnahmen  
 
Wir lehnen die Anpassungen ab, da die Argumentation der EFK in der Praxis so nicht zutrifft 
und die Anpassungen sogar kontraproduktiv zur Zielsetzung des Bundes sind.  

Begründung: Diese rigorose Anpassung ist zu streichen, da für die Eigner während dem Zeit-
punkt des Entscheides nie klar war, dass es nach 2020 keine Vergütung für die CO2-Kom-
pensation mehr gibt. Es ist also nicht richtig, dass die Projekte nicht additional sind, sondern 
die Eigner haben ein unternehmerisches Risiko in Kauf genommen, das auch der CO2-Re-
duktion dient. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es nicht nur ein Jahr dauert, sondern meh-
rere Jahre braucht bis Wärmeverbundprojekte zur Realisierung gebracht werden können. 
Deshalb diese Eigner zu bestrafen ist weder gerecht noch sinnvoll, denn es ist zu befürch-
ten, dass mit dieser kurzfristigen Anpassung Projekte nicht mehr weiterbetrieben werden und 
die CO2-Beiträge in der Schweiz sogar sinken. Wir schlagen deshalb dringend vor, diese An-
passungen zu streichen oder zumindest den Eignern die Möglichkeit zu geben auf einfache 
Art und Weise nachzuweisen, dass das Projekt ohne Weiterführung der CO2-Kompensation 
nicht mehr wirtschaftlich tragbar ist, womit die Additionalität der Weiterführung erfüllt ist.  
 
Antrag InfraWatt Art. 90 Abs. 1: Die Anpassung ist zu streichen. 
 

Art. 91  Erfüllung der Kompensationspflicht 
 
Wir können die Anpassungen und die Begründung nicht nachvollziehen. Denn im Jahr 2021 
ist es aus zeitlichen Gründen gar nicht möglich, neue Projekte auszulösen, da dies in der 
Praxis viel länger als ein Jahr dauert. 
 
Antrag InfraWatt Art. 91 Abs. 2 und 3: Die Anpassungen sind zu streichen. 
 

Art. 97 - 99  Gesuch um Rückerstattung 
 
Wir unterstützen Vereinfachungen bei den Nachweisen für die Rückerstattung der CO2-Ab-
gabe, um den administrativen Aufwand zu optimieren. 
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Art. 114 und 115:  Bürgschaft / Zusicherung Bürgschaft 
 
Wir schlagen vor die Obergrenze für eine Bürgschaft von aktuell CHF 3 Mio. zu erhöhen. Ins-
besondere bei Wärmeverbundprojekten ist das Risiko und der Finanzbedarf entsprechend 
gross. Bei grösseren Wärmeverbünden handelt es sich um Investitionen bis zu CHF 10, 50 
Mio. oder noch mehr. Die Anpassung könnte bei der nächsten Revision der CO2-Verordnung 
in Anlehnung an Art. 39 Abs. 2 des CO2-Gesetzes (Risikogarantie für thermische Netze) er-
folgen. 
 
Antrag InfraWatt: Die Erhöhung der Obergrenze von Bürgschaften wird bei der nächs-
ten Revision der CO2-Verordnung geprüft. 
 

CORE-System 
 
Wir unterstützen einen effizienteren Vollzug mit dem CORE-System. 
 

Hinweise zum CO2-Gesetz 
 
Wir erlauben uns zudem an dieser Stelle zu betonen, dass im CO2-Gesetz der Inlandanteil 
möglichst hoch sein soll, damit möglichst viele Kompensationsprojekte im Inland realisiert 
werden, womit einerseits die CO2-Wirkung vom Bund kontrollierbar bleibt und weil damit die 
Wirtschaft in der Schweiz gestärkt und zusätzliche Arbeitsplätze im Inland geschaffen wer-
den.  
 
Zudem regen wir an im CO2-Gesetz auch die finanzielle Förderung von Information und Be-
ratung aufzunehmen. Die Praxis zeigt, dass dies dringend notwendig ist. Bei der Energiepla-
nung z.B., die zentral wichtig für die Nutzung erneuerbarer Energien ist, fehlt es oft an der 
Umsetzung, da sowohl die Gemeinden wie auch die Bauherren zu wenig informiert und aktiv 
sind. Diese müssen vermehrt informiert, beraten und überzeugt werden. Wir möchten des-
halb anregen zu prüfen u.a. in Art. 39 Abs. 2 a Information und Beratung aufzunehmen.  
 
 
 
 
Wir hoffen Sie bei Ihren Bemühungen damit unterstützen zu können. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 

 
Filippo Lombardi          Ernst A. Müller 
Präsident InfraWatt, Alt-Ständerat Geschäftsführer InfraWatt 
 

mailto:info@infrawatt.ch
http://www.infrawatt.ch/
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Zürich, 9. Juli 2020 

 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-

Verordnung) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für Ihre E-Mail vom 4. Mai 2020 und für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Ver-

nehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-

Verordnung). 

 

Die Interessengemeinschaft der energieintensiven Basisindustrien unseres Landes (IGEB) repräsentiert 

rund fünf Prozent des schweizerischen Strom- und ca. sechs Prozent des Gasendverbrauchs. Die IGEB 

organisiert jene Branchen und Betriebe, bei welchen der Energiekostenanteil gemessen an der Brutto-

wertschöpfung besonders hoch und die Stromendpreise im internationalen Standortwettbewerb dem-

entsprechend existentielle Bedeutung haben. In der IGEB sind die Branchenverbände der Papier/Karton 

/Folien-, Glas-, Ziegel-, Zement- und Giesserei-Industrie sowie Einzelbetriebe der Stahl-, Chemie-, Holz-

faser- und Gasindustrie vereinigt. 

 

Grundsätzlich begrüssen wir die vorgesehenen Anpassungen der CO2-Verordnung. Insbesondere die 

einfache Methodik zur Verlängerung der bestehenden Zielvereinbarungen wird aus der Sicht der IGEB-

Mitglieder positiv bewertet.  

 

Gerne nehmen wir nachfolgend zu einzelnen Artikeln Stellung. Die rot markierten Stellen betreffen Än-

derungsvorschläge seitens der IGEB. 

 

 

Art. 12 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 1bis 

 
1 Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel 

nach Artikel 67 gilt und die keine Projekte oder Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, die 

vom Emissionsziel erfasste Emissionsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin Bescheini-

gungen für Emissionsverminderungen im Inland in den Jahren 2013–2020 2013-2021 ausgestellt, 

wenn: 

mailto:EnG@bfe.admin.ch
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Art. 12 Abs. 2: 

 

Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen dem 

Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letzt-

mals 2020 2021, ausgestellt. 

 

Begründung 

Der Artikel bezieht sich auf Anlagenbetreiber, welche energiesparende Investitionen in nicht amor-

tisierbare Massnahmen getätigt und dabei zahlreiche Unwägbarkeiten sowie Risiken in Kauf ge-

nommen haben. Die IGEB erachtet es als wenig sinnvoll, die Vorgaben während der laufenden Peri-

ode zu ändern. 
 

 

Art. 140 Abs. 3 (neu): 

 

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in den 

Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung 

verwendet werden. 

(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden, mit dem Titel «Übertragung nicht verwendeter 

Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.) 

 

Begründung 

Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Parlamentarische Initiative Burkart aus-

gelösten Teilrevision versäumt, eine Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung 

der in der Periode 2013 bis 2020 ausgestellten aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 

2021 regelt. Im Rahmen der Revision des CO2-Gesetzes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Über-

tragung in die Jahre 2021 bis 2025 hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen 

Debatte umstritten war. 

Die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes behandeln die Übertragung von Be-

scheinigungen nicht, weil es diese vor 2013 noch gar nicht gab. Der Bundesrat könnte dieses Ver-

säumnis auf Verordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhan-

deln. 

 

 

Art. 146g Teilnahme am EHS per 1. Januar 2021 

 
2 Betreiber von Anlagen, die nach Artikel 42 Absatz 1 am EHS teilnehmen wollen, müssen das Ge-

such um Teilnahme am EHS beim BAFU in Abweichung von Artikel 42 Absatz 2 bis zum 28. Februar 

2021 31. Dezember 2021 einreichen. 

 

Begründung 

Sollte das totalrevidierte CO2-Gesetz nicht per 01.01.2022 in Kraft treten, laufen gemäss heutigem 

Wissensstand die Verminderungsverpflichtungen aus und die Betreiber der betroffenen Anlagen 

müssten die CO2-Abgabe leisten. 

Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mind. 10 MW, die eine Tätigkeit gemäss 

Anhang 7 der aktuell geltenden CO2-Verordnung ausüben, könnten auf Gesuch hin ins EHS einge-

bunden werden (Opt-in). 
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Damit die betroffenen Firmen ein allfälliges Opt-in-Gesuch in Kenntnis der künftigen Rahmenbe-

dingungen stellen können, wäre ein Aufschieben der Frist für ein Opt-in-Gesuch bis zum 

31.12.2021 angezeigt. Ansonsten ist davon auszugehen, dass viele Anlagenbetreiber auf Zusehen 

hin ein Gesuch einreichen und dieses später, wenn die Verhältnisse klar sind, wieder zurückziehen. 

Damit wäre ein grosser und unnötiger administrativer Aufwand verbunden. 

 

In Abhängigkeit der Totalrevision des CO2-Gesetzes liegt dieser Termin vor einer allfälligen Ab-

stimmung zum CO2-Gesetz. Alle non-EHS Unternehmen müssen also vorgängig entscheiden, ob-

wohl vielleicht noch keine weiteren Informationen zum neuen CO2-Gesetz vorliegen. Falls das 

neue CO2-Gesetz nicht in Kraft tritt, würden die berechtigten non-EHS Unternehmen in das EHS 

wechseln, weil dann zumindest die CO2-Abgabebefreiung angewendet werden kann. Der Termin 

müsste bis Ende Jahr, bzw. bis definitive Informationen zum neuen CO2-Gesetz vorliegen, verscho-

ben werden. Der Bund überträgt das Risiko teilweise den Unternehmen, keine CO2-Rückerstattung 

mehr zu erhalten. 

 

 

 

Anhang 9, Ziff. 3.1 Anpassungsfaktoren für Carbon Leakage 

 

Für Sektoren und Teilsektoren, die nicht im Anhang des Beschlusses 2019/708/EU22 aufgeführt 

sind, werden die nach den Ziffern 2 und 4 berechneten Mengen mit den folgenden Anpassungsfak-

toren multipliziert: 

3.1.1  für das Jahr 2021: 0,3  

3.1.2  für das Jahr 2022: 0,3 

3.1.3  für das Jahr 2023: 0,3 

3.1.4  für das Jahr 2024: 0,3 

3.1.5  für das Jahr 2025: 0,3 

3.1.6  für das Jahr 2026: 0,3 

3.1.7  für das Jahr 2027: 0,225  

3.1.8  für das Jahr 2028: 0,15 

3.1.9  für das Jahr 2029: 0,075  

3.1.10  für das Jahr 2030: 0 

3.1.11  Für Forschungs- oder Entwicklungsanlagen gilt der Anpassungsfaktor 1 für die Jahre 

2021 bis 2030. 

 

Begründung 

Die Schweiz gehört weltweit zu den Ländern mit der dynamischsten Forschungstätigkeit. Sie wendet 

fast 3.4% ihres Bruttoinlandprodukts für Forschung und Entwicklung auf. Im internationalen Ver-

gleich gehört die Schweiz damit zu den Ländern, die im Verhältnis zu ihrem BIP am meisten für For-

schung und Entwicklung ausgeben (4. Rang der OECD-Länder). 

Die Schweiz bezahlt 22 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung. Dabei wird der grösste 

Anteil von privaten Unternehmen finanziert (86%) und durchgeführt (71%). Im Bericht des World 

Economic Forums (WEF) über die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 2016–2017 steht die Schweiz 

zum achten aufeinanderfolgenden Mal an erster Stelle (Quelle: EDA, Wissenschaft und Forschung in 

der Schweiz – Fakten und Zahlen). 

Mit der Einführung des Anpassungsfaktors 1 für Forschungs- und Entwicklungsanlagen im EHS soll 

sichergestellt werden, dass der Forschungsstandort Schweiz auch weiterhin für private Investitio-

nen attraktiv bleibt, respektive die Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung nicht ins Ausland 

abwandern. 

 

 

Anhang 9, Ziff. 4.1 indirekte Emissionen, Emissionsfaktor für Strommix in der Schweiz 
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Für indirekte Emissionen aus verwendetem Strom werden keine kostenlosen Emissionsrechte zuge-

teilt. Bei Benchmarks von Produktionsprozessen, die sowohl mit Brennstoffen als auch mit Strom 

betrieben werden können, werden die realen, indirekten Emissionen anhand der Herkunftsnach-

weise aus dem verwendeten Strom mit 0,376 t CO2 pro MWh bestimmt. Ist dies nicht möglich, 

werden die indirekten Emissionen des verwendeten Stroms mit 0.169 t CO2 pro MWhe berechnet. 

 

Begründung 

Die tragende Säule der Schweizer Stromversorgung ist die Wasserkraft. Aus ökologischer Sicht ist 

der aktuelle Strommix der Schweiz im Vergleich mit der EU äusserst CO₂-arm und trägt somit we-

sentlich zum Erreichen der Klimaziele bei. Der von der EU angesetzte Emissionsfaktor von 0,376 t 

CO2 pro MWhel wird den lokalen Gegebenheiten nicht gerecht und verhindert den Betreibern von 

Anlagen im EHS, bei denen indirekte Emissionen bei der Berechnung der Zuteilung berücksichtigt 

werden, die Möglichkeit einer sinnvollen Substitution mit Strom. 

Der Emissionsfaktor des bezogenen Strommixes soll jährlich anhand der Herkunftsnachweise für 

den verwendeten Strom berechnet werden. Kann man diesen nicht ermitteln, werden die indirek-

ten Emissionen für den verwendeten Strom mit 0,169 t CO2 pro MWhel festgelegt (Verbraucher-

strommix, siehe BAFU: Klimawandel: Fragen und Antworten). 

 

 

Anhang 16, Berechnung der CO2-Emissionen für Betreiber von Anlagen  

Neues Kapitel: 

 

Der Emissionsfaktor von Brennstoffen aus Biomasse ist null. Insbesondere auch für Biogasanteile in 

Gas aus Erdgasnetzen, deren ökologischer Mehrwert noch nicht veräussert wurde. 

 

Begründung 

Mit der bisherigen Regelung können sich Betreiber von Anlagen im EHS (im Gegensatz zu Verminde-

rungsverpflichtungen) den Biogasanteil in Gas aus Erdgasnetzen nicht anrechnen lassen (vergleiche 

dazu Anhang H.5, Vollzugsmitteilung EHS für Betreiber von Anlagen). 

Damit wird den Betreibern von Anlagen im EHS die einfache Substitution mit Biogas verwehrt. 

Mit einer Anrechenbarkeit könnte aber über ein wirtschaftliches Instrument der Anteil an Biogas in 

der Schweiz erhöht werden. 

 

 

Kapitel 5 Anpassung der kostenlosen Zuteilung der Emissionsrechte 

Die Einstellung eines Fernwärmebezugs sollte direkt berücksichtigt werden und 1:1 mit einer kos-

tenlosen Zuteilung ersetzt werden. Zum Beispiel die Firma Model AG in Niedergösgen mit Fern-

wärmebezug ab dem Kernkraftwerk Gösgen: Wenn das Kernkraftwerk die Stromproduktion einstellt 

(mehrere Monate oder für immer), dann bezahlt Model im Falle einer endgültigen Betriebseinstel-

lung des Kernkraftwerks Gösgen bis zu 5 Mio. CHF für neue CO2-Zertifikate zur Kompensation auf-

grund der CO2-Emissionen aus der Heizöl- oder Erdgasfeuerung. Der Produktionsstandort Nieder-

gösgen wäre somit gefährdet.  

 

 

Produkt-/Wärmebenchmarks 

Der Wärme-Benchmark wird mit Erdgas und 90% Kesselwirkungsgrad berechnet. Das entspricht 

zwar dem Stand der Technik, nicht vernachlässigt werden sollte jedoch das auch in der Schweiz 

notwendiges unternehmerisches Handeln in Bezug auf Reserveauslegung in der Wärmeleistung nö-

tig ist. Zum Beispiel die Beschaffung neuer Erdgaskessel: Die Auslegung wird oft aufgrund möglicher 

zukünftiger Produktionssteigerung nicht auf 100% Last gemacht. Die Betreiber legen einen neuen 

Erdgaskessel besser auf z.B. 70% Last (Wirkungsgrad <90%) aus und können vielleicht in den nächs-

ten 40 Jahren von der Reserveauslegung profitieren. Wenn der Gesetzgeber 90% Kesselwirkungs-

grad verlangt, hindert er möglicherweise die Betreiber langfristig zu denken und trägt bei, das 

Wachstum von Unternehmen zu gefährden. 



Bergstrasse 110 · Postfach · 8032 Zürich · Telefon 044 266 99 27 · Fax 044 266 99 49 

 

Einbezug technischer Lösungen wie CCS (carbon capture and storage) und CCU (carbon capture and 

utilization) 

Die Fabrikation und Herstellung von Industriegütern wie zum Beispiel Eisen, Glas, Keramik und Ze-

ment ist kohlenstoffintensiv. Die Abscheidung von Kohlendioxid aus den Rauchgasen industrieller 

Prozesse ist ein effektiver Lösungsansatz. Der Grund, warum solche Ideen nicht weit verbreitet sind, 

liegt an den bis heute hohen Kosten solcher Anlagen und den fehlenden wirtschaftlichen Anreizen 

für solche Investitionsprojekte. Beispielsweise können heute im EHS solche Projekte nicht als CO2-

Reduktion angerechnet werden. 

Um die heute bekannten anspruchsvollen Klimaziele der Schweiz bis Ende 2050 erreichen zu kön-

nen, werden in Zukunft aus unserer Sicht technologische Lösungen wie CCU und CCS eine wichtige 

Rolle spielen. Für die IGEB ist es deshalb von entscheidender Bedeutung, dass sich die Reduktions-

leistung, die mit solchen Projekten erzielt werden, finanziell auszahlen und so deren Finanzierung 

ermöglicht wird. Gelingt das nicht, so besteht die Gefahr, dass die Industrie abwandert und die 

Schweiz auf diese Firmen dann keinen Einfluss mehr nehmen kann. Dies gilt es zu verhindern.    

Die IGEB schlägt für die Projekte wie CCU/CCS folgende Wege in der Umsetzung des CO2-Gesetzes 

vor, die auch parallel angewendet werden könnten: 

 

a) Lösungen wie CCU/CCS-Projekte gelten als inländische Kompensationsprojekte: 

 

Anhang 3 (CO2-VO) 

(Art. 5 Abs. 1 Bst. a) 

- Emissionsverminderungen im Inland, für die keine Bescheinigungen ausgestellt werden 

Für ein Projekt oder Programm zur Emissionsverminderung im Inland werden keine Bescheini-

gungen ausgestellt, wenn die Emissionsverminderungen erzielt werden durch: 

 

a. den Einsatz von Kernenergie; 

b. den Einsatz biologischer oder geologischer CO2-Sequestrierung; ausgenommen ist die biolo-

gische CO2-Sequestrierung in Holzprodukten; 

bbis. die Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten; 

c. Forschung und Entwicklung oder Information und Beratung; 

d. den Einsatz biogener Treibstoffe, die den Anforderungen des Mineralölsteuergesetzes vom 

21. Juni 19962 und der dazugehörigen Ausführungsvorschriften nicht entsprechen; 

e. einen Treibstoffwechsel von Benzin- oder Dieselfahrzeugen zu Erdgasfahrzeugen; ausge-

nommen ist der Wechsel ganzer Fahrzeugflotten; 

f. den Ersatz von fossilen Heizkesseln durch fossile Heizkessel. 

 

Momentan gilt für Kompensationsprojekten u.a. die folgende Grundanforderung (Vollzugsmit-

teilung für Kompensationsprojekte, Kapitel 2.1): 

… 

- Die Emissionsverminderungen wurden nicht in einem Unternehmen erzielt, das am Emissions-

handelssystem (EHS) teilnimmt (Art. 5 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 CO2-Verordnung).  

… 

Details wie CCS/CCU für Kompensationsprojekte anrechenbar sind (Abgrenzung gegenüber EHS, 

Emissionsverminderung bei CCS bzw. bei CCU etc.) muss man noch ausarbeiten. Unseres Erach-

tens kann man entweder ein separates Unterkapitel unter Anhang 3 ergänzen oder das BAFU 

kann dies in der Vollzugsmitteilung für Kompensationsprojekte regeln. 

 

 

 

b) Die durch Lösungen wie CCU/CCS-Projekte eingefangenen direkten CO2-Emissionen sind im EHS-

Monitoringbericht abzugsfähig: 

Wir schlagen vor, den Anhang 16 der CO2-VO wie folgt zu ergänzen: 
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Anhang 16 (CO2-VO)  

- Anforderungen an das Monitoringkonzept 

neues Kapitel: 

4 CO2-Reduktionen aus technischen Lösungen wie CCS/CCU-Projekten  

4.1 Die CO2-Reduktion aus CCS/CCU-Anlagen innerhalb des EHS-Perimeters führen zu keiner 

Anpassung der Zuteilung kostenloser Emissionsrechte. 

4.2 Nach der Umsetzung eines CCS/CCU-Projektes können die an der Quelle «eingefangenen» 

CO2-Emissionen aus fossilen und geogenen Quellen für EHS-Unternehmen im EHS-

Monitoringbericht von den direkten CO2-Emissionen vollumfänglich abgezogen werden. 

4.3 Die CO2-Emissionen, die aus Biomasse entstehen und innerhalb des EHS-Perimeters einge-

fangen werden, werden als CO2-negativ betrachtet und können zusätzlich von den direkten 

CO2-Emissionen abgezogen werden (negative CO2-Emissionen). 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und empfehlen Ihnen unsere Bemerkun-

gen und Positionen zur Berücksichtigung bei der weiteren Behandlung dieses Geschäfts. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

                                             
Frank R. Ruepp                                                                       Carla Hirschburger 

Präsident                                                                                 Geschäftsführerin 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen vom 4. Mai 2020 (CO2-Ver-

ordnung) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 

Mit dem Orientierungsschreiben vom 4. Mai 2020 haben Sie die Konferenz der Vorsteher der Umwelt-

schutzämter mit Frist bis zum 25. August 2020 zur Stellungnahme zur Teilrevision der CO2-Verordnung 

eingeladen.  

Wir bedanken uns für die Gelegenheit und bringen uns wie folgt ein:  

 

A. Zusammenfassung der Vorlage 

Da sich die Totalrevision des CO2-Gesetzes verzögert und voraussichtlich erst per 1. Januar 2022 in 

Kraft treten wird, entsteht eine Regulierungslücke, weil mehrere Instrumente bis 2020 befristet sind. Am 

20. Dezember 2019 hat das Parlament daher Anpassungen am CO2-Gesetz beschlossen (Inkrafttreten 

am 1.1.2021), die sicherstellen, dass die befristeten Instrumente bis Ende 2021 verlängert werden. Dazu 

sind in der Folge auch Anpassungen in der CO2-Verordnung notwendig, die mit dieser Teilrevision umge-

setzt werden. Zusätzlich dazu werden Anpassungen am Emissionshandelssystem vorgenommen, die auf 

unbestimmte Zeit gültig sind. Die wichtigsten Elemente der Teilrevision sind:  

 

CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge: Die Zielwerte der Neuwagenflotte für Ende 2020 wer-

den aufgrund der Umstellung der Messmethode (von NEFZ auf WLTP) umgerechnet, da sie sich zum 

Zeitpunkt der Festlegung auf die NEFZ-Werte stützten. Die Zielwerte betragen entsprechend 118 Gramm 

CO2/km für Personenwagen (NEFZ-Zielwert 95 Gramm CO2/km) und 186 Gramm CO2/km für Lieferwa-

gen und leichte Sattelschlepper (NEFZ-Zielwert 147 Gramm CO2/km).  

Emissionshandel: Die jährliche Absenkrate für die maximale Menge an Emissionsrechten (Cap) wird ab 

2021 von 1,74 auf 2,2 Prozent erhöht. Diese gilt sowohl für die Betreiber von Anlagen wie auch von Luft-

fahrzeugen. Die Menge der kostenlos zugeteilten Emissionsrechte pro Betreiber wird neu jährlich ange-

passt, wenn sich die relevanten Daten (z.B. Produktionsmengen) um mehr als 15 Prozent verändern. 

Künftig wird es zudem nicht mehr möglich sein, Emissionsminderungszertifikate für die verursachten 

Treibhausgasemissionen abzugeben.  
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Verminderungsverpflichtung: Anlagebetreiber können ihre Verminderungsverpflichtung bis Ende 2021 

verlängern. Die Ziele werden linear weitergeführt. Das System des automatischen Bescheinigungsan-

spruchs bei Übererfüllung der Reduktionsziele wird nicht weitergeführt.  

Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure: Der Anteil der Emissionen aus den Verkehr, der kom-

pensiert werden muss, wird von 10 auf 12 Prozent in 2021 erhöht.  

CO2-Abgabe: Der Abgabesatz wird 2022 auf 120 Fr. erhöht, wenn die CO2-Emissionen aus Brennstoffen 

im Jahr 2020 mehr als 67 Prozent der Emissionen im Jahr 1990 betragen.  

 

B. Stellungnahme und Anträge 

 

CO2-Emissionen Fahrzeuge  

Angepasste CO2-Flottenzielwerte  

Die CO2-Flottenzielwerte für Personenwagen sowie für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper werden 

mit einem Faktor in WLTP-basierte Zielwerte umgerechnet. Die WLTP-basierten Zielwerte betragen damit 

gemäss Art. 17b Abs. 2 rev. CO2-Verordnung 118 Gramm CO2/km für Personenwagen und 186 Gramm 

CO2/km für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper. Diese Umrechnung in Anlehnung an die europäi-

schen Regelungen kann als Entgegenkommen an die Automobilindustrie angesehen werden. In den letz-

ten Jahren wurde bekannt, dass die CO2-Emissionen gemäss den Angaben der Fahrzeughersteller von 

den real gemessenen Werten zunehmend abwichen (zuletzt in der Grössenordnung von rund 40 Pro-

zent). Als Antwort darauf wird im Typenprüfverfahren ein neuer Fahrzyklus eingeführt (Ersatz NEFZ 

durch WLTP), welcher die realen Fahrbedingungen und damit die tatsächlichen CO2-Emissionen besser 

widerspiegelt. Da die Zielwerte für 2021 noch auf der NEFZ-Datenbasis definiert wurden, wären sie mit 

dem nun eingeführten WLTP-Verfahren schwerer zu erreichen. Die Umrechnung der Zielwerte ermöglicht 

es den Automobilimporteuren, die Flottengrenzwerte auf dem Papier einfacher zu erreichen. Da die von 

der Automobilindustrie durchgeführten Optimierungen im Typenprüfverfahren sehr umstritten sind und für 

die Erfüllung der Klimaziele die Realemissionen relevant sind, muss dieses Entgegenkommen an die 

Fahrzeugindustrie begrenzt werden. Insbesondere ist zu kritisieren, dass die Umrechnung als zusätzliche 

Erleichterung eingeführt wird und sämtliche bereits bestehenden Erleichterungen (Ökoinnovationen, Su-

percredits etc.) weitergeführt werden. Da die Umrechnung zwischen den Messverfahren gesetzlich fest-

gelegt und von der EU übernommen wurden, müssen im Gegenzug die sonstigen Erleichterungen 

schneller als vorgesehen zurückgefahren werden.  

 

Anträge:  

- Die Berücksichtigung nur eines Teils der Neuwagenflotte mit den tiefsten CO2-Emissionen (Phasing-

In) gemäss Art. 27 Abs. 2 ist frühzeitig zu beenden: 2022 sind analog den Regelungen der EU 100 

Prozent der Flotte einzubeziehen (bisher 95 Prozent).  

- Die stärkere Berücksichtigung der Fahrzeuge mit weniger als 50 Gramm CO2/km gemäss Art. 27 

Abs. 3 ist zu reduzieren: im Referenzjahr 2021 auf 1,5 (bisher 1,67) und im Referenzjahr 2022 auf 1 

(bisher 1,33).  

- Die Multiplikationsfaktoren zur stärkeren Berücksichtigung von Ökoinnovationen gemäss Art. 26 Abs. 

2 rev. CO2-Verordnung sind zu streichen.  
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E-Fahrzeuge 

Um die CO2-Flottenziele einfacher zu erfüllen, wurden E-Fahrzeuge, die mit 0 Gramm CO2 in die Berech-

nung einfliessen, importiert und in Verkehr gesetzt. Allerdings blieben diese Fahrzeuge danach nicht in 

der Schweiz, sondern wurden wieder exportiert. Damit leisteten sie auch keinen Beitrag zur Emissions-

verminderung. Diese Praxis, die bereits in früheren Stellungnahmen (z.B. Stellungnahme Konferenz kan-

tonaler Energiedirektoren vom 10.03.2017, S. 15) bemängelt wurde, wird nun mit einer Ergänzung in Art. 

17 rev. CO2-Verordnung unterbunden. Dazu wird präzisiert, dass nur Fahrzeuge angerechnet werden, die 

nach der Zulassung eine entsprechende Verwendung in der Schweiz haben.  

Antrag: Es ist ein Vollzugscontrolling zu etablieren, um zu prüfen, dass diese Praxis mit der Ergänzung 

von Art. 17 rev. CO2-Verordnung in Realität unterbunden wurde.  

 

Fahrzeuggewicht 

Es ist anzumerken, dass die Berechnung der individuellen Zielvorgabe durch den Einbezug des Fahr-

zeuggewichts der Flotten gemäss Anhang 4a keine ausreichenden Anreize zur Umstellung auf leichtere 

Fahrzeugen enthält. Dies wäre aber wichtig, um den Trend zu schwereren Fahrzeugen abzuschwächen 

und damit die Emissionen zu stabilisieren resp. zu vermindern.  

Antrag: Es sind stärkere Anreize für leichtere Fahrzeuge zu schaffen. Denkbar sind z.B. Anpassungen 

bei der Berechnung der individuellen Zielvorgabe. 

 

Sanktionsbeträge 

Im Anhang 5 CO2-Verordnung sind unter Ziff. 3 die Sanktionsbeträge für die Referenzjahre 2019 und 

2020 enthalten. Für das Referenzjahr 2021 ist jedoch in den Vernehmlassungsunterlagen kein Wert vor-

gesehen.  

Antrag: Ein Sanktionsbetrag für 2021 ist festzulegen.  

Die Sanktionsbeträge bei Überschreiten der Emissionsziele sind an die Regelungen in der EU angelehnt 

und mit einem gemittelten Wechselkurs berechnet. Mit diesem Vorgehen werden Unterschiede in der 

Kaufkraft zwischen der EU und der Schweiz nicht abgebildet.  

Antrag: Die Berechnung der Sanktionsbeträge gemäss Art. 29 und Anhang 5 sind bezüglich Kaufkraft an-

zupassen.  

 

Emissionshandel 

Maximale Menge Emissionsrechte und jährliche Anpassung der kostenlosen Zuteilung 

Die maximale Menge an Emissionsrechten, die für Betreiber von Anlagen zur Verfügung steht, wurde in 

der Vergangenheit jeweils um 1,74 Prozent pro Jahr gekürzt. Ab 2021 wird die Menge der Emissions-

rechte neu um 2,2 Prozent pro Jahr vermindert. Auch die maximale Menge an Emissionsrechten für Luft-

fahrzeugbetreiber wird ab 2021 um jährlich 2,2 Prozent gekürzt. Wir begrüssen dieses Vorgehen im 

Grundsatz, sorgt es doch dafür, dass die Teilnehmenden am Emissionshandelssystem (EHS) Anreize zur 

Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen haben. Wir begrüssen weiterhin, dass neu die Menge der kos-

tenlos zugeteilten Emissionsrechte an die Anlagenbetreiber jährlich aufgrund der Aktivitätsrate angepasst 

werden kann. Die Anpassung wird gemäss Art. 46b Abs. 1 vorgenommen, wenn die Abweichung mehr 

als 15 Prozent beträgt. Bisher wurde die Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte angepasst, wenn der 

Anlagenbetreiber den Betrieb ganz oder teilweise einstellte oder wenn eine physische Änderung an einer 

Anlage die installierte Kapazität um mindestens 10 Prozent erhöhte oder verringerte. Das heisst, mit der 
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neu vorgeschlagenen Regelung wird die Schwelle, welche Anpassungen bei der Zuteilung auslöst, einer-

seits erhöht, andererseits werden die Anwendungskriterien erweitert: es ist nun eine Veränderung der Ak-

tivitätsrate im Allgemeinen erforderlich, nicht mehr nur eine physische Erweiterung oder Verringerung der 

Kapazität. Im Erläuterungsbericht ist nicht dargelegt, welche Auswirkungen daraus auf den Emissions-

handel und die Preisentwicklung erwartet werden.  

Antrag: Es ist eine Überprüfung der Auswirkungen vorzusehen. Sollten sich aus der Anpassung dieser 

Regelungen nachteilige Entwicklungen ergeben, sind diese mit einer Anpassung der Verordnungsbestim-

mungen zu berichtigen.  

 

Carbon Leakage 

Bei der Zuteilung der kostenlosen Emissionsrechte wird das Risiko einer Produktionsverlagerung ins 

Ausland (Carbon Leakage) weiterhin berücksichtigt. Das bedeutet, dass für die betreffenden EHS-Teil-

nehmer kostenlose Emissionsrechte vollumfänglich in der Höhe des jeweiligen Benchmarks zugeteilt 

werden. Gemäss Erläuterungsbericht betrifft dies nahezu alle Sektoren im EHS. Teilnehmer, bei denen 

kein Risiko für Carbon Leakage besteht, erhalten gemäss Anhang 9 Ziff. 3.1 rev. CO2-Verordnung bis 

2026 hingegen nur 30 Prozent der kostenlosen Emissionsrechte gemäss Benchmark. Weiter wird dieser 

Satz bis 2030 auf 0 gesenkt, das heisst, im Jahr 2030 werden diese EHS-Teilnehmer keine kostenlosen 

Emissionsrechte mehr erhalten. Damit nimmt die Ungleichbehandlung der EHS-Teilnehmer stark zu. Des 

Weiteren müssen zur Erreichung der Klimaziele gemäss dem Übereinkommen von Paris die Emissionen 

global auf netto null gesenkt werden. Dementsprechend müssen weitere Anreize gesetzt werden, damit 

auch die Industrie vermehrt auf diesen Zielpfad einschwenkt. Die Ungleichbehandlung ist daher mittelfris-

tig zu reduzieren.   

Antrag: Anhang 9 Ziff. 3 rev. CO2-Verordnung ist um einen Anpassungsfaktor für Carbon Leakage gefähr-

dete Unternehmen von 0.95 ab 2025 und 0.9 in 2030 zu ergänzen.  

 

CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung 

Anrechenbarkeit Emissionsminderungszertifikate 

Gemäss Art. 75 rev. CO2-Verordnung können Anlagebetreiber, die bereits vor 2013 einer Verminderungs-

verpflichtung unterlagen, Emissionsminderungszertifikate im Umfang von 4,5 Prozent der effektiven 

Emissionen anrechnen lassen. Im Emissionshandelssystem hingegen sind Emissionsminderungszertifi-

kate nicht mehr zugelassen. Konsequenterweise sind die Regelungen bei der Verminderungsverpflich-

tung gleich auszugestalten.  

Antrag: Art. 75 rev. CO2-Verordnung ist zu streichen.  

 

Kompensation Importeure Treibstoff 

Anpassung Kompensationssatz Treibstoffimporteure 

Wir begrüssen die Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoffimporteure von 10 Prozent im Jahr 

2020 auf 12 Prozent im Jahr 2021 (Art. 89 Abs. 1 Bst. e rev. CO2-Verordnung). Damit wird sichergestellt, 

dass der Verkehr einen angemessenen Beitrag zur Verminderung der Treibhausgasemissionen leistet.  

 

 

 

 



 

- 5 - 

Zulässige Kompensationsmassnahmen 

Mit einer Anpassung in Art. 90 Abs. 1 rev. CO2-Verordnung wird die Möglichkeit für kompensationspflich-

tige Personen aufgehoben, ihrer Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukom-

men. Dies, weil ihre Zusätzlichkeit nach 2020 nicht mehr gegeben sei. Gemäss Erläuterungsbericht sind 

von dieser Anpassung Kompensationsprojekte betroffen, die rund 150 000 Tonnen CO2 einsparen. Einige 

dieser Projekte werden aufgrund der fehlenden Einnahmen aus den Kompensationszahlungen voraus-

sichtlich nicht mehr weitergeführt werden können. Um sinnvolle Kompensationsprojekte nicht unnötig 

auslaufen zu lassen, ist für diese Projekte die Möglichkeit vorzusehen, einen Nachweis über die Zusätz-

lichkeit erbringen zu können, falls sie wesentliche Anforderungen erfüllen.   

Antrag: In Art. 90 rev. CO2-Verordnung ist eine Regelung einzufügen, wie selbst durchgeführte Projekte 

nachweisen können, dass sie das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen.   

 

CO2-Abgabe 

Erhöhung CO2-Abgabe 

Die CO2-Abgabe auf Brennstoffen wurde bisher alle zwei Jahre aufgrund der Emissionsentwicklung an-

gepasst. Die letzte Erhöhung wurde 2018 auf 96 Fr. pro Tonne CO2 vorgenommen. Diesem Vorgehen 

folgend hätte der nächste Erhöhungsschritt bereits 2020 stattfinden müssen. Die Schweiz befindet sich 

bezüglich der Einhaltung des Reduktionsziels für 2020 von minus 20 Prozent gegenüber 1990 nicht auf 

Kurs. Auch beim Sektorziel für Gebäude von minus 40 Prozent gegenüber 1990 ist absehbar, dass es 

nicht erreicht werden wird. Es ist daher angezeigt, den nächsten Erhöhungsschritt der CO2-Abgabe auf 

120 Fr. pro Tonne CO2 nicht erst wie in Art. 94 rev. CO2-Verordnung vorgeschlagen 2022, sondern be-

reits 2021 vorzusehen, falls sich die Emissionen nicht entsprechend reduzieren.  

 

Antrag: In Art. 94 Abs. 1 Bst. d rev. CO2-Verordnung ist das Jahr 2022 durch 2021 zu ersetzen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Konferenz der Vorsteher der  

Umweltschutzämter der Schweiz KVU 

 

Der Präsident  

 

 

 

Jacques Ganguin 

Die Geschäftsführerin 

 

 

 

Andrea Loosli 

 

 

Kopie an: KVU-Mitglieder 
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Bundesamt für Energie 

Per Email an: raphael.bucher@bafu.admin.ch  
 

 

 

Bern, 11. Mai 2020 

 

 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der C02-Emissio-

nen (C02-Verordnung) 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

 

Besten Dank für das Zusenden der Unterlagen zur Änderung der o.g. Verordnung und die 

Einladung zur Stellungnahme. Die EnDK wird zu den vorliegenden Entwürfen keine Stel-

lung nehmen. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Caterina Mattle 

Generalsekretärin 
 

 

 

 

 

 



 

 

Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3011 Bern, Tel: +41 31 320 30 25 Email: info@endk.ch 

 

 

Bundesamt für Umwelt 

Per Email an: raphael.bucher@bafu.admin.ch  
 

 

 

Bern, 25. August 2020 

 

Stellungnahme Vernehmlassung Revision CO2-Verordnung 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 4. Mai 2020 wurde die EnDK eingeladen, zur Revision der CO2-Verordnung 

Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und nehmen entgegen dem am  

11. Mai 2020 kommunizierten Verzicht zur Eingabe gerne wie folgt Stellung: 

 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Revision der CO2-Verordnung, welche sich aufgrund der sich 

abzeichnenden Regulierungslücke des späteren Inkrafttretens des totalrevidierten CO2-Gesetzes 

aufdrängt.  

 

Insbesondere unterstützen wir den in Art. 94 (CO2-Abgabesatz auf Brennstoffe) ergänzten Me-

chanismus für die Anpassung des CO2-Abgabesatzes auf Brennstoffe per 1.1.2022 sowohl in Be-

zug auf die Abgabehöhe (CHF 120 pro Tonne CO2) wie auch auf den für die Beurteilung der Abga-

beerhöhung verwendeten Schwellenwert (67%).  

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die aus der Teilzweckbindung der CO2-

Abgabe für das Gebäudeprogramm zur Verfügung stehenden Mittel voraussichtlich bereits ab 

2021 vollständig ausgeschöpft werden. Grund dafür sind die sich abzeichnenden wesentlichen 

Erhöhungen der kantonalen Fördermittel zugunsten des Gebäudeprogramms. Die gesetzlich vor-

gesehene maximale Verdopplung dieser Mittel wird voraussichtlich bereits 2021 nicht mehr mög-

lich sein. Mit der geplanten Anhebung der CO2-Abgabe ab 2022 würden die zur Verfügung ste-

henden Mittel zumindest erhöht, weshalb diese zu begrüssen ist. Um Planungssicherheit für die 

Kantone zu schaffen, wäre eine frühzeitige Festlegung des Abgabesatzes und des Schwellen-

werts wünschenswert.  

 

Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

     
Caterina Mattle      Olivier Brenner 

Generalsekretärin EnDK    Stv. Generalsekretärin EnDK 

 

 

 

 



Zürich, 20. August 2020 

Eidgenössisches Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion UVEK 
3003 Bern 
 
raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 

Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der 
CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung 
teilnehmen zu dürfen und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. 
 
Die Teilrevision der CO2-Verordnung bietet die Chance, die Schweizer Klimapolitik 
trotz Verzögerungen bei der Totalrevision des CO2-Gesetzes einen bedeutenden 
Schritt vorwärts zu bringen. In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden 
Klimaveränderungen müssen deutlich ambitioniertere Regelungen und Massnah-
men getroffen werden, als der Bund mit der Vorlage vorschlägt.  
Die anvisierten Regelungen im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import 
von Neuwagen und Treibstoffen, greifen dafür viel zu kurz. So müssen beispiels-
weise die nach wie vor bestehenden Lücken beim Neuwagen-Import dringend ge-
schlossen werden. Das betrifft speziell die Vermeidung von Supercredits, welche 
durch Mehrfachzählung von emissionsarmen Fahrzeugen den Import von emissi-
onsintensiven Fahrzeugen beschönigen. Um die angestrebte Reduktion von 
Emissionen im Jahr 2021 (-1.5% gegenüber 2020) zu erreichen, muss ausserdem 
die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 1. Januar 2021 auf CHF 120 erhöht 
werden. In diesen Bereichen muss der Bund dringend nachbessern und im Rah-
men seiner vorhandenen Kompetenzen sehr viel ambitioniertere Vorgaben ma-
chen.  
 
Für eine wirkungsvolle CO2-Verordnung sind folgende Anpassungen an der vor-
liegenden Teilrevision von zentraler Wichtigkeit: 
 

- Die grössten Schlupflöcher, welche das Neuwagenziel verwässern, blei-
ben mit der angestrebten Revision bestehen. Dazu gehören das soge-
nannte phasing-in und die Supercredits in Art. 27. Sie erlauben, dass in 
den kommenden Jahren erstens die 5-15% der Fahrzeuge mit den höchs-
ten CO2-Emissionen nicht berücksichtigt werden, und zweitens die Fahr-
zeuge mit den besten Werten mehrfach gezählt werden dürfen. Werden 
diese beiden Mechanismen nicht korrigiert, so wird die angestrebte 
Wirkung des Neuwagenziels verfehlt.  
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- Parlament und Bevölkerung wollen, dass die CO2-Emissionen weiter ge-

senkt werden. Ziel war es, dass im Jahr 2021 ein inländisches Reduktions-
ziel von 21.5% gegenüber 1990 erreicht werden soll. Es ist deshalb unge-
nügend, dass erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe 
auf Brennstoffe geplant wird. Damit sich die volle Wirkung der Mass-
nahme entfalten kann, ist eine Einführung per 1.1.2021 notwendig.  

 
- Der Bundesrat sieht vor, die Kompensationspflicht der Treibstoffimpor-

teure von 10 auf 12% zu erhöhen. Wir begrüssen diese Erhöhung, sie geht 
aber aufgrund der grossen Ziellücke zu wenig weit. Das aktuelle Gesetz 
gibt dem Bundesrat die Kompetenz, den Kompensationssatz auf bis zu 
40% zu erhöhen. Mit Blick auf künftige Regelungen wäre es sinnvoll, ab 
2021 auf mindestens 15% im Inland zu erhöhen.  

 
Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur 
Verbesserung der Verordnungsvorlage. 
 
Freundliche Grüsse 

Florian Brunner 
Leiter Fachbereich Klima 
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Vorbemerkungen 
 
Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 
1.1.2013 in Kraft ist, war bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompe-
tenzen nie ausgeschöpft. Die Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen 
des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die Geset-
zesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 
2050 wurden unzureichend umgesetzt. 
 
Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klima-
notstand erlauben es nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum 
nicht nutzen. Es wäre gar angebracht, im Hinblick auf die Erreichung der vom 
Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende Regelungen 
zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das 
geltende CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Parla-
mentarischen Initiative Burkart 17.405.  
 
Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen 

Corona-Virus getroffenen Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen auf-
grund des Corona-Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion 
aufgrund der Corona-Massnahmen darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-
Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende 
Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 
umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Er-
satz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche 
Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere laufen 
lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht 
mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 
diese auch für 2021ff verwendet werden. Dadurch würde das bisher ohnehin un-
wirksame Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerecht-
fertigter Renten missbraucht werden. 
Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung 
über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

 
 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 
 
Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im 
Bereich Verkehr. Denn im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch 
höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeu-
tung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Individualverkehr 
(MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt 
sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für 
Automobilistinnen und Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. 
Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der Elektro-
mobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2-Verordnung in der heutigen Form zu 
viele Ausnahmen und Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Ab-
schwächung des Neuwagenziels kumulieren sich und schwächen insgesamt die 
Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der vorlie-
genden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwä-
chungen bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hin-
ter dem Versprechen zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der 
Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben wurde. Das vorliegende 
Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie eigent-
lich möglich wären. Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 
stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emis-
sionsvorschriften blieb also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach 
als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament 
festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 
Abschaffung des Teilflottenziels 
 
Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagen-
flotte nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 fol-
gender Anteil der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten pha-
sing-in (Teilflottenziel) entscheidende Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen 
Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 2020 schreibt der 
Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitä-
ten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Ge-
brauch machen können, hätten sie also im Mittel ihre CO2-Emissionen um die 9 g 
CO2/km (Zielabweichung der ungewichteten Emissionen) effektiv senken müs-
sen.“ 2 Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine 
CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen 
sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmo-
dalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zie-
lerreichung für die Importeure führte3.“ 

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 
2012-2018. Bericht des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie 
UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 
2012-2018. Bericht des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie 
UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
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Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energie-
strategie 2050 veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel 
geringer ausfällt, wenn die Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der 
Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der 
Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen 
in der nicht geänderten Version von Art. 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr 
gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-
analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt 
das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich 
der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen 
gescheiterten Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Rege-
lung hinausgehendes phasing-in verlangte, als massive Verwässerung bezeich-
net: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vorgaben und der CO2-
Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen ent-
spricht zudem dem heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Stän-
derats. Dies wurde vom Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der 
Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser Wille als explizi-
ter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat 
und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht.  

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 
Abschaffung der Supercredits 
 
Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagen-
flotte nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km 
bis zu einer Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwa-
genflotte von total höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt 
berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b. im Referenzjahr 2021: 1-fach; 

c. Streichen. 

Begründung: Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung 
mehrfach gezählt werden könnten, handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-
in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark davon, dass die CO2-
Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer 

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlun-
gen?SubjectId=47812 
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einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elekt-
roautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurch-
schnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger 
als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahrzeugen mit 
hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften 
stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in 
der Schule jede Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es viel 
einfacher, das Schuljahr zu bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht 
aber jeder Logik. 

   
Umrechnungsfaktor NEFZ – WLTP 
 
Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ 
basierende 95-Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 
115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante der CO2-Verordnung wird dieser 
WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von 
Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Fak-
tor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil 
dadurch die Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir 
fordern daher eine erneute Überprüfung der Umrechnungsfaktoren.  

 
Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 
 
Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die miss-
bräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. 
Wie im erläuternden Bericht6 geschildert, sind in der Vergangenheit ver-
schiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem Zweck in Verkehr 
gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich 
tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in 
der Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-
Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausge-
nutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die 
vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

 
Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
 
Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagen auf-
grund der Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1.1.2021 bis zum Inkrafttreten des neuen 
CO2-Gesetzes (voraussichtlich 1.1.2022) und somit nicht die Zeit der 

 
6 Seiten 9 und 10 
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momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 sind von dieser Verordnung 
nicht betroffen.  

Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das 
per se keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. 
Die Zielerreichung wird dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirt-
schaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günstigere und daher kleinere, 
leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 
 
2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 
 
Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum ge-
nutzt. Die Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom 
verkauften Benzin und Diesel ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz 
sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen kann. Aufgrund der 
sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist 
es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von 
heute 10% auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb 
von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum 
ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. 
Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von 
Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 
einen Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich 
höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik führen. Die vorgeschlagene 
Erhöhung der Kompensationspflicht für Treibstoffimporte um gerade mal 2 Pro-
zentpunkte (auf 12%) geht jedoch klar zu wenig weit. Eine Erhöhung auf 15% für 
2021 stellt das Minimum dar. 
 
Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

 
1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung 
der im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe ent-
stehen. Der Kompensationssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

 
Begründung: Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% 
erhöht werden, um zumindest einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu 
schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500'000 t CO2 im Jahre 2021 gegenüber 
Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 
CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der 
maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliess-
lich entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf 
Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. 
Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in Betrieb 
genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und ab-
geschrieben werden können.  
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Im Weiteren ist es wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen 
und sozialen Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Eben-
falls unterstützen wir die Änderungen bei Art. 90/91. 

 
 
3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art. 94ff) 
 
Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahinge-
hend angepasst, dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und 
so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden 
soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung 
der CO2-Abgabe zu planen. Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im 
Jahr 2021 (-1.5% gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf 
Brennstoffe bereits per 1.1.2021 auf CHF 120 erhöht werden. Die Erklärung, dass 
bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, 
wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über die Anpas-
sung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 
 
Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 
 
Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brenn-
stoffen im Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

 
Begründung: Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear 
weiter, verwendet jedoch das Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 
1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wirkung entfaltet. 

 
Biofuels als Brennstoffe 
 
Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden 
schweizerischen Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe ange-
wendet werden. Umwelt- und Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehal-
ten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von CO2-Emissionen ange-
rechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 
oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicher-
weise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in 
der Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 
 
4. Emissionshandel 
 
Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissions-
handelssystem und der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung 
ist zu befürchten, dass die betroffenen Firmen und Industrie-Standorte keine hin-
reichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Weil 
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dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 
Punkte: 

 
Übertragung von Emissionsrechten 
 
Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Pe-
riode ab 2021 übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer 
massiven Überzuteilung von kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesun-
kenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu rechnen. Der 
Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zu-
sätzlich abschwächen. 

 
Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art. 46ff und Anhang 9) 
 
In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen 
ist, dass für die EU-Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren ge-
rechnet wurde, als dies für Schweizer Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. 
in der Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig 
unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutsch-
land mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der 
Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. 
Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet 
werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. 
Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit 
Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

 
15%-Schwelle 
 
Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche 
Schwelle von einer 15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass 
ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese Schwelle gerade nicht zu errei-
chen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, 
welche den Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Ab-
weichungen nicht gleich 1:1 zu übernehmen. Dies garantiert, dass keine klima-
schädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste zu verhindern o-
der Zusatzrenten zu erzielen. 

 
 
5. Verminderungspflichten 
 
Massnahmenziele neu rechnen 
 
Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Be-
rechnungsweise für Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem 
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Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt wer-
den sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen motiviert werden, auf 
das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, wel-
che somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, 
sondern 2021 wiederspiegeln. 

 
Übererfüllungen 
 
Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 
2013 noch im Jahre 2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig ver-
standen haben, widersetzen wir uns diesem unverständlichen Ansinnen. Generell 
sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins Jahr 2021 stattfin-
den. 

 
Auslandszertifikate 
 
Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen 
diese zwingend die Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen. 
Dazu gehört der Nachweis eines Corresponding Adjustments sowie von Interna-
tional übertragenen Minderungen (ITMO).  

 
Erleichtertes Reporting (Art. 97-99) 
 
Der Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings 
haben Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die 
bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. Diese Erleichterungen hier sind nur 
dann gerechtfertigt, wenn die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) entspre-
chende Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsme-
chanismen hat und auch anwendet. 
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Vernehmlassung zur Verlängerung der Klimaschutzinstrumente bis 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Möglichkeit zur Verlängerung der Klimaschutzinstrumente bis 2021 teilnehmen zu dürfen,
danken wir Ihnen bestens. Diese Verlängerung wurde insbesondere deshalb notwendig, da sich die
Beratung des revidierten C02-Gesetzes in die Länge gezogen hat.

Wir begrüssen es im Grundsatz, dass mit der Verlängerung der Verordnung gewisse Unsicherheiten
beseitigt werden können. Andererseits darf diese Verlängerung nur eine Fortschreibung des
Bisherigen sein und darf also keine (überproportionalen) Verschärfungen der C02-Vorgaben für
einzelne Branchen enthalten. Ebenso wenig darf diese Verlängerung irgendwelche Inhalte im Hinblick
auf das revidierte C02-Gesetz präjudizieren.

Inhaltlich unterstützen wir die Anträge von AVENERGY SUISSE, die zentrale Punkte einer
Verschärfung und Unsicherheiten im Übergang aufnimmt. Es sind dies:

- Art. 12 Abs.2:
Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen
dem Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden
Jahr, letztmals 2021 ausgestellt.

- Art. 89 Abs. 1 Bst. e:
für das Jahr 2021:11 Prozent

- Art 90 Abs. 1 sowie Art. 91 Abs. 2 und Art 91 Abs. 3
Die geltende C02-Verordnung ist unverändert zu lassen.

- Art. 140 Abs. 3 (neu)
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in
den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als
Bescheinigungen verwendet werden.

rr‘
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Für die einzelnen Begründungen verweisen wir auf die ausführliche Stellungnahme von AVENERGY
SUISSE und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Eingabe.

Freundliche GrOsse 1‘
artin B. n-Hirni
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Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verord-

nung) und zum CORE-System für den Vollzug von klimapolitischen Instrumenten 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur geplanten Verordnungsrevision Stellung zu nehmen.  

 

Der SIA beschränkt sich bezüglich der Teilrevision der Verordnung auf eine Stellungnahme zur CO2-Abgabe für 

Brennstoffe (Art 94ff): 

 

Antrag Anpassung Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
 

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2019 mehr 

als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

 

Begründung 

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stichjahr 2019, 

was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahr 2021 die volle Wirkung entfaltet. 

 

 

Zum CORE-System für den Vollzug von klimapolitischen Instrumenten nimmt der SIA wie folgt Stellung: 

 

Der SIA begrüsst eine koordinierte und effiziente Erfassung sowie ein wirksames Monitoring der CO2-Emissionen, 

um die Wirksamkeit der klimapolitischen Instrumente zeitnah sicherzustellen. 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Frau Bundespräsidentin 

Simonetta Sommaruga 

 

 

Geht per E-Mail an: 

raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

Jörg Dietrich 

Fachverantwortlicher Klima/Energie 

joerg.dietrich@sia.ch 

+41 44 283 15 17 

Zürich, 24. August 2020 / mm 



2 / 2 

Die Form einer digitalen Selbstdeklaration und die Verifikation mit einer zentralen und unabhängigen Prüfstelle er-

scheint aufwändig und sollte im Zusammenhang mit den Möglichkeiten von «Smart Metering» mittelfristig in eine 

auch prozessual digitalisierte und automatisierte Form überführt werden. Nebst der Erfassung der Daten auf natio-

naler Ebene scheint dem SIA vor allem auch die Wirksamkeit des Monitorings entscheidend. Diese hängt wiederum 

stark von der Qualität der Analyse ab und bedingt Fachkompetenz. Im Gebäudebereich ist der SIA mit seinen qua-

lifizierten Mitgliedern gerne bereit, diese Qualität sicherzustellen. Die entsprechenden Vorarbeiten, die im Rahmen 

des von Energie Schweiz unterstützten SIA-Projekts «GIS Gebäudeenergie – nationale Datenbank für Energieliefe-

rungen in Gebäude» zwischen 2012 bis 2015 bereits geleistet wurden, könnten dazu genutzt werden (Link: 

https://www.sia.ch/de/themen/energie/gis-energie-fuer-gebaeude/).  

 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und stehen Ihnen für einen 

Austausch gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

     

 

Adrian Altenburger 

Vizepräsident SIA und 

Präsident Fachrat Energie 

 

Jörg Dietrich 

Fachverantwortlicher Klima/Energie 

 

https://www.sia.ch/de/themen/energie/gis-energie-fuer-gebaeude/
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per E-Mail an: 

raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

Bern, 26. August 2020 

 
 
 
 

Vernehmlassung: Teilrevision der Verordnung über die 
Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 
Stellungnahme des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands ASTAG 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Besten Dank für die Möglichkeit, zur im Betreff erwähnten Vorlage Stellung nehmen zu 
können. 
 
Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG verzichtet auf eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der Vorlage. Dafür schliesst er sich den Stellungnahmen der 
folgenden Organisationen und Verbände an: 
 
 

 strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS 

 auto-schweiz – Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure 

 AGVS – Auto Gewerbe Verband Schweiz 

 VFAS – Verband freier Autohandel Schweiz 

 Avenergy Suisse – Energie für Mobilität und Gebäude 
 
 
Wir bitten Sie um die Berücksichtigung jener Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband 

   
NR Adrian Amstutz Reto Jaussi Dr. André Kirchhofer  
Zentralpräsident Direktor Vizedirektor 
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25. August 2020 

Vernehmlassung der Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissio-

nen  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zur Teilrevision der Verord-
nung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung). 
 
scienceindustries vertritt über 250 innovative und exportorientierte Mitgliedunternehmen der Industrien 
Chemie Pharma Life Sciences, die sich im globalen Markt dem Wettbewerb stellen. Wir setzen uns für 
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für den Forschungs-, Produktions- und Unternehmensstandort 
Schweiz ein.  
 
scienceindustries begrüsst die Anpassung der CO2-Verordnung, welche die Verlängerung der bis Ende 
2020 befristeten Instrumente des Klimaschutzes ermöglicht. Unsere Branche bekennt sich mit den Klima-
zielen der Schweiz und möchte weiterhin einen Beitrag für deren Erreichung leisten, dafür müssen die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen so geschaffen sein, dass die Planungssicherheit gegeben ist. Die Weiter-
führung ohne Unterbruch der Verminderungsverpflichtung und des Emissionshandelssystem bis zum In-
krafttreten des neuen CO2-Gesetzes dank der Umsetzung der Pa.Iv. Burkart ist in dieser Hinsicht von fun-
damentaler Bedeutung. Dazu fordern wir, dass Hemmnisse für den Bezug von CO2-armen Energieträgern 
auf gesetzlichen Ebenen unbedingt abgebaut werden sollen, wie z.B. der Bezug von Biogas oder die Sub-
stitution von Brennstoffen mit Strom. Letzteres entsteht durch die unerklärliche Übernahme des Emissi-
onsfaktors für den Strommix der EU, welchem derjenige der Schweiz nicht entspricht. 
 
Zu den einzelnen Artikeln äussern wir uns wie folgt:  
 
Art. 12 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 1bis 
 
1 Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel nach Artikel 
67 gilt und die keine Projekte oder Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, die vom Emissionsziel 
erfasste Emissionsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin Bescheinigungen für Emissionsver-
minderungen im Inland in den Jahren 2013–2020 2021ausgestellt, wenn: 
 
Art. 12 Abs. 2: 
 
Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen dem Reduk-
tionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letztmals 2020 
2021, ausgestellt. 
  

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Klima 
CH-3003 Bern 
 
Elektronisch: raphael.bucher@bafu.admin.ch  
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Begründung: 
Der Artikel bezieht sich auf Anlagenbetreiber, die energiesparende Investitionen in nicht amortisierbare 
Massnahmen getätigt haben und dabei viele Unwägbarkeiten und Risiken in Kauf genommen haben. Es 
ist nicht einleuchtend, wieso eine Änderung der Spielregeln während der laufenden Periode vorgenom-
men werden soll. 
 
Art. 140 Abs. 3 (neu): 

 
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in den Jah-
ren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung verwen-
det werden. 
 
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht verwendeter Beschei-
nigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.) 

 
Begründung: 
Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Pa. Iv. Burkart ausgelösten Teilrevision versäumt, 
eine Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der Periode 2013 bis 2020 ausge-
stellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der Revision des CO2-
Gesetzes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 2025 hingegen gewähr-
leistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Debatte umstritten war. 
Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertragung von Bescheinigungen 
nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies nun gewissermassen zwischen 
Stuhl und Bank. Der Bundesrat könnte das auf Verordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen des 
Parlaments zuwiderzuhandeln. 
 
Art. 146g Teilnahme am EHS per 1. Januar 2021 

 
2 Betreiber von Anlagen, die nach Artikel 42 Absatz 1 am EHS teilnehmen wollen, müssen das Gesuch um 
Teilnahme am EHS beim BAFU in Abweichung von Artikel 42 Absatz 2 bis zum 28. Februar 2021 31. Dezem-
ber 2021 einreichen. 

 
Begründung: 
Unternehmen brauchen klare Rahmenbedingungen, um Entscheidungen zu treffen, welche für die ganze 
nächste Periode der Klimapolitik gelten und sehr schwer rückgängig gemacht werden können. Sollte das 
totalrevidierte CO2-Gesetz nicht per 1.1.2022 in Kraft treten, laufen gemäss heutigem Wissensstand die 
Verminderungsverpflichtungen aus und die Betreiber der betroffenen Anlagen müssen die CO2-Abgabe auf 
Brennstoffe bezahlen.  
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mind. 10 MW, die eine Tätigkeit gemäss Anhang 7 
der aktuell geltenden CO2-Verordnung ausüben, können auf Gesuch ins EHS eingebunden werden (Opt-in). 
Damit die betroffenen Firmen ein allfälliges Opt-in Gesuch in Kenntnis der künftigen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen stellen können, fordern wir, dass die Frist für ein Opt-in Gesuch auf 31.12.2021 gelegt wird. 
Ansonsten ist davon auszugehen, dass viele Anlagenbetreiber auf Zusehen hin ein Gesuch einreichen und 
dieses später bei Klarheit der Verhältnisse wieder zurückziehen. Damit wäre ein grosser und unnötiger ad-
ministrativer Aufwand verbunden. 
 
 
Anhang 9, Ziff. 3.1 Anpassungsfaktoren für Carbon Leakage 

 
Für Sektoren und Teilsektoren, die nicht im Anhang des Beschlusses 2019/708/EU22 aufgeführt sind, werden 
die nach den Ziffern 2 und 4 berechneten Mengen mit den folgenden Anpassungsfaktoren multipliziert: 
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3.1.1  für das Jahr 2021: 0,3  
3.1.2  für das Jahr 2022: 0,3 
3.1.3  für das Jahr 2023: 0,3 
3.1.4  für das Jahr 2024: 0,3 
3.1.5  für das Jahr 2025: 0,3 
3.1.6  für das Jahr 2026: 0,3 
3.1.7  für das Jahr 2027: 0,225  
3.1.8  für das Jahr 2028: 0,15 
3.1.9  für das Jahr 2029: 0,075  
3.1.10  für das Jahr 2030: 0 
3.1.11  Für Forschungs- oder Entwicklungsanlagen und Sonderabfallverbrennungsanlangen gilt der An-
passungsfaktor 1 für die Jahre 2021 bis 2030.  

 
Begründung: 
Die Schweiz gehört weltweit zu den Ländern mit der dynamischsten Forschungstätigkeit. Sie wendet fast 
3.4% ihres BIP für Forschung und Entwicklung auf. Im internationalen Vergleich gehört sie damit zu den 
Ländern, die im Verhältnis zu ihrem BIP am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben (4. Rang der 
OECD-Länder). 
In Zahlen ausgedrückt gibt die Schweiz 22 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung aus. Der 
grösste Anteil wird von privaten Unternehmen finanziert (86%) und durchgeführt (71%). Im Bericht des 
World Economic Forums (WEF) über die weltweite Wettbewerbs-fähigkeit 2016–2017 steht die Schweiz 
zum achten aufeinanderfolgenden Mal an erster Stelle (Quelle: EDA, Wissenschaft und Forschung in der 
Schweiz – Fakten und Zahlen). 
Mit der Einführung des Anpassungsfaktors 1 für Forschungs- und Entwicklungsanlagen im EHS soll sicher-
gestellt werden, dass der Forschungsstandort Schweiz auch weiterhin für private Investitionen attraktiv 
bleiben kann und die Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung nicht ins Ausland abwandern. 
 
Wir beantragen ebenfalls die Einführung eines Anpassungsfaktors 1 für Sonderabfallverbrennungsanlagen, 
welche sonst weiterhin hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen schlechter gestellt sind als ihre 
europäischen Mitbewerber. Die CO2-Lenkungsabgabe stellt für die SAVA einen grossen Wettbewerbsnach-
teil dar, da die Mitbewerber im benachbarten Ausland keine Abgabe in dieser Form bezahlen müssen. Dazu 
sind SAVA in der EU nicht dem Emissionshandelssystem unterstellt. Bei SAVA die am Schweizer Emissi-
onshandelssystem teilnehmen erfolgt die Allokation von Emissionsrechten aufgrund ihrer Prozessemissi-
onen. Der Benchmark soll demzufolge in der nächsten Periode weiterhin 0.97 bleiben, wie es uns bereits 
kommuniziert wurde. 
 
Anhang 9, Ziff. 4.1 indirekte Emissionen, Emissionsfaktor für Strommix in der Schweiz 

 
Für indirekte Emissionen aus verwendetem Strom werden keine kostenlose Emissionsrechte zugeteilt. Bei 
Benchmarks von Produktionsprozessen, die sowohl mit Brennstoffen als auch mit Strom betrieben werden 
können, werden die realen, indirekten Emissionen anhand der Herkunftsnachweise aus dem verwendeten 
Strom mit 0,376 t CO2 pro MWh bestimmt. Ist dies nicht möglich, werden die indirekten Emissionen des 
verwendeten Stroms mit 0.169 t CO2 pro MWh berechnet. 
 
Begründung:  
Die tragende Säule der Schweizer Stromversorgung ist die Wasserkraft. Aus ökologischer Sicht ist der ak-
tuelle Strommix der Schweiz im Vergleich mit der EU äusserst CO₂-arm und trägt somit wesentlich zum 
Erreichen der Klimaziele bei. Der von der EU angesetzte Emissionsfaktor von 0,376 t CO2 pro MWhel wird 
den lokalen Gegebenheiten nicht gerecht und verhindert so die Möglichkeit der Betreiber von Anlagen im 
EHS, bei denen indirekte Emissionen bei der Berechnung der Zuteilung berücksichtigt werden, die sinnvolle 
Substitution mit Strom. 
Wir fordern, dass der Emissionsfaktor des bezogenen Strommixes jährlich anhand der Herkunftsnachweise 
für den verwendeten Strom berechnet werden soll. Kann dieser nicht ermittelt werden, werden die 
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indirekten Emissionen für den verwendeten Strom mit 0,169 t CO2 pro MWhel bestimmt (Verbraucherstrom-
mix, siehe BAFU: Klimawandel: Fragen und Antworten). Die Annahme eines Emissionsfaktors, welche die 
Rahmenbedingungen unnötig verschlechtert, ist unseres Erachtens unakzeptabel.  
Ausserdem ist zu beachten, dass stromintensive Unternehmen u.a. in Deutschland eine Strompreiskom-
pensation als Ausgleich für die emissionshandelsbedingt erhöhten Stromkosten erhalten (indirekte CO2-
Kosten): Die europäischen Stromversorger müssen alle ihre Zertifikate ersteigern, da sie nicht direkt mit 
außereuropäischen Unternehmen konkurrieren und damit keinem Carbon Leakage-Risiko unterliegen. 
Diese zusätzlichen CO2-Kosten geben die Stromversorger über eine Erhöhung der Strompreise an die 
Stromkunden weiter. Hohe Strompreise wiederum belasten die energieintensiven Industrien und können 
daher indirekt zu einem erhöhten Carbon Leakage-Risiko führen. Deshalb enthält die Emissionshandels-
richtlinie Regeln, auf deren Grundlage Mitgliedsstaaten Unternehmen der energieintensiven Industrien ei-
nen Teil dieser indirekten Kostenbelastung durch den CO2-Preis kompensieren können. Von dieser Mög-
lichkeit der Strompreiskompensation haben in der Handelsperiode 2013-2020 Deutschland und sechs an-
dere Mitgliedsstaaten Gebrauch gemacht. Für die Zeit ab 2021 sind die Regelungen der ETS-Richtlinie zur 
Strompreiskompensation etwas strikter; grundsätzlich können die Mitgliedstaaten aber das bisherige Sys-
tem fortführen.  
 
Anhang 16, Berechnung der CO2-Emissionen für Betreiber von Anlagen  
Neues Kapitel: 

 
Der Emissionsfaktor von Brennstoffen aus Biomasse ist null. Insbesondere auch für Biogasanteile in Gas 
aus Erdgasnetzen, deren ökologischer Mehrwert noch nicht veräussert wurde. 

 
Begründung: 
Mit der bisherigen Regelung können sich Betreiber von Anlagen im EHS (im Gegensatz zu Verminderungs-
verpflichtungen) den Biogasanteil in Gas aus Erdgasnetzen nicht anrechnen lassen (vergleiche dazu An-
hang H.5, Vollzugsmitteilung EHS für Betreiber von Anlagen). Damit wird den Betreibern von Anlagen im 
EHS die einfache Substitution mit Biogas verwehrt. Mit einer Anrechenbarkeit kann über ein wirtschaftli-
ches Instrument der Anteil an Biogas in der Schweiz erhöht werden. Das gleiche soll für Biogas gelten, 
welches aus Deutschland bezogen wird und dessen Herkunft durch ein Zertifikat nachgewiesen ist.  
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Weitere Anliegen:  
 
Übergangsbestimmung zur Übernahme von Emissionsrechten in die nächste Periode  
Die verbleibenden Emissionsrechte aus der aktuellen Periode (CHU2) sollen für die gesamte kommende 
Verpflichtungsperiode 2021-2030 übertragen werden können (und nicht nur für 2021), wie es im EU ETS 
der Fall ist. Eine Übergangsbestimmung soll in diesem Sinne formuliert werden.  
 
 
Berücksichtigung technischer Lösungen wie CCS (Carbon Capture and Storage), CCU (Carbon Capture and 
Utilization) und CDR (Carbon Dioxide Removal) 
Die Fabrikation und Herstellung von gewissen chemischen Produkten ist kohlenstoffintensiv. Die Abschei-
dung von CO2 aus den Abgasen industrieller Prozesse ist ein effektiver Lösungsansatz. Der Grund, warum 
solche Technologien heutzutage nicht weit verbreitet sind, liegt an den damit gebundenen Kosten und den 
fehlenden Anreizen für diese Art von Investitionsprojekten. Beispielsweise können heute im EHS die CO2-
Reduktion dank solcher Technologien nicht angerechnet werden. Um die heute bekannten und anspruchs-
vollen Klimaziele der Schweiz bis Ende 2050 erreichen zu können, sollen aus unserer Sicht in Zukunft tech-
nologische Lösungen wie CCU, CCS und CDR eine wichtige Rolle spielen. Für unsere Branche ist es deshalb 
von entscheidender Bedeutung, dass sich die Reduktionsleistung, die mit solchen Projekten erzielt werden, 
von der Schweizer Klimapolitik anerkannt werden. 
    
Wir schlagen für CCU/CCS folgende Wege im Vollzug des CO2-Gesetzes vor, die auch parallel angewendet 
werden könnten: 
 

a) Lösungen wie CCU/CCS-Projekte gelten als inländische Kompensationsprojekte: 
 

Anhang 3 der CO2-Verordnung  
(Art. 5 Abs. 1 Bst. a) 
 
Emissionsverminderungen im Inland, für die keine Bescheinigungen ausgestellt werden 
 
Für ein Projekt oder Programm zur Emissionsverminderung im Inland werden keine Bescheinigun-
gen ausgestellt, wenn die Emissionsverminderungen erzielt werden durch: 

 
a. den Einsatz von Kernenergie; 
b. den Einsatz biologischer oder geologischer CO2-Sequestrierung; ausgenommen ist die biologi-
sche CO2-Sequestrierung in Holzprodukten; 
bbis. die Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten; 
c. Forschung und Entwicklung oder Information und Beratung; 
d. den Einsatz biogener Treibstoffe, die den Anforderungen des Mineralölsteuergesetzes vom 21. 
Juni 19962 und der dazugehörigen Ausführungsvorschriften nicht entsprechen; 
e. einen Treibstoffwechsel von Benzin- oder Dieselfahrzeugen zu Erdgasfahrzeugen; ausgenommen 
ist der Wechsel ganzer Fahrzeugflotten; 
f. den Ersatz von fossilen Heizkesseln durch fossile Heizkessel. 

 
Momentan gilt für Kompensationsprojekten u.a. die folgende Grundanforderung (Vollzugsmittei-
lung für Kompensationsprojekte, Kapitel 2.1): 
… 
- Die Emissionsverminderungen wurden nicht in einem Unternehmen erzielt, das am Emissionshan-
delssystem (EHS) teilnimmt (Art. 5 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 CO2-Verordnung).  
… 
Die Einzelheiten, wie CCS/CCU für Kompensationsprojekte anrechenbar sind (Abgrenzung gegen-
über EHS, Emissionsverminderung bei CCS bzw. bei CCU etc.), müssen noch ausgearbeitet 
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werden. Unseres Erachtens kann man entweder ein separates Unterkapitel unter Anhang 3 ergän-
zen oder das BAFU kann dies in der Vollzugsmitteilung für Kompensationsprojekte regeln. 

 
b) Die durch Lösungen wie CCU/CCS-Projekte eingefangenen direkten CO2-Emissionen sind im 

EHS-Monitoringbericht abzugsfähig: 
Wir schlagen vor, den Anhang 16 der CO2-Verordnung wie folgt zu ergänzen: 

 
Anhang 16 
(Art. 51) 
 
Anforderungen an das Monitoringkonzept 
 
Neu: Kapitel 4 CO2-Reduktionen aus technischen Lösungen wie CCS/CCU-Projekten 

 
4.1 Die CO2-Reduktion aus CCS/CCU-Anlagen innerhalb des EHS-Perimeters führen zu keiner An-
passung der Zuteilung kostenloser Emissionsrechte. 
4.2 Nach der Umsetzung eines CCS/CCU-Projektes können die an der Quelle «eingefangenen» 
CO2-Emissionen aus fossilen und geogenen Quellen für EHS-Unternehmen im EHS-Monitoringbe-
richt von den direkten CO2-Emissionen vollumfänglich abgezogen werden. 
4.3 Die CO2-Emissionen, die aus Biomasse entstehen und innerhalb des EHS-Perimeters einge-
fangen werden, können zusätzlich von den direkten CO2-Emissionen abgezogen werden (negative 
CO2-Emissionen). 
 

 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
    
 
 

Dr. Michael Matthes Linda Kren 
Mitglied der Geschäftsleitung Leiterin Umwelt und Responsible Care 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-
Verordnung)  

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur geplanten Revision der CO2-Verordnung Stellung zu 

nehmen.  

 

Der Konsumentenschutz schliesst sich der Stellungnahme der Klimaallianz an und verzichtet auf 

eine eigene Rückmeldung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Sara Stalder      Raffael Wüthrich 

Geschäftsleiterin      Leiter Nachhaltigkeit 

http://www.konsumentenschutz.ch/
mailto:raphael.bucher@bafu.admin.ch
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3003 Bern

Zürich, 15. Juni 2020

Teilrevision der C02-Verordnung - Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Burkhardt

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu 
nehmen zur Teilrevision der OL-Verordnung, welche der Umsetzung der Revision des C02-Gesetzes 
im Rahmen der Pa.lv. Burkart 17.405 dient.

Die Stiftung Klimaschutz und C02-Kompensation KliK ist die branchenweite Kompensationsgemein­
schaft im Rahmen des C02-Gesetzes. Sie erfüllt anstelle der Mineralölgesellschaften, welche fossile 
Treibstoffe in Verkehr bringen, deren gesetzliche Pflicht, einen Teil der bei der Nutzung der Treib­
stoffe entstehenden C02-Emissionen zu kompensieren.

Die vorgeschlagene Anpassung der uns direkt betreffenden Regulierung der Kompensationspflicht 
für Treibstoffimporteure in den Artikeln 89 bis 91 bringt eine erhebliche Verschärfung mit sich, 
welche die Erfüllung der Kompensationspflicht im Jahr 2021 nahezu unerfüllbar macht. Sogar der 
erläuternde Bericht räumt dies ein (S. 25). Wir halten es für bedenklich, wenn der Regulator Aufla­
gen macht und die Rahmenbedingungen zu deren Erfüllung so setzt, dass sie mit der allergrössten 
Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden können - insbesondere, wenn dies eine Strafzahlung 
in der Grössenordnung von gegen 100 Mio. Fr. zur Folge haben kann, die in die allgemeine Bundes­
kasse fliesst. Dies gilt umso mehr, als die Verschärfungen ohne Not erfolgen und schwach begrün­
det sind.

Zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Einzelnen äussern wir uns im Folgenden gegliedert nach 
Themen, nicht in der Reihenfolge der Artikel:

Stiftung Klimaschutz 
und C02-Kompensation 

Klik

Streulistrasse 19 
8032 Zürich

+41(0)44 224 60 00 
info@klik.ch



1) Kompensationssatz (Art. 89)

Gemäss dem erläuternden Bericht begründet sich die Höhe des Kompensationssatzes von 12% im 
Jahr 2021 aus dem zusätzlichen Reduktionsbedarf von BOO'OOO Tonnen CCheq gegenüber dem Jahr 
2020, der sich wiederum aus dem gesetzlichen Verminderungsziel von 21.5% gegenüber 1990 
ergibt. Davon sollen also vom Kompensationsinstrument allein gut BOO'OOO Tonnen C02eq oder fast 

40% getragen werden.

Es erstaunt, dass die übrigen Instrumente des COj-Gesetzes - namentlich die C02-Abgabe, das Ge­
bäudeprogramm, das Emissionshandelssystem sowie die Emissionsvorschriften für Fahrzeuge - 
derart unwirksam sind, dass sie zusammen nicht einmal zwei Drittel der benötigten Wirkung lie­
fern. Fragwürdig ist aber vor allem der Ansatz, die verbleibende Fehlmenge einem einzigen Instru­
ment quasi als «Residualgrösse» aufzubürden. Auch lag die Erhöhung des Kompensationssatzes im 
Durchschnitt über die Verpflichtungsperiode 2013 bis 2020 bei lediglich 1.25% pro Jahr. Eine Erhö­
hung um 2% für das Jahr 2021 allein erscheint vor diesem Hintergrund unverhältnismässig.

2) Ausschliessliche Anrechnung von 2021 erzielten Emissionsverminderungen (Art. 91)

Der erläuternde Bericht liefert keine Begründung, weshalb die Kompensationspflicht für das Jahr 
2021 vollständig mit Emissionsverminderungen erfüllt werden muss, die im Jahr 2021 erzielt wer­
den. Er hält lediglich lapidar fest, das Vorgehen sei analog zum Jahr 2020.

Im Jahr 2020 gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschärfung gegenüber den Jahren 
2013 bis 2019 darstellt, allerdings aus einem spezifischen Grund, der für das Jahr 2021 nicht gege­
ben ist: Das nationale Œh-Gesetz kennt nur ein Zieljahr, das Jahr 2020, während sich die internati­
onale Verpflichtung unter dem Kyoto-Protokoll auf die Zielperiode 2013 bis 2020 bezieht. Entr 
scheidend ist mithin national die Emissionsbilanz des Jahres 2020, international die Emissionsbi­
lanz der Periode 2013 bis 2020. Ein Vor- oder Nachholen von Emissionsverminderungen ist auf na­
tionaler Stufe im Jahr 2020, anders als in den Vorjahren, nicht möglich.

In der 2021 unter dem Pariser Übereinkommen einsetzenden Verpflichtungsperiode, welche bis 
2030 andauert, hat die Schweiz international diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein Perio­
denziel für die Jahre 2021 bis 2030 sowie ein Ziel für das Jahr 2030 allein. In den Jahren 2021 bis 
2029 ist somit gleich wie in den Jahren 2013 bis 2019 ein Vor- öder Nachholen von Emissionsver­
minderungen möglich.

Es ist allein der Langsamkeit des Gesetzgebungsprozesses geschuldet, dass nun 2021 als singuläres 
Zieljahr erscheint. Bei regulärem Inkrafttreten des revidierten COi-Gesetzes auf Beginn der neuen 
Periode am 1. Januar 2021 wäre das Jahr 2021 ohne weiteres als Bestandteil der hinsichtlich des 
zeitlichen Anfalls von Emissionsverminderungen flexiblen Periode 2021 bis 2029 betrachtet wor­
den. Sachlich besteht demnach keinerlei Notwendigkeit, das Jahr 2021 in Bezug auf die Anrechen­
barkeit von Emissionsverminderungen zur Erfüllung der Kompensationspflicht dem Jahr 2020 

gleichzusetzen.

3) Übertragung nicht verwendeter Bescheinigungen der Periode 2013 bis 2020 ins Jahr 2021

Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der Pa. Iv. Burkart versäumt, eine Übergangsbestim­
mung zu schaffen, welche die Übertragung der in der Periode 2013 bis 2020 ausgestellten, aber
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nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der Revision des C02-Geset- 
zes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 2025 hingegen gewähr­
leistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Debatte umstritten war.

Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CÖ2-Cesetzes die Übertragung von Bescheini­
gungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies nun gewissermas- 
sen zwischen Stuhl und Bank. Der Bundesrat könnte das auf Verordhungsstufe korrigieren, ohne 
damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln.

Dieser und der vorhergehende. Punkt gehen dabei Hand in Hand: Nur wenn die überschüssigen Be­
scheinigungen der Periode 2013 bis.2020 im Jahr 2021 verwendet werden können, sind de focto 
im Jahr 2021 andere als im Jahr 2021 erzielte Emissionsverminderungen anrechenbar.

Die Möglichkeit, der Komperisationspflicht'mit selbst dufchgeführten projekten nachzukommen,
spN aufgehoben werden. Der erläuternde Bericht spricht diesen pauschal die Zusätzlichkeit nach J 
2020 ab (S. 19). Damit werden âem Kompënsatidnsihstrüment im Jahr 2021 Emissiônsvermincle- 
rungen im Uhnfäng von rund ISO’OOO Tonnen G02eq entzogen. . .

Da die Zusätzlichkeit. der betroffenen über 100 Projekte seit 2013 jährlich akribisch geprüft wird, 
stellt sich die Frage, weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neüjahrstag 202l;nicht mehr ad- 
ditibnèll sein sollten.'Dies umso mehr, als eingeräumt wird, dass die Projekte ohne diê.Eihnahmen 
aus dem Verkauf der Emissiprisverminderungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten.körineh und 

■allenfalls sogar deren Einstellung droht - was ja ein eindeutiger Beleg ihrer Zusätzlichkeit wäre. (S.

Rätselhaft ist die in diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage, der Wegfall 
der sélbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen kompensationsprojekten. im Jahr 2021 
führen (S. 26). Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine heuen Projekte iiti Jähr 2021 mehr 
äusgölöst werden. Die Vorlaüfzëit bis zur Registrierung von Kompensationsprojekten und deren an­
schliessender technischen Implementierung liegt typischerweise bei 12 bis 18 Monaten. In Kombi­
nation mit der Auflage, nur im Jahr 202-1 erzielte1 Emissipnsvermihderungen änrechnen zu können, 
sowie dem höheren Kompensationssätz führt somit dëfsachlich.aüftônérnenFüssenstehende 

.Ausschluss.selbst dürchgefütifter Projekte direkt'in die Nichteinhaltung dër Kompensatiöhspflicht.

5)Ünzulässigjkeitvon Mehrleistungen , ^ ‘

Das System.der C02-Âbgabebëfreiung mit Verminderungsyëfpfljchtung wird.dürch das.übefgahgs; 
gesetz um ein Jahr bis Ende 2021.verlängert. Esi'ist nicht nachvollziehbar, .warum dies nicht auch 
fürdie Möglichkeit gilt, däss;sich die Betreiber .von'Anlagen-mitVérmindërungsvèrpflichtungBe1 
scheihigungeh. ausstellen lassen können für^die Erzielung von.Emissiönsv.erminderpngehr dahk de­
nen der Reduktionspfad um mehr als 5% unterschritten wird.-Damit werdendem kompènsatibn.s- 
instrüment im Jahr 2021 rund lOO'OOO Bescheinigungen entzogen, womit die'Nichteffüllung der 
kömpensationspflicht 2021 nochmals wahrscheinlicher wird. Für die Betreiber der'Ahlagën entfällt 

der Anreiz, entsprechende zusätzliche Emissionsvefmindërungen zu erzielen; die gegenteilige Be­
hauptung im erläüternden Bericht (S. 9) ist unfundiert. ' ’

3/4



Anträge

Konkret stellen wir somit die folgenden Anträge:

. Art. 12 Abs. 2:
Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen, im Umfang der Differenz zwischen ' 
dem Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, 

letztmals 2021, ausgestellt.

. Art. 89 Abs. 1 Bst. e:
für das Jahr 2021:11 Prozent.

. Art. 90 Abs. 1:
[Die geltende Œh-Verordnung ist unverändert zu lassen.]

. Art. 91 Abs. 2:
[Die geltende COj-Verordnung ist unverändert zu lassen.]

. Art. 91 Abs. 3:
[Die geltende COj-Verordnung ist unverändert zu lassen.]

• Art. 140 Abs. 3 (neu):
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in 
den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Be­

scheinigung verwendet werden.
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht verwen­
deter Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.)

Im Übrigen begrüssen wir die die Artikel 6 und 14 betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen die 
Transparenz des Kompensationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt. Dies liegt in unse­
rem Interesse, da wir unverändert das Komp.ensationsinstrument für ein geeignetes und wirksames 

Element der Schweizer Klimapolitik halten.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Marco Berg 
Geschäftsführer

Darja Tinibaev 
Co-Leiterin Inland

4/4
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Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-
Emissionen (CO2-Verordnung) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bucher 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, die Umsetzungsvorschläge der Verwaltung zum 

verlängerten CO2-Gesetz zu prüfen.  

Wir stellen fest, dass wiederum die gesetzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz nicht 

genutzt werden soll und entsprechende Unterlassungen des Bundesrates aus früheren Jahren 

nicht korrigiert werden. Dies betrifft insbesondere die Neuwagenregelung, die 

Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure und die Erhöhung der CO2-Abgabe.  

Für eine wirkungsvolle CO2-Verordnung sind folgende Anpassungen an der vorliegenden 

Teilrevision von zentraler Wichtigkeit: 

 
- Die grössten Schlupflöcher, welche das Neuwagenziel verwässern, bleiben mit der 

angestrebten Revision bestehen. Diese sind das sogenannte phasing-in und die 

Supercredits in Art. 27. Sie erlauben, dass in den kommenden Jahren erstens die 5-

15 % der Fahrzeuge mit den höchsten CO2-Emissionen nicht berücksichtigt werden, 

und zweitens die Fahrzeuge mit den besten Werten mehrfach gezählt werden dürfen. 

Das erleichtert die Erreichung der Zielwerte enorm. Werden diese beiden 

Mechanismen nicht korrigiert, so wird die angestrebte Wirkung des Neuwagenziels 

de facto verfehlt.  

 
- Parlament und Bevölkerung wollen, dass die CO2-Emissionen weiter gesenkt werden. 

Ziel war es, dass im Jahr 2021 ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% gegenüber 

1990 erreicht werden soll. Es ist deshalb ungenügend, dass erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe geplant wird. Damit sich die volle 

Wirkung der Massnahme entfalten kann, ist eine Einführung per 1.1.2021 notwendig.  

 
- Der Bundesrat sieht vor, die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure von 10 

auf 12% zu erhöhen. Wir begrüssen diese Erhöhung, sie geht aber aufgrund der grossen 

Ziellücke zu wenig weit. Das aktuelle Gesetz gibt dem Bundesrat die Kompetenz, den 

Kompensationssatz auf bis zu 40% zu erhöhen. Mit Blick auf künftige Regelungen wäre 

es sinnvoll, ab 2021 auf mindestens 15% im Inland zu erhöhen.  

Elektronisch verschickt an: 

Raphael.bucher@bafu.admin.ch  
 

PUSCH 

Praktischer Umweltschutz 
Hottingerstrasse 4 

Postfach 
8024 Zürich 

 
Telefon +41 44 267 44 11 

Direkt +41 44 267 44 77 
susanne.menet@pusch.ch 

www.pusch.ch 

Zürich, 23. Juli 2020  
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Wir bemängeln zudem, dass der Schnitt zwischen Kyoto-Periode bis 2020 und Pariser 

Klimaabkommen ab 2021 ungenügend reflektiert wird und die Pariser Commitment-Periode 

von 2021-2025 mit alten und meist hypothetischen Emissionsreduktionen aus der zweiten und 

sogar ersten Kyoto-Periode verwässert werden soll. Wir bitten Sie, dies ebenfalls zu korrigieren. 

Wir senden Ihnen unten die Ausführungen zu den Anpassungsvorschlägen zum 
Verordnungstext und bitten um deren Berücksichtigung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Susanne Menet  

Projektleiterin Energie und Klima 
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Vernehmlassungsantwort zur 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Einzureichen bis 25.8.2020 an raphael.bucher@bafu.admin.ch 

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, 

war klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen in der Vergangenheit nie 

ausgeschöpft. Die Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser 

Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen 
aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden unzureichend 

umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand 

erlauben es nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre 

gar angemessen, im Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser 

Klimaziele vorausschauende Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort 

konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen 

im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus 

getroffenen Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des 
Corona-Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-

Massnahmen darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn 

wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und 

Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende 

Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung 
zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere 

laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht mit 

Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und diese auch für 

2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame 

Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten 

missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung 

des CO2-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich 

Verkehr. Nur im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein 

griffiges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das 

wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen 

CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO2-Reduktion 

aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automobilisten in Form 

von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert die 

Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele 

Ausnahmen und Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des 

Neuwagenziels kumulieren sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir 

anerkennen, dass einige Verbesserungen in der vorliegenden Revision vorgenommen 

wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen bestehen. In der Summe führen 

sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, welches der 

Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, 

als sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 

2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der 

Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als 

ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte 

CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen 

Neuwagenflotte nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–

2021 folgender Anteil der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) 

entscheidende Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des 

Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten 

die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten bei der Emissionsberechnung 

[Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, hätten sie also im 
Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 

Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das 

phasing-in eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem 

zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der 

Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer stark 

vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 

2050 veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, 

wenn die Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des 

Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den 

Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, 

wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten Version von 

                                                             
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. 

Bericht des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und 

Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. 

Bericht des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und 

Ständerates“, S. 32 
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Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 

2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des 

Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als 

anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen 

gescheiterten Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung 

hinausgehendes phasing-in verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre 

natürlich eine massive Verwässerung der Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für 

Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht 

zudem dem heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies 

wurde vom Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen 

entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext 
(Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch 

im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen 

Neuwagenflotte nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g 

CO2/km bis zu einer Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen 

Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie 

folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden 

könnten, handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge 

profitieren bereits sehr stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht 

berücksichtigt werden. Auch bei einer einfachen Anrechnung besteht daher für die 

Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den 

individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von 

Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von 

Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-

Emissionsvorschriften stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule 

jede Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das 

Schuljahr zu bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der 

                                                             
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-

verhandlungen?SubjectId=47812 
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Vernehmlassungsvariante der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. 

Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. 

Bei Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die 

Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute 

Überprüfung der Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 

Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden 

Bericht6 geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der 
Schweiz einzig mit dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die 

Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt 

bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als 

Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, 

indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene 

Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen 

aufgrund der Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-

Gesetzes (voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. 

Die Vorschriften für 2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das 

per se keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die 

Zielerreichung wird dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich 

schlechten Zeiten die Menschen eher günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge 

kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 

Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und 

Diesel ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf 
bis zu 40% erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden 

Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. 

Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht 

innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum 

ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Eine solche 
Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da 

das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz von 

mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 

führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der 

im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe 

entstehen. Der Kompensationssatz beträgt:  

                                                             
6 Seiten 9 und 10 
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e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um 

zumindest einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen 

(Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese 

Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb 

des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht 
strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem starken 

Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für 

die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in Betrieb genommen werden 

können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und abgeschrieben werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 

Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die 

Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend 

angepasst, dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches 
Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig 

ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die 

Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig 

stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über die 

Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen 

im Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch 

das Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 

die volle Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden 

schweizerischen Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet 

werden. Umwelt- und Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie 

zur rechnerischen Minderung von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird 
auch in diesem Falle die Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die 

Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. 

Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem 

und der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die 

betroffenen Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre 
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Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren 

ist, beschränken wir uns auf wenige Punkte: 

 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 

übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 

kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die 

Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde 

die Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die 

EU-Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für 

Schweizer Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der 
Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und 

nicht nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren 

Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus 

Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen 

Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks 
verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit 

Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von 
einer 15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize 

gesetzt werden, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 

Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 

zu übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt 

werden, um Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die 

Berechnungsweise für Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, 

dass wirtschaftliche Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen 
deshalb vor, dass Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue 

Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit nicht die technischen und 

ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im 

Jahre 2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen 

wir uns diesem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-

Periode bis 2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

 

Auslandszertifikate 
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Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend 

die Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding 

Adjustment und einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 

Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft 

ungenügend waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV 
entsprechende Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige 

Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 

 

 





Dr. Christian Zeyer 
Geschäftsführer  
Leiter Research  
+41 58 580 0832  
christian.zeyer@swisscleantech.ch 

 

@swisscleantechD 

 
  
 

    

 
         Zürich, 24. August 2020 

 

 

Stellungnahme zur Revision der Verordnung über die 

Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Der Verband swisscleantech dankt für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen zur Revision der 
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung). 
 
Wir begrüssen die vom Bundesrat vorgesehene Revision der Verordnung über die Reduktion 
der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung). Insbesondere begrüssen wir die Unterbindung der 
gegenwärtig praktizierten, missbräuchlichen Immatrikulationen von Elektrofahrzeugen und 
leichten Lieferwagen zum Zweck der unrechtmässigen Schönung des durchschnittlichen 

CO2-Werts der in Verkehr gesetzten Neuwagen. 
 
Leider nützt der Bundesrat mit der vorgeschlagenen Revision den vorhandenen Spielraum 
zugunsten des Klimaschutzes nicht genügend aus. Weder die gültige CO2-Verordnung noch 
die nun vorgeschlagenen Änderungen können sicherstellen, dass die von der 
Eidgenossenschaft beschlossenen Ziele des Pariser Klimaabkommens fristgerecht erreicht 
werden. Dabei handelt es sich beim Bereich Strassenmobilität um einen der Hauptemittenten 

von Klimagasen (rund 33 Prozent). Zudem sind wir bei den CO2-Emissionen von neu in 
Verkehr gebrachten Personen- und Lieferwagen seit Jahren überdurchschnittlich weit vom 
anvisierten Zielpfad entfernt. 
 
Angesichts dieser Ausgangslage nehmen wir wie folgt Stellung und beantragen: 
 
  

swisscleantech | Reitergasse 11, CH-8004 Zürich 
 
Bundesamt für Umwelt 
3003 Bern 
 
 
Elektronisch an raphael.bucher@bafu.admin.ch  
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Art 2 

Antrag: 

Die Formulierung ist so zu wählen, dass Gewichtsnachteile aller alternativen Antriebssysteme 
gegenüber Fahrzeugen, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden, ausgeglichen werden. 
Neben batterieelektrischen Fahrzeugen betrifft dies beispielsweise auch Wasserstoff- und 
Erdgas/Biogas-Fahrzeuge. 
 
Art 17, Abs. 2b 

Wir begrüssen die vorgenommene Präzisierung, welche oben erwähnte, missbräuchliche 
Gesetzesumgehungen künftig verhindern soll. 
 
Art. 27, Abs. 2 

Der vom Bundesrat gewährte «Swiss Finish» beim Phasing-In ist nicht gerechtfertigt und 
somit zu streichen. Das Parlament hat mehrmals bekräftigt, dass die Neuwagenziele in der 
Schweiz zur gleichen Zeit wie in der EU erreicht werden sollen. Auch das Schweizer Volk hat 

diesen Grundsatz mit der Abstimmung zur Energiestrategie 2050 gutgeheissen. Die 
Schweizer Importeure, bzw. die gemeldeten Emissionsgemeinschaften bezahlen in der 
Mehrheit keine CO2-Sanktionsbeträge. Nur wenige Emissionsgemeinschaften müssen 
Sanktionsbeiträge entrichten. Dabei liegt der Betrag, bezogen auf das einzelne verkaufte 
Fahrzeug, bei wenigen Dutzend bis wenigen Hundert Franken. Und somit weit unter den für 
die Fahrzeuge am Markt gewährten Rabatte.  
 
Antrag 

Abs. 2:  

Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020-2021 folgender 
Anteil der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 
 

a. im Referenzjahr 2020 85 Prozent 
b. im Referenzjahr 2021 100 Prozent 
c. streichen 

 

Art 27, Abs. 3 

Vor allem Elektrofahrzeuge und ein grosser Teil der Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb 
können von der sogenannten Mehrfachanrechnung (Supercredits) profitieren. Für diese Art 

von Fahrzeuge wird jedoch bereits ein Grund-CO2-Wert angenommen, der nicht dem realen 
Ausstoss an Klimagasen entspricht. Elektroautos emittieren zwar lokal im Betrieb kein CO2, 
die Emissionen fallen jedoch vorgelagert bei der Stromherstellung (diese wird z.B. bei der 
EnergieEtikette als Information aufgeführt) und bei der Produktion der Batterien an.  
 
Für die Plug-in-Hybride hat sich herausgestellt, dass die bei der Zulassung theoretisch 
gemessenen, sehr niedrigen CO2-Werte (oft unter 50g/km) und Verbrauchswerte in der 

Realität nicht erreicht werden. Auch hier ist somit der relevante Ausstoss an Klimagasen um 
einiges höher als vom Gesetzgeber angenommen. Vor diesem Hintergrund macht es keinen 
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Sinn, Elektroautos und Fahrzeuge mit (vermeintlich) tiefem CO2-Wert (Plug-in-Hybride) in der 
jährlichen CO2-Emissionsbilanz der Neuwagen mehrfach anzurechnen. Diese Anrechnung 
(Supercredits) führt letztlich dazu, dass ein Importeur/eine Emissionsgemeinschaft pro 
verkauftes, teil- oder voll elektrifiziertes Modell, CO2-intensive Neuwagen «schönrechnen» 
und dank den tiefen, mehrfachzählenden CO2-Werten sanktionsfrei in Verkehr bringen kann. 
Die Supercredits führen dazu, dass die Erreichung der CO2-Emissionsziele noch weiter und 
unnötig verzögert wird. Sie sind daher zu streichen. 
 
Antrag 

Abs. 3:  

Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50g CO2/km bis zu 
einer Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
von total höchstens 7.5g CO2/km für die Referenzjahre 2020-2021 wie folgt berücksichtigt: 
 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt 
b. im Referenzjahr 2021: 1-fach 
c. streichen 

 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns bereits im Voraus ganz herzlich. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
 
 
Dr. Christian Zeyer  Frédéric Steimer 
Geschäftsführer swisscleantech  Energie & Klima 
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Bundesamt für Umwelt 
Herr Raphael Bucher  
Sektion Klimapolitik 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 Wirtschaftspolitik 

 
Philipp Bregy 
Ressortleiter Energie 
 
Pfingstweidstrasse 102 
Postfach 
CH-8037 Zürich 
Tel. +41 44 384 48 04 
 
p.bregy@swissmem.ch 
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Zürich, 24. August 2020  
 

Vernehmlassung zur Teilrevision der CO2-Verordnung – Stellungnahme  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Revision der CO2-V Stellung zu nehmen.  

Swissmem ist der führende Verband für KMU und Grossunternehmen der schweizerischen Ma-
schinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) und verwandter technologieorientierter 
Branchen. Swissmem fördert die nationale und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
1'200 Mitgliedsfirmen durch eine wirkungsvolle Interessenvertretung, bedarfsgerechte Dienst-
leistungen, eine gezielte Vernetzung sowie eine arbeitsmarktgerechte Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MEM-Industrie.  

Die Schweizer MEM-Industrie ist eine facettenreiche und innovative Hightech-Branche, die in 
sämtlichen Lebens- und Wirtschaftsbereichen leistungsstarke Lösungen anbietet. Sie erwirt-
schaftet 7% des Bruttoinlandproduktes (2019) und nimmt damit in der schweizerischen Volks-
wirtschaft eine Schlüsselstellung ein. Die Branche ist mit rund 325'000 Beschäftigten die grösste 
industrielle Arbeitgeberin der Schweiz und leistet mit Ausfuhren im Wert von CHF 68.3 Milliarden 
rund 30% der gesamten Güterexporte. 60% der ausgeführten Güter der MEM-Industrie werden 
in die EU exportiert.  
 
A) Allgemeine Bemerkungen 
 
Swissmem begrüsst die vorliegende Revision der CO2-Verordnung. 
Mit der Revision des CO2-Gesetzes infolge der Pa.Iv. Burkart (17.405) konnten die bisher auf 
Ende 2020 befristeten klimapolitischen Instrumente verlängert und eine Regulierungslücke ver-
hindert werden. Entsprechend begrüssen wir grundsätzlich die daraus resultierenden Anpassun-
gen auf Ebene der CO2-Verordnung. Es zeichnet sich ab, dass notwendige Anpassungen bei 
den betroffenen Firmen im Zielvereinbarungssystem sowie bei den Umsetzungsorganisationen 
EnAW und act einen geringen, vertretbaren administrativen Aufwand auslösen. Das Emissions-
handelssystem (EHS) und die Verminderungsverpflichtung mit CO2-Abgabebefreiung sind und 
bleiben für die Industrie zentrale klimapolitische Instrumente zur Senkung ihrer CO2-Emissionen. 
Diese Instrumente helfen der Industrie, auch weiterhin einen unverzichtbaren Beitrag zur Errei-
chung der Schweizer Klimaziele zu leisten. Zusätzliche flankierende Massnahmen unterstützen 
die Zielerreichung und Wirksamkeit der erwähnten Instrumente. So setzt sich Swissmem für ein 
Netto-Null-Treibhausgas-Ziel 2050 ein und fordert zudem die Ausdehnung der CO2-Lenkungsab-
gabe von Brenn- auf Treibstoffe, resp. die grundsätzliche Bepreisung von CO2.  
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B) Detailbemerkungen 
 
Nachfolgend finden sich die Swissmem-Änderungsanträge auf Stufe der Verordnungsartikel.  
 
Art. 12 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 1bis 

Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel 

nach Artikel 67 gilt und die keine Projekte oder Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, 

die vom Emissionsziel erfasste Emissionsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin Be-

scheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland in den Jahren 2013–20202021 ausge-

stellt, wenn […]: 
 
Art. 12 Abs. 2: 

Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen 

dem Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden 

Jahr, letztmals 20202021, ausgestellt. 

 
Begründung: 
Der Artikel richtet sich an Anlagenbetreiber, die nicht amortisierbare Investitionen in energiespa-
rende Massnahmen getätigt haben. Dabei haben sie viele Unwägbarkeiten und Risiken in Kauf 
genommen.  Es ist nicht einleuchtend, wieso eine Änderung der Spielregeln während der laufen-
den Periode vorgenommen werden soll. 
 
Art. 140 Abs. 3 (neu): 

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in 

den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Be-

scheinigung verwendet werden. 

 

Begründung: 
Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Pa.Iv. Burkart ausgelösten Teilrevi-
sion versäumt, eine Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der Peri-
ode 2013 bis 2020 ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. 
In der Vorlage zur Totalrevision des CO2-Gesetzes ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 
2025 hingegen gewährleistet (Art. 57, Abs. 3), was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Debatte 
umstritten war. Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertra-
gung von Bescheinigungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel 
dies nun gewissermassen zwischen Stuhl und Bank. Der Bundesrat könnte das auf Verord-
nungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln. 
 
Art. 146g Teilnahme am EHS per 1. Januar 2021 

Betreiber von Anlagen, die nach Artikel 42 Absatz 1 am EHS teilnehmen wollen, müssen das 

Gesuch um Teilnahme am EHS beim BAFU in Abweichung von Artikel 42 Absatz 2 bis zum 28. 

Februar 202131. Dezember 2021 einreichen. 

 

Begründung: 
Sollte das totalrevidierte CO2-Gesetz nicht per 1.1. 2022 in Kraft treten, laufen gemäss heutigem 
Wissensstand die Verminderungsverpflichtungen aus und die Betreiber der betroffenen Anlagen 
müssen die CO2-Abgabe zahlen. Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von min-
destens 10 MW, die eine Tätigkeit gemäss Anhang 7 der aktuell geltenden CO2-V ausüben, 
können auf Gesuch ins EHS eingebunden werden (Opt-in). Damit betroffene Firmen ein allfälli-
ges Opt-in Gesuch in Kenntnis der künftigen Rahmenbedingungen stellen können, wäre ein Ver-
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schieben der Frist für ein Opt-in Gesuch auf 31.12.2021 angezeigt. Ansonsten ist davon auszu-
gehen, dass viele Anlagenbetreiber auf Zusehen hin ein Gesuch einreichen und dieses später 
bei Klarheit der Verhältnisse wieder zurückziehen. Damit wäre ein grosser und unnötiger admi-
nistrativer Aufwand verbunden. 
 
Anhang 9, Ziff. 3.1 Anpassungsfaktoren für Carbon Leakage 

Für Sektoren und Teilsektoren, die nicht im Anhang des Beschlusses 2019/708/EU22 aufgeführt 

sind, werden die nach den Ziffern 2 und 4 berechneten Mengen mit den folgenden Anpassungs-

faktoren multipliziert: 

3.1.1  für das Jahr 2021: 0,3  

3.1.2  für das Jahr 2022: 0,3 

3.1.3  für das Jahr 2023: 0,3 

3.1.4  für das Jahr 2024: 0,3 

3.1.5  für das Jahr 2025: 0,3 

3.1.6  für das Jahr 2026: 0,3 

3.1.7  für das Jahr 2027: 0,225  

3.1.8  für das Jahr 2028: 0,15 

3.1.9  für das Jahr 2029: 0,075  

3.1.10  für das Jahr 2030: 0 

3.1.11  Für Forschungs- oder Entwicklungsanlagen gilt der Anpassungsfaktor 1  

für die Jahre 2021 bis 2030. 

Begründung: 
Im Bericht des World Economic Forums (WEF) über die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 2016–
2017 steht die Schweiz zum achten aufeinanderfolgenden Mal an erster Stelle. Sie gibt im inter-
nationalen Vergleich im Verhältnis zum BIP am meisten für Forschung und Entwicklung (F&E) 
aus (4. Rang innerhalb OECD-Länder). Konkret sind es rund 22 Mia. CHF, fast 3.4% des 
Schweizer BIP. Der grösste Anteil wird von privaten Unternehmen finanziert (86%) und durchge-
führt (71%).  Ein neuer Anpassungsfaktor 1 für Forschungs- und Entwicklungsanlagen im EHS 
soll sicherstellen, dass der Forschungsstandort Schweiz auch weiterhin für private Investitionen 
attraktiv bleibt und die F&E-Arbeitsplätze nicht ins Ausland abwandern. 
 
Anhang 9, Ziff. 4.1 indirekte Emissionen, Emissionsfaktor für Strommix in der Schweiz 

Für indirekte Emissionen aus verwendetem Strom werden keine kostenlose Emissionsrechte zu-

geteilt. Bei Benchmarks von Produktionsprozessen, die sowohl mit Brennstoffen als auch mit 

Strom betrieben werden können, werden die realen, indirekten Emissionen anhand der Her-

kunftsnachweise aus dem verwendeten Strom mit 0,376 t CO2 pro MWh bestimmt. Ist dies nicht 

möglich, werden die indirekten Emissionen des verwendeten Stroms mit 0.169 t CO2 pro MWh 

berechnet. 

 

Begründung:  
Im Vergleich zur EU ist der Schweizer Strommix äusserst CO2-arm. Der von der EU angesetzte 
Emissionsfaktor von 0,376 t CO2 pro MWhel wird daher den Schweizer Gegebenheiten nicht ge-
recht. Er reduziert die Anreize unnötig oder verhindert gar, dass Betreiber von Anlagen im EHS, 
bei denen indirekte Emissionen bei der Berechnung der Zuteilung berücksichtigt werden, die für 
den Klimaschutz sinnvolle Substitution mit Strom realisieren. 
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Swissmem fordert, dass der Emissionsfaktor des bezogenen Strommix jährlich anhand der Her-
kunftsnachweise für den verwendeten Strom berechnet wird. Kann der Emissionsfaktor so nicht 
ermittelt werden, werden die indirekten Emissionen für den verwendeten Strom mit 0,169 t CO2 
pro MWhel bestimmt (siehe BAFU-Verbraucherstrommix). 
 
Anhang 16  

Neue Ziffer 4: Berechnung der CO2-Emissionen für Betreiber von Anlagen  
 

Ziffer 4.1: Der Emissionsfaktor von Brennstoffen aus Biomasse ist null. Insbesondere auch für 

Biogasanteile in Gas aus Erdgasnetzen, deren ökologischer Mehrwert noch nicht veräussert 

wurde. 

 
Begründung: 
Mit der bisherigen Regelung können sich Betreiber von Anlagen im EHS (im Gegensatz zu Ver-
minderungsverpflichtungen) den Biogasanteil in Gas aus Erdgasnetzen nicht anrechnen lassen 
(vergleiche dazu Anhang H.5, Vollzugsmitteilung EHS für Betreiber von Anlagen). Damit wird 
den Betreibern von Anlagen im EHS die einfache Substitution mit Biogas verwehrt. Mit der Anre-
chenbarkeit kann über ein wirtschaftliches Instrument der Biogas-Anteil in der Schweiz erhöht 
werden. 
 
 

C) Varia 
 
Berücksichtigung technischer Lösungen wie CCS/CCU (Carbon Capture and Sto-

rage/Utilization) und CDR (Carbon Dioxide Removal) 

Teile der Industrie verursachen prozess- und energiebedingt hohe CO2-Emissionen. Technische 
Lösungen wie CCS/CCU und CDR spielen deshalb eine wichtige Rolle, um ein Netto-Null-Treib-
hausgasziel erreichen zu können. Die CO2-Abscheidung aus Rauchgasen industrieller Prozesse 
ist ein effektiver aber zurzeit noch unverhältnismässig kostenintensiver Lösungsansatz. Um An-
reize für die weitere Entwicklung und Investitionen in entsprechende Technologien zu setzen, ist 
es von grosser Bedeutung, diese auch im EHS und bei der Ausstellung von Bescheinigungen 
als zulässige Emissionsverminderungen anzurechnen. 
 

Wir schlagen für CCU/CCS/CDR folgende Wege im Vollzug des CO2-Gesetzes, die auch paral-

lel angewendet werden könnten: 

 
a) CCU/CCS- und CDR-Projekte gelten als inländische Kompensationsprojekte: 

  
Anhang 3 (Art. 5 Abs. 1 Bst. a), Emissionsverminderungen im Inland, für die keine 

Bescheinigungen ausgestellt werden 

 

Für ein Projekt oder Programm zur Emissionsverminderung im Inland werden keine 

Bescheinigungen ausgestellt, wenn die Emissionsverminderungen erzielt werden durch: 

 […] 

 b. den Einsatz biologischer oder geologischer CO2-Sequestrierung; ausgenommen ist die 

biologische CO2-Sequestrierung in Holzprodukten; 

 […] 
 
 Begründung:  

Momentan gilt für Kompensationsprojekten u.a. die folgende Grundanforderung (aus 
Vollzugsmitteilung für Kompensationsprojekte, Kapitel 2.1): 
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 […] 
 - Die Emissionsverminderungen wurden nicht in einem Unternehmen erzielt, das am 

Emissionshandelssys-tem (EHS) teilnimmt (Art. 5 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 CO2-Verordnung).  
 […] 

 
 Die Einzelheiten wie CCS/CCU/CDR für Kompensationsprojekte anrechenbar sind 

(Abgrenzung gegenüber EHS, Emissionsverminderung bei CCS/CCU und negative 
Emssionen bei CDR) müssen noch ausgearbeitet werden. Unseres Erachtens kann man 
entweder ein separates Unterkapitel unter Anhang 3 ergänzen oder das BAFU kann dies in 
der Vollzugsmitteilung für Kompensationsprojekte regeln. 

 

b) Die mittels CCU/CCS/CDR-Projekte gebundenen CO2-Emissionen sind im EHS-Monito-

ringbericht abzugsfähig 

 

 Wir schlagen vor, den Anhang 16 der CO2-Verordnung wie folgt zu ergänzen: 
 

Neue Ziffer 5, Berechnung der gebundenen CO2-Emissionen von CCS/CCU- und 

CDR/CDRU-Projekten  
 

Ziffer 5.1: Nach der Umsetzung eines CCS/CCU- oder CDR/CDRU (atmosphärisch)-Projek-

tes können gebundene CO2-Emissionen für EHS-Unternehmen im EHS-Monitoringbericht be-

rücksichtigt werden. 
 

Ziffer 5.2: CO2-Emissionen aus fossilen Punktquellen, die innerhalb des EHS-Perimeters mit 

CCS/CCU-Projekten gebunden werden, werden als CO2-neutral betrachtet (vermiedene 

Emissionen). 
 

Ziffer 5.3: CO2-Emissionen, die mit CDR-Ansätzen (z.B. Direct Air Capture (DAC) oder die 

Pyrolyse von Biomasse zu Biokohle) aus der Atmosphäre entfernt und innerhalb des EHS-

Perimeters gebunden werden, werden als negative Emissionen betrachtet (Multiplikation mit 

Faktor -1). 

 
 Begründung:  

Durch CCS/CCU- oder CDR/CDRU-Projekte gebundene oder neutralisierte direkte CO2-
Emissionen müssen im EHS-Monitoringbericht abzugsfähig sein. Das EHS muss in den 
Themenbereichen CO2-Abscheidung, -Speicherung (CCS) oder -Nutzung (CCU) sowie 
atmosphärische CO2-Entfernung (CDR und CDRU) weiterentwickelt werden. Negative 
Emissions-Technologien (NET) sind auch gemäss den Erläuterungen des BAFU zentral, 
dass die ganze Schweiz, und insbesondere die Stahl- und die chemische Industrie, mittel- 
und langfristig eine Netto-Null-THG-Bilanz erreichen kann. Gleiches gilt für die künftige 
Anerkennung von synthetischen, klimaneutralen Kraftstoffen (Emissionsfaktur null, z.B. mit 
CO2 aus Direct Dir Capture, DAC). 

 
Erläuterung zu verwendeten Begriffen: CCS/CCU-Prozesse (Carbon Capturing and Sto-
rage/Usage) schneiden, mit Ausnahme von Biomasseverbrennung, fossiles CO2 an industri-
ellen Punktquellen ab und verhindern im Falle einer langfristigen Speicherung, dass diese 
Emissionen in die Atmosphäre gelangen. CDR/CDRU-Ansätze (Carbon Dioxide Removal 
and Usage) entnehmen das CO2 aus der Atmosphäre und führen bei einer langfristigen Spei-
cherung des atmosphärischen CO2 zu einer Verringerung der CO2 Konzentration in der At-
mosphäre, den sogenannten negativen Emissionen. Die Nutzung des aus der Atmosphäre 
gebundenen CO2 in neuen Produkten (CDRU), an deren Lebensende das CO2 wieder in die 
Atmosphäre entweicht, stellt einen Kohlenstoffkreislauf dar und führt somit zu keinen zusätzli-
chen Emissionen.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und die Prüfung unserer 
Anliegen. Für Fragen steht Ihnen Philipp Bregy gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Dr. Stefan Brupbacher Philipp Bregy 
Direktor Ressortleiter Energie 







 

 

Martina Hilker, Leiterin Kommunikation / Politik

Telefon direkt 044 388 53 50

m.hilker@jardinsuisse.ch

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation  

Frau Bundesrätin Sommaruga 

3003 Bern 

 

 

24. August 2020 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-

Emissionen (CO2-Verordnung) 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Ihrem Schreiben vom 4. Mai haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur Teilrevision 
der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen eröffnet. Für die uns gebotene 
Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 
 
JardinSuisse, der Unternehmerverband Gärtner Schweiz, bündelt die Interessen von mehr als 
1'700 Betrieben des Garten- und Landschaftsbaus, der Baumschulen, der Gartencenter und 
der Produktions- und Verkaufsgärtnereien der Schweiz. Der Verband setzt sich für die 
Verbesserung des Marktzugangs für seine Mitglieder, für einen nachhaltigen und ökologischen 
Umgang mit der Umwelt und für einen hohen Standard in der Berufsbildung ein. Die Branche 
beschäftigt über 24'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
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JardinSuisse engagiert sich seit dem Jahre 2003 mit verschieden Projekten zur Reduktion der 

CO2- Emissionen. In drei Gruppen haben sich ca. 150 Klein- und Mittelbetriebe zu einer 

verbindlichen Reduktion der CO2- Emissionen mit der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) 

und dem Bundesamt für Umwelt BAFU zusammengeschlossen. Die grossen 

Produktionsbetriebe (mit Energiekosten > 200'000 Franken) arbeiten direkt mit der 

Energieagentur EnAW zusammen. Im Bewusstsein, hiermit im Dienste der Umwelt tatkräftig 

aktiv zu sein, ist dies für unseren Verband eine Erfolgsgeschichte. 

 

Mit der geplanten Revision der Verordnung sollen die rechtlichen Lücken in der Jahre 2020 bis 

2021 geschlossen werden. Diese Lücken und die damit verbundenen Unsicherheiten 

entstanden durch die Verzögerung in den Beratungen des neuen Energiegesetzes. 

 

Für unsere Unternehmen und unsere laufenden Projekte benötigen wir eine zukunftsgerichtete 

Energiestrategie mit Rechtssicherheit. Nur so können wir in den kommenden zwei Jahren 

unseren Mitgliedern eine «Anschlusslösung» bieten, welche letztendlich auch der Umwelt 

dient. 

 

JardinSuisse unterstützt deshalb betreffend Verminderungsverpflichtung die vorliegende 

Revision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emmissionen. Für den Verband ist es 

aus den genannten Gründen entscheidend, dass der Gesetzgeber eine lückenlose 

Weiterführung des von der Schweiz beschrittenen Weges in der Energiefrage sicherstellt. 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für 

die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

           
 

 

Olivier Mark                                 Carlo Vercelli 

Präsident         Geschäftsführer  

 

 

 
Martina Hilker 

Leiterin Kommunikation und Politik 
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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK  

Bundesamt für Umwelt 

3003 Bern 

 

 

 

Per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

 

 

Bern, 25. August 2020 

 

 

 

Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die 

Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Vom 4. Mai 2020 bis zum 25. August 2020 führt Ihr Departement eine Vernehmlassung 

bei interessierten Kreisen und den Dachverbänden zur Teilrevision der Verordnung über 

die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) durch. Gerne nutzen wir diese 

Gelegenheit und nehmen wie folgt zu den geplanten Änderungen Stellung. 

 

Wir unterstützen die vorgeschlagene Verordnungsrevision grundsätzlich.  

 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Um globale Umweltanliegen anzugehen, sind internationale und marktwirtschaftlich 

funktionierende Instrumente gut geeignet. Das mit dem Emissionshandel der EU (EU 

ETS) verknüpfte Emissionshandelssystem der Schweiz (EHS) ist dafür ein sehr gutes 

Beispiel. Die Mengensteuerung und der sich im Markt bildende Preis für Emissionsrechte 

ist ein sehr zielführendes und effizientes Instrument.  
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Entsprechend ist es zentral, dass Markteingriffe grundsätzlich zurückhaltend 

vorgenommen werden und möglichst alle Akteure von einem solchen Mechanismus 

erfasst werden. Es gilt zwingend zu vermeiden, dass Unternehmen bzw. Konkurrenten 

aufgrund der Klimapolitik über unterschiedliche Kostenstrukturen verfügen. 

«Gleichlange Spiesse» sind folglich ein zentraler Orientierungspunkt bei der 

Ausgestaltung der Klimapolitik. Das EHS und der dazu nun vorliegende 

Verordnungsentwurf genügen diesem Anspruch aus unserer Sicht grundsätzlich 

gut. 
 

Dabei gilt es nicht zu vergessen, dass die Teilnahme am Emissionshandelssystem eine 

sehr kostspielige und herausfordernde Aufgabe darstellt. Am EHS teilnehmende 

Unternehmen müssen jedes Jahr Emissionsrechte im Umfang ihrer emittierten CO2-

Emissionen abgeben. Zusammen mit der Erwartung steigender Preise (unter anderem 

aufgrund der jährlich sinkenden verfügbaren Rechte) sind die Anreize gross, CO2-

Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Für eine erfolgreiche Klimapolitik sind gerade 

solche Instrumente aber prädestiniert. Für die Unternehmen in der Schweiz ist es 

zusätzlich wichtig, dass ihre Konkurrenten ebenfalls über solche Anreize und 

Kostenstrukturen verfügen. 

 

cemsuisse begrüsst daher die Verknüpfung der Systeme der Schweiz und der EU. Damit 

entstand ein liquider Markt und die teilnehmenden Unternehmen haben dieselben 

Kosten pro emittierte Tonne CO2 zu tragen. Dies verschafft den Unternehmen bezüglich 

Klimapolitik Planungssicherheit und gleichwertige klimapolitische Rahmenbedingungen. 

Mit ihren sehr langen Investitionshorizonten sind die energieintensiven Unternehmen 

besonders darauf angewiesen. Insofern ist es wichtig und richtig, dass das Instrument 

des EHS unbeschränkt weitergeführt wird. Das schafft Planungssicherheit. 

 

Für eine längerfristige Planung ist es jedoch auch zentral, dass künftige Lösungsansätze 

zur Sequestrierung von CO2-Emissionen (Carbon Capture and Storage/Use) bereits 

heute regulatorisch möglich und somit entsprechend in Verordnung und Gesetz 

berücksichtigt werden. Diese Technologien sind gerade für schwer zu 

dekarbonisierende Industrien wie beispielsweise die Zementindustrie wichtige 

Instrumente, um das Netto-Null-Ziel bezüglich Treibhausgas-Bilanz zu erreichen. Solche 

bahnbrechenden Technologien sind äusserst kostenintensiv – eine entsprechende 

rechtliche Grundlage und die damit verbundene Planungssicherheit für die Investitionen 

sind für diese Industrien folglich eminent wichtig. Aus diesen Gründen erwarten wir die 

Berücksichtigung dieser Technologien und der damit verbundenen 

Emissionsminderungen in den für die kommenden Jahre geltenden gesetzlichen 

Grundlagen. 
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2. Stellungnahme zu den konkreten Anpassungsvorschlägen 

Gleichwertige Bedingungen (Äquivalenzprinzip) für Schweizer Unternehmen und jene 

aus der EU ist wichtig. cemsuisse ist erfreut, dass das BAFU diesem Prinzip bei der 

Ausgestaltung der Verordnung stark Rechnung trägt. Genau dies ist auch ein wichtiger 

Sinn und Zweck der Verknüpfung der Emissionshandelssysteme. 

 

Anhang 8 (Art. 45 Abs. 1) Berechnung der maximal zur Verfügung stehenden Menge der 

Emissionsrechte für Betreiber von Anlagen im EHS   

 

Sehr herausfordernd ist der neue Absenkpfad von 2.2 Prozent pro Jahr (Art. 45, 

Anhang 8). Bereits heute werden die zur Verfügung stehenden Emissionsrechte im EHS 

um jährlich 1.74 Prozent reduziert. Eine stärkere Absenkung ist sehr herausfordernd. 

Vor dem Hintergrund der Gleichwertigkeit der Systeme in der Schweiz und der EU ist 

dies aber nachvollziehbar.  

 

Anhang 9 (Art. 46 Abs. 1, Art. 46a Abs. 2 und Art. 46b Abs. 1 und 3) Berechnung der 

kostenlos zugeteilten Emissionsrechte für Betreiber von Anlagen im EHS 

 

Ebenfalls verspricht die Anpassung der Benchmarks äusserst schwierig und 

herausfordernd zu werden. Die Europäische Kommission erarbeitet derzeit die neuen 

Werte, welche deutlich verschärft werden dürften und gemäss Verordnungsentwurf dann 

auch für die Schweiz gelten sollen (Art. 46, Anh. 9). Das wird auch die Unternehmen in 

der Schweiz mit ihren bereits hohen Produktionskosten und weniger ausgeprägten 

Investitionssicherheiten herausfordern. Beispielsweise ist der Zugang zu mineralischen 

Rohstoffen im angrenzenden Deutschland deutlich besser geregelt als in der Schweiz. 

Aber auch diesbezüglich ist der Vorschlag des BAFU, dieselben Benchmarks in der 

Schweiz wie in der EU zu verwenden, aufgrund der angestrebten Gleichwertigkeit der 

Systeme nachvollziehbar. 

 

Vorsicht ist bei den vorgeschlagenen Markteingriffen zwecks Stabilisierung und 

Reservebildung von Emissionsrechten angebracht (Art. 19 und 46). Es gilt, nur äusserst 

zurückhaltend in den Markt einzugreifen, falls dies auch tatsächlich nötig ist. Ebenfalls 

ist diese Eingriffsmöglichkeit regelmässig zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

überarbeiten, falls sie sich zwecks Stabilisierung als nicht mehr nötig erweist. Der 

politischen Steuerung des Preises darf ein solcher Markteingriffsmechanismus nie 

dienen, da ansonsten der Marktmechanismus per se ausgehebelt und das Instrument in 

seiner Glaubwürdigkeit dezimiert wird.  
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Anhang 9, Ziff. 2.1: kostenlose Zuteilung 

 

Die Zementindustrie ist aufgrund der hohen nicht vermeidbaren (geogenen) CO2-

Emissionen deutlich stärker von sektorübergreifenden Kürzungen (Zf. 2.1 Anh. 9) 

betroffen. Hier schlagen wir eine differenzierte Vorgehensweise vor, d.h. das stark 

betroffene Industrien nicht mit dem gleich hohen Korrekturfaktor unterworfen werden, 

wie weniger stark betroffene Sektoren. Der Korrekturfaktor für die Zementindustrie soll 

deshalb nur auf die Emissionen der Brennstoffe angewendet werden. 

 

Der Anpassung der kostenlosen Zuteilung bei veränderten Aktivitätsraten von 

grösser bzw. kleiner als 15 Prozent (Zf. 5.1, Anh. 9) können wir zustimmen. Auch dies 

ist vor dem Hintergrund des Äquivalenzprinzips in Ordnung.  

 

Begrüssen können wir die vorgeschlagenen Anpassungen bezüglich Berichterstattung 

und Monitoring. Wir erachten es als sachgerecht, dass auch vom BAFU genehmigte 

Monitoringkonzepte zugelassen sind (Art. 52 und Anh. 17). 

 

Und schliesslich ist die Gleichwertigkeit der Emissionsrechte und damit auch die 

Übertragung der Rechte in zukünftige Handelsperioden zentral und richtig. Wir 

begrüssen die entsprechenden Anpassungen bei Art. 2. 

 

Anhang 9, Ziff. 4.1 indirekte Emissionen, Emissionsfaktor für Strommix in der Schweiz 

 

Entwurf Vorschlag cemsuisse 

Für indirekte Emissionen aus 

verwendetem Strom werden keine 

kostenlose Emissionsrechte zugeteilt. Bei 

Benchmarks von Produktionsprozessen, 

die sowohl mit Brennstoffen als auch mit 

Strom betrieben werden können, werden 

die indirekten Emissionen anhand der 

Herkunftsnachweise aus dem 

verwendeten Strom mit 0,376 t CO2 pro 

MWh bestimmt.  

Für indirekte Emissionen aus 

verwendetem Strom werden keine 

kostenlose Emissionsrechte zugeteilt. Bei 

Benchmarks von Produktionsprozessen, 

die sowohl mit Brennstoffen als auch mit 

Strom betrieben werden können, werden 

die realen, indirekten Emissionen anhand 

der Herkunftsnachweise aus dem 

verwendeten Strom mit 0,376 t CO2 pro 

MWh bestimmt. Ist dies nicht möglich, 

werden die indirekten Emissionen des 

verwendeten Stroms mit 0.169 t CO2 pro 

MWh berechnet. 
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Die tragende Säule der Schweizer Stromversorgung ist die Wasserkraft. Aus 

ökologischer Sicht ist der aktuelle Strommix der Schweiz im Vergleich mit der EU 

äusserst CO₂-arm und trägt somit wesentlich zum Erreichen der Klimaziele bei. Der von 

der EU angesetzte Emissionsfaktor von 0,376 t CO2 pro MWhel wird den lokalen 

Gegebenheiten nicht gerecht und verhindert so die Möglichkeit der Betreiber von 

Anlagen im EHS, bei denen indirekte Emissionen bei der Berechnung der Zuteilung 

berücksichtigt werden, die sinnvolle Substitution mit Strom. 

Der Emissionsfaktor des bezogenen Strommixes soll jährlich anhand der 

Herkunftsnachweise für den verwendeten Strom berechnet werden. Kann dieser nicht 

ermittelt werden, werden die indirekten Emissionen für den verwendeten Strom mit 0,169 

t CO2 pro MWhel bestimmt (Verbraucherstrommix, siehe BAFU: Klimawandel: Fragen 

und Antworten). 

 

Anhang 16, Berechnung der CO2-Emissionen für Betreiber von Anlagen  

Neues Kapitel: 

 

Entwurf Vorschlag cemsuisse 

(nicht vorhanden) Der Emissionsfaktor von Brennstoffen 

aus Biomasse ist null. Insbesondere auch 

für Biogasanteile in Gas aus 

Erdgasnetzen, deren ökologischer 

Mehrwert noch nicht veräussert wurde. 

 

 

Mit der bisherigen Regelung können sich Betreiber von Anlagen im EHS (im Gegensatz 

zu Verminderungsverpflichtungen) den Biogasanteil in Gas aus Erdgasnetzen nicht 

anrechnen lassen (vergleiche dazu Anhang H.5, Vollzugsmitteilung EHS für Betreiber 

von Anlagen). 

 

Damit wird den Betreibern von Anlagen im EHS die einfache Substitution mit Biogas 

verwehrt. 

 

Mit einer Anrechenbarkeit kann über ein wirtschaftliches Instrument der Anteil an Biogas 

in der Schweiz erhöht werden. 

  



 

6 / 6 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen 

gerne zur Verfügung. 

 

Mit besten Grüssen 

 

cemsuisse 

 

 

 

Dr. Stefan Vannoni Dr. Martin Tschan   Dr. David Plüss 
Direktor Leiter Umwelt, Technik,   Leiter Public Affairs und  

 Wissenschaft   Kommunikation 
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Bern, 25. August 2020 (Stellungnahme_Teilrevision_CO2-V_200825.docx) 

 
 

Vernehmlassung Teilrevision CO2-Verordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Frau Burkhardt 
Sehr geehrter Herr Bucher 
 
Wir möchten uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Teilrevision der 
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 2020 
herzlich bedanken. 
 
Der Verband Fernwärme Schweiz (VFS) mit seinen rund 150 Mitgliedern (u.a. 
Betreiber, Contractoren, Planer, Lieferanten von Fernwärme und -kältenetzen) spielt 
eine wichtige Rolle für die Wärme- und Kälteversorgung in Städten und 
Agglomerationen. Er ist die wichtigste Ansprechstelle in der Schweiz für die Wärme- 
und Kälteversorgung in dicht besiedelten Gebieten und für die Nutzung von 
Umweltwärme und -kälte aus erneuerbaren Quellen (Seen, Flüsse, Grundwasser, 
Abwasser, Geo- und Solarthermie sowie Abwärme). Ziel des VFS ist der massive 
Ausbau von Fernwärme- und -kältenetzen unter gleichzeitig vermehrter Nutzung 
erneuerbarer Energien. 
 

Stellungnahme zur CO2-Verordnung 
 
Nachfolgend sind unsere Rückmeldungen zur Teilrevision zusammengestellt. 
 
Art. 6 Validierung von Projekten und Programmen 
 
Wir begrüssen die Möglichkeit der Vorprüfung von Projektskizzen durch das BAFU. 
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Art. 14 Veröffentlichung von Informationen 
 
Die Veröffentlichung der Entscheide zur Eignung von Projekten/Programmen (Art. 8 
Abs. 1) und des Entscheides in Sachen Ausstellung von Bescheinigungen (Art. 10 
Abs. 1bis) unterstützen wir aus Gründen der Transparenz. 
 
Art. 45 Maximal zur Verfügung stehende Menge der Emissionsrechte 
 
Wir begrüssen die Verschärfung des Reduktionszieles auf 2.2%, da wir uns dadurch 
die Auslösung zusätzlicher Wärme- und Kälteverbund-Projekte erhoffen. Auch mit 
dem verschärften Reduktionsziel ist die Schweiz noch nicht auf dem Weg, das Netto-
Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. 
 
Art. 89 Kompensationsansatz 
 
Wir unterstützen die Erhöhung des Kompensationsansatzes von 10 Prozent im Jahr 
2020 auf 12 Prozent im Jahr 2021. 
 
Art. 90 Zulässige Kompensationsmassnahmen 
 
Wir lehnen die zeitlich sehr kurzfristig vorgesehene Aufhebung der Möglichkeit für 
kompensationspflichtige Personen, ihrer Kompensationspflicht mit selbst 
durchgeführten Projekten nachzukommen, ab. 
 
Begründung: Die Entwicklung von neuen Projekten, insbesondere im Falle von 
Wärmeverbunden bzw. thermischen Netzen, braucht meist mehrere Jahre 
Vorlaufzeit. Entsprechend ist ein ausreichender Vorlauf vor einem so 
entscheidenden Wechsel bei der Zulässigkeit von Projekten erforderlich. Jetzt noch 
Projekte für 2021 aufzugleisen ist im Falle von thermischen Netzen illusorisch. Es 
besteht zudem die Gefahr, dass aktuell laufende Projekte aus wirtschaftlichen 
Gründen aufgegeben werden müssen. Gerade bei Wärmeverbunden bewegen sich 
viele Projekte an der Grenze der Wirtschaftlichkeit. Es gilt, hier eine Balance zu 
finden zwischen Weiterführung von selbst durchgeführten Projekten (Bedingung 
Additionalität erfüllt) und der Förderung neuer Projekte. 
 
Antrag: Die geltende CO2-Verordnung ist in Art. 90 Abs. 1 unverändert zu lassen. 
 
Artikel 91 Erfüllung der Kompensationspflicht 
 
Gestützt auf unsere Argumentation und unseren Antrag zu Artikel 90 Absatz 1 sind 
wir auch gegen eine Aufhebung der Absatzes 3 und des letzten Satzes von Absatz 
4 in Artikel 91. 
 
Antrag: Die geltende CO2-Verordnung ist in Art. 91 Abs. 2 und 3 unverändert zu 
lassen. 
 
Art. 97-99 Gesuch um Rückerstattung 
 
Wir befürworten die Vereinfachungen bei den Nachweisen für die Rückerstattung 
der CO2-Abgabe, insbesondere für WKK-Anlagen, da so der administrative Aufwand 
reduziert werden kann. 
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Artikel 114 und 115 Bürgschaft / Zusicherung Bürgschaft 
 
Wir regen an, eine Erhöhung der Obergrenze für Bürgschaften (aktuell CHF 3 Mio.) 
zu prüfen, da diese insbesondere für grössere thermische Netze nicht ausreichend 
ist. Die Umsetzung könnte bei der nächsten Revision der CO2-Verordnung in 
Anlehnung an Artikel 39 Absatz 2 des CO2-Gesetzes (Risikogarantie für thermische 
Netze) erfolgen. 
 
Antrag: Die Erhöhung der Obergrenze für Bürgschaften wird bei der nächsten 
Revision der CO2-Verordnung geprüft. 
 
CORE-System 
 
Wir unterstützen die Umsetzung des CORE-Systems für den Vollzug der 
klimapolitischen Instrumente. So kann der Vollzug effizienter abgewickelt und der 
Datenschutz gegenüber heute signifikant verbessert werden. 
 
Generelle Bemerkung 
 
Wir erachten die Regelung für die Befreiung von der CO2-Abgabe für emissionsintensive Betriebe 
als sehr grosszügig und nicht kohärent mit den klimapolitischen Zielen der Schweiz. Strengere 
Bedingungen für die Befreiung könnten insbesondere die konsequente Nutzung von industrieller 
Abwärme und sich darauf abstützende Wärmeverbunde fördern. 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Rückmeldungen gedient zu haben und dass wir dank 
diesen Anpassungen neben der Energiewende auch die Wärmewende erreichen 
können. 
 
Für Fragen steht Ihnen unser Geschäftsführer gerne zur Verfügung.  

 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Othmar Reichmuth                                                     Andreas Hurni 
Präsident VFS, Ständerat                                          Geschäftsführer VFS 
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Eidgenössisches Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
Kochergasse 6 
3003 Bern 
 
Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
Wohlen, 24. August 2020 
 
 
 
Stellungnahme zur Vernehmlassung über die Teilrevision der Verordnung über die Re-

duktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung, SR 641.711) 

 
 
 

Eingabe von: 

VFAS – Verband freier Autohandel Schweiz 
Bremgarterstrasse 75 
5610 Wohlen 
Telefon 056 619 71 32 
stephan.jaeggi@vfas.ch 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu o.g. Vernehmlassung Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Die Stellungnahme gliedert sich in Vorbemerkungen zum Verband freier Autohandel Schweiz 
 (Ziff. I.) sowie allgemeine Bemerkungen zur Europakompatibilität der Revisionsvorlage (Ziff. II.) 
und besonderen Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen, einschliesslich konkreter Än-
derungsanträge ( Ziff. III.).  
Die Anliegen dieser Stellungnahme werden von der SAA swiss automotive aftermarket geteilt 
und gänzlich unterstützt, wie uns die SAA schriftlich mitgeteilt hat. 
 
Die Änderungen sind im Wesentlichen begründet mit der Gewährleistung von verfassungsmäs-
sigen Rechten, insbesondere der Eigentumsgarantie, Wirtschaftsfreiheit und dem Verbot der 
Wettbewerbsverzerrung. Zudem muss die Revision im Verhältnis zur Europäischen Union (EU) 
und insbesondere zu den umliegenden Mitgliedstaaten der EU ein Level Playing Field sicher-
stellen. 
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I. Vorbemerkungen 

 
Seit 1956 vertritt der VFAS die Interessen des unabhängigen und freien Autohandels in der 
Schweiz. Er wehrt sich gegen sämtliche Einschränkungen und Behinderungen des freien Auto-
handels. Dabei setzt er sich kompromisslos für dessen Förderung sowie Standards für eine 
hohe Qualität ein. 
 
Der VFAS vertritt KMUs im Schweizer Autohandel, die sowohl mit Occasions- als auch mit Neu-
fahrzeugen handeln und damit vom Geltungsbereich der CO2-Verordnung erfasst werden.  
 
Wir vertreten liberale Werte und hinterfragen deshalb alle Vorschriften und Auflagen, welche die 
uns angeschlossenen Unternehmen zu berücksichtigen haben. 
 

II. Allgemeines 

 
Der VFAS und seine Mitglieder sind gewillt, weiterhin ihren Beitrag zur Senkung des CO2-
Ausstosses in der Schweiz zu leisten. Der Verband begrüsst daher im Grundsatz die vom Bun-
desrat mit der Revision eingeleiteten Schritte. 
 
Im Einzelnen sind jedoch bei der Umsetzung des Revisionsvorhabens folgende Punkte stärker 
als bisher zur berücksichtigen. Sie betreffen insbesondere das Verhältnis zu den Regelungen in 
der EU und damit verbundene Wettbewerbsverzerrungen aus der geplanten Revision: 
 

 Die EU-Regelungen bezüglich der Emissionsziele gelten für die Europäische Union 
als solche und nicht gesondert für die einzelnen Mitgliedstaaten. Die Ziele wurden für 
einen Markt mit rund 500 Mio. Einwohnern und 15 Mio. verkauften Neuwagen pro 
Jahr festgelegt. 
 

 Die schiere Grösse des Marktes und die Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaa-
ten ermöglichen bei der Zielerreichung eine grosse Flexibilität. So besteht erfah-
rungsgemäss in südeuropäischen Märkte eine grössere Nachfrage nach kleineren 
Fahrzeugen als in nördlichen Mitgliedstaaten. Dies führt dazu, dass diese Mitglied-
staaten die Nachfrage nach grösseren und schwereren Neuwagen in jenen Mitglied-
staaten ausgleichen.  

 
 Der Schweizer Markt ist demgegenüber ein kleiner Markt. Bei einer Einwohnerzahl 

von rund 10 Mio. werden jährlich rund 300‘000 Neuwagen verkauft. Zudem wird die 
Nachfrage stark beeinflusst durch die Topographie (Allradantrieb) und Kaufkraft-
Faktoren. Der Markt ist daher nicht mit dem Markt der Europäischen Union vergleich-
bar, sondern eher mit den isolierten Märkten von einzelnen Mitgliedstaaten wie z.B. 
von Deutschland. 
 

 Zur Gewährleistung eines Level Playing Fields zwischen der Schweiz und dem um-
liegenden Mitgliedstaaten der EU sind daher bei der Umsetzung der Gesetzesrevisi-
on die Unterschiede innerhalb der EU und deren Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. 
Das heisst, für die Schweiz sind entsprechend Ziele festzulegen, wie wenn die 
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Schweiz (betreffend Emissionsvorschriften) ein EU-Mitgliedstaat wäre. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass Unternehmen in der Schweiz gegenüber Unternehmen in 
den umliegenden Mitgliedstaaten aufgrund unsachgemässen CO2-Regelungen einen 
Wettbewerbsnachteil erfahren.  

 
 Da CO2 keine Grenzen kennt, sollten die entsprechenden Bestimmungen in einem 

gesamteuropäischen Kontext – at arm’s length angewendet werden. Dabei erfordert 
die isolierte «Schweizer Umsetzung» der CO2-Emissionsvorschriften für Personen-
wagen sowie Lieferwagen und leichte Sattelschlepper (LNF) diverse Einführungsmo-
dalitäten, um ein mit der EU identisches Anstrengungsniveau («equal level of ambiti-
on») zu erreichen.  
 

 Eine einseitige Benachteiligung der Fahrzeugkäufer in der Schweiz – seien es Pri-
vatpersonen im PW- oder Unternehmen im LNF-Bereich – muss aus gesamtwirt-
schaftlichen Erwägungen zwingend verhindert werden.  
 

 Die vorgelegten Bestimmungen werden laut dem BFE-Grundlagenbericht in den Jah-
ren 2020 bis 2023 zu Sanktionszahlungen seitens der Fahrzeug-Importeure von hun-
derten von Millionen Schweizer Franken (Personenwagen) führen. Dies bedeutet, 
dass das BFE für die Schweiz eine Umsetzung vorschlägt, welche zu massiven 
Sanktionszahlungen führt, obwohl das BFE selber davon ausgeht, dass es in der EU 
zu keinen Bussenzahlungen kommen wird. Dies widerspricht dem Ziel, die EU-
Emissionsvorschriften für die Schweiz mit gleicher Ambition wie in der EU umzuset-
zen. 
 

 Umweltschutzanliegen werden durch kooperatives Zusammenwirken von Behörden 
und Wirtschaft erfahrungsgemäss besser gefördert, als durch Behörden-Repression. 
Deshalb regen wir an, Plattformen zu schaffen, die es Verwaltung und Wirtschaft er-
lauben, neue und effektivere Massnahmen für einen besseren Umweltschutz zu ent-
wickeln.  
 

Wir sind der Auffassung, dass die Revisionsvorlage in diesem Lichte gesamthaft angepasst 
werden sollte und nehmen nachfolgend zu einzelnen Punkten der Vorlage gesondert Stellung.  
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III. Besonderes 

 
A. Hauptanträge CO2-Verordnung 

Art. 17 Abs. 2 Bst. b / Verfassungsrechte wahren 

Allgemeines 
 
Mit der vorgeschlagenen Anpassung von Art. 17 CO2-Verordnung wird eine Ge-
setzeslücke geschlossen, die seit der Einführung des CO2-Gesetzes im Jahr 
2012 besteht. Die Absicht des BFE, mit der Anpassung eine wettbewerbsneutra-
le, transparente und klare Regelung zu schaffen, die zu gleich langen Spiessen 
für die Markteilnehmenden führt, ist zu begrüssen. 
 
Änderung 
 

 Es ist zu gewährleisten, dass die Anpassung die verfassungsmässigen 
Rechte der Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie nicht verletzt. 
 

 Die Regelung ist transparent, klar und damit rechtssicher auszugestal-
ten. 
 

 Es ist in der Verordnung bzw. den Erläuterungen klarzustellen, dass die 
gängigen Praktiken weiterhin möglich sind, namentlich die Anrechnung 
von Tageszulassungen. 
 

 Es ist klarzustellen, dass die vorgeschlagene Anpassung nicht rückwir-
kend in Kraft tritt. 
 

 
Begründung 
 
Die Änderung ist wie folgt begründet: 
 

 Grundrechte wahren. Die vom BFE vorgeschlagene Anpassung tan-
giert die Wirtschafts- und Eigentumsfreiheit. Denn die verfassungsmäs-
sig garantierten Rechte der Betroffenen werden mit der neuen Regelung 
beschnitten. Anders als bisher, können die Betroffenen wirtschaftlich 
nicht mehr unbeschränkt über ihr Eigentum verfügen. Daher ist die Re-
gelung erstens so auszugestalten, dass der Eingriff so zurückhaltend 
wie möglich erfolgt. Zweitens muss die Regelung auf Gesetzesstufe er-
folgen.  
 

 Rechtssicherheit gewährleisten. Die in der Revision vorgeschlagene 
Anpassung ist intransparent und unklar formuliert. Sie bietet für die Be-
troffenen keine Klärung der rechtlichen Lage. Damit verletzt die Rege-
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lung das Gebot der Rechtsklarheit und -sicherheit. Dies ist rechtsstaat-
lich besonders bedenklich, da mit der Regelung in verfassungsmässig 
garantierte Rechte der Betroffenen eingegriffen wird. Die neue Regelung 
ist daher auf eine Art und Weise zu konkretisieren, dass sich die Be-
troffenen zumindest eine Vorstellung davon machen können, welche 
Verhaltensweise das BFE als zulässig bzw. unzulässig erachtet.  
 

 Klarstellung bezüglich gängiger Praktiken: Es ist klarzustellen, dass 
die bisher gängigen Praktiken weiterhin möglich sind. Es geht dabei 
namentlich um die Praxis, am Ende des Jahres erfolgte Tageszulassun-
gen anzurechnen. Die Klarstellung hat in justiziabler Form zu erfolgen – 
z.B. in der Verordnung selbst. 

 
 Keine Rückwirkung. Die vorgeschlagene Anpassung darf nicht rück-

wirkend in Kraft treten. Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und 
Planungssicherheit kann eine angepasste Regelung daher erst im auf 
das Inkrafttreten folgenden Jahr Anwendung finden.  
 
 

Art. 17 Abs. 2bis  / Keine Doppelbesteuerung – Besteuerungsfrist anpassen 

Allgemeines 
 
Gemäss geltender Regelung von Art. 17 Abs. 2 (i.V.m. Abs. 4 lit. a) CO2-VO 
besteht eine sechsmonatige Frist für den Import von jungen Occasionsfahrzeu-
gen, die von den Behörden bei Missbrauch oder wesentlichen Ungleichbehand-
lungen gekürzt oder auf höchstens ein Jahr verlängert werden kann. 
 

 
Änderung 1 
 
Die Ausnahmefrist gemäss Art. 17 Abs. 2 CO2-VO von sechs Monaten ist er-
satzlos zu streichen. 
 
Begründung 1 
 
Die ersatzlose Streichung der Frist von Art. 17 Abs. 2 CO2-VO (i.V.m. Art. 17 
Abs. 4 lit. a CO2-VO) ist wie folgt begründet: 
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 BFE stellte keine Missbräuche fest. Die Frist von sechs Monaten 
wurde im Rahmen der Gesetzesrevision 2012 eingeführt. Seit dem 
überwacht das BFE deren Anwendung. In den jährlichen Rapporten des 
BFE wurden bisher keine Missbräuche festgestellt.  
 

 Marktanteile Direkt- und Parallelimport bricht drastisch ein. 
Obschon die massgeblichen Rahmenbedingungen seit der Einführung 
der CO2-VO 2012 unverändert sind, ist der Marktanteil an Direkt- und 
Parallelimporten seitdem um rund 80% zurückgegangen. Dies hängt 
wesentlich mit der 6-Monatsfrist zusammen. 
 

 Wettbewerbsverzerrung durch 6-Monatsfrist stoppen. Seit mehreren 
Jahren hat der VFAS das BFE darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Direkt- und Parallelimport, verglichen mit den Zeiträumen vor der CO2-
Besteuerung, drastisch abgenommen hat. Grund dafür ist die 6-
Monatsfrist, die Generalimporteure gegenüber den Direkt- und Paralle-
limporteuren bevorteilt. Dies verzerrt den Wettbewerb auf dem Kfz-
Markt und führt dazu, dass die bereits marktbeherrschenden Gene-
ralimporteure ihre Stellung weiter festigen und damit die Hochpreisinsel 
weiter zementieren.  

 
 Gleichbehandlung wirtschaftliche Akteure verletzt. Die geltende Re-

gelung nützt allein den Generalimporteuren. Gestützt auf die Regelung 
bauen sie – mit Hilfe des BFE – ihre Marktmacht zu Lasten der Direkt- 
und Parallelimporteure immer weiter aus. Die Ungleichbehandlung 
schadet dem Wettbewerb und geht Lasten der Schweizer Konsumenten, 
die letztlich höhere Preise als im Ausland bezahlen. 
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Änderung 2 (eventualiter) 
 
Die Ausnahmefrist gemäss Art. 17 Abs. 2 CO2-VO von sechs Monaten ist auf 
drei Monate zu senken. 
 
Zudem ist das Monitoring durch das BFE zu beenden. 
 
Begründung 2 
 
Eine Absenkung der Frist und die Aufhebung des Monitorings ist wie folgt be-
gründet: 
 

 
 Frist im EU-Recht 3 Monate. Die zu Art. 17 Abs. 2 CO2-VO analoge 

Regelung im EU-Recht ist Art. 2 Abs. 2 der EU-Verordnung über die 
Festsetzung von CO2-Emissionsnormen (bisher 443/2009/EG(PW) und 
510/2011/EG (LNF); seit 01.01.2020 die Verordnung EU/2019/631). Da-
bei haben das Europäische Parlament und der Rat der EU die «relevante 
Frist» folgendermassen geregelt – dies sowohl in der aktuellen als auch in 
den vorhergehenden Verordnungen: «eine vorherige Zulassung aus-
serhalb der Union weniger als 3 Monate vor der Zulassung in der Union 
wird nicht berücksichtigt». Das heisst: seit 2012 beträgt die Frist in der 
EU 3 Monate. 

 
 Bundesrat will CH-Regelungen analog EU-Recht. Der Bundesrat und 

das BFE wollen bekanntermassen bei den Anpassungen und Änderun-
gen von Verordnungen zum CO2-Gesetz nicht ohne Not vom EU-Recht 
abweichen. Dementsprechend wäre die Frist im Schweizer Recht auf 3 
Monate festzulegen. Damit würde keine Abweichung vom EU-Recht ent-
stehen und der Wettbewerb besser gewährleistet, als dies mit der aktu-
ellen Regelung von sechs Monaten der Fall ist.  
 

 EU-Mitgliedstaaten vollziehen 3-Monatsregelung zurückhaltend. Im 
Vergleich zur EU kommt hinzu, dass die EU-Mitgliedstaaten die 3-
Monatsfrist teilweise gar nicht oder nur ungenügend vollziehen. So voll-
zieht z.B. Deutschland  infolge des geringen Marktanteils und der gerin-
gen Bedeutung für den CO2- Ausstoss die Regelung praktisch gar nicht. 
Dies führt faktisch zu einer Aufhebung der Frist (vgl. oben, Änderung 1). 
 

 BFE-Monitoring beenden. Wird die Frist gleich ausgestaltet wie in der 
EU, so braucht es in der Schweiz – wie in der EU – kein Monitoring. 
Folglich ist das Monitoring zu beenden, was Ressourcen spart. 
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Art. 17b / Umstellung auf WLTP 

Allgemeines 
 
Der VFAS begrüsst die Umstellung auf WLTP Werte. 
 

 
Art. 25 / Verbrauchswerte aus US-Testverfahren berücksichtigen 

Allgemeines 
 

Aufgrund der Bemühungen der Importeure und Behörden importieren immer 
mehr Kunden auch Hybridfahrzeuge, namentlich auch aus den USA. Gemäss 
aktueller Verordnung können für Fahrzeuge, die von der Typengenehmigung 
befreit sind, Prüfberichte beigebracht werden. Vom ASTRA akzeptiert werden 
die Zyklusmessungen nach NEFZ und WLTP. Nicht akzeptiert werden hinge-
gen von den Behörden, die auf der offiziellen Gouvernements-Website 
www.fueleconomy.gov publizierten Werte US-amerikanischer Testverfahren 
(FTP). 

 
Änderung 
 
Neben Zyklusmessungen nach NEFZ und WLTP sollen weitere Datenquellen 
vom BFE geprüft und zugelassen werden. Damit einhergehend ist sicherzustel-
len, dass die Datenquellen ebenfalls vom ASTRA akzeptiert werden. 
 
Für Fahrzeuge, die von der Typengenehmigung befreit sind, sollen von den Be-
hörden neu auch Prüfberichte akzeptiert werden gemäss dem US-
amerikanischen Testverfahren FTP (Publikation auf www.fueleconomy.gov). 
 
Begründung 
 
Die Akzeptanz der Verbrauchswerte nach dem US-Testverfahren FTP ist wie 
folgt begründet: 
 

 Staatliche Wettbewerbsbeschränkung beseitigen. Der Umstand, 
dass das ASTRA Verbrauchswerte gemäss US-Testverfahren bisher 
nicht akzeptiert, führt zu einer staatlichen Wettbewerbsbeschränkung. 
Durch diese wird der Import von Fahrzeugen aus den USA in die 
Schweiz in unzulässiger Weise behindert. Diese Wettbewerbsbeschrän-
kung ist nicht zu rechtfertigen und demnach zu beseitigen. 
 

 Widerspruch zu Freihandel beseitigen. Die Schweiz ist als kleines 
Land auf freien Handel mit möglichst vielen Partnern angewiesen. Zur 
Ermöglichung des Freihandels gehört der Abbau von Zoll- und anderen 
Handelsschranken. Diesem Grundgedanken widerspricht es, wenn der 
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Handel mit den USA beschränkt wird, indem Verbrauchswerte gemäss 
US-Testverfahren von den Schweizer Behörden nicht akzeptiert werden. 
Nota bene handelt es sich dabei um Testverfahren, die in einem Markt 
wie den USA – also von annährend einer halben Milliarde Einwohnern – 
von den Behörden ohne weiteres akzeptiert werden und den von den 
Schweizer Behörden akzeptierten Verfahren praktisch gleichwertig sind.  
 

 Wettbewerbsverzerrung gegenüber Importen aus EU. Im Übrigen 
verzerrt die geltende Regelung auch den Handel mit anderen Staaten, 
z.B. den Mitgliedstaaten der EU. Während Importe aus diesen Staaten 
gestützt auf die dortigen – gleichwertigen – Testverfahren möglich sind, 
sind Importe aus den USA  erschwert. Damit dürfte die Regelung gegen 
die von der Schweiz zu beachtenden internationalen Gleichbehand-
lungsgrundsätze verstossen. Zumal die Tests in der EU und den USA 
mit Bezug auf die Ergebnisse keine Unterscheidung rechtfertigen.  
 

 
Art. 26 Abs 2 / Ökoinnovationen verbessern 

Allgemeines 
 

Wir begrüssen die Anrechnungen von Ökoinnovationen. Zugleich fordern wir je-
doch eine Erhöhung des CO2-vermindernden Faktors, um die Ökoinnovationen 
für einen noch besseren Umweltschutz effektiv und nachhaltig voranzutreiben. 
 
Änderung 
 
Der CO2 vermindernde Faktor ist für die Jahre 2021–2023 auf «2» anzupassen. 
 
Begründung: 
 
Die höhere Mehrfachanrechnung ist wie folgt begründet: 
 

 Anreiz für Import von energieeffizienten Kfz. Die höhere Mehrfachan-
rechnung fördert den Anreiz der Grossimporteure, verstärkt Fahrzeuge 
welche über anerkannte Ökoinnovationen verfügen, zu importieren. Auf 
diese Weise kann der Anteil von energieeffizienten Kfz in der Schweiz 
direkt und unbürokratisch erhöht werden. 
 

 Förderung Effizienzwettbewerb zwischen Kfz-Herstellern. Der Wett-
bewerb unter den Fahrzeugherstellern wird gefördert. Denn die Anre-
chenbarkeit der Ökoinnovationen schafft Anreize für die Fahrzeugher-
steller, ihre bestehende Flotte zunehmend mit Ökoinnovationen zu ver-
sehen. Hiervon werden wirksame Anreize zur Erschliessung entspre-
chender Minderungspotenziale ausgehen. 
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 Umgehende Reduktion der effektiven øCO2-Emissionen. Aufgrund 
der (Angebotsbedingt) sehr langen Lieferfristen der BEV’s tragen Fahr-
zeuge mit Ökoinnovationen dazu bei, die øCO2-Emissionen umgehend 
zu reduzieren. 

 
 

Art. 28 / Nischenziele für «Amerikaner» beseitigen Wettbewerbsnachteil 

Allgemeines 
 
Fahrzeuge ohne europäische Gesamtgenehmigung werden in der aktuellen 
Verordnung weder ausgenommen, noch werden sie in besonderer Form ge-
würdigt. Daraus resultiert eine krasse Benachteiligung zwischen Fahrzeugen 
ohne europäischer Gesamtgenehmigung und Fahrzeugen mit europäischer 
Gesamtgenehmigung. 

 
Dennoch sieht die aktuelle Regelung keine wettbewerbsneutrale Gestaltung 
der Nischen- und Kleinserienherstellerziele für Fahrzeuge ohne europäische 
Genehmigung (v. a. «Amerikaner») vor. 

 
Änderung 
 
Neu sind Nischenziele für Fahrzeuge ohne europäische Genehmigung einzu-
führen.  
 
Begründung 
 
Eine Einführung von Nischenzielen für Fahrzeuge ohne europäische Genehmi-
gung ist wie folgt begründet: 

 
 Ungleichbehandlung eliminieren. Resultierende Benachteiligung: Es 

ist nicht nachvollziehbar, weshalb ein Dodge Challenger R/T Plus 
(375PS, CO2 301g/km) CHF 17‘992.65 CO2-Sanktion bezahlen muss, 
während dem ein Ferrari Portofino (600PS, CO2 245g/km, Nischenziel 
280g/km «ungestraft» davon kommt. Obwohl Fahrzeuge mit ähnlichen 
Absatzvolumen, die über eine EG-Gesamtgenehmigung verfügen, von 
den EU-Behörden Nischen- oder Kleinherstellerziele bewilligt bekamen, 
wurden sämtliche Anträge zur Genehmigung eines Spezialziels für in 
der EU nicht genehmigte Fahrzeuge im Voraus zurückgewiesen. Dabei 
ist die Haltung der EU-Behörden nachvollziehbar: Wieso sollte man ein 
solches in der EU überhaupt behandeln – diese Fahrzeuge sind in der 
EU-Praxis ohnehin von der Besteuerung ausgeschlossen; 
 

 Markabschottung beseitigen. Ein Festhalten am bisherigen Regime 
seitens der Behörden kommt einer absichtlichen und voraussehbaren 
Marktabschottung und einem Verkaufsverbot für entsprechende Fahr-
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zeugangebote gleich. Marktabschottungen sind wettbewerbspolitisch 
unerwünscht und daher zu beseitigen.  
 

 Freihandel ermöglichen. Die Benachteiligung der «Amerikaner» wider-
spricht zudem diametral den politischen Bemühungen um einen freien 
Handel zwischen den USA und der Schweiz. 
 

 
Art. 29 / Sanktionsbeträge 2021 senken 

Allgemeines 
 
Mit der vorgeschlagenen jährlichen Anpassung der Sanktionsbeträge an den 
Wechselkurs sind wir einverstanden. Allerdings ist den finanziellen Auswirkungen 
der COVID-19 bedingten Auswirkungen auf das Automobilgewerbe Rechnung zu 
tragen. 
 
Änderung 
 
Der Sanktionsbetrag von CHF 109.- (Referenzjahr 2020) ist für das Jahr 2021 
auf CHF 50.- festzusetzen. 
 
Begründung 
 
Die Reduktion des Sanktionsbetrags von CHF 109.- (Referenzjahr 2020) auf 
CHF 50 für das Jahr 2021 ist wie folgt begründet: 
 

 Falsche Prämissen – BEV nicht verfügbar. Die geringe Ver-
fügbarkeit von Battery Electric Vehicle (BEV) aufgrund europäi-
schen Kaufprämien sowie teils – COVID-19 bedingt – ausserge-
wöhnlich lange Lieferfristen, verunmöglichen es den Grossimpor-
teuren, ihren Pool in den Bereich der geforderten Grenzwerte zu 
bringen. 
 

 Hohe Kosten für Konsumenten. Die Importeure sind somit ge-
nötigt, die anfallenden Sanktionen - voraussichtlich mehrere 
hundert Millionen Franken im Jahr 2021–  auf die einzelnen 
Fahrzeuge, d.h. die Konsumenten zu überwälzen, die ihrerseits 
von der Covid-Krise bereits hart getroffen sind. 
 

 Hoher Schaden für Umwelt. Die Überwälzung der Kosten wird 
zur Folge haben, dass auch im 2021 weniger (energieeffiziente) 
Neuwagen in Verkehr gesetzt werden. Damit wird dem realen 
Absenkpfad diametral entgegengewirkt und der Umwelt gescha-
det. Denn es werden weiterhin weniger energieeffiziente Kfz in 
Betrieb sein und die von Arbeitsplatzverlustängsten geplagten 
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Bürger bei einer Fahrzeuganschaffung auf eine gebrauchte 
«Benzin-/ Dieselschleuder» ausweichen lassen. Damit wirken 
sich die Sanktionen letztlich zum Nachteil  der Umwelt aus. 
 

 Keine Auswirkungen auf Nationalstrassenfond. Die zeitlich 
begrenzte Limitierung auf das Jahr 2021 gefährdet den Natio-
nalstrassenfond nicht. Denn im Jahr 2020 konnte der Fonds 
deutlich erhöhte Mehreinnahmen verbuchen, die einverlangten 
Sanktionsbeträge summierten sich auf CHF 78.1 Mio. 

 
Anhang 4 (Art. 24 Abs. 3bis und 25 Abs. 3) / neue Berechnungsgrundlagen 

Allgemeines 
 
Wir begrüssen die Berechnungsgrundlagen für CO2-Emissionen von Fahrzeugen 
ohne Angaben nach Art. 24 Abs 3bis und 25 Abs. 3). 
 

B. Weitere Anträge CO2-Verordnung 

Art. 23 Abs. 2 / Datenerfassung automatisieren 

Allgemeines 
 
Die Bundesämter prüfen gemäss den heutigen Vorschriften sämtliche zulas-
sungsrelevanten Dokumente bei Grossimporteuren, die ihre Fahrzeuge direkt 
eingeführt haben und über keine Typengenehmigung oder über keinen Paralle-
limport-Typenschein verfügen. Das führt zu einem administrativ grossen Auf-
wand für die Prüfung der Zulassungsfähigkeit bei den kantonalen Strassenver-
kehrsämtern sowie zeitlichen Verzögerungen für Händler und Konsumenten. 
 
Eine unnötige bürokratische Hürde für KMU ist der Dokumentenversand bei der 
Erfassung von CO2-relevanten Kennzahlen bei Typenschein-X-Fahrzeugen. 
Der dabei entstehende Aufwand könnte mit einer automatischen Erfassung 
dieser Kennzahlen erheblich reduziert und damit die zuständigen Behörden 
entlastet werden. Wir verweisen dabei auf die Motion 13.3648.  
 
Änderung 
 
Die CO2-relevanten Kennzahlen sind automatisch zu erfassen und damit ein-
hergehend ist der Dokumentenversand abzuschaffen.   

 
Begründung 
 
Eine Automatisierte Datenerfassung ist wie folgt begründet: 
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 Moderne Behörden nutzen Digitalisierung. Die Kompetenz zur Beur-
teilung der Zulassungsfähigkeit von Kfz liegt bei den kantonalen Stras-
senverkehrsämtern. Das führt dazu, dass – aufgrund der fehlenden digi-
talen Tools – Zulassungsdokumente von den kantonalen zu den eidge-
nössischen Ämtern per Post übermittelt werden. Die involvierten Behör-
den (UVEK, ASTRA und BFE sowie kt. StVÄ) sollten die Digitalisierung 
nutzen und die elektronische Bearbeitung der für die Zulassung relevan-
ten Dokumente ermöglichen. 

 
 KMU profitieren von Bürokratieabbau. Die heutigen bürokratischen 

Hürden bei der Erfassung der CO2-relevanten Kennzahlen sind für KMU 
kaum zu bewältigen. Die Digitalisierung des Dokumententransfers würde 
die Effizienz steigern und Kosten für die KMU senken. Sofern die Bun-
desstellen auf die postalische Einreichung der Dokumente auch weiter-
hin bestehen, wäre es zweckmässig, sich auf das Dokument 13.20A zu 
beschränken, das aufgrund der Stempelbestätigung vorliegen muss. 
 

 Konsumenten finanziell und zeitlich entlasten. Der heutige Prozess  
führt zu langen Wartefristen für Konsumenten und einer hohen Kapital-
bindung, da die Fahrzeuge während dieses Zeitraums ungenutzt an La-
ger stehen. Die Digitalisierung würde diesen Prozess verkürzen und die 
Konsumenten finanzielle und zeitlich entlasten. 
 

 Vorschlag Automatisierungs-Prozess. Wir erlauben uns, Ihnen fol-
gende Prozess-Skizze für die automatische Zuweisung der Emissions-
daten auf das Konto des Grossimporteuers für Autos ohne Typenschein 
(TG) vorzuschlagen: 

 
Identifikation Importeur 
Wird durch Grossimporteuer gemacht 
- Grossimporteur trägt seinen Importeurs-Code ein im 13.20A (Pos. 27), mit 
Stempel und Unterschrift 
 
Emissionsdaten werden durch Strassenverkehrsamt bei der Einlösung 
(COC) durch das Schalterpersonal erfasst, bei Auto ohne COC durch 
den Fahrzeug-Experten bei der Prüfung auf dem 13.20A eingetragen 

- STVA erfasst die emissionsrelevanten Daten  
 
Automatische Datenübermittlung vom Kanton an den Bund  
durch IVZ 
- Importeurs-Code (Pos. 27) 
- Fahrgestell-Nummer (Pos. 23) 
- Emissionscode (Pos. 72) 
- Leergewicht (Pos. 78) 
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Zuweisung/Belastung CO2-Konto des Grossimporteuer 
- Daten kann Bund dem IVZ entnehmen und Belastung  
Grossimporteurskonto durch BFE oder ASTRA 
 
* mit TG Ablauf wie bisher 

 
 

Art. 23 Abs. 4 / Handelbarkeit von CO2 erleichtern 

Allgemeines 
 
CO2-Emissionen sind nach heutigen Vorschriften nur sehr begrenzt handelbar. 
Emissionsabtretungen vor der Erstzulassung sind möglich, müssen aber für je-
des einzelne Fahrzeuge und mittels eines bürokratischen Prozesses vor der 
ersten Zulassung erfolgen. Deshalb wird nur sehr bescheiden CO2 gehandelt, 
gemessen an den über 300‘000 CO2-Abgabe pflichtigen Fahrzeugen und am 
Bedürfnis der Importeure. 
 
International ist der Handel mit CO2-Zertifikaten Standard. Durch die Handel-
barkeit von CO2-Emissionswerten innerhalb eines Kalenderjahres können An-
reize für Importeure geschaffen werden, ihre jeweiligen Zielvorgaben mit der 
Einfuhr umweltfreundlicher Fahrzeuge möglichst deutlich zu unterschreiten und 
CO2 auf dem Markt anzubieten. 
 
Mit den Erträgen aus dem CO2-Handel würden Fahrzeuge mit Alternativantrie-
ben durch die Importeure weiter vergünstigt und folglich gefördert. Von dieser 
Handelbarkeit könnten Grossimporteure, Kleinimporteure und Bürger, die sel-
ber importieren, gleichermassen profitieren. Grossimporteure könnten direkt 
untereinander mit CO2-Emissionswerten handeln und bei Kleinimporteuren und 
Bürgern würden diese Funktion die CO2-Börsen übernehmen. 
 
Das BFE hat Rückabtretungen in der Vergangenheit ermöglicht, seit 2018 wur-
de eine Praxisänderung vollzogen – Rückabtretungen sind seither nicht mehr 
möglich. 
 
Antrag 
 
Die Handelbarkeit von CO2-Emissionen soll gemäss den international üblichen 
Standards und marktwirtschaftlichen Prinzipien ermöglicht werden.  
 
Begründung 
 
Die Ermöglichung der Handelbarkeit von CO2-Emissionen nach marktwirt-
schaftlichen Prinzipien und internationalen Standards ist wie folgt begründet: 
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 Umweltschutz ohne staatliche Subventionen effektiv fördern. Die 
Einführung der Handelbarkeit von CO2-Emissionen würde Anreize für 
Importeure schaffen, die CO2-Zielvorgaben zu unterschreiten. Als Folge 
davon würden mehr umweltfreundliche Fahrzeuge in die Schweiz impor-
tiert und diese zu günstigeren Preisen angeboten; nota bene ohne, dass 
der Staat diese Fahrzeuge subventionieren würde! 
 

 Behörden effektiv entlasten. Die Handelbarkeit von CO2-Emissionen 
würde das ASTRA massgeblich entlasten. Denn für die Übertragung 
von CO2-Emissionen von bspw. 1000 Fahrzeugen, die den CO2-Zielwert 
um 15 Gramm unterschreiten, müssen heute Verkäufer und Käufer un-
zählige Formulare unterzeichnen, bevor die Verwaltung die Übertragung 
der CO2-Emissionen mittels zahlloser einzelnen Umbuchungen vor-
nimmt. Neu könnte die Umbuchung der gleichen Menge CO2 (15‘000 
Gramm CO2) mit einem Formular und einer Umbuchung erfolgen. Dies 
minimiert den Aufwand massgeblich und entlastet die Behörden effektiv. 
 

 Emissionshandel effizient ausgestalten. Der Bürokratieabbau spart 
Zeit und Kosten und ermöglicht einen effizienten Emissionshandel. Bei 
der Einführung einer Handelbarkeit ist davon auszugehen, dass die zur-
zeit zahlreichen Abtretungen von Einzelfahrzeugen zwischen Grossim-
porteuren weitgehend entfallen würden. Das Volumen an Einzelabtre-
tungen würde sich entsprechend auf Kleinimporteure/CO2-Börsen be-
schränken. Die mit einer allgemeinen Handelbarkeit einhergehenden 
Pauschal-Umbuchungen wären für das BFE ohne grossen Ressourcen-
einsatz zu bewältigen. Die früher gewährte Praxis der Rückabtretungen 
soll zudem wieder gewährt werden. 
 

 
Art. 27 Abs. 2 / Änderung Phasing In 

Allgemeines 
 
Wir begrüssen, dass der Bundesrat ein «Phasing-In» für die Grenzwerte von 
118g (Personenwagen) resp. 186g CO2/km (Lieferwagen und leichte Sattel-
schlepper) vorsieht.  
 
Änderung 

 
Phasing-In für die Jahre 2021 und 2022: bei 85% belassen 
-In für die Jahre 2020 und 2021: Belassen auf 85% 
 

Jahr Phasing-In 

2021 85% 

2022 85% 
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Begründung 
 
Eine Änderung des Phasing-In auf 85% ist aus folgenden Gründen angezeigt: 
 

 Fehlende staatliche Fördermassnahmen. Der Bundesrat sieht im Ge-
gensatz zu den EU-Ländern keine auf die Emissionsvorschriften abge-
stimmten Massnahmen vor (wie kohärente kantonale Motorfahrzeug-
steuern, Ladeinfrastruktur-Förderung oder staatliche Kaufprämien). Im 
Gegensatz zu fast allen EU-Ländern, welche emissionsarme Fahrzeuge 
mit unterschiedlichen Massnahmen wie etwa Kaufprämien und Steuer-
rabatten fördern, kennt die Schweiz solche Massnahmen nicht. Lediglich 
bei Elektrofahrzeugen wird auf die beim Import fällige Automobilsteuer 
von vier Prozent des Importwerts verzichtet. Der Aufbau öffentlicher La-
deinfrastruktur wird nicht staatlich gefördert, wie dies etwa in Deutsch-
land der Fall ist. 
 

 Fehlende Anschubfinanzierung. Vor dem Hintergrund der fehlenden 
Anschubfinanzierung für diese emissionsarmen Antriebstechnologien ist 
es äusserst fragwürdig, eine Regelung einzusetzen, deren Anwendung 
CO2-Sanktionszahlungen seitens der Importeure – beim Zutreffen der 
optimistischen Annahmen – von hunderten Mio. CHF in den Jahren 
2020 bis 2023 auslösen könnte (vgl. Grundlagenbericht des BFE, S. 13); 
 

 Äufnung Fonds mit Sanktionsbeiträgen. Eine derartige Belastung der 
Schweizer Importeure bzw. ihrer Kunden ist nicht zu rechtfertigen. Sie 
führt zu einer Ungleichbehandlung im Vergleich zu den Fahrzeugmärk-
ten in den EU-Ländern, da sie viel ambitiöser wäre als in der EU. Dies 
führt de facto zur Äufnung eines Fonds mit Sanktionsbeiträgen, welche 
explizit nicht Ziel der Emissionsvorschriften ist (vgl. Grundlagenbericht 
des BFE., S. 9).  

 
 Erweitertes Phasing-In erforderlich. Zur Gewährleistung eines Level 

Playing Fields zwischen der Schweiz und dem umliegenden Mitglied-
staaten der EU sind daher bei der Umsetzung der Verordnungsrevision 
die Unterschiede innerhalb der EU und deren Mitgliedstaaten zu be-
rücksichtigen. Das heisst, für die Schweiz sind entsprechend Ziele fest-
zulegen, wie wenn die Schweiz (betreffend Emissionsvorschriften) ein 
EU-Mitgliedstaat wäre. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Unterneh-
men in der Schweiz gegenüber Unternehmen in den umliegenden Mit-
gliedstaaten aufgrund unsachgemässen CO2-Regelungen einen Wett-
bewerbsnachteil erfahren.  
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Art. 27 Abs. 3 / Änderung Supercredits 

Allgemeines 
 
Im Rahmen der CO2-Verordnung wurde mit der mehrfachen Gewichtung von be-
sonders umweltfreundlichen Fahrzeugen (unter 50g Co2/km) ein zusätzlicher An-
reiz für Importeure geschaffen, die Einfuhr von Personenwagen mit neuen Tech-
nologien zu forcieren und damit besonders stark zur eigenen Zielerreichung bei-
zutragen.  
 
Änderung 
 
Supercredits für die Jahre 2021 – 2025: Doppelt belassen 

  

Jahr Supercredits 

2021 doppelt 

2022 Doppelt 

2023 Doppelt 

2024 Doppelt 

2025 Doppelt 

 
Der Verordnungstext ist zudem anzupassen, dass die Verminderung der durch-
schnittlichen CO2–Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte für die Referenz-
jahre 2021 – 2025 voll berücksichtigt werden. 
 
Begründung 

 
Eine Änderung der mehrfachen Gewichtung besonders umweltfreundlichen 
Fahrzeugen ist aus folgenden Gründen angezeigt: 
 

 Schaffung von Anreizen. Die (kontraproduktive) Limitierung auf 7,5g 
CO2/km über den Zeitraum von 3 Jahren setzt zu wenig Anreize für die 
Importeure, sich auf besonders umweltfreundliche Fahrzeuge zu fokus-
sieren. 
 

 Fehlende staatliche Fördermassnahmen. Der Bundesrat sieht im Ge-
gensatz zu den EU-Ländern keine auf die Emissionsvorschriften abge-
stimmten Massnahmen vor (wie kohärente kantonale Motorfahrzeug-
steuern, Ladeinfrastruktur-Förderung oder staatliche Kaufprämien). Im 
Gegensatz zu fast allen EU-Ländern, welche emissionsarme Fahrzeuge 
mit unterschiedlichen Massnahmen wie etwa Kaufprämien und Steuer-
rabatten fördern, kennt die Schweiz solche Massnahmen nicht. Lediglich 
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bei Elektrofahrzeugen wird auf die beim Import fällige Automobilsteuer 
von vier Prozent des Importwerts verzichtet. Der Aufbau öffentlicher La-
deinfrastruktur wird nicht staatlich gefördert, wie dies etwa in Deutsch-
land der Fall ist. 
 

 Fehlende Anschubfinanzierung. Vor dem Hintergrund der fehlenden 
Anschubfinanzierung für diese emissionsarmen Antriebstechnologien ist 
es äusserst fragwürdig, eine Regelung einzusetzen, deren Anwendung 
CO2-Sanktionszahlungen seitens der Importeure – beim Zutreffen der 
optimistischen Annahmen – von hunderten Mio. CHF in den Jahren 
2020 bis 2023 auslösen könnte (vgl. Grundlagenbericht des BFE, S. 13); 
 

 Äufnung Fonds mit Sanktionsbeiträgen. Eine derartige Belastung der 
Schweizer Importeure bzw. ihrer Kunden ist nicht zu rechtfertigen. Sie 
führt zu einer Ungleichbehandlung im Vergleich zu den Fahrzeugmärk-
ten in den EU-Ländern, da sie viel ambitiöser wäre als in der EU. Dies 
führt de facto zur Äufnung eines Fonds mit Sanktionsbeiträgen, welche 
explizit nicht Ziel der Emissionsvorschriften ist (vgl. Grundlagenbericht 
des BFE., S. 9).  

 
 Erweiterte Supercredits erforderlich. Zur Gewährleistung eines Level 

Playing Fields zwischen der Schweiz und dem umliegenden Mitglied-
staaten der EU sind daher bei der Umsetzung der Verordnungsrevision 
die Unterschiede innerhalb der EU und deren Mitgliedstaaten zu be-
rücksichtigen. Das heisst, für die Schweiz sind entsprechend Ziele fest-
zulegen, wie wenn die Schweiz (betreffend Emissionsvorschriften) ein 
EU-Mitgliedstaat wäre. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Unterneh-
men in der Schweiz gegenüber Unternehmen in den umliegenden Mit-
gliedstaaten aufgrund unsachgemässen CO2-Regelungen einen Wett-
bewerbsnachteil erfahren.  

 
 
 

Art. 30 / Übertragbarkeit von CO2-Guthaben ermöglichen 

Allgemeines 
 

Die heutigen Vorschriften verpflichten Importeure, eine vom Leergewicht der 
von ihnen importierten Fahrzeugflotte abhängige Zielvorgabe für die durch-
schnittlichen Emissionen der von ihnen zugelassenen Produkte per Ende der 
Referenzperiode zu erreichen. 
 
Änderung 
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Die CO2-Verordnung sowie allfällige weitere Vorschriften sind dahingehend an-
zupassen, dass Importeure CO2-Zielunterschreitungen auf Folgeperioden über-
tragen können. 
 
Begründung 
 

 Statische Regelung setzt falsche Anreize. Weist die Rechnung eines 
Importeurs gegen Ende einer Abrechnungsperiode ein Saldoguthaben 
zu seinen Gunsten aus, wird er bei der geltenden Regelung (Guthaben 
werden weder vergütet noch übertragen, sondern verfallen) versucht 
sein, dieses Guthaben bis zum Ende der Abrechnungsperiode durch 
den Import emissionsreicher Fahrzeuge möglichst «aufzubrauchen». 
Dies widerspricht offensichtlich der Idee der vom BFE angestrebten 
Emissionsverringerung. Die Regelung setzt einen falschen Anreiz. 
 

 Dynamische Übertragbarkeit setzt Anreize für Emissionsverringe-
rung. Mittels einer Übertragbarkeit von CO2-Guthaben auf das Folge-
jahr würden Anreize geschaffen, das Ziel zu unterschreiten – was zu-
sätzlich zur Senkung der øCO2-Emissionen beitragen würde. Mit der 
vorgeschlagenen dynamischen Regelung würde der Idee des Gesetz-
gebers jedenfalls besser entsprochen. 

 
 

Art. 36 Abs. 3 / Keine Publikation von Vollzugsresultaten  

Allgemeines 
 
Das BFE informiert die Öffentlichkeit jährlich über die Erreichung der Zielvor-
gaben und publiziert dazu insbesondere folgende Angaben: 
 

a) die total erhobenen Sanktionen und den Verwaltungsaufwand; 
b) die Anzahl der Grossimporteure beziehungsweise der Emissionsge-

meinschaften; 
c) die Anzahl und die Art der Neuwagenflotten. 

 
Änderung 
 
Auf die Veröffentlichung der Angaben über die Erreichung der Zielvorgaben ist 
inskünftig zu verzichten. 
 
Begründung 
 
Der Verzicht auf Veröffentlichung ist aus folgenden Gründen angezeigt: 
 

 Vergleichbarkeit nicht gewährleistet. Die Veröffentlichung der durch-
schnittlichen CO2-Emissionen nach Importeur bzw. Emissionsgemein-
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schaft ist nicht zielführend, da die Werte von einzelnen Importeuren und 
Gemeinschaften nicht vergleichbar sind. 
 

 Behörde nimmt Falschinformation in Kauf. Aufgrund der heutigen  
Publikationspraxis nimmt die Behörde bewusst in Kauf, dass in der Öf-
fentlichkeit der falsche Eindruck entstehen, dass die Fahrzeugflotte ei-
ner einzelnen Marke über einen höheren durchschnittlichen CO2-
Ausstoss verfügt als eine andere Marke, welche sich einer Emissions-
gemeinschaft angeschlossen hat. 
 

 Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Die aktuelle Behörden-
Praxis führt zu Verletzungen des Geschäftsgeheimnisses der betroffe-
nen Importeure sowie zu unnötigen Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den Konkurrenten.  

 
 

Anhang 4a (Art. 28 Abs. 1) / Änderung Berechnungsmethodik individuelle 
Zielvorgabe – Abschaffung Swiss Finish 

Allgemeines 
 
In der Formel zur Berechnung der individuellen Zielvorgabe besteht eine unter-
schiedliche Berechnung im Vergleich zur europäischen Verordnungsgebung. 
 
Änderung 
 
In der Formel zur Berechnung der individuellen Zielvorgabe ist das durch-
schnittliche Leergewicht der in der Schweiz im vorletzten Kalenderjahr vor dem 
Referenzjahr erstmals in Verkehr gesetzten Fahrzeuge (Mt-2) durch den in der 
EU geltenden Wert (M0) zu ersetzen. Zudem ist der gleiche Bezugszeitraum 
(jeweils 3 Jahre, Anpassung alle 3 Jahre) wie in der EU zu verwenden. 
 
Begründung 
 
Eine Anpassung der Formel ist aus folgenden Gründen angezeigt: 
 

 EU-Konformität sicherstellen. Schweizerische Alleingänge bei techni-
schen Fragen wie die Bezugsmasse sind zwingend zu vermeiden, da 
sie unbeabsichtigte starke Auswirkungen haben können. 
 

 Rechtsunsicherheit vermeiden – EU-Regeln gesamthaft überneh-
men. Die Übernahme der EU-Emissionsvorschriften bedingt auch die 
Übernahme der dazugehörenden EU-Regeln zur Ermittlung der Be-
zugsmasse. Wenn nur einzelne Elemente aus dem EU-Recht über-
nommen werden, führt dies zu ungewollten und unvorhersehbaren  Ab-
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weichungen. Solche Regelungen führen für die Betroffenen zu Rechts-
unsicherheit. 

 
 

C. Anträge Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz 
serienmässig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte 
(Energieeffizienzverordnung, EnEV) 

Art. 10 / Energieetikettenpflicht aufheben 

Änderung 
 
Wir fordern eine ersatzlose Aufhebung der Energieetikettenpflicht. 

 
Begründung 
 
Eine Aufhebung der Energieetikettenpflicht ist aus folgenden Gründen ange-
zeigt: 
 

 Viel Aufwand ohne tatsächlichen Nutzen. Die administrative Belas-
tung von KMU in der Automobilbranche im Zusammenhang mit der 
Energieetikette ist erheblich. Die Kosten für die Umsetzung der Pflicht 
und die damit entstehenden Aufwände stehen in keinem Verhältnis zum 
Nutzen. 
 

 Andere Massnahmen effektiver. Nach Einführung der CO2-
Emissionsvorschriften für Personenwagen im Jahr 2012 und der lang-
fristig wirksamen Energiestrategie 2050 schätzen wir den Nutzen der 
Energieetikette für Personenwagen als vergleichsweise gering ein. 
 

 Verfügbare Ressourcen effizient einsetzen. Die Aufhebung der 
Kennzeichnungspflicht und der damit verbundenen Befreiung von der 
Erstellung von Energieetiketten reduziert den bürokratischen Aufwand, 
ohne dass negative Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten wären.  
 

 
Art. 16 / Unverhältnismässige Strafen senken 

Allgemeines 
 
Übertretungen werden nach Art. 70 Abs. 1 Bst. e und g sowie Abs. 2 EnG mit 
Bussen bis zu 100‘000 CHF bei vorsätzlicher Widerhandlung und mit bis zu 
20‘000 CHF bei fahrlässig begangenen Übertretungen bestraft.  
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Änderung 
 
Art. 16 ist dahingehend zu ergänzen, dass bei Bagatell-Verstössen ohne wie-
derholtes Widerhandeln eine Abmahnung ohne Busse erfolgt. 
 
Zudem sollen Bagatell-Verstösse gesondert geregelt und lediglich krasses Wi-
derhandeln und wiederholte Verstösse nach Art. 70 Abs.1 Bst. e und g sowie 
Abs. 2 EnG geahndet werden. 

 
 

Begründung 
 
Eine Änderung der Strafbestimmungen ist aus folgenden Gründen angezeigt: 

 
 Strafen unverhältnismässig hoch. Die geltenden Strafbestimmungen 

sind insbesondere bei Bagatell-Übertretungen im Verhältnis zur verpön-
ten Verhaltensweise unverhältnismässig und sind daher im beantragten 
Sinne anzupassen. 
 

 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
Roger Kunz Stephan Jäggi 
Präsident Geschäftsleiter 
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Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

Sektion Klimapolitik 

3003 Bern 

Per E-Mail an: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

 

Bern, 25. August 2020 

Stellungnahme zu Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der 

CO2-Emissionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) ist die Berufsorganisation der professionellen Gemü-

segärtnerinnen und Gemüsegärtner, zählt über 2000 Mitglieder und vertritt deren Interessen unabhängig 

von ihrer Produktionsweise. Um die Marktbedürfnisse befriedigen zu können, produziert die Schweizer Ge-

müseproduktion auch in Gewächshäusern, wobei einige Kulturen einen hohen Wärmebedarf aufweisen, 

was mit entsprechender Energie verbunden ist. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Teilrevision der 

CO2-Verordnung Stellung nehmen zu dürfen. 

 

Der VSGP begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen der CO2-Verordnung. Mit der geplanten Revision der 

Verordnung sollen die rechtlichen Lücken in den Jahren 2020 bis 2021 geschlossen werden. Diese Lücken 

und die damit verbundenen Unsicherheiten entstanden durch die Verzögerung in den Beratungen des 

neuen Energiegesetzes. Die Gemüseproduzenten brauchen für eine zukunftsgerichtete Energiestrategie 

Rechtssicherheit.  

 

Die Branche nimmt die Thematik der Reduktion von CO2-Emission ernst. Die Reduktionsziele sind aus unse-

rer Sicht das richtige Mittel, die Effizienz in diesem Bereich zu steigern. Wichtig ist, dass kleineren Gewächs-

hausbetrieben auch weiterhin die Möglichkeit von Gruppenlösungen zur Verfügung steht.  
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Der VSGP unterstützt deshalb betreffend Verminderungsverpflichtung die vorliegende Revision der Verord-

nung über die Reduktion der CO2-Emmissionen.  

 

Freundliche Grüsse 

Verband Schweizer Gemüseproduzenten 

 

 

 

Matija Nuic    Michael Amstalden 

Direktor    Bereichsleiter Markt & Politik 

 



 

auto-schweiz, Wölflistrasse 5, CH-3006 Bern 

 Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 

 Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für 

 Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

  

 Versand per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

Bern, 25. August 2020 / FL / BNA 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Stellungnahme von auto-schweiz, Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin  

Sehr geehrter Herr Bucher 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem im Titel genannten Thema Stellung nehmen zu dürfen.  

 

Allgemeine Bemerkungen  

 

Diese Teilrevision betrifft in erster Linie den Emissionshandel, die Verminderungsverpflichtung, die 

Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure und die CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge. Wir legen in 

unserer Stellungnahme ein besonderes Augenmerk auf letzteres Sachgebiet, da dieses unsere Mitglieder sowie 

deren Kundinnen und Kunden verstärkt betrifft. Bei der Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

schliessen wir uns der Vernehmlassungsantwort von Avenergy Suisse an. 

 

Mit der Annahme der Pa.Iv. Burkart 17.405 am 20. Dezember 2019 werden die CO2-Abgabebefreiung und die 

Kompensationspflicht für fossile Treibstoffimporteure im CO2-Gesetz um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert. 

Ebenso wird in Artikel 10 des CO2-Gesetzes neu der Absatz 4 aufgenommen. Dieser räumt dem Bundesrat die 

Kompetenz ein, bei einer Änderung der Messmethoden der CO2-Emission neuer Fahrzeuge die entsprechenden 

Zielwerte festzulegen. Der vorliegende Entwurf der CO2-Verordnung regelt die entsprechenden Details bei der 

Einführung des Prüfverfahrens «Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure» (WLTP). Dieses hat 

mittlerweile den «Neuen Europäischen Fahrzyklus» (NEFZ) bei neuen Personen- und Lieferwagen in Europa 

abgelöst. auto-schweiz begrüsst die gerade noch rechtzeitige Regelung der ab 2021 für Fahrzeug-Importeure 

zentralen CO2-Vorschriften. Diese löst die regulatorischen Probleme, welche die Verzögerung der ursprünglich 

für 2021 geplanten Totalrevision des CO2-Gesetzes mit sich gebracht hat.  

 

Zu unserem Bedauern werden mit den Vorgaben für leichte Nutzfahrzeuge Zielwerte vorgeschrieben, welche die 

heute verfügbare Lieferwagen-Flotte gar nicht erfüllen kann (vgl. aktueller durchschnittlicher Ausstoss der 

Fahrzeuge, insbesondere im Segment 3.5t Gesamtgewicht). Dies ist technologisch begründet, weil dafür kein oder 

nur ein geringes Produktangebot vorhanden ist. Durch die Belastung mit CO2-Sanktionen werden lediglich die 

Fahrzeuge verteuert, aber der Hebel, durch die Regulierung emissionsärmere Fahrzeuge zu fördern, geht 

verloren. Denn diese sind nicht in der nötigen Kapazität vorhanden – insbesondere dann nicht, wenn mit der 

aktuellen Technologie die durchschnittlichen Zielwerte in der EU erreicht werden. Wenn in Kombination dazu 

keine Planungssicherheit für die kommenden Jahre gewährt werden kann, etwa zur Etablierung neuer 

Technologien, dann verschärft sich diese Ausgangslage zunehmend. 
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Positiv vermerken möchten wir den Verzicht auf eine Anpassung von Art. 27 der CO2-Verordnung im Rahmen 

dieser Revision. Eine kurzfristige Änderung des Anteils der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen, die für die 

Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte für das Referenzjahr 2021 

herangezogen werden, hätte zu grosser Verunsicherung bei Fahrzeug-Importeuren geführt. Jahrelange Modell- 

und Markteinführungsplanungen seitens der Hersteller und der Importeure wären hinfällig gewesen. Die wohl 

zwangsläufig höheren CO2-Sanktionen hätten zu ausgleichenden Kosteneinsparungen geführt, die im schlimmsten 

Fall Arbeitsplätze in der Schweiz bedroht hätten – gerade in herausfordernden Zeiten wie der durch die COVID-

19-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise eine grosse zusätzliche Belastung. 

 

Ebenso möchten wir an dieser Stelle festhalten, dass die enormen Verwerfungen der Coronakrise einen 

negativen Einfluss auf die Erreichung der CO2-Ziele der Fahrzeugimporteure haben werden, insbesondere für 

2020. Eine Umfrage unter unseren Mitgliedern hat ergeben, dass eine Reihe von Modellen mit hocheffizienten 

Antrieben in geringerer Stückzahl als angedacht in die Schweiz geliefert werden können. Zusätzlich wurden 

aufgrund wochenlanger Werksschliessungen, zu welchen die Fahrzeughersteller durch die COVID-19-Pandemie 

gezwungen waren, einige Markteinführungen von elektrisch angetriebenen Modellen auf 2021 verschoben. Hinzu 

kommen teils kurzfristig erhöhte Kaufprämien für Elektro-Fahrzeuge in EU-Ländern, die nun von den Herstellern 

bevorzugt mit entsprechenden Modellen beliefert werden. 

 

All diese Effekte führen trotz eines zurückgehenden Gesamtmarktes, wozu die vom Bundesrat verordnete 

Schliessung der Verkaufsräume von Garagen im Frühjahr 2020 in grossem Masse beigetragen hat, zu einer 

weniger starken Absenkung des diesjährigen CO2-Austosses neuer Personen- und Lieferwagen als ursprünglich 

geplant. Auch aufgrund der sich verschiebenden Zeitpläne von Modelllancierungen ist für uns die mit der 

Totalrevision des CO2-Gesetzes vorgesehene zeitliche Gleichschaltung der Einführungsmodalitäten zu den 

abgesenkten CO2-Zielen für Personenwagen mit der EU inakzeptabel.  

 

 

Detaillierte Bemerkungen 

 

Art. 2 Bst. abis 

Zu 1. auto-schweiz begrüsst die in Erfüllung der Motion 18.3420 Bourgeois aufgenommene Regelung des 

Einbezugs von Lieferwagen mit einem emissionsfreien Antrieb bis 4,25 t Gesamtgewicht. Diese ermöglicht 

insbesondere für Modelle mit elektrischem Antrieb eine hohe Nutzlast, die sonst aufgrund des Gewichtes der 

Akkumulatoren oder der Brennstoffzelle mitsamt Wasserstofftanks stark vermindert werden würde. So haben 

diese Fahrzeuge eine höhere Marktakzeptanz und können gleichzeitig an den CO2-Durchschnitt eines 

Lieferwagen-Importeurs angerechnet werden.  

 

Allerdings befürworten wir eine Ausweitung der Erhöhung des maximal erlaubten Gesamtgewichtes auf 

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben allgemein. Die Beschränkung auf «emissionsfreie Fahrzeuge» schliesst 

andere Technologien aus, die der Schweiz bei der Erreichung der Klimaziele von Paris helfen können, 

beispielsweise CNG, LNG, Biogas, Autogas, HVO oder andere Bio-Treibstoffe sowie Plug-in- oder Parallel-Hybride. 

Das technologiebedingte Zusatzgewicht dieser Antriebe könnte durch die Aufnahme in diese Regelung der 

Gesamtgewichtserhöhung ebenfalls ausgeglichen und deren Marktchancen so vergrössert werden.  

 

Zu 2. Folgender Abschnitt ist zu streichen: «bei denen keine Emissionswerte gemäss Verordnung (EG) Nr. 

715/20075 vorliegen und die nicht über eine emissionsfreie Antriebstechnik verfügen». In der EU fallen nur 

Heavy-Duty-Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von max. 2.610 kg in die N1-Flotte. In der Schweiz werden 

sämtliche Heavy-Duty-Fahrzeuge zu dieser Flotte gezählt, sobald ein CO2-Wert gem. 715/2007 (NEFZ/WLTP) 

vorliegt. Diese Ungleichbehandlung ist durch die Streichung des genannten Abschnitts aus der Welt zu schaffen.  

 

Art. 2 Bst. ater 

Zu 2. Die Streichung des Abschnitts «bei denen keine Emissionswerte gemäss Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

vorliegen» gilt sinngemäss zu Bst. abis.  
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Art. 17 Abs. 2, Bst. b 

Mit diesem Zusatz soll der Reexport von Fahrzeugen mit tiefen CO2-Emissionen kurz nach ihrer 

Erstimmatrikulation in der Schweiz verhindert werden. Grundsätzlich erscheint uns das Ziel der Regelung sinnvoll. 

Jedoch muss sichergestellt werden, dass Tageseinlösungen und Inverkehrssetzungen aus markttechnischen 

Gründen, wie sie im begleitenden Bericht erwähnt werden, nicht von einem möglichen Ausschluss von der CO2-

Anrechnung betroffen sind. Ein möglicher Eingriff in den freien Markt muss zwingend verhindert werden. Nur 

unter Einhaltung dieser Voraussetzung kann auto-schweiz diese Regelung akzeptieren. 

 

Art. 17b 

Mit diesem Artikel findet die flächendeckende Einführung der WLTP ihre Umsetzung in der Schweiz. Allerdings 

werden, im Gegensatz zur EU, an Stelle herstellerspezifischer Vorgaben allgemein gültige Zielwerte von 118 g 

CO2/km für Personenwagen und 186 g CO2/km für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper festgelegt (Abs. 2). 

Diese Regelung kennt unter den Importeuren und Emissionsgemeinschaften naturgemäss Gewinner und 

Verlierer, stellt aber aus der Sicht von auto-schweiz eine pragmatische Lösung dar, die wir unterstützen können. 

 

Ganz anders würde sich die Situation bei einer möglichen, im erläuternden Bericht erwähnten Absenkung der 

Zielwerte zu einem späteren Zeitpunkt darstellen. Planungssicherheit ist bei der Erfüllung der CO2-Vorgaben ein 

zentrales Element, denn die entsprechenden Modell- und Produktionsplanungen seitens der Fahrzeughersteller 

finden mehrere Jahre im Voraus statt. Die Entwicklungszyklen neuer Modelle, besonders mit alternativen und 

hocheffizienten Antrieben, betragen bis zu sieben Jahre. Auch die Importeure benötigen eine gewisse Vorlaufzeit, 

um den Bedarf an entsprechenden Modellen für den Schweizer Markt beim jeweiligen Hersteller anzumelden. 

Eine mögliche Absenkung der WLTP-Zielvorgaben zu einem späteren Zeitpunkt, die möglicherweise auch noch 

kurzfristig erfolgen würde, stünde diesen grundlegenden Voraussetzungen diametral entgegen. Eine Anpassung 

der Zielvorgaben kann, wenn überhaupt, nur aus einer Erhöhung der absoluten WLTP-Werte bestehen. 

 

Änderung der Energieeffizienzverordnung 

Die Änderungen bei der Energieetikette für Personenwagen spiegeln die Anpassungen bei den CO2-Vorschriften 

für neue Personenwagen wider. Allerdings ist auto-schweiz nach wie vor der Auffassung, dass die Energieetikette 

für Personenwagen aufgrund ihrer nachweislichen Unwirksamkeit überflüssig ist. Der Aufwand für Importeure 

und offizielle Markenhändler steht in keinem Vergleich zur Darstellung von Informationen, die nur die wenigsten 

Autokäuferinnen und -käufer für ihren Modellentscheid heranziehen.  

 

Anhang 4a, Ziff. 1.2 

Die Übernahme der EU-Emissionsvorschriften durch die Schweiz bedingt auch die Übernahme der 

dazugehörenden EU-Regeln zur Ermittlung der Bezugsmasse. In der Formel zur Berechnung der individuellen 

Zielvorgabe ist das durchschnittliche Leergewicht der in der Schweiz im vorletzten Kalenderjahr vor dem 

Referenzjahr erstmals in Verkehr gesetzten Fahrzeuge (Mt-2) durch den in der EU geltenden Wert (M0) zu 

ersetzen. Schweizerische Alleingänge bei technischen Fragen wie der Bezugsmasse, insbesondere bei Lieferwagen 

und leichten Sattelschleppern, sind zwingend zu vermeiden, da sie die Zielvorgabe in der Schweiz um rund 16 

Prozent gegenüber der EU verschärfen. Sinn und Zweck der Regulierung sollte aber eine Zielerreichung mit 

vergleichbaren Anstrengungen wie in der EU sein, was mit der geltenden Formel nicht gegeben ist. Hinzu 

kommt, dass in der EU teilweise kleine und leichte Modelle unter bestimmen Umständen als Nutzfahrzeuge 

angeboten und immatrikuliert werden dürfen. Diese Option besteht in der Schweiz nicht, was einen stark 

erhöhenden Einfluss auf das Durchschnittsgewicht von hiesigen N1-Flotten hat.  

  

 

Abschliessende Bemerkungen  

 

Die vorliegende Teilrevision der CO2-Verordnung enthält Licht und Schatten. Während auto-schweiz den Verzicht 

auf die Streichung von Einführungsmodalitäten für Personenwagen ab 2021 und die Gewichtserhöhung von 

Lieferwagen mit emissionsfreiem Antrieb ausdrücklich begrüsst, stehen wir unfertigen Lösungen bei der 

Übernahme von EU-Vorschriften kritisch gegenüber.  
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Die ab 2020 geltenden CO2-Zielwerte der EU wurden in engem Austausch und reger Diskussion mit den 

Fahrzeug-Herstellern für einen gesamten Kontinent festgelegt, die Automobil-Industrie steht dazu. Es kann 

jedoch nicht sein, dass die Schweiz mit der Übernahme und eigenwilligen Adaption dieser Regeln ein deutlich 

strengeres Absenkungsregime schafft als das restliche Europa.  

 

Vor allem die offengehaltene Option einer späteren Absenkung der nun festgelegten, absoluten WLTP-Ziele 

lehnen wir entschieden ab. Die Regeln müssen lange genug vorher klar sein, um Investitions- und 

Planungssicherheit für Hersteller und Importeure zu schaffen. Eine nachträgliche und kurzfristige 

Zielverschärfung würde dem Wirtschaftsstandort Schweiz enormen Schaden zufügen, wovon wir dem 

Bundesrat dringend abraten möchten. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

auto-schweiz 

 

 

 

 

François Launaz Andreas Burgener  

Präsident  Direktor    
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Bern, 30. Juni 2020 

 

 

Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-
Emissionen (CO2-Verordnung) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, die Umsetzungsvorschläge der Verwaltung zum verlängerten CO2-
Gesetz zu prüfen.  

Wir stellen fest, dass wiederum die gesetzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz nicht genutzt 
werden soll und entsprechende Unterlassungen des Bundesrates aus früheren Jahren nicht korrigiert 
werden. Dies betrifft insbesondere die Neuwagenregelung, die Kompensationspflicht der 
Treibstoffimporteure und die Erhöhung der CO2-Abgabe.  

Für eine wirkungsvolle CO2-Verordnung sind folgende Anpassungen an der vorliegenden Teilrevision von 
zentraler Wichtigkeit: 

 
- Die grössten Schlupflöcher, welche das Neuwagenziel verwässern, bleiben mit der angestrebten 

Revision bestehen. Diese sind das sogenannte phasing-in und die Supercredits in Art. 27. Sie 
erlauben, dass in den kommenden Jahren erstens die 5-15 % der Fahrzeuge mit den höchsten 
CO2-Emissionen nicht berücksichtigt werden, und zweitens die Fahrzeuge mit den besten Werten 
mehrfach gezählt werden dürfen. Das erleichtert die Erreichung der Zielwerte enorm. Werden 
diese beiden Mechanismen nicht korrigiert, so wird die angestrebte Wirkung des 
Neuwagenziels de facto verfehlt.  
 

- Parlament und Bevölkerung wollen, dass die CO2-Emissionen weiter gesenkt werden. Ziel war es, 
dass im Jahr 2021 ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% gegenüber 1990 erreicht werden 
soll. Es ist deshalb ungenügend, dass erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-
Abgabe auf Brennstoffe geplant wird. Damit sich die volle Wirkung der Massnahme entfalten 
kann, ist eine Einführung per 1.1.2021 notwendig.  

 
- Der Bundesrat sieht vor, die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure von 10 auf 12% zu 

erhöhen. Wir begrüssen diese Erhöhung, sie geht aber aufgrund der grossen Ziellücke zu wenig 
weit. Das aktuelle Gesetz gibt dem Bundesrat die Kompetenz, den Kompensationssatz auf bis zu 
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40% zu erhöhen. Mit Blick auf künftige Regelungen wäre es sinnvoll, ab 2021 auf mindestens 
15% im Inland zu erhöhen.  
 

Wir kritisieren zudem, dass der Schnitt zwischen Kyoto-Periode bis 2020 und Pariser Klimaabkommen 
ab 2021 ungenügend reflektiert wird und die Pariser Commitment-Periode von 2021-2025 mit alten und 
meist hypothetischen Emissionsreduktionen aus der zweiten und sogar ersten Kyoto-Periode 
verwässert werden soll. Wir bitten Sie, dies ebenfalls zu korrigieren. 

Wir senden Ihnen unten die Ausführungen zu den Anpassungsvorschlägen zum Verordnungstext und 
bitten um deren Berücksichtigung. 

 

Freundliche Grüsse 

VCS Verkehrs-Club der Schweiz 

 
 
 
Anders Gautschi 

Geschäftsführer 
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Vernehmlassungsantwort zur 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-
Verordnung) 

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bisher 
klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung wurde 
selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die 
Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden 
unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 
nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 
Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 
Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 
CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 
Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-Virus 
erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen darf nicht 
zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz braucht 
tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt 
werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. 
Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 
Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 
die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 
diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame 
Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht 
werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes 
hinaus zu verstärken. 

 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten 
Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich 
nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und 
Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele 
steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen 
bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen 
zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 
abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, 
als sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen 
die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also 
aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und 
im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der 
Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine 
CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den 
Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 
veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die 
Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie 

                                                               
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 

zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 

zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
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von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion 
auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht 
geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des 
Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung 
des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als 
anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten 
Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in 
verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der 
Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 
Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 
Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-
Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer 
Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total 
höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1‐ fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer 
einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-
Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache 
Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation 

                                                               
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu 
bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-Gramm-
Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante der CO2-
Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von 
Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 
der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 
Umrechnungsfaktoren.  

 

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 
Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 
geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 
Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu 
halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu 
werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses 
Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 
wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

 

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes 
(voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 
2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se 
keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird 
dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher 
günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

                                                               
6 Seiten 9 und 10 
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2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 
Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel 
ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% 
erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes 
ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das 
Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. 
Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser 
Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der 
Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen 
Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu 
einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im 
betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der 
Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 
wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 
Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen CO2-
Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale 
Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem 
nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue 
Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen 
bereits 2021 in Betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und 
abgeschrieben werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 
Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 
bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 
im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% 
von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 
allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 
eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit 
Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 
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Antrag: Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 
2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 
Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle 
Wirkung entfaltet. 

 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 
Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und 
Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung 
von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die 
Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe 
fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 
aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 
und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt 
voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 
Punkte: 

 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 
übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 
kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-
Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser 
Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-
Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer Strom 
der Fall ist.  
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Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindustrie 
als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 
dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 
werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 
fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 
die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 
bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-
Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 
Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Benchmark 
beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu übernehmen. 
Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste zu 
verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 
Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnahmen 
(inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen motiviert 
werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit 
nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 2021 
angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 
unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins Jahr 
2021 stattfinden. 

 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 
Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und 
einen ITMO-Transfer aufweisen. 
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Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend 
waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende 
Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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WWF Schweiz 
Patrick Hofstetter 
Hohlstrasse 110 
Postfach 
8010 Zürich 
 

Tel.: 044 297 22 77 
Patrick.Hofstetter@wwf.ch 
wwf.ch 
Spenden: PC 80-470-3 
 

 Raphael.bucher@bafu.admin.ch  

Zürich, 28. Juni 2020 

Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die 

Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, die Umsetzungsvorschläge der Verwaltung zum 
verlängerten CO2-Gesetz zu prüfen.  
 
Wir stellen fest, dass wiederum die gesetzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz nicht 
genutzt werden soll und entsprechende Unterlassungen des Bundesrates aus früheren Jahren 
nicht korrigiert werden. Dies betrifft insbesondere die Neuwagenregelung, die 
Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure und die Erhöhung der CO2-Abgabe. Der WWF 
Schweiz kann dies nicht akzeptieren. Die Klimawissenschaft, die über 90 Organisationen der 
Klima-Allianz, viele Unternehmen und Wirtschaftsverbände betonen seit Jahren, dass sowohl 
die aktuelle Gesetzgebung wie auch die aktuelle Version der Totalrevision des CO2-Gesetzes 
ungenügend seien, um einen angemessenen Beitrag ans globale Klimaziel von deutlich weniger 
als 2 Grad Erwärmung zu leisten. Die bereits zu schwachen Gesetze nicht umzusetzen – wie 
dies wiederum vorgeschlagen wird im vorliegenden Entwurf – ist für den WWF deshalb keine 
Option. 
 
Wir kritisieren zudem, dass der Schnitt zwischen Kyoto-Periode bis 2020 und Pariser 
Klimaabkommen ab 2021 ungenügend reflektiert wird und die Pariser Commitment-Periode von 
2021-2025 mit alten und meist hypothetischen Emissionsreduktionen aus der zweiten und sogar 
ersten Kyoto-Periode verwässert werden soll. Wir bitten Sie, dies ebenfalls zu korrigieren. 
 
Wir senden Ihnen unten die Ausführungen zu den Anpassungsvorschlägen zum 
Verordnungstext und bitten um deren umfassende Berücksichtigung. 

Freundliche Grüsse 
 

                                                      
Dr. Patrick Hofstetter                                                   Dr. Elgin Brunner 
Fachgruppenleiter Klima und Energie                         Leiterin Transformational Programmes 

mailto:Raphael.bucher@bafu.admin.ch
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Vernehmlassungsantwort zur 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion 
der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Vorbemerkung 
Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bisher klar 
mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung wurde selbst nach 
Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die 
Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden unzureichend 
umgesetzt. 
Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es nicht, dass 
Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im Hinblick auf die 
Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende Regelungen zu treffen. 
Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende CO2-Gesetz und die beschlossenen 
Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  
Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen das Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-Virus erstellt. 
Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen darf nicht zu verschlechterten 
Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in 
Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende 
Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche 
Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. 
Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 
überschwemmt werden und diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin 
unwirksame Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht 
werden. 
Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten zusätzliche 
Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 
Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel ist darum 
von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Individualverkehr (MIV) die 
klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, 
sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automobilisten in Form von eingesparten 
Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der Elektromobilität und 
anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher. 
Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich und schwächen 
insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der vorliegenden Revision 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html


 

3 
 

vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen bestehen. In der Summe führen sie dazu, 
dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der 
Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen 
Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 
2017 und 2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften 
blieb also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und 
im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

Abschaffung des Teilflottenziels 
Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Absatz 1 wird 
aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-
Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende Bedeutung 
zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 2020 schreibt der 
Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten bei der Emissionsberechnung 
[Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen 
um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) senken müssen2.“ Von den 
Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der 
Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der 
Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die 
Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröffentlicht hat, 
zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung nicht in diesem Punkt 
geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für 
den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V 
angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr 
gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier 
geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung 
als anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Minderheitsantrag 
Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in verlangte, als massive 

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 
zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 
zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vorgaben und der CO2-Zielwerte; 
das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heutigen 
politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher Ständerat 
D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter 
Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im 
Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

Abschaffung der Supercredits 
Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Absatz 1 werden 
Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung der durchschnittlichen 
CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 
wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, handelt es 
sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark davon, dass die CO2-
Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer einfachen Anrechnung besteht daher 
für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen 
Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km 
würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der 
CO2-Emissionsvorschriften stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schulnote doppelt 
zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. Ein solcher Mechanismus 
wiederspricht aber jeder Logik.   

Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 
Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-Gramm-Ziel für 
Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante der CO2-Verordnung wird 
dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt 
damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 
Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung der 
Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 
Umrechnungsfaktoren.  

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 
Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche Inverskehrsetzung 
von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 geschildert, sind in der 
Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, 
um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den 
Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als 
Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche 
Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend 
nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der Pandemie 
Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (voraussichtlich 
1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 sind von dieser 
Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se keinen Einfluss 
auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch im Gegenteil eher noch 
erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günstigere und daher kleinere, leichtere 
Fahrzeuge kaufen.    

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 
Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treibstoffimporteure 
mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausgestossenen CO2 
kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen kann. Aufgrund der sich 
seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es nun überfällig, diesen 
Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz 
jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische 
Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich 
zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 
2022 einen Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu 
einer Stop-and-go Politik führen. 
 
Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 
1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betreffenden Jahr 
in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensationssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 
Begründung:  
Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 
wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im Jahre 2021 
gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen CO2-Gesetz und ist gut 
begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde 
nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf 

 
6 Seiten 9 und 10 
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Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein 
Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in Betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 
betrieben und abgeschrieben werden können.  
Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen Anforderungen 
an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen bei Art 90/91. 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 
Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass im Jahre 
2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 
erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe 
zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, 
wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt 
werden können. 
 
Antrag: Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 
Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2019 
mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 
Begründung:  
Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stichjahr 2019, 
was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 
Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen Regeln für 
Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozialstandards sollen von allen 
Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von CO2-Emissionen angerechnet werden 
sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- 
und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

4. Emissionshandel 
Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der aktuell in 
der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen und Industrie-Standorte 
keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung 
nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 
Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertragen werden. 
Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen Emissionsrechten aufgrund 
der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher 
Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 



 

7 
 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 
In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-Benchmarks 
mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer Strom der Fall ist.  
Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindustrie als 
alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass Altplastik 
und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – 
zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die 
gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwendet 
wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet 
wird. 

15%-Schwelle 
Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-Änderung 
festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese Schwelle gerade 
nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  
Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Benchmark 
beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu übernehmen. Dies garantiert, 
dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten 
zu erzielen. 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 
Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 
Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnahmen (inkl. CO2-
Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 
2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit nicht die technischen und 
ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 
Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 2021 
angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem unverständlichen 
Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 
Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die Regeln von 
Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und einen ITMO-Transfer 
aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 
Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidgenössischen 
Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. Diese Erleichterungen hier 
sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige 
Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Per Email an: EnG@bfe.admin.ch  
 
Bundesamt für Energie 
Abteilung Energieeffizienz und  
Erneuerbare Energien 
3003 Bern 
 
 
Bern, 21. August 2020 
 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-
Emissionen (CO2-Verordnung) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zur Teilrevision der 
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung). 
 

Unser Verband Ziegelindustrie Schweiz repräsentiert die Schweizer Ziegeleien und damit ein 
traditionsreiches, einheimisches Gewerbe, welches auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der 
Schweiz beiträgt. Die Mitglieder der Ziegelindustrie Schweiz produzieren aktuell in 20 Werken 
in der Schweiz hochwertige Backsteine und Dachziegel sowie Sanitärkeramik. Bei dieser 
energieintensiven Produktion ist der Energiekostenanteil gemessen an der Bruttowertschöp-
fung besonders hoch. Im internationalen Standortwettbewerb ist eine effiziente Umsetzung der 
CO2-Gesetzgebung wie auch die kostenlose Zuteilung der CO2-Zertifikate im schweizeri-
schen und europäischen Emissionshandelssystem von existentieller Bedeutung. Die diesbe-
zügliche Revision der CO2-Verordnung ist für unsere Mitglieder von hoher Relevanz. 
 

Die Ziegelindustrie Schweiz begrüsst grundsätzlich die vorgesehenen Anpassungen der CO2-
Verordnung. Insbesondere die einfache Methodik zur Verlängerung der bestehenden Zielver-
einbarungen wird aus der Sicht der Ziegelindustrie Schweiz positiv bewertet.  
 
Die Ziegelindustrie Schweiz unterstützt die Stellungnahme der IGEB (Interessensgemein-
schaft energieintensive Branchen) vom 5. August 2020 vollumfänglich. Nachfolgend nehmen 
wir basierend auf dieser zu einzelnen Artikeln Stellung wobei wir unsere Änderungsvorschläge 
kursiv hervorheben. 
 

 
Art. 12 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 1bis 
 
1 Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissi-
onsziel nach Artikel 67 gilt und die keine Projekte oder Programme nach Artikel 5 oder 5a 
durchführen, die vom Emissionsziel erfasste Emissionsverminderungen bewirken, werden 
auf Gesuch hin Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland in den Jahren 
2013–2020 2013-2021 ausgestellt, wenn: 

mailto:EnG@bfe.admin.ch
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Art. 12 Abs. 2: 
 
Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwi-
schen dem Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im be-
treffenden Jahr, letztmals 2020 2021, ausgestellt. 
 
Begründung 
Der Artikel bezieht sich auf Anlagenbetreiber, welche energiesparende Investitionen in 
nicht amortisierbare Massnahmen getätigt und dabei zahlreiche Unwägbarkeiten sowie 
Risiken in Kauf genommen haben. Die Ziegelindustrie Schweiz erachtet es als wenig sinn-
voll, die Vorgaben während der laufenden Periode zu ändern. 
 
 
Art. 140 Abs. 3 (neu): 
 
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, 
die in den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 
2021 als Bescheinigung verwendet werden. 
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden, mit dem Titel «Übertragung nicht 
verwendeter Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als 
Inhalt.) 
 
Begründung 
Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Parlamentarische Initiative 
Burkart ausgelösten Teilrevision versäumt, eine Übergangsbestimmung zu schaffen, wel-
che die Übertragung der in der Periode 2013 bis 2020 ausgestellten aber nicht verwende-
ten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der Revision des CO2-Gesetzes 
nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 2025 hingegen 
gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Debatte umstritten war. 
Die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes behandeln die Übertragung 
von Bescheinigungen nicht, weil es diese vor 2013 noch gar nicht gab. Der Bundesrat 
könnte dieses Versäumnis auf Verordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen des 
Parlaments zuwiderzuhandeln. 

 
 

Art. 146g Teilnahme am EHS per 1. Januar 2021 
 
2 Betreiber von Anlagen, die nach Artikel 42 Absatz 1 am EHS teilnehmen wollen, müssen 
das Gesuch um Teilnahme am EHS beim BAFU in Abweichung von Artikel 42 Absatz 2 
bis zum 28. Februar 2021 31. Dezember 2021 einreichen. 
 
Begründung 
Sollte das totalrevidierte CO2-Gesetz nicht per 01.01.2022 in Kraft treten, laufen gemäss 
heutigem Wissensstand die Verminderungsverpflichtungen aus und die Betreiber der be-
troffenen Anlagen müssten die CO2-Abgabe leisten. 
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mind. 10 MW, die eine Tätigkeit 
gemäss Anhang 7 der aktuell geltenden CO2-Verordnung ausüben, könnten auf Gesuch 
hin ins EHS eingebunden werden (Opt-in). 
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Damit die betroffenen Firmen ein allfälliges Opt-in-Gesuch in Kenntnis der künftigen 
Rahmenbedingungen stellen können, wäre ein Aufschieben der Frist für ein Opt-in-
Gesuch bis zum 31.12.2021 angezeigt. Ansonsten ist davon auszugehen, dass viele An-
lagenbetreiber auf Zusehen hin ein Gesuch einreichen und dieses später, wenn die Ver-
hältnisse klar sind, wieder zurückziehen. Damit wäre ein grosser und unnötiger administ-
rativer Aufwand verbunden. 
 
In Abhängigkeit der Totalrevision des CO2-Gesetzes liegt dieser Termin vor einer allfälli-
gen Abstimmung zum CO2-Gesetz. Alle non-EHS Unternehmen müssen also vorgängig 
entscheiden, obwohl vielleicht noch keine weiteren Informationen zum neuen CO2-Gesetz 
vorliegen. Falls das neue CO2-Gesetz nicht in Kraft tritt, würden die berechtigten non-
EHS Unternehmen in das EHS wechseln, weil dann zumindest die CO2-Abgabebefreiung 
angewendet werden kann. Der Termin müsste bis Ende Jahr, bzw. bis definitive Informa-
tionen zum neuen CO2-Gesetz vorliegen, verschoben werden. Der Bund überträgt das 
Risiko teilweise den Unternehmen, keine CO2-Rückerstattung mehr zu erhalten. 
 

 

 

Anhang 9, Ziff. 3.1 Anpassungsfaktoren für Carbon Leakage 
 
Für Sektoren und Teilsektoren, die nicht im Anhang des Beschlusses 2019/708/EU22 auf-
geführt sind, werden die nach den Ziffern 2 und 4 berechneten Mengen mit den folgenden 
Anpassungsfaktoren multipliziert: 
3.1.1  für das Jahr 2021: 0,3  
3.1.2  für das Jahr 2022: 0,3 
3.1.3  für das Jahr 2023: 0,3 
3.1.4  für das Jahr 2024: 0,3 
3.1.5  für das Jahr 2025: 0,3 
3.1.6  für das Jahr 2026: 0,3 
3.1.7  für das Jahr 2027: 0,225  
3.1.8  für das Jahr 2028: 0,15 
3.1.9  für das Jahr 2029: 0,075  
3.1.10  für das Jahr 2030: 0 
3.1.11  Für Forschungs- oder Entwicklungsanlagen gilt der Anpassungsfaktor 1 für die 

Jahre 2021 bis 2030. 
 
Begründung 
Die Schweiz gehört weltweit zu den Ländern mit der dynamischsten Forschungstätigkeit. 
Sie wendet fast 3.4% ihres Bruttoinlandprodukts für Forschung und Entwicklung auf. Im in-
ternationalen Vergleich gehört die Schweiz damit zu den Ländern, die im Verhältnis zu ih-
rem BIP am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben (4. Rang der OECD-
Länder). 
Die Schweiz bezahlt 22 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung. Dabei wird der 
grösste Anteil von privaten Unternehmen finanziert (86%) und durchgeführt (71%). Im Be-
richt des World Economic Forums (WEF) über die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 2016–
2017 steht die Schweiz zum achten aufeinanderfolgenden Mal an erster Stelle (Quelle: 
EDA, Wissenschaft und Forschung in der Schweiz – Fakten und Zahlen). 
Mit der Einführung des Anpassungsfaktors 1 für Forschungs- und Entwicklungsanlagen im 
EHS soll sichergestellt werden, dass der Forschungsstandort Schweiz auch weiterhin für 
private Investitionen attraktiv bleibt, respektive die Arbeitsplätze in der Forschung und 
Entwicklung nicht ins Ausland abwandern. 
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Anhang 9, Ziff. 4.1 indirekte Emissionen, Emissionsfaktor für Strommix in der 
Schweiz 
 
Für indirekte Emissionen aus verwendetem Strom werden keine kostenlosen Emissions-
rechte zugeteilt. Bei Benchmarks von Produktionsprozessen, die sowohl mit Brennstoffen 
als auch mit Strom betrieben werden können, werden die realen, indirekten Emissionen 
anhand der Herkunftsnachweise aus dem verwendeten Strom mit 0,376 t CO2 pro MWh 
bestimmt. Ist dies nicht möglich, werden die indirekten Emissionen des verwendeten 
Stroms mit 0.169 t CO2 pro MWhe berechnet. 
 
Begründung 
Die tragende Säule der Schweizer Stromversorgung ist die Wasserkraft. Aus ökologischer 
Sicht ist der aktuelle Strommix der Schweiz im Vergleich mit der EU äusserst CO₂-arm 
und trägt somit wesentlich zum Erreichen der Klimaziele bei. Der von der EU angesetzte 
Emissionsfaktor von 0,376 t CO2 pro MWhel wird den lokalen Gegebenheiten nicht gerecht 
und verhindert den Betreibern von Anlagen im EHS, bei denen indirekte Emissionen bei 
der Berechnung der Zuteilung berücksichtigt werden, die Möglichkeit einer sinnvollen Sub-
stitution mit Strom. 
Der Emissionsfaktor des bezogenen Strommixes soll jährlich anhand der Herkunftsnach-
weise für den verwendeten Strom berechnet werden. Kann man diesen nicht ermitteln, 
werden die indirekten Emissionen für den verwendeten Strom mit 0,169 t CO2 pro MWhel 
festgelegt (Verbraucherstrommix, siehe BAFU: Klimawandel: Fragen und Antworten). 
 
 
Anhang 16, Berechnung der CO2-Emissionen für Betreiber von Anlagen  
Neues Kapitel: 
 
Der Emissionsfaktor von Brennstoffen aus Biomasse ist null. Insbesondere auch für Bio-
gasanteile in Gas aus Erdgasnetzen, deren ökologischer Mehrwert noch nicht veräussert 
wurde. 
 
Begründung 
Mit der bisherigen Regelung können sich Betreiber von Anlagen im EHS (im Gegensatz zu 
Verminderungsverpflichtungen) den Biogasanteil in Gas aus Erdgasnetzen nicht anrech-
nen lassen (vergleiche dazu Anhang H.5, Vollzugsmitteilung EHS für Betreiber von Anla-
gen). 
Damit wird den Betreibern von Anlagen im EHS die einfache Substitution mit Biogas ver-
wehrt. 
Mit einer Anrechenbarkeit könnte aber über ein wirtschaftliches Instrument der Anteil an 
Biogas in der Schweiz erhöht werden. 

 

 

Kapitel 5 Anpassung der kostenlosen Zuteilung der Emissionsrechte 
Die Einstellung eines Fernwärmebezugs sollte direkt berücksichtigt werden und 1:1 mit ei-
ner kostenlosen Zuteilung ersetzt werden. Bei der Einstellung von Kernkraftwerken müss-
ten Betriebe, die bisher Fernwärme bezogen haben, hohe Beträge für neue CO2-
Zertifikate zur Kompensation aufgrund der CO2-Emissionen aus der Heizöl- oder Erdgas-
feuerung bezahlen. Produktionsstandorte wären somit gefährdet.  

 
 

Produkt-/Wärmebenchmarks 
Der Wärme-Benchmark wird mit Erdgas und 90% Kesselwirkungsgrad berechnet. Das 
entspricht zwar dem Stand der Technik, nicht vernachlässigt werden sollte jedoch das 
auch in der Schweiz notwendiges unternehmerisches Handeln in Bezug auf Reserveaus-
legung in der Wärmeleistung nötig ist. Zum Beispiel die Beschaffung neuer Erdgaskessel: 
Die Auslegung wird oft aufgrund möglicher zukünftiger Produktionssteigerung nicht auf 
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100% Last gemacht. Die Betreiber legen einen neuen Erdgaskessel besser auf z.B. 70% 
Last (Wirkungsgrad <90%) aus und können vielleicht in den nächsten 40 Jahren von der 
Reserveauslegung profitieren. Wenn der Gesetzgeber 90% Kesselwirkungsgrad verlangt, 
hindert er möglicherweise die Betreiber langfristig zu denken und trägt bei, das Wachstum 
von Unternehmen zu gefährden. 
 
 
Einbezug technischer Lösungen wie CCS (carbon capture and storage) und CCU 
(carbon capture and utilization) 
Die Fabrikation und Herstellung des Industrieguts Keramik ist kohlenstoffintensiv. Die Ab-
scheidung von Kohlendioxid aus den Rauchgasen der hierfür erforderlichen industriellen 
Prozesse ist ein effektiver Lösungsansatz. Der Grund, warum solche Ideen nicht weit ver-
breitet sind, liegt an den bis heute hohen Kosten solcher Anlagen und den fehlenden wirt-
schaftlichen Anreizen für solche Investitionsprojekte. Beispielsweise können heute im EHS 
solche Projekte nicht als CO2-Reduktion angerechnet werden. 
Um die heute bekannten anspruchsvollen Klimaziele der Schweiz bis Ende 2050 erreichen 
zu können, werden in Zukunft aus unserer Sicht technologische Lösungen wie CCU und 
CCS eine wichtige Rolle spielen. Für die Ziegelindustrie Schweiz ist es deshalb von ent-
scheidender Bedeutung, dass sich die Reduktionsleistung, die mit solchen Projekten er-
zielt werden, finanziell auszahlen und so deren Finanzierung ermöglicht wird. Gelingt das 
nicht, so besteht die Gefahr, dass die Industrie abwandert und die Schweiz auf diese Fir-
men dann keinen Einfluss mehr nehmen kann. Dies gilt es zu verhindern. 
Die Ziegelindustrie Schweiz schlägt für die Projekte wie CCU/CCS folgende Wege in der 
Umsetzung des CO2-Gesetzes vor, die auch parallel angewendet werden könnten: 
 

 

a) Lösungen wie CCU/CCS-Projekte gelten als inländische Kompensationsprojekte: 
 

Anhang 3 (CO2-VO) 
(Art. 5 Abs. 1 Bst. a) 
- Emissionsverminderungen im Inland, für die keine Bescheinigungen ausgestellt wer-
den 
Für ein Projekt oder Programm zur Emissionsverminderung im Inland werden keine 
Bescheinigungen ausgestellt, wenn die Emissionsverminderungen erzielt werden 
durch: 

 
a. den Einsatz von Kernenergie; 
b. den Einsatz biologischer oder geologischer CO2-Sequestrierung; ausgenommen ist 
die biologische CO2-Sequestrierung in Holzprodukten; 
bbis. die Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten; 
d. den Einsatz biogener Treibstoffe, die den Anforderungen des Mineralölsteuergeset-
zes vom 21. Juni 1996 und der dazugehörigen Ausführungsvorschriften nicht entspre-
chen; 
e. einen Treibstoffwechsel von Benzin- oder Dieselfahrzeugen zu Erdgasfahrzeugen; 
ausgenommen ist der Wechsel ganzer Fahrzeugflotten; 
f. den Ersatz von fossilen Heizkesseln durch fossile Heizkessel. 

 
Momentan gilt für Kompensationsprojekten u.a. die folgende Grundanforderung (Voll-
zugsmitteilung für Kompensationsprojekte, Kapitel 2.1): 
… 
- Die Emissionsverminderungen wurden nicht in einem Unternehmen erzielt, das am 
Emissionshandelssystem (EHS) teilnimmt (Art. 5 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 CO2-
Verordnung).  
… 
Details wie CCS/CCU für Kompensationsprojekte anrechenbar sind (Abgrenzung ge-
genüber EHS, Emissionsverminderung bei CCS bzw. bei CCU etc.) muss man noch 
ausarbeiten. Unseres Erachtens kann man entweder ein separates Unterkapitel unter 
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Anhang 3 ergänzen oder das BAFU kann dies in der Vollzugsmitteilung für Kompensa-
tionsprojekte regeln. 
 

 

 

b) Die durch Lösungen wie CCU/CCS-Projekte eingefangenen direkten CO2-
Emissionen sind im EHS-Monitoringbericht abzugsfähig: 
Wir schlagen vor, den Anhang 16 der CO2-VO wie folgt zu ergänzen: 

 
Anhang 16 (CO2-VO)  
- Anforderungen an das Monitoringkonzept 
neues Kapitel: 
4 CO2-Reduktionen aus technischen Lösungen wie CCS/CCU-Projekten  
4.1 Die CO2-Reduktion aus CCS/CCU-Anlagen innerhalb des EHS-Perimeters führen 
zu keiner Anpassung der Zuteilung kostenloser Emissionsrechte. 
4.2 Nach der Umsetzung eines CCS/CCU-Projektes können die an der Quelle «einge-
fangenen» CO2-Emissionen aus fossilen und geogenen Quellen für EHS-
Unternehmen im EHS-Monitoringbericht von den direkten CO2-Emissionen vollum-
fänglich abgezogen werden. 
4.3 Die CO2-Emissionen, die aus Biomasse entstehen und innerhalb des EHS-
Perimeters eingefangen werden, werden als CO2-negativ betrachtet und können zu-
sätzlich von den direkten CO2-Emissionen abgezogen werden (negative CO2-
Emissionen). 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und empfehlen Ihnen unsere 
Bemerkungen und Positionen zur Berücksichtigung bei der weiteren Behandlung dieses Ge-
schäfts. 
 

 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
                                             
Dr. Peter Burkhalter                                                              
Präsident                                                                                  
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Eidgenössisches Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
Kochergasse 6 
3003 Bern 
 
Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
 
 
Aarau, 25. August 2020 
 
 
 
Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur CO2-Verordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 
 
Da die unserem Verband angeschlossen Unternehmungen teilweise auch im Bereich des 
Fahrzeugimports tätig sind, möchten wir Ihnen hiermit unsere Anliegen im Zusammenhang 
mit der laufenden Anhörung zur CO2-Verordnung zukommen lassen. Für die detaillierten 
Anträge verweisen wir auf die Stellungnahme des Verbandes freier Autohandel Schweiz 
(VFAS). 
 
Vor allem die fehlenden CO2-Nischenziele für Fahrzeuge ohne Europäische Genehmigung 
beeinträchtigen die Tätigkeit unserer Mitglieder beträchtlich. Für uns ist es nicht 
nachvollziehbar, wieso diese Fahrzeuge gegenüber europäischen Produkten mit 
Nischenzielen von den Schweizer Behörden benachteiligt werden und fordern Ihr Amt dazu 
auf, diese Ungleichbehandlung zu beheben. 
 
Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit der existierenden 6-Monats-Regelung 
(Art. 17) auch viele Occasionen besteuert werden, welche die CO2-Steuer bei der 
Erstzulassung im Europäischen Ausland bereits bezahlt haben und möchten Sie zu einer 
Verkürzung oder zu einer Eliminierung dieser Frist anhalten. 
 
Um den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den die Streichung 
des Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen, was zurzeit 
erhebliche Unkosten verursacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.2radschweiz.ch/
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Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
2rad Schweiz 

 
 
Peter Sommer  Daniel Schärer 
Präsident   Geschäftsführer 

http://www.2radschweiz.ch/








  

 
 
 
 
 
 
Bern, 18. August 2020 
 
 
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-
Verordnung)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-
Verordnung Stellung zu nehmen. Die Teilrevision der Verordnung bietet die einmalige Chance, 
trotz der Verzögerung der Totalrevision des CO2-Gesetzes die Schweizer Klimapolitik einen 
bedeutenden Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer bedeutenden globalen 
Vernetzung und Verantwortung diese Chance nicht ungenutzt lassen.  

In Anbetracht der sich beschleunigenden Klimaveränderungen und im Bestreben, die bereits 
nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff zu nehmen, sowie 
nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 müssen gegenüber den 
vorliegenden Vorschlägen deutlich ambitioniertere Regelungen und Massnahmen getroffen 
werden. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO2-Abgabe, aber auch die anvisierten Regelungen 
im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen und Treibstoffen greifen viel 
zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rahmen seiner vorhandenen 
Kompetenzen sehr viel ambitioniertere Vorgaben machen.  

Abgesehen von Artikel 17 (siehe nachfolgend) erachten wir die Vorlage insgesamt als 
ungenügend ambitioniert. Wir beantragen, dass sie insbesondere in folgenden Bereichen 
verschärft wird:  

Auslandzertifikate: Im Sinne des ab 2021 gültigen Pariser Klimaübereinkommens müssen 
ausländische Zertifikate den relevanten Vorgaben (Artikel 6) entsprechen. Dazu gehört der 
Nachweis eines Corresponding Adjustments sowie von international übertragenen Minderungen 
(ITMO).  

Übertragung von Emissionsrechten: Es ist unverständlich, weshalb Emissionsrechte über die 
Kyoto-Periode hinaus geltend gemacht werden sollen. Das Inkrafttreten des Pariser Abkommens 
bietet die Möglichkeit, ab 2021 das bestehende Überangebot an (vor allem kostenlos 
zugeteilten) Emissionsrechten, das sämtlichen Klimaschutzbemühungen zuwiderläuft, zu 
korrigieren. Diese Möglichkeit muss zwingend genutzt werden.  

Treibstoffimport-Kompensation (Artikel 89): Die vorgeschlagene Erhöhung der 
Kompensationspflicht für Treibstoffimporte um gerade einmal 2 Prozentpunkte (auf 12%) geht 
klar zu wenig weit. Angesichts des bisher kaum ausgenutzten Spielraums des Bundes, diese bis 
40% erhöhen zu können, und aufgrund der bisher deutlich verfehlten Ziele im Verkehrssektor 
stellt eine Erhöhung auf wenigstens 15-20% für 2021 das absolute Minimum dar.  

An (elektronisch):  
Raphael.bucher@bafu.admin.ch  

Monbijoustrasse 31 l Postfach l CH-3001 Bern l Telefon +41 31 390 93 32 l Fax +41 31 390 93 31 l www.alliancesud.ch 
juerg.staudenmann@alliancesud.ch 

mailto:Raphael.bucher@bafu.admin.ch
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CO2-Abgabe (Artikel 94 ff.): Um die angestrebte Emissionsreduktion im Jahr 2021 (-1.5% 
gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 1.1.2021 auf 
CHF 120 erhöht werden. Nur so besteht eine realistische Aussicht, das inländische 
Reduktionsziel von -21.5% per 2021 (gegenüber 1990) zu erreichen.  

Biotreib- und -brennstoffe (Artikel 95): Es ist wichtig, dass durch diese Änderung nicht der 
Verwässerung bestehender Kriterien für Biotreib- und -brennstoffe Vorschub geleistet wird. 
Gerade wenn biogene Treibstoffe zur Kompensation von Emissionen aus fossilen Treibstoffen 
verrechnet werden dürfen, müssen sie zwingend dieselben Umwelt- und sozialen Standards 
erfüllen wie die biogenen Brennstoffe.  

Inverkehrsetzung von Elektrofahrzeugen (Artikel 17): Der missbräuchlichen Inverkehrsetzung 
vom Elektrofahrzeugen mit dem Zweck, Übertretungen des Flottenziels zu kaschieren, muss 
dringend Einhalt geboten werden. Wir unterstützen daher die Regelung in diesem Punkt der 
Vorlage.  

Import von Neuwagen (Artikel 27): In Anbetracht der Tatsache, dass die Klimazielvorgaben im 
Verkehrssektor bisher verfehlt wurden, müssen bestehende Lücken beim Neuwagenimport nun 
dringend geschlossen werden. Das betrifft insbesondere die Vermeidung von Supercredits, 
welche durch Mehrfachzählung von emissionsarmen Fahrzeugen den Import von 
emissionsintensiven Fahrzeugen kaschieren. Betroffen ist aber auch das Teilflottenziel, welches 
ausgerechnet die klimaschädlichsten Neuwagen von der Abgasregelung ausnimmt. Zudem 
scheint die Vorlage bezüglich des Umrechnungsschlüssels zum Emissionsgrenzwert (95g/km 
NEFZ zu WLTP) die bestehende Gesetzeslage abschwächen zu wollen.  

Zusatzbemerkung: Die COVID-19-Pandemie und die sich abzeichnenden Folgen dürfen 
keineswegs als Vorwand dienen, die Revision der CO2-Verordnung oder deren Instrumente 
abschwächen oder verlangsamen zu wollen. Es existieren keine stichhaltigen Gründe, die eine 
Verzögerung von Klimamassnahmen rechtfertigen würden. Ganz im Gegenteil: Die Coronakrise 
zieht – gleich wie die Klimaveränderung – in erster Linie ärmsten und verwundbarsten Gruppen 
der Weltbevölkerung in Mitleidenschaft. Daher müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel 
ergriffen werden, um den Klimaschutz zu beschleunigen. Eine weitere Verzögerung dringender 
Massnahmen birgt das Risiko, die Doppellast der Klima- und Coronakrise zu verschärfen anstatt 
sie zu verringern.  

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesserung 
der Verordnungsvorlage. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Jürg Staudenmann 
Fachverantwortlicher Umwelt- und Klimapolitik, Alliance Sud  
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-

Emissionen (CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, 

war bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die 

Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie 

vorgesehen korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk 

verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand 

erlauben es nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar 

angemessen, im Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser 

Klimaziele vorausschauende Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert 

sich jedoch strikt auf das geltende CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen 

der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus 

getroffenen Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des 

Corona-Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-

Massnahmen darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn 

wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und 

Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende 

Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung 

zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere 

laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht mit 

Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und diese auch für 

2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame 

Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten 

missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und 

Möglichkeiten zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung 

des CO2-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
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1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. 
Nur im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges 
Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, 
um im motorisierten Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu 
reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich 
auch finanziell für Automobilistinnen und Automobilisten in Form von eingesparten 
Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der 
Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen 
und Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels 
kumulieren sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige 
Verbesserungen in der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu 
viele Abschwächungen bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter 
dem Versprechen zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über 
die Energiestrategie 2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen 
Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: 
„In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte 
Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach 
als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte 
CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil 
der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) 
entscheidende Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im 
Bericht vom Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von 
den Vollzugsmodalitäten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und 
supercredits] Gebrauch machen können, hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g 

                                                 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) senken müssen2.“ Von den 
Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine CO2-steigendernde Wirkung. 
Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die 
Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer stark 
vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 
veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die 
Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur 
Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-
2030 die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. 
Dem stehen in der nicht geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr 
gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). 
Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen 
Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten 
Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-
in verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive 
Verwässerung der Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern 
auch für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 
Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 
Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten 
CO2-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer 
Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total 
höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

                                                 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht 

des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 
50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht 

des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 
32 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-

verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
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b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden 
könnten, handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren 
bereits sehr stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt 
werden. Auch bei einer einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker 
Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt 
zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde 
jedoch zu einer Überkompensation von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die 
Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu 
bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der 

Vernehmlassungsvariante der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der 

Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei 

Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die 

Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute 

Überprüfung der Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 

Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden 

Bericht6 geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz 

einzig mit dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die 

Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. 

Ohne je in der Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-

Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem 

eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung 

von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

                                                 
6 Seiten 9 und 10 
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Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund 
der Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes 
(voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften 
für 2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se 
keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird 
dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen 
eher günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 

Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und 

Diesel ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf 

bis zu 40% erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung 

des CO2-Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von 

heute 10% auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen 

Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, 

welche dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich 

zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten 

CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein 

deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im 
betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der 

Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest 

einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 

500’000t CO2 im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch 

kongruent mit dem neuen CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. 

Auch der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich 

entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da 

hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein 

Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genommen werden können und somit ein Jahr 

länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  
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Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 

Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die 

Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, 

dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches 

Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig 

ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die 

Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig 

stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über die Anpassung 

erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen 

im Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 

Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die 

volle Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden 

schweizerischen Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet 

werden. Umwelt- und Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur 

rechnerischen Minderung von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in 

diesem Falle die Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und 

Brennstoffe fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem 

soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem 

und der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die 

betroffenen Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre 
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Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, 

beschränken wir uns auf wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 

übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 

kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die 

Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die 

Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die 

EU-Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für 

Schweizer Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der 

Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und 

nicht nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren 

Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus 

Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen 

Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks 

verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit 

Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 

15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt 

werden, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 

Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 

zu übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt 

werden, um Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise 

für Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche 

Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass 
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Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue 

Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit nicht die technischen und 

ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im 

Jahre 2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir 

uns diesem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-

Periode bis 2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend 

die Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment 

und einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 

Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend 

waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende 

Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und 

anwendet. 
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Elektronisch verschickt an: 
Raphael.bucher@bafu.admin.ch  
 
Bundesamt für Umwelt BAFU 
3003 Bern 

 
 
Altdorf, 19. August 2020 
 
 
Stellungnahme der Alpen-Initiative zur (CO₂-Verordnung) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Alpen-Initiative setzt sich seit über dreissig Jahren dafür ein, dass das Alpengebiet als Lebensraum 
erhalten bleibt. Die Alpen sind ein sensibler Lebensraum: Klimaerhitzung fällt dort doppelt so stark als 
im globalen Durchschnitt aus. Diese ist wohl die grösste Gefahr den Lebensraum Alpen. Vor diesem 
Hintergrund engagiert sich die Alpen-Initiativen schon seit vielen Jahren im Rahmen von «Klimaschutz 
ist Alpenschutz, Alpenschutz ist Klimaschutz» für eine ambitionierte Klimapolitik.  
 
Leider verfolgte die Schweiz (und auch anderen Staaten) in den letzten Jahrzehnten nur eine klar un-
genügende Klimapolitik. Nur langsam zeichnen sich in einzelnen Bereichen Erfolge ab. Dabei sollte es 
viel schneller gehen, wenn wir das Paris Klimaabkommen und damit möglichst eine maximale Erwär-
mung von 1,5 Grad einhalten wollen. Genau bei diesem Tempo sollten wir im Rahmen des aktuell 
noch geltenden CO₂-Gesetzes, welches wegen Verzögerungen der neuen Gesetzesrevision auch 
noch länger in Kraft bleibt, ansetzen und nun dieses deutlich verschärfen. Aus Sicht der Alpen-Initiative 
ist es unverständlich, dass der Bundesrat seinen Handlungsspielraum mit dem aktuellen Gesetz nicht 
vollständig ausreizt. Die Klimakrise kann nur mit einem grossen Effort und Engagement abgefedert 
werden. Wenn wir jetzt nur kleinere Fortschritte erzielen, müssen wir das in der Zukunft mit grösserem 
Einsatz kompensieren. Es ist darum nur fair und clever, wenn man nun im Rahmen der Möglichkeiten 
alles ausschöpft. Dies fordern wir in unserer Stellungnahme. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Anliegen und deren Berücksichtigung im weiteren 
Prozess der Vorlage. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Django Betschart     Fabio Gassmann  
Leiter Alpenschutzpolitik, stv. Geschäftsführer  Koordinator Bundespolitik 
 
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO₂-Emissionen (CO₂-Ver-
ordnung) 

mailto:Raphael.bucher@bafu.admin.ch
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Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 
 
Basierend auf der Stellungnahme der Klima-Allianz Schweiz 
 
Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 
Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war 
bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verord-
nung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korri-
giert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 
2050 wurden unzureichend umgesetzt. 
Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 
nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 
Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 
Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 
CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  
 

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-
Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen darf 
nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 
braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 
umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpas-
sung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung 
der Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, 
dass die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden 
und diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissi-
onshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 
Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-
aus zu verstärken. 
 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflotten-
ziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Indi-
vidualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich 
nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Au-
tomobilisten in Form von eingesparten Treibstoffkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele 
steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren 
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sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen 
in der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen 
bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurück-
bleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 ab-
gegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, 
als sie eigentlich möglich wären. Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen 
die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also 
aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und 
im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 
Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  
 
Abschaffung des Teilflottenziels 
Antrag Art 27, Abs.2: 
2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 

mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 
a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 
b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 
c. Streichen 
 
Begründung: 
Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Feb-
ruar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitä-
ten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen kön-
nen, hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichte-
ten Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-
in eine CO2-steigernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwi-
schenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 
Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänder-
ten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesra-

                                                
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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tes von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teil-
flottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der 
Energiestrategie 2050 versprochen. 
Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-
langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der 
Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 
Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionspre-
cher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialien entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde die-
ser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat 
und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 
Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 
 
Abschaffung der Supercredits 
Antrag: Art 27, Abs.3: 
3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminde-
rung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 
b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 
c. Streichen. 

 
Begründung: 
Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr 
stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei ei-
ner einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-
in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache An-
rechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von 
Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark ab-
schwächen.  
Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu be-
stehen. Ein solcher Mechanismus widerspricht aber jeder Logik.   
 
 
Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

                                                
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
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Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-
Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 
der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 
NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 
gar 1.27. 
Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 
der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 
Umrechnungsfaktoren.  
 
Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 
Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-
verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 ge-
schildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 
Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 
zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 
zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-
ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 
wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  
 
Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  
Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vo-
raussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  
Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se kei-
nen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günstigere 
und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.  
 
2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treibstoffim-
porteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausgestosse-
nen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 
kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 
nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maxi-
mum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem 
gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen 
entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Bio-
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treibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensa-
tionssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go 
Politik führen. 
Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 
1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-
fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensati-
onssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

 
Begründung:  
Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 
wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 
Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 
CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-
tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-
lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 
werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in Betrieb genom-
men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  
Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-
forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 
bei Art. 90/91. 
 
3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 
im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 
21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 
eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungsef-
fekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und 
damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 
Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 
Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im 
Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 
 
Begründung:  
Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-
jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-
kung entfaltet. 
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Biofuels als Brennstoffe 
Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 
Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-
standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 
CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 
oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-
gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes be-
hoben werden. 
 
4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 
aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen- 
und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzutrei-
ben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige Punkte: 
 
Übertragung von Emissionsrechten 
Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-
gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 
Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 
rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 
abschwächen. 
 
Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 
In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-
Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 
Strom der Fall ist.  
Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-
rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 
dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet wer-
den als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir for-
dern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die 
Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei 
der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 
 
15%-Schwelle 
Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-
Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, 
diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  
Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-
mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-
men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 
zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 
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5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 
Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 
Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-
men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-
viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 
somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 widerspiegeln. 
 
Übererfüllungen 
Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 
2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 
unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 
Jahr 2021 stattfinden. 
 
Auslandszertifikate 
Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 
Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-
nen ITMO-Transfer aufweisen. 
 
Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 
Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-
nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 
Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-
trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 



Réponse à la procédure de consultation relative à la 

Révision partielle de l’ordonnance sur la réduction 
des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) 

Projet mis en consultation le 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/communiques.msg-id-78837.html 

Préambule 

L’ordonnance actuelle sur le CO2 destinée à mettre en œuvre la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 

1.1.2013, présente clairement des lacunes. À ce jour, le Conseil fédéral n’a pas exploité toutes ses 
compétences en la matière. Même après l’aboutissement de l’accord de Paris sur le climat, 

l’ordonnance n’a pas été corrigée comme prévu. Aussi, les durcissements de la loi à la suite de 
l’adoption de la Stratégie énergétique 2050 par le peuple n’ont pas été réalisés dans la mesure 
suffisante. 

La crise et l’urgence climatiques dues à l’immobilisme mondial en la matière ne tolèrent pas que les 

gouvernements n’utilisent pas pleinement leur marge de manœuvre législative. Si l’on veut réaliser 
les objectifs climatiques découlant de l’accord de Paris, que le Parlement a déjà confirmés, il serait 
approprié d’édicter des règlementations tournées vers l’avenir. Cette réponse à la consultation se 
limite toutefois strictement à la loi sur le CO2 en vigueur et aux modifications décidées dans le cadre 

de l’initiative parlementaire 17.405 Burkart.  

Le projet tient-il compte de la situation exceptionnelle due aux mesures prises en réponse à la crise du 

coronavirus et à leurs conséquences? 

Le projet mis en consultation a été élaboré avant la définition des mesures de lutte contre le 

coronavirus. Un effondrement de la demande et/ou de la production provoqué par les mesures de 

lutte contre la pandémie ne doit pas conduire à un affaiblissement des conditions cadres dans 

lesquelles s’inscrit la protection du climat. En effet, une protection du climat efficace exige des 

modifications profondes des infrastructures et des conditions cadres, qui doivent être mises en 

œuvre sans délai. Les réductions temporaires des émissions ne remplacent pas la modification des 
règles en vigueur. Nous demandons à l’administration de déterminer quels effets particuliers de la 

crise du coronavirus vident de sens ou retardent la modification des conditions cadres. Comment a-t-

on prévu de s’assurer que les compagnies aériennes ne seront pas inondées de droits d’émission 
attribués gratuitement pour 2020 et qu’elles ne les utiliseront pas aussi pour 2021 et les années 
suivantes, de sorte que le système d’échange de quotas d’émission, resté de toute manière sans 
effets à ce jour, serve même abusivement à générer des rentes non justifiées à long terme? 

Nous attendons par ailleurs du Conseil fédéral qu’il prenne des mesures supplémentaires adaptées 
aux besoins et aux possibilités afin de renforcer l’effet de protection climatique au-delà de la mise en 

œuvre de la loi sur le CO2. 

 

1. Prescriptions concernant les émissions de CO2 des véhicules neufs 

L’objectif CO2 du parc de voitures neuves est la mesure de politique climatique la plus importante 
dans le secteur des transports. Il n’y a que dans le trafic routier que les émissions de CO2 sont 
toujours plus élevées qu’en 1990. L’importance d’un objectif efficace pour le parc de voitures neuves 
est donc primordiale, puisqu’il s’agit actuellement du moyen le plus performant pour réduire les 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/communiques.msg-id-78837.html


émissions de CO2 nuisant au climat dans le domaine du trafic individuel motorisé. Cette mesure n’a 
pas seulement pour effet de réduire les émissions de CO2, mais est également intéressante pour les 
automobilistes, puisqu’elle leur permet de faire des économies sur les frais de carburant. Une 
réduction des objectifs CO2 pour le parc de voitures neuves accroît l’attractivité de l’électromobilité et 
d’autres formes de motorisations alternatives. 

Toutefois, sous sa forme actuelle, l’ordonnance sur le CO2 contient malheureusement trop 
d’exceptions et de failles. Les différents mécanismes destinés à affaiblir l’objectif pour les voitures 
neuves s’additionnent et affaiblissent massivement l’effet global. Nous reconnaissons que certaines 
améliorations ont été apportées à la présente révision. Néanmoins, les faiblesses restantes sont 
toujours trop nombreuses. Ensemble, elles entraînent un décalage trop important entre les effets 
réels de l’ordonnance et les promesses faites aux citoyens à l’occasion de la votation populaire sur la 
Stratégie énergétique 2050. Tel qu’il est défini, l’objectif pour les voitures neuves n’entraîne qu’un 
tiers des économies de CO2 qu’il serait en principe possible de réaliser. Le Conseil fédéral le constate 
lui-même: «En 2017 et en 2018, (les émissions) ont cependant à nouveau augmenté; les prescriptions 
n’ont donc pas eu l’effet voulu1.» Le système en vigueur actuellement s’est donc révélé insuffisant 
pour atteindre les objectifs de réduction du parc de véhicules neufs visés et définis par le Parlement 
dans la loi sur le CO2. 

Afin que l’objectif défini pour les voitures neuves déploie son effet, les modifications suivantes sont 
nécessaires:  

Suppression de l’objectif partiel pour le parc de véhicules 

Proposition pour l’art 27, al. 2: 
2 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les 
parts suivantes de ses véhicules avec les émissions de CO2 les plus basses sont prises en compte pour 
les années de référence 2020 à 2021: 

a. pour l’année de référence 2020: 85%; 

a. pour l’année de référence 2021: 100%; 

c. Supprimer 

Développement: 

Concernant l’effet en matière de CO2, le phasing-in (objectif partiel du parc de véhicules) joue un rôle 
décisif. En effet, il a pour effet d’affaiblir sensiblement l’objectif du parc de voitures neuves. Dans son 
rapport de février 2020, la Confédération écrit à ce sujet: «Ainsi, si les importateurs n’avaient pas pu 
bénéficier des modalités d’exécution [note: phasing-in et super credits] dans le calcul des émissions, 
ils auraient, dans des faits, dû réduire en moyenne leurs émissions de CO2 d’environ 9 g CO2/km (écart 
par rapport à l’objectif des émissions non pondérées)2.» Parmi les modalités d’introduction, le 
phasing-in a en particulier pour effet une hausse des émissions de CO2. Le Conseil fédéral note 
encore: «En outre, durant les années transitoires 2013 et 2014, on observe les effets des modalités 
d’introduction des prescriptions, notamment pendant la phase d’introduction («phasing-in»), qui a 
sensiblement simplifié la réalisation des objectifs pour les importateurs3.» 

Les informations publiées par le Conseil fédéral avant la votation populaire sur la Stratégie 
énergétique 2050 montrent également que la réduction des émissions de CO2 est moindre d’un tiers 
si ce point de l’ordonnance n’est pas modifié. Dans son message relatif au premier paquet de 

 
1 Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.2.2020 
2 Rapport intitulé «Effets des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves entre 2012 
et 2018. Rapport du DETEC à l’attention des commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE du Conseil national et du Conseil des États», p. 35 
3 Rapport intitulé «Effets des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves entre 2012 
et 2018. Rapport du DETEC à l’attention des commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE du Conseil national et du Conseil des États», p. 55 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78134.html


mesures de la Stratégie énergétique 2050 de 2013, à la p. 6938, le Conseil fédéral chiffre la réduction 
moyenne des émissions de CO2 pour les années 2016 à 2030 de l’ordre de 680 000 tonnes si l’art. 27 
de l’ordonnance sur le CO2 est modifié. Dans la version non modifiée de l’art 27 de l’ordonnance sur 
le CO2, la réduction est de 460 000 tonnes de CO2 par année (voir les indications du Conseil fédéral de 
2017, p. 3 dans le cas d’un calendrier non analogue à celui de l’UE). Sans la suppression de l’objectif 
partiel du parc de véhicules demandé ici, l’objectif relatif au parc de voitures neuves entraîne une 
économie de CO2 inférieure d’un tiers à ce qui avait été promis dans le cadre de la Stratégie 
énergétique 2050. 

Lors des débats sur la stratégie énergétique au Conseil des États, le Conseil fédéral a lui-même 
qualifié de dilution une proposition de minorité Imoberdorf (rejetée) qui demandait également un 
phasing-in allant au-delà de la règlementation de l’UE. «Il s’agirait naturellement d’un affaiblissement 
massif des directives et des valeurs cibles en matière de CO2; pas seulement pour les voitures de 
tourisme, mais aussi pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.4» 

La suppression de l’objectif partiel pour le parc de voitures de tourisme proposée ici correspond en 
outre à la volonté politique actuelle de la commission de l’environnement du Conseil des États. Ce 
point a été confirmé par le rapporteur de la commission du Conseil des États, D. Müller.5 Entretemps, 
cette volonté a été explicitement traduite en texte de loi (art. 11, al. 2 de la loi sur le CO2 totalement 
révisée) au Conseil des États et, le 10 juin 2020, aussi au Conseil national. 

Une mise en œuvre telle qu’elle est prévue dans l’UE est donc indiquée et devrait avoir eu lieu depuis 
longtemps. 

Abrogation des super credits 

Proposition pour l’art 27, al. 3: 
3 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les 
véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit 
jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au 
plus 7,5 g CO2/km au total pour les années de référence 2020 à 2021: 

a. pour l’année de référence 2020: à double; 

a. pour l’année de référence 2021: 1 fois; 

c. Supprimer 

Développement: 

Les véhicules qui peuvent être comptés plusieurs fois selon la règlementation proposée sont des 
véhicules électriques et hybrides plug-in. Ces véhicules profitent déjà fortement du fait que les 
émissions de CO2 de la production d’électricité ne sont pas prises en compte. Même s’ils ne sont 
comptés qu’une fois, il s’agit, pour les importateurs, d’une incitation forte à vendre des voitures 
électriques et hybrides plug-in dans le but de réduire la moyenne individuelle de leur parc de 
véhicules. Une prise en compte multiple de véhicules émettant moins de 50 g CO2/km entraînerait 
toutefois une surcompensation des véhicules émettant beaucoup de CO2 et affaiblirait fortement 
l’effet des prescriptions relatives aux émissions de CO2.  

Une comparaison avec les notes scolaires permet de mieux illustrer la situation: si, à l’école, chaque 
note supérieure à 5.0 comptait double, il serait nettement plus facile de réussir l’année. Néanmoins, 
un tel mécanisme va à l’encontre de toute logique.   

 
4 Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard le 23 septembre 2015 au Conseil des États 
5 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/6771.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJ1JDP8ojqAhXIasAKHUQxD5kQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uvek.admin.ch%2Fdam%2Fuvek%2Ffr%2Fdokumente%2Fenergie%2Ffaktenblatt4-energiegesetz-erneuerbare.pdf.download.pdf%2F5_Faktenblatt_4_F%25C3%25B6rderung_der_erneuerbaren_Energien_franz.pdf&usg=AOvVaw1co71nqSb2mXsHvSW0IGW2


Facteur de conversion NCEC – WLTP 

En vertu de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE) en vigueur, 
l’objectif de 95 g basé sur le NCEC correspond, pour les voitures de tourisme, à une valeur cible WLTP 

de 115 g/km. Dans la variante de l’ordonnance sur le CO2 en consultation, cette valeur WLTP est 

relevée à 118 g/km. Le facteur de conversion pour la valeur NCEC des voitures de tourisme passe 

ainsi de 1.21 à 1.24. Dans le cas des voitures de livraison, il est même de 1.27. 

Nous considérons que l’augmentation de ce facteur de conversion est problématique, puisqu’elle 
entraîne un net affaiblissement de l’effet des prescriptions en matière d’efficacité. Nous demandons 
en conséquence que le facteur de conversion fasse l’objet d’un nouvel examen.  

Mise en circulation abusive de voitures électriques en Suisse 

Nous saluons vivement le fait qu’à l’art. 17, la Confédération cesse enfin de tolérer la mise en 

circulation abusive de voitures électriques en Suisse. Comme décrit dans le rapport explicatif6, divers 

véhicules électriques ont été mis en circulation en Suisse dans le seul but de maintenir 

artificiellement basse la moyenne du parc de voitures et, de fait, les prestations de remplacement. 

Ces modèles n’étaient pourtant pas prévus pour le marché suisse. Sans jamais avoir circulé en Suisse, 

ces véhicules sont réexportés à l’étranger en tant que prétendues occasions. Cette faille a aussi été 
exploitée par la déclaration de voitures de tourisme comme voitures de livraison. Il est donc urgent 

de modifier l’art. 17 tel que proposé.  

L’objectif du parc de voitures neuves et la pandémie de coronavirus 

En lien avec la fermeture des surfaces de vente des concessionnaires automobiles suite à la crise du 
coronavirus au début de l’année 2020, les précisions suivantes méritent d’être apportées:  

La consultation concerne la période depuis le 1.1.2021 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur le CO2 (probablement le 1.1.2022) et donc pas la période de pandémie actuelle. Les prescriptions 
pour 2020 ne sont pas concernées par cette ordonnance.  

En outre, si les ventes de voitures régressent en raison de la situation économique, cette situation n’a 
en tant que telle aucune influence sur les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves. La 
réalisation de l’objectif s’en trouve au contraire facilitée, les périodes de récession économique 
poussant les consommateurs à acheter plutôt des véhicules meilleurs marchés, plus petits et plus 
légers.    

 

2. Obligation de compensation pour les importateurs de carburants 

À ce jour, le Conseil fédéral ne s’est pratiquement pas servi de l’instrument de l’obligation de 
compensation. Les importateurs de carburant devaient, au début, compenser 2% du CO2 émis par 

l’essence et le diesel vendus et, en dernier lieu, 10% de celui-ci. La loi prévoit cependant que le 

Conseil fédéral puisse porter ce taux à 40% au maximum. Eu égard au fait qu’il apparaît, depuis 
plusieurs années, que la loi sur le CO2 ne permet pas de réaliser les objectifs définis, il est grand 

temps d’augmenter ce taux de compensation. Comme une augmentation du taux actuel de 10% à 
40%, le maximum, n’est pas réalisable en Suisse en l’espace de quelques mois et que les réductions à 
l’étranger conformes à l’accord de Paris seront pratiquement exclues en 2021, une telle 

augmentation ne ferait qu’entraîner un pic des importations de biocarburants. Comme le Parlement 
demande un taux de compensation en Suisse d’au moins 15% pour 2022 dans la loi sur CO2 
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totalement révisée, un taux nettement plus important pour 2021 provoquerait une politique du 

«stop and go». 

Proposition pour l’art. 89, al. 1, let. e: 

1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la 
consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation 
est fixé comme suit:  

e. pour 2021: 15%. 

Développement:  

Au lieu du taux de 12% proposé par le Conseil fédéral, nous proposons de procéder directement à 

une augmentation à 15%, pour combler au moins une partie essentielle de la lacune attendue au 

niveau de la réalisation de l’objectif (effet de réduction supplémentaire de 500 000 t CO2 en 2021 par 

rapport à la proposition du Conseil fédéral). Cette solution est également en phase avec la nouvelle 

loi sur le CO2 et tout à fait justifiable dans le cadre de la loi en vigueur. Le supplément de 

compensation maximum de 5 ct/l ne serait pas non plus remis en question. Pour terminer, la Suisse 

disposerait ainsi d’un paquet incitatif mettant un accent prononcé sur les régions périphériques, en 
permettant par exemple de réaliser de nouveaux projets dans le secteur du biogaz. Pour les 

responsables de tels projets, il est avantageux de pouvoir mettre les centrales en service en 2021 

déjà et, de cette manière, de les faire fonctionner une année de plus jusqu’en 2030, ce qui influence 

favorablement leur amortissement.  

De plus, nous jugeons important que les exigences écologiques et sociales à l’égard des 
biocarburants s’appliquent et soient vérifiées comme prévu. Nous soutenons également les 
modifications apportées aux art. 90/91. 

 

3. Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles (art. 94ss) 

La loi sur le CO2, dont les principaux instruments de protection du climat ont été prolongés par le 

Parlement, a été explicitement modifiée à l’art. 3, al. 1bis pour qu’en 2021, les émissions diminuent 

de 1,5% supplémentaire et pour qu’un objectif de réduction en Suisse de 21,5% soit réalisé pour la 

période de 1990 à 2021. Il est donc parfaitement insuffisant de prévoir une éventuelle modification 

de la taxe sur le CO2 pour le 1.1.2022 seulement. L’explication selon laquelle l’effet d’annonce 
entraîne déjà une réduction est peu pertinente si les données d’émissions correspondantes et donc 
les décisions concernant la modification ne peuvent être prises qu’en juin 2021. 

Nous demandons en conséquent la modification suivante: 

Art. 94, al. 1, let. d  
1 Le montant de la taxe augmente comme suit:  

d. à partir du 1er janvier 2021: à 120 francs par tonne de CO2, si, en 2019, les émissions de CO2 

générées par les combustibles sont supérieures à 68,5 % des émissions de 1990. 

Développement: cette adaptation maintient la trajectoire linéaire de réduction actuelle, mais se base 

sur l’année de référence 2019, ce qui permet une éventuelle introduction au 1.1.2021 et déploie 

donc son plein effet en 2021. 

Les biofuels en tant que combustibles 

La règlementation proposée à l’art. 95 ne doit pas conduire à ce que les règles en vigueur en Suisse 

pour les biocarburants puissent aussi être appliquées aux biocombustibles. Les normes 



environnementales et sociales doivent être respectées par tous les biofuels dans la mesure où ils 

doivent être pris en compte dans le calcul de la réduction des émissions de CO2. Malheureusement, 

dans ce cas aussi, l’effet de réduction est fréquemment surestimé d’un facteur 2, les biocarburants et 

les biocombustibles étant à tort pris en compte dans le calcul comme neutres en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre. Ce problème doit être supprimé dans la révision totale de la loi sur le CO2. 

 

4. Échange de quotas d’émission 

Au vu des expériences réalisées en Europe et en Suisse avec le système d’échange de quotas 

d’émission et de la mise en œuvre actuellement prévue dans l’UE et en Suisse, nous craignons que 
les incitations ne suffisent pas à motiver les entreprises et les sites industriels concernés à faire 

progresser leur décarbonisation de façon ciblée. Comme ce mécanisme ne peut pas être corrigé au 

niveau de l’ordonnance, nous nous limitons à quelques points: 

Report des droits d’émission 

Les droits d’émission attribués gratuitement jusqu’à fin 2020 ne doivent pas être reportés à la 

période de Paris à partir de 2021. En particulier pour 2020 également, il faut s’attendre à une 
répartition excessive massive de droits d’émission gratuits en raison de la diminution des activités 
due aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Le report de tels certificats à la période de 

Paris aurait pour effet d’affaiblir davantage les objectifs climatiques de l’accord de Paris. 

Facteurs d’émission pour les référentiels (art. 46ss et annexe 9) 

L’annexe 9 décrit comment procéder quand, pour les référentiels de l’UE, des facteurs d’émission de 
CO2 nettement plus élevés que ceux appliqués à l’électricité suisse ont été utilisés pour les calculs.  

La situation est identique pour le plastique usagé, les pneus usagés, etc., utilisés comme carburants 

de remplacement dans l’industrie du ciment. Il est parfaitement incompréhensible et illogique que le 
plastique et les pneus usagés soient pris en compte avec des facteurs d’émission nettement plus 
élevés en Allemagne qu’en Suisse. D’autant plus qu’ils sont même en partie importés d’Allemagne. 
Nous demandons que soient appliqués les mêmes facteurs d’émission que ceux utilisés pour le calcul 
des référentiels! Ce principe correspond aussi à la logique appliquée à l’interchangeabilité 
électricité/combustibles. 

Seuil de 15% 

Tant pour le niveau d’activité que pour les référentiels, un seuil arbitraire d’une modification de 15% 
est prescrit. Concrètement, cela signifie que des incitations perverses sont constamment créées pour 

approcher au plus près ou dépasser à peine ce seuil.  

Mais si des niveaux d’activité et des facteurs sont de toute manière définis chaque année et qu’ils 
influencent le référentiel, il n’y aucune raison de ne pas reprendre ces écarts annuels tels quels. Ceci 
garantirait l’impossibilité de contourner la loi au détriment du climat, pour éviter des pertes ou 
réaliser des rentes supplémentaires. 

 

5. Engagements de réduction 

Recalculer les objectifs fondés sur un plan de mesures 



Alors qu’il est évident que les objectifs de réduction des émissions soient prolongés de manière 

linéaire, le mode de calcul pour les objectifs fondés sur un plan de mesure est plutôt aventureux et 

ne suit pas le principe voulant que des mesures économiques (y compris la taxe sur le CO2) soient 

mises en œuvre. C’est pourquoi nous proposons que les entreprises soient motivées à se fixer de 
nouveaux engagements de réduction adaptés pour l’année 2021, reflétant non pas la situation 

technique et économique de 2013, mais celle de 2021. 

Dépassement des objectifs 

Nous interprétons l’art. 146f de telle manière que même les dépassements d’objectifs de la période 
avant 2013 puissent encore être prise en compte en 2021. Si tel est bien le cas, nous nous opposons 

à cette aberration. De manière générale, il ne devrait pas y avoir de reports à l’année 2021 de la 

période de Kyoto achevée en 2020. 

Certificats étrangers 

Si des certificats étrangers sont pris en compte pour l’année 2021, ceux-ci doivent impérativement 

satisfaire les règles de l’art. 6.2 de l’accord de Paris sur le climat, c’est-à-dire présenter un 

corresponding adjustment et un transfert ITMO. 

Reporting facilité (art. 97-99) 

De manière générale, nous saluons les efforts en vue de simplifier la bureaucratie. Néanmoins, les 

rapports du Contrôle fédéral des finances (CDF) ont aussi montré que les contrôles effectués jusqu’à 
présent étaient souvent insuffisants. Ici, ces simplifications ne sont justifiées que si l’Administration 
fédérale des douanes (AFD) effectue réellement des contrôles ponctuels, qu’elle dispose de 

mécanismes de sanction efficaces et qu’elle les applique. 
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Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

 

Wohlen, 17.08.2020 

 

 

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur CO2-Verordnung 
 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 

 

Da unsere Unternehmung im Bereich des Personenwagenimports tätig ist, möchten wir Ihnen hiermit 

unsere Anliegen im Zusammenhang mit der laufenden Anhörung zur CO2-Verordnung zukommen 

lassen. 

 

Vor allem die fehlenden CO2-Nischenziele für Autos ohne Europäische Genehmigung beeinträchtigen 

unsere Tätigkeit beträchtlich. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso diese Fahrzeuge gegenüber 

Europäischen Produkten mit Nischenzielen von den Schweizer Behörden benachteiligt werden und 

fordern Ihr Amt dazu auf, diese Ungleichbehandlung zu beheben. 

 

Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit der existierenden 6-Monats-Regelung (Art. 17) auch 
viele Occasionen besteuert werden, welche die CO2-Steuer bei der Erstzulassung im Europäischen 

Ausland bereits bezahlt haben und möchten Sie zu einer Verkürzung oder zu einer Eliminierung dieser 

Frist anhalten. 

 

Um den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den Entfall des 
Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen, was zurzeit erhebliche Unkosten 

verursacht. 

 

Um die CO2-Reduktion im automobilen Bereich weiter zu fördern schlagen wir zudem vor, die 

Mehrfachgewichtung von Green-Fahrzeugen unter 50g CO2 pro km (doppelt) zu verlängern, sowie die 

Limitierung auf 7,5g aufzuheben und für die Übertragbarkeit von CO2-Guthaben am Ende der jeweiligen 

Abrechnungsperioden zu sorgen. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Auto Kunz AG 
 

 

 

Roger Kunz, CEO 
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Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

 
Embrach, 6.8.2020 

 

 

Stellungnahme zur Änderung der CO2-Verordnung / laufende Anhörung 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Unsere Firma ist im Import von Personenwagen tätig und deshalb auch vom CO2-Gesetz und der 

dazugehörigen Verordnung betroffen. Deshalb möchten wir Sie im Bezug auf die laufende Anhörung um 
folgende Änderungen bitten: 

 

 Entfall der 6-Monats Frist zur Besteuerung von jungen Occasionen: Diese Frist ist ungerecht, 

weil sie die Autos nach der ersten Inverkehrsetzung in der EU ein zweites Mal besteuert. 
 

 Entfall des Papierversands ans ASTRA: Der Versand aller für die Zulassung wichtigen Dokumente 

ans ASTRA bei Typenschein X Autos führt in unserem Betrieb zu längeren Standzeiten und 
höheren Kosten. 

 

 Erlass von Nischenzielen für Amerikaner: Momentan werden Autos, die nicht aus der EU 

stammen, durch die fehlenden Nischen- und Kleinherstellerziele ohne nachvollziehbaren Grund 
benachteiligt. 

 

 Ermöglichung der Übertragung von CO2-Guthaben: Verfügt ein Importeur nach Ablauf einer 
Abrechnungsperiode über Guthaben in seiner CO2-Abrechnung, sollen diese aufs nächste Jahr 

übertragen werden können, damit man sie nicht möglichst aufbrauchen muss. 

 

 Verlängerung der Mehrfachgewichtung: Die 2-fache Gewichtung von Autos, die unter 50g 
CO2/km emittieren, soll auch in Zukunft weitergeführt werden, da das ein grosser Anreiz für den 

Import solcher Personenwagen darstellt. Die kontraproduktive Limitierung von 7,5g sollte 

wegfallen. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Wünsche und halten uns für weitere 
Informationen oder Fragen zur Verfügung 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
Auto-Vetterli AG, Lochackerstr. 7, 8424 Embrach 
 

Jan Vetterli 

Inhaber 
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St. Gallen, 06.08.2020 

 

 

Eingabe zur Anhörung der CO2-Verordnung 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 

 

Wir beziehen uns auf die laufende Vernehmlassung zur CO2-Verordnung. Da auch unsere Unternehmung 
Autos importiert, möchten wir Ihnen hiermit unsere diesbezüglichen Anliegen zukommen lassen. 

 

Die Pflicht zum Versand von Dokumenten ans ASTRA für die Besteuerung von nicht typengenehmigten 

Fahrzeugen (Typenschein X) verursacht in unserem Betrieb einen grossen Papierkrieg. Mit Entfall dieser 

Auflage würden unsere bürokratischen Umtriebe wieder auf ein annehmbares Mass reduziert. 

 
Auch sind wir erstaunt darüber, dass Amerikaner nicht wie Europäer von speziellen Nischenzielen 

profitieren können, denn damit werden sie im Konkurrenzkampf erheblich schlechter gestellt. 

Entsprechend möchten wir Sie hiermit darum bitten, diese Diskriminierung zu beheben, indem auch für 

die davon betroffenen Marken und Modelle Nischenziele beantragt werden können. 

 
Zudem haben wir ursprünglich angenommen, dass die Besteuerung nur für Neuwagen gilt. Die in Artikel 

17 festgehaltene 6 monatige Frist besteuert aber auch Occasionen, was aus unserer Sicht dem Sinn des 

CO2-Gesetzes wiederspricht und zu Doppelbesteuerungen mit der EU führt. Wir möchten Sie deshalb 

darum bitten, diese Frist entfallen zu lassen. 

 
Zuletzt fragen wir uns, wieso ein allfälliger CO2-Bonus am Jahresende nicht auf das nächste Jahr 

übertragen werden kann und sehr umweltfreundliche Fahrzeuge nicht mehr mehrfach mit dem Faktor 2 

zählen und die Limitierung von 7,5g wegfallen könnte. Mit einer Änderung bzw. Weiterführung dieser 

beiden Elemente könnte aus unserer Sicht noch viel mehr CO2 eingespart werden. 

 

Für Ergänzungen oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
 

Freundliche Grüsse 

 

Mohsen Fayad, Geschäftsinhaber 

 
AUTOZULASSUNG.CH GmbH 

Stahlstrasse 7  

9000 St. Gallen  

071 278 33 33 

www.autozulassung.ch 
info@autozulassung.ch  
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Adliswil, 10/08/2020 

 

 

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur CO2-Verordnung 
 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 

 

Da unsere Unternehmung im Bereich des Personenwagenimports tätig ist, möchten wir Ihnen 

hiermit unsere Anliegen im Zusammenhang mit der laufenden Anhörung zur CO2-Verordnung 

zukommen lassen. 

 

Vor allem die fehlenden CO2-Nischenziele für Autos ohne Europäische Genehmigung 

beeinträchtigen unsere Tätigkeit beträchtlich. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso diese 

Fahrzeuge gegenüber Europäischen Produkten mit Nischenzielen von den Schweizer Behörden 

benachteiligt werden und fordern Ihr Amt dazu auf, diese Ungleichbehandlung zu beheben. 

 

Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit der existierenden 6-Monats-Regelung (Art. 17) 
auch viele Occasionen besteuert werden, welche die CO2-Steuer bei der Erstzulassung im 

Europäischen Ausland bereits bezahlt haben und möchten Sie zu einer Verkürzung oder zu einer 

Eliminierung dieser Frist anhalten. 

 

Um den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den Entfall des 
Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen, was zurzeit erhebliche Unkosten 

verursacht. 

 

Um die CO2-Reduktion im automobilen Bereich weiter zu fördern schlagen wir zudem vor, die 

Mehrfachgewichtung von Green-Fahrzeugen unter 50g CO2 pro km (doppelt) zu verlängern, sowie 

die Limitierung auf 7,5g aufzuheben und für die Übertragbarkeit von CO2-Guthaben am Ende der 

jeweiligen Abrechnungsperioden zu sorgen. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Beyondmotors GmbH 
 

 

Gilbert Smielecki 



Rauch Consulting for Sustainability 

Dr. Thea Rauch-Schwegler  –  Lavendelweg 5  –  8050 Zürich  –  Tel. +41 79 386 11 39  –  raucht@ethz.ch 

	
  

BAFU 

Raphael Bucher 

Abteilung Klima 

3003 Bern 

 

 

Zürich, 22. Juli 2020 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bucher 

Gerne nehme ich als Mitglied der Klima-Grosseltern Schweiz Stellung zur Vernehmlassung 

der Teilrevision der CO2-Verordnung. Die Teilrevision bietet die einmalige Chance, die 

Schweizer Klimapolitik einen bedeutenden Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz muss 

jetzt aufgrund ihrer globalen Vernetzung Verantwortung übernehmen.  

Leider haben wir die Klimaziele der Agenda 2030 und diejenigen der Energiestrategie 2050 

noch längst nicht erreicht. Deshalb sind die Massnahmen schnellstmöglich in Angriff zu 

nehmen. Freiwilligkeit greift nicht, was mir selbst Führungspersönlichkeiten von grossen 

Unternehmen (Bank, Versicherung, Bauunternehmen) in leitender Stellung im Interview 

bestätigt haben. Deshalb müssen wesentlich ambitioniertere Regelungen und 

Lenkungsmassnahmen ergriffen werden, als der Bund mit der Vorlage vorschlägt. Die 

Baubranche (SBV=Baumeisterverband, SMGB=Maler- und Gipserunternehmer, Holzbau 

CH, Lignum, Gehäudehülle CH, Jardin Suisse, ARV=Baustoffrecycling und OBS=Bauleiter) 

wird noch dieses Jahr eine Initiative starten, um ihre Aus- und Weiterbildung gemäss den 17 

SDGs zu erweitern. Die Baubranche hat also die Zeichen der Zeit erkannt! 

Die vorgesehene Erhöhung der CO2-Abgabe, aber auch die anvisierten Regelungen im 

Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen und Treibstoffen, greifen 

viel zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rahmen seiner vorhandenen 

Kompetenzen ambitioniertere Vorgaben machen.  

Wir bitten um Berücksichtigung der angehängten Anträge und Erläuterungen der Klima-

Allianz zur Verbesserung der Verordnungsvorlage. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Dr.Thea Rauch-Schwegler 

Mitglied Klima-Grosseltern Schweiz 

Präsidentin Bildungszentrum Baubiologie 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bis-

her klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung 

wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und 

auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wur-

den unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 

diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissions-

handelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-

aus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht 
nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automo-
bilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert 
die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen beste-
hen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, 
welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie ei-
gentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die 
Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ 
Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-
Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 
eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwi-
schenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten 
Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 
2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflotten-
ziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Ener-
giestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vor-
gaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heu-
tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher 
Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser 
Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und 
am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer ein-
fachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hyb-
ride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrech-
nung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahr-
zeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schul-
note doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 

der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 

Umrechnungsfaktoren.  

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-

verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-

ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 

wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vo-
raussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se kei-
nen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günsti-
gere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-

stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-

stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 

kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum 

von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es 

im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entspre-

chen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen 

führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 

von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 

führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-
fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-

tionssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 

wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 

 
6 Seiten 9 und 10 
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CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-

tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-

lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 

werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genom-

men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-

forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 

bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 

eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und da-

mit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-

jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-

kung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-

standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 

CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 

oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes beho-

ben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzu-

treiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 

Punkte: 
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Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-

gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 

Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 

rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 

abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-

rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 

dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 

werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 

fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 

die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 

bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-

Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 

Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-

mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-

men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 

zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-

men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-

viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 

somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-

geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 

Jahr 2021 stattfinden. 
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Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-

nen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 

Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-

trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Raphael.bucher@bafu.admin.ch  

 

Bern, 17. August 2020  

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung nehmen.  
Die Teilrevision bietet die Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des CO2-Gesetzes die Schweizer 
Klimapolitik einen Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer bedeutenden globalen 
Vernetzung diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Als hochentwickelter Industriestaat hat die 
Schweiz den Klimawandel mitverursacht und trägt dafür eine hohe Verantwortung. Die Schweiz hat als 
reicher Staat die Mittel und Möglichkeiten ihren Anteil zur Minderung der Klimakrise beizutragen. 

In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestreben, die 
bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff zu nehmen – und 
im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 – müssen klar ambitioniertere Regelungen und Mas-
snahmen getroffen werden, als der Bund mit der Vorlage vorschlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung der 
CO2-Abgabe, die anvisierten Regelungen im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von 
Neuwagen und Treibstoffen, greifen dafür viel zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und 
im Rahmen seiner vorhandenen Kompetenzen viel strengere Vorgaben machen.  

Abgesehen von Artikel 17 (siehe nachfolgend) erachten wir die Vorlage insgesamt als ungenügend am-
bitioniert. Wir beantragen, dass sie insbesondere in folgenden Bereichen verschärft wird:  

 Auslandzertifikate: Im Sinne des ab 2021 gültigen Pariser Abkommens müssen ausländische Zertifi-
kate den entsprechenden Vorgaben (Artikel 6) entsprechen. Dazu gehört der Nachweis eines Corres-
ponding Adjustments sowie von International übertragenen Minderungen (ITMO).  

 Übertragung von Emissionsrechten: Es ist unverständlich, wieso Emissionsrechte über die Kyoto-
Periode hinaus geltend gemacht werden sollen. Das Inkrafttreten des Pariser Klimaübereinkommens 
bietet die Möglichkeit, ab 2021 das bestehende, sämtlichen Klimaschutzbemühungen zuwiderlau-
fende Überangebot an (vor allem kostenlos zugeteilten) Emissionsrechten zu korrigieren. Dies muss 
zwingend genutzt werden.  

Treibstoffimport-Kompensation (Artikel 89): Die vorgeschlagene Erhöhung der Kompensations-
pflicht für Treibstoffimporte um gerade mal 2 Prozentpunkte (auf 12%) geht klar zu wenig weit. Ange-
sichts des kaum genutzten Spielraums des Bundes, diese bis 40% erhöhen zu können, und aufgrund 
der bisher deutlich verfehlten Ziele im Verkehrssektor, stellt eine Erhöhung auf wenigstens 15-20% für 
2021 das absolute Minimum dar.  

CO2-Abgabe (Artikel 94 ff.): Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im Jahr 2021 (-1.5% ge-
genüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 1.1.2021 auf CHF 120 
erhöht werden. Nur so besteht die Aussicht, das inländische Reduktionsziel von -21.5% per 2021 (ge-
genüber 1990) zu erreichen.  
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Biotreib- und Brennstoffe (Artikel 95): Es ist wichtig, dass durch diese Änderung nicht der Verwäs-
serung bestehender Kriterien für Biotreib- und -brennstoffen Vorschub geleistet wird. Gerade wenn 
biogene Treibstoffe zur Kompensation von Emissionen aus fossilen Treibstoffen verrechnet werden 
dürfen, müssen sie zwingend dieselben Umwelt- und sozialen Standards erfüllen wie die biogenen 
Brennstoffe.  

Inverkehrsetzung von Elektrofahrzeugen (Artikel 17): Die missbräuchliche Inverkehrsetzung von 
Elektrofahrzeugen zwecks Kaschierung von Übertretungen des Flottenziels muss dringend Einhalt ge-
boten werden. Wir unterstützen daher die Regelung in diesem Punkt der Vorlage.  

Import von Neuwagen (Artikel 27): In Anbetracht der bisherigen Verfehlung von Klimazielvorgaben 
im Verkehrssektor müssen nach wie vor bestehende Lücken beim Neuwagen-Import nun dringend ge-
schlossen werden. Das betrifft insbesondere die Vermeidung von Supercredits, welche durch Mehr-
fachzählung von emissionsarmen den Import von emissionsintensiven Fahrzeugen kaschieren. Aber 
auch das Teilflottenziel, welches ausgerechnet die klimaschädlichsten Neuwagen von der Abgasrege-
lung ausnimmt. Zudem scheint die Vorlage bezüglich des Umrechnungsschlüssels zum Emissions-
Grenzwert (95g/km NEFZ zu WLTP) die bestehende Gesetzeslage abschwächen zu wollen.  

Zusatzbemerkung: Die neuerliche COVID-19-Lage darf nicht als Vorwand dienen, die Revision der 
CO2-Verordnung abschwächen oder verlangsamen zu wollen. Es existieren keinerlei stichhaltige Kau-
salitäten, die eine Verzögerung von Klimamassnahmen rechtfertigen würden. Ganz im Gegenteil: Die 
Coronakrise zieht – gleich wie die Klimaveränderung – in erster Linie ärmste und verwundbarste Be-
völkerungsteile in Mitleidenschaft. Daher müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel ergriffen wer-
den, um den Klimaschutz zu beschleunigen und deren (auch grenzüberschreitende) Auswirkungen ab-
zumildern. Eine weitere Verzögerung dringender Massnahmen birgt das Risiko, die Doppellast der 
Klima- und Coronakrise zu verschärfen, anstatt sie zu verringern.  

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesserung der 
Verordnungsvorlage. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Miges Baumann 

Leitung Entwicklungspolitik 
Brot für alle  
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-
men/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 
Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bis-
her klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung 
wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und 
auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wur-
den unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 
nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 
Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 
Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 
CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 
Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-
Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 
darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 
braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 
umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 
von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 
Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 
die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 
diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissions-
handelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-
aus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 
Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht 
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nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automo-
bilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert 
die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen beste-
hen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, 
welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie ei-
gentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die 
Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ 
Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-
Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 
eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwi-
schenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
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680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten 
Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 
2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflotten-
ziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Ener-
giestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-
langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vor-
gaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heu-
tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher 
Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser 
Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und 
am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer ein-
fachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hyb-
ride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrech-
nung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahr-
zeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schul-
note doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-
Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 
der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 
NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 
gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 
der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 
Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-
verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 
geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 
Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 
zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 
zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-
ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 
wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vo-
raussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se kei-
nen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günsti-
gere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 
Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-
stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-
stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 
kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 
nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum 
von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es 

 
6 Seiten 9 und 10 
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im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entspre-
chen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen 
führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 
von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 
führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-
fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-
tionssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 
wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 
Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 
CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-
tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-
lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 
werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genom-
men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-
forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 
bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 
Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 
im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 
21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 
allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 
eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und da-
mit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 
2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  
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Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-
jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-
kung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 
Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-
standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 
CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 
oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-
gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes beho-
ben werden. 

 

4. Emissionshandel 
Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 
aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 
und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzu-
treiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 
Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-
gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 
Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 
rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 
abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-
Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 
Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-
rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 
dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 
werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 
fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 
die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 
bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 
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Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-
Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 
Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-
mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-
men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 
zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 
Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-
men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-
viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 
somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-
geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 
2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 
unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 
Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 
Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-
nen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-
nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 
Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-
trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 

 

 
 



 

Campax 

Hermetschloostrasse 70 

8048 Zürich 

 

Zürich, 23.8.2020 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO​2​-Emissionen (CO​2​-Verordnung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir sind froh, zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO ​2​-Verordnung Stellung nehmen zu            

können. Die Teilrevision bietet die einmalige Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision           

des CO ​2​-Gesetzes dennoch die Schweizer Klimapolitik einen bedeutenden Schritt vorwärts zu           

bringen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer bedeutenden globalen Vernetzung und          

Verantwortung diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.  

In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im          

Bestreben, die bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in            

Angriff zu nehmen – aber nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie             

2050 – müssen klar ambitioniertere Regelungen und Massnahmen getroffen werden, als der            

Bund mit der Vorlage vorschlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO ​2​-Abgabe, aber auch            

die anvisierten Regelungen im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von           

Neuwagen und Treibstoffen, greifen dafür viel zu kurz. Hier muss der Bund dringend             

nachbessern und im Rahmen seiner vorhandenen Kompetenzen sehr viel ambitioniertere          

Vorgaben machen.  

Abgesehen von Artikel 17 (siehe nachfolgend) erachten wir die Vorlage insgesamt als            

ungenügend ambitioniert. Wir beantragen, dass sie insbesondere in folgenden Bereichen          

verschärft wird:  

Auslandzertifikate​: Im Sinne des ab 2021 gültigen Pariser Abkommens müssen          

ausländische Zertifikate den entsprechenden Vorgaben (Artikel 6) entsprechen. Dazu gehört          

der Nachweis eines Corresponding Adjustments sowie von International übertragenen         

Minderungen (ITMO).  

Übertragung von Emissionsrechten​: Es ist unverständlich, wieso Emissionsrechte        

über die Kyoto-Periode hinaus geltend gemacht werden sollen. Das Inkrafttreten des Pariser            

Klimaübereinkommens bietet die Möglichkeit, ab 2021 das bestehende, sämtlichen         

Klimaschutzbemühungen zuwiderlaufende Überangebot an (vor allem kostenlos zugeteilten)        

Emissionsrechten zu korrigieren. Dies muss zwingend genutzt werden.  

Treibstoffimport-Kompensation (Artikel 89): Die vorgeschlagene Erhöhung der       

Kompensationspflicht für Treibstoffimporte um gerade mal 2 Prozentpunkte (auf 12%) geht           
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klar zu wenig weit. Angesichts des kaum genutzten Spielraums des Bundes, diese bis 40%              

erhöhen zu können, und aufgrund der bisher deutlich verfehlten Ziele im Verkehrssektor,            

stellt eine Erhöhung auf wenigstens 15-20% für 2021 das absolute Minimum dar.  

CO ​2​-Abgabe (Artikel 94 ff.): Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im Jahr 2021             

(-1.5% gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO ​2​-Abgabe auf Brennstoffe bereits per            

1.1.2021 auf CHF 120 erhöht werden. Nur so besteht die Aussicht, das inländische             

Reduktionsziel von -21.5% per 2021 (gegenüber 1990) zu erreichen.  

Biotreib- und Brennstoffe ​(Artikel 95): Es ist wichtig, dass durch diese Änderung nicht der              

Verwässerung bestehender Kriterien für Biotreib- und -brennstoffen Vorschub geleistet wird.          

Gerade wenn biogene Treibstoffe zur Kompensation von Emissionen aus fossilen          

Treibstoffen verrechnet werden dürfen, müssen sie zwingend dieselben Umwelt- und          

sozialen Standards erfüllen wie die biogenen Brennstoffe.  

Inverkehrsetzung von Elektrofahrzeugen (Artikel 17): Die missbräuchliche       

Inverkehrsetzung vom Elektrofahrzeugen zwecks Kaschierung von Übertretungen des        

Flottenziels muss dringend Einhalt geboten werden. Wir unterstützen daher die Regelung in            

diesem Punkt der Vorlage.  

Import von Neuwagen (Artikel 27): In Anbetracht der bisherigen Verfehlung von           

Klimazielvorgaben im Verkehrssektor müssen nach wie vor bestehende Lücken beim          

Neuwagen-Import nun dringend geschlossen werden. Das betrifft insbesondere die         

Vermeidung von Supercredits, welche durch Mehrfachzählung von emissionsarmen den         

Import von emissionsintensiven Fahrzeugen kaschieren. Aber auch das Teilflottenziel,         

welches ausgerechnet die klimaschädlichsten Neuwagen von der Abgasregelung ausnimmt.         

Zudem scheint die Vorlage bezüglich des Umrechnungsschlüssels zum Emissions-Grenzwert         

(95g/km NEFZ zu WLTP) die bestehende Gesetzeslage abschwächen zu wollen.  

Zusatzbemerkung ​: Die neuerliche COVID-19-Lage darf nicht als Vorwand dienen, die          

Revision der CO ​2​-Verordnung abschwächen oder verlangsamen zu wollen. Es existieren          

keinerlei stichhaltige Kausalitäten, die eine Verzögerung von Klimamassnahmen        

rechtfertigen würden. Ganz im Gegenteil: Die Coronakrise zieht – gleich wie die            

Klimaveränderung – in erster Linie ärmste und verwundbarste Bevölkerungsteile in          

Mitleidenschaft. Daher müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel ergriffen werden, um           

den Klimaschutz zu beschleunigen und deren (auch grenzüberschreitende) Auswirkungen         

abzumildern. Eine weitere Verzögerung dringender Massnahmen birgt das Risiko, die          

Doppellast der Klima- und Coronakrise zu verschärfen anstatt sie zu verringern.  

 

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur          

Verbesserung der Verordnungsvorlage. 

Freundliche Grüsse 

 

Andreas Freimüller, Geschäftsführer Campax  
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO ​2​-Emissionen        
(CO ​2​-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO ​2​-Verordnung zur Umsetzung des CO ​2​-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war              
bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die            
Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen           
korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten          
Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es            
nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im              
Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele           
vorausschauende Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch         
strikt auf das geltende CO ​2​-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405               
Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen           
Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des          
Corona-Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der          
Corona-Massnahmen darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn        
wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen,         
die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein          
Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche             
Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder          
verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von             
Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und diese auch für 2021ff verwendet werden?            
Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissionshandelssystem gar längerfristig zur          
Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten             
zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO​2​-Gesetzes           
hinaus zu verstärken. 

 
1. CO​2 ​-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO​2​-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur           
im Strassenverkehr sind die CO ​2​-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges            
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Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um              
im motorisierten Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO​2​-Emissionen zu reduzieren. Die          
Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO ​2​-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für               
Automobilistinnen und Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der           
CO​2​-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen         
Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO ​2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und               
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren         
sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen             
in der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen             
bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen              
zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie          
2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger           
CO​2​-Einsparnisse, als sie eigentlich möglich wären. Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren              
2017 und 2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der             
Emissionsvorschriften blieb also aus .“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend             
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erwiesen, um die angestrebte und im CO ​2​-Gesetz vom Parlament festgelegte CO ​2​-Reduktion der            
Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO ​2​-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach           
Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–202​1 folgender Anteil der             
Fahrzeuge mit den tiefsten CO ​2​-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: ​100​ Prozent; 

c. ​Streichen 

Begründung: 

Bei der CO​2​-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel)          
entscheidende Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im            
Bericht vom Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den                
Vollzugsmodalitäten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits]        
Gebrauch machen können, hätten sie also im Mittel ihr CO ​2​-Emissionen um die 9 g CO​2​/km               
(Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) senken müssen .“ Von den Einführungsmodalitäten         
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habe insbesondere das phasing-in eine CO ​2​-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest:            
„Ausserdem zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der            
Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten          
Zielerreichung für die Importeure führte ​.“ 

3

1 ​Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
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Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050            
veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO ​2​-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die             
Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur             
Energiestrategie von ​2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030              
die CO ​2​-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO​2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO​2​V angepasst würde. Dem            
stehen in der nicht geänderten Version von Art 27 CO ​2​V 460‘000 Tonnen CO​2 pro Jahr gegenüber              
(siehe Angaben des Bundesrates von ​2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier                
geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger           
CO​2​-Einsparung als anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten             
Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in          
verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der            
Vorgaben und der CO ​2​-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen             
und leichte Sattelschlepper .“ 

4

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem           
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom          
Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.        
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Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten             
CO ​2​-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO ​2​-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach           
Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO​2​-Emissionen von weniger als 50 g CO ​2​/km bis zu einer               
Verminderung der durchschnittlichen CO ​2​-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total         
höchstens 7,5 g CO​2​/km für die Referenzjahre 2020–202​1​ wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: ​1- fach​; 
c. ​Streichen ​. 
Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten,            
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr            
stark davon, dass die CO ​2​-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei            
einer einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und             
Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine          
mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO ​2​/km würde jedoch zu einer              
Überkompensation von Fahrzeugen mit hohem CO​2​-Ausstoss führen und die Wirkung der           
CO​2​-Emissionsvorschriften stark abschwächen.  

4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede               
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu                 
bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.  

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende          
95-Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der         
Vernehmlassungsvariante der CO ​2​-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der          
Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei             
Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung            
der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung           
der Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche                
Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht             
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geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit            
dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen            
künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der                 
Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland            
zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als          
Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der           
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO​2​-Gesetzes               
(voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für               
2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se              
keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO ​2​-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird           
dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher              
günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.  

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die           
Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel             
ausgestossenen CO ​2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40%               

6 Seiten 9 und 10 
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erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des           
CO​2​-Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute             
10% auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu                 
realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser              
Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der             
Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO​2​-Gesetz für 2022 einen             
Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu             
einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag ​Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO ​2​-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im             
betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der           
Kompensationssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: ​15​ Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest              
einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t          
CO​2 im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem               
neuen CO​2​-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale             
Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem           
nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue            
Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen             
bereits 2021 in betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und                
amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen              
Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die           
Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO​2 ​-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass               
im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von               
21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022                
eine allfällige Anpassung der CO ​2​-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der            
Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden          
Emissionsdaten und damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag ​Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 202​1​: auf 120 Franken je Tonne CO ​2​, falls die CO​2​-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr                  
20​19​ mehr als ​68.5​ Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  
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Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das            
Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle                
Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen              
Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und           
Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung            
von CO ​2​-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die            
Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe            
fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der            
Totalrevision des CO ​2​-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und          
der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen               
Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt          
voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf              
wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021             
übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von             
kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die         
Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die            
Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die                
EU-Benchmarks mit deutlich höheren CO ​2​-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer           
Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der              
Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht            
nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren          
Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus              
Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen           
Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwendet           
wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit             
Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 
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Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer              
15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt          
werden, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den            
Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu             
übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um          
Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für            
Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche          
Massnahmen (inkl. CO ​2​-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass           
Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen          
einzugehen, welche somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013,           
sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre                
2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns             
diesem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis           
2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die             
Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und             
einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der            
Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend          
waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende            
Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Paudex, le 31 août 2020 
GBO/cbi 

Consultation fédérale — Reconduction des instruments de protection du climat 
jusqu’à fin 2021 : consultation concernant l’ordonnance sur le CO2 révisée 

Madame la Présidente, 
 
Nous avons pris connaissance de la consultation mentionnée sous rubrique et nous 
permettons de vous transmettre ci-après notre prise de position.  
 

1. Objet de la consultation 
 

Nous relevons que le projet soumis à la présente consultation est nécessaire pour 
permettre, comme l’a décidé le Parlement, de reconduire les principaux instruments de 
politique climatique jusqu’à fin 2021. Étant donné que les délibérations parlementaires 
concernant la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période après 2020 ne sont pas 
encore achevées, les principaux instruments de politiques climatiques qui arrivent à 
échéance fin 2020 doivent être reconduits jusqu'à fin 2021 dans le cadre d'une révision 
partielle de la loi sur le CO2.  
 
Compte tenu de la nature très technique de la révision de l’ordonnance qui fait l’objet 
de la présente consultation, nous nous bornerons à donner un avis général. Aussi, nous 
réservons l’avis des mielleux intéressés et particulièrement des importateurs de 
combustibles et de carburants liquides. 
  

2. Remarques générales  
 
Ce projet d’ordonnance est basé sur la loi sur le CO2 qui est dans le fait une loi 
transitoire. Toujours-est-il qu’il s’agit d’un durcissement considérable de l’obligation de 
compensation pour les importateurs de carburants à tel point que l’obligation pour 2021 
semble être impossible. 
 
En raison de ces obligations de compensation peu réalistes, nous nous attendons à des 
amendes qui se chiffreront à plusieurs dizaines de millions et qui se répercuteront 
comme une charge supplémentaire sur les consommateurs. Or, la mauvaise situation 
économique dans laquelle nous venons d’entrer et qui va se pérenniser nous pousse à 
considérer ce projet comme malvenu et néfaste pour notre économie, nos entreprises 
et pour les ménages en général.  
 
 
 

Madame la Présidente de la Confédération 
Simonetta Sommaruga  
Cheffe du DETEC  
Palais fédéral 
3003  Berne  
  
Par courriel :  
raphael.bucher@bafu.admin.ch 
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3. Conclusions politiques 
 

Compte tenu de nos remarques ci-dessus, nous ne soutenons pas le projet soumis à 
consultation tel que présenté. 
 
Nous espérons que vous prendrez en considération nos remarques. Aussi, nous 
réservons les éventuelles propositions ou amendements des milieux concernés 
précités. 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous prêterez à notre prise de position et vous 
prions de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de notre très haute considération.    
  
 
Centre Patronal  

Gregory Bovay  
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Frau  

Andrea Burkhardt  

Abteilung Klima 

Bundesamt für Umwelt  

3003  Bern 

Luthern, 11. August 2020  

Teilrevision  der  CO2-Verordnung —  Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau  Burkhardt  

Gerne nehmen wir  die  Gelegenheit wahr, im Rahmen  des  Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu nehmen zur Teilrevi-

sion  der CO2-Verordnung, welche  der  Umsetzung  der  Revision  des  CO2-Gesetzes im Rahmen  der  Pa.ly. Burkart  17.405  

dient.  

Die  Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK ist  die  branchenweite Kompensationsgemeinschaft im Rahmen  des  

CO2-Gesetzes. Sie erfüllt anstelle  der  Mineralölgesellschaften, welche fossile Treibstoffe  in  Verkehr bringen, deren ge-

setzliche Pflicht, einen Teil  der  bei  der  Nutzung  der  Treibstoffe entstehenden CO2-Emissionen zu kompensieren.  

Die  vorgeschlagene Anpassung  der  uns direkt betreffenden Regulierung  der  K ompensationspflicht für Treibstoffimpor-
teure  in den  Artikeln  89  bis  91  bringt eine erhebliche Verschärfung mit sich, welche  die  Erfüllung  der  Kompensations-

pflicht im J ahr  2021  nahezu unerfüllbar macht. Sogar  der  erläuternde Bericht räumt  dies  ein  (S. 25).  Wir halten  es  für 

bedenklich, wenn  der  Regulator Auflagen macht und  die  Rahmenbedingungen zu deren Erfüllung so setzt, dass sie mit  
der  allergrössten Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden können —  insbesondere, wenn  dies  eine Strafzahlung  in 

der  Grössenordnung  von  gegen  100  Mio.  Fr.  zur Folge haben kann,  die in die  allgemeine Bundeskasse fliesst.  Dies  gilt 
umso mehr, als  die  Verschärfungen ohne Not erfolgen und schwach begründet sind. 

Zu  den  vorgeschlagenen Anpassungen im Einzelnen äussern wir uns im Folgenden gegliedert nach Themen, nicht  in der  
Reihenfolge  der  Artikel: 
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1) Kompensationssatz  (Art. 89)  

Gemäss dem erläuternden Bericht begründet sich  die  Höhe  des  Kompensationssatzes  von 12%   im J ahr  2021  aus dem 

zusätzlichen Reduktionsbedarf  von 800'000  Tonnen COZeq gegenüber dem J ahr  2020, der  sich wiederum aus dem ge-

setzlichen Verminderungsziel  von 21.5%   gegenüber  1990  ergibt. Davon sollen also vom Kompensationsinstrument allein 

gut  300'000  Tonnen COzeq oder  fast 40%   getragen werden.  

Es  erstaunt, dass  die  übrigen Instrumente  des CO2-Gesetzes —  namentlich  die CO2-Abgabe, das Gebäudeprogramm, das 

Emissionshandelssystem sowie  die  Emissionsvorschriften für Fahrzeuge —  derart unwirksam sind, dass sie zusammen 

nicht einmal zwei Drittel  der  benötigten Wirkung liefern. Fragwürdig ist aber vor allem  der  Ansatz,  die  verbleibende Fehl-

menge einem einzigen  Instrument quasi  als « Residualgrösse» aufzubürden. Auch lag  die  Erhöhung  des  Kompensations-

satzes im Durchschnitt über  die  Verpflichtungsperiode  2013  bis  2020  bei lediglich  1.25%  pro  J ahr. Eine Erhöhung um  2%   

für das J ahr  2021  allein erscheint vor diesem Hintergrund unverhältnismässig.  

2) Ausschliessliche AnrechnurRg  von 2021  erzielten Emissionsverminderungen  (Art. 91) 

Der  erläuternde Bericht liefert keine Begründung, weshalb  die  Kompensationspflicht für das J ahr  2021  vollständig mit 

Emissionsverminderungen erfüllt werden muss,  die  im J ahr  2021  erzielt werden.  Er  hält lediglich lapidar fest, das Vorge-

hen sei analog zum J ahr  2020.  

Im J ahr  2020  gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschärfung gegenüber  den  J ahren  2013  bis  2019  dar-

stellt, allerdings aus einem spezifischen Grund,  der  für das J ahr  2021  nicht gegeben ist: Das nationale  CO2-Gesetz kennt 

nur ein Zieljahr, das J ahr  2020,  während sich  die  internationale Verpflichtung unter dem  Kyoto-Protokoll auf  die  Zielperi-

ode  2013  bis  2020  bezieht. Entscheidend ist mithin  national die  Emissionsbilanz  des  J ahres  2020, international die  Emis-

sionsbilanz  der  Periode  2013  bis  2020.  Ein Vor- oder Nachholen  von  Emissionsverminderungen ist auf nationaler Stufe 

im J ahr  2020,  anders als  in den  Vorjahren, nicht möglich.  

In der 2021  unter dem Pariser Ü bereinkommen einsetzenden Verpflichtungsperiode, welche bis  2030  andauert, hat  die  

Schweiz  international  diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein Periodenziel für  die  J ahre  2021  bis  2030  sowie ein Ziel 

für das J ahr  2030  allein.  In den  J ahren  2021  bis  2029  ist somit gleich wie  in den  J ahren  2013  bis  2019  ein Vor- oder Nach-

holen  von  Emissionsverminderungen möglich.  

Es  ist allein  der  Langsamkeit  des  Gesetzgebungsprozesses geschuldet, dass nun  2021  als singuläres Zieljahr erscheint. Bei 

regulärem Inkrafttreten  des  revidierten  CO2-Gesetzes auf Beginn  der  neuen Periode  am 1.  J anuar  2021  wäre das J ahr  

2021  ohne weiteres als Bestandteil  der  hinsichtlich  des  zeitlichen Anfalls  von  Emissionsverminderungen flexiblen Periode  

2021  bis  2029  betrachtet worden. Sachlich besteht demnach keinerlei Notwendigkeit, das J ahr  2021 in  Bezug auf  die  

Anrechenbarkeit  von  Emissionsverminderungen zur Erfüllung  der  Kompensationspflicht dem J ahr  2020  gleichzusetzen.  
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3) Ü bertragung nicht verwendeter Bescheinigungen  der  Periode  2013  bis  2020  ins J ahr  2021 

Der  Gesetzgeber hat  es  bei  der  Behandlung  der Pa. Iv.  Burkart versäumt, eine Ü bergangsbestimmung zu schaffen, wel-
che  die  Ü bertragung  der in der  Periode  2013  bis  2020  ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr  
2021  regelt. Im Rahmen  der  Revision  des CO2-Gesetzes nach  2020 (Art. 57  Abs.  3)  ist deren Ü bertragung  in die  Jahre  
2021  bis  2025  hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt  der  bisherigen Debatte umstritten war.  

Da  aber  die  Ü bergangsbestimmungen  des  geltenden  CO2-Gesetzes  die  Ü bertragung  von  Bescheinigungen nicht behan-
deln, weil diese vor  2013  noch gar nicht existierten, fiel  dies  nun gewissermassen zwischen Stuhl und  Bank. Der  Bundes-
rat könnte das auf V erordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen  des  Parlaments zuwiderzuhandeln. 

Dieser und  der  vorhergehende Punkt gehen dabei Hand  in  Hand: Nur wenn  die  überschüssigen Bescheinigungen  der  Pe-
riode  2013  bis  2020  im Jahr  2021  verwendet werden können, sind  de facto  im Jahr  2021  andere als im Jahr  2021  erzielte 
Emissionsverminderungen anrechenbar.  

4) Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte  (Art. 90  und  91) 

Die  Möglichkeit,  der  K ompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen, soll aufgehoben wer-
den.  Der  erläuternde Bericht spricht diesen pauschal  die  Zusätzlichkeit nach  2020  ab  (5.19).  Damit werden dem K om-
pensationsinstrument im Jahr  2021  Emissionsverminderungen im Umfang  von  rund  150'000  Tonnen COzeq entzogen.  

Da die  Zusätzlichkeit  der  betroffenen über  100  Projekte seit  2013  jährlich akribisch geprüft wird, stellt sich  die  Frage, 
weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neujahrstag  2021  nicht mehr additionell sein sollten.  Dies  umso mehr, als 
eingeräumt wird, dass  die  Projekte ohne  die  Einnahmen aus dem V erkauf  der  Emissionsverminderungen  in  finanzielle 
Schwierigkeiten geraten können und allenfalls sogar deren Einstellung droht —  was ja ein eindeutiger Beleg ihrer Zusätz-
lichkeit wäre  (S. 26). 
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Rätselhaft ist  die in  diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage,  der  Wegfall  der  selbst durchge-

führten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten im J ahr  2021  führen  (S. 26).  Zum jetzigen Zeitpunkt kön-

nen praktisch keine neuen Projekte im J ahr  2021  mehr ausgelöst werden.  Die  Vorlaufzeit bis zur Registrierung  von  Kom-

pensationsprojekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt typischerweise bei  12  bis  18  Mona-

ten.  In  Kombination mit  der  Auflage, nur im J ahr  2021  erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu können, sowie 

dem höheren Kompensationssatz führt somit  der  sachlich auf tönernen Füssen stehende Ausschluss selbst durchgeführ-

ter Projekte direkt  in die  Nichteinhaltung  der  Kompensationspflicht.  

5)   Unzulässigkeit  von  Mehrleistungen 

Das System  der CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung wird durch das Ü bergangsgesetz um ein J ahr bis 

Ende  2021  verlängert.  Es  ist nicht nachvollziehbar, warum  dies  nicht auch für  die  Möglichkeit gilt, dass sich  die  Betreiber  

von  Anlagen mit Verminderungsverpflichtung Bescheinigungen ausstellen lassen können für  die  Erzielung  von  Emissions-

verminderungen, dank denen  der  Reduktionspfad um mehr als  5%   unterschritten wird. Damit werden dem Kompensati-

onsinstrument im J ahr  2021  rund  100'000  Bescheinigungen entzogen, womit  die  Nichterfüllung  der  Kompensations-

pflicht  2021  nochmals wahrscheinlicher wird. Für  die  Betreiber  der  Anlagen entfällt  der  Anreiz, entsprechende zusätzli-

che Emissionsverminderungen zu erzielen;  die  gegenteilige Behauptung im erläuternden Bericht  (S. 9)  ist unfundiert. 

Anträge 

Konkret stellen wir somit  die  folgenden Anträge: 

• Art. 12 Abs. 2:  

Die  Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang  der  Differenz zwischen dem Reduktionspfad 

abzüglich  5  Prozent und  den  Treibhausgasemissionen im betreffenden J ahr, letztmals  2021,  ausgestellt. 

• Art. 89  Abs.  1  Bst.  e:   

für das J ahr  2021: 11  Prozent. 

• Art. 90 Abs. 1:  

[Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91 Abs. 2:  

[Die  geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91 Abs. 3:  

[Die  geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.]  
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• Art. 140  Abs.  3  (neu): 
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland,  die in den  Jahren  2013-2020  
ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr  2021  als Bescheinigung verwendet werden. 

(A lternativ könnte ein  Art. 139a  geschaffen werden mit dem Titel « Ü bertragung nicht verwendeter Bescheinigungen 

aus dem Zeitraum  2013-2020»  und demselben Text als Inhalt.) 

Im Ü brigen begrüssen wir  die die  Artikel  6  und  14  betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen  die  Transparenz  des  K ompen-
sationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt.  Dies  liegt  in  unserem Interesse, da wir unverändert das K om-
pensationsinstrument für ein geeignetes und wirksames Element  der  Schweizer K limapolitik halten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Christen  Energie  AG 

12,   .—  
 111111  

Bru  o Christen 
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Nadine  Grandjean 
Gestion des énergies 
Case postale 432 
1870 Monthey 1 

Office fédéral de l'environnement OFE V 
Division C limat 
CH-3003 Berne 

Tel. 024 470 37 64 
nadine.grandjean@ cimo.ch  
www.cimo.ch  

Monthey, le 05.08.20 

Concerne : Commentaires sur la consultation relative à  la révis ion de l'ordonnance sur le CO2  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de soumettre nos commentaires sur la 
consultation publiée par l'OFE V au sujet de la loi sur le CO2. 

Nous nous félicitons de la révision de l'ordonnance sur le CO2 car celle-ci nous permet de continuer 
notre travail pour atteindre les objectifs climatiques 2050. CIMO s'engage en faveur des objectifs 
climatiques de la S uisse et souhaite continuer à  contribuer à  leur réalisation. À cette fin, nous 
demandons à  ce que les obstacles à  l'achat de sources d'énergie à  faible teneur en CO2 au niveau légal 
soient à  tout prix supprimés, comme l'achat de biogaz. De plus, nous aimerions également attirer votre 
attention sur les facteurs d'ajustement pour les fuites de carbone concernant la recherche et le 
développement, ainsi que les incinérateurs de déchets. 

Les principales préoccupations de CIMO en ce qui concerne la révision de la loi sur le CO2 sont : 

1- Annexe 9, section 3.1 : Facteurs d'ajustement selon le risque de « fuite carbone» 

Pour les secteurs et sous-secteurs ne figurant pas à  l'annexe de la décision 2019/708/UE 22, les 
quantités calculées conformément aux points 2 et 4 sont multipliées par les facteurs d'ajustement 
suivants : 

3.1.1 	Pour l'année 2021 : 0,3 

3.1.10 	Pour l'année 2030: 0 
Nouveau - 3.1.11 	Pour les installations de recherche ou de développement et les installations 

d'incinération de déchets dangereux, le facteur d'ajustement 1 s'applique pour 
les années 2021 à  2030. 

J ustification : 

La S uisse est l'un des pays les plus dynamiques au monde en matiè re de recherche. E lle consacre prè s 
de 3,4 % de son PIB à  la recherche et au développement. E n comparaison internationale, elle est donc 
l'un des pays qui dépense le plus en recherche et développement par rapport à  son Pl  (4e place parmi 
les pays de l'OCDE ). E n effet, la S uisse consacre 22 milliards de francs à  la recherche et au 
développement. La plus grande partie est financée (86 %) et mise en oeuvre (71 %) par des entreprises 
privées. Dans le rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité mondiale 2016-2017, la 
S uisse occupe la premiè re place pour la huitiè me année consécutive (source : DFAE , S cience et 
recherche en S uisse - Faits et chiffres). 
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L'introduction du facteur d'ajustement 1 pour les installations de recherche et de développement dans 
le S E QE  vise à  garantir premiè rement, la compétitivité de la S uisse en tant que site de recherche pour 
les investissements privés et, deuxiè mement, les emplois dans la recherche et le développement. 

Nous proposons également l'introduction d'un facteur d'ajustement de 1 pour les installations 
d'incinération de déchets dangereux (S AVA). La taxe sur le CO2 représente un désavantage 
concurrentiel majeur pour les S AVA. E n effet, les entreprises concurrentes dans les pays voisins ne 
doivent pas payer de taxe sous cette forme. Dans le cas d'une S AVA qui participe au systè me suisse 
d'échange de quotas d'émission, l'attribution des droits d'émission est basée sur les émissions de 
procédé. Comme l'exploitation d'une S AVA est basée sur l'incinération de déchets, les émissions de 
CO2 sont liées à  leur composition intrinsè que et elles ne peuvent pas ê tre réduites selon le cadre donné 
par le S E QE . 

2- Annexe 16 : Calcul des émissions de CO2  pour les exploitants d'installations 

Nouveau chapitre : 

Le facteur d'émission des carburants issus de la biomasse est nul. Cela s'applique notamment au biogaz 
provenant des réseaux de gaz naturel dont la valeur ajoutée écologique n'a pas encore été vendue. 

J ustification :  

Dans la réglementation actuelle, les exploitants d'installations ne peuvent pas faire créditer dans le 
S E QE  la part de biogaz européen provenant des réseaux de gaz naturel (contrairement aux quotas 
d'émissions) (cf. annexe H.5, S ystè me d'échange de quotas d'émission pour exploitants d'installation). 
Cela signifie que les exploitants d'installations ne peuvent pas substituer simplement le gaz par du 
biogaz dans le S E QE . S i le biogaz pouvait ê tre crédité, la proportion de biogaz en S uisse pourrait ê tre 
augmentée au moyen d'un instrument économique. Il devrait en ê tre de mê me pour le biogaz acheté 
en Allemagne, ou un autre pays, et dont l'origine est prouvée par un certificat. De plus, cela est 
applicable dans le systè me d'échange de quotas européen, qui a été couplé au systè me suisse en 
2020. 

E n outre, le captage, le stockage ou l'utilisation du CO2 devraient ê tre reconnus dans le cadre du 
systè me d'échange de quotas d'émission, car ce sont des approches prometteuses qui nous 
permettront d'atteindre la neutralité climatique à  moyen et long terme. Nous demandons donc ce qui 
suit : 
- Le CO2 capturé, qui reste chimiquement lié à  la molécule produite, doit ê tre retiré des limites du 

systè me S E QE  
- La reconnaissance des carburants neutres sur le plan climatique, par l'introduction d'une définition 

correspondante et d'un facteur d'émission de CO2 nul 
- La reconnaissance du CO2 isolé et stocké 

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à  nos demandes et vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

CIMO Compagnie industrielle de Monthey S A 

c c
X,  

auricio R anzi 	ntonia Couzinié 
irecteur 	R esponsable  dept  Production énergie 

Copie: Mme  Linda  Kren, S cienceindustries  
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 Zürich, 25. August 2020 
 SJ/HPI 

 
 
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen – Stellungnahme 
ECO SWISS 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Teilrevision der Verordnung zur Reduktion der CO2-Emissi-
onen (CO2-Verordnung) Stellung nehmen zu können.  

Als Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft sind wir der Ansicht, dass alle Unter-
nehmen ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele der Schweiz leisten müssen. Die Teilrevi-
sion der CO2-Verordnung, welche die Verlängerung der bis 2020 befristeten Instrumente des 
Klimaschutzes ermöglicht, begrüssen wir und haben dazu die folgenden Anmerkungen und An-
träge: 
 

Art. 12 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 1  

1 Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel 
nach Artikel 67 gilt und die keine Projekte oder Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, 
die vom Emissionsziel erfasste Emissionsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin 
Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland in den Jahren 2013–2020 ausgestellt, 
wenn: 

 

Art. 12a Abs. 2  

2Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen 
dem Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden 
Jahr, letztmals 2020, ausgestellt. 

 

Als Anreiz für die Betreiber ist es wichtig, auch im Jahr 2021 Bescheinigungen für Emissionsver-
minderungen zu erhalten. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb dies letztmals 2020 ausgestellt 
werden sollen. ECO SWISS beantragt bei beiden Abschnitten1 und 2 des Art. 12 das Jahr 2020 
durch 2021 zu ersetzen. 
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Art. 91 Abs. 2 

2Für die Erfüllung der Kompensationspflicht der Jahre 2020 und 2021 werden ausschliesslich 
Emissionsverminderungen angerechnet, die im jeweiligen Jahr erzielt werden. 

 

Da der erläuternde Bericht keine Begründung liefert, weshalb für das Jahr 2021 die Emissions-
verminderung vollständig im Jahr 2021 erfüllt werden muss und ein Vor- oder Nachholen nicht 
möglich ist, beantragen wir das Jahr 2021 zu streichen bzw. die geltende CO2-Verordnung un-
verändert zu lassen. Im Jahr 2021 ist unter dem Pariser Übereinkommen ein Vor- und Nachho-
len der Emissionsverminderungen in den Jahren 2021-2029 möglich. 

 

Art. 140 Abs. 3 (neu): 

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in 
den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Be-
scheinigung verwendet werden. 

(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht verwende-
ter Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.) 

 

Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Pa. Iv. Burkart ausgelösten Teilrevi-
sion versäumt, eine Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der Pe-
riode 2013 bis 2020 ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 re-
gelt. Im Rahmen der Revision des CO2-Gesetzes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertra-
gung in die Jahre 2021 bis 2025 hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisheri-
gen Debatte umstritten war. 

Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertragung von Be-
scheinigungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies nun ge-
wissermassen zwischen Stuhl und Bank. Der Bundesrat könnte das auf Verordnungsstufe korri-
gieren, ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln. Daher beantrag ECO SWISS 
ein entsprechender Artikel in der CO2-Verordnung zu ergänzen. 

 

Art. 146g Teilnahme am EHS per 1. Januar 2021 

2 Betreiber von Anlagen, die nach Artikel 42 Absatz 1 am EHS teilnehmen wollen, müssen das 
Gesuch um Teilnahme am EHS beim BAFU in Abweichung von Artikel 42 Absatz 2 bis zum 28. 
Februar 2021 einreichen. 

 

Als Entscheidungsgrundlage für die Teilnahme am EHS ist es für die Betreiber von Anlagen ent-
schieden, ob das total revidierte CO2-Gesetz am 1.1.2022 in Kraft tritt. Daher beantragen wir die 
Frist für die Eingabe eines Gesuchs bis zum 31.12.2021 zu verlängern. 

 

Anhang 9, Ziff. 4.1 i 

Für indirekte Emissionen aus verwendetem Strom werden keine kostenlose Emissionsrechte 
zugeteilt. Bei Benchmarks von Produktionsprozessen, die sowohl mit Brennstoffen als auch mit 
Strom betrieben werden können, werden die indirekten Emissionen anhand der Herkunftsnach-
weise aus dem verwendeten Strom mit 0,376 t CO2 pro MWh bestimmt. 

 



 

 

3 

Der aktuelle Strommix der Schweiz ist im Vergleich mit der EU äusserst CO₂-arm und trägt so-
mit wesentlich zum Erreichen der Klimaziele bei. ECO SWISS beantragt, dass der Emissions-
faktor des bezogenen Strommixes jährlich anhand der Herkunftsnachweise für den verwendeten 
Strom berechnet werden soll. Kann dieser nicht ermittelt werden, werden die indirekten Emissio-
nen für den verwendeten Strom mit 0,169 t CO2 pro MWhel bestimmt (Verbraucherstrommix, 
siehe BAFU: Klimawandel: Fragen und Antworten). Die Annahme eines Emissionsfaktors, wel-
che die Rahmenbedingungen unnötig verschlechtert, ist unseres Erachtens nicht gerechtfertigt. 

 

Anhang 16, Berechnung der CO2-Emissionen für Betreiber von Anlagen  

Neues Kapitel: 

Der Emissionsfaktor von Brennstoffen aus Biomasse ist null. Insbesondere auch für Biogasan-
teile in Gas aus Erdgasnetzen, deren ökologischer Mehrwert noch nicht veräussert wurde. 

 

Biogas ist klimaneutral und sollte daher den Betreibern von Anlagen im EHS angerechnet wer-
den können. Damit wird den Betreibern ein einfaches und wirtschaftliches Instrument zur Verfü-
gung gestellt. ECO SWISS beantragt dieses Kapitel zu ergänzen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und bedanken uns für die Berücksichtigung un-
serer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse  

 
 
 
 

Sylvia Jaus   Dr. Hans-Peter Isenring 
Leiterin Umweltschutz ECO SWISS   Präsident TK ECO SWISS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO SWISS – Die Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft – geht auf das Grün-
dungsjahr 1969 zurück und umfasst heute 12 Branchenverbände und rund 220 Unternehmen. 
ECO SWISS informiert und unterstützt seine Mitglieder bei der Umsetzung der Umweltgesetzge-
bung und vertritt ihre Interessen bei Politik und Behörden. 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung)		

 

Gerne nehmen die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) zur Teilrevision der CO2-Verordnung 

Stellung. 

Die Teilrevision bietet die einmalige Chance, die Schweizer Klimapolitik einen bedeutenden 

Schritt vorwärts zu bringen und damit einen Beitrag zum dringend nötigen Schutz unseres Pla-

neten zu leisten. Den EFS ist es ein Anliegen, dass in der Schweiz die nötigen Hebel in Bewe-

gung gesetzt werden, um die Klimakrise zu stoppen. Von der Klimakrise sind Frauen besonders 

stark betroffen, weil sie zu den gefährdetsten Gruppen gehören. Die EFS fordern, dass die 

Schweiz Verantwortung übernimmt und alles daran setzt, weiteren Schaden an der Schöpfung 

und damit auch an der Zukunft kommender Generationen abzuwenden. 

Die EFS bedanken sich für die Entgegennahme ihrer Stellungnahme und bitten um die Berück-

sichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesserung der Verordnungs-

vorlage. 

Mit freundlichen Grüssen 

Evangelische Frauen Schweiz EFS 

  

Gabriela Allemann     Barbara Fankhauser 

Präsidentin      Vize-Präsidentin 

 

Über die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) 

Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) vertreten als Dachverband von protestantischen und ökume-

nischen Frauenverbänden und Einzelmitgliedern die Interessen von rund 37'000 Frauen. Sie setzen sich 

in kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen für gerechte Verhältnisse und gewaltfreie 

Lösungen von Konflikten ein. Sie orientieren sich an den befreienden Grundlagen des Evangeliums und 
stehen in Auseinandersetzung mit feministischen Theologien. 

Die EFS engagieren sich für Frauen in allen Lebensbereichen und besonders für jene in schwierigen 

Verhältnissen. Sie treten in kirchlichen und weltlichen Organisationen für die Besserstellung der Frauen 

ein. Zu eidgenössischen Gesetzes- und Abstimmungsvorlagen und zu aktuellen Fragen nehmen die 

EFS aus Sicht evangelischer Frauen Stellung. Mit Publikationen und Weiterbildungsangeboten ermuti-
gen sie Frauen, in Kirche und Gesellschaft aktiv mitzuwirken. 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bis-

her klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung 

wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und 

auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wur-

den unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 

diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissions-

handelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-

aus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht 
nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automo-
bilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert 
die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen beste-
hen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, 
welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie ei-
gentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die 
Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ 
Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-
Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 
eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwi-
schenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten 
Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 
2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflotten-
ziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Ener-
giestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
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langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vor-
gaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heu-
tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher 
Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser 
Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und 
am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer ein-
fachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hyb-
ride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrech-
nung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahr-
zeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schul-
note doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 

der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 

Umrechnungsfaktoren.  

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-

verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-

ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 

wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vo-
raussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se kei-
nen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günsti-
gere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-

stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-

stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 

kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum 

von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es 

im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entspre-

chen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen 

führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 

von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 

führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-
fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-

tionssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 

wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 

 
6 Seiten 9 und 10 
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CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-

tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-

lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 

werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genom-

men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-

forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 

bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 

eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und da-

mit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-

jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-

kung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-

standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 

CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 

oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes beho-

ben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzu-

treiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 

Punkte: 
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Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-

gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 

Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 

rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 

abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-

rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 

dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 

werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 

fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 

die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 

bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-

Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 

Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-

mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-

men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 

zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-

men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-

viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 

somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-

geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 

Jahr 2021 stattfinden. 
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Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-

nen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 

Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-

trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Fastenopfer Stefan Salzmann Alpenquai 4 6002 Luzern 

 Raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 Luzern, 17.8.2020  
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der 
CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Vielen Dank, dass wir zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung nehmen 
können. Die Teilrevision bietet die grosse Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des CO2-
Gesetzes die Schweizer Klimapolitik einen bedeutenden Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz 
darf diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Die Schweiz trägt eine historisch bedingte 
Verantwortung für den Klimawandel und ist als wohlhabendes Land moralisch verpflichtet, zu 
einer klimagerechten globalen Entwicklung beizutragen. 

Das CO2-Gesetz ist das wichtigste Schweizer Instrument für Klimaschutz. Ab 1.1.2021 gelten die 
Ziele und Bedingungen des Pariser Klimaabkommens, dem die Schweiz 2017 zugestimmt hat. Die 
Schweiz hat sich dabei verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50% 
gegenüber 1990 zu reduzieren, Anpassungen an die schlimmen Auswirkungen der Erderhitzung 
und den Schutz der Meistbetroffenen voranzutreiben sowie die Finanzmittelflüsse in Einklang mit 
diesen Zielen zu bringen. Die Mehrheit in der Bevölkerung trägt einen ambitionierten Klimaschutz 
mit – die Verlagerung der Probleme in die Zukunft und ins Ausland, und damit auf oft in Armut 
lebende Menschen, muss aufhören. Es sind die in Armut lebenden Menschen, die am Meisten unter 
den Folgen des Klimawandels leiden, obschon sie diesen nicht verursachen. Die Dringlichkeit für 
einen effizienten Klimaschutz wird im In- und Ausland jedes Jahr deutlicher. 

In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestreben, 
die bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff zu 
nehmen – aber nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 – müssen 
klar ambitioniertere Regelungen und Massnahmen getroffen werden. Die vorgeschlagene 
Erhöhung der CO2-Abgabe, aber auch die anvisierten Regelungen im Umgang mit 
Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen und Treibstoffen, greifen dafür viel zu kurz. 
Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rahmen seiner vorhandenen Kompetenzen 
sehr viel ambitioniertere Vorgaben machen. Es bedarf dringend Massnahmen und darum ist es 
entscheidend, dass diese bereits für 2021 beschlossen werden. Jedes Jahr zählt! 

Die COVID-19-Lage darf nicht als Vorwand dienen, die Revision der CO2-Verordnung 
abzuschwächen oder zu verlangsamen. Es existieren keinerlei stichhaltige Kausalitäten, die eine 
Verzögerung von Klimamassnahmen rechtfertigen würden. Ganz im Gegenteil: Die Coronakrise 
zieht – gleich wie die Klimaerhitzung – in erster Linie ärmste und verwundbarste 
Bevölkerungsteile in Mitleidenschaft. Daher müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel ergriffen 
werden, um den Klimaschutz zu beschleunigen und dessen Auswirkungen abzumildern. Wir 
sehen das als unsere Pflicht als Schweizer Bürger*innen aber die der Politik. 
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Wir erachten die Vorlage insgesamt als ungenügend ambitioniert. Wir beantragen, dass sie 
verschärft wird:  

CO2-Abgabe (Artikel 94 ff.): Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im Jahr 2021 (-1.5% 
gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 1.1.2021 auf CHF 
120 erhöht werden. Nur so besteht die Aussicht, das inländische Reduktionsziel von -21.5% per 
2021 (gegenüber 1990) zu erreichen.  

Übertragung von Emissionsrechten: Es ist unverständlich, wieso Emissionsrechte über die 
Kyoto-Periode hinaus geltend gemacht werden sollen. Das Inkrafttreten des Pariser 
Klimaübereinkommens bietet die Möglichkeit, ab 2021 das bestehende, sämtlichen 
Klimaschutzbemühungen zuwiderlaufende Überangebot an (vor allem kostenlos zugeteilten) 
Emissionsrechten zu korrigieren. Dies muss zwingend genutzt werden.  

Treibstoffimport-Kompensation (Artikel 89): Die vorgeschlagene Erhöhung der 
Kompensationspflicht für Treibstoffimporte um gerade mal 2 Prozentpunkte (auf 12%) geht klar 
zu wenig weit. Angesichts des kaum genutzten Spielraums des Bundes, diese bis 40% erhöhen zu 
können, und aufgrund der bisher deutlich verfehlten Ziele im Verkehrssektor, stellt eine 
Erhöhung auf wenigstens 15-20% für 2021 das absolute Minimum dar.  

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesserung 
der Verordnungsvorlage. 

Freundliche Grüsse 

 

Stefan Salzmann 

Verantwortlicher Klimapolitik von Fastenopfer und Co-Präsident der Klima-Allianz Schweiz 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-
Emissionen (CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war 
bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die 
Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie 
vorgesehen korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk 
verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand 
erlauben es nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar 
angemessen, im Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser 
Klimaziele vorausschauende Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert 
sich jedoch strikt auf das geltende CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der 
Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus 

getroffenen Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des 
Corona-Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-
Massnahmen darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn 
wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und 
Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende 
Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung 
zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere laufen 
lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht mit 
Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und diese auch für 
2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame 
Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten 
missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung 
des CO2-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch ho her als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Individualverkehr (MIV) die klimascha dlichen CO2-Emissionen zu 
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reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell fu r Automobilistinnen und Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivita t der Elektromobilita t und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und Schlupflo cher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwa chung des Neuwagenziels kumulieren sich und schwa chen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwa chungen bestehen. In der Summe fu hren sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zuru ckbleibt, welches der Stimmbevo lkerung anla sslich der Abstimmung u ber die Energiestrategie 2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt u ber einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie eigentlich mo glich wa ren.  Der Bundesrat ha lt selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewu nschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ Das aktuell gu ltige System hat sich demnach als ungenu gend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende A nderungen no tig:  
 

Abschaffung des Teilflottenziels Antrag Art 27, Abs.2: 2 Fu r die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen beru cksichtigt: a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; c. Streichen Begru ndung: Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende Bedeutung zu. Es fu hrt zu einer deutlichen Abschwa chung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Ha tten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalita ten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen ko nnen, ha tten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) senken mu ssen 2 .“ Von den Einfu hrungsmodalita ten habe insbesondere das phasing-in eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter ha lt der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einfu hrungsmodalita ten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung fu r die Importeure fu hrte3.“ 
                                                             

1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften fu r neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Sta nderates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften fu r neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Sta nderates“, S. 32 
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Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 vero ffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfa llt, wenn die Verordnung nicht in diesem Punkt gea ndert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat fu r den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst wu rde. Dem stehen in der nicht gea nderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenu ber (siehe Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anla sslich der Energiestrategie 2050 versprochen. Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Sta nderat einen gescheiterten Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein u ber die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in verlangte, als massive Verwa sserung bezeichnet: „Das wa re natu rlich eine massive Verwa sserung der Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur fu r Personenwagen, sondern auch fu r Lieferwagen und leichte Sattelschlepper4.“ Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Sta nderats. Dies wurde vom Kommissionsprecher Sta nderat D. Mu ller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Sta nderat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und u berfa llig. 
 

Abschaffung der Supercredits Antrag: Art 27, Abs.3: 3 Fu r die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total ho chstens 7,5 g CO2/km fu r die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt beru cksichtigt: a. im Referenzjahr 2020: doppelt; b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; c. Streichen. Begru ndung: Bei den Fahrzeugen, die gema ss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach geza hlt werden ko nnten, handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht beru cksichtigt werden. Auch bei einer einfachen Anrechnung besteht daher fu r die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km wu rde jedoch zu einer U berkompensation von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss fu hren und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark abschwa chen.  
                                                             

4 Bundesra tin Leuthard am 23. September 2015 im Sta nderat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Als Analogie la sst sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schulnote doppelt za hlt, die ho her ist als 5.0, so wa re es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   
 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-
Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der 
Vernehmlassungsvariante der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der 
Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei 
Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die 
Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute 
Überprüfung der Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 
Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden 
Bericht6 geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz 
einzig mit dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die 
Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. 
Ohne je in der Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-
Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem 
eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung von 
Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsfla chen von Neuwagenverka ufen aufgrund der Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften fu r 2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher gu nstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    
 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 
Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und 
Diesel ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis 

                                                             

6 Seiten 9 und 10 
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zu 40% erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des 
CO2-Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von 
heute 10% auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen 
Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, 
welche dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich 
zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten 
CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein 
deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im 
betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der 
Kompensationssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest 
einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch 
kongruent mit dem neuen CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. 
Auch der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich 
entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da 
hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein 
Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genommen werden können und somit ein Jahr 
länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 
Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die 
Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, 
dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches 
Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig 
ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, 
dass bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die 
entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 
gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im 
Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  
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Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 
Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die 
volle Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden 
schweizerischen Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. 
Umwelt- und Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur 
rechnerischen Minderung von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in 
diesem Falle die Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und 
Brennstoffe fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem 
soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem 
und der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die 
betroffenen Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre 
Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, 
beschränken wir uns auf wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 
übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 
kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die 
Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die 
Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die 
EU-Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für 
Schweizer Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der 
Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und 
nicht nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren 
Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus 
Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen 
Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks 
verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit 
Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 
15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt 
werden, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  
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Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 
Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu 
übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, 
um Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise 
für Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche 
Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass 
Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue 
Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit nicht die technischen und 
ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im 
Jahre 2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir 
uns diesem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-
Periode bis 2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend 
die Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment 
und einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend 
waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende 
Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und 
anwendet. 

mailto:salzmann@fastenopfer.ch


   

 

First Climate (Switzerland) AG  •  Brandschenkestrasse 51 •  8002 Zürich  •  Switzerland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilrevision der CO2-Verordnung - Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Frau Burkhardt 
Sehr geehrte Damen und Herren 

First Climate ist ein spezialisierter Berater und Dienstleister für Klimaschutz, insbesondere auch im 
Bereich inländischer Kompensationsprojekte. Gerne nehmen wir hiermit Stellung zur Teilrevision der 
CO2-Verordnung gemäss dem erläuternden Bericht des BAFU vom 4. Mai 2020. 

Veröffentlichung von Projektskizzen (Seite 6 des erläuternden Berichts) 

Die Erarbeitung fundierter Projektskizzen ist für die Verfasser mit erheblichem Aufwand verbunden. 
Eine Veröffentlichung würde den Schutz des so erarbeiteten geistigen Eigentums verunmöglichen. Auf 
Antrag der Ersteller sind Projektskizzen und die zugehörigen Rückmeldungen der Geschäftsstelle 
deshalb integral als Geschäftsgeheimnisse zu betrachten, und auf ihre Veröffentlichung ist in diesem 
Fall ganz zu verzichten. Im Minimum ist der Schutz des geistigen Eigentums zu gewährleisten, indem 
Skizzen auf Antrag nur verzögert (um mindestens fünf Jahre ab Datum der Rückmeldung der Ge-
schäftsstelle) und in geschwärzter Fassung publiziert werden. 

Ausschliessliche Anrechnung von 2021 erzielten Emissionsverminderungen (Art. 91) 

Für die Erfüllung der Kompensationspflicht des Jahres 2021 sind auch Emissionsminderungen der 
Vorjahre zuzulassen. Wir sehen keinen ausreichenden Grund, weshalb die Schweiz ihren eigenen 
Gesetzessubjekten die Flexibilität versagen sollte, die sie selbst in Form ihrer Mehrjahresziele gegen-
über der internationalen Staatengemeinschaft geltend macht. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Übertragbarkeit von Bescheinigungen der Jahre 2013 – 2020 zu gewährleisten. 

Übererfüllung von Verminderungsverpflichtungen (Art. 12) 

Der erläuternde Bericht argumentiert, dass die Weiterführung der automatischen Bescheinigung von 
Übererfüllungen ein reiner Mitnahmeeffekt wäre. Dies entspricht nicht unserer Erfahrung als Auditor 
von Minderungszielen. Vielmehr vertrauen viele Unternehmen auf eine Kontinuität des klimapoliti-
schen Rahmens. Genau diese Kontinuität gilt es unseres Erachtens in der vorliegenden Revision wie 
auch in der anstehenden Gesetzesänderung möglichst zu gewährleisten. 

Die Bescheinigung von Übererfüllungen schafft einen dynamischen Anreiz für Unternehmen, dessen 
klimapolitische und gesamtwirtschaftliche Vorteile den Nachteil erhöhter Transaktionskosten in der 
Zielvereinbarung bei Weitem überwiegen. Dies gilt noch verstärkt unter dem revidierten CO2-Gesetz 
mit absehbar höheren CO2-Preisen und Minderungskosten. Die im Bericht genannte Alternative einer 
Bescheinigung als Projekt bzw. Programm erscheint uns aus zeitlichen und methodischen Gründen 
wenig praktikabel, vor allem für das Jahr 2021. 

via Email 

Bundesamt für Umwelt 
Frau Andrea Burkhardt 
Abteilung Klima 
3003 Bern 
climate@bafu.admin.ch  

Name: Urs Brodmann  
 
Phone: +41 44 298 2800 
E-Mail: urs.brodmann@firstclimate.com 
 
5. August 2020 
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Carry-Over von Kyoto-Einheiten 

Beim Übergang von der ersten in die zweite Verpflichtungsperiode hat das UVEK die Übertragbarkeit 
von Einheiten im Schweizer Emissionshandelsregister auf emissionshandelspflichtige Personen be-
schränkt und damit Akteure wie First Climate faktisch enteignet bzw. zu aufwendigen Ausweichmanö-
vern in Registern mit wirtschaftsfreundlicheren Regelungen gezwungen. 

Wir möchten das BAFU an dieser Stelle vorsorglich dafür sensibilisieren, dass beim Übergang in das 
Pariser Regime eine ähnliche Zäsur unbedingt zu vermeiden ist. Das Schweizer Register soll allen In-
habern von Kyoto-Einheiten auch nach 2020 uneingeschränkt zur Verfügung stehen, natürlich unter 
dem Vorbehalt der internationalen Anforderungen. 

Genehmigungsschreiben für Projekte im Ausland (Art. 4a) 

CDM-Projekte werden für den freiwilligen CO2-Markt auch nach 2020 eine wichtige Rolle spielen. Wir 
weisen das BAFU deshalb vorsorglich auf die Notwendigkeit hin, den bestehenden Prozess für die Er-
teilung von Genehmigungsschreiben beizubehalten, bis die Zukunft des CDM international geklärt ist. 

Bescheinigung von CO2-Senken 

Die Bedeutung von Technologien für die dauerhafte und nachhaltige Speicherung von atmosphäri-
schem Kohlenstoff für die Erreichung der Pariser Ziele (nachstehend "NET" für negative emission 

technologies) wird mittlerweile kaum mehr bestritten. Auch in der Schweiz gilt es, geeignete NET mög-
lichst rasch breit nutzbar zu machen. Bescheinigungen sind ein geeignetes Instrument, um NET ge-
zielt und unter Berücksichtigung ihres effektiven Klimanutzens zu fördern. 

First Climate ist an vorderster Front in die Nutzbarmachung von NET involviert, darunter die Erzeu-
gung und Nutzung von Pflanzenkohle aus naturbelassenem Holz sowie die chemische Speicherung 
von CO2 in Betonabbruch. Aufbauend auf diesen Erfahrungen erlauben wir uns folgende Anregungen: 

1. Aktive Unterstützung von NET: Das geltende CO2-Gesetz schliesst NET nicht explizit aus. 
Seit der Botschaft des Bundesrates von 2009 zum geltenden Gesetz hat ein entscheidender 
Wissenszuwachs stattgefunden. Beispielsweise waren die Senkenpotenziale von Pflanzen-
kohle und Betonabbruch dem Gesetzgeber damals wohl schlicht noch nicht bekannt. Das 
BAFU kann die rasche Umsetzung dieser vielversprechenden Technologien im Rahmen der 
vorliegenden Verordnungsrevision wie folgt fördern: 

a. Idealerweise durch ersatzlose Streichung des Ausschlusses biologischer und geologi-
scher Senken in Buchstabe b von Anhang 3 der Verordnung und damit Öffnung des 
Bescheinigungsinstruments für NET; und 

b. Durch die Bereitschaft, Gesuche für die Bescheinigung von NET bis zur Registrie-
rungsreife zu bearbeiten, in Erwartung und unter dem Vorbehalt eines entsprechen-
den gesetzlichen Rahmens für die Zeit ab 2022. 

2. Massenbilanzierung statt Messung: Die laufende Forschung in der Schweiz untersucht u.a., 
in welchem Umfang der Eintrag von Pflanzenkohle in landwirtschaftliche Böden zu einem 
messbaren Zuwachs an Bodenkohlenstoff führt. Dieser Nachweis ist anspruchsvoll (u.a. un-
günstiges Signal-to-Noise Ratio, d.h. relativ geringer Eintrag bei gleichzeitig hoher Heterogeni-
tät des Bodens). Zudem bedeutet eine Verlagerung in andere Umweltkompartimente durch 
Erosion noch nicht, dass Bodenkohlenstoff wieder in die Atmosphäre gelangt. Für Pflanzen-
kohle ist deshalb ein Massenbilanzierungsansatz gegenüber in-situ-Messungen zu bevorzu-
gen. Die auf Böden ausgebrachten Mengen sind einfach quantifizierbar. Zudem ist Pflanz-
kohle in Böden belegtermassen äusserst stabil mit Residenzzeiten von mehreren hundert Jah-
ren. 
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CORE 

Wir begrüssen die Einführung des CORE-Systems grundsätzlich sehr und bedanken uns an dieser 
Stelle nochmals für die Gelegenheit, unsere Sichtweise bereits in einer früheren Konsultationsphase 
einzubringen. Anhang 1 zu dieser Stellungnahme fasst unsere wichtigsten Anliegen in Bezug auf 
CORE nochmals zusammen. 

 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen,  

  
Urs Brodmann, Geschäftsführer  

 

 

 

 

Beilage:  

- Anregungen zur Ausgestaltung von CORE 
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Anregungen zur Ausgestaltung von CORE 

 

First Climate (Switzerland) AG 
5. August 2020 / UB 

 

− Offline-Bearbeitung: Die Offline-Bearbeitung von Gesuchen, Berichten etc. muss möglich blei-
ben mit dem Ziel, erst die finale Version in CORE hochzuladen bzw. in die betreffenden Webfor-
mulare zu übertragen. Dies setzt voraus, dass die jeweils aktuellen Vorlagen für Gesuche und 
Berichte auch nach Einführung von CORE weiterhin im Format MS Word resp. Excel zur Verfü-
gung gestellt werden. 

− Minimierung von Doppelaufwand: Das Ausfüllen von Webformularen bringt für uns als Nutzer 
erfahrungsgemäss beträchtlichen Zusatzaufwand mit sich. Im Hinblick auf die Minimierung die-
ses Zusatzaufwandes bitten wir das BAFU, nach Möglichkeit folgende Funktionalitäten zu ge-
währleisten: 

o Upload von Anhängen zu Gesuchen in Dokumentform (pdf) 

o Automatisierte Übertragung von Text in die Webformulare  

− Wahrung von Geschäftsgeheimnissen: Die Möglichkeit einer differenzierten Schwärzung von 
Geschäftsgeheimnissen ist für First Climate und unsere Kunden von eminenter Bedeutung. Wir 
können derzeit noch nicht absehen, wie die Schwärzung in CORE praktisch umgesetzt wird, 
und beschränken uns deshalb auf die Bitte, dies bei der Ausgestaltung von CORE gebührend 
zu beachten. 

− Beta-Testing: Wir würden die Möglichkeit begrüssen, zu gegebener Zeit eine Beta-Version von 
CORE zu testen und ggf. dannzumal weitere Empfehlungen einbringen zu dürfen. 



  
 
 
 

 

 
 
Eidgenössisches Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
Kochergasse 6 
3003 Bern 
 
Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
Zürich, 17.08.2020 
 
 
Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur CO2-Verordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 
 
Da unsere Unternehmung im Bereich des Personenwagenimports tätig ist, möchten wir Ihnen 
hiermit unsere Anliegen im Zusammenhang mit der laufenden Anhörung zur CO2-Verordnung 
zukommen lassen. 
 
Vor allem die fehlenden CO2-Nischenziele für Autos ohne Europäische Genehmigung 
beeinträchtigen unsere Tätigkeit beträchtlich. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso diese 
Fahrzeuge gegenüber Europäischen Produkten mit Nischenzielen von den Schweizer Behörden 
benachteiligt werden und fordern Ihr Amt dazu auf, diese Ungleichbehandlung zu beheben. 
 
Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit der existierenden 6-Monats-Regelung (Art. 17) 
auch viele Occasionen besteuert werden, welche die CO2-Steuer bei der Erstzulassung im 
Europäischen Ausland bereits bezahlt haben und möchten Sie zu einer Verkürzung oder zu einer 
Eliminierung dieser Frist anhalten. 
 
Um den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den Entfall des 
Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen, was zurzeit erhebliche Unkosten 
verursacht. 
 
Um die CO2-Reduktion im automobilen Bereich weiter zu fördern schlagen wir zudem vor, die 
Mehrfachgewichtung von Green-Fahrzeugen unter 50g CO2 pro km (doppelt) zu verlängern, sowie 
die Limitierung auf 7,5g aufzuheben und für die Übertragbarkeit von CO2-Guthaben am Ende der 
jeweiligen Abrechnungsperioden zu sorgen. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Garage Asscar GmbH 
 
 
Ismail Göktas, Geschäftsführer 







 
 
 

 

Eidgenössisches Departement für Umwelt,  

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 

Kochergasse 6 

3003 Bern 

 

Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 
Mümliswil, 07.08.2020 

 

 

Eingabe zur Anhörung der CO2-Verordnung 

 
 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 

 

Wir beziehen uns auf die laufende Vernehmlassung zur CO2-Verordnung. Da auch unsere Unternehmung 

Autos importiert, möchten wir Ihnen hiermit unsere diesbezüglichen Anliegen zukommen lassen. 
 

Die Pflicht zum Versand von Dokumenten ans ASTRA für die Besteuerung von nicht typengenehmigten 

Fahrzeugen (Typenschein X) verursacht in unserem Betrieb einen grossen Papierkrieg. Mit Entfall dieser 

Auflage würden unsere bürokratischen Umtriebe wieder auf ein annehmbares Mass reduziert. 

 

Auch sind wir erstaunt darüber, dass Amerikaner nicht wie Europäer von speziellen Nischenzielen 
profitieren können, denn damit werden sie im Konkurrenzkampf erheblich schlechter gestellt. 

Entsprechend möchten wir Sie hiermit darum bitten, diese Diskriminierung zu beheben, indem auch für 

die davon betroffenen Marken und Modelle Nischenziele beantragt werden können. 

 

Zudem haben wir ursprünglich angenommen, dass die Besteuerung nur für Neuwagen gilt. Die in Artikel 
17 festgehaltene 6 monatige Frist besteuert aber auch Occasionen, was aus unserer Sicht dem Sinn des 

CO2-Gesetzes wiederspricht und zu Doppelbesteuerungen mit der EU führt. Wir möchten Sie deshalb 

darum bitten, diese Frist entfallen zu lassen. 

 

Zuletzt fragen wir uns, wieso ein allfälliger CO2-Bonus am Jahresende nicht auf das nächste Jahr 
übertragen werden kann und sehr umweltfreundliche Fahrzeuge nicht mehr mehrfach mit dem Faktor 2 

zählen und die Limitierung von 7,5g wegfallen könnte. Mit einer Änderung bzw. Weiterführung dieser 

beiden Elemente könnte aus unserer Sicht noch viel mehr CO2 eingespart werden. 

 

Für Ergänzungen oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 
Freundliche Grüsse 

 

 

Garage R. Saner AG 

Dorfstrasse 25, 4717 Mümliswil 
 

Saner Rolf, Inhaber 
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GastroSuisse 
Für Hotellerie und Restauration  
Pour l’Hôtellerie et la Restauration 
Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 
 
 
Per Mail an:  
Bundesamt für Umwelt 
raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
Zürich, 24. August 2020 
 
Vernehmlassungsantwort 
 
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

GastroSuisse, der grösste Branchenverband der Schweiz mit rund 20'000 Mitgliedern (Hotels, Restau-
rants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, organisiert in 26 Kantonalsektionen und vier Fach-
gruppen, nimmt im obengenannten Vernehmlassungsverfahren gerne wie folgt Stellung: 
 
I. Allgemeine Würdigung 

GastroSuisse begrüsst generell die Verknüpfung des Emissionshandels in der Schweiz mit demjenigen 
der EU und die Angleichungen der Regelungen.  
 
II. CO2-Abgabe 

Der Branchenverband lehnt jedoch die Erhöhung des Abgabesatzes auf 120 Franken je Tonne CO2, 
sofern die Emissionen im Jahr 2020 mehr als 67% der Emissionen von 1990 betrugen, ab. In der mo-
mentanen Gesetzgebung festgehalten ist unter anderem ein Abgabesatz von 120 Franken je Tonne 
CO2, wenn die Emissionen im Jahr 2016 mehr als 76% der Emissionen von 1990 betrugen (vgl. Art. 
94). Die Schweiz hat neben Schweden bereits heute die mit Abstand höchste CO2-Besteuerung welt-
weit. Gerade KMU und viele Branchen, darunter die Gastronomie, haben keine Möglichkeit, sich von 
der CO2-Abgabe zu befreien. Angesichts der Corona-Pandemie und ihren volkswirtschaftlichen Folgen 
ist diese Erhöhung für den Branchenverband zurzeit unverständlich. Wir schlagen dementsprechend 
folgende Anpassung von Art. 94 Abs. 1 Bst. d vor: 

 

 

 

 

Nach wie vor fordert der Branchenverband bezüglich der CO2-Abgabe einen Befreiungsmechanismus 
ohne Untergrenze, Brancheneinschränkungen und sonstigen ausschliessenden Kriterien. Jedes Unter-
nehmen muss unabhängig von Branche und Kennzahlen die Möglichkeit haben, sich von der CO2-
Abgabe zu befreien – jedes Unternehmen kann nämlich selber einschätzen, ob die mit der CO2-Abgabe 
verbundene Reduktionspflicht sinnvoll ist.   

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Haltung von GastroSuisse. 
 

Freundliche Grüsse 
 

GastroSuisse  

Casimir Platzer  
Präsident  

Daniel Borner  
Direktor 

 

Art. 94 Abs. 1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht: 

d.  ab 1. Januar 2022: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen 
im Jahr 2020 mehr als 67 76 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen.  
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Office federal de I'environnement
Madame
Andrea Burkhardt
Division Climat
PapiermGhlestrasse 172
3003 Berne

Revision partielle de I'ordonnance sur IeCC02 - Prise de position

Madame,

Nous nous permettons de prendre position dans Ie cadre de la procedure de consultation concemant la revision partielle
de I'ordonnance sur Ie C02 en vue de mettre en reuvre la revision de la loi sur Ie C02 dans Ie cadre de I'initiative
parlementaire Burkart 17.405.

En tant qu'exploitant du projet 10163 Chauffage a distance au bois Lignieres - IM-1539, nous sommes financierement
directement impactes par les resultats de la mise en consultation de la revision partielle de cette ordonnance. Le
mecanisme de compensation C02 nous permet de beneficier d'un revenu annuel avoisinant les CH 90'000.-. La rentabilite
n'etant pas encore atteinte pour notre projet, comme Ie demontre d'ailleurs Ie suivi annuel selon les exigences de la loi
sur la C02, la possible suppression de ce soutien financier en 2021 impacterait tres fortement la gestion de notre reseau
de chaleur notamment par Ie biais d'une augmentation notable du prix de chaleur.

Non admissibilite de projets auto-realises (art. 90 et 91)

La possibilite de satisfaire a I'obligation de compenser par Ie biais de projets auto-realises doit etre supprimee. Le rapport
explicatif conteste en bloc leur additionnalite apres 2020 (p. 19). L'instrument de la compensation se voit ainsi retirer en
2021 des reductions d'emissions a hauteur d'environ 150'000 tonnes de C02eq.

Etant donne que I'additionnalite des plus de 100 projets concernes, dont Ie notre, fait depuis 2013 chaque annee I'objet
d'un examen meticuleux, la question se pose de savoir pourquoi tous ces projets devraient soudainement ne plus s'averer
additionnels Ie 1er janvier 2021. D'autant plus que Ie rapport admet que, sans les recettes issues de la vente des reductions
d'emissions, les projets pourraient rencontrer des difficultes financieres pouvant mener jusqu'a leur abandon - ce qui
reviendrait a une preuve claire et nette de leur additionnalite (p. 26).

En tant qu'exploitant de projet, nous confirmons pleinement cette affirmation et les difficultes economiques que nous
rencontrerions si ce soutien financier precieux devait etre supprime en 2021.

Requetes

Concretement, nous soumettons donc les requetes suivantes :

Art. 90 al. 1: [pas de modification de I'actuelle ordonnance sur Ie C02]
Art. 91 al. 2: [pas de modification de I'actuelle ordonnance sur Ie C02]
Art. 91 al. 3: [pas de modification de I'actuelle ordonnance sur Ie C02]

En esperant vivement que nos requetes puissent etre prises en consideration, nous vous prions d'agreer, Madame, nos
salutations distinguees.

CONSEIL COMMUNAL
Le secretaire

Fabrice Bonjour

Dicastere chauffage a distance

Aurele Chiffelle
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TOGGENBUBG Genossenschaft  Holzenergiezentrum Toggenburg  

Frau  

Andrea Burkhardt  
Abteilung Klima 
Bundesamt für Umwelt  
3003  Bern 

Nesslau, 7. August 2020  

Teilrevision  der  CO2-Verordnung — Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau  Burkhardt  

Gerne nehmen wir  die  Gelegenheit wahr, im Rahmen  des  Vernehmlassungsverfahrens Stel-
lung zu nehmen zur Teilrevision  der  CO2-Verordnung, welche  der  Umsetzung  der  Revision  
des  CO2-Gesetzes im Rahmen  der  Pa.ly. Burkart  17.405  dient.  

Die  Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK ist  die  branchenweite Kompensations-
gemeinschaft im Rahmen  des  CO2-Gesetzes. Sie erfüllt anstelle  der  Mineralölgesellschaften, 
welche fossile Treibstoffe  in  Verkehr bringen, deren gesetzliche Pflicht, einen Teil  der  bei  der  
Nutzung  der  Treibstoffe entstehenden CO2-Emissionen zu kompensieren.  

Die  vorgeschlagene Anpassung  der  uns direkt betreffenden Regulierung  der  Kompensations-
pflicht für Treibstoffimporteure  in den  Artikeln  89  bis  91  bringt eine erhebliche Verschärfung 
mit sich, welche  die  Erfüllung  der  Kompensationspflicht im Jahr  2021  nahezu unerfüllbar 
macht. Sogar  der  erläuternde Bericht räumt  dies  ein  (S. 25).  

Wir halten  es  für bedenklich, wenn  der  Regulator Auflagen macht und  die  Rahmenbedingun-
gen zu deren Erfüllung so setzt, dass sie mit  der  allergrössten Wahrscheinlichkeit nicht einge-
halten werden können — insbesondere, wenn  dies  eine Strafzahlung  in der  Grössenordnung  
von  gegen  100  Mio.  Fr.  zur Folge haben kann,  die in die  allgemeine Bundeskasse fliesst.  
Dies  gilt umso mehr, als  die  Verschärfungen ohne Not erfolgen und schwach begründet sind. 

Zu  den  vorgeschlagenen Anpassungen im Einzelnen äussern wir uns im Folgenden geglie-
dert nach Themen, nicht  in der  Reihenfolge  der  Artikel: 

Präsident:  Kbbi Rutz, GMwiesstrasse 5, 9652 Neu St. Johann, 071 994 20 33 iakob.rutza(~helvetia.ch  
Aktuar: Kilian Looser, Breitenau 564, 9655 Stein, 058 228 76 49 kilian.looser(o)nesslau.ch  



1) Kompensationssatz  (Art. 89)  

Gemäss dem erläuternden Bericht begründet sich  die  Höhe  des  Kompensationssatzes  von 
12%  im Jahr  2021  aus dem zusätzlichen Reduktionsbedarf  von 800'000  Tonnen CO2eq ge-
genüber dem Jahr  2020, der  sich wiederum aus dem gesetzlichen Verminderungsziel  von 
21.5%  gegenüber  1990  ergibt. Davon sollen also vom Kompensationsinstrument allein gut .  
300'000  Tonnen CO2eq oder  fast 40%  getragen werden.  

Es  erstaunt, dass  die  übrigen Instrumente  des  CO2-Gesetzes — namentlich  die  CO2-Abgabe, 
das Gebäudeprogramm, das Emissionshandelssystem sowie  die  Emissionsvorschriften für 
Fahrzeuge — derart unwirksam sind, dass sie zusammen nicht einmal zwei Drittel  der  benötig-
ten Wirkung liefern. Fragwürdig ist aber vor allem  der  Ansatz,  die  verbleibende Fehlmenge 
einem einzigen  Instrument quasi  als «Residualgrösse» aufzubürden. Auch lag  die  Erhöhung  
des  Kompensationssatzes im Durchschnitt über  die  Verpflichtungsperiode  2013  bis  2020  bei 
lediglich  1.25% pro  Jahr. Eine Erhöhung um  2%  für das Jahr  2021  allein erscheint vor diesem 
Hintergrund unverhältnismässig.  

2) Ausschliessliche Anrechnung  von 2021  erzielten Emissionsverminderungen  (Art. 91) 

Der  erläuternde Bericht liefert keine Begründung, weshalb  die  Kompensationspflicht für das 
Jahr  2021  vollständig mit Emissionsverminderungen erfüllt werden muss,  die  im Jahr  2021  
erzielt werden.  Er  hält lediglich lapidar fest, das Vorgehen sei analog zum Jahr  2020.  

Im Jahr  2020  gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschärfung gegenüber  den  
Jahren  2013  bis  2019  darstellt, allerdings aus einem spezifischen Grund,  der  für das Jahr  
2021  nicht gegeben ist: Das nationale CO2-Gesetz kennt nur ein Zieljahr, das Jahr  2020,  
während sich  die  internationale Verpflichtung unter dem  Kyoto-Protokoll auf  die  Zielperiode  
2013  bis  2020  bezieht. Entscheidend ist mithin  national die  Emissionsbilanz  des  Jahres  2020, 
international die  Emissionsbilanz  der  Periode  2013  bis  2020.  Ein Vor- oder Nachholen  von  
Emissionsverminderungen ist auf nationaler Stufe im Jahr  2020,  anders als  in den  Vorjahren, 
nicht möglich.  

In der 2021  unter dem Pariser Übereinkommen einsetzenden Verpflichtungsperiode, welche 
bis  2030  andauert, hat  die  Schweiz  international  diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein 
Periodenziel für  die  Jahre  2021  bis  2030  sowie ein Ziel für das Jahr  2030  allein.  In den  Jah-
ren  2021  bis  2029  ist somit gleich wie  in den  Jahren  2013  bis  2019  ein Vor- oder Nachholen  
von  Emissionsverminderungen möglich.  

Es  ist allein  der  Langsamkeit  des  Gesetzgebungsprozesses geschuldet, dass nun  2021  als 
singuläres Zieljahr erscheint. Bei regulärem Inkrafttreten  des  revidierten CO2-Gesetzes auf 
Beginn  der  neuen Periode  am 1.  Januar  2021  wäre das Jahr  2021  ohne weiteres als Be-
standteil  der  hinsichtlich  des  zeitlichen Anfalls  von  Emissionsverminderungen flexiblen Peri-
ode  2021  bis  2029  betrachtet worden. Sachlich besteht demnach keinerlei Notwendigkeit, das 
Jahr  2021 in  Bezug auf  die  Anrechenbarkeit  von  Emissionsverminderungen zur Erfüllung  der  
Kompensationspflicht dem Jahr  2020  gleichzusetzen. 



~ 
~. ~;'.•x': ,~ .. s. v.:: 

3) Übertragung nicht verwendeter Bescheinigungen  der  Periode  2013  bis  2020  ins Jahr  
2021 

Der  Gesetzgeber hat  es  bei  der  Behandlung  der Pa. Iv.  Burkart versäumt, eine Ubergangsbe-
stimmung zu schaffen, welche  die  Übertragung  der in der  Periode  2013  bis  2020  ausgestell-
ten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr  2021  regelt. Im Rahmen  der  Revision  
des  CO2-Gesetzes nach  2020 (Art. 57  Abs.  3)  ist deren Übertragung  in die  Jahre  2021  bis  
2025  hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt  der  bisherigen Debatte umstritten 
war.  

Da  aber  die  Übergangsbestimmungen  des  geltenden CO2-Gesetzes  die  Übertragung  von  Be-
scheinigungen nicht behandeln, weil diese vor  2013  noch gar nicht existierten, fiel  dies  nun 
gewissermassen zwischen Stuhl und  Bank. Der  Bundesrat könnte das auf Verordnungsstufe 
korrigieren, ohne damit dem Willen  des  Parlaments zuwiderzuhandeln. 

Dieser und  der  vorhergehende Punkt gehen dabei Hand  in  Hand: Nur wenn  die  überschüssi-
gen Bescheinigungen  der  Periode  2013  bis  2020  im Jahr  2021  verwendet werden können, 
sind  de facto  im Jahr  2021  andere als im Jahr  2021  erzielte Emissionsverminderungen anre- 
chenbar.  

4) Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte  (Art. 90  und  91) 

Die  Möglichkeit,  der  Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukom-
men, soll aufgehoben werden.  Der  erläuternde Bericht spricht diesen pauschal  die  Zusätzlich-
keit nach  2020  ab  (S. 19).  Damit werden dem Kompensationsinstrument im Jahr  2021  Emis-
sionsverminderungen im Umfang  von  rund  150'000  Tonnen CO2eq entzogen.  

Da die  Zusätzlichkeit  der  betroffenen über  100  Projekte seit  2013  jährlich akribisch geprüft 
wird, stellt sich  die  Frage, weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neujahrstag  2021  
nicht mehr additionell sein sollten.  Dies  umso mehr, als eingeräumt wird, dass  die  Projekte 
ohne  die  Einnahmen aus dem Verkauf  der  Emissionsverminderungen  in  finanzielle Schwierig-
keiten geraten können und allenfalls sogar deren Einstellung droht — was ja ein eindeutiger 
Beleg ihrer Zusätzlichkeit wäre  (S. 26).  

Rätselhaft ist  die in  diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage,  der  
Wegfall  der  selbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten im 
Jahr  2021  führen  (S. 26).  Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte im 
Jahr  2021  mehr ausgelöst werden.  Die  Vorlaufzeit bis zur Registrierung  von  Kompensations-
projekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt typischerweise bei  
12  bis  18  Monaten.  In  Kombination mit  der  Auflage, nur im Jahr  2021  erzielte Emissionsver-
minderungen anrechnen zu können, sowie dem höheren Kompensationssatz führt somit  der  
sachlich auf tönernen Füssen stehende Ausschluss selbst durchgeführter Projekte direkt  in 

die  Nichteinhaltung  der  Kompensationspflicht.  

5) Unzulässigkeit  von  Mehrleistungen 

Das System  der  CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung wird durch das Über-
gangsgesetz um ein Jahr bis Ende  2021  verlängert.  Es  ist nicht nachvollziehbar, warum  dies  
nicht auch für  die  Möglichkeit gilt, dass sich  die  Betreiber  von  Anlagen mit Verminderungsver-
pflichtung Bescheinigungen ausstellen lassen können für  die  Erzielung  von  Emissionsvermin-
derungen, dank denen  der  Reduktionspfad um mehr als  5%  unterschritten wird. Damit wer-
den dem Kompensationsinstrument im Jahr  2021  rund  100'000  Bescheinigungen entzogen, 
womit  die  Nichterfüllung  der  Kompensationspflicht  2021  nochmals wahrscheinlicher wird. Für  
die  Betreiber  der  Anlagen entfällt  der  Anreiz, entsprechende zusätzliche Emissionsverminde-
rungen zu erzielen;  die  gegenteilige Behauptung im erläuternden Bericht  (S. 9)  ist unfundiert. 



Anträge 

Konkret stellen wir somit  die  folgenden Anträge: 

• Art. 12  Abs.  2: 

Die  Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang  der  Differenz zwi-

schen dem Reduktionspfad abzüglich  5  Prozent und  den  Treibhausgasemissionen im be-

treffenden Jahr, letztmals  2021,  ausgestellt. 

• Art. 89  Abs.  1  Bst.  e:  

für das Jahr  2021: 11  Prozent. 

• Art. 90  Abs.  1: 

[Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91  Abs.  2: 

[Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91  Abs.  3: 

[Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 140  Abs.  3  (neu): 

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland,  

die in den  Jahren  2013-2020  ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr  2021  

als Bescheinigung verwendet werden. 

(Alternativ könnte ein  Art. 139a  geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht ver-

wendeter Bescheinigungen aus dem Zeitraum  2013-2020»  und demselben Text als Inhalt.) 

Im Übrigen begrüssen wir  die die  Artikel  6  und  14  betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen  
die  Transparenz  des  Kompensationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt.  Dies  
liegt  in  unserem Interesse, da wir unverändert das Kompensationsinstrument für ein geeigne-
tes und wirksames Element  der  Schweizer Klimapolitik halten. 

Mit freundlichen Grüssen 

~AWO 

TOGGEiVBVRG 
Holzenergiezentrum  
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Raphael.bucher@bafu.admin.ch  
 

Bern, 17.8.2020 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir sind froh, zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung nehmen zu 

können. Die Teilrevision bietet die einmalige Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des 

CO2-Gesetzes dennoch die Schweizer Klimapolitik einen bedeutenden Schritt vorwärts zu brin-

gen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer bedeutenden globalen Vernetzung und Verantwortung 

diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.  

In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestre-

ben, die bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff 

zu nehmen – aber nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 – müs-

sen klar ambitioniertere Regelungen und Massnahmen getroffen werden, als der Bund mit 

der Vorlage vorschlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO2-Abgabe, aber auch die anvisier-

ten Regelungen im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen und 

Treibstoffen, greifen dafür viel zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rah-

men seiner vorhandenen Kompetenzen sehr viel ambitioniertere Vorgaben machen.  

Abgesehen von Artikel 17 (siehe nachfolgend) erachten wir die Vorlage insgesamt als ungenü-

gend ambitioniert. Wir beantragen, dass sie insbesondere in folgenden Bereichen verschärft 

wird:  

 Auslandzertifikate: Im Sinne des ab 2021 gültigen Pariser Abkommens müssen ausländische 

Zertifikate den entsprechenden Vorgaben (Artikel 6) entsprechen. Dazu gehört der Nachweis 

eines Corresponding Adjustments sowie von International übertragenen Minderungen 

(ITMO).  

 Übertragung von Emissionsrechten: Es ist unverständlich, wieso Emissionsrechte über die 

Kyoto-Periode hinaus geltend gemacht werden sollen. Das Inkrafttreten des Pariser Klima-

übereinkommens bietet die Möglichkeit, ab 2021 das bestehende, sämtlichen Klimaschutz-

bemühungen zuwiderlaufende Überangebot an (vor allem kostenlos zugeteilten) Emissions-

rechten zu korrigieren. Dies muss zwingend genutzt werden.  

Treibstoffimport-Kompensation (Artikel 89): Die vorgeschlagene Erhöhung der Kompensa-

tionspflicht für Treibstoffimporte um gerade mal 2 Prozentpunkte (auf 12%) geht klar zu wenig 

weit. Angesichts des kaum genutzten Spielraums des Bundes, diese bis 40% erhöhen zu kön-

nen, und aufgrund der bisher deutlich verfehlten Ziele im Verkehrssektor, stellt eine Erhöhung 

auf wenigstens 15-20% für 2021 das absolute Minimum dar.  

mailto:Raphael.bucher@bafu.admin.ch
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CO2-Abgabe (Artikel 94 ff.): Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im Jahr 2021 (-

1.5% gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 

1.1.2021 auf CHF 120 erhöht werden. Nur so besteht die Aussicht, das inländische Redukti-

onsziel von -21.5% per 2021 (gegenüber 1990) zu erreichen.  

Biotreib- und Brennstoffe (Artikel 95): Es ist wichtig, dass durch diese Änderung nicht der 

Verwässerung bestehender Kriterien für Biotreib- und -brennstoffen Vorschub geleistet wird. 

Gerade wenn biogene Treibstoffe zur Kompensation von Emissionen aus fossilen Treibstoffen 

verrechnet werden dürfen, müssen sie zwingend dieselben Umwelt- und sozialen Standards 

erfüllen wie die biogenen Brennstoffe.  

Inverkehrsetzung von Elektrofahrzeugen (Artikel 17): Die missbräuchliche Inverkehrset-

zung vom Elektrofahrzeugen zwecks Kaschierung von Übertretungen des Flottenziels muss 

dringend Einhalt geboten werden. Wir unterstützen daher die Regelung in diesem Punkt der 

Vorlage.  

Import von Neuwagen (Artikel 27): In Anbetracht der bisherigen Verfehlung von Klimaziel-

vorgaben im Verkehrssektor müssen nach wie vor bestehende Lücken beim Neuwagen-Import 

nun dringend geschlossen werden. Das betrifft insbesondere die Vermeidung von Supercre-

dits, welche durch Mehrfachzählung von emissionsarmen den Import von emissionsintensiven 

Fahrzeugen kaschieren. Aber auch das Teilflottenziel, welches ausgerechnet die klimaschäd-

lichsten Neuwagen von der Abgasregelung ausnimmt. Zudem scheint die Vorlage bezüglich 

des Umrechnungsschlüssels zum Emissions-Grenzwert (95g/km NEFZ zu WLTP) die beste-

hende Gesetzeslage abschwächen zu wollen.  

Zusatzbemerkung: Die neuerliche COVID-19-Lage darf nicht als Vorwand dienen, die Revi-

sion der CO2-Verordnung abschwächen oder verlangsamen zu wollen. Es existieren keinerlei 

stichhaltige Kausalitäten, die eine Verzögerung von Klimamassnahmen rechtfertigen würden. 

Ganz im Gegenteil: Die Coronakrise zieht – gleich wie die Klimaveränderung – in erster Linie 

ärmste und verwundbarste Bevölkerungsteile in Mitleidenschaft. Daher müssen alle zur Ver-

fügung stehenden Mittel ergriffen werden, um den Klimaschutz zu beschleunigen und deren 

(auch grenzüberschreitende) Auswirkungen abzumildern. Eine weitere Verzögerung dringen-

der Massnahmen birgt das Risiko, die Doppellast der Klima- und Coronakrise zu verschärfen 

anstatt sie zu verringern.  

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesse-

rung der Verordnungsvorlage. 

Freundliche Grüsse 

 

  

Christoph Wiedmer, Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz, Co-Geschäftsleiter  
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bis-

her klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung 

wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und 

auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wur-

den unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 

diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissions-

handelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-

aus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html


 

4 

 

nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automo-
bilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert 
die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen beste-
hen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, 
welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie ei-
gentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die 
Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ 
Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-
Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 
eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwi-
schenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten 
Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 

                                                           
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflotten-
ziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Ener-
giestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-
langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vor-
gaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heu-
tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher 
Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser 
Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und 
am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer ein-
fachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hyb-
ride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrech-
nung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahr-
zeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schul-
note doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 

                                                           
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
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der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 

Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-

verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-

ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 

wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vo-
raussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se kei-
nen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günsti-
gere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-

stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-

stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 

kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum 

von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es 

im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entspre-

chen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen 

führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 

von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 

führen. 

                                                           
6 Seiten 9 und 10 
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Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-

fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-

tionssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 

wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 

CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-

tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-

lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 

werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genom-

men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-

forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 

bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 

eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und da-

mit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-

jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-

kung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-

standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 

CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 
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oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes beho-

ben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzu-

treiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 

Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-

gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 

Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 

rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 

abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-

rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 

dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 

werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 

fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 

die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 

bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-

Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 

Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-

mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-

men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 

zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 
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Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-

men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-

viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 

somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-

geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 

Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-

nen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 

Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-

trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Prise de position au sujet de la révision partielle de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 

(ordonnance sur le CO2) 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité d’analyser les propositions de mise en œuvre de 

l’administration en réponse à la reconduction de la loi sur le CO2. La révision partielle offre une occasion 

unique de faire un pas en avant significatif dans la politique climatique suisse malgré le retard pris dans la 

révision totale de la loi sur le CO2. En raison de son important réseau mondial et de sa responsabilité, la Suisse 

ne doit pas laisser passer cette occasion.  

 

Compte tenu de cette situation et de l'accélération du changement climatique, ainsi que dans le cadre des 

efforts visant à atteindre les objectifs climatiques de Paris qui entreront en vigueur dès l'année prochaine - 

mais aussi et surtout dans l'esprit de la stratégie énergétique adoptée pour 2050 - des réglementations et des 

mesures nettement plus ambitieuses que celles proposées par le gouvernement fédéral dans son projet de loi 

doivent être adoptées.  

 

L'augmentation proposée de la taxe sur le CO2, ainsi que les réglementations envisagées sur l'utilisation des 

certificats étrangers et l'importation de nouvelles voitures et de nouveaux carburants, sont loin d'être 

suffisantes. Le gouvernement fédéral doit de toute urgence améliorer sa position et se fixer des objectifs 

beaucoup plus ambitieux dans le cadre de ses compétences actuelles.  

 

Pour améliorer le projet d'ordonnance, nous vous demandons d'examiner les propositions et explications ci-

jointes, que nous vous soumettons en plein accord avec notre partenaire Alliance Climatique. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre ces arguments en considération, et vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos meilleures salutations,  

 

 

Laurence Martin et Alain Frei, co-présidents 

 

 

 
 



Réponse à la procédure de consultation relative à la 

Révision partielle de l’ordonnance sur la réduction 
des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) 

Projet mis en consultation le 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/communiques.msg-id-78837.html 

Préambule 

L’ordonnance actuelle sur le CO2 destinée à mettre en œuvre la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 

1.1.2013, présente clairement des lacunes. À ce jour, le Conseil fédéral n’a pas exploité toutes ses 
compétences en la matière. Même après l’aboutissement de l’accord de Paris sur le climat, 

l’ordonnance n’a pas été corrigée comme prévu. Aussi, les durcissements de la loi à la suite de 
l’adoption de la Stratégie énergétique 2050 par le peuple n’ont pas été réalisés dans la mesure 
suffisante. 

La crise et l’urgence climatiques dues à l’immobilisme mondial en la matière ne tolèrent pas que les 

gouvernements n’utilisent pas pleinement leur marge de manœuvre législative. Si l’on veut réaliser 
les objectifs climatiques découlant de l’accord de Paris, que le Parlement a déjà confirmés, il serait 
approprié d’édicter des règlementations tournées vers l’avenir. Cette réponse à la consultation se 
limite toutefois strictement à la loi sur le CO2 en vigueur et aux modifications décidées dans le cadre 

de l’initiative parlementaire 17.405 Burkart.  

Le projet tient-il compte de la situation exceptionnelle due aux mesures prises en réponse à la crise du 

coronavirus et à leurs conséquences? 

Le projet mis en consultation a été élaboré avant la définition des mesures de lutte contre le 

coronavirus. Un effondrement de la demande et/ou de la production provoqué par les mesures de 

lutte contre la pandémie ne doit pas conduire à un affaiblissement des conditions cadres dans 

lesquelles s’inscrit la protection du climat. En effet, une protection du climat efficace exige des 

modifications profondes des infrastructures et des conditions cadres, qui doivent être mises en 

œuvre sans délai. Les réductions temporaires des émissions ne remplacent pas la modification des 
règles en vigueur. Nous demandons à l’administration de déterminer quels effets particuliers de la 

crise du coronavirus vident de sens ou retardent la modification des conditions cadres. Comment a-t-

on prévu de s’assurer que les compagnies aériennes ne seront pas inondées de droits d’émission 
attribués gratuitement pour 2020 et qu’elles ne les utiliseront pas aussi pour 2021 et les années 
suivantes, de sorte que le système d’échange de quotas d’émission, resté de toute manière sans 
effets à ce jour, serve même abusivement à générer des rentes non justifiées à long terme? 

Nous attendons par ailleurs du Conseil fédéral qu’il prenne des mesures supplémentaires adaptées 
aux besoins et aux possibilités afin de renforcer l’effet de protection climatique au-delà de la mise en 

œuvre de la loi sur le CO2. 

 

1. Prescriptions concernant les émissions de CO2 des véhicules neufs 

L’objectif CO2 du parc de voitures neuves est la mesure de politique climatique la plus importante 
dans le secteur des transports. Il n’y a que dans le trafic routier que les émissions de CO2 sont 
toujours plus élevées qu’en 1990. L’importance d’un objectif efficace pour le parc de voitures neuves 
est donc primordiale, puisqu’il s’agit actuellement du moyen le plus performant pour réduire les 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/communiques.msg-id-78837.html


émissions de CO2 nuisant au climat dans le domaine du trafic individuel motorisé. Cette mesure n’a 
pas seulement pour effet de réduire les émissions de CO2, mais est également intéressante pour les 
automobilistes, puisqu’elle leur permet de faire des économies sur les frais de carburant. Une 
réduction des objectifs CO2 pour le parc de voitures neuves accroît l’attractivité de l’électromobilité et 
d’autres formes de motorisations alternatives. 

Toutefois, sous sa forme actuelle, l’ordonnance sur le CO2 contient malheureusement trop 
d’exceptions et de failles. Les différents mécanismes destinés à affaiblir l’objectif pour les voitures 
neuves s’additionnent et affaiblissent massivement l’effet global. Nous reconnaissons que certaines 
améliorations ont été apportées à la présente révision. Néanmoins, les faiblesses restantes sont 
toujours trop nombreuses. Ensemble, elles entraînent un décalage trop important entre les effets 
réels de l’ordonnance et les promesses faites aux citoyens à l’occasion de la votation populaire sur la 
Stratégie énergétique 2050. Tel qu’il est défini, l’objectif pour les voitures neuves n’entraîne qu’un 
tiers des économies de CO2 qu’il serait en principe possible de réaliser. Le Conseil fédéral le constate 
lui-même: «En 2017 et en 2018, (les émissions) ont cependant à nouveau augmenté; les prescriptions 
n’ont donc pas eu l’effet voulu1.» Le système en vigueur actuellement s’est donc révélé insuffisant 
pour atteindre les objectifs de réduction du parc de véhicules neufs visés et définis par le Parlement 
dans la loi sur le CO2. 

Afin que l’objectif défini pour les voitures neuves déploie son effet, les modifications suivantes sont 
nécessaires:  

Suppression de l’objectif partiel pour le parc de véhicules 

Proposition pour l’art 27, al. 2: 
2 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les 
parts suivantes de ses véhicules avec les émissions de CO2 les plus basses sont prises en compte pour 
les années de référence 2020 à 2021: 

a. pour l’année de référence 2020: 85%; 

a. pour l’année de référence 2021: 100%; 

c. Supprimer 

Développement: 

Concernant l’effet en matière de CO2, le phasing-in (objectif partiel du parc de véhicules) joue un rôle 
décisif. En effet, il a pour effet d’affaiblir sensiblement l’objectif du parc de voitures neuves. Dans son 
rapport de février 2020, la Confédération écrit à ce sujet: «Ainsi, si les importateurs n’avaient pas pu 
bénéficier des modalités d’exécution [note: phasing-in et super credits] dans le calcul des émissions, 
ils auraient, dans des faits, dû réduire en moyenne leurs émissions de CO2 d’environ 9 g CO2/km (écart 
par rapport à l’objectif des émissions non pondérées)2.» Parmi les modalités d’introduction, le 
phasing-in a en particulier pour effet une hausse des émissions de CO2. Le Conseil fédéral note 
encore: «En outre, durant les années transitoires 2013 et 2014, on observe les effets des modalités 
d’introduction des prescriptions, notamment pendant la phase d’introduction («phasing-in»), qui a 
sensiblement simplifié la réalisation des objectifs pour les importateurs3.» 

Les informations publiées par le Conseil fédéral avant la votation populaire sur la Stratégie 
énergétique 2050 montrent également que la réduction des émissions de CO2 est moindre d’un tiers 
si ce point de l’ordonnance n’est pas modifié. Dans son message relatif au premier paquet de 

 
1 Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.2.2020 
2 Rapport intitulé «Effets des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves entre 2012 
et 2018. Rapport du DETEC à l’attention des commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE du Conseil national et du Conseil des États», p. 35 
3 Rapport intitulé «Effets des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves entre 2012 
et 2018. Rapport du DETEC à l’attention des commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE du Conseil national et du Conseil des États», p. 55 
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mesures de la Stratégie énergétique 2050 de 2013, à la p. 6938, le Conseil fédéral chiffre la réduction 
moyenne des émissions de CO2 pour les années 2016 à 2030 de l’ordre de 680 000 tonnes si l’art. 27 
de l’ordonnance sur le CO2 est modifié. Dans la version non modifiée de l’art 27 de l’ordonnance sur 
le CO2, la réduction est de 460 000 tonnes de CO2 par année (voir les indications du Conseil fédéral de 
2017, p. 3 dans le cas d’un calendrier non analogue à celui de l’UE). Sans la suppression de l’objectif 
partiel du parc de véhicules demandé ici, l’objectif relatif au parc de voitures neuves entraîne une 
économie de CO2 inférieure d’un tiers à ce qui avait été promis dans le cadre de la Stratégie 
énergétique 2050. 

Lors des débats sur la stratégie énergétique au Conseil des États, le Conseil fédéral a lui-même 
qualifié de dilution une proposition de minorité Imoberdorf (rejetée) qui demandait également un 
phasing-in allant au-delà de la règlementation de l’UE. «Il s’agirait naturellement d’un affaiblissement 
massif des directives et des valeurs cibles en matière de CO2; pas seulement pour les voitures de 
tourisme, mais aussi pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.4» 

La suppression de l’objectif partiel pour le parc de voitures de tourisme proposée ici correspond en 
outre à la volonté politique actuelle de la commission de l’environnement du Conseil des États. Ce 
point a été confirmé par le rapporteur de la commission du Conseil des États, D. Müller.5 Entretemps, 
cette volonté a été explicitement traduite en texte de loi (art. 11, al. 2 de la loi sur le CO2 totalement 
révisée) au Conseil des États et, le 10 juin 2020, aussi au Conseil national. 

Une mise en œuvre telle qu’elle est prévue dans l’UE est donc indiquée et devrait avoir eu lieu depuis 
longtemps. 

Abrogation des super credits 

Proposition pour l’art 27, al. 3: 
3 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les 
véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit 
jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au 
plus 7,5 g CO2/km au total pour les années de référence 2020 à 2021: 

a. pour l’année de référence 2020: à double; 

a. pour l’année de référence 2021: 1 fois; 

c. Supprimer 

Développement: 

Les véhicules qui peuvent être comptés plusieurs fois selon la règlementation proposée sont des 
véhicules électriques et hybrides plug-in. Ces véhicules profitent déjà fortement du fait que les 
émissions de CO2 de la production d’électricité ne sont pas prises en compte. Même s’ils ne sont 
comptés qu’une fois, il s’agit, pour les importateurs, d’une incitation forte à vendre des voitures 
électriques et hybrides plug-in dans le but de réduire la moyenne individuelle de leur parc de 
véhicules. Une prise en compte multiple de véhicules émettant moins de 50 g CO2/km entraînerait 
toutefois une surcompensation des véhicules émettant beaucoup de CO2 et affaiblirait fortement 
l’effet des prescriptions relatives aux émissions de CO2.  

Une comparaison avec les notes scolaires permet de mieux illustrer la situation: si, à l’école, chaque 
note supérieure à 5.0 comptait double, il serait nettement plus facile de réussir l’année. Néanmoins, 
un tel mécanisme va à l’encontre de toute logique.   

 
4 Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard le 23 septembre 2015 au Conseil des États 
5 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/6771.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJ1JDP8ojqAhXIasAKHUQxD5kQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uvek.admin.ch%2Fdam%2Fuvek%2Ffr%2Fdokumente%2Fenergie%2Ffaktenblatt4-energiegesetz-erneuerbare.pdf.download.pdf%2F5_Faktenblatt_4_F%25C3%25B6rderung_der_erneuerbaren_Energien_franz.pdf&usg=AOvVaw1co71nqSb2mXsHvSW0IGW2


Facteur de conversion NCEC – WLTP 

En vertu de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE) en vigueur, 
l’objectif de 95 g basé sur le NCEC correspond, pour les voitures de tourisme, à une valeur cible WLTP 

de 115 g/km. Dans la variante de l’ordonnance sur le CO2 en consultation, cette valeur WLTP est 

relevée à 118 g/km. Le facteur de conversion pour la valeur NCEC des voitures de tourisme passe 

ainsi de 1.21 à 1.24. Dans le cas des voitures de livraison, il est même de 1.27. 

Nous considérons que l’augmentation de ce facteur de conversion est problématique, puisqu’elle 
entraîne un net affaiblissement de l’effet des prescriptions en matière d’efficacité. Nous demandons 
en conséquence que le facteur de conversion fasse l’objet d’un nouvel examen.  

Mise en circulation abusive de voitures électriques en Suisse 

Nous saluons vivement le fait qu’à l’art. 17, la Confédération cesse enfin de tolérer la mise en 

circulation abusive de voitures électriques en Suisse. Comme décrit dans le rapport explicatif6, divers 

véhicules électriques ont été mis en circulation en Suisse dans le seul but de maintenir 

artificiellement basse la moyenne du parc de voitures et, de fait, les prestations de remplacement. 

Ces modèles n’étaient pourtant pas prévus pour le marché suisse. Sans jamais avoir circulé en Suisse, 

ces véhicules sont réexportés à l’étranger en tant que prétendues occasions. Cette faille a aussi été 
exploitée par la déclaration de voitures de tourisme comme voitures de livraison. Il est donc urgent 

de modifier l’art. 17 tel que proposé.  

L’objectif du parc de voitures neuves et la pandémie de coronavirus 

En lien avec la fermeture des surfaces de vente des concessionnaires automobiles suite à la crise du 
coronavirus au début de l’année 2020, les précisions suivantes méritent d’être apportées:  

La consultation concerne la période depuis le 1.1.2021 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur le CO2 (probablement le 1.1.2022) et donc pas la période de pandémie actuelle. Les prescriptions 
pour 2020 ne sont pas concernées par cette ordonnance.  

En outre, si les ventes de voitures régressent en raison de la situation économique, cette situation n’a 
en tant que telle aucune influence sur les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves. La 
réalisation de l’objectif s’en trouve au contraire facilitée, les périodes de récession économique 
poussant les consommateurs à acheter plutôt des véhicules meilleurs marchés, plus petits et plus 
légers.    

 

2. Obligation de compensation pour les importateurs de carburants 

À ce jour, le Conseil fédéral ne s’est pratiquement pas servi de l’instrument de l’obligation de 
compensation. Les importateurs de carburant devaient, au début, compenser 2% du CO2 émis par 

l’essence et le diesel vendus et, en dernier lieu, 10% de celui-ci. La loi prévoit cependant que le 

Conseil fédéral puisse porter ce taux à 40% au maximum. Eu égard au fait qu’il apparaît, depuis 
plusieurs années, que la loi sur le CO2 ne permet pas de réaliser les objectifs définis, il est grand 

temps d’augmenter ce taux de compensation. Comme une augmentation du taux actuel de 10% à 
40%, le maximum, n’est pas réalisable en Suisse en l’espace de quelques mois et que les réductions à 
l’étranger conformes à l’accord de Paris seront pratiquement exclues en 2021, une telle 

augmentation ne ferait qu’entraîner un pic des importations de biocarburants. Comme le Parlement 
demande un taux de compensation en Suisse d’au moins 15% pour 2022 dans la loi sur CO2 
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totalement révisée, un taux nettement plus important pour 2021 provoquerait une politique du 

«stop and go». 

Proposition pour l’art. 89, al. 1, let. e: 

1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la 
consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation 
est fixé comme suit:  

e. pour 2021: 15%. 

Développement:  

Au lieu du taux de 12% proposé par le Conseil fédéral, nous proposons de procéder directement à 

une augmentation à 15%, pour combler au moins une partie essentielle de la lacune attendue au 

niveau de la réalisation de l’objectif (effet de réduction supplémentaire de 500 000 t CO2 en 2021 par 

rapport à la proposition du Conseil fédéral). Cette solution est également en phase avec la nouvelle 

loi sur le CO2 et tout à fait justifiable dans le cadre de la loi en vigueur. Le supplément de 

compensation maximum de 5 ct/l ne serait pas non plus remis en question. Pour terminer, la Suisse 

disposerait ainsi d’un paquet incitatif mettant un accent prononcé sur les régions périphériques, en 
permettant par exemple de réaliser de nouveaux projets dans le secteur du biogaz. Pour les 

responsables de tels projets, il est avantageux de pouvoir mettre les centrales en service en 2021 

déjà et, de cette manière, de les faire fonctionner une année de plus jusqu’en 2030, ce qui influence 

favorablement leur amortissement.  

De plus, nous jugeons important que les exigences écologiques et sociales à l’égard des 
biocarburants s’appliquent et soient vérifiées comme prévu. Nous soutenons également les 
modifications apportées aux art. 90/91. 

 

3. Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles (art. 94ss) 

La loi sur le CO2, dont les principaux instruments de protection du climat ont été prolongés par le 

Parlement, a été explicitement modifiée à l’art. 3, al. 1bis pour qu’en 2021, les émissions diminuent 

de 1,5% supplémentaire et pour qu’un objectif de réduction en Suisse de 21,5% soit réalisé pour la 

période de 1990 à 2021. Il est donc parfaitement insuffisant de prévoir une éventuelle modification 

de la taxe sur le CO2 pour le 1.1.2022 seulement. L’explication selon laquelle l’effet d’annonce 
entraîne déjà une réduction est peu pertinente si les données d’émissions correspondantes et donc 
les décisions concernant la modification ne peuvent être prises qu’en juin 2021. 

Nous demandons en conséquent la modification suivante: 

Art. 94, al. 1, let. d  
1 Le montant de la taxe augmente comme suit:  

d. à partir du 1er janvier 2021: à 120 francs par tonne de CO2, si, en 2019, les émissions de CO2 

générées par les combustibles sont supérieures à 68,5 % des émissions de 1990. 

Développement: cette adaptation maintient la trajectoire linéaire de réduction actuelle, mais se base 

sur l’année de référence 2019, ce qui permet une éventuelle introduction au 1.1.2021 et déploie 

donc son plein effet en 2021. 

Les biofuels en tant que combustibles 

La règlementation proposée à l’art. 95 ne doit pas conduire à ce que les règles en vigueur en Suisse 

pour les biocarburants puissent aussi être appliquées aux biocombustibles. Les normes 



environnementales et sociales doivent être respectées par tous les biofuels dans la mesure où ils 

doivent être pris en compte dans le calcul de la réduction des émissions de CO2. Malheureusement, 

dans ce cas aussi, l’effet de réduction est fréquemment surestimé d’un facteur 2, les biocarburants et 

les biocombustibles étant à tort pris en compte dans le calcul comme neutres en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre. Ce problème doit être supprimé dans la révision totale de la loi sur le CO2. 

 

4. Échange de quotas d’émission 

Au vu des expériences réalisées en Europe et en Suisse avec le système d’échange de quotas 

d’émission et de la mise en œuvre actuellement prévue dans l’UE et en Suisse, nous craignons que 
les incitations ne suffisent pas à motiver les entreprises et les sites industriels concernés à faire 

progresser leur décarbonisation de façon ciblée. Comme ce mécanisme ne peut pas être corrigé au 

niveau de l’ordonnance, nous nous limitons à quelques points: 

Report des droits d’émission 

Les droits d’émission attribués gratuitement jusqu’à fin 2020 ne doivent pas être reportés à la 

période de Paris à partir de 2021. En particulier pour 2020 également, il faut s’attendre à une 
répartition excessive massive de droits d’émission gratuits en raison de la diminution des activités 
due aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Le report de tels certificats à la période de 

Paris aurait pour effet d’affaiblir davantage les objectifs climatiques de l’accord de Paris. 

Facteurs d’émission pour les référentiels (art. 46ss et annexe 9) 

L’annexe 9 décrit comment procéder quand, pour les référentiels de l’UE, des facteurs d’émission de 
CO2 nettement plus élevés que ceux appliqués à l’électricité suisse ont été utilisés pour les calculs.  

La situation est identique pour le plastique usagé, les pneus usagés, etc., utilisés comme carburants 

de remplacement dans l’industrie du ciment. Il est parfaitement incompréhensible et illogique que le 
plastique et les pneus usagés soient pris en compte avec des facteurs d’émission nettement plus 
élevés en Allemagne qu’en Suisse. D’autant plus qu’ils sont même en partie importés d’Allemagne. 
Nous demandons que soient appliqués les mêmes facteurs d’émission que ceux utilisés pour le calcul 
des référentiels! Ce principe correspond aussi à la logique appliquée à l’interchangeabilité 
électricité/combustibles. 

Seuil de 15% 

Tant pour le niveau d’activité que pour les référentiels, un seuil arbitraire d’une modification de 15% 
est prescrit. Concrètement, cela signifie que des incitations perverses sont constamment créées pour 

approcher au plus près ou dépasser à peine ce seuil.  

Mais si des niveaux d’activité et des facteurs sont de toute manière définis chaque année et qu’ils 
influencent le référentiel, il n’y aucune raison de ne pas reprendre ces écarts annuels tels quels. Ceci 
garantirait l’impossibilité de contourner la loi au détriment du climat, pour éviter des pertes ou 
réaliser des rentes supplémentaires. 

 

5. Engagements de réduction 

Recalculer les objectifs fondés sur un plan de mesures 



Alors qu’il est évident que les objectifs de réduction des émissions soient prolongés de manière 

linéaire, le mode de calcul pour les objectifs fondés sur un plan de mesure est plutôt aventureux et 

ne suit pas le principe voulant que des mesures économiques (y compris la taxe sur le CO2) soient 

mises en œuvre. C’est pourquoi nous proposons que les entreprises soient motivées à se fixer de 
nouveaux engagements de réduction adaptés pour l’année 2021, reflétant non pas la situation 

technique et économique de 2013, mais celle de 2021. 

Dépassement des objectifs 

Nous interprétons l’art. 146f de telle manière que même les dépassements d’objectifs de la période 
avant 2013 puissent encore être prise en compte en 2021. Si tel est bien le cas, nous nous opposons 

à cette aberration. De manière générale, il ne devrait pas y avoir de reports à l’année 2021 de la 

période de Kyoto achevée en 2020. 

Certificats étrangers 

Si des certificats étrangers sont pris en compte pour l’année 2021, ceux-ci doivent impérativement 

satisfaire les règles de l’art. 6.2 de l’accord de Paris sur le climat, c’est-à-dire présenter un 

corresponding adjustment et un transfert ITMO. 

Reporting facilité (art. 97-99) 

De manière générale, nous saluons les efforts en vue de simplifier la bureaucratie. Néanmoins, les 

rapports du Contrôle fédéral des finances (CDF) ont aussi montré que les contrôles effectués jusqu’à 
présent étaient souvent insuffisants. Ici, ces simplifications ne sont justifiées que si l’Administration 
fédérale des douanes (AFD) effectue réellement des contrôles ponctuels, qu’elle dispose de 

mécanismes de sanction efficaces et qu’elle les applique. 
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Teilrevision Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 4. Mai 2020 hat das BAFU die Vernehmlassung zur Revision der CO2-Verordnung eröffnet. Die 

Verzögerung bei der parlamentarischen Behandlung des neuen CO2-Gesetzes erfordert eine 

Übergangslösung, weil die bestehende Regelung bis Ende 2020 befristet ist.  

Die Mitglieder der Gruppe Grosser Stromkunden (GGS) bedanken sich für die Möglichkeit, Stellung 

nehmen zu können. Sehr viele Mitglieder der GGS ergreifen in ihren Betrieben Massnahmen zur 

Reduktion von Klimagasen und gehen gegenüber dem Bund entsprechende Verpflichtungen ein. 

Deshalb unterstützen wir insbesondere ein Vorgehen, dank dem Anlagebetreiber mit einer 

bestehenden Verminderungsverpflichtung diese ohne grossen administrativen Aufwand bis Ende 

2021 verlängern können. Damit wird sichergestellt, dass Betriebe auch bei einem verzögerten 

Inkrafttreten der totalrevidierten CO2-Gesetzgebung die Rückerstattung erhalten können, wenn sie 

ihre Ziele erreichen. Die Abgabebefreiung wäre sonst nicht mehr möglich, die CO2-Abgabe würde 

fällig, was für etliche Firmen hohe Kosten verursachen würde. 

Allerdings möchten wir, dass auch für die Übergangsfrist im Inland ausgestellte Bescheinigungen für 

Emissionsverminderungen anerkannt werden und stellen deshalb folgenden Antrag:  

Art. 12 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 1bis 

 
1 Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel nach Artikel 67 

gilt und die keine Projekte oder Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, die vom Emissionsziel erfasste 
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Emissionsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im 

Inland in den Jahren 2013–2020 2013-2021 ausgestellt, wenn: 

… 

Art. 12 Abs. 2 

 
1 Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen dem 

Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letztmals 2020 2021, 

ausgestellt. 

Art. 140 Abs. 3 (neu) 

 
3 Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in den Jahren 

2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung verwendet werden. 

 

Begründung: 

Gemäss dem Vorschlag des BAFU sollen die Ziele linear anhand einer standardisierten Berechnung, 

weitergeführt werden und sind über die gesamte Verpflichtungsperiode ab Startjahr bis Ende 2021 

einzuhalten. D.h. der Absenkpfad wird um ein Jahr verlängert. Es müssen also ggf. Massnahmen 

verschärft bzw. weitere Massnahmen ergriffen werden, um die neuen tieferen Ziele zu erreichen. Es 

ist nicht einzusehen, weshalb das Regime mit den nicht verwendeten Bescheinigungen ein Jahr früher 

gestoppt werden soll, zumal in der aktuellen parlamentarischen Behandlung des CO2-Gesetzes die 

Übertragung von Bescheinigungen in spätere Perioden dem Willen des Gesetzgebers entspricht und 

unbestritten ist: 

Art. 57 Abs. 3 CO2-Gesetz (rev) 

3 Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland und aus 

Verminderungsverpflichtungen, die in den Jahren 2013–2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im 

Zeitraum 2021–2025 als nationale Bescheinigungen verwendet werden. 

Die GGS dankt für die Berücksichtigung unserer Anliegen und ist bereit, bei der Entwicklung der 

Lösungsvorschläge mit zu arbeiten. 

Freundliche Grüsse 

    
Andreas Münch      Walter Müller 

Präsident      Geschäftsführer 
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Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Für die Möglichkeit, uns an der Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion 

der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) zu beteiligen, danken wir Ihnen. Grundsätzlich bietet die Teil-

revision die Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des CO2-Gesetzes die Schweizer Klimapo-

litik einen bedeutenden Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer globalen Vernet-

zung und Verantwortung diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.  

Helvetas ist eine unabhängige Schweizer Organisation mit langjährigen Erfahrungen in der Entwick-

lungszusammenarbeit. Wir engagieren im Rahmen unsere Entwicklungszusammenarbeit seit vielen 

Jahren gegen die Klimaerwärmung und für Anpassungen in unseren Partnerländern. Gerade die ar-

men und benachteiligten Bevölkerungsgruppen sind täglich mit den Auswirkungen des Klimawandels 

konfrontiert und verfügen meist nicht über die Ressourcen, solchen Bedrohungen zu begegnen. Umso 

wichtiger sind ehrgeizige Ziele und Massnahmen gegen die Klimaerwärmung. 

Parallel dazu beteiligt sich Helvetas aktiv an den nationalen und internationalen klimapolitischen Dis-

kussionen. Mit diesen Erfahrungen und Kenntnissen und angesichts des Umstands, dass gerade im 

klimapolitischen Engagement eine Unterscheidung von internationalen und nationalen Massnahmen 

nicht zielführend ist, beteiligt sich Helvetas an der Vernehmlassung. Dabei stützen wir uns als aktives 

Mitglied der Klima-Allianz Schweiz auf deren Vernehmlassungsantwort. 

Helvetas-Stellungnahme 

Die Vorlage des UVEK ist aus Sicht von Helvetas insgesamt ungenügend. Angesichts der sich be-

schleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestreben, die bereits nächstes Jahr in Kraft treten-

den Pariser Klimaziele umgehend in Angriff zu nehmen, müssen die Regelungen und Massnahmen 

deutlich ambitionierter ausgestaltet werden. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO2-Abgabe ebenso 

wie die anvisierten Regelungen im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen 

und Treibstoffen greifen dafür viel zu kurz. Hier muss das UVEK dringend nachbessern und im Rah-

men der vorhandenen Kompetenzen verbindliche und deutlich ambitioniertere Vorgaben machen. 
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In den folgenden Bereichen der Verordnung ist eine Verschärfung unabdingbar (vgl. dazu die detail-

lierte Stellungnahme der Klima-Allianz mit den begründeten Anträgen im Anhang): 

Auslandzertifikate: Im Sinne des ab 2021 gültigen Pariser Abkommens müssen ausländische Zertifi-

kate den entsprechenden Vorgaben (Artikel 6.2) entsprechen. Dazu gehört der Nachweis eines «Cor-

responding Adjustments» sowie von international übertragenen Minderungen (ITMO).  

Übertragung von Emissionsrechten: Es ist unverständlich, wieso Emissionsrechte über die Kyoto-Pe-

riode hinaus geltend gemacht werden sollen. Das Inkrafttreten des Pariser Klimaübereinkommens 

ermöglicht es, ab 2021 das bestehende, sämtlichen Klimaschutzbemühungen zuwiderlaufende Über-

angebot an (vor allem kostenlos zugeteilten) Emissionsrechten zu korrigieren. Diese Möglichkeit muss 

zwingend genutzt werden.  

Treibstoffimport-Kompensation (Artikel 89): Die vorgeschlagene Erhöhung der Kompensationspflicht 

für Treibstoffimporte um nur 2 Prozentpunkte für 2021 (auf 12%) geht zu wenig weit. Angesichts des 

Spielraums des Bundes, diese bis 40 Prozent erhöhen zu können, und aufgrund der bisher deutlich 

verfehlten Ziele im Verkehrssektor, muss der Kompensationssatz auf wenigstens 15 bis 20 Prozent 

für 2021 erhöht werden. 

CO2-Abgabe (Artikel 94 ff.): Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im Jahr 2021 (-1.5 Prozent 

gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 1. Januar 2021 auf 

CHF 120 erhöht werden. Nur so besteht die Aussicht, das inländische Reduktionsziel von -21.5 Pro-

zent per 2021 (gegenüber 1990) zu erreichen.  

Biotreib- und -brennstoffe (Artikel 95): Wenn biogene Treibstoffe zur Kompensation von Emissionen 

aus fossilen Treibstoffen verrechnet werden dürfen, müssen sie zwingend dieselben Umwelt- und 

sozialen Standards erfüllen wie die biogenen Brennstoffe. Keinesfalls dürfen die bestehenden Krite-

rien für Biotreib- und -brennstoffen verwässert werden. 

Import von Neuwagen (Artikel 27): In Anbetracht der bisherigen Verfehlung von Klimazielvorgaben im 

Verkehrssektor müssen die nach wie vor bestehenden Lücken beim Neuwagen-Import dringend ge-

schlossen werden. Das betrifft insbesondere die Vermeidung von sogenannten Supercredits, die 

durch Mehrfachzählung von emissionsarmen Fahrzeugen den Import von emissionsintensiven Fahr-

zeugen kaschieren sowie das Teilflottenziel, welches ausgerechnet die klimaschädlichsten Neuwagen 

von der Abgasregelung ausnimmt. 

Hingegen unterstützen wir die Vorlage hinsichtlich der Inverkehrsetzung von Elektrofahrzeugen (Arti-

kel 17). Die missbräuchliche Inverkehrsetzung vom Elektrofahrzeugen zwecks Kaschierung von Über-

tretungen des Flottenziels muss dringend Einhalt geboten werden.  

Für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Helvetas 

  
Melchior Lengsfeld Geert van Dok 

Geschäftsleiter  Politische Kommunikation 
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Anhang 

Klima-Allianz: Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit Anträgen 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bisher 
klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung wurde 
selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die 
Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden unzu-
reichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es nicht, 
dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im Hinblick 
auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende Regelungen 
zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende CO2-Gesetz und 
die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffe-

nen Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-Virus 
erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen darf nicht zu 
verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz braucht tiefgrei-
fende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden 
müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten 
die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der Rahmenbedingungen ins 
Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass die Airlines nicht mit Gratis-
zuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und diese auch für 2021ff verwendet 
werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissionshandelssystem gar längerfristig zur 
Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten zu-
sätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hinaus zu 
verstärken. 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Individual-
verkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht nur in 
einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automobilisten in 
Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität 
der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen bestehen. 
In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, welches 
der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben wurde. Das 
vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie eigentlich möglich 
wären.  Der Bundesrat hält selber fest: «In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die Emissionen allerdings 
wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.» Das aktuell gültige System 

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament fest-
gelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 
2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 
a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 
b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 
c. Streichen 

Begründung 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: «Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten bei 
der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, hätten sie 
also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) sen-
ken müssen2.» Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine CO2-stei-
gendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: «Ausserdem zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 
und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer 
stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.» 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröffent-
licht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung nicht in 
diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 S. 7720 
beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen 
CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten Version von 
Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei 
einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neu-
wagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Energiestrategie 2050 ver-
sprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Minder-
heitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in verlangte, als 
massive Verwässerung bezeichnet: «Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vorgaben und 
der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und leichte Sattel-
schlepper4.» 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht dem heutigen poli-
tischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher Ständerat 
D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser Wille als explizi-
ter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 
auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 
zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 
zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
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Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 
3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 
a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 
b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 
c. Streichen. 

Begründung 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, han-
delt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark da-
von, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer einfachen 
Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu ver-
kaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von Fahrzeu-
gen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahrzeugen mit hohem 
CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schul-
note doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. Ein 
solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

(NEFZ: Neuer Europäischer Fahrzyklus; WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-Gramm-
Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante der CO2-
Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von 
Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung der 
Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der Umrech-
nungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche Inverskehr-
setzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 geschildert, sind 
in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem Zweck in Verkehr 
gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. Sie waren 
jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu werden, werden diese 
Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch 
ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene Än-
derung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

  

 
6 Seiten 9 und 10 
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Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Corona-Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (voraus-
sichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 sind von 
dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se keinen 
Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch im Ge-
genteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günstigere und daher 
kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen. 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treibstoffimpor-
teure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausgestossenen CO2 
kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen kann. Aufgrund 
der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es nun überfällig, die-
sen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum von 40% ist in der 
Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch 
kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhö-
hung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament 
im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, 
würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-

fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensati-

onssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung 

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 
wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im Jahre 
2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen CO2-Gesetz 
und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensationsaufschlag 
von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit einem 
starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die 
Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in Betrieb genommen werden können und 
somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen Anforde-
rungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen bei Art 
90/91. 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass im 
Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% von 
1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige An-
passung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzre-
duktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über 
die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 
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Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im 

Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung 

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stichjahr 
2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wirkung ent-
faltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen Regeln 
für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozialstandards sol-
len von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von CO2-Emissionen 
angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung oft um einen Faktor 
2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung 
eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der ak-
tuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen und 
Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Weil 
dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertragen 
werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen Emissions-
rechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu rechnen. Der 
Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-Bench-
marks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer Strom der Fall 
ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindustrie 
als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass 
Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet werden als in 
der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier des-
halb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der 
Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit 
Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-
Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 
Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Benchmark 
beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu übernehmen. Dies 



HELVETAS  8 

 

garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste zu verhindern 
oder Zusatzrenten zu erzielen. 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für Mas-
snahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnahmen (inkl. 
CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen motiviert werden, 
auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit nicht die tech-
nischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 2021 
angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem unver-
ständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins Jahr 2021 
stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die Regeln 
von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und einen ITMO-
Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidgenös-
sischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. Diese Er-
leichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkontrollen tat-
sächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Teilrevision CO2-Verordnung 
Stellungnahme des Dachverbandes Holzenergie Schweiz 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Burkhardt 
 
 
Im Namen der ganzen Holzenergiebranche danken wir Ihnen bestens für die Möglichkeit, und im 
Namen der ganzen Holzenergiebranche nehmen wir wie folgt Stellung zur Teilrevision der CO2-
Verordnung. 
 
Ausgangslage 
Holzenergie ist nach der Wasserkraft die zweitwichtigste erneuerbare Energie unseres Landes. 
Die Wärme aus dem Wald deckt heute knapp 5 Prozent unseres Gesamtenergiebedarfs bzw.  
10 Prozent unseres Wärmeenergiebedarfs. Das nachhaltig verfügbare Energieholzpotenzial wird 
zurzeit erst etwa zu zwei Dritteln ausgeschöpft. Dementsprechend gross ist die Bedeutung der 
Holzenergie für die Energiestrategie 2050. Da die CO2-neutrale Holzenergie im Markt immer im 
Wettbewerb mit den fossilen Energien steht, begrüssen wir grundsätzlich das Instrument der 
CO2-Kompensationen und im Speziellen auch die im Rahmen der vorliegenden Teilrevision 
vorgesehenen Anpassungen der Artikel 40 und 42 für die Zuteilung von Emissionsrechten und 
die Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme am EHS. 
 
 
Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte (Art. 90 und 91) 
Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen, 
soll aufgehoben werden. Im erläuternden Bericht (S. 19) wird selbst durchgeführten Projekten 
ab 2020 generell die Zusätzlichkeit abgesprochen. Dem Instrument der Kompensation werden 
dadurch 2021 Emissionsverminderungen im Umfang von rund 150'000 Tonnen CO2-eq 
entzogen. Das führt dazu, dass solche Projekte kein CO2 mehr verkaufen können und dass 
auch die Möglichkeit zum Verkauf der Emissionseinsparungen in Frage gestellt wird. Auch 
besteht die reelle Gefahr, dass diese Projekte schlimmstenfalls den Betrieb gänzlich einstellen 
müssen.  
 
 

 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Frau Andrea Burkhardt 
Abteilung Klima 
3003 Bern 
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Diese neuen Bestimmungen haben das Potential langjährige Bestrebungen zum Klimaschutz zu 
vernichten. Unverständlich ist die in diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht (S. 26) 
gemachte Hypothese, wonach der Wegfall der selbst durchgeführten Projekte zu mehr neuen 
Kompensationsprojekten im Jahr 2021 führen sollen.  Zum jetzigen Zeitpunkt können jedenfalls 
praktisch keine neuen Projekte im Jahr 2021 mehr ausgelöst werden, da die Vorlaufzeit bis zur 
Registrierung von Kompensationsprojekten und deren anschliessender technischen 
Implementierung typischerweise bei 12 bis 18 Monaten liegt. In Kombination mit der Auflage, 
nur im Jahr 2021 erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu können, sowie dem höheren 
Kompensationssatz führt der nicht nachvollziehbare Ausschluss selbst durchgeführter Projekte 
direkt in die Nichteinhaltung der Kompensationspflicht. 
 

Unzulässigkeit von Mehrleistungen 
Das System der CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung wird durch das 
Übergangsgesetz um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert. Warum gilt dies nicht auch für die 
Möglichkeit, dass sich die Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung 
Bescheinigungen ausstellen lassen können für die Erzielung von Emissionsverminderungen, 
dank denen der Reduktionspfad um mehr als 5 Prozent unterschritten wird? Damit werden dem 
Kompensationsinstrument im Jahr 2021 rund 100'000 Bescheinigungen entzogen, womit die 
Nichterfüllung der Kompensationspflicht 2021 nochmals wahrscheinlicher wird. Für die Betreiber 
der Anlagen entfällt dadurch jeglicher Anreiz, entsprechende zusätzliche Emissions-
verminderungen zu erzielen. Die gegenteilige Behauptung im erläuternden Bericht (S. 9) ist für 
uns nicht nachvollziehbar. 
 

Anträge 
Konkret stellen wir somit folgende Anträge: 
 
Art. 90 Abs. 1:  
Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen. 
 
Art. 91 Abs. 2:  
Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen. 
 
Art. 91 Abs. 3:  
Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen. 
 
Art. 140 Abs. 3 (neu):  
«Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in 
den Jahren 2013 bis 2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als 
Bescheinigung verwendet werden.» Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem 
Titel «Übertragung nicht verwendeter Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013 bis 2020» und 
demselben Text als Inhalt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 3 
 

 

 

 
 
Im Übrigen begrüssen wir die im Artikel 6 und 14 betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen die 
Transparenz des Kompensationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
Freundliche Grüsse 
Holzenergie Schweiz 
 

 
 
Andreas Keel 
Geschäftsführer 
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Frau Andrea Burkhardt 
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Basel 20. August 2020

Teilrevision der COz-Verordnung - Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Burkhardt

Als Direktbetroffene bedanken wir uns für die Gelegenheit an der Vernehmlassung teilzunehmen. Zu der 
vorgeschlagenen Änderung der C02-Verordnung nehmen wir wie folgt Stellung:

Vorbemerkung
Die Holzenergie ist nach der Wasserkraft die wichtigste erneuerbare Energie unseres Landes und deckt dabei 
auch einen wichtigen Teil unseres Wärmebedarfs ab und muss als System relevant bezeichnet werden. Zudem 
unterstützt die Holzenergie die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung unserer Wälder, sichert Arbeitsplätze 
und leistete indirekt einen wichtigen Beitrag zum Naherholungsraum «Wald». Auch in der Energiestrategie 2050 
nimmt die Holzenergie eine wichtige Rolle ein. Der Verkaufspreis von Energie hängt massgeblich vom Angebot 
fossiler Energien ab und solange die fossile Energie für die Wärmeproduktion sehr günstig ist, hat die 
Holzenergie, trotz hocheffizienter Anlagen, ohne Erträge aus der C02 Kompensation wirtschaftlich kaum eine 
Chance.

Wir begrüssen in dieser Teilrevision die Anpassungen der Artikel 40 und 42 für die Zuteilung von 
Emissionsrechten und der Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme am „EHS“.

Zu den einzelnen Anpassungen äussern wir uns wie folgt:

Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte (Art. 90 und 91)
Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen, soll aufgehoben 
werden. Der erläuternde Bericht spricht diesen pauschal und ohne Evidenz die Zusätzlichkeit nach 2020 ab (S. 
19). Damit werden dem Kompensationsinstrument im Jahr 2021 Emissionsverminderungen im Umfang von rund 
150'000 Tonnen C02eq entzogen.
Dies führt dazu, dass solche Projekte keine C02-Tonnen mehr verkaufen können und auch die Möglichkeit zum 
Verkauf der Emissionseinsparungen in Frage gestellt ist. Zudem besteht die Gefahr, dass diese Projekte ggf. den 
Betrieb einstellen müssen, womit dem Klima kein Dienst erwiesen wird. Diese neue Verordnung hat somit 
erhebliches und latentes Potential langjährige und bisher erfolgreiche Bestrebungen zum Klimaschutz zu 
vernichten. Diese nicht zu unterschätzende Gefahr kann eingedämmt werden, indem die 
Emissionsverminderungen durch die zuständigen Behörden als handelbare Emissionsrechte oder Zertifikat 
eingestuft werden. Damit werden gleich zwei Probleme gelöst, zum ersten haben diese Projekte auch eine 
langfristige und nachhaltige Basis für den Betrieb und zum zweiten greift der Marktmechanismus.

■S RAÜRICA WALD AG iwb



Die in diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage, der Wegfall der selbst durchgeführten 
Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten im Jahr 2021 führen (S. 26) erschliesst sich uns nicht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte im Jahr 2021 mehr ausgelöst werden. Die 
Vorlaufzeit bis zur Registrierung von Kompensationsprojekten und deren anschliessender technischen 
Implementierung liegt typischerweise bei 12 bis 18 Monaten. In Kombination mit der Auflage, nur im Jahr 2021 
erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu können, wird die Unmöglichkeit der Zielerreichung 
offensichtlich.

Anträge
Konkret stellen wir somit die folgenden Anträge:
Art. 90 Abs. 1:
[Die geltende C02-Verordnung ist unverändert zu lassen.]
Art. 91 Abs. 2:
[Die geltende C02-Verordnung ist unverändert zu lassen.]
Art. 91 Abs. 3:
[Die geltende C02-Verordnung ist unverändert zu lassen ]
Art. 140 Abs. 3 (neu):
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in den Jahren 2013- 
2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung verwendet werden. 
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht verwendeter 
Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.)

Im Übrigen begrüssen wir die im Artikel 6 und 14 betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen die Transparenz des 
Kompensationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt. Dies liegt in unserem Interesse, da wir 
unverändert das Kompensationsinstrument für ein geeignetes und wirksames Element der Schweizer Klimapolitik 
halten.

Besten Dank

GermanriWiggli
Verwaltungsratspräsident

Freundliche Crûsse

Geschäftsführer
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Bundesamt für Energie 
Andrea Burkhardt 
Abteilung Klima 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Binningen, den 24.08.2020 
 
 
Teilrevision der CO2-Verordnung – Stellungnahme 
 
 

Als Vertreter der Holzenergiebranche der Nordwestschweiz bedanken wir uns für die 
Gelegenheit, an der Vernehmlassung teilzunehmen. Zu der vorgeschlagenen Änderung der 
CO2-Verordnung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Vorbemerkung 

Holzenergie ist nach der Wasserkraft die wichtigste erneuerbare Energie unseres Landes. 
Sie deckt einen Teil unseres Wärmebedarfs und darf als systemrelevant bezeichnet 
werden. In der Energiestrategie 2050 nimmt Holzenergie eine wichtige Rolle ein. CO2 
Kompensationen sind für die Holzenergie trotz effizienten Anlagen unabdingbar. Der 
Verkaufspreis von Energie hängt massgeblich vom Angebot fossiler Energien ab. Mit dem 
einheimischen Rohstoff kann diese Schwelle der tiefen Weltmarktpreise nicht erreicht 
werden, daher sind Gelder über Kompensation weiterhin unerlässlich. 
 
Wir begrüssen in dieser Teilrevision die Anpassungen der Artikel 40 und 42 für die Zuteilung 
von Emissionsrechten und der Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme am „EHS“.  
 
Zu den einzelnen Anpassungen äussern wir uns wie folgt: 
 
Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte (Art. 90 und 91) 

Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten 
nachzukommen, soll aufgehoben werden. Der erläuternde Bericht spricht diesen pauschal 
die Zusätzlichkeit nach 2020 ab (S. 19). Damit werden dem Kompensationsinstrument im 
Jahr 2021 Emissionsverminderungen im Umfang von rund 150'000 Tonnen CO2eq 
entzogen.  
Dies führt dazu, dass solche Projekte keine CO2-Tonnen mehr verkaufen können und auch 
der die Möglichkeit zum Verkauf der Emissionseinsparungen in Frage gestellt. Zudem 
besteht die Gefahr, dass diese Projekte ggf. den Betrieb einstellen müssen. Diese neue 
Verordnung hat das Potential langjährige Bestrebungen zum Klimaschutz zu vernichten.  
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Rätselhaft ist die in diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage, der 
Wegfall der selbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten 
im Jahr 2021 führen (S. 26). Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte 
im Jahr 2021 mehr ausgelöst werden. Die Vorlaufzeit bis zur Registrierung von 
Kompensationsprojekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt 
typischerweise bei 12 bis 18 Monaten. In Kombination mit der Auflage, nur im Jahr 2021 
erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu können, sowie dem höheren 
Kompensationssatz führt somit der sachlich auf tönernen Füssen stehende Ausschluss 
selbst durchgeführter Projekte direkt in die Nichteinhaltung der Kompensationspflicht. 
 
Unzulässigkeit von Mehrleistungen 

Das System der CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung wird durch das 
Übergangsgesetz um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert. Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum dies nicht auch für die Möglichkeit gilt, dass sich die Betreiber von Anlagen mit 
Verminderungsverpflichtung Bescheinigungen ausstellen lassen können für die Erzielung 
von Emissionsverminderungen, dank denen der Reduktionspfad um mehr als 5% 
unterschritten wird. Damit werden dem Kompensationsinstrument im Jahr 2021 rund 
100'000 Bescheinigungen entzogen, womit die Nichterfüllung der Kompensationspflicht 
2021 nochmals wahrscheinlicher wird. Für die Betreiber der Anlagen entfällt der Anreiz, 
entsprechende zusätzliche Emissionsverminderungen zu erzielen; die gegenteilige 
Behauptung im erläuternden Bericht (S. 9) ist unfundiert. 
 
Anträge 
Konkret stellen wir somit die folgenden Anträge: 
Art. 90 Abs. 1:   

[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 
Art. 91 Abs. 2:   

[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 
Art. 91 Abs. 3:   

[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 
Art. 140 Abs. 3 (neu):  

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, 
die in den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 
als Bescheinigung verwendet werden.  
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht 
verwendeter Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als 
Inhalt.) 
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Im Übrigen begrüssen wir die  im Artikel 6 und 14 betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen 
die Transparenz des Kompensationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt. Dies 
liegt in unserem Interesse, da wir unverändert das Kompensationsinstrument für ein 
geeignetes und wirksames Element der Schweizer Klimapolitik halten. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Anliegen im Voraus. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 

  

Beat Andrist 
Präsident 
IG Holzenergie Nordwestschweiz 
 

Michael Tobler 
Geschäftsführer  
IG Holzenergie Nordwestschweiz 
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Eidgenossisches Departement für Umwelt,

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Frau Bundesprasidentin Simonetta Sommaruga

Kochergasse 6

3003 Bern

Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch Kerns, 5.8.2020

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur C02-Verordnung

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga

Da unsere Unternehmung im Bereich des Personenwagenimports tätig ist, möchten wir lhnen

hiermit unsere Anliegen im Zusammenhang mit der laufenden Anhärung zur C02-Verordnung

zukommen lassen.

Vor allem die fehienden C02-Nischenziele für Autos ohne Europäische Genehmigung

beeintrachtigen unsere Tatigkeit beträchtlich. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso diese

Fahrzeuge gegenüber Europäischen Produkten mit Nischenzielen von den Schweizer Behörden

benachteiligt werden und fordern hr Amt dazu auf, diese Ungleichbehandlung zu beheben.

Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit der existierenden 6-Monats-Regelung (Art. 17)

auch viele Occasionen besteuert werden, welche die C02-Steuer bei der Erstzulassung im

Europäischen Ausland bereits bezahit haben und möchten Sie zu einer Verkürzung oder zu einer

Eliminierung dieser Frist anhalten.

Urn den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den Entfall des

Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen, was zurzeit erhebliche U nkosten

verursacht.

Urn die C02 -Reduktion irn automobilen Bereich weiter zu fördern schlagen wir zudem vor, die

Mehrfachgewichtung von Green-Fahrzeugen unter 50g C02 pro km (doppelt) zu verlangern, sowie

die Limitierung auf 7,5g aufzuheben und für die Ubertragbarkeit von C02 -Guthaben am Ende der

jeweiligen Abrechnungsperioden zu sorgen.

Wir danken lhnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freu dliche Grusse

ROland Michel

CEO, Gruppe Windlin
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Bundesamt für Umwelt BAFU 

Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 

z.H. Raphael Bucher 

3003 Bern 

 

raphael.bucher@bafu.admin.ch  

 

 

Bern, 24. August 2020 

 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne nehmen wir zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung. Die 

Teilrevision bietet die Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des CO2-Gesetzes, die Schweizer 

Klimapolitik dennoch einen bedeutenden Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz darf aufgrund 

ihrer bedeutenden globalen Vernetzung und Verantwortung diese Gelegenheit nicht ungenutzt 

lassen. 

 

In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestreben, die 

bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff zu nehmen – 

aber nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 – müssen klar 

ambitioniertere Regelungen und Massnahmen getroffen werden, als der Bund mit der Vorlage 

vorschlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO2-Abgabe, aber auch die anvisierten Regelungen im 

Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen und Treibstoffen, greifen dafür viel 

zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rahmen seiner vorhandenen 

Kompetenzen sehr viel ambitioniertere Vorgaben machen. 

 

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesserung der 

Verordnungsvorlage. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

  

Regina Fuhrer Barbara Küttel 

Präsidentin Kleinbauern-Vereinigung  Co-Geschäftsleiterin Kleinbauern-Vereinigung 

mailto:raphael.bucher@bafu.admin.ch
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

 

 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

 

 
Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war 

bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die 

Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen 

korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten 
Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-
Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 

diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame 

Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht 

werden. 
Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes 

hinaus zu verstärken. 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
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1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten 
Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich 
nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und 
Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele 
steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren 
sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in 
der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen 
bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen 
zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 
2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-
Einsparnisse, als sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 
2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften 
blieb also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die 
angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu 
erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig: 

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der 
Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 
eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den 

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen 
insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 
veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die 
Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie 
von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion 
auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht 
geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des 
Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung 
des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als 
anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten 
Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in 
verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der 
Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 
Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 
Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-
Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer 
Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total 
höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer 
einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-
Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache 
Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation 

 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
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von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu 
bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 

der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die 

Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute 

Überprüfung der Umrechnungsfaktoren.  

 

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 
 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 

Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. 

Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen 

deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig. 

 

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt: 

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes 
(voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 
2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen. 

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se 
keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird 
dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher 
günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen. 

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 

Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel 

ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% 

 
6 Seiten 9 und 10 
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erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-

Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% 

auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu 

realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser 

Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der 

Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen 

Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu 

einer Stop-and-go Politik führen. 

 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im 

betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der 

Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 

wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 
CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale 

Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem 

nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue 

Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen 

bereits 2021 in Betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und 

amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 

Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die 

Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 
Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 
eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und 

damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

 
Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 

Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle 

Wirkung entfaltet. 
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Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und 

Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung 

von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die 

Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe 

fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der 

Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 
Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt 

voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf 

wenige Punkte: 
 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 

übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 

kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-

Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser 

Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  
Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der 

Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht 

nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren 

Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus 

Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren 

verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies 

entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet 

wird. 

 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-
Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, 

diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 

Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu 

übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um 

Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 
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5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche 
Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass 

Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen 

einzugehen, welche somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 

2021 wiederspiegeln. 

 

Übererfüllungen 

 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 
Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und 

einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 

Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend 

waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende 

Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 











~QORa T♦ 
O 	Z 
Y  

Frau  
Andrea Burkhardt  
Abteilung Klima 
Bundesamt für Umwelt  
3003  Bern 

Kägiswil,  29.  J uli  2020  

Teilrevision  der  CO2-Verordnung - Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau  Burkhardt  

Seit  2009  betreibt  die  Korporation Kägiswil ein Fernwärmenetz mit inzwischen  65  Bezügern. Einerseits 
wollten wir mithelfen  den CO2-Ausstoss  von  alten Ö lheizungen zu eliminieren, anderseits konnten wir 
das Abholz aus unseren Waldungen  am  Ort  des  Anfalls verwerten. Dank  der  Beiträge aus dem KliK war  es  
möglich, unsere Anlage kostendeckend zu betreiben. Nach zehn J ahren Betrieb fallen nun zum Teil sehr 
kostenintensive Unterhaltsarbeiten  an.  Zudem belasten  die  Auflagen, beispielsweise  die  periodischen 
Kontrollen und Zählereichungen, unsere Finanzen stark.  Die  Beiträge aus dem Klimaprojekt sollen dieses 
J ahr auslaufen. Dieser Umstand kann auch unser Projekt gefährden. 

Aus diesem Grunde beantragen wir  die  Beiträge für selbstdurchgeführte Projekte weiterzuführen. Im 
Weiteren unterstützen wir  die  Stellungnahme  der  Stiftung Klimaschutz und  CO2-Kompensation KliK. 

Mit freundlichen Grüssen 

Korporation Kägiswil 
Res Berchtold 

Brünigstrasse  17 
6056  Kägiswil 



 

Migros-Genossenschafts-Bund         

 

 

 

 

D( 

Departement für Umwelt, Verkehr,  
Energie und Kommunikation UVEK 
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 
per Email an: raphael.bucher@bafu.admin.ch  

 

  

Ort/Datum Zürich, 18. August 2020 
  
Kopie  

Betreff Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
Ä 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

 
Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, uns zur Teilrevision der Verordnung über 
die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) äussern zu können. Gerne nehmen wir hiermit 
dazu Stellung. 
 
Die Migros hat in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen grosse Anstrengungen zur 
CO2-Reduktion unternommen und damit viel in den Klimaschutz investiert. Sie befürwortet die Weiter-
führung und konsequente Umsetzung der Schweizer Klimapolitik, die dazu beiträgt, dass der globale 
Klimawandel gebremst wird.  
Die Migros anerkennt die Bemühungen, mit der vorliegenden Revision der CO2-Verordnung Regulie-
rungslücken aufgrund der verzögerten Beratung der Totalrevision des CO2-Gesetzes zu verhindern. 
Sie äussert sich im Rahmen dieser Vernehmlassung nur zu Fragen und Aspekten, die sie direkt oder 
indirekt auf relevante Weise betreffen. 
 
Die wichtigsten Punkte: 
 
• Die Migros begrüsst die lineare Weiterführung der Ziele aus bestehenden Verminderungs-

verpflichtungen und somit die Verlängerung der CO2-Abgabebefreiung bis Ende 2021. Auch die 
Erhöhung des Ausschöpfungsgrads beim Massnahmenziel auf 90 Prozent wird mitgetragen. So 
kann auf pragmatische Art und Weise die Zeit bis zum Inkrafttreten der totalrevidierten CO2-
Gesetzgebung überbrückt und den Unternehmen die notwendige Rechts- und Planungssicherheit 
gegeben werden. 

• Der Verzicht auf die Ausstellung von Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland 
bereits für das Jahr 2021 kommt einer vorgezogenen Umsetzung der noch zu verabschiedenden 
totalrevidierten CO2-Gesetzgebung gleich und wird abgelehnt. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso 
in diesem spezifischen Punkt während der laufenden Periode die Spielregeln geändert werden 
sollen, während auf der anderen Seite die Verpflichtungen zur Verminderung des CO2-
Ausstosses für die Unternehmen verlängert werden. 



 

Migros-Genossenschafts-Bund 

 

 

 

 
 

 

Migros-Genossenschafts-Bund 

Direktion Wirtschaftspolitik 

Limmatstrasse 152 

Postfach 1766 

CH-8031 Zürich 

Direktwahl  +41 58 570 18 03 

Zentrale  +41 44 277 21 11 

juerg.maurer@mgb.ch 

www.migros.ch 
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• Von der Digitalisierung des Vollzugs der klimapolitischen Instrumente verspricht sich die Migros 
deutliche administrative Vereinfachungen auch auf Seiten der Unternehmen. Sie begrüsst des-
halb die Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs mittels CORE-Systems. 

 
 
Die Bemerkungen der Migros zu einzelnen Bestimmungen finden Sie in der Beilage.  
 
Wir danken für die Kenntnisnahme und für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Bei Fragen 
stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 

 
Migros-Genossenschafts-Bund 
 

 

 

 

 
Jürg Maurer 
Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik 
 

Marcus Dredge 
Leiter Abteilung Energie und Gebäudetechnik 
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Direktion Wirtschaftspolitik 
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Beilage: CO2-Verordnung – Anträge und Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Antrag 1 

Art. 12 Abs 1 Einleitungssatz und Abs. 2 sind wie folgt zu präzisieren: 

1Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel nach 
Artikel 67 gilt und die keine Projekte und Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, die vom 
Emissionsziel erfasste Emissionsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin Bescheinigungen 
für Emissionsverminderungen im Inland in den Jahren 2013-2020 2021 ausgestellt, wenn: 

2Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen dem 
Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letztmals 
2020 2021, ausgestellt 

 

Begründung:  
Der Artikel bezieht sich auf Anlagenbetreiber, die energiesparende Investitionen in nicht amortisierbare 
Massnahmen getätigt haben und dabei viele Unwägbarkeiten und Risiken in Kauf genommen haben. 
Mit der vorgesehenen Übergangsregelung für die Verminderungsverpflichtung und CO2-Abgabe-
befreiung wird auf der einen Seite eine de facto Verlängerung der Verpflichtungsperiode um ein Jahr 
eingeführt. Es ist nicht einleuchtend, wieso auf der anderen Seite bei der Ausstellung der Bescheini-
gungen eine Änderung der Spielregeln während der laufenden Periode vorgenommen werden soll.  
 

Antrag 2 

 

Art. 140 Abs. 3 (neu): 
 
3Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in den 

Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung 

verwendet werden. 

 
Begründung:  
Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Pa. Iv. Burkart ausgelösten Teilrevision ver-
säumt, eine Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der Periode 2013 bis 
2020 ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der 
Revision des CO2-Gesetzes nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 
2025 hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen Debatte umstritten war. 
Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertragung von Bescheini-
gungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies nun gewissermassen 
zwischen Stuhl und Bank. Der Bundesrat kann dies auf Verordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem 
Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln. 
 
 
 



 Naturfreunde Schweiz 

Pavillonweg 3 

Postfach 

3001 Bern 

Tel: +41 31 306 67 67 

info@naturfreunde.ch 

www.naturfreunde.ch 

 
Bern, 05. August 2020 

 

 

 

Stellungnahme der Naturfreunde Schweiz zur Teilrevision der Verordnung über die 

Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vielen Dank für die Gelegenheit, dass sich die Naturfreunde Schweiz zur Teilrevision der Verordnung 
über die Reduktion der CO2-Emissionen äussern können.   
 
Als Verband mit über 13’000 Mitgliedern setzen sich die Naturfreunde Schweiz für eine nachhaltige 
Entwicklung und den Erhalt der natürlichen Lebenswelt ein. Wir sind froh, zur Vernehmlassung der 
Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung nehmen zu können. Die Teilrevision bietet die einmalige 
Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des CO2-Gesetzes dennoch die Schweizer Klimapolitik 
einen bedeutenden Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer bedeutenden globalen 
Vernetzung und Verantwortung diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.  
 
In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestreben, die 
bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff zu nehmen – aber 
nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 – müssen klar ambitionierte 
Regelungen und Massnahmen getroffen werden. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO2-Abgabe, aber 
auch die anvisierten Regelungen im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen 
und Treibstoffen, greifen dafür zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rahmen seiner 
vorhandenen Kompetenzen ambitioniertere Vorgaben machen.  
 
Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesserung der 
Verordnungsvorlage. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Urs Wüthrich-Pelloli 
Präsident Naturfreunde Schweiz 
 

Claudia Mazzocco 
Stv. Geschäftsleiterin 
Mitgliedschaften / Marketing & Kommunikation 
 

 
  



 

2 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

 

 

Vorbemerkung 

 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bisher 
klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung wurde 
selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und auch die 
Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden 
unzureichend umgesetzt. 
 
Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 
nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 
Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 
Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 
CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  
 
Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-
Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen darf 
nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 
braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 
umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 
von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 
Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 
die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und diese 
auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame 
Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht 
werden. 
 
Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes 
hinaus zu verstärken. 
 
 
 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten 
Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich 
nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und 
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Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele 
steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen bestehen. 
In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, welches 
der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben wurde. 
Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie eigentlich 
möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die Emissionen 
allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ Das aktuell 
gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-Gesetz vom 
Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 
 
Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  
 
Abschaffung des Teilflottenziels 

 

Antrag Art 27, Abs.2: 
2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 
a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 
b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 
c. Streichen 

 
Begründung: 
Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine 
CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den 
Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 
 
Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 
veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die 
Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie 
von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion 
auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht 
geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des 
                                                
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 

2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 

3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung 
des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als 
anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 
 
Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten 
Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in 
verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der 
Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 
 
Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 
Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 
Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-
Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 
 
Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 
 
Abschaffung der Supercredits 

 

Antrag: Art 27, Abs.3: 
3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g CO2/km 
für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 
a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 
b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 
c. Streichen. 
 
Begründung: 
Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer 
einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-
Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache 
Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation 
von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  
 
Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.  
 
Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 
Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-Gramm-
Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante der CO2-

                                                
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
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Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte 
von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 
 
Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 
der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 
Umrechnungsfaktoren.  
 
Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 
Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 
geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 
Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief zu 
halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu 
werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses 
Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 
wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  
 
Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  
 
Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes 
(voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 
2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  
 
Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se keinen 
Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch im 
Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günstigere und 
daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.  
   
 
 
2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 
Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel 
ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% 
erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes 
ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das 
Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem 
gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen 
entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von 
Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-
Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-
and-go Politik führen. 
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Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 
1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im 
betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der 
Kompensationssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

 
Begründung:  
Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 
wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 
Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 
CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale 
Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem 
nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue 
Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 
2021 in Betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert 
werden können.  
 
Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 
Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 
bei Art 90/91. 
 
 
 
3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 
 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 
im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% 
von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige 
Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt eine 
Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit 
Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 
 
Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 
 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 
2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

 
Begründung:  
Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 
Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle 
Wirkung entfaltet. 
 
Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 
Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und 
Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung 
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von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die 
Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe 
fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 
 
 
 
4. Emissionshandel 
 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 
aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 
und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt 
voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 
Punkte: 
 
Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertragen 
werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 
Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 
rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 
abschwächen. 
 
Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 
In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-
Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer Strom 
der Fall ist.  
 
Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindustrie 
als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass 
Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet werden als 
in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier 
deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung 
der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der 
Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 
 
15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-
Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 
Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  
 
Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Benchmark 
beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu übernehmen. Dies 
garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste zu 
verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 
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5. Verminderungsverpflichtungen 

 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 
Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnahmen 
(inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen motiviert 
werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit 
nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 
 
Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 2021 
angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 
unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins Jahr 
2021 stattfinden. 
 
Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 
Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und einen 
ITMO-Transfer aufweisen. 
 
Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 
Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 
Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende 
Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Genève, le 15 juillet 2020 

 

Prise	de	position	au	sujet	de	la	révision	partielle	de	l’ordonnance	sur	la	réduction	des	émissions	de	

CO2	(ordonnance	sur	le	CO2)	

Madame, Monsieur 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité d’analyser les propositions de mise en œuvre de 

l’administration en réponse à la reconduction de la loi sur le CO2.  

La révision partielle offre une occasion unique de faire un pas en avant significatif dans la politique 

climatique suisse malgré le retard pris dans la révision totale de la loi sur le CO2. En raison de son 

important réseau mondial et de sa responsabilité, la Suisse ne doit pas laisser passer cette occasion.  

Compte tenu de cette situation et de l'accélération du changement climatique, ainsi que dans le cadre 

des efforts visant à atteindre les objectifs climatiques de Paris qui entreront en vigueur dès l'année 

prochaine - mais aussi et surtout dans l'esprit de la stratégie énergétique adoptée pour 2050 - des 

réglementations et des mesures nettement plus ambitieuses que celles proposées par le 

gouvernement fédéral dans son projet de loi doivent être adoptées. L'augmentation proposée de la 

taxe sur le CO2, ainsi que les réglementations envisagées sur l'utilisation des certificats étrangers et 

l'importation de nouvelles voitures et de nouveaux carburants, sont loin d'être suffisantes. Le 

gouvernement fédéral doit de toute urgence améliorer sa position et se fixer des objectifs beaucoup 

plus ambitieux dans le cadre de ses compétences actuelles.  

Nous vous demandons d'examiner les propositions et explications ci-jointes pour améliorer le projet 

d'ordonnance. 

Vous remerciant de bien vouloir prendre nos arguments en considération, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos sincères salutations,  

  
Sylvia Leuenberger, Présidente Félix Dalang, collaborateur scientitique 

 

 

 



Réponse à la procédure de consultation relative à la 

Révision partielle de l’ordonnance sur la réduction 
des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) 

Projet mis en consultation le 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/communiques.msg-id-78837.html 

Préambule 

L’ordonnance actuelle sur le CO2 destinée à mettre en œuvre la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 

1.1.2013, présente clairement des lacunes. À ce jour, le Conseil fédéral n’a pas exploité toutes ses 
compétences en la matière. Même après l’aboutissement de l’accord de Paris sur le climat, 

l’ordonnance n’a pas été corrigée comme prévu. Aussi, les durcissements de la loi à la suite de 
l’adoption de la Stratégie énergétique 2050 par le peuple n’ont pas été réalisés dans la mesure 
suffisante. 

La crise et l’urgence climatiques dues à l’immobilisme mondial en la matière ne tolèrent pas que les 

gouvernements n’utilisent pas pleinement leur marge de manœuvre législative. Si l’on veut réaliser 
les objectifs climatiques découlant de l’accord de Paris, que le Parlement a déjà confirmés, il serait 
approprié d’édicter des règlementations tournées vers l’avenir. Cette réponse à la consultation se 
limite toutefois strictement à la loi sur le CO2 en vigueur et aux modifications décidées dans le cadre 

de l’initiative parlementaire 17.405 Burkart.  

Le projet tient-il compte de la situation exceptionnelle due aux mesures prises en réponse à la crise du 

coronavirus et à leurs conséquences? 

Le projet mis en consultation a été élaboré avant la définition des mesures de lutte contre le 

coronavirus. Un effondrement de la demande et/ou de la production provoqué par les mesures de 

lutte contre la pandémie ne doit pas conduire à un affaiblissement des conditions cadres dans 

lesquelles s’inscrit la protection du climat. En effet, une protection du climat efficace exige des 

modifications profondes des infrastructures et des conditions cadres, qui doivent être mises en 

œuvre sans délai. Les réductions temporaires des émissions ne remplacent pas la modification des 
règles en vigueur. Nous demandons à l’administration de déterminer quels effets particuliers de la 

crise du coronavirus vident de sens ou retardent la modification des conditions cadres. Comment a-t-

on prévu de s’assurer que les compagnies aériennes ne seront pas inondées de droits d’émission 
attribués gratuitement pour 2020 et qu’elles ne les utiliseront pas aussi pour 2021 et les années 
suivantes, de sorte que le système d’échange de quotas d’émission, resté de toute manière sans 
effets à ce jour, serve même abusivement à générer des rentes non justifiées à long terme? 

Nous attendons par ailleurs du Conseil fédéral qu’il prenne des mesures supplémentaires adaptées 
aux besoins et aux possibilités afin de renforcer l’effet de protection climatique au-delà de la mise en 

œuvre de la loi sur le CO2. 

 

1. Prescriptions concernant les émissions de CO2 des véhicules neufs 

L’objectif CO2 du parc de voitures neuves est la mesure de politique climatique la plus importante 
dans le secteur des transports. Il n’y a que dans le trafic routier que les émissions de CO2 sont 
toujours plus élevées qu’en 1990. L’importance d’un objectif efficace pour le parc de voitures neuves 
est donc primordiale, puisqu’il s’agit actuellement du moyen le plus performant pour réduire les 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/communiques.msg-id-78837.html


émissions de CO2 nuisant au climat dans le domaine du trafic individuel motorisé. Cette mesure n’a 
pas seulement pour effet de réduire les émissions de CO2, mais est également intéressante pour les 
automobilistes, puisqu’elle leur permet de faire des économies sur les frais de carburant. Une 
réduction des objectifs CO2 pour le parc de voitures neuves accroît l’attractivité de l’électromobilité et 
d’autres formes de motorisations alternatives. 

Toutefois, sous sa forme actuelle, l’ordonnance sur le CO2 contient malheureusement trop 
d’exceptions et de failles. Les différents mécanismes destinés à affaiblir l’objectif pour les voitures 
neuves s’additionnent et affaiblissent massivement l’effet global. Nous reconnaissons que certaines 
améliorations ont été apportées à la présente révision. Néanmoins, les faiblesses restantes sont 
toujours trop nombreuses. Ensemble, elles entraînent un décalage trop important entre les effets 
réels de l’ordonnance et les promesses faites aux citoyens à l’occasion de la votation populaire sur la 
Stratégie énergétique 2050. Tel qu’il est défini, l’objectif pour les voitures neuves n’entraîne qu’un 
tiers des économies de CO2 qu’il serait en principe possible de réaliser. Le Conseil fédéral le constate 
lui-même: «En 2017 et en 2018, (les émissions) ont cependant à nouveau augmenté; les prescriptions 
n’ont donc pas eu l’effet voulu1.» Le système en vigueur actuellement s’est donc révélé insuffisant 
pour atteindre les objectifs de réduction du parc de véhicules neufs visés et définis par le Parlement 
dans la loi sur le CO2. 

Afin que l’objectif défini pour les voitures neuves déploie son effet, les modifications suivantes sont 
nécessaires:  

Suppression de l’objectif partiel pour le parc de véhicules 

Proposition pour l’art 27, al. 2: 
2 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les 
parts suivantes de ses véhicules avec les émissions de CO2 les plus basses sont prises en compte pour 
les années de référence 2020 à 2021: 

a. pour l’année de référence 2020: 85%; 

a. pour l’année de référence 2021: 100%; 

c. Supprimer 

Développement: 

Concernant l’effet en matière de CO2, le phasing-in (objectif partiel du parc de véhicules) joue un rôle 
décisif. En effet, il a pour effet d’affaiblir sensiblement l’objectif du parc de voitures neuves. Dans son 
rapport de février 2020, la Confédération écrit à ce sujet: «Ainsi, si les importateurs n’avaient pas pu 
bénéficier des modalités d’exécution [note: phasing-in et super credits] dans le calcul des émissions, 
ils auraient, dans des faits, dû réduire en moyenne leurs émissions de CO2 d’environ 9 g CO2/km (écart 
par rapport à l’objectif des émissions non pondérées)2.» Parmi les modalités d’introduction, le 
phasing-in a en particulier pour effet une hausse des émissions de CO2. Le Conseil fédéral note 
encore: «En outre, durant les années transitoires 2013 et 2014, on observe les effets des modalités 
d’introduction des prescriptions, notamment pendant la phase d’introduction («phasing-in»), qui a 
sensiblement simplifié la réalisation des objectifs pour les importateurs3.» 

Les informations publiées par le Conseil fédéral avant la votation populaire sur la Stratégie 
énergétique 2050 montrent également que la réduction des émissions de CO2 est moindre d’un tiers 
si ce point de l’ordonnance n’est pas modifié. Dans son message relatif au premier paquet de 

 
1 Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.2.2020 
2 Rapport intitulé «Effets des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves entre 2012 
et 2018. Rapport du DETEC à l’attention des commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE du Conseil national et du Conseil des États», p. 35 
3 Rapport intitulé «Effets des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves entre 2012 
et 2018. Rapport du DETEC à l’attention des commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie CEATE du Conseil national et du Conseil des États», p. 55 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78134.html


mesures de la Stratégie énergétique 2050 de 2013, à la p. 6938, le Conseil fédéral chiffre la réduction 
moyenne des émissions de CO2 pour les années 2016 à 2030 de l’ordre de 680 000 tonnes si l’art. 27 
de l’ordonnance sur le CO2 est modifié. Dans la version non modifiée de l’art 27 de l’ordonnance sur 
le CO2, la réduction est de 460 000 tonnes de CO2 par année (voir les indications du Conseil fédéral de 
2017, p. 3 dans le cas d’un calendrier non analogue à celui de l’UE). Sans la suppression de l’objectif 
partiel du parc de véhicules demandé ici, l’objectif relatif au parc de voitures neuves entraîne une 
économie de CO2 inférieure d’un tiers à ce qui avait été promis dans le cadre de la Stratégie 
énergétique 2050. 

Lors des débats sur la stratégie énergétique au Conseil des États, le Conseil fédéral a lui-même 
qualifié de dilution une proposition de minorité Imoberdorf (rejetée) qui demandait également un 
phasing-in allant au-delà de la règlementation de l’UE. «Il s’agirait naturellement d’un affaiblissement 
massif des directives et des valeurs cibles en matière de CO2; pas seulement pour les voitures de 
tourisme, mais aussi pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.4» 

La suppression de l’objectif partiel pour le parc de voitures de tourisme proposée ici correspond en 
outre à la volonté politique actuelle de la commission de l’environnement du Conseil des États. Ce 
point a été confirmé par le rapporteur de la commission du Conseil des États, D. Müller.5 Entretemps, 
cette volonté a été explicitement traduite en texte de loi (art. 11, al. 2 de la loi sur le CO2 totalement 
révisée) au Conseil des États et, le 10 juin 2020, aussi au Conseil national. 

Une mise en œuvre telle qu’elle est prévue dans l’UE est donc indiquée et devrait avoir eu lieu depuis 
longtemps. 

Abrogation des super credits 

Proposition pour l’art 27, al. 3: 
3 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les 
véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit 
jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au 
plus 7,5 g CO2/km au total pour les années de référence 2020 à 2021: 

a. pour l’année de référence 2020: à double; 

a. pour l’année de référence 2021: 1 fois; 

c. Supprimer 

Développement: 

Les véhicules qui peuvent être comptés plusieurs fois selon la règlementation proposée sont des 
véhicules électriques et hybrides plug-in. Ces véhicules profitent déjà fortement du fait que les 
émissions de CO2 de la production d’électricité ne sont pas prises en compte. Même s’ils ne sont 
comptés qu’une fois, il s’agit, pour les importateurs, d’une incitation forte à vendre des voitures 
électriques et hybrides plug-in dans le but de réduire la moyenne individuelle de leur parc de 
véhicules. Une prise en compte multiple de véhicules émettant moins de 50 g CO2/km entraînerait 
toutefois une surcompensation des véhicules émettant beaucoup de CO2 et affaiblirait fortement 
l’effet des prescriptions relatives aux émissions de CO2.  

Une comparaison avec les notes scolaires permet de mieux illustrer la situation: si, à l’école, chaque 
note supérieure à 5.0 comptait double, il serait nettement plus facile de réussir l’année. Néanmoins, 
un tel mécanisme va à l’encontre de toute logique.   

 
4 Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard le 23 septembre 2015 au Conseil des États 
5 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/6771.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJ1JDP8ojqAhXIasAKHUQxD5kQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uvek.admin.ch%2Fdam%2Fuvek%2Ffr%2Fdokumente%2Fenergie%2Ffaktenblatt4-energiegesetz-erneuerbare.pdf.download.pdf%2F5_Faktenblatt_4_F%25C3%25B6rderung_der_erneuerbaren_Energien_franz.pdf&usg=AOvVaw1co71nqSb2mXsHvSW0IGW2


Facteur de conversion NCEC – WLTP 

En vertu de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE) en vigueur, 
l’objectif de 95 g basé sur le NCEC correspond, pour les voitures de tourisme, à une valeur cible WLTP 

de 115 g/km. Dans la variante de l’ordonnance sur le CO2 en consultation, cette valeur WLTP est 

relevée à 118 g/km. Le facteur de conversion pour la valeur NCEC des voitures de tourisme passe 

ainsi de 1.21 à 1.24. Dans le cas des voitures de livraison, il est même de 1.27. 

Nous considérons que l’augmentation de ce facteur de conversion est problématique, puisqu’elle 
entraîne un net affaiblissement de l’effet des prescriptions en matière d’efficacité. Nous demandons 
en conséquence que le facteur de conversion fasse l’objet d’un nouvel examen.  

Mise en circulation abusive de voitures électriques en Suisse 

Nous saluons vivement le fait qu’à l’art. 17, la Confédération cesse enfin de tolérer la mise en 

circulation abusive de voitures électriques en Suisse. Comme décrit dans le rapport explicatif6, divers 

véhicules électriques ont été mis en circulation en Suisse dans le seul but de maintenir 

artificiellement basse la moyenne du parc de voitures et, de fait, les prestations de remplacement. 

Ces modèles n’étaient pourtant pas prévus pour le marché suisse. Sans jamais avoir circulé en Suisse, 

ces véhicules sont réexportés à l’étranger en tant que prétendues occasions. Cette faille a aussi été 
exploitée par la déclaration de voitures de tourisme comme voitures de livraison. Il est donc urgent 

de modifier l’art. 17 tel que proposé.  

L’objectif du parc de voitures neuves et la pandémie de coronavirus 

En lien avec la fermeture des surfaces de vente des concessionnaires automobiles suite à la crise du 
coronavirus au début de l’année 2020, les précisions suivantes méritent d’être apportées:  

La consultation concerne la période depuis le 1.1.2021 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur le CO2 (probablement le 1.1.2022) et donc pas la période de pandémie actuelle. Les prescriptions 
pour 2020 ne sont pas concernées par cette ordonnance.  

En outre, si les ventes de voitures régressent en raison de la situation économique, cette situation n’a 
en tant que telle aucune influence sur les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves. La 
réalisation de l’objectif s’en trouve au contraire facilitée, les périodes de récession économique 
poussant les consommateurs à acheter plutôt des véhicules meilleurs marchés, plus petits et plus 
légers.    

 

2. Obligation de compensation pour les importateurs de carburants 

À ce jour, le Conseil fédéral ne s’est pratiquement pas servi de l’instrument de l’obligation de 
compensation. Les importateurs de carburant devaient, au début, compenser 2% du CO2 émis par 

l’essence et le diesel vendus et, en dernier lieu, 10% de celui-ci. La loi prévoit cependant que le 

Conseil fédéral puisse porter ce taux à 40% au maximum. Eu égard au fait qu’il apparaît, depuis 
plusieurs années, que la loi sur le CO2 ne permet pas de réaliser les objectifs définis, il est grand 

temps d’augmenter ce taux de compensation. Comme une augmentation du taux actuel de 10% à 
40%, le maximum, n’est pas réalisable en Suisse en l’espace de quelques mois et que les réductions à 
l’étranger conformes à l’accord de Paris seront pratiquement exclues en 2021, une telle 

augmentation ne ferait qu’entraîner un pic des importations de biocarburants. Comme le Parlement 
demande un taux de compensation en Suisse d’au moins 15% pour 2022 dans la loi sur CO2 
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totalement révisée, un taux nettement plus important pour 2021 provoquerait une politique du 

«stop and go». 

Proposition pour l’art. 89, al. 1, let. e: 

1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la 
consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation 
est fixé comme suit:  

e. pour 2021: 15%. 

Développement:  

Au lieu du taux de 12% proposé par le Conseil fédéral, nous proposons de procéder directement à 

une augmentation à 15%, pour combler au moins une partie essentielle de la lacune attendue au 

niveau de la réalisation de l’objectif (effet de réduction supplémentaire de 500 000 t CO2 en 2021 par 

rapport à la proposition du Conseil fédéral). Cette solution est également en phase avec la nouvelle 

loi sur le CO2 et tout à fait justifiable dans le cadre de la loi en vigueur. Le supplément de 

compensation maximum de 5 ct/l ne serait pas non plus remis en question. Pour terminer, la Suisse 

disposerait ainsi d’un paquet incitatif mettant un accent prononcé sur les régions périphériques, en 
permettant par exemple de réaliser de nouveaux projets dans le secteur du biogaz. Pour les 

responsables de tels projets, il est avantageux de pouvoir mettre les centrales en service en 2021 

déjà et, de cette manière, de les faire fonctionner une année de plus jusqu’en 2030, ce qui influence 

favorablement leur amortissement.  

De plus, nous jugeons important que les exigences écologiques et sociales à l’égard des 
biocarburants s’appliquent et soient vérifiées comme prévu. Nous soutenons également les 
modifications apportées aux art. 90/91. 

 

3. Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles (art. 94ss) 

La loi sur le CO2, dont les principaux instruments de protection du climat ont été prolongés par le 

Parlement, a été explicitement modifiée à l’art. 3, al. 1bis pour qu’en 2021, les émissions diminuent 

de 1,5% supplémentaire et pour qu’un objectif de réduction en Suisse de 21,5% soit réalisé pour la 

période de 1990 à 2021. Il est donc parfaitement insuffisant de prévoir une éventuelle modification 

de la taxe sur le CO2 pour le 1.1.2022 seulement. L’explication selon laquelle l’effet d’annonce 
entraîne déjà une réduction est peu pertinente si les données d’émissions correspondantes et donc 
les décisions concernant la modification ne peuvent être prises qu’en juin 2021. 

Nous demandons en conséquent la modification suivante: 

Art. 94, al. 1, let. d  
1 Le montant de la taxe augmente comme suit:  

d. à partir du 1er janvier 2021: à 120 francs par tonne de CO2, si, en 2019, les émissions de CO2 

générées par les combustibles sont supérieures à 68,5 % des émissions de 1990. 

Développement: cette adaptation maintient la trajectoire linéaire de réduction actuelle, mais se base 

sur l’année de référence 2019, ce qui permet une éventuelle introduction au 1.1.2021 et déploie 

donc son plein effet en 2021. 

Les biofuels en tant que combustibles 

La règlementation proposée à l’art. 95 ne doit pas conduire à ce que les règles en vigueur en Suisse 

pour les biocarburants puissent aussi être appliquées aux biocombustibles. Les normes 



environnementales et sociales doivent être respectées par tous les biofuels dans la mesure où ils 

doivent être pris en compte dans le calcul de la réduction des émissions de CO2. Malheureusement, 

dans ce cas aussi, l’effet de réduction est fréquemment surestimé d’un facteur 2, les biocarburants et 

les biocombustibles étant à tort pris en compte dans le calcul comme neutres en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre. Ce problème doit être supprimé dans la révision totale de la loi sur le CO2. 

 

4. Échange de quotas d’émission 

Au vu des expériences réalisées en Europe et en Suisse avec le système d’échange de quotas 

d’émission et de la mise en œuvre actuellement prévue dans l’UE et en Suisse, nous craignons que 
les incitations ne suffisent pas à motiver les entreprises et les sites industriels concernés à faire 

progresser leur décarbonisation de façon ciblée. Comme ce mécanisme ne peut pas être corrigé au 

niveau de l’ordonnance, nous nous limitons à quelques points: 

Report des droits d’émission 

Les droits d’émission attribués gratuitement jusqu’à fin 2020 ne doivent pas être reportés à la 

période de Paris à partir de 2021. En particulier pour 2020 également, il faut s’attendre à une 
répartition excessive massive de droits d’émission gratuits en raison de la diminution des activités 
due aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Le report de tels certificats à la période de 

Paris aurait pour effet d’affaiblir davantage les objectifs climatiques de l’accord de Paris. 

Facteurs d’émission pour les référentiels (art. 46ss et annexe 9) 

L’annexe 9 décrit comment procéder quand, pour les référentiels de l’UE, des facteurs d’émission de 
CO2 nettement plus élevés que ceux appliqués à l’électricité suisse ont été utilisés pour les calculs.  

La situation est identique pour le plastique usagé, les pneus usagés, etc., utilisés comme carburants 

de remplacement dans l’industrie du ciment. Il est parfaitement incompréhensible et illogique que le 
plastique et les pneus usagés soient pris en compte avec des facteurs d’émission nettement plus 
élevés en Allemagne qu’en Suisse. D’autant plus qu’ils sont même en partie importés d’Allemagne. 
Nous demandons que soient appliqués les mêmes facteurs d’émission que ceux utilisés pour le calcul 
des référentiels! Ce principe correspond aussi à la logique appliquée à l’interchangeabilité 
électricité/combustibles. 

Seuil de 15% 

Tant pour le niveau d’activité que pour les référentiels, un seuil arbitraire d’une modification de 15% 
est prescrit. Concrètement, cela signifie que des incitations perverses sont constamment créées pour 

approcher au plus près ou dépasser à peine ce seuil.  

Mais si des niveaux d’activité et des facteurs sont de toute manière définis chaque année et qu’ils 
influencent le référentiel, il n’y aucune raison de ne pas reprendre ces écarts annuels tels quels. Ceci 
garantirait l’impossibilité de contourner la loi au détriment du climat, pour éviter des pertes ou 
réaliser des rentes supplémentaires. 

 

5. Engagements de réduction 

Recalculer les objectifs fondés sur un plan de mesures 



Alors qu’il est évident que les objectifs de réduction des émissions soient prolongés de manière 

linéaire, le mode de calcul pour les objectifs fondés sur un plan de mesure est plutôt aventureux et 

ne suit pas le principe voulant que des mesures économiques (y compris la taxe sur le CO2) soient 

mises en œuvre. C’est pourquoi nous proposons que les entreprises soient motivées à se fixer de 
nouveaux engagements de réduction adaptés pour l’année 2021, reflétant non pas la situation 

technique et économique de 2013, mais celle de 2021. 

Dépassement des objectifs 

Nous interprétons l’art. 146f de telle manière que même les dépassements d’objectifs de la période 
avant 2013 puissent encore être prise en compte en 2021. Si tel est bien le cas, nous nous opposons 

à cette aberration. De manière générale, il ne devrait pas y avoir de reports à l’année 2021 de la 

période de Kyoto achevée en 2020. 

Certificats étrangers 

Si des certificats étrangers sont pris en compte pour l’année 2021, ceux-ci doivent impérativement 

satisfaire les règles de l’art. 6.2 de l’accord de Paris sur le climat, c’est-à-dire présenter un 

corresponding adjustment et un transfert ITMO. 

Reporting facilité (art. 97-99) 

De manière générale, nous saluons les efforts en vue de simplifier la bureaucratie. Néanmoins, les 

rapports du Contrôle fédéral des finances (CDF) ont aussi montré que les contrôles effectués jusqu’à 
présent étaient souvent insuffisants. Ici, ces simplifications ne sont justifiées que si l’Administration 
fédérale des douanes (AFD) effectue réellement des contrôles ponctuels, qu’elle dispose de 

mécanismes de sanction efficaces et qu’elle les applique. 
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Stellungnahme zur Änderung der CO2-Verordnung / laufende Anhörung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Unsere Firma ist im Import von Personenwagen tätig und deshalb auch vom CO2-Gesetz und der 

dazugehörigen Verordnung betroffen. Deshalb möchten wir Sie im Bezug auf die laufende Anhörung um 

folgende Änderungen bitten: 

 

 Entfall der 6-Monats Frist zur Besteuerung von jungen Occasionen: Diese Frist ist ungerecht, weil sie 

die Autos nach der ersten Inverkehrsetzung in der EU ein zweites Mal besteuert. 

 

 Entfall des Papierversands ans ASTRA: Der Versand aller für die Zulassung wichtigen Dokumente ans 

ASTRA bei Typenschein X Autos führt in unserem Betrieb zu längeren Standzeiten und höheren Kosten. 

 

 Erlass von Nischenzielen für Amerikaner: Momentan werden Autos, die nicht aus der EU stammen, 

durch die fehlenden Nischen- und Kleinherstellerziele ohne nachvollziehbaren Grund benachteiligt. 

 

 Ermöglichung der Übertragung von CO2-Guthaben: Verfügt ein Importeur nach Ablauf einer 

Abrechnungsperiode über Guthaben in seiner CO2-Abrechnung, sollen diese aufs nächste Jahr 

übertragen werden können, damit man sie nicht möglichst aufbrauchen muss. 

 

 Verlängerung der Mehrfachgewichtung: Die 2-fache Gewichtung von Autos, die unter 50g CO2/km 

emittieren, soll auch in Zukunft weitergeführt werden, da das ein grosser Anreiz für den Import 

solcher Personenwagen darstellt. Die kontraproduktive Limitierung von 7,5g sollte wegfallen. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Wünsche und halten uns für weitere 

Informationen oder Fragen zur Verfügung 

 

Freundliche Grüsse 

 

NUMBER ONE CAR RENTAL AG 
 

 

 

Roger Kunz, CEO 
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Bundesamt für Umwelt BAFU 

Abteilung Klima 

Herrn Raphael Bucher 

CH-3003 Bern 

 

Bern, 25. August 2020 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir sind froh, zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung nehmen zu 

können. Die Teilrevision bietet die Chance, trotz der Verzögerung der Totalrevision des CO2-

Gesetzes die Schweizer Klimapolitik einen Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz darf auf-

grund ihrer globalen Vernetzung und Verantwortung diese Gelegenheit nicht ungenutzt las-

sen.  

In Anbetracht der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestreben, die be-

reits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff zu nehmen 

– aber nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 – müssen ambiti-

oniertere Regelungen und Massnahmen getroffen werden, als der Bund mit der Vorlage vor-

schlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO2-Abgabe, aber auch die anvisierten Regelungen 

im Umgang mit Auslandzertifikaten sowie beim Import von Neuwagen und Treibstoffen, grei-

fen dafür viel zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rahmen seiner Kom-

petenzen sehr viel ambitioniertere Vorgaben machen.  

Abgesehen von Artikel 17 (siehe nachfolgend) erachten wir die Vorlage insgesamt als ungenü-

gend. Wir beantragen, dass die CO2-Verordnung insbesondere in folgenden Bereichen ver-

schärft wird:  

 Auslandzertifikate: Im Sinne des ab 2021 gültigen Pariser Abkommens müssen ausländische 

Zertifikate den entsprechenden Vorgaben (Artikel 6) entsprechen. Dazu gehört der Nachweis 

eines Corresponding Adjustments sowie von International übertragenen Minderungen 

(ITMO).  
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 Übertragung von Emissionsrechten: Es ist unverständlich, wieso Emissionsrechte über die 

Kyoto-Periode hinaus geltend gemacht werden sollen. Das Inkrafttreten des Pariser Klima-

übereinkommens bietet die Möglichkeit, ab 2021 das bestehende, sämtlichen Klimaschutz-

bemühungen zuwiderlaufende Überangebot an (vor allem kostenlos zugeteilten) Emissions-

rechten zu korrigieren. Dies muss zwingend genutzt werden.  

Treibstoffimport-Kompensation (Artikel 89): Die vorgeschlagene Erhöhung der Kompensa-

tionspflicht für Treibstoffimporte um gerade mal 2 Prozentpunkte (auf 12%) geht klar zu wenig 

weit. Angesichts des kaum genutzten Spielraums des Bundes, diese bis 40% erhöhen zu kön-

nen, und aufgrund der bisher deutlich verfehlten Ziele im Verkehrssektor, stellt eine Erhöhung 

auf wenigstens 15-20% für 2021 das absolute Minimum dar.  

CO2-Abgabe (Artikel 94 ff.): Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im Jahr 2021  

(-1.5% gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 

1.1.2021 auf CHF 120 erhöht werden. Nur so besteht die Aussicht, das inländische Redukti-

onsziel von -21.5% per 2021 (gegenüber 1990) zu erreichen.  

Biotreib- und Brennstoffe (Artikel 95): Es ist wichtig, dass durch diese Änderung nicht der 

Verwässerung bestehender Kriterien für Biotreib- und -brennstoffen Vorschub geleistet wird. 

Gerade wenn biogene Treibstoffe zur Kompensation von Emissionen aus fossilen Treibstoffen 

verrechnet werden dürfen, müssen sie zwingend dieselben Umwelt- und sozialen Standards 

erfüllen wie die biogenen Brennstoffe.  

Inverkehrsetzung von Elektrofahrzeugen (Artikel 17): Die missbräuchliche Inverkehrset-

zung vom Elektrofahrzeugen zwecks Kaschierung von Übertretungen des Flottenziels muss 

dringend Einhalt geboten werden. Wir unterstützen daher die Regelung in diesem Punkt der 

Vorlage.  

Import von Neuwagen (Artikel 27): In Anbetracht der bisherigen Verfehlung von Klimaziel-

vorgaben im Verkehrssektor müssen nach wie vor bestehende Lücken beim Neuwagen-Import 

nun dringend geschlossen werden. Das betrifft insbesondere die Vermeidung von Supercre-

dits, welche durch Mehrfachzählung von emissionsarmen den Import von emissionsintensiven 

Fahrzeugen kaschieren. Aber auch das Teilflottenziel, welches ausgerechnet die klimaschäd-

lichsten Neuwagen von der Abgasregelung ausnimmt. Zudem scheint die Vorlage bezüglich 

des Umrechnungsschlüssels zum Emissions-Grenzwert (95g/km NEFZ zu WLTP) die beste-

hende Gesetzeslage abschwächen zu wollen.  

Zusatzbemerkung: Die neuerliche COVID-19-Lage darf nicht als Vorwand dienen, die Revi-

sion der CO2-Verordnung abschwächen oder verlangsamen zu wollen. Es existieren keinerlei 

stichhaltige Kausalitäten, die eine Verzögerung von Klimamassnahmen rechtfertigen würden. 

Ganz im Gegenteil: Die Coronakrise zieht – gleich wie die Klimaveränderung – in erster Linie 

ärmste und verwundbarste Bevölkerungsteile in Mitleidenschaft. Daher müssen alle zur Ver-

fügung stehenden Mittel ergriffen werden, um den Klimaschutz zu beschleunigen und deren 

(auch grenzüberschreitende) Auswirkungen abzumildern. Eine weitere Verzögerung dringen-

der Massnahmen birgt das Risiko, die Doppellast der Klima- und Coronakrise zu verschärfen 

anstatt sie zu verringern.  
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Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesse-

rung der Verordnungsvorlage. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Kurt Zaugg-Ott, Dr. theol. 
oeku Kirche und Umwelt 
Leiter der Fachstelle  
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bis-

her klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung 

wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und 

auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wur-

den unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 

diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissions-

handelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-

aus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht 
nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automo-
bilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert 
die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen beste-
hen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, 
welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie ei-
gentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die 
Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ 
Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-
Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 
Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 
eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwi-
schenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten 
Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 
2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflotten-
ziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Ener-
giestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vor-
gaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heu-
tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher 
Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser 
Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und 
am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer ein-
fachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hyb-
ride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrech-
nung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahr-
zeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schul-
note doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 

der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 

Umrechnungsfaktoren.  

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-

verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-

ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 

wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vo-
raussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se kei-
nen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günsti-
gere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-

stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-

stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 

kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum 

von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es 

im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entspre-

chen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen 

führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 

von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 

führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-
fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-

tionssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 

wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 

 
6 Seiten 9 und 10 
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CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-

tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-

lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 

werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genom-

men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-

forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 

bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 

eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und da-

mit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-

jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-

kung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-

standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 

CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 

oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes beho-

ben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzu-

treiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 

Punkte: 



9 

 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-

gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 

Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 

rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 

abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-

rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 

dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 

werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 

fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 

die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 

bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-

Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 

Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-

mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-

men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 

zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-

men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-

viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 

somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-

geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 

Jahr 2021 stattfinden. 
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Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-

nen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 

Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-

trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 



OeME-Kommission der Evang.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern 

Jürg Liechti-Möri, Pfarrer 

Blumenbergstrasse 50 

3013 Bern] 

 

 

Raphael.bucher@bafu.admin.ch  

Bern, den 16. August 2020 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir sind froh, zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung nehmen zu 

können. Die Teilrevision bietet die einmalige Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des 

CO2-Gesetzes dennoch die Schweizer Klimapolitik einen bedeutenden Schritt vorwärts zu brin-

gen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer bedeutenden globalen Vernetzung und Verantwortung 

diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.  

Die COVID-19-Lage darf nicht als Vorwand dienen, die Revision der CO2-Verordnung abschwä-

chen oder verlangsamen zu wollen. Es existieren keinerlei stichhaltige Kausalitäten, die eine 

Verzögerung von Klimamassnahmen rechtfertigen würden. Ganz im Gegenteil: Die 

Coronakrise zieht – gleich wie die Klimaveränderung – in erster Linie ärmste und verwund-

barste Bevölkerungsteile in Mitleidenschaft. Daher müssen alle zur Verfügung stehenden Mit-

tel ergriffen werden, um den Klimaschutz zu beschleunigen und deren (auch grenzüberschrei-

tende) Auswirkungen abzumildern.  

In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im Bestre-

ben, die bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff 

zu nehmen – aber nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen Energiestrategie 2050 – müs-

sen klar ambitioniertere Regelungen und Massnahmen getroffen werden, als der Bund mit 

der Vorlage vorschlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO2-Abgabe, aber auch die anvisier-

ten Regelungen im Umgang mit Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen und 

Treibstoffen, greifen dafür viel zu kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rah-

men seiner vorhandenen Kompetenzen sehr viel ambitioniertere Vorgaben machen.  

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesse-

rung der Verordnungsvorlage. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

OeME-Kommission der Evang.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern 

Jürg Liechti-Möri, Präsident 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bis-

her klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung 

wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und 

auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wur-

den unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 

diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissions-

handelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-

aus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht 
nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automo-
bilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele steigert 
die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen beste-
hen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, 
welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, als sie ei-
gentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stiegen die 
Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ 
Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO2-
Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 

Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 

2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 

bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 

hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 

Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 
eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den Zwi-

schenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 

das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten 
Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von 
2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflotten-
ziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich der Ener-
giestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 

2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 

3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 



Vernehmlassungsantwort OeME-Kommission der Evang.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern 

3 

 

langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der Vor-
gaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heu-
tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher 
Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser 
Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im Ständerat und 
am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach Ab-
satz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer ein-
fachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hyb-
ride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrech-
nung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation von Fahr-
zeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede Schul-
note doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 

der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 

Umrechnungsfaktoren.  

 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-

verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-

ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 

wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vo-
raussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se kei-
nen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günsti-
gere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-

stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-

stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 

kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum 

von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es 

im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entspre-

chen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen 

führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 

von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 

führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-

fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-

tionssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 

wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 

 
6 Seiten 9 und 10 
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CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-

tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-

lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 

werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genom-

men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-

forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 

bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 

eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und da-

mit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-

jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-

kung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-

standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 

CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 

oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes beho-

ben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzu-

treiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 

Punkte: 
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Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-

gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 

Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 

rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 

abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-

rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 

dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 

werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 

fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 

die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 

bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-

Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 

Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-

mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-

men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 

zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-

men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-

viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 

somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-

geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 

Jahr 2021 stattfinden. 



Vernehmlassungsantwort OeME-Kommission der Evang.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern 

7 

 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-

nen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 

Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-

trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Frau  

Andrea Burkhardt  

Abteilung Klima 

Bundesamt für Umwelt  
3003  Bern 

Regensdorf, 21. August 2020  

Teilrevision  der CO2-Verordnung —  Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau  Burkhardt  

Gerne nehmen wir  die  Gelegenheit wahr, im Rahmen  des  Vernehmlassungsverfahrens 
Stellung zu nehmen zur Teilrevision  der CO2-Verordnung, welche  der  Umsetzung  der  

Revision  des CO2-Gesetzes im Rahmen  der  Pa.ly. Burkart  17.405  dient.  

Die  Stiftung Klimaschutz und  CO2-Kompensation KliK ist  die  branchenweite 

Kompensationsgemeinschaft im Rahmen  des CO2-Gesetzes. Sie erfüllt anstelle  der  

Mineralölgesellschaften, welche fossile Treibstoffe  in  Verkehr bringen, deren gesetzliche 

Pflicht, einen Teil  der  bei  der  Nutzung  der  Treibstoffe entstehenden  CO2-Emissionen zu 
kompensieren.  

Die  vorgeschlagene Anpassung  der  uns direkt betreffenden Regulierung  der  
Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure  in den  Artikeln  89  bis  91  bringt eine 
erhebliche Verschärfung mit sich, welche  die  Erfüllung  der  Kompensationspflicht im J ahr  

2021  nahezu unerfüllbar macht. Sogar  der  erläuternde Bericht räumt  dies  ein  (S. 25).  Wir 
halten  es  für bedenklich, wenn  der  Regulator Auflagen macht und  die  Rahmenbedingungen 

zu deren Erfüllung so setzt, dass sie mit  der  allergrössten Wahrscheinlichkeit nicht 

eingehalten werden können —  insbesondere, wenn  dies  eine Strafzahlung  in der  

Grössenordnung  von  gegen  100  Mio.  Fr.  zur Folge haben kann,  die in die  allgemeine 
Bundeskasse fliesst.  Dies  gilt umso mehr, als  die  Verschärfungen ohne Not erfolgen und 
schwach begründet sind. 



Zu  den  vorgeschlagenen Anpassungen im Einzelnen äussern wir uns im Folgenden gegliedert 
nach Themen, nicht  in der  Reihenfolge  der  Artikel:  

1) K ompensationssatz  (Art. 89)  

Gemäss dem erläuternden Bericht begründet sich  die  Höhe  des  K ompensationssatzes  von 
12%  im Jahr  2021  aus dem zusätzlichen Reduktionsbedarf  von 800'000  Tonnen CO2eq 
gegenüber dem Jahr  2020, der  sich wiederum aus dem gesetzlichen V erminderungsziel  von 
21.5%  gegenüber  1990  ergibt. Davon sollen also vom K ompensationsinstrument allein gut  
300'000  Tonnen CO2eq oder  fast 40%  getragen werden.  

Es  erstaunt, dass  die  übrigen Instrumente  des CO2-Gesetzes —  namentlich  die CO2-Abgabe, 
das Gebäudeprogramm, das Emissionshandelssystem sowie  die  Emissionsvorschriften für 
Fahrzeuge —  derart unwirksam sind, dass sie zusammen nicht einmal zwei Drittel  der  
benötigten Wirkung liefern. Fragwürdig ist aber vor allem  der  Ansatz,  die  verbleibende 
Fehlmenge einem einzigen  Instrument quasi  als « Residualgrösse» aufzubürden. Auch lag  die  
Erhöhung  des  K ompensationssatzes im Durchschnitt über  die  V erpflichtungsperiode  2013  bis  
2020  bei lediglich  1.25% pro  Jahr. Eine Erhöhung um  2%  für das Jahr  2021  allein erscheint 
vor diesem Hintergrund unverhältnismässig.  

2) Ausschliessliche Anrechnung  von 2021  erzielten E missionsverminderungen  (Art. 91) 

Der  erläuternde Bericht liefert keine Begründung, weshalb  die  K ompensationspflicht für das 
Jahr  2021  vollständig mit Emissionsverminderungen erfüllt werden muss,  die  im Jahr  2021  
erzielt werden.  Er  hält lediglich lapidar fest, das V orgehen sei analog zum Jahr  2020.  

Im Jahr  2020  gilt diese Regelung, welche eine einschneidende V erschärfung gegenüber  den  
J ahren  2013  bis  2019  darstellt, allerdings aus einem spezifischen Grund,  der  für das Jahr  
2021  nicht gegeben ist: Das nationale CO2-Gesetz kennt nur ein Zieljahr, das Jahr  2020,  
während sich  die  internationale V erpflichtung unter dem  K yoto-Protokoll auf  die  Zielperiode  
2013  bis  2020  bezieht. Entscheidend ist mithin  national die  Emissionsbilanz  des  Jahres  2020, 
international die  Emissionsbilanz  der  Periode  2013  bis  2020.  Ein V or- oder Nachholen  von  
Emissionsverminderungen ist auf nationaler Stufe im Jahr  2020,  anders als  in den  V orjahren, 
nicht möglich.  

In der 2021  unter dem Pariser Ü bereinkommen einsetzenden V erpflichtungsperiode, welche 
bis  2030  andauert, hat  die  Schweiz  international  diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein 
Periodenziel für  die  Jahre  2021  bis  2030  sowie ein Ziel für das Jahr  2030  allein.  In den  Jahren  
2021  bis  2029  ist somit gleich wie  in den  Jahren  2013  bis  2019  ein V or- oder Nachholen  von  
Emissionsverminderungen möglich.  

Es  ist allein  der  Langsamkeit  des  Gesetzgebungsprozesses geschuldet, dass nun  2021  als 
singuläres Zieljahr erscheint. Bei regulärem Inkrafttreten  des  revidierten CO2-Gesetzes auf 
Beginn  der  neuen Periode  am 1.  Januar  2021  wäre das Jahr  2021  ohne weiteres als 
Bestandteil  der  hinsichtlich  des  zeitlichen Anfalls  von  Emissionsverminderungen flexiblen 
Periode  2021  bis  2029  betrachtet worden. Sachlich besteht demnach keinerlei 
Notwendigkeit, das Jahr  2021 in  Bezug auf  die  Anrechenbarkeit  von  
Emissionsverminderungen zur Erfüllung  der  K ompensationspflicht dem Jahr  2020  
gleichzusetzen. 



3)  Ü bertragung nicht verw endeter Bescheinigungen  der  Periode  2013  bis  2020  ins J ahr  

2021 

Der  Gesetzgeber hat  es  bei  der  Behandlung  der Pa. Iv.  Burkart versäumt, eine 
Ü bergangsbestimmung zu schaffen, welche  die  Ü bertragung  der in der  Periode  2013  bis  
2020  ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins J ahr  2021  regelt. Im 
Rahmen  der  Revision  des  CO2-Gesetzes nach  2020 (Art. 57  Abs.  3)  ist deren Ü bertragung  in 
die  J ahre  2021  bis  2025  hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt  der  bisherigen 
Debatte umstritten war.  

Da  aber  die  Ü bergangsbestimmungen  des  geltenden CO2-Gesetzes  die  Ü bertragung  von  
Bescheinigungen nicht behandeln, weil diese vor  2013  noch gar nicht existierten, fiel  dies  
nun gewissermassen zwischen Stuhl und  Bank. Der  Bundesrat könnte das auf 
Verordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen  des  Parlaments zuwiderzuhandeln. 

Dieser und  der  vorhergehende Punkt gehen dabei Hand  in  Hand: Nur wenn  die  
überschüssigen Bescheinigungen  der  Periode  2013  bis  2020  im J ahr  2021  verwendet werden 
können, sind  de facto  im J ahr  2021  andere als im J ahr  2021  erzielte 
Emissionsverminderungen anrechenbar.  

4)  Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte  ( Art. 90  und  91)  

Die  Möglichkeit,  der  Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten 
nachzukommen, soll aufgehoben werden.  Der  erläuternde Bericht spricht diesen pauschal  
die  Zusätzlichkeit nach  2020  ab  (S. 19).  Damit werden dem Kompensationsinstrument im 
J ahr  2021  Emissionsverminderungen im Umfang  von  rund  150'000  Tonnen CO2eq entzogen.  

Da die  Zusätzlichkeit  der  betroffenen über  100  Projekte seit  2013  jährlich akribisch geprüft 
wird, stellt sich  die  Frage, weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neujahrstag  2021  
nicht mehr additionell sein sollten.  Dies  umso mehr, als eingeräumt wird, dass  die  Projekte 
ohne  die  Einnahmen aus dem Verkauf  der  Emissionsverminderungen  in  finanzielle 
Schwierigkeiten geraten können und allenfalls sogar deren Einstellung droht —  was ja ein 
eindeutiger Beleg ihrer Zusätzlichkeit wäre  (S. 26).  

Rätselhaft ist  die in  diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage,  der  
Wegfall  der  selbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten 
im J ahr  2021  führen  (S. 26).  Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte 
im J ahr  2021  mehr ausgelöst werden.  Die  Vorlaufzeit bis zur Registrierung  von  
Kompensationsprojekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt 
typischerweise bei  12  bis  18  Monaten.  In  Kombination mit  der  Auflage, nur im J ahr  2021  
erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu können, sowie dem höheren 
Kompensationssatz führt somit  der  sachlich auf tönernen Füssen stehende Ausschluss selbst 
durchgeführter Projekte direkt  in die  Nichteinhaltung  der  Kompensationspflicht.  

5)  Unzulässigkeit  von  Mehrleistungen 

Das System  der  CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung wird durch das 
Ü bergangsgesetz um ein J ahr bis Ende  2021  verlängert.  Es  ist nicht nachvollziehbar, warum 



dies  nicht auch für  die  Möglichkeit gilt, dass sich  die  Betreiber  von  Anlagen mit 
Verminderungsverpflichtung Bescheinigungen ausstellen lassen können für  die  Erzielung  von  

Emissionsverminderungen, dank denen  der  Reduktionspfad um mehr als  5%   unterschritten 
wird. Damit werden dem Kompensationsinstrument im J ahr  2021  rund  100'000  
Bescheinigungen entzogen, womit  die  Nichterfüllung  der  Kompensationspflicht  2021  
nochmals wahrscheinlicher wird. Für  die  Betreiber  der  Anlagen entfällt  der  Anreiz, 

entsprechende zusätzliche Emissionsverminderungen zu erzielen;  die  gegenteilige 

Behauptung im erläuternden Bericht  (S. 9)  ist unfundiert. 

Anträge 

Konkret stellen wir somit  die  folgenden Anträge: 

• Art. 12 Abs. 2: 
Die  Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang  der  Differenz zwischen dem 
Reduktionspfad abzüglich  5  Prozent und  den  Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letztmals  2021,  
ausgestellt. 

• Art. 89 Abs. 1 Bst. e:  
für das Jahr  2021: 11  Prozent. 

• Art. 90 Abs. 1: 
[Die  geltende  CO2-V erordnung ist unverändert zu lassen.]  

Y  	Art. 91 Abs. 2: 
[Die  geltende  CO2-V erordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91 Abs. 3: 
[Die  geltende  CO2-V erordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 140  Abs.  3  (neu): 

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland,  die in den  Jahren  
2013-2020  ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr  2021  als Bescheinigung verwendet 
werden. 
(A lternativ könnte ein  Art. 139a  geschaffen werden mit dem Titel « Ü bertragung nicht verwendeter 
Bescheinigungen aus dem Zeitraum  2013-2020»  und demselben Text als Inhalt.) 

Im Ü brigen begrüssen wir  die die  Artikel  6  und  14  betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen  
die  Transparenz  des  Kompensationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt.  Dies  

liegt  in  unserem Interesse, da wir unverändert das Kompensationsinstrument für ein 

geeignetes und wirksames Element  der  Schweizer Klimapolitik halten. 

mit freundlichen Grüssen  - 
PAUL   AE CHE R L I  AG 	

_ 
 

L   HOLZ 
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 Luzern, 24. August 2020 

 

 
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen, zur Vernehmlassung der Teilrevision der 
CO2-Verordnung. Trotz Verzögerung der Totalrevision des CO2-Gesetzes, könnte diese Teilrevision die 
Schweizer Klimapolitik einen grossen Schritt vorwärts bringen.  

Die bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele und die schneller fortschreitenden Klima-
veränderungen verlangen jedoch ambitioniertere Massnahmen, als in dieser Vorlage vorgeschlagen, 
auch im Hinblick auf die bereits beschlossene Energiestrategie 2050. 

Der Klimawandel wird als eine der grössten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts angesehen. Die Verän-
derungen haben nicht nur Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, er stellt auch ein 
erhebliches Risiko für die Gesundheit dar,  was uns Ärztinnen und Ärzte  mit besonderer Sorge erfüllt. 

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur Verbesserung der 

Verordnungsvorlage. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

 

PSR/IPPNW Schweiz 

 

Dr.med. Jean-Jacques Fasnacht Prof. Dr. sc. nat. Urs Rüegg  Dr. med. Claudio Knüsli 

Präsident    Vorstandsmitglied   Vorstandsmitglied 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war 

bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verord-

nung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korri-

giert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 

2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauen-

de Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das gel-

tende CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klima-

schutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Ver-

zögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die 

Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die An-

passung der Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. si-

chergestellt, dass die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 über-

schwemmt werden und diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohne-

hin unwirksame Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten 

missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes 

hinaus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur 
im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflot-
tenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten 
Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt 
sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen 
und Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-
Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen An-
triebsformen deutlich. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren 
sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen 
in der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen 
bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurück-
bleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 
abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-Einsparnisse, 
als sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 stie-
gen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb 
also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte 
und im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der Fahr-
zeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheiden-

de Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom 
Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugs-

modalitäten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch ma-

chen können, hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der 

ungewichteten Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere 

das phasing-in eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen 
sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen 

insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 veröf-
fentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von 2013 
S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 die CO2-Reduktion auf 
680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänder-
ten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesra-
tes von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des 
Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-Einsparung als anlässlich 
der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten Min-
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in ver-
langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der 
                                                           
1
 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 

2
 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3
 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 

UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html
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Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen 
und leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissi-
onsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile 
wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-Gesetzes) im 
Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer Verminde-
rung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens 7,5 g 
CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr 
stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei 
einer einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und 
Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfa-
che Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensa-
tion von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften 
stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu be-
stehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvarian-

te der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung 

der Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

                                                           
4
 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 

5
 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-

verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit 

dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künst-

lich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz 

verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückex-

portiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwa-

gen deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (vor-
aussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 
2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se 
keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird da-
durch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher 
günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treibstoff-

importeure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausgestos-

senen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 

kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maxi-

mum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem 

gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen 

entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Bio-

treibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-

Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer 

Stop-and-go Politik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-

fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-
tionssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest 

einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t 
CO2 im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem 

neuen CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale 

Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem natio-
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nalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte 

umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in 

betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert 

werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-

forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 

bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 

eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungsef-

fekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und 

damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im 

Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 

Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle 

Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozi-

alstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 

CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 

oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes be-

hoben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und 

der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen 

Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt 

voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf we-

nige Punkte: 
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Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 über-

tragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 

Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen 

zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätz-

lich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementin-

dustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvoll-

ziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren ver-

rechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert 

wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, 

welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der 

Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 

15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt wer-

den, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-

mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu über-

nehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um 

Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-

men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen mo-

tiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 

somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-

geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns die-

sem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 

ins Jahr 2021 stattfinden. 



7 

 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und 

einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 

Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichproben-

kontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Bundesamt für Umwelt BAFU 
Raphael Bucher 
3003 Bern 
Per Email: raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
 
 
Zürich, den 24. August 2020 
 
 
 
Stellungnahme: Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Protect Our Winters Schweiz ist die Stimme der Outdoor Gemeinschaft für den 
Klimaschutz. Wir sind eine Community aus Athleten, Aktivisten sowie engagierten 
Unternehmen, die an Lösungen arbeiten, um einen Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik zu bewirken. Wir sind froh, zur Vernehmlassung der Teilrevision der CO2-
Verordnung Stellung nehmen zu können. Die Teilrevision bietet die einmalige Chance, 
trotz Verzögerung der Totalrevision des CO2-Gesetzes dennoch die Schweizer 
Klimapolitik einen bedeutenden Schritt vorwärts zu bringen. Die Schweiz darf aufgrund 
ihrer bedeutenden globalen Vernetzung und Verantwortung diese Gelegenheit nicht 
ungenutzt lassen.  
 
In Anbetracht dessen und der sich beschleunigenden Klimaveränderungen, sowie im 
Bestreben, die bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich 
in Angriff zu nehmen – aber nicht zuletzt auch im Sinne der beschlossenen 
Energiestrategie 2050 – müssen klar ambitioniertere Regelungen und Massnahmen 
getroffen werden, als der Bund mit der Vorlage vorschlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung 
der CO2-Abgabe, aber auch die anvisierten Regelungen im Umgang mit 
Auslandzertifikaten und beim Import von Neuwagen und Treibstoffen, greifen dafür viel zu 
kurz. Hier muss der Bund dringend nachbessern und im Rahmen seiner vorhandenen 
Kompetenzen sehr viel ambitioniertere Vorgaben machen.  
 
Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur 
Verbesserung der Verordnungsvorlage. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Nicholas Bornstein, Präsident 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen  

Vorbemerkung 

Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war bis-

her klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die Verordnung 

wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen korrigiert und 

auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten Energiestrategie 2050 wur-

den unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 

diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame Emissions-

handelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes hin-

aus zu verstärken. 

 
1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das COϮͲNeuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 
Strassenverkehr sind die COϮͲEmissionen immer noch höher als ϭϵϵϬ. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten IndiviͲ
dualverkehr ;MIVͿ die klimaschädlichen COϮͲEmissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht 
nur in einer COϮͲReduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und AutomoͲ
bilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der COϮͲNeuwagenflottenziele steigert 
die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 
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Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der COϮ Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren sich 
und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in der 
vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen besteͲ
hen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, 
welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie ϮϬϱϬ abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger COϮͲEinsparnisse, als sie eiͲ
gentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren ϮϬϭϳ und ϮϬϭϴ stiegen die 
Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ 
Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im COϮͲ
Gesetz vom Parlament festgelegte COϮͲReduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

 

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art Ϯϳ, Abs.Ϯ: 

Ϯ Für die Berechnung der durchschnittlichen COϮͲEmissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach AbͲ
satz ϭ wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren ϮϬϮϬʹϮϬϮ1 folgender Anteil der Fahrzeuge 
mit den tiefsten COϮͲEmissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr ϮϬϮϬ: ϴϱ Prozent; 

b.im Referenzjahr ϮϬϮϭ: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der COϮͲWirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasingͲin ;TeilflottenzielͿ entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 
ϮϬϮϬ schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung ΀Anmerkung: phasingͲin und supercredits΁ Gebrauch machen können, 
hätten sie also im Mittel ihr COϮͲEmissionen um die ϵ g COϮ/km ;Zielerreichung der ungewichteten 
EmissionenͿ senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasingͲin 
eine COϮͲsteigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den ZwiͲ
schenjahren ϮϬϭϯ und ϮϬϭϰ die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere 
das phasingͲin zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie ϮϬϱϬ veröfͲ
fentlicht hat, zeigen, dass die COϮͲReduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die Verordnung 
nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie von ϮϬϭϯ 
S. ϳϳϮϬ beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre ϮϬϭϲͲϮϬϯϬ die COϮͲReduktion auf 
ϲϴϬ‘ϬϬϬ Tonnen COϮ pro Jahr, wenn Art. Ϯϳ COϮV angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten 
Version von Art Ϯϳ COϮV ϰϲϬ‘ϬϬϬ Tonnen COϮ pro Jahr gegenüber ;siehe Angaben des Bundesrates von 
ϮϬϭϳ S. ϯ bei einem nicht EUͲanalogen ZeitplanͿ. Ohne die hier geforderte Streichung des TeilflottenͲ
ziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger COϮͲEinsparung als anlässlich der EnerͲ
giestrategie ϮϬϱϬ versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten MinͲ
derheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EUͲRegelung hinausgehendes phasingͲin verͲ

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom ϭϴ.Ϯ.ϮϬϮϬ 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der COϮͲEmissionsvorschriften für neue Personenwagen ϮϬϭϮͲϮϬϭϴ. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des NationalͲ und Ständerates“, S. ϱϬ 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der COϮͲEmissionsvorschriften für neue Personenwagen ϮϬϭϮͲϮϬϭϴ. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des NationalͲ und Ständerates“, S. ϯϮ 
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langte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der VorͲ
gaben und der COϮͲZielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 
leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem heuͲ
tigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom Kommissionsprecher 
Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 Mittlerweile wurde dieser 
Wille als expliziter Gesetzestext ;Art. ϭϭ, Abs. Ϯ des totalrevidierten COϮͲGesetzesͿ im Ständerat und 
am ϭϬ. Juni ϮϬϮϬ auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine ϭ:ϭͲUmsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art Ϯϳ, Abs.ϯ: 

ϯ Für die Berechnung der durchschnittlichen COϮͲEmissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach AbͲ
satz ϭ werden Fahrzeuge mit COϮͲEmissionen von weniger als ϱϬ g COϮ/km bis zu einer Verminderung 
der durchschnittlichen COϮͲEmissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total höchstens ϳ,ϱ g 
COϮ/km für die Referenzjahre ϮϬϮϬʹϮϬϮ1 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr ϮϬϮϬ: doppelt; 

b.im Referenzjahr ϮϬϮϭ: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und PlugͲinͲHybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr stark 
davon, dass die COϮͲEmissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer einͲ
fachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und PlugͲinͲHybͲ
ride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache AnrechͲ
nung von Fahrzeugen mit weniger als ϱϬ g COϮ/km würde jedoch zu einer Überkompensation von FahrͲ
zeugen mit hohem COϮͲAusstoss führen und die Wirkung der COϮͲEmissionsvorschriften stark 
abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede SchulͲ
note doppelt zählt, die höher ist als ϱ.Ϭ, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu bestehen. 
Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 

der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 

Umrechnungsfaktoren.  

 
4 Bundesrätin Leuthard am Ϯϯ. September ϮϬϭϱ im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtlichesͲbulletin/amtlichesͲbulletinͲdieͲverhandlungen?SubjectIdсϰϳϴϭϮ 
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Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche In-

verskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 

Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Die-

ses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert 

wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 
Pandemie Anfang ϮϬϮϬ seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab ϭ. ϭ. ϮϬϮϭ bis zum Inkrafttreten des neuen COϮͲGesetzes ;voͲ
raussichtlich ϭ. ϭ. ϮϬϮϮͿ und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für ϮϬϮϬ 
sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se keiͲ
nen Einfluss auf den durchschnittlichen COϮͲAusstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird dadurch 
im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher günstiͲ
gere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die Treib-

stoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel ausge-

stossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen 

kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-Gesetzes ist es 

nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum 

von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es 

im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen entspre-

chen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr von Biotreibstoffen 

führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen Inland-Kompensationssatz 

von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu einer Stop-and-go Politik 

führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betref-
fenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der Kompensa-

tionssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 

wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen ;Zusatzreduktionswirkung: ϱϬϬ’ϬϬϬt CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 

 
6 Seiten ϵ und ϭϬ 
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CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensa-

tionsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimu-

lus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 

werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in betrieb genom-

men werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen An-

forderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die Änderungen 

bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 

eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und da-

mit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das Stich-

jahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle Wir-

kung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und Sozial-

standards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung von 

CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung 

oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhaus-

gasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO2-Gesetzes beho-

ben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzu-

treiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige 

Punkte: 
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Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 übertra-

gen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von kostenlosen 

Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-Massnahmen zu 

rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser Klimaziele zusätzlich 

abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der Zementindust-

rie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, 

dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren Emissionsfaktoren verrechnet 

werden als in der Schweiz ʹ zumal diese z.T. sogar vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir 

fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für 

die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier 

bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-

Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 

Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den Bench-

mark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu überneh-

men. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um Verluste 

zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche Massnah-

men (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass Unternehmen moti-

viert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche 

somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspie-

geln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 

Jahr 2021 stattfinden. 
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Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und ei-

nen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend waren. 

Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende Stichprobenkon-

trollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 

 

 

 



RAURICA WALD  AG  

Frau  
Andrea Burkhardt  
Abteilung Klima 
Bundesamt für Umwelt  
3003  Bern 

Muttenz, 24.08.2020  

Teilrevision  der  CO2-Verordnung - Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau  Burkhardt  

Gerne nehmen wir  die  Gelegenheit wahr, im Rahmen  des  Vernehmlassungsverfahrens Stel-
lung zu nehmen zur Teilrevision  der  CO2-Verordnung, welche  der  Umsetzung  der  Revision  
des  CO2-Gesetzes im Rahmen  der  Pa.ly Burkart  17.405  dient.  

Die  Raurica  Wald AG  ist mit  51%  an der  Holzkraftwerk Basel  AG  beteiligt und im Bereich  der  
Nutzung  der  Holzenergie  in  grösserem Rahmen damit ein Pionier. Beiträge aus  der  Stiftung 
Klimaschutz haben  es der  Holkraftwerk Basel  AG  bisher erleichtert,  den  Betrieb wirtschaft-
lich zu gestalten. Mit  der  Revision  des  CO2-Gesetzes wird  es  massiv schwieriger werden,  die  
Voraussetzungen im J ahr  2021  zu erfüllen.  Dies  würde für  den  Betrieb  der  Holzkraftwerk 
Basel  AG  eine  massive  Erschwerung bedeuten und im schlimmsten Fall  die  Reinvestitions-
kraft so stark mindern, dass ein Weiterbetrieb nach  der  Lebensdauer  der  Holzfeuerung ge-
fährdet ist. 

Vorbemerkung 
Holzenergie ist nach  der  Wasserkraft  die  wichtigste erneuerbare Energie unseres  Landes.  
Sie deckt einen Teil unseres Wärmebedarfs und darf als systemrelevant bezeichnet werden.  
In der  Energiestrategie  2050  nimmt Holzenergie eine wichtige  Rolle  ein. CO2 Kompensatio-
nen sind für  die  Holzenergie trotz effizienten Anlagen unabdingbar.  Der  Verkaufspreis  von  
Energie hängt massgeblich vom Angebot fossiler Energien ab. Mit dem einheimischen Roh-
stoff kann diese Schwelle  der  tiefen Weltmarktpreise nicht erreicht werden, daher sind Gel-
der über Kompensation weiterhin unerlässlich. 

Raurica  Wald AG 	 Telefon  + 41 61 922 04 64 	iBAN CH35  0076 9016 2186 1386 5  
Hardstrasse  37 	 'elefax  + 4' 6 1  922 04 63 	CHE  1 12.657.443  MWST  
CH 41 32  Muttenz 	•. ~ ;n , : ,, .:  . 	 ,nfo@rauncawa id, cr 
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Wir begrüssen  in  dieser Teilrevision  die  Anpassungen  der  Artikel  40  und  42  für  die  Zuteilung  
von  Emissionsrechten und  der  Möglichkeit  der  freiwilligen Teilnahme  am  „EHS". 

Zu  den  einzelnen Anpassungen äussern wir uns wie folgt: 

Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte  (Art. 90  und  91) 
Die  Möglichkeit,  der  Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzu-
kommen, soll aufgehoben werden.  Der  erläuternde Bericht spricht diesen pauschal  die  Zu-
sätzlichkeit nach  2020  ab  (S . 19).  Damit werden dem Kompensationsinstrument im J ahr  
2021  Emissionsverminderungen im Umfang  von  rund  150'000  Tonnen CO2eq entzogen.  
Dies  führt dazu, dass solche Projekte keine  CO2-Tonnen mehr verkaufen können und auch  
der die  Möglichkeit zum Verkauf  der  Emissionseinsparungen  in  Frage gestellt. Zudem be-
steht  die  Gefahr, dass diese Projekte ggf.  den  Betrieb einstellen müssen. Diese neue Ver-
ordnung hat das Potential langjährige Bestrebungen zum Klimaschutz zu vernichten. 

Rätselhaft ist  die in  diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage,  der  
Wegfall  der  selbst durchgeführten Projekte sollte zu mehr neuen Kompensationsprojekten 
im J ahr  2021  führen  (S . 26).  Zum jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte 
im J ahr  2021  mehr ausgelöst werden.  Die  Vorlaufzeit bis zur Registrierung  von  Kompensati-
onsprojekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt typischerweise 
bei  12  bis  18  Monaten.  In  Kombination mit  der  Auflage, nur im J ahr  2021  erzielte Emissions-
verminderungen anrechnen zu können, sowie dem höheren Kompensationssatz führt somit  
der  sachlich auf tönernen Füssen stehende Ausschluss selbst durchgeführter Projekte di-
rekt  in die  Nichteinhaltung  der  Kompensationspflicht. 

Unzulässigkeit  von  Mehrleistungen 
Das System  der CO2-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung wird durch das 
Ü bergangsgesetz um ein J ahr bis Ende  2021  verlängert.  E s  ist nicht nachvollziehbar, warum  
dies  nicht auch für  die  Möglichkeit gilt, dass sich  die  Betreiber  von  Anlagen mit Verminde-
rungsverpflichtung Bescheinigungen ausstellen lassen können für  die  Erzielung  von  Emissi-
onsverminderungen, dank denen  der  Reduktionspfad um mehr als  5%  unterschritten wird. 
Damit werden dem Kompensationsinstrument im J ahr  2021  rund  100'000  Bescheinigungen 
entzogen, womit  die  Nichterfüllung  der  Kompensationspflicht  2021  nochmals wahrscheinli-
cher wird. Für  die  Betreiber  der  Anlagen entfällt  der  Anreiz, entsprechende zusätzliche 
Emissionsverminderungen zu erzielen;  die  gegenteilige Behauptung im erläuternden Be-
richt  (S . 9)  ist unfundiert. 

Konkret stellen wir somit  die  folgenden Anträge: 
• Art. 12  Abs.  2: 

Die  Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang  der  Diffe-
renz zwischen dem Reduktionspfad abzüglich  5  Prozent und  den  Treibhausgasemis-
sionen im betreffenden J ahr, letztmals  2021,  ausgestellt. 

• Art. 89  Abs.  1  Bst.  e:  
`ür das J ahr  2021: 11  Prozent.  
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• Art. 90  Abs.  1: 
[Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91  Abs.  2: 
[Die  geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91  Abs.  3: 
[Die  geltende  CO,-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 140  Abs.  3  (neu): 
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im In-
land,  die in den  J ahren  2013-2020  ausgestellt und nicht verwendet wurden, können 
im J ahr  2021  als Bescheinigung verwendet werden. 
(Alternativ könnte ein  Art. 139a  geschaffen werden mit dem Titel « Ü bertragung nicht 
verwendeter Bescheinigungen aus dem Zeitraum  2013-2020»  und demselben Text 
als Inhalt.) 

Im Ü brigen begrüssen wir  die  im Artikel  6  und  14  betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen  
die  Transparenz  des  Kompensationsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt.  Dies  
liegt  in  unserem Interesse, da wir unverändert das Kompensationsinstrument für ein geeig-
netes und wirksames Element  der  Schweizer Klimapolitik halten. 

Wir danken Ihnen für  die  Kenntnisnahme unserer Anliegen im Voraus. 

Freundliche Grüsse 
Raurica  Wald AG  

Stephan Rüdlinger 	 Lu  s Siegler  
Geschäftsführer 	 Leiter Finanzen 

Raurica  Wald AG 	I  Telefon  + 41 61 922 04 64 	I  IBAN CH35  0076 9016 2186 1386 5  
Hardstrasse  37 	 Telefax  + 42 61 922 04 63 	CHE  1 12.657.443  MWST  
CH 4132  Muttenz 	 , + rny_ r4L.rcawä 	r  c_ _  	info@rauricawald.ch  
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Rosenweg 1 
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Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
Sektion Klimapolitik 
per E-Mail an:  
raphael.bucher@bafu.admin.ch  

  
Zürich, 20.August 2020 

Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-

Emissionen (CO2-Verordnung, SR 641.711) 

 

Sehr geehrter Herr Bucher, sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung der CO2-Verordnung (SR 641.711) Stellung zu 
nehmen.  
 
Der Schweizerische Forstverein (SFV) setzt sich für die Erhaltung des Waldes und dessen Funktionen 
im Dienst der Allgemeinheit sowie für die Förderung einer nachhaltigen, möglichst naturnahen und 
gesunden Waldwirtschaft ein.  
 
Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung 
Die vergangenen zwei Jahre haben mit den grossen Trockenheitsschäden im Wald deutlich vor Augen 
geführt, welch tiefgreifende Veränderungen der Klimawandel im Wald hervorruft. Grossflächige Zu-
sammenbrüche der bestehenden Waldbestände gefährden den Schutz der Bevölkerung vor Naturge-
fahren sowie die sichere Nutzung der Wälder für die Erholung und verursachen grosse wirtschaftli-
che Schäden für die Waldbesitzerinnen und -besitzer. Für das Ökosystem Wald sind eine rasche Re-
duktion der Treibhausgasemissionen und die damit verbundene Eingrenzung des Klimawandels des-
halb von zentraler Bedeutung. Die mit der Verordnung angestrebten Reduktionen sind ein Zwischen-
schritt, aus Sicht des SFV wären in Anbetracht der dringlichen Lage durchaus ambitioniertere Ziele 
angezeigt. 
 
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bucher, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Anliegen zu Guns-
ten der Walderhaltung zu berücksichtigen und eine weitere Reduktion der Treibhausgasemissionen 
mit Nachdruck zu verfolgen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

Schweizerischer Forstverein 
 
 
Dr. Regina Wollenmann 
Präsidentin 











 

 

 

 

 

 

Bundesamt für Umwelt BAFU 

3003 Bern 
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Sissach/Fribourg, 21. August 2020 

 

 

 

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)  
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wir begrüssen die Gelegenheit, zur Teilrevision der CO2-Verordnung Stellung nehmen zu 

können.  

Der Verein Solarspar besteht seit bald 30 Jahren. Er entwickelt, baut und betreibt 

Photovoltaik-Anlagen – inzwischen sind es gut hundert – und setzt sich aktiv für Energieeffizienz 

ein.  Seit seiner Gründung ist den heute rund 13'000 Solarspar-Mitglieder der Klimaschutz ein 

wichtiges Anliegen. Solarspar fördert deshalb auch in Ländern des Südens Energie- und 

Klimaschutzprojekte. 

Wir fordern momentan auch beim BFE im Rahmen der laufenden Vernehmlassungen eine 

schnellere und verstärkte Umsetzung der Energiestrategie 2050 im Rahmen der 

Energiegesetzgebung und Verordnungen. Diese Strategie ist noch unvollständig, aber auch 

undenkbar ohne gleichzeitig Verstärkung und Beschleunigung der klimapolitischen 

Massnahmen. 

Wir betrachten die Verzögerung der Totalrevision der CO2-Gesetzgebung angesichts der immer 

drängenderen Klimakrise mit Besorgnis. Die Glaubwürdigkeit der Schweiz im Rahmen ihrer 

Verpflichtungen zur Umsetzung des Pariser Abkommens steht auf dem Spiel.   

Die Teilrevision bietet die Chance, die Schweizer Klimapolitik trotzdem vorwärts zu bringen 

und die 2021 in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in Angriff zu nehmen. 

Dafür braucht es deutlich griffigere Massnahmen als vorgeschlagen.   

Die vorgesehene Erhöhung der CO2-Abgabe und die Regelung der Auslandzertifikate sind 

ungenügend.  

mailto:Raphael.bucher@bafu.admin.ch


 

 

 

 

 

 

Besonders hoch ist der Handlungsbedarf im Bereich der Mobilität, wo wir stärkere 

Massnahmen beim Import von Neuwagen und im Bereich der Treibstoffe fordern. Solarspar 

fördert die E-Mobilität aktiv und wünscht sich, dass diese auch preislich konkurrenzfähiger 

gegenüber fossil betriebenen Fahrzeugen wird. Wir sind sehr besorgt, dass dieser wichtige 

Sektor bisher seine bescheidenen Klimaziele nicht annähernd erreicht. 

Der Bundesrat hat es hier in der Hand, wesentlich ambitionierter handeln.  

Vielen Dank im Voraus für eine sorgfältige Prüfung und Berücksichtigung unserer Anträge und 

Bemerkungen.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen  

 

 

 

Markus Chrétien   Christa Mutter 

Geschäftsleiter Solarspar   Mitglied des Solarspar-Vorstandes 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Vernehmlassung des Vereins Solarspar zur  
Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-
Emissionen (CO2-Verordnung) 
 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Vorbemerkung 

Die bestehende CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war 

bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die 

Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen 

korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten 

Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele 

vorausschauende Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch 

strikt auf das geltende CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 

Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer 

Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne 

Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für 

die Anpassung von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die 

Anpassung der Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. 

sichergestellt, dass die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 

überschwemmt werden und diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher 

ohnehin unwirksame Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter 

Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes 

hinaus zu verstärken. 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html


 

 

 

 

 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur 
im Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges 
Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im 
motorisierten Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die 
Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für 
Automobilistinnen und Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der 
CO2-Neuwagenflottenziele steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen 
Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 
Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren 
sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen 
in der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen 
bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen 
zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 
2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-
Einsparnisse, als sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 
und 2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der 
Emissionsvorschriften blieb also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend 
erwiesen, um die angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der 
Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der 
Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) 
entscheidende Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im 
Bericht vom Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den 
Vollzugsmodalitäten bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] 
Gebrauch machen können, hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km 
(Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten 
habe insbesondere das phasing-in eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: 
„Ausserdem zeigen sich in den Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der 

 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html


 

 

 

 

 

Einführungsmodalitäten, bei denen insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten 
Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 
veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die 
Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur 
Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 
die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem 
stehen in der nicht geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber 
(siehe Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier 
geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger 
CO2-Einsparung als anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten 
Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in 
verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der 
Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen 
und leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 
heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 
Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 
Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-
Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. Eine 1:1-Umsetzung 
analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

 

Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 
Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer 
Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total 
höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 
handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr 
stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei 
einer einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und 
Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine 
mehrfache Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer 
Überkompensation von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-
Emissionsvorschriften stark abschwächen.  

 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch


 

 

 

 

 

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 
Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu 
bestehen. Ein solcher Mechanismus widerspricht aber jeder Logik.   

 

Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der 

Vernehmlassungsvariante der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der 

Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei 

Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung 

der Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 

Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit 

dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen 

künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der 

Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland 

zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als 

Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 

Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 

1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes (voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht 

die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 2020 sind von dieser Verordnung nicht 

betroffen.  Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das 

per se keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung 

wird dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen 

eher günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 

2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 

Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel 

 
6 Seiten 9 und 10 



 

 

 

 

 

ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% 

erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-

Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% 

auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu 

realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser 

Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der 

Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen 

Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu 

einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im 

betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der 

Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest 

einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t 
CO2 im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem 

neuen CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale 

Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem 

nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue 

Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen 

bereits 2021 in Betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und 

amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 

Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die 

Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 

eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der 

Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden 

Emissionsdaten und damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag Art. 94 Abs. 1 Bst. d  

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  



 

 

 

 

 

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im 

Jahr 2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 

Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle 

Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und 

Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung 

von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die 

Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe 

fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der 

Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und 

der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen 

Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt 

voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf 

wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 

übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 

kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-

Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser 

Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.   

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der 

Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht 

nachvollziehbar, dass Altplastik und -Reifen in Deutschland mit wesentlich höheren 

Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus 

Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen 



 

 

 

 

 

Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwendet 

wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit 

Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 

15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt 

werden, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 

Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu 

übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um 

Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche 

Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass 

Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen 

einzugehen, welche somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, 

sondern 2021 widerspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns 

diesem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 

2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und 

einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 

Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend 

waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende 

Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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25. August 2020 

Vernehmlassung der Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissio-
nen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur geplanten Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der 
CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) Stellung nehmen zu können. Die Mitwirkungsmöglichkeit schätzen 
wir. Da Syngenta von der Verordnungsänderung betroffen sind, lassen wir Ihnen gerne hiermit unsere 
Stellungnahme zukommen. Darüber hinaus unterstützen wir die Stellungnahme unseres Branchenver-
bandes, Scienceindustries. 
 
Syngenta zählt zu den führenden Agrarunternehmen weltweit. Unser Anspruch ist es, Ernährung der 
Weltbevölkerung zu gewährleisten. Durch erstklassige Forschung und die Entwicklung innovativer Lösun-
gen für Nutzpflanzen tragen wir dazu bei, die Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit in der Landwirtschaft 
zu verbessern. Unsere Technologien ermöglichen es Millionen von Landwirten auf der ganzen Welt, die 
begrenzten landwirtschaftlichen Ressourcen besser und nachhaltiger zu nutzen. 48 000 Mitarbeitende in 
mehr als 90 Ländern arbeiten daran, die Art und Weise des Anbaus von Nutzpflanzen langfristig zu ver-
ändern. Wir haben uns verpflichtet, mithilfe von Partnerschaften, Kooperationen und dem Plan für verant-
wortungsvolles Wachstum, dem Good Growth Plan, die Produktivität in der Landwirtschaft zu steigern, 
Ackerland vor Degradation zu bewahren, Biodiversität zu fördern und ländliche Gemeinschaften zu stär-
ken. 
 
In der Schweiz hat Syngenta in Monthey/VS und Kaisten/AG zwei bedeutende Produktionsstandorte, in 
Monthey/VS sogar den weltweit grössten Produktionsstandort. In Stein/AG betreibt Syngenta ein globales 
Forschungs- und Entwicklungszentrum und in Münchwilen/AG ein globales Zentrum für Produkteentwick-
lung. Insgesamt arbeiten für Syngenta an den genannten Standorten sowie in Basel und Dielsdorf ca. 
2500 Personen.  
 
Allgemeine Erläuterung: 

Syngenta begrüsst die Anpassung der CO2-Verordnung, welche die Verlängerung der bis Ende 2020 be-
fristeten Instrumente des Klimaschutzes ermöglicht. Unsere Firma bekennt sich zu Klimazielen weltweit 
(Pariser Abkommen) und möchte auch in der Schweiz weiterhin einen Beitrag für deren Erreichung leis-
ten, dafür müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen so geschaffen sein, dass die Planungssicher-
heit für die Wirtschaft gegeben ist.  
 
Die Weiterführung ohne Unterbruch der Verminderungsverpflichtung und des Emissionshandelssystem 
bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes ist in dieser Hinsicht von fundamentaler Bedeutung. Er-
gänzend erachten wir es als wünschbar, dass im Rahmen der Teilrevision Hemmnisse für den Bezug von 
CO2-armen Energieträgern unbedingt abgebaut werden sollen, wie z.B. der Bezug von Biogas oder die 
Substitution von fossilen Brennstoffen mit Strom. Letzteres entsteht durch die unerklärliche Übernahme 
des Emissionsfaktors für den Strommix der EU, welchem derjenige der Schweiz nicht entspricht. 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Klima 
CH-3003 Bern 
 
Elektronisch: raphael.bucher@bafu.admin.ch  
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Zu den einzelnen Artikeln äussern wir uns wie folgt: 
 
Art. 12 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 1bis 
 
1 Betreibern mit Verminderungsverpflichtung nach Artikel 66 Absatz 1, für die ein Emissionsziel nach Artikel 67 gilt 
und die keine Projekte oder Programme nach Artikel 5 oder 5a durchführen, die vom Emissionsziel erfasste Emissi-
onsverminderungen bewirken, werden auf Gesuch hin Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland in 
den Jahren 2013–2020 2021ausgestellt, wenn: 
 
Art. 12 Abs. 2: 
 
Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang der Differenz zwischen dem Reduktionspfad 
abzüglich 5 Prozent und den Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letztmals 2020 2021, ausgestellt. 
 
Begründung: 

Der Artikel bezieht sich auf Anlagenbetreiber, die energiesparende Investitionen in nicht amortisierbare Massnah-
men getätigt haben und dabei viele Unwägbarkeiten und Risiken in Kauf genommen haben. Es ist nicht einleuch-
tend, wieso eine Änderung der Spielregeln während der laufenden Periode vorgenommen werden soll. 
 
Art. 140 Abs. 3 (neu): 

 
Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland, die in den Jahren 

2013-2020 ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung verwendet werden. 

 
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Übertragung nicht verwendeter Bescheinigungen 
aus dem Zeitraum 2013-2020» und demselben Text als Inhalt.) 

 
Begründung: 
Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der durch die Pa. Iv. Burkart ausgelösten Teilrevision versäumt, eine 
Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der Periode 2013 bis 2020 ausgestellten, aber nicht 
verwendeten Bescheinigungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der Revision des CO2-Gesetzes nach 2020 (Art. 57 
Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 2025 hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bishe-
rigen Debatte umstritten war. 
 
Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden CO2-Gesetzes die Übertragung von Bescheinigungen nicht be-
handeln, weil diese vor 2013 noch gar nicht existierten, fiel dies nun gewissermassen zwischen Stuhl und Bank. Der 
Bundesrat könnte das auf Verordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln. 
 
Art. 146g Teilnahme am EHS per 1. Januar 2021 

 
2 Betreiber von Anlagen, die nach Artikel 42 Absatz 1 am EHS teilnehmen wollen, müssen das Gesuch um Teilnahme 
am EHS beim BAFU in Abweichung von Artikel 42 Absatz 2 bis zum 28. Februar 2021 31. Dezember 2021 einreichen. 

 
Begründung: 

Unternehmen brauchen klare Rahmenbedingungen, um Entscheidungen zu treffen, welche für die ganze nächste Pe-
riode der Klimapolitik gelten und mit erheblichen Investitionen verbunden sind. Sollte das totalrevidierte CO2-Gesetz 
nicht per 1.1.2022 in Kraft treten, laufen gemäss heutiger Gesetzeslage die Verminderungsverpflichtungen aus und 
die Betreiber der betroffenen Anlagen müssten die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bezahlen.  
 
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mind. 10 MW, die eine Tätigkeit gemäss Anhang 7 der aktuell 
geltenden CO2-Verordnung ausüben, können auf Gesuch ins EHS eingebunden werden (Opt-in). 
Damit die betroffenen Firmen ein allfälliges Opt-in Gesuch in Kenntnis der künftigen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen stellen können, sollte die Frist für ein Opt-in Gesuch auf 31.12.2021 gelegt wird. Ansonsten ist davon auszugehen, 
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dass viele Anlagenbetreiber auf Zusehen hin ein Gesuch einreichen und dieses später bei Klarheit der Verhältnisse 
wieder zurückziehen. Damit wäre ein grosser und unnötiger administrativer Aufwand verbunden. 
 
Anhang 9, Ziff. 3.1 Anpassungsfaktoren für Carbon Leakage 

 
Für Sektoren und Teilsektoren, die nicht im Anhang des Beschlusses 2019/708/EU22 aufgeführt sind, werden die nach 
den Ziffern 2 und 4 berechneten Mengen mit den folgenden Anpassungsfaktoren multipliziert: 
3.1.1  für das Jahr 2021: 0,3  
3.1.2  für das Jahr 2022: 0,3 
3.1.3  für das Jahr 2023: 0,3 
3.1.4  für das Jahr 2024: 0,3 
3.1.5  für das Jahr 2025: 0,3 
3.1.6  für das Jahr 2026: 0,3 
3.1.7  für das Jahr 2027: 0,225  
3.1.8  für das Jahr 2028: 0,15 
3.1.9  für das Jahr 2029: 0,075  
3.1.10  für das Jahr 2030: 0 
3.1.11  Für Forschungs- oder Entwicklungsanlagen und Sonderabfallverbrennungsanlangen gilt der Anpas-

sungsfaktor 1 für die Jahre 2021 bis 2030.  

 

Begründung: 

Die Schweiz gehört weltweit zu den Ländern mit der dynamischsten Forschungstätigkeit. Sie wendet fast 3.4% ihres 
BIP für Forschung und Entwicklung auf. Im internationalen Vergleich gehört sie damit zu den Ländern, die im Ver-
hältnis zu ihrem BIP am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben (4. Rang der OECD-Länder). 
In Zahlen ausgedrückt gibt die Schweiz 22 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung aus. Der grösste Anteil 
wird von privaten Unternehmen finanziert (86%) und durchgeführt (71%). Im Bericht des World Economic Forums 
(WEF) über die weltweite Wettbewerbs-fähigkeit 2016–2017 steht die Schweiz zum achten aufeinanderfolgenden 
Mal an erster Stelle (Quelle: EDA, Wissenschaft und Forschung in der Schweiz – Fakten und Zahlen). 
Mit der Einführung des Anpassungsfaktors 1 für Forschungs- und Entwicklungsanlagen im EHS soll sichergestellt 
werden, dass der Forschungsstandort Schweiz auch weiterhin für private Investitionen attraktiv bleiben kann und die 
Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung nicht ins Ausland abwandern. 
 
Wir beantragen ebenfalls die Einführung eines Anpassungsfaktors 1 für Sonderabfallverbrennungsanlagen, welche 
sonst weiterhin hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen schlechter gestellt sind als ihre europäischen Mit-
bewerber. Die CO2-Lenkungsabgabe stellt für die SAVA einen grossen Wettbewerbsnachteil dar, da die Mitbewerber 
im benachbarten Ausland keine Abgabe in dieser Form bezahlen müssen. Dazu sind SAVA in der EU nicht dem 
Emissionshandelssystem unterstellt. Bei SAVA die am Schweizer Emissionshandelssystem teilnehmen erfolgt die 
Allokation von Emissionsrechten aufgrund ihrer Prozessemissionen. Der Benchmark soll demzufolge in der nächsten 
Periode weiterhin 0.97 bleiben, wie es der Wirtschaft bereits kommuniziert wurde. 
 
Anhang 9, Ziff. 4.1 indirekte Emissionen, Emissionsfaktor für Strommix in der Schweiz 

 
Für indirekte Emissionen aus verwendetem Strom werden keine kostenlose Emissionsrechte zugeteilt. Bei Benchmarks 
von Produktionsprozessen, die sowohl mit Brennstoffen als auch mit Strom betrieben werden können, werden die 
realen, indirekten Emissionen anhand der Herkunftsnachweise aus dem verwendeten Strom mit 0,376 t CO2 pro MWh 
bestimmt. Ist dies nicht möglich, werden die indirekten Emissionen des verwendeten Stroms mit 0.169 t CO2 pro 

MWh berechnet. 
 
Begründung:  

Die tragende Säule der Schweizer Stromversorgung ist die Wasserkraft, welche 66% des Stroms produziert. Aus öko-
logischer Sicht ist der aktuelle Strommix der Schweiz im Vergleich mit der EU – wo 71 % aus Kohle, Gas und Öl 
produziert wird - äusserst CO₂-arm und trägt somit wesentlich zum Erreichen der Klimaziele bei. Der von der EU 
angesetzte Emissionsfaktor von 0,376 t CO2 pro MWhel wird den lokalen Gegebenheiten nicht gerecht und verhindert 
so die Möglichkeit der Betreiber von Anlagen im EHS, bei denen indirekte Emissionen bei der Berechnung der Zu-
teilung berücksichtigt werden, die sinnvolle Substitution mit Strom. 
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Wir schlagen vor, dass der Emissionsfaktor des bezogenen Strommixes jährlich anhand der Herkunftsnachweise für 
den verwendeten Strom berechnet werden soll. Kann dieser nicht ermittelt werden, werden die indirekten Emissionen 
für den verwendeten Strom mit 0,169 t CO2 pro MWhel bestimmt (Verbraucherstrommix, siehe BAFU: Klimawandel: 
Fragen und Antworten). Die Annahme eines Emissionsfaktors, welche die Rahmenbedingungen unnötig verschlech-
tert, ist unseres Erachtens nicht zweckmässig.  
Ausserdem ist zu beachten, dass stromintensive Unternehmen u.a. in Deutschland eine Strompreiskompensation als 
Ausgleich für die emissionshandelsbedingt erhöhten Stromkosten erhalten (indirekte CO2-Kosten): Die europäischen 
Stromversorger geben die CO2-Kosten über eine Erhöhung der Strompreise an die Stromkunden weiter. Die Emissi-
onshandelsrichtlinie der EU enthält Regeln, auf deren Grundlage Mitgliedsstaaten Unternehmen der energieintensiven 
Industrien einen Teil dieser indirekten Kostenbelastung durch den CO2-Preis kompensieren können. Von dieser Mög-
lichkeit der Strompreiskompensation haben in der Handelsperiode 2013-2020 Deutschland und sechs andere Mit-
gliedsstaaten Gebrauch gemacht. Für die Zeit ab 2021 sind die Regelungen der ETS-Richtlinie zur Strompreiskom-
pensation etwas strikter; grundsätzlich können die Mitgliedstaaten aber das bisherige System fortführen.  
 
Anhang 16, Berechnung der CO2-Emissionen für Betreiber von Anlagen  
Neues Kapitel: 

 

Der Emissionsfaktor von Brennstoffen aus Biomasse ist null. Insbesondere auch für Biogasanteile in Gas aus 

Erdgasnetzen, deren ökologischer Mehrwert noch nicht veräussert wurde. 

 
Begründung: 

Mit der bisherigen Regelung können sich Betreiber von Anlagen im EHS (im Gegensatz zu Verminderungsverpflich-
tungen) den Biogasanteil in Gas aus Erdgasnetzen nicht anrechnen lassen (vergleiche dazu Anhang H.5, Vollzugsmit-
teilung EHS für Betreiber von Anlagen). Damit wird den Betreibern von Anlagen im EHS die einfache Substitution 
von Erdgas mit Biogas verwehrt. Mit einer Anrechenbarkeit kann über ein wirtschaftliches Instrument der Anteil an 
Biogas in der Schweiz erhöht werden. Das gleiche soll für Biogas gelten, welches aus Deutschland bezogen wird und 
dessen Herkunft durch ein Zertifikat nachgewiesen ist.  
 
 
 
Weitere Anliegen:  
 
Übergangsbestimmung zur Übernahme von Emissionsrechten in die nächste Periode  
Die verbleibenden Emissionsrechte aus der aktuellen Periode (CHU2) sollen für die gesamte kommende 
Verpflichtungsperiode 2021-2030 übertragen werden können (und nicht nur für 2021), wie es im EU ETS 
der Fall ist. Eine Übergangsbestimmung soll in diesem Sinne formuliert werden.  
 
Berücksichtigung technischer Lösungen wie CCS (Carbon Capture and Storage), CCU (Carbon 
Capture and Utilization) und CDR (Carbon Dioxide Removal) 
Die Fabrikation und Herstellung von gewissen chemischen Produkten ist kohlenstoffintensiv. Die Abschei-
dung von CO2 aus den Abgasen industrieller Prozesse ist ein effektiver Lösungsansatz. Der Grund, warum 
solche Technologien heutzutage nicht weit verbreitet sind, liegt an den damit verbundenen Kosten und den 
fehlenden Anreizen für diese Art von Investitionsprojekten. Beispielsweise können heute im EHS die CO2-
Reduktion dank solcher Technologien nicht angerechnet werden. Um die Klimaziele der Schweiz bis Ende 
2050 erreichen zu können, werden aus unserer Sicht in Zukunft technologische Lösungen wie CCU, CCS 
und CDR eine wichtige Rolle spielen. Für unsere Branche ist es deshalb von entscheidender Bedeutung, 
dass sich die Reduktionsleistung, die mit solchen Projekten erzielt werden, von der Schweizer Klimapolitik 
anerkannt wird. 
 
Wir schlagen für CCU/CCS folgende Wege im Vollzug des CO2-Gesetzes vor, welche ergänzend zu ande-
ren Massnahmen für die Berechnung der CO2 Emissionsreduktionsleistung herangezogen werden können: 
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a) Lösungen wie CCU/CCS-Projekte gelten als inländische Kompensationsprojekte 

 
Anhang 3 der CO2-Verordnung  
(Art. 5 Abs. 1 Bst. a) 
 
Emissionsverminderungen im Inland, für die keine Bescheinigungen ausgestellt werden 
Für ein Projekt oder Programm zur Emissionsverminderung im Inland werden keine Bescheinigungen ausgestellt, 
wenn die Emissionsverminderungen erzielt werden durch: 
 

a. den Einsatz von Kernenergie; 
b. den Einsatz biologischer oder geologischer CO2-Sequestrierung; ausgenommen ist die biologische CO2-
Sequestrierung in Holzprodukten; 
bbis. die Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten; 
c. Forschung und Entwicklung oder Information und Beratung; 
d. den Einsatz biogener Treibstoffe, die den Anforderungen des Mineralölsteuergesetzes vom 21. Juni 1962 
und der dazugehörigen Ausführungsvorschriften nicht entsprechen; 
e. einen Treibstoffwechsel von Benzin- oder Dieselfahrzeugen zu Erdgasfahrzeugen; ausgenommen ist der 
Wechsel ganzer Fahrzeugflotten; 
f. den Ersatz von fossilen Heizkesseln durch fossile Heizkessel. 

 
Momentan gilt für Kompensationsprojekten u.a. die folgende Grundanforderung (Vollzugsmitteilung für Kompensa-
tionsprojekte, Kapitel 2.1): 
… 

- Die Emissionsverminderungen wurden nicht in einem Unternehmen erzielt, das am Emissionshandelssys-
tem (EHS) teilnimmt (Art. 5 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2 CO2-Verordnung).  
… 
Die Einzelheiten, wie CCS/CCU für Kompensationsprojekte anrechenbar sind (Abgrenzung gegenüber 
EHS, Emissionsverminderung bei CCS bzw. bei CCU etc.), müssen noch ausgearbeitet werden. Unseres 
Erachtens kann man entweder ein separates Unterkapitel unter Anhang 3 ergänzen oder das BAFU kann 
dies in der Vollzugsmitteilung für Kompensationsprojekte regeln. 

 
b) Die durch Lösungen wie CCU/CCS-Projekte eingefangenen direkten CO2-Emissionen sind im EHS-

Monitoringbericht abzugsfähig 

 
Wir schlagen vor, den Anhang 16 der CO2-Verordnung wie folgt zu ergänzen: 
Anhang 16 
(Art. 51) 
 
Anforderungen an das Monitoringkonzept 
 
Neu: Kapitel 4 CO2-Reduktionen aus technischen Lösungen wie CCS/CCU-Projekten 

4.1 Die CO2-Reduktion aus CCS/CCU-Anlagen innerhalb des EHS-Perimeters führen zu keiner Anpassung 
der Zuteilung kostenloser Emissionsrechte. 
4.2 Nach der Umsetzung eines CCS/CCU-Projektes können die an der Quelle «eingefangenen» CO2-Emis-
sionen aus fossilen und geogenen Quellen für EHS-Unternehmen im EHS-Monitoringbericht von den direk-
ten CO2-Emissionen vollumfänglich abgezogen werden. 
4.3 Die CO2-Emissionen, die aus Biomasse entstehen und innerhalb des EHS-Perimeters eingefangen wer-
den, können zusätzlich von den direkten CO2-Emissionen abgezogen werden (negative CO2-Emissionen). 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen sowie derer von Scienceindustries danken wir Ihnen bestens. 
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Departement für Umwelt, Verkehr, 
E nergie und Kommunikation (UVE K) 
Bundesamt für Umwelt 
Abteilung Klima  
3003  Bern 

Giubiasco, 21. August 2020  

S tellungnahme zur Teilrevis ion  der  CO2-Verordnung 

S ehr geehrte Damen und Herren, 

Gerne nehmen wir  die  Gelegenheit wahr, im R ahmen  des  Vernehmlassungsverfahrens zur 

Teilrevision  der  CO2-Verordnung, welche  der  Umsetzung  der  R evision  des  CO2-Gesetzes im 

R ahmen  der Pa. Iv.  Burkart  17.405  dient, S tellung zu nehmen. 

Teris Teleriscaldamento  de[  Bellinzonese  AG  (Teris) vertreibt seit  2010  ein Fernwärmenetz, welches  

die  Abwärme  des  Kehrichtsverbrennungsanlage (KVA)  in  Giubiasco verwertet. Im J ahr  2019  sind  

50  GWh Wärme  an 115  Kunden verteilt worden, was zu einer R eduktion  des  CO2 Ausstoss  von  

ungefähr  12'800 ton  ermöglicht hat.  

Die  vorgeschlagene Anpassung  der  uns direkt betreffenden R egulierung  der  

Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure  in den  Artikeln  89  bis  91  bringt eine erhebliche 

Verschärfung mit sich, welche  die  E rfüllung  der  Kompensationspflicht im J ahr  2021  nahezu 

unerfüllbar macht. S ogar  der  erläuternde Bericht räumt  dies  ein  (S . 25).  Wir halten  es  für 

bedenklich, wenn  der  R egulator Auflagen macht und  die  R ahmenbedingungen zu deren 

E rfüllung so setzt, dass sie mit  der  allergrössten Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden 

können - insbesondere, wenn  dies  eine S trafzahlung  in der  Grössenordnung  von  gegen  100  Mio 

CHF zur Folge haben kann,  die in die  allgemeine Bundeskasse fliesst.  Dies  gilt umso mehr, als  die  

Verschärfungen ohne Not erfolgen und schwach begründet sind.  

Die  publizierte Teilrevision trifft uns direkt zu, und demzufolge erlauben wir uns zu  den  

vorgeschlagenen Anpassungen im E inzelnen wie folgt zu äussern. 

Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte  (Art. 90) 

Die  Möglichkeit,  der  Kompensationspflicht mit selbstdurchgeführten Projekten nachzukommen, 

soll aufgehoben werden.  Der  erläuternde Bericht spricht diesen pauschal  die  Zusätzlichkeit nach  

2020  ab  (S . 19).  Damit werden  in der  S chweiz dem Kompensationsinstrument im J ahr  2021  

E missionsverminderungen im Umfang  von  rund  150'000  Tonnen CO2-eq entzogen. 

Teris  S A 
Teleriscaldamento 	T. 091 850 06 24 
del Bellinzonese 	F. 091 850 06 07 
S trada dell'Argine 5 	infoQteris.ch  
6512 Giubiasco 



Da die  Zusätzlichkeit  der  über  100  betroffenen Projekte seit  2013  jährlich akribisch geprüft wird, 

stellt sich  die  Frage, weshalb diese alle auf einen S chlag mit dem Neujahrstag  2021  nicht mehr 

additionell sein sollten.  Dies  umso mehr, als eingeräumt wird, dass  die  Projekte ohne  die  

E innahmen aus dem Verkauf  der  E missionsverminderungen  in  finanzielle S chwierigkeiten geraten 

können und allenfalls sogar deren E instellung droht - was ja ein eindeutiger Beleg ihrer 

Zusätzlichkeit wäre  (S . 26).  

Anträge 

Konkret stellen wir somit  die  folgenden Anträge:  

Art. 90  Zulässige K ompensationsmassnahmen 

Abs.  1: [Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

Begründung 

Gemäss dem Bericht  von  E idgenössischer F inanzkontrolle E FKI, sind selbstdurchgeführte Projekte 

nicht akzeptiert, auch wenn  die  gesetzlichen R ahmenbedingungen gegeben sind (S eite  29-31). 

E s  ist nachvollziehbar, dass  in  R ahmen ein E rläuternder Bericht nicht  in den  einzelnen Projekten 

eingegangen wird, aber  man  sollte auch nicht allgemeine S chlussfolgerungen ziehen. Wir 

bezweifeln folgende Hauptpunkte und Aussagen:  

1. Beim Inkrafttreten  des  neuen R echt  in 2013,  waren  die  erste abgegebene 

Monitoringberichte und R eferenzentwicklungen nicht komplett und mit ungenügender 

Qualität. Diese Dokumente wurden aber jedes J ahr kontinuierlich gemäss revidierten 

Anleitungen und Leitfaden  des  Bundesamtes für Umwelt (BAFU) angepasst. Ausserdem,  

dies S ituation  war oft bei kleinere Projekte und weniger bei  den  grösseren Projekten zu 

vermerken. Wir haben für Teris seit Anfang detaillierte und unabhängig geprüfte 

Monitoringsberichte abgegeben,  es  wurde nie eine Doppelzahlung festgestellt und haben  

die  Qualität  der  Dokumente ständig verbessert. Wir waren auch jährlich durch ein offizielle 

unabhängigen vom BAFU zugelassene Verifizierungsstelle geprüft.  

2. E s  wurde juristisch abgeklärt, dass  die  Anrechenbarkeit  der  selbstdurchgeführten Projekte 

gegeben ist2;  

3. Die  vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich  der  F inanzierung zwischen  die  S tiftung 

Klimarappen (S KR ) und folgendes  die  Klik und Teris für  die  erzielte E missionsminderungen 

sind nicht vertraulich und können aus dem Geschäftsbericht eruiert werden.  

1  Prüfung  der CO2-Kompensation  in der  S chweiz, E FK-15374 inkl. S tellungnahme /  25. Mai 2016  
2 Anhang  4,  E FK-15374 
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Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, dass S ie bei  der  Weiterbehandlung dieses 

Geschäftes unseren Ausführungen und Anliegen Beachtung schenken. 

Bei R ückfragen zu unserer S tellungnahme oder Hinweisen stehen wir natürlich gerne weiterhin zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

TE R IS  S A 

Andrea Fabiano 
Direttore 
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Eidgenössisches Departement für Umwelt,  

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 

Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
Kochergasse 6 

3003 Bern 

 

Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

 
Oberweningen, 21. August 2020  

 

 

Stellungnahme zur Änderung der CO2-Verordnung / laufende Anhörung 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Unsere Firma ist im Import von Personenwagen tätig und deshalb auch vom CO2-Gesetz und der 

dazugehörigen Verordnung betroffen. Deshalb möchten wir Sie im Bezug auf die laufende Anhörung um 
folgende Änderungen bitten: 

 

• Entfall der 6-Monats Frist zur Besteuerung von jungen Occasionen: Diese Frist ist ungerecht, 

weil sie die Autos nach der ersten Inverkehrsetzung in der EU ein zweites Mal besteuert. 
 

• Entfall des Papierversands ans ASTRA: Der Versand aller für die Zulassung wichtigen Dokumente 

ans ASTRA bei Typenschein X Autos führt in unserem Betrieb zu längeren Standzeiten und 
höheren Kosten. 

 

• Erlass von Nischenzielen für Amerikaner: Momentan werden Autos, die nicht aus der EU 

stammen, durch die fehlenden Nischen- und Kleinherstellerziele ohne nachvollziehbaren Grund 
benachteiligt. 

 

• Ermöglichung der Übertragung von CO2-Guthaben: Verfügt ein Importeur nach Ablauf einer 
Abrechnungsperiode über Guthaben in seiner CO2-Abrechnung, sollen diese aufs nächste Jahr 

übertragen werden können, damit man sie nicht möglichst aufbrauchen muss. 

 

• Verlängerung der Mehrfachgewichtung: Die 2-fache Gewichtung von Autos, die unter 50g 
CO2/km emittieren, soll auch in Zukunft weitergeführt werden, da das ein grosser Anreiz für den 

Import solcher Personenwagen darstellt. Die kontraproduktive Limitierung von 7,5g sollte 

wegfallen. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Wünsche und halten uns für weitere 
Informationen oder Fragen zur Verfügung 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
Touring Garage AG 
 

Katrin Rau, Geschäftsleitung  



 

Elektronisch verschickt an: 

Raphael.bucher@bafu.admin.ch 

 

 

Zürich, 25. August 2020 

 

Stellungnahme zur Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-
Verordnung) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, die Umsetzungsvorschläge der Verwaltung zum verlängerten CO2-Gesetz 

zu prüfen.  

Wir stellen fest, dass wiederum die gesetzgeberische Kompetenz für mehr Klimaschutz nicht genutzt werden soll 

und entsprechende Unterlassungen des Bundesrates aus früheren Jahren nicht korrigiert werden. Dies betrifft 

insbesondere die Neuwagenregelung, die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure und die Erhöhung der 

CO2-Abgabe.  

Für eine wirkungsvolle CO2-Verordnung sind folgende Anpassungen an der vorliegenden Teilrevision von 

zentraler Wichtigkeit: 

 

- Die grössten Schlupflöcher, welche das Neuwagenziel verwässern, bleiben mit der angestrebten 

Revision bestehen. Diese sind das sogenannte phasing-in und die Supercredits in Art. 27. Sie erlauben, 

dass in den kommenden Jahren erstens die 5-15 % der Fahrzeuge mit den höchsten CO2-Emissionen 

nicht berücksichtigt werden, und zweitens die Fahrzeuge mit den besten Werten mehrfach gezählt 

werden dürfen. Das erleichtert die Erreichung der Zielwerte enorm. Werden diese beiden 
Mechanismen nicht korrigiert, so wird die angestrebte Wirkung des Neuwagenziels de facto verfehlt.  

 

- Parlament und Bevölkerung wollen, dass die CO2-Emissionen weiter gesenkt werden. Ziel war es, dass 

im Jahr 2021 ein inländisches Reduktionsziel von 21.5% gegenüber 1990 erreicht werden soll. Es ist 

deshalb ungenügend, dass erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe 

geplant wird. Damit sich die volle Wirkung der Massnahme entfalten kann, ist eine Einführung per 
1.1.2021 notwendig.  

 

- Der Bundesrat sieht vor, die Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure von 10 auf 12% zu 

erhöhen. Wir begrüssen diese Erhöhung, sie geht aber aufgrund der grossen Ziellücke zu wenig weit. 

Das aktuelle Gesetz gibt dem Bundesrat die Kompetenz, den Kompensationssatz auf bis zu 40% zu 

erhöhen. Mit Blick auf künftige Regelungen wäre es sinnvoll, ab 2021 auf mindestens 15% im Inland zu 
erhöhen.  

 

Wir kritisieren zudem, dass der Schnitt zwischen Kyoto-Periode bis 2020 und Pariser Klimaabkommen ab 2021 

ungenügend reflektiert wird und die Pariser Commitment-Periode von 2021-2025 mit alten und meist 

hypothetischen Emissionsreduktionen aus der zweiten und sogar ersten Kyoto-Periode verwässert werden soll. 

Wir bitten Sie, dies ebenfalls zu korrigieren. 

Wir senden Ihnen unten die Ausführungen zu den Anpassungsvorschlägen zum Verordnungstext und bitten um 

deren Berücksichtigung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
Silas Hobi, Geschäftsleiter umverkehR 



 

 

 



 

 

Vernehmlassungsantwort zur 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) 
Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Einzureichen bis 25.8.2020 an raphael.bucher@bafu.admin.ch 

Vorbemerkung 
Die bisherige CO2-Verordnung zur Umsetzung des CO2-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, war 
bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. Die 

Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie vorgesehen 

korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk verabschiedeten 

Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand erlauben es 

nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre gar angemessen, im 

Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten Pariser Klimaziele vorausschauende 

Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende 

CO2-Gesetz und die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  
Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus getroffenen 

Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des Corona-

Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der Corona-Massnahmen 

darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen führen. Denn wirksamer Klimaschutz 

braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung 

umgesetzt werden müssen. Vorübergehende Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung 

von Regeln. Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 

Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. sichergestellt, dass 

die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 überschwemmt werden und 
diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das bisher ohnehin unwirksame 

Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung ungerechtfertigter Renten missbraucht 

werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die Umsetzung des CO2-Gesetzes 

hinaus zu verstärken. 

 

1. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 
Das CO2-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich Verkehr. Nur im 

Strassenverkehr sind die CO2-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein griffiges Neuwagenflottenziel 
ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das wichtigste Mittel ist, um im motorisierten 

Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich 

nicht nur in einer CO2-Reduktion aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und 

Automobilisten in Form von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO2-Neuwagenflottenziele 

steigert die Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO2 Verordnung in der heutigen Form zu viele Ausnahmen und 

Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des Neuwagenziels kumulieren 

sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir anerkennen, dass einige Verbesserungen in 

der vorliegenden Revision vorgenommen wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen 

bestehen. In der Summe führen sie dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen 
zurückbleibt, welches der Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html


 

2050 abgegeben wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO2-

Einsparnisse, als sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 

2018 stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der Emissionsvorschriften 

blieb also aus1.“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als ungenügend erwiesen, um die 

angestrebte und im CO2-Gesetz vom Parlament festgelegte CO2-Reduktion der Neuwagenflotte zu 

erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind folgende Änderungen nötig:  

Abschaffung des Teilflottenziels 
Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 

Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–2021 folgender Anteil der 

Fahrzeuge mit den tiefsten CO2-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: 100 Prozent; 

c. Streichen 

Begründung: 

Bei der CO2-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) entscheidende 
Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 

2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten 
bei der Emissionsberechnung [Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, 

hätten sie also im Mittel ihr CO2-Emissionen um die 9 g CO2/km (Zielerreichung der ungewichteten 

Emissionen) senken müssen2.“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in 

eine CO2-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den 
Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen 

insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure führte3.“ 

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 2050 

veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO2-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, wenn die 
Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates zur 

Energiestrategie von 2013 S. 7720 beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 2016-2030 

die CO2-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn Art. 27 CO2V angepasst würde. Dem stehen 

in der nicht geänderten Version von Art 27 CO2V 460‘000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber (siehe 

Angaben des Bundesrates von 2017 S. 3 bei einem nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier 

geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO2-

Einsparung als anlässlich der Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen gescheiterten 

Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung hinausgehendes phasing-in 

verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre natürlich eine massive Verwässerung der 
Vorgaben und der CO2-Zielwerte; das nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und 

leichte Sattelschlepper4.“ 

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem dem 

heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 

Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend festgehalten.5 

                                                 
1 Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 

zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des UVEK 

zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7561.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_kk3pM1TogJ:https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/energie/faktenblatt3-energiegesetz-effizienz.pdf.download.pdf/04_Faktenblatt_3_Energie_sparen_und_Energieeffizienz_erh%25C3%25B6hen.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78134.html


 

Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des totalrevidierten CO2-

Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

Abschaffung der Supercredits 
Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte nach 

Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km bis zu einer 

Verminderung der durchschnittlichen CO2-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte von total 
höchstens 7,5 g CO2/km für die Referenzjahre 2020–2021 wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: 1- fach; 

c. Streichen. 

Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden könnten, 

handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge profitieren bereits sehr 

stark davon, dass die CO2-Emissionen der Stromproduktion nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer 

einfachen Anrechnung besteht daher für die Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-
Hybride zu verkaufen, um den individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache 

Anrechnung von Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO2/km würde jedoch zu einer Überkompensation 

von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoss führen und die Wirkung der CO2-Emissionsvorschriften stark 

abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule jede 

Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das Schuljahr zu 

bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.   

Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 
Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 95-

Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der Vernehmlassungsvariante 
der CO2-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. Der Umrechnungsfaktor für die 

NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor 

gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die Wirkung 

der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine erneute Überprüfung der 

Umrechnungsfaktoren.  

Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 
Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 

Inverskehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden Bericht6 

geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der Schweiz einzig mit dem 
Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und die Ersatzleistungen künstlich tief 

zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet 

zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. 

Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen 

deklariert wurden. Die vorgeschlagene Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen aufgrund der 

Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  
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Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen CO2-Gesetzes 

(voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen Pandemie. Die Vorschriften für 

2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das per se 

keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoss der Neuwagen. Die Zielerreichung wird 

dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Menschen eher 

günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge kaufen.    

 
2. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 
Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 

Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin und Diesel 

ausgestossenen CO2 kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der Bundesrat auf bis zu 40% 

erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Zielverfehlung des CO2-

Gesetzes ist es nun überfällig, diesen Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% 

auf das Maximum von 40% ist in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu 

realisieren. Zudem gibt es im Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser 

Klimaabkommen entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der 
Einfuhr von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO2-Gesetz für 2022 einen 

Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 2021 zu 

einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im 

betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen. Der 

Kompensationssatz beträgt:  

e. für das Jahr 2021: 15 Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um zumindest einen 
wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen (Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO2 im 

Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen 

CO2-Gesetz und ist gut begründbar innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale 

Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem 

nationalen Stimulus-Paket mit einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue 

Biogasprojekte umgesetzt werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen 

bereits 2021 in Betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und 

abgeschrieben werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und sozialen 

Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen wir die 
Änderungen bei Art 90/91. 

 

3. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 
Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend angepasst, dass 

im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein inländisches Reduktionsziel von 

21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine 

allfällige Anpassung der CO2-Abgabe zu planen. Die Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt 

eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und 

damit Entscheide über die Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 

Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 
Art. 94 Abs. 1 Bst. d  



 

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  

d. ab 1. Januar 2021: auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 

2019 mehr als 68.5 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch das 

Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 2021 die volle 

Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 
Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden schweizerischen 

Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet werden. Umwelt- und 

Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn sie zur rechnerischen Minderung 

von CO2-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider wird auch in diesem Falle die 

Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die Biotreib- und Brennstoffe 

fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung eingehen. Dieses Problem soll in der 

Totalrevision des CO2-Gesetzes behoben werden. 

 

4. Emissionshandel 
Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem Emissionshandelssystem und der 

aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung befürchten wir, dass die betroffenen Firmen 

und Industrie-Standorte keine hinreichenden Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt 

voranzutreiben. Weil dies auf Stufe Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf 

wenige Punkte: 

 
Übertragung von Emissionsrechten 
Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 

übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 

kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die Corona-
Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde die Pariser 

Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 
In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für die EU-

Benchmarks mit deutlich höheren CO2-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies für Schweizer 

Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der 

Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich und nicht 

nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich höheren 

Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar vorgängig aus 
Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die gleichen Emissionsfaktoren 

verwendet werden, welche auch für die Berechnung der Benchmarks verwendet wurden. Dies 

entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet 

wird. 

15%-Schwelle 
Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von einer 15%-

Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize gesetzt werden, diese 

Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 

Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 1:1 zu 



 

übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte getätigt werden, um 

Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

5. Verminderungsverpflichtungen 
Massnahmenziele neu rechnen 
Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die Berechnungsweise für 

Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, dass wirtschaftliche 

Massnahmen (inkl. CO2-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen deshalb vor, dass 
Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue Verminderungsverpflichtungen 

einzugehen, welche somit nicht die technischen und ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 

2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 
Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch im Jahre 

2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, widersetzen wir uns diesem 

unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge von der Kyoto-Periode bis 2020 ins 

Jahr 2021 stattfinden. 

 
Auslandszertifikate 
Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese zwingend die 

Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein Corresponding Adjustment und 

einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 
Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte der 

Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft ungenügend 

waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV entsprechende 

Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 

 
 



(j) V E OIIA  

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Klima  
CH-3003  Bern 

Basel 20. August 2020  

Vernehmlassung  der  Teilrevis ion  der  Verordnung über  die  R eduktion  der  CO2-E missionen 

S ehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für  die  Gelegenheit zur Teilnahme  an der  Vernehmlassung zur Teilrevision  der  
Verordnung  über  die  R eduktion  der  CO2-E missionen (CO2-Verordnung). 

Veolia  Industry Building  —   S witzerland  begrüsst  die  Anpassung  der  CO2-Verordnung,  welche  die  
Verlängerung  der  bis  E nde  2020  befristeten  Instrumente  des  Klimaschutzes ermöglicht. Unsere  
Branche  bekennt sich  mit  den  Klimazielen  der  S chweiz  und  möchte weiterhin einen Beitrag für deren 
E rreichung leisten, dafür müssen  die  gesetzlichen R ahmenbedingungen so geschaffen  sein,  dass  die  
Planungssicherheit gegeben ist. 

Zu  den  einzelnen Artikeln äussern wir  uns  wie folgt:  

Art. 1468  Teilnahme  am  E HS   per 1.  J anuar  2021 

2  Betreiber  von  Anlagen,  die  nach Artikel  42  Absatz  1 am  E HS  teilnehmen wollen, müssen das 
Gesuch um Teilnahme  am  E HS  beim BAFU  in  Abweichung  von  Artikel  42  Absatz  2  bis  zum 
F le"niar-202-431. Dezember  2021  einreichen. 

Begründung: 
Damit  die  betroffenen F irmen ein allfälliges  Opt-in  Gesuch  in  Kenntnis  der  künftigen gesetzlichen 
R ahmenbedin-gungen stellen können, fordern wir, dass  die  Frist für ein  Opt-in  Gesuch auf  31.12.2021  
gelegt wird. Ansonsten ist davon auszugehen, dass viele Anlagenbetreiber auf Zusehen hin ein 
Gesuch einreichen  und  dieses später bei Klarheit  der  Verhältnisse wieder zurückziehen. Damit wäre 
ein grosser  und  unnötiger administrativer Aufwand verbunden. 

Zu ergänzen im Anhang  9, Ziff. 3.1  Anpassungsfaktoren für  Carbon Leakage 

3.1.11  Für S onderabfallverbrennungsanlangen gilt  der  Anpassungsfaktor  1  für  die  J ahre  2021  bis  
2030.  

Veolia Industry Building —  S witzerland AG  
Postfach  
CH-4019 Basel 
Tel. +41 61 468 88 88 

www. ind ustries.veolia.ch  



0   
Begründung: 

Wir beantragen  die  E inführung eines Anpassungsfaktors  1  für S onderabfallverbrennungsanlagen,  
welche  sonst weiterhin hinsichtlich  der  gesetzlichen R ahmenbedingungen schlechter gestellt sind als 
ihre europäischen Mitbewerber.  Die  CO2-Lenkungsabgabe stellt für  die  S AVA einen grossen 
Wettbewerbsnachteil dar,  da  die  Mitbewerber im benachbarten Ausland keine Abgabe  in  dieser Form 
bezahlen müssen. Dazu sind S AVA  in der  E U  nicht dem E missionshandelssystem unterstellt. Bei 
S AVA  die am  S chweizer E missionshandelssystem teilnehmen erfolgt  die  Allokation  von  
E missionsrechten aufgrund ihrer Prozessemissionen.  Der Benchmark  soll demzufolge  in der  nächsten 
Periode weiterhin  0.97  bleiben, wie  es  uns  bereits kommuniziert wurde. 

Anhang  16,  Berechnung  der  CO2-E missionen für Betreiber  von  Anlagen 
Neues Kapitel:  

Der  E missionsfaktor  von  Brennstoffen aus Biomasse ist null. Insbesondere auch für Biogasanteile  in  
Gas aus E rdgasnetzen, deren ökologischer Mehrwert noch nicht veräussert wurde. 

Begründung: 
Mit  der  bisherigen R egelung können sich Betreiber  von  Anlagen im E HS  (im Gegensatz zu 
Verminderungsverpflichtungen)  den  Biogasanteil  in  Gas aus E rdgasnetzen nicht anrechnen lassen 
(vergleiche dazu Anhang  H.5,  Vollzugsmitteilung E HS  für Betreiber  von  Anlagen). Damit wird  den  
Betreibern  von  Anlagen im E HS   die  einfache  S ubstitution  mit Biogas verwehrt. Mit einer 
Anrechenbarkeit kann über ein wirtschaftliches  Instrument der  Anteil  an  Biogas  in der  S chweiz erhöht 
werden. Das gleiche soll für Biogas gelten, weiches aus  Deutschland  bezogen wird und dessen 
Herkunft durch ein Zertifikat nachgewiesen ist. 

Weitere Anliegen: 

Ü bergangsbestimmung zur Ü bernahme  von  E missionsrechten  in die  nächste Periode  
Die  verbleibenden E missionsrechte aus  der  aktuellen Periode (CHU2) sollen für  die  gesamte 
kommende Verpflichtungsperiode  2021-2030  übertragen werden können (und nicht nur für  2021),  wie  
es  im E U E TS   der  Fall ist. E ine Ü bergangsbestimmung soll  in  diesem S inne formuliert werden. 

Berücksichtigung technischer Lösungen wie CCS   (Carbon Capture and S torage), CCU (Carbon 
Capture and Utilization)  und  CDR  (Carbon  Dioxide  R emoval) 
Die  Fabrikation  und  Herstellung  von  gewissen chemischen Produkten ist kohlenstoffintensiv.  Die  
Abscheidung  von  CO2 aus  den  Abgasen industrieller Prozesse ist ein effektiver Lösungsansatz.  Der  
Grund, warum solche Technologien heutzutage nicht weit verbreitet sind, liegt  an den  damit 
gebundenen Kosten  und  den  fehlenden Anreizen für diese  Art von  Investitionsprojekten. 
Beispielsweise können heute im E HS   die  CO2-R eduktion dank solcher Technologien nicht 
angerechnet werden. Um  die  heute bekannten  und  anspruchsvollen Klimaziele  der  S chweiz  bis  E nde  
2050  erreichen zu können, sollen aus unserer S icht  in  Zukunft technologische Lösungen wie  CCU,  
CCS   und  CDR   eine wichtige  R olle  spielen. Für unsere  Branche  ist  es  deshalb  von  entscheidender 
Bedeutung, dass sich  die  R eduktionsleistung,  die  mit  solchen Projekten erzielt werden,  von der  
S chweizer Klimapolitik anerkannt werden.  

Die  durch Lösungen wie CCU/CCS -Projekte eingefangenen direkten CO2-E missionen sind im E HS - 
Monitoringbericht sollen abzugsfähig sein: 
Wir schlagen vor,  den  Anhang  16 der  CO2-Verordnung wie folgt zu ergänzen: 



W  
Anhang  16 
(Art. 51)  

Anforderungen  an  das Monitoringkonzept 

Neu: Kapitel  4 CO2-R eduktionen aus technischen Lösungen wie CCS /CCU-Projekten  

4.1 Die CO2-R eduktion aus CCS /CCU-Anlagen innerhalb  des  E HS -Perimeters führen zu keiner 
Anpassung  der  Zuteilung kostenloser E missionsrechte.  

4.2  Nach  der  Umsetzung eines CCS /CCU-Projektes können  die an der  Quelle  « eingefangenen»  CO2-
E missionen im E HS -Monitoringbericht  von den  direkten  CO2-E missionen vollumfänglich abgezogen 
werden. 

Wir bedanken uns für  die  Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

S ilvano  Melone  
COO Veolia Industry Building —  S witzerland AG 



 

 
 

Bundesamt für Umwelt 
z.H. Raphael Bucher 
Papiermühlestrasse 172 
3063 Ittigen 

 
Raphael.bucher@bafu.admin.ch  

 

Zürich, 24. August 2020  

 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO​2​-Emissionen (CO​2​-Verordnung)  

 

Sehr geehrter Herr Bucher 

Der Verein Klimaschutz Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit, zur Vernehmlassung der            

Teilrevision der CO ​2​-Verordnung Stellung zu beziehen.  

Der Verein Klimaschutz Schweiz hat 2019 die Eidg. Volksinitiative für ein gesundes Klima             

(Gletscher-Initiative) lanciert. Die Gletscher-Initiative will die Ziele des Pariser Klimaabkommens          

in der Verfassung verankern.  

Die Teilrevision der CO2-Verordnung bietet die Chance, trotz Verzögerung der Totalrevision des            

CO ​2​-Gesetzes dennoch die Schweizer Klimapolitik einen Schritt vorwärts zu bringen in Richtung            

des vom Bund bereits angekündigten Klimaziels von Netto-Null bis 2050 und des Pariser             

Klimaabkommen. Die Schweiz darf aufgrund ihrer bedeutenden globalen Vernetzung und          

Verantwortung diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.  

Im Bestreben, die bereits nächstes Jahr in Kraft tretenden Pariser Klimaziele schnellstmöglich in             

Angriff zu nehmen, müssen klar ambitioniertere Regelungen und Massnahmen getroffen          

werden, als der Bund mit der Vorlage vorschlägt. Die vorgeschlagene Erhöhung der CO ​2​-Abgabe             

greift dafür viel zu kurz. Um die angestrebte Reduktion von Emissionen im Jahr 2021 (-1.5%               

gegenüber 2020) zu erreichen, muss die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bereits per 1.1.2021 auf             

CHF 120 erhöht werden. Nur so besteht die Aussicht, das inländische Reduktionsziel von minus              

21.5% per 2021 (gegenüber 1990) sowie die Ziele für 2030 und 2050 zu erreichen. Wir fordern                

deshalb eine Nachbesserung und viel ambitioniertere Vorgaben (im Rahmen der vorhandenen           

Kompetenzen des Bundes).  

Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden Anträge und Erläuterungen zur          

Verbesserung der Verordnungsvorlage. 

Freundliche Grüsse 

Sophie Fürst, für den Verein Klimaschutz Schweiz 
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Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
(CO2-Verordnung) 

Vernehmlassungsvorlage vom 4.5.2020 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-78837.html 

Detaillierte Vernehmlassungsantwort mit begründeten Anträgen vom Verein Klimaschutz 
Schweiz  

1. Vorbemerkung 

Die bisherige CO ​2​-Verordnung zur Umsetzung des CO ​2​-Gesetzes, das seit 1.1.2013 in Kraft ist, 
war bisher klar mangelhaft. Der Bundesrat hat seine Kompetenzen bisher nie ausgeschöpft. 
Die Verordnung wurde selbst nach Zustandekommen des Pariser Klimaabkommen nicht wie 
vorgesehen korrigiert und auch die Gesetzesverschärfungen aufgrund der vom Volk 
verabschiedeten Energiestrategie 2050 wurden unzureichend umgesetzt. 

Die Klimakrise und der aufgrund der weltweiten Untätigkeit herrschende Klimanotstand 
erlauben es nicht, dass Regierungen selbst den gesetzlichen Spielraum nicht nutzen. Es wäre 
gar angemessen, im Hinblick auf die Erreichung der vom Parlament bereits bestätigten 
Pariser Klimaziele vorausschauende Regelungen zu treffen. Diese Vernehmlassungsantwort 
konzentriert sich jedoch strikt auf das geltende CO ​2​-Gesetz und die beschlossenen 
Änderungen im Rahmen der Pa Iv 17.405 Burkart.  

Berücksichtigt die Vorlage die besondere Ausgangslage aufgrund der gegen Corona-Virus 
getroffenen Massnahmen und deren Auswirkungen? 

Die Vernehmlassungsvorlage wurde bereits vor den ergriffenen Massnahmen aufgrund des 
Corona-Virus erstellt. Ein Einbruch von Nachfrage und/oder Produktion aufgrund der 
Corona-Massnahmen darf nicht zu verschlechterten Klimaschutz-Rahmenbedingungen 
führen. Denn wirksamer Klimaschutz braucht tiefgreifende Anpassungen in Infrastruktur und 
Rahmenbedingungen, die ohne Verzögerung umgesetzt werden müssen. Vorübergehende 
Emissionsreduktionen sind kein Ersatz für die Anpassung von Regeln. Wir bitten die 
Verwaltung zu prüfen, welche Corona-Sondereffekte die Anpassung der 
Rahmenbedingungen ins Leere laufen lassen oder verzögern können. Wie wird z.B. 
sichergestellt, dass die Airlines nicht mit Gratiszuteilungen von Emissionsrechten für 2020 
überschwemmt werden und diese auch für 2021ff verwendet werden? Dadurch würde das 
bisher ohnehin unwirksame Emissionshandelssystem gar längerfristig zur Generierung 
ungerechtfertigter Renten missbraucht werden. 

Flankierend erwarten wir vom Bundesrat, dass er abgestimmt auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten zusätzliche Massnahmen trifft, um die Klimaschutzwirkung über die 
Umsetzung des CO ​2​-Gesetzes hinaus zu verstärken. 

 

2. CO2-Emissionsvorschriften für Neufahrzeuge 

Das CO ​2​-Neuwagenflottenziel ist die wichtigste klimapolitische Massnahme im Bereich 
Verkehr. Nur im Strassenverkehr sind die CO​2​-Emissionen immer noch höher als 1990. Ein 
griffiges Neuwagenflottenziel ist darum von zentraler Bedeutung, da es zurzeit das 
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wichtigste Mittel ist, um im motorisierten Individualverkehr (MIV) die klimaschädlichen 
CO ​2​-Emissionen zu reduzieren. Die Massnahme wirkt sich nicht nur in einer CO ​2​-Reduktion 
aus, sondern lohnt sich auch finanziell für Automobilistinnen und Automobilisten in Form 
von eingesparten Benzinkosten. Eine Senkung der CO ​2​-Neuwagenflottenziele steigert die 
Attraktivität der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebsformen deutlich. 

Jedoch erlaubt die Ausgestaltung der CO ​2​ Verordnung in der heutigen Form zu viele 
Ausnahmen und Schlupflöcher. Die verschiedenen Mechanismen zur Abschwächung des 
Neuwagenziels kumulieren sich und schwächen insgesamt die Wirkung massiv ab. Wir 
anerkennen, dass einige Verbesserungen in der vorliegenden Revision vorgenommen 
wurden. Aber auch so bleiben zu viele Abschwächungen bestehen. In der Summe führen sie 
dazu, dass die Verordnung weit hinter dem Versprechen zurückbleibt, welches der 
Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 abgegeben 
wurde. Das vorliegende Neuwagenziel bringt über einen Drittel weniger CO ​2​-Einsparnisse, als 
sie eigentlich möglich wären.  Der Bundesrat hält selber fest: „In den Jahren 2017 und 2018 
stiegen die Emissionen allerdings wieder an, die gewünschte Wirkung der 
Emissionsvorschriften blieb also aus .“ Das aktuell gültige System hat sich demnach als 

1

ungenügend erwiesen, um die angestrebte und im CO ​2​-Gesetz vom Parlament festgelegte 
CO ​2​-Reduktion der Neuwagenflotte zu erreichen. 

Damit das Neuwagenziel seine Wirkung entfaltet sind die folgenden folgende Änderungen 
nötig. 

 

1) Abschaffung des Teilflottenziels 

Antrag Art 27, Abs.2: 

2 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO ​2​-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
nach Absatz 1 wird aus der Neuwagenflotte in den Referenzjahren 2020–202 ​1 ​ folgender 
Anteil der Fahrzeuge mit den tiefsten CO ​2​-Emissionen berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: 85 Prozent; 

b.im Referenzjahr 2021: ​100​ Prozent; 

c. ​Streichen 

Begründung: 

Bei der CO​2​-Wirkung kommt der Regelung zum sogenannten phasing-in (Teilflottenziel) 
entscheidende Bedeutung zu. Es führt zu einer deutlichen Abschwächung des 
Neuwagenziels. Im Bericht vom Februar 2020 schreibt der Bund zu diesem Thema: „Hätten 
die Importeure nicht von den Vollzugsmodalitäten bei der Emissionsberechnung 
[Anmerkung: phasing-in und supercredits] Gebrauch machen können, hätten sie also im 
Mittel ihr CO ​2​-Emissionen um die 9 g CO ​2​/km (Zielerreichung der ungewichteten Emissionen) 
senken müssen .“ Von den Einführungsmodalitäten habe insbesondere das phasing-in eine 

2

CO ​2​-steigendernde Wirkung. Weiter hält der Bundesrat fest: „Ausserdem zeigen sich in den 
Zwischenjahren 2013 und 2014 die Auswirkungen der Einführungsmodalitäten, bei denen 

1 ​Medienmittelung des Bundesrates vom 18.2.2020 
2 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 50 
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insbesondere das phasing-in zu einer stark vereinfachten Zielerreichung für die Importeure 
führte .“ 

3

Auch die Informationen, die der Bundesrat vor der Volksabstimmung zur Energiestrategie 
2050 veröffentlicht hat, zeigen, dass die CO ​2​-Reduktion um einen Drittel geringer ausfällt, 
wenn die Verordnung nicht in diesem Punkt geändert wird. In der Botschaft des Bundesrates 
zur Energiestrategie von ​2013 S. 7720​ beziffert der Bundesrat für den Durchschnitt der Jahre 
2016-2030 die CO​2​-Reduktion auf 680‘000 Tonnen CO ​2​ pro Jahr, wenn Art. 27 CO ​2​V 
angepasst würde. Dem stehen in der nicht geänderten Version von Art 27 CO ​2​V 460‘000 
Tonnen CO ​2​ pro Jahr gegenüber (siehe Angaben des Bundesrates von ​2017 S. 3 ​ bei einem 
nicht EU-analogen Zeitplan). Ohne die hier geforderte Streichung des Teilflottenziels bringt 
das Neuwagenziel demnach einen Drittel weniger CO ​2​-Einsparung als anlässlich der 
Energiestrategie 2050 versprochen. 

Der Bundesrat selbst hat bei der Debatte zur Energiestrategie im Ständerat einen 
gescheiterten Minderheitsantrag Imoberdorf, der ebenfalls ein über die EU-Regelung 
hinausgehendes phasing-in verlangte, als massive Verwässerung bezeichnet: „Das wäre 
natürlich eine massive Verwässerung der Vorgaben und der CO ​2​-Zielwerte; das nicht nur für 
Personenwagen, sondern auch für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper .“ 

4

Die hier vorgeschlagene Streichung des Teilflottenziels bei Personenwagen entspricht zudem 
dem heutigen politischen Willen der Umweltkommission des Ständerats. Dies wurde vom 
Kommissionsprecher Ständerat D. Müller zuhanden der Materialen entsprechend 
festgehalten.  Mittlerweile wurde dieser Wille als expliziter Gesetzestext (Art. 11, Abs. 2 des 

5

totalrevidierten CO ​2​-Gesetzes) im Ständerat und am 10. Juni 2020 auch im Nationalrat 
eingebracht. 

Eine 1:1-Umsetzung analog der EU ist somit angezeigt und überfällig. 

2) Abschaffung der Supercredits 

Antrag: Art 27, Abs.3: 

3 Für die Berechnung der durchschnittlichen CO ​2​-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
nach Absatz 1 werden Fahrzeuge mit CO ​2​-Emissionen von weniger als 50 g CO ​2​/km bis zu 
einer Verminderung der durchschnittlichen CO ​2​-Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte 
von total höchstens 7,5 g CO ​2​/km für die Referenzjahre 2020–202​1​ wie folgt berücksichtigt: 

a. im Referenzjahr 2020: doppelt; 

b.im Referenzjahr 2021: ​1- fach ​; 
c. ​Streichen​. 
Begründung: 

Bei den Fahrzeugen, die gemäss der vorgeschlagenen Regelung mehrfach gezählt werden 
könnten, handelt es sich um Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Diese Fahrzeuge 
profitieren bereits sehr stark davon, dass die CO ​2​-Emissionen der Stromproduktion nicht 
berücksichtigt werden. Auch bei einer einfachen Anrechnung besteht daher für die 
Importeure ein starker Anreiz, Elektroautos und Plug-in-Hybride zu verkaufen, um den 

3 Bericht mit dem Titel „Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012-2018. Bericht des 
UVEK zuhanden der Kommissionen Umwelt, Raumplanung und Energie UREK des National- und Ständerates“, S. 32 
4 Bundesrätin Leuthard am 23. September 2015 im Ständerat 
5 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47812 
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individuellen Flottendurchschnitt zu reduzieren. Eine mehrfache Anrechnung von 
Fahrzeugen mit weniger als 50 g CO ​2​/km würde jedoch zu einer Überkompensation von 
Fahrzeugen mit hohem CO ​2​-Ausstoss führen und die Wirkung der CO ​2​-Emissionsvorschriften 
stark abschwächen.  

Als Analogie lässt sich ein Vergleich aus dem Schulbetrieb heranziehen. Wenn in der Schule 
jede Schulnote doppelt zählt, die höher ist als 5.0, so wäre es schlicht viel einfacher, das 
Schuljahr zu bestehen. Ein solcher Mechanismus wiederspricht aber jeder Logik.  

 

3) Verzerrter Umrechnungsfaktor NEFZ - WLTP 

Gemäss der geltenden Energieeffizienzverordnung entspricht das auf dem NEFZ basierende 
95-Gramm-Ziel für Personenwagen einem WLTP-Zielwert von 115 g/km. In der 
Vernehmlassungsvariante der CO ​2​-Verordnung wird dieser WLTP-Wert auf 118 g/km erhöht. 
Der Umrechnungsfaktor für die NEFZ-Werte von Personenwagen steigt damit von 1.21 auf 
1.24. Bei Lieferwagen beträgt der Faktor gar 1.27. 

Die Erhöhung dieser Umrechnungsfaktoren erachten wir als problematisch, weil dadurch die 
Wirkung der Effizienzvorschriften deutlich abgeschwächt wird. Wir fordern daher eine 
erneute Überprüfung der Umrechnungsfaktoren.  

4) Missbräuchliche Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz 

Wir begrüssen es sehr, dass in Artikel 17 der Bund endlich tätig wird und die missbräuchliche 
Inverkehrsetzung von Elektroautos in der Schweiz nicht mehr toleriert. Wie im erläuternden 
Bericht  geschildert, sind in der Vergangenheit verschiedentlich Elektrofahrzeuge in der 
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Schweiz einzig mit dem Zweck in Verkehr gesetzt worden, um den Flottendurchschnitt und 
die Ersatzleistungen künstlich tief zu halten. Sie waren jedoch nie für den Schweizer Markt 
bestimmt. Ohne je in der Schweiz verwendet zu werden, werden diese Fahrzeuge danach als 
Schein-Occasionen ins Ausland zurückexportiert. Dieses Schlupfloch wurde auch ausgenutzt, 
indem eigentliche Personenwagen als Lieferwagen deklariert wurden. Die vorgeschlagene 
Änderung von Art 17 ist deshalb dringend nötig.  

5) Neuwagenziel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Im Zusammenhang mit der Schliessung der Verkaufsflächen von Neuwagenverkäufen 
aufgrund der Pandemie Anfang 2020 seien folgende Hinweise erlaubt:  

Die Vernehmlassung betrifft die Zeit ab 1. 1. 2021 bis zum Inkrafttreten des neuen 
CO ​2​-Gesetzes (voraussichtlich 1. 1. 2022) und somit nicht die Zeit der momentanen 
Pandemie. Die Vorschriften für 2020 sind von dieser Verordnung nicht betroffen.  

Zudem: Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger Autos verkauft werden, hat das 
per se keinen Einfluss auf den durchschnittlichen CO ​2​-Ausstoss der Neuwagen. Die 
Zielerreichung wird dadurch im Gegenteil eher noch erleichtert, da in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten die Menschen eher günstigere und daher kleinere, leichtere Fahrzeuge 
kaufen.  
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3. Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 

Das Instrument der Kompensationspflicht wurde vom Bundesrat bisher kaum genutzt. Die 
Treibstoffimporteure mussten anfänglich 2% und zuletzt 10% des vom verkauften Benzin 
und Diesel ausgestossenen CO ​2​ kompensieren. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass der 
Bundesrat auf bis zu 40% erhöhen kann. Aufgrund der sich seit mehreren Jahren 
abzeichnenden Zielverfehlung des CO ​2​-Gesetzes ist es nun überfällig, diesen 
Kompensationssatz zu erhöhen. Eine Erhöhung von heute 10% auf das Maximum von 40% ist 
in der Schweiz jedoch nicht innerhalb von wenigen Monaten zu realisieren. Zudem gibt es im 
Jahre 2021 noch kaum ausländische Reduktionen, welche dem Pariser Klimaabkommen 
entsprechen. Eine solche Erhöhung würde deshalb lediglich zu einem Peak bei der Einfuhr 
von Biotreibstoffen führen. Da das Parlament im totalrevidierten CO ​2​-Gesetz für 2022 einen 
Inland-Kompensationssatz von mindestens 15% fordert, würde ein deutlich höherer Satz für 
2021 zu einer Stop-and-go Politik führen. 

Antrag ​Art. 89 Abs. 1 Bst. e: 

1 Kompensiert werden müssen die CO ​2​-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der 
im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe 
entstehen. Der Kompensationssatz beträgt:  
e. für das Jahr 2021: ​15​ Prozent. 

Begründung:  

Statt der vom Bundesrat vorgeschlagenen 12% soll direkt auf 15% erhöht werden, um 
zumindest einen wesentlichen Teil der erwarteten Ziellücke zu schliessen 
(Zusatzreduktionswirkung: 500’000t CO ​2​ im Jahre 2021 gegenüber Vorschlag Bundesrat). 
Diese Lösung ist dann auch kongruent mit dem neuen CO ​2​-Gesetz und ist gut begründbar 
innerhalb des geltenden Gesetzes. Auch der maximale Kompensationsaufschlag von 5 Rp/l 
würde nicht strapaziert. Schliesslich entspricht dies einem nationalen Stimulus-Paket mit 
einem starken Fokus auf Randregionen, da hiermit z.B. neue Biogasprojekte umgesetzt 
werden können. Für die Projektnehmer ist es ein Vorteil, wenn Anlagen bereits 2021 in 
betrieb genommen werden können und somit ein Jahr länger bis 2030 betrieben und 
amortisiert werden können.  

Im Weiteren ist es uns wichtig, dass wie vorgeschlagen die bisherigen ökologischen und 
sozialen Anforderungen an Biotreibstoffe gelten und geprüft werden. Ebenfalls unterstützen 
wir die Änderungen bei Art 90/91. 

 

4. CO2-Abgabe auf Brennstoffen (Art 94ff) 

Das vom Parlament verlängerte Gesetz wurde in Art. 3 Abs. 1bis explizit dahingehend 
angepasst, dass im Jahre 2021 die Emissionen um weitere 1.5% sinken und so ein 
inländisches Reduktionsziel von 21.5% von 1990 bis 2021 erreicht werden soll. Es ist deshalb 
völlig ungenügend, erst per 1.1.2022 eine allfällige Anpassung der CO ​2​-Abgabe zu planen. Die 
Erklärung, dass bereits der Ankündigungseffekt eine Zusatzreduktion bringe, ist wenig 
stichhaltig, wenn die entsprechenden Emissionsdaten und damit Entscheide über die 
Anpassung erst im Juni 2021 gefällt werden können. 
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Wir fordern deshalb eine Anpassung wie folgt: 

Antrag ​Art. 94 Abs. 1 Bst. d  
1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht:  
d. ab 1. Januar 202 ​1​: auf 120 Franken je Tonne CO ​2​, falls die CO ​2​-Emissionen aus 
Brennstoffen im Jahr 20 ​19​ mehr als ​68.5​ Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Begründung:  

Diese Anpassung führt ebenfalls den bisherigen Absenkpfad linear weiter, verwendet jedoch 
das Stichjahr 2019, was eine allfällige Einführung per 1.1.2021 erlaubt und somit im Jahre 
2021 die volle Wirkung entfaltet. 

Biofuels als Brennstoffe 

Die vorgeschlagene Regelung in Art. 95 darf nicht dazu führen, dass die geltenden 
schweizerischen Regeln für Biotreibstoffe nicht ebenfalls für Biobrennstoffe angewendet 
werden. Umwelt- und Sozialstandards sollen von allen Biofuels eingehalten werden, wenn 
sie zur rechnerischen Minderung von CO ​2​-Emissionen angerechnet werden sollen. Leider 
wird auch in diesem Falle die Minderungswirkung oft um einen Faktor 2 überschätzt, weil die 
Biotreib- und Brennstoffe fälschlicherweise als treibhausgasneutral in die Rechnung 
eingehen. Dieses Problem soll in der Totalrevision des CO ​2​-Gesetzes behoben werden. 

 

5. Emissionshandel 

Aufgrund der europäischen und schweizerischen Erfahrung mit dem 
Emissionshandelssystem und der aktuell in der EU und der Schweiz geplanten Umsetzung 
befürchten wir, dass die betroffenen Firmen und Industrie-Standorte keine hinreichenden 
Anreize haben, ihre Dekarbonisierung gezielt voranzutreiben. Weil dies auf Stufe 
Verordnung nicht zu korrigieren ist, beschränken wir uns auf wenige Punkte: 

Übertragung von Emissionsrechten 

Kostenlos bis Ende 2020 zugeteilte Emissionsrechte dürfen nicht in die Paris-Periode ab 2021 
übertragen werden. Es ist insbesondere auch für 2020 mit einer massiven Überzuteilung von 
kostenlosen Emissionsrechten aufgrund der gesunkenen Aktivitätsraten bedingt durch die 
Corona-Massnahmen zu rechnen. Der Übertrag solcher Zertifikate in die Paris-Periode würde 
die Pariser Klimaziele zusätzlich abschwächen. 

Emissionsfaktoren für Benchmarks (Art 46ff und Anhang 9) 

In Anhang 9 wird ein Verfahren beschrieben, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass für 
die EU-Benchmarks mit deutlich höheren CO ​2​-Emissionsfaktoren gerechnet wurde, als dies 
für Schweizer Strom der Fall ist.  

Genau der gleiche Umstand stimmt auch für Altplastik, Altpneus etc., welche z.B. in der 
Zementindustrie als alternative Brennstoffe eingesetzt werden. Es ist völlig unverständlich 
und nicht nachvollziehbar, dass Altplastik und Altpneus in Deutschland mit wesentlich 
höheren Emissionsfaktoren verrechnet werden als in der Schweiz – zumal diese z.T. sogar 
vorgängig aus Deutschland importiert wurden. Wir fordern hier deshalb, dass jeweils die 
gleichen Emissionsfaktoren verwendet werden, welche auch für die Berechnung der 
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Benchmarks verwendet wurden. Dies entspricht dann auch der Logik, wie sie hier bei der 
Austauschbarkeit Strom/Brennstoffe verwendet wird. 

15%-Schwelle 

Sowohl für Aktivitätshöhe wie auch für die Benchmarks wird eine willkürliche Schwelle von 
einer 15%-Änderung festgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass ständig perverse Anreize 
gesetzt werden, diese Schwelle gerade nicht zu erreichen oder knapp zu übertreffen.  

Wenn jedoch ohnehin jährlich die Aktivitätsrate und Faktoren bestimmt werden, welche den 
Benchmark beeinflussen, gibt es keinen Grund, diese jährlichen Abweichungen nicht gleich 
1:1 zu übernehmen. Dies garantiert, dass keine klimaschädlichen Umgehungsgeschäfte 
getätigt werden, um Verluste zu verhindern oder Zusatzrenten zu erzielen. 

 

6. Verminderungsverpflichtungen 

Massnahmenziele neu rechnen 

Während es einleuchtet, dass Emissionsziele linear verlängert werden, ist die 
Berechnungsweise für Massnahmenziele eher abenteuerlich und folgt nicht dem Grundsatz, 
dass wirtschaftliche Massnahmen (inkl. CO ​2​-Abgabe) umgesetzt werden sollen. Wir schlagen 
deshalb vor, dass Unternehmen motiviert werden, auf das Jahr 2021 angepasst neue 
Verminderungsverpflichtungen einzugehen, welche somit nicht die technischen und 
ökonomischen Gegebenheiten von 2013, sondern 2021 wiederspiegeln. 

Übererfüllungen 

Wir interpretieren Art. 146f so, dass sogar Übererfüllungen aus der Periode vor 2013 noch 
im Jahre 2021 angerechnet werden können. Falls wir das richtig verstanden haben, 
widersetzen wir uns diesem unverständlichen Ansinnen. Generell sollen keinerlei Überträge 
von der Kyoto-Periode bis 2020 ins Jahr 2021 stattfinden. 

Auslandszertifikate 

Sollten ausländische Zertifikate für das Jahr 2021 angerechnet werden, müssen diese 
zwingend die Regeln von Art. 6.2 des Pariser Klimaabkommens erfüllen, also ein 
Corresponding Adjustment und einen ITMO-Transfer aufweisen. 

Erleichtertes Reporting (Art 97-99) 

Abbau unnötiger Bürokratie ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Allerdings haben Berichte 
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auch aufgezeigt, dass die bisherigen Kontrollen oft 
ungenügend waren. Diese Erleichterungen hier sind nur dann gerechtfertigt, wenn die EZV 
entsprechende Stichprobenkontrollen tatsächlich durchführt und griffige 
Sanktionsmechanismen hat und anwendet. 
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Jonen, 13. Juli 2020

Teilrevision der C02-Verordmmg - Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Burkhardt

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen des Vernehmlas­
sungsverfahrens Stellung zu nehmen zur Teilrevision der C02-Verordnung, 
welche der Umsetzung der Revision des COa-Gesetzes im Rahmen der 
Pa.lv. Burkart 17.405 dient.

Die Stiftung Klimaschutz und COz-Kompensation KliK ist die branchen­
weite Kompensationsgemeinschaft im Rahmen des COa-Gesetzes. Sie er­
füllt anstelle der Mineralölgesellschaften, welche fossile Treibstoffe in Ver­
kehr bringen, deren gesetzliche Pflicht, einen Teil der bei der Nutzung der 
Treibstoffe entstehenden CCh-Emissionen zu kompensieren.

Die vorgeschlagene Anpassung der uns direkt betreffenden Regulierung 
der Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure in den Artikeln 89 bis 
91 bringt eine erhebliche Verschärfung mit sich, welche die Erfüllung der 
Kompensationspflicht im Jahr 2021 nahezu unerfüllbar macht. Sogar der 
erläuternde Bericht räumt dies ein (S. 25). Wir halten es für bedenklich, 
wenn der Regulator Auflagen macht und die Rahmenbedingungen zu de­
ren Erfüllung so setzt, dass sie mit der allergrössten Wahrscheinlichkeit 
nicht eingehalten werden können - insbesondere, wenn dies eine Strafzah­
lung in der Grössenordnung von gegen 100 Mio. Fr. zur Folge haben kann, 
die in die allgemeine Bundeskasse fliesst. Dies gilt umso mehr, als die Ver­
schärfungen ohne Not erfolgen und schwach begründet sind.
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Zu den vorgeschlagenen Anpassungen im Einzelnen aussern wir uns im 
Folgenden gegliedert nach Themen, nicht in der Reihenfolge der Artikel:

1) Kompensationssatz (Art. 89)
Gemäss dem erläuternden Bericht begründet sich die Höhe des Kompen­
sationssatzes von 12% im Jahr 2021 aus dem zusätzlichen Reduktionsbe­
darf von SOO'OOO Tonnen COaeq gegenüber dem Jahr 2020, der sich wiede­
rum aus dem gesetzlichen Verminderungsziel von 21.5% gegenüber 1990 
ergibt. Davon sollen also vom Kompensationsinstrument allein gut 
SOO'OOO Tonnen CCheq oder fast 40% getragen werden.

Es erstaunt, dass die übrigen Instrumente des CC>2-Gesetzes - namentlich 
die CG2-Abgabe, das Gebäudeprogramm, das Emissionshandelssystem so­
wie die Emissionsvorschriften für Fahrzeuge - derart unwirksam sind, 
dass sie zusammen nicht einmal zwei Drittel der benötigten Wirkung lie­
fern. Fragwürdig ist aber vor allem der Ansatz, die verbleibende Fehlmenge 
einem einzigen Instrument quasi als «Residualgrösse» aufzubürden. Auch 
lag die Erhöhung des Kompensationssatzes im Durchschnitt über die Ver­
pflichtungsperiode 2013 bis 2020 bei lediglich 1.25% pro Jahr. Eine Erhö­
hung um 2% für das Jahr 2021 allein erscheint vor diesem Hintergrund 
unverhältnismässig.

2) Ausschliessliche Anrechnung von 2021 erzielten Emissionsvermin­
derungen (Art. 91)
Der erläuternde Bericht liefert keine Begründung, weshalb die Kompensa­
tionspflicht für das Jahr 2021 vollständig mit Emissionsverminderungen 
erfüllt werden muss, die im Jahr 2021 erzielt werden. Er hält lediglich la­
pidar fest, das Vorgehen sei analog zum Jahr 2020.

Im Jahr 2020 gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschär­
fung gegenüber den Jahren 2013 bis 2019 darstellt, allerdings aus einem 
spezifischen Grund, der für das Jahr 2021 nicht gegeben ist: Das natio­
nale C02-Gesetz kennt nur ein Zieljahr, das Jahr 2020, während sich die 
internationale Verpflichtung unter dem Kyoto-Protokoll auf die Zielperiode 
2013 bis 2020 bezieht. Entscheidend ist mithin national die Emissionsbi­
lanz des Jahres 2020, international die Emissionsbilanz der Periode 2013 
bis 2020. Ein Vor- oder Nachholen von Emissionsverminderungen ist auf 
nationaler Stufe im Jahr 2020, anders als in den Vorjahren, nicht möglich.
In der 2021 unter dem Pariser Übereinkommen einsetzenden Verpflich­
tungsperiode, welche bis 2030 andauert, hat die Schweiz international 
diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein Periodenziel für die Jahre 2021 
bis 2030 sowie ein Ziel für das Jahr 2030 allein. In den Jahren 2021 bis 
2029 ist somit gleich wie in den Jahren 2013 bis 2019 ein Vor- oder Nach­
holen von Emissionsverminderungen möglich.
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Es ist allein der Langsamkeit des Gesetzgebungsproze^sei^gescliulcfet, 

dass nun 2021 als singuläres Zieljahr erscheint. Bei regulärem Inkrafttre­
ten des revidierten COa-Gesetzes auf Beginn der neuen Periode am 1. Ja­
nuar 2021 wäre das Jahr 2021 ohne weiteres als Bestandteil der hinsicht­
lich des zeitlichen Anfalls von Emissionsverminderungen flexiblen Periode 
2021 bis 2029 betrachtet worden. Sachlich besteht demnach keinerlei Not­
wendigkeit, das Jahr 2021 in Bezug auf die Anrechenbarkeit von Emissi­
onsverminderungen zur Erfüllung der Kompensationspflicht dem Jahr 
2020 gleichzusetzen.

3) Übertragung nicht verwendeter Bescheinigungen der Periode 2013 
bis 2020 ins Jahr 2021
Der Gesetzgeber hat es bei der Behandlung der Pa. Iv. Burkart versäumt, 
eine Übergangsbestimmung zu schaffen, welche die Übertragung der in der 
Periode 2013 bis 2020 ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheini­
gungen ins Jahr 2021 regelt. Im Rahmen der Revision des CCh-Gesetzes 
nach 2020 (Art. 57 Abs. 3) ist deren Übertragung in die Jahre 2021 bis 
2025 hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt der bisherigen De­
batte umstritten war.
Da aber die Übergangsbestimmungen des geltenden COa-Gesetzes die 
Übertragung von Bescheinigungen nicht behandeln, weil diese vor 2013 
noch gar nicht existierten, fiel dies nun gewissermassen zwischen Stuhl 
und Bank. Der Bundesrat könnte das auf Verordnungsstufe korrigieren, 
ohne damit dem Willen des Parlaments zuwiderzuhandeln.

Dieser und der vorhergehende Punkt gehen dabei Hand in Hand: Nur 
wenn die überschüssigen Bescheinigungen der Periode 2013 bis 2020 im 
Jahr 2021 verwendet werden können, sind de facto im Jahr 2021 andere 
als im Jahr 2021 erzielte Emissionsverminderungen anrechenbar.

4) Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte (Art. 90 und 91)
Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Pro­
jekten nachzukommen, soll aufgehoben werden. Der erläuternde Bericht 
spricht diesen pauschal die Zusätzlichkeit nach 2020 ab (S. 19). Damit 
werden dem Kompensationsinstrument im Jahr 2021 Emissionsverminde­
rungen im Umfang von rund ISO'OOO Tonnen CC>2eq entzogen.

Da die Zusätzlichkeit der betroffenen über 100 Projekte seit 2013 jährlich 
akribisch geprüft wird, stellt sich die Frage, weshalb diese alle auf einen 
Schlag mit dem Neujahrstag 2021 nicht mehr additioneil sein sollten. Dies 
umso mehr, als eingeräumt wird, dass die Projekte ohne die Einnahmen 
aus dem Verkauf der Emissionsverminderungen in finanzielle Schwierig­
keiten geraten können und allenfalls sogar deren Einstellung droht - was 
ja ein eindeutiger Beleg ihrer Zusätzlichkeit wäre (S. 26).
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tigte Aussage, der Wegfall der selbst durchgeführten Projekte sollte zu 
mehr neuen Kompensationsprojekten im Jahr 2021 führen (S. 26). Zum 
jetzigen Zeitpunkt können praktisch keine neuen Projekte im Jahr 2021 
mehr ausgelöst werden. Die Vorlaufzeit bis zur Registrierung von Kompen­
sationsprojekten und deren anschliessender technischen Implementierung 
liegt typischerweise bei 12 bis 18 Monaten. In Kombination mit der Auf­
lage, nur im Jahr 2021 erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu 
können, sowie dem höheren Kompensationssatz führt somit der sachlich 
auf tönernen Füssen stehende Ausschluss selbst durchgeführter Projekte 
direkt in die Nichteinhaltung der Kompensationspflicht.

5) Unzulässigkeit von Mehrleistungen
Das System der C02-Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflichtung 
wird durch das Übergangsgesetz um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert. Es 
ist nicht nachvollziehbar, warum dies nicht auch für die Möglichkeit gilt, 
dass sich die Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung Be­
scheinigungen ausstellen lassen können für die Erzielung von Emissions­
verminderungen, dank denen der Reduktionspfad um mehr als 5% unter­
schritten wird. Damit werden dem Kompensationsinstrument im Jahr 
2021 rund lOO'OOO Bescheinigungen entzogen, womit die Nichterfüllung 
der Kompensationspflicht 2021 nochmals wahrscheinlicher wird. Für die 
Betreiber der Anlagen entfällt der Anreiz, entsprechende zusätzliche Emis­
sionsverminderungen zu erzielen; die gegenteilige Behauptung im erläu­
ternden Bericht (S. 9) ist unfundiert.

Anträge
Konkret stellen wir somit die folgenden Anträge:

• Art. 12 Abs. 2:
Die Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang 
der Differenz zwischen dem Reduktionspfad abzüglich 5 Prozent und den 
Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letztmals 2021, ausge­
stellt.

• Art. 89 Abs. 1 Bst. e:
für das Jahr 2021:11 Prozent.

• Art. 90 Abs. 1:
[Die geltende CC>2-Verordnung ist unverändert zu lassen.]

• Art. 91 Abs. 2:
[Die geltende CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.]

• Art. 91 Abs. 3:
[Die geltende C02-Verordnung ist unverändert zu lassen.]

Vetterli Schnittblumen AG
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• Art. 140 Abs. 3 (neu)
Fax +41 56 634 44 20

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsvermin­
derung im Inland, die in den Jahren 2013-2020 ausgestellt und nicht 
verwendet wurden, können im Jahr 2021 als Bescheinigung verwendet 
werden.
(Alternativ könnte ein Art. 139a geschaffen werden mit dem Titel «Über­
tragung nicht verwendeter Bescheinigungen aus dem Zeitraum 2013- 
2020» und demselben Text als Inhalt.)

Im Übrigen begrüssen wir die die Artikel 6 und 14 betreffenden Anpassun­
gen. Sie erhöhen die Transparenz des Kompensationsinstruments, was 
dessen Glaubwürdigkeit stärkt. Dies liegt in unserem Interesse, da wir un­
verändert das Kompensationsinstrument für ein geeignetes und wirksames 
Element der Schweizer Klimapolitik halten.

Mit freundlichen Grüssen

t;g RüttirJüi;g Rüttimann 
Geschäftsführer
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Vernehmlassung   

Bern, 25.08.2020 
 

Eidgenössisches Departement für Umwelt,  

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)  

Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 

Kochergasse 6  

3003 Bern 
 
Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur CO2-Verordnung 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 
  
Der Verein Vision Konsum hat zum Ziel, die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten zu steigern 
und den Wettbewerb in der Schweiz hinsichtlich Produkte- und Dienstleistungsvielfalt zu fördern, weshalb 
wir Ihnen hiermit unsere Anliegen im Zusammenhang mit der laufenden Anhörung zur CO2-Verordnung 
zukommen lassen.  
 
Mit der Sechs-Monats-Regelung (Art. 17) wird eine namhafte Anzahl von Occasionen besteuert, welche die 
CO2-Steuer bei der Erstzulassung im Europäischen Ausland bereits bezahlt haben. Dies führt zu einer 
Verteuerung, was sich wiederum negativ auf die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten auswirkt. 
Die Frist sollte deshalb aus der Sicht von Vision Konsum gestrichen werden.  
 
Um den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den Entfall des 
Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen. Auch hier entstehen Mehrkosten, die 
schlussendlich die Konsumentinnen und Konsumenten zu tragen haben. Zudem wird der Markt negativ 
beeinflusst, fällt der Zusatzaufwand doch bei Europäischen Herstellern nicht an.  
 
Aus unserer Sicht beeinträchtigen die fehlenden CO2-Nischenziele für Autos ohne Europäische 
Genehmigung den Wettbewerb. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wieso die genannten gegenüber 
Europäischen mit Nischenzielen von den Schweizer Behörden benachteiligt werden. Vision Konsum würde 
deshalb Begrüssen, wenn diese Ungleichbehandlung behoben wird. Die Konsumentinnen und 
Konsumenten sollen frei, ohne Beeinflussung von ungleich angewendeten Zöllen, zwischen Europäischen, 
Amerikanischen und anderweitigen Herstellern entscheiden können.  
 
Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Andreas Sturm       David Trachsel 
 
 
 
 
Vize-Präsident       Geschäftsführer 
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WARMEVERBUND 

AMDEN AG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wärmeverbund Amden AG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

clo. Ortsgemeinde Amden 
Dorfstrasse 22 
8873 Amden 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Bundespräsidentin zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3003 Bern 

Als PDF und Word an 
raphael.bucher@bafu.admin.ch 

8873 Amden, 13. August 2020 

Teilrevision der Verordnung über die Reduktion der C02-Emissionen (C02-Verordnung); 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne benützen wir die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Teilrevision der 
C02-Verordnung eine Stellungnahme einreichen zu dürfen. Als Aktiengesellschaft, deren Zweck der Be­ 
trieb eines Wärmeverbunds ist, sind wir direkt von den vorgesehenen Änderungen betroffen. Festzuhal­ 
ten ist auch, dass im Handelsregister ausdrücklich festgehalten ist, dass «die Optimierung des Wärmebe­ 
zugspreises vor Gewinnausschüttungen den Vorrang hat». 

Antrag: 
Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbstdurchgeführten Projekten nachzukommen (Art. 90 

und 91), ist weiterzuführen. Das ist nicht nur für 2021 sinnvoll, sondern auch für die Periode 2022-30. 

Begründung: 
Die Möglichkeit, der Kompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen, soll auf­ 
gehoben werden. Der erläuternde Bericht spricht diesen grundsätzlich die Zusätzlichkeit nach 2020 ab 
(S. 19). Diese Grundhaltung zeigt sich auch in der Aussage auf Seite 9: «Zudem haben die Anlagebetreiber 
beim Investitionsentscheid in unwirtschaftliche Massnahmen den Erlös der Bescheinigungen bis Ende 
2020 einberechnet, zusätzliche Abgeltungen für das Jahr 2021 wären ein reiner finanzieller Mitnahmeef­ 
fekt.». Bei Firmen, die Investitionsentscheide in Produktionsprozesse (Amortisationsdauer 4 oder 8 Jahre) 
fällen müssen, mag diese Vermutung allenfalls naheliegen. Sie trifft aber nur sehr beschränkt zu auf Wär­ 
meverbünde, die für viele Jahre (40 oder noch viel mehr) betrieben werden sollen. 

Der Erst-Investitionsentscheid für einen Wärmeverbund wird in der Regel gefällt, wenn genügend defini­ 
tive Anschlusszusagen einen kostendeckenden Betrieb erwarten lassen. Für das Zustandekommen des 
Wärmeverbunds und die Motivation der Kunden zum Anschluss ist die Aussicht auf einen vernünftigen 
Wärmepreis wichtig. Nur dabei können die bekannten Fördermöglichkeiten berücksichtigt werden. Trotz­ 
dem ist nicht alles planbar. wie z.B. der momentan sehr tiefe Heizölpreis. Fakt ist momentan, dass sich 
diejenigen besonders bestätigt fühlen, die vor neun Jahren nicht an den neuen Wärmeverbund ange­ 
schlossen haben und bei Heizöl blieben. Es gibt auch Kunden, die jetzt nach einer Wärmepreisreduktion 
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fragen. Im Auge zu behalten ist immer das Verhältnis des Wärmepreises zum Heizölpreis. Der Verkauf von 
Bescheinigungen aus selbstdurchgeführten Projekten hilft dabei sehr. 

Kaum ein Wärmeverbund kann es sich leisten (d.h. nicht benutzte Investitionen verzinsen und amortisie­ 
ren), viel grösser zu bauen als es durch Abnehmer gesichert ist. Damit neue Kunden angeschlossen werden 
können, braucht es daher bei den meisten wieder Investitionen. In der heutigen unklaren Situation sind 
diese aber ein Risiko. Auch die möglichen Kunden warten zu oder sanieren noch rasch ihre alte Ölheizung. 
Daher verzichten viele Wärmeverbünde momentan ganz auf Ausbauten. Anschlüsse werden nur realisiert, 
wenn sie ohne grossen Aufwand erstellt werden können. Für einen raschen Ausstieg der Schweiz aus den 
fossilen Brennstoffen ist das mehr als ungünstig. 

In den Erwägungen (Seite 26) wird die Erwartung geäussert, dass Betreiber beim Wegfall der Bescheini­ 
gungen aus selbstdurchgeführten Projekten in Schwierigkeiten geraten werden. Es ist zu bedenken, dass 
unter den rund 100 Projekten viele Wärmeverbünde sind, die dann den Wärmepreis für ihre Kunden er­ 
höhen müssen. Das ergibt dann eine recht grosse Anzahl betroffener Personen. In Anbetracht einer mög­ 
lichen Referendumsabstimmung über die Totalrevision des COrGesetzes nach 2020 wünschen wir uns 
jetzt keine negative Stimmungsmache gegen Wärmeverbünde. Wärmeverbünde sind für die Umsetzung 
der energie- und klima politischen Ziele der Schweiz auch in Zukunft wichtig. Es ist wichtig, dass jetzt ein 
positives Signal für Wärmeverbünde gesetzt wird. 

Das Instrument der Bescheinigungen und das der Kompensationspflicht beurteilen wir für einen Wärme­ 
verbund aufgrund unserer Erfahrungen mit der Stiftung KliK für die Umsetzung der energie- und klima po­ 
litischen Ziele der Schweiz als wertvoll. Diesen Instrumenten sollte bei der vorgesehenen Verordnungsän­ 
derung Sorge gegeben werden. Wir verweisen auf die Stellungnahme der Stiftung KliK vom 25. Juni 2020 
und vertrauen darauf, dass nicht durch Vorgaben aufVerordnungsstufe ein gut wirkendes System gefähr­ 
det wird. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anliegen zur Kenntnis nehmen und bestmöglich berücksichtigen 
würden. 

Freundliche Grüsse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WÄRMEVERBUND AMDEN AG 

~~~ 
Verwaltungsrat 

Martin Thoma 
Verwaltungsratspräsident 



Frau  

Andrea Burkhardt  

Abteilung Klima 

Bundesamt für Umwelt  

3003 Bern 

Kestenholz,  21.  J uli  2020  

Teilrevision  der CO2-Verordnung —  Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau  Burkhardt  

Gerne nehmen wir  die  Gelegenheit wahr, im Rahmen  des  Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu nehmen zur Teilrevi-

sion  der CO2-Verordnung, welche  der  Umsetzung  der  Revision  des CO2 -Gesetzes im Rahmen  der  Pa.ly. Burkart  17.405  

dient.  

Die  Stiftung Klimaschutz und COz-Kompensation KliK ist  die  branchenweite Kompensationsgemeinschaft im Rahmen  des 

CO2-Gesetzes. Sie erfüllt anstelle  der  Mineralölgesellschaften, welche fossile Treibstoffe  in  Verkehr bringen, deren ge-

setzliche Pflicht, einen Teil  der  bei  der  Nutzung  der  Treibstoffe entstehenden CO2-Emissionen zu kompensieren.  

Die  vorgeschlagene Anpassung  der  uns direkt betreffenden Regulierung  der  Kompensationspflicht für Treibstoff im por-

teure  in den  Artikeln  89  bis  91  bringt eine erhebliche Verschärfung mit sich, welche  die  Erfüllung  der  Kompensations-

pflicht im J ahr  2021  nahezu unerfüllbar macht. Sogar  der  erläuternde Bericht räumt  dies  ein  (S. 25).  Wir halten  es  für 

bedenklich, wenn  der  Regulator Auflagen macht und  die  Rahmenbedingungen zu deren Erfüllung so setzt, dass sie mit  

der  allergrössten Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden können —  insbesondere, wenn  dies  eine Strafzahlung  in 

der  Grössenordnung  von  gegen  100  Mio.  Fr.  zur Folge haben kann,  die in die  allgemeine Bundeskasse fliesst.  Dies  gilt 

umso mehr, als  die  Verschärfungen ohne Not erfolgen und schwach begründet sind. 

Zu  den  vorgeschlagenen Anpassungen im Einzelnen äussern wir uns im Folgenden gegliedert nach Themen, nicht  in der  

Reihenfolge  der  Artikel: 



1)  Kompensationssatz  ( Art. 89)   

Gemäss dem erläuternden Bericht begründet sich  die  Höhe  des  Kompensationssatzes  von 12%   im J ahr  2021  aus dem 

zusätzlichen Reduktionsbedarf  von 800'000  Tonnen CO2eq gegenüber dem J ahr  2020, der  sich wiederum aus dem ge-

setzlichen Verminderungsziel  von 21.5%   gegenüber  1990  ergibt. Davon sollen also vom Kompensationsinstrument allein 

gut  300'000  Tonnen CO2eq oder  fast 40%   getragen werden.  

Es  erstaunt, dass  die  übrigen Instrumente  des CO2-Gesetzes —  namentlich  die CO2-Abgabe, das Gebäudeprogramm, das 

Emissionshandelssystem sowie  die  Emissionsvorschriften für Fahrzeuge —  derart unwirksam sind, dass sie zusammen 

nicht einmal zwei Drittel  der  benötigten Wirkung liefern. Fragwürdig ist aber vor allem  der  Ansatz,  die  verbleibende Fehl-

menge einem einzigen  Instrument quasi  als « Residualgrösse» aufzubürden. Auch lag  die  Erhöhung  des  Kompensations-

satzes im Durchschnitt über  die  Verpflichtungsperiode  2013  bis  2020  bei lediglich  1.25%  pro  J ahr. Eine Erhöhung um  2%   

für das J ahr  2021  allein erscheint vor diesem Hintergrund unverhältnismässig.  

2)  Ausschliessliche Anrechnung  von 2021  erzielten Emissionsverminderungen  ( Art. 91)  

Der  erläuternde Bericht liefert keine Begründung, weshalb  die  Kompensationspflicht für das J ahr  2021  vollständig mit 

Emissionsverminderungen erfüllt werden muss,  die  im J ahr  2021  erzielt werden.  Er  hält lediglich lapidar fest, das Vorge-

hen sei analog zum J ahr  2020.  

Im J ahr  2020  gilt diese Regelung, welche eine einschneidende Verschärfung gegenüber  den  J ahren  2013  bis  2019  dar-

stellt, allerdings aus einem spezifischen Grund,  der  für das J ahr  2021  nicht gegeben ist: Das nationale  CO2-Gesetz kennt 

nur ein Zieljahr, das J ahr  2020,  während sich  die  internationale Verpflichtung unter dem  Kyoto-Protokoll auf  die  Zielperi-

ode  2013  bis  2020  bezieht. Entscheidend ist mithin  national die  Emissionsbilanz  des  J ahres  2020, international die  Emis-

sionsbilanz  der  Periode  2013  bis  2020.  Ein Vor- oder Nachholen  von  Emissionsverminderungen ist auf nationaler Stufe 

im J ahr  2020,  anders als  in den  Vorjahren, nicht möglich,  

In der 2021  unter dem Pariser Ü bereinkommen einsetzenden Verpflichtungsperiode, welche bis  2030  andauert, hat  die  

Schweiz  international  diesmal zwei Emissionsziele abgegeben, ein Periodenziel für  die  J ahre  2021  bis  2030  sowie ein Ziel 

für das J ahr  2030  allein.  In den  J ahren  2021  bis  2029  ist somit gleich wie  in den  J ahren  2013  bis  2019  ein Vor- oder Nach-

holen  von  Emissionsverminderungen möglich.  

Es  ist allein  der  Langsamkeit  des  Gesetzgebungsprozesses geschuldet, dass nun  2021  als singuläres Zieljahr erscheint. Bei 

regulärem Inkrafttreten  des  revidierten  CO2-Gesetzes auf Beginn  der  neuen Periode  am 1.  J anuar  2021  wäre das J ahr  

2021  ohne weiteres als Bestandteil  der  hinsichtlich  des  zeitlichen Anfalls  von  Emissionsverminderungen flexiblen Periode  

2021  bis  2029  betrachtet worden. Sachlich besteht demnach keinerlei Notwendigkeit, das J ahr  2021 in  Bezug auf  die  

Anrechenbarkeit  von  Emissionsverminderungen zur Erfüllung  der  Kompensationspflicht dem J ahr  2020  gleichzusetzen.  

3)  Ü bertragung nicht verw endeter Bescheinigungen  der  Periode  2013  bis  2020  ins J ahr  2021 

Der  Gesetzgeber hat  es  bei  der  Behandlung  der Pa. Iv.  Burkart versäumt, eine Ü bergangsbestimmung zu schaffen, wel-

che  die  Ü bertragung  der in der  Periode  2013  bis  2020  ausgestellten, aber nicht verwendeten Bescheinigungen ins J ahr  

2021  regelt. Im Rahmen  der  Revision  des CO2-Gesetzes nach  2020 (Art. 57  Abs.  3)  ist deren Ü bertragung  in die  J ahre  

2021  bis  2025  hingegen gewährleistet, was zu keinem Zeitpunkt  der  bisherigen Debatte umstritten war.  

Da  aber  die  Ü bergangsbestimmungen  des  geltenden  CO2-Gesetzes  die  Ü bertragung  von  Bescheinigungen nicht behan-

deln, weil diese vor  2013  noch gar nicht existierten, fiel  dies  nun gewissermassen zwischen Stuhl und  Bank. Der  Bundes-

rat könnte das auf Verordnungsstufe korrigieren, ohne damit dem Willen  des  Parlaments zuwiderzuhandeln.  
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Dieser und  der  vorhergehende Punkt gehen dabei Hand  in  Hand: Nur wenn  die  überschüssigen Bescheinigungen  der  Pe-
riode  2013  bis  2020  im Jahr  2021  verwendet werden können, sind  de facto  im Jahr  2021  andere als im Jahr  2021  erzielte 
Emissionsverminderungen anrechenbar.  

4) Unzulässigkeit selbst durchgeführter Projekte  (Art. 90  und  91) 

Die  Möglichkeit,  der  K ompensationspflicht mit selbst durchgeführten Projekten nachzukommen, soll aufgehoben wer-
den.  Der  erläuternde Bericht spricht diesen pauschal  die  Zusätzlichkeit nach  2020  ab  (S. 19).  Damit werden dem K om-
pensationsinstrument im Jahr  2021  Emissionsverminderungen im Umfang  von  rund  150'000  Tonnen CO2eq entzogen.  

Da die  Zusätzlichkeit  der  betroffenen über  100  Projekte seit  2013  jährlich akribisch geprüft wird, stellt sich  die  Frage, 
weshalb diese alle auf einen Schlag mit dem Neujahrstag  2021  nicht mehr additionell sein sollten.  Dies  umso mehr, als 
eingeräumt wird, dass  die  Projekte ohne  die  Einnahmen aus dem V erkauf  der  Emissionsverminderungen  in  finanzielle 
Schwierigkeiten geraten können und allenfalls sogar deren Einstellung droht —  was ja ein eindeutiger Beleg ihrer Zusätz-
lichkeit wäre  (S. 26).  

Rätselhaft ist  die in  diesem Zusammenhang im erläuternden Bericht getätigte Aussage,  der  Wegfall  der  selbst durchge-
führten Projekte sollte zu mehr neuen K ompensationsprojekten im Jahr  2021  führen  (S. 26).  Zum jetzigen Zeitpunkt kön-
nen praktisch keine neuen Projekte im Jahr  2021  mehr ausgelöst werden.  Die  V orlaufzeit bis zur Registrierung  von  K om-
pensationsprojekten und deren anschliessender technischen Implementierung liegt typischerweise bei  12  bis  18  Mona-
ten.  In  K ombination mit  der  Auflage, nur im Jahr  2021  erzielte Emissionsverminderungen anrechnen zu können, sowie 
dem höheren K ompensationssatz führt somit  der  sachlich auf tönernen Füssen stehende Ausschluss selbst durchgeführ-
ter Projekte direkt  in die  Nichteinhaltung  der  K ompensationspflicht.  

5) Unzulässigkeit  von  Mehrleistungen 

Das System  der  CO2-Abgabebefreiung mit V erminderungsverpflichtung wird durch das Ü bergangsgesetz um ein Jahr bis 
Ende  2021  verlängert.  Es  ist nicht nachvollziehbar, warum  dies  nicht auch für  die  Möglichkeit gilt, dass sich  die  Betreiber  
von  Anlagen mit V erminderungsverpflichtung Bescheinigungen ausstellen lassen können für  die  Erzielung  von  Emissions-
verminderungen, dank denen  der  Reduktionspfad um mehr als  5%  unterschritten wird. Damit werden dem K ompensati-
onsinstrument im Jahr  2021  rund  100'000  Bescheinigungen entzogen, womit  die  Nichterfüllung  der  K ompensations-
pflicht  2021  nochmals wahrscheinlicher wird. Für  die  Betreiber  der  Anlagen entfällt  der  Anreiz, entsprechende zusätzli-
che Emissionsverminderungen zu erzielen;  die  gegenteilige Behauptung im erläuternden Bericht  (S. 9)  ist unfundiert. 

Anträge 

K onkret stelle ich somit  die  folgenden Anträge: 

• Art. 12 Abs. 2: 

Die  Bescheinigungen werden für Emissionsverminderungen im Umfang  der  Differenz zwischen dem Reduktionspfad 
abzüglich  5  Prozent und  den  Treibhausgasemissionen im betreffenden Jahr, letztmals  2021,  ausgestellt. 

• Art. 89  Abs.  1  Bst.  e:  
für das Jahr  2021: 11  Prozent. 

• Art. 90 Abs. 1: 

[Die  geltende  CO2-V erordnung ist unverändert zu lassen.]  
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• Art. 91 Abs. 2:  

[Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.] 

• Art. 91 Abs. 3:  

[Die  geltende  CO2-Verordnung ist unverändert zu lassen.) 

• Art. 140  Abs.  3  ( neu) :  

Bescheinigungen aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland,  die in den  J ahren  2013-2020  

ausgestellt und nicht verwendet wurden, können im J ahr  2021  als Bescheinigung verwendet werden. 

(Alternativ könnte ein  Art. 139a  geschaffen werden mit dem Titel « Ü bertragung nicht verwendeter Bescheinigungen 

aus dem Zeitraum  2013-2020»  und demselben Text als Inhalt.) 

Im Ü brigen begrüsse ich  die  Artikel  6  und  14  betreffenden Anpassungen. Sie erhöhen  die  Transparenz  des  Kompensati-

onsinstruments, was dessen Glaubwürdigkeit stärkt.  Dies  liegt  in  unserem Interesse, da ich unverändert das Kompensati-

onsinstrument für ein geeignetes und wirksames Element  der  Schweizer Klimapolitik halte. 

Mit freundlichen Grüssen  

Patrick  Kissling 

Präsident Wärmeverbund Kestenholz  
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Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
Kochergasse 6
3003 Bern

Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch

Zürich, 17.08.2020

Eingabe zur Anhörung der C02-Verordnung

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga

Wir beziehen uns auf die laufende Vernehmlassung zur C02-Verordnung. Da auch unsere Unternehmung
Autos importiert, möchten wir Ihnen hiermit unsere diesbezüglichen Anliegen zukommen lassen.

Die Pflicht zum Versand von Dokumenten ans ASTRA für die Besteuerung von nicht typengenehmigten
Fahrzeugen (Typenschein X) verursacht in unserem Betrieb einen grossen Papierkrieg. Mit Entfall dieser
Auflage würden unsere bürokratischen Umtriebe wieder auf ein annehmbares Mass reduziert.

Auch sind wir erstaunt darüber, dass Amerikaner nicht wie Europäer von speziellen Nischenzielen
profitieren können, denn damit werden sie im Konkurrenzkampf erheblich schlechter gestellt.
Entsprechend möchten wir Sie hiermit darum bitten, diese Diskriminierung zu beheben, indem auch für
die davon betroffenen Marken und Modelle Nischenziele beantragt werden können.

Zudem haben wir ursprünglich angenommen, dass die Besteuerung nur für Neuwagen gilt. Die in Artikel
17 festgehaltene 6 monatige Frist besteuert aber auch Occasionen, was aus unserer Sicht dem Sinn des
C02-Gesetzes wiederspricht und zu Doppelbesteuerungen mit der EU führt. Wir möchten Sie deshalb
darum bitten, diese Frist entfallen zu lassen.

Zuletzt fragen wir uns, wieso ein allfälliger C02-Bonus am Jahresende nicht auf das nächste Jahr
übertragen werden kann und sehr umweltfreundliche Fahrzeuge nicht mehr mehrfach mit dem Faktor 2
zählen und die Limitierung von 7,5g wegfallen könnte. Mit einer Änderung bzw. Weiterführung dieser
beiden Elemente könnte aus unserer Sicht noch viel mehr C02 eingespart werden.

Für Ergänzungen oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Freundliche Grüsse

Bouhouch
Geschäftsführer



 
 

 

 

 
 
Eidgenössisches Departement für Umwelt,  
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga 
Kochergasse 6 
3003 Bern 
 
Eingabe per E-Mail: raphael.bucher@bafu.admin.ch 
 
 
Ringsberg, 24.08.2020 
 
 
Stellungnahme zum Anhörungsverfahren zur CO2-Verordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 
 
Da ein nicht unerheblicher Teil der Mitgliedsbetriebe unseres Verbandes im Bereich des 
Personenwagenimports und Exports in die Schweiz tätig ist, möchten wir Ihnen hiermit unsere 
Anliegen im Zusammenhang mit der laufenden Anhörung zur CO2-Verordnung zukommen 
lassen. Für die detaillierten Anträge und Ausführungen verweisen wir auf die Stellungnahme des 
Verband freier Autohandel Schweiz (VFAS). 
 
Vor allem die fehlenden CO2-Nischenziele für Autos ohne Europäische Genehmigung 
beeinträchtigen die Tätigkeit unserer Mitglieder beträchtlich. Für uns ist es nicht nachvollziehbar, 
wieso diese Fahrzeuge gegenüber Europäischen Produkten mit Nischenzielen von den Schweizer 
Behörden benachteiligt werden und fordern Ihr Amt dazu auf, diese Ungleichbehandlung zu beheben. 
 
Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass mit der existierenden 6-Monats-Regelung (Art. 17) 
auch viele Occasionen besteuert werden, welche die CO2-Steuer bei der Erstzulassung im 
Europäischen Ausland bereits bezahlt haben und möchten Sie zu einer Verkürzung oder zu einer 
Eliminierung dieser Frist anhalten. 
 
Um den bürokratischen Aufwand einzudämmen beantragen wir zusätzlich den Entfall des 
Dokumentenversands ans ASTRA bei Typenschein-X-Fahrzeugen, was zurzeit erhebliche Kosten 
verursacht. 
 
Um die CO2-Reduktion im automobilen Bereich weiter zu fördern schlagen wir zudem vor, die 
Mehrfachgewichtung von Green-Fahrzeugen unter 50g CO2 pro km (doppelt) zu verlängern, sowie 
die Limitierung auf 7,5g aufzuheben und für die Übertragbarkeit von CO2-Guthaben am Ende der 
jeweiligen Abrechnungsperioden zu sorgen. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Harry Sanne  
Managing Director EAIVT 
E.A.I.V.T.  -  German Office 
Ranmark 10, D 24977 Ringsberg 
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